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Yori'ede.

Das vorliegende Buch /.eiTullt, wenn auch nicht seiner aufseren

üicderung, so docli .seinem Inhalt nach in drei Ilaui»tteile,

on welchen der erste die Reduktion der rJnuischen Jahre auf

olcliB der christlichen Ära, der zweite die verschiedeuen im Alter-

im gebräuchlichen römischen Aren und der dritte den Gang des

>mischen Kalenders bis auf Cäsars Reform zum Gegenstand hat.

Die Lösung der ersten Aufgabe konnte bei der Unsicherheit

er meisten historischen Synchronismen und dem Mangel sonstiger

irekter Anhaltspunkte nur erreicht werden durch ^Feststellung

er ursj)rünglichen Epoiiymenliste sowie der ziemlich zahlreichen

'^erschiebungen des konsularischen Antrittstermins. Die Über-

ieferung, auf die wir bei dieser letzteren Untersuchung ange-

wiesen sind, ist allerdings getrübt durch mannigfache Entstel-

ungen, die die ursprüngliche Tradition im Laufe der Zeit erfahren

lat. Es tritt dieses Verhältnis nirgends klarer hervor, als wenn
iian die Episode über die Gallierkriege bei Polybius mit den

ntsprechenden Berichten der späteren Annalcn vergleicht. Audrer-

eits kann es indessen keinem Zweifel unterliegen, dafs weni""stens

ür die auf den gallischen Brand folgende Periode die konsula-

rischen Antrittstermine in der Stadtchronik durch crrmiri«'" an<^c-

jeben waren und nicht nur die etwa erfundenen Triumphaldaten,

iondern auch die Angaben des Livius über die Zeit der Konsuln-

md Tribunenwahlcn, soweit sie nicht auf ainialistischen Notizen

beruhen, jenen Daten angepafst sind. Es ist daher' unmethodisch,

uisschliefslich die Triumi)luildaten zu verwerten, wie es neuer-

lings in Seecks „Kalendertafel der Pontifices" geschehen ist,

während sowohl von anderen Forschern als auch von Mommsen,
xnf dessen Vorgang sich Seeck sehr mit LTnrecht beruft, der

richtige Weg vorgczeiclinet war. Für die jenseits des gallischen

3randes liegende Periode der Republik ist bei der Lückenhaftig-

keit der Überlieferung eine genaue Zeitreduktiou uiitlnnilich-

doch fehlt es nicht an .Vnhalts^tunkten, die für eine längere Periode

eine auf ein Jahr genaue Zeitbestimmung ermöglichen. Zu den
so gewonnenen Resultaten treten einige historische Synchronismcu,
deren Beschati'enheit numnelir mit gröfserer Sicherheit erkannt
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worden kann, sowie vcrscliieileiie pliy.sisclie Synchronismen als

bestätigende Instanzen hinzu. Sollten die auf diesem Wege
erzielton Ergebnisse sich als stichhaltig erweisen, so würde

dies nicht nur von Wichtigkeit sein für die Chronologie selbst,

sondern nicht minder auch für die Beurteilung der Überlieferung,

deren chronologische Daten alsdann an Glaubwürdigkeit ent-

schieden gewinnen dürften.

Die Konstruktion der einzelnen Aren ist, da dieselben auf

der Magistratsliste und eventuell auch auf einer Berechnung der

durch die Jahresverkürzuugen in Wegfall kommenden Zeit be-

ruhen, von der ersten Untersuchung abhängig. Ich habe mich

hier durchgängig darauf beschränkt, mit Faktoren zu operieren,

die entweder bekannt oder durch die vorhergehende Untersuchung

.

gegeben wai-en. Die verhältnismäfsig grofse Ausdehnung des die

Zeitrechnung des Fabius behandelnden Abschnittes wird man bei

der Fülle schwieriger und auch für die Beurteilung der Über-

lieferung wichtiger Fragen, die die hier in Betracht kommende

gallische Episode des Polybius bietet, wohl gerechtfertigt finden.

Bei der Untersuchung der römischen und der albanischen Königs-

liste schien es mir notwendig, die verschiedenen uns vorliegenden

Verzeichnisse nach ihrer Verwandtschaft zu ordnen.

Den Gang des römischen Kalenders habe ich nicht durch

apriorische Konstruktionen, sondern auf Grund historischer Zeug-

nisse festzustellen gesucht. Die Abhandlungen L. Langes de

viginti quattuor annorum cyclo intercalari commentatio, Leipzig

1884 und G. F. Ungers, über den römisclieii Kalender in den

Jahren 218-215 und G3-45 v. Chr. (Jahrb. f. klass. Phil. 1884,

p. 545—590 und 745— 765), die ich glücklicherweise beide noch

benutzen konnte, haben diesen Teil meiner Arbeit in hohem
Mafse gefördert, was ich um so eher glaube hervorheben zu

müssen, als meine Ansichten von denen der beiden genannten

Forscher in manchen wesentlichen Punkten abweichen.

Zum Schlufs fühle ich mich gedrungen, meinem Kollegen

P. Harzer für die Berechimng der Soinienfinsternis des 12. Juni

391 v. Chr., die nun hoffentlich für die des Ennius gelten wird,

und nicht minder Herrn Dr. F. K. Ginzel in Wien für zahl-

reiche anderweitige mir sehr wertvolle astronomische Berech-

nungen und Mitteilungen hiermit meineji herzlichen Dank zu sagen.

Leipzig, den IG. Juli 1885.

Ludwig Holzapfel.
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Einleitung.

Wenn wir ein Ereignis der römisclien Gescliiclite nach Jahren

der Stadt oder naeli Jahren vor Cliristi Gehurt datieren, so pflegen

wir hierbei die varronische Ära zu Grunde zu legen. Nach einer

von T. Pomponius Atticus um 4G v. Chr. angestellten Berech-

nunfj, welche nachher durch M. Terentius Varro Geltung erlanijte

und daher in der Regel auch diesem zugeschrieben wird, fand

die Gründung Roms statt Ol. 6, 3 = Juli 754 bis Juni 753 v. Chr.')

Da der Gründungstag nach einer feststehenden Überlieferung der

21. April -war, so ist das varronische Datum der 21. April 753

V, Chr. Das Jahr 1 der Stadt erstreckte sich hiernach genau

genommen vom 21. April 753 bis zum 20. April 752 v. Chr.;

da es also zum gröfsten Teile mit Ol. G, 4 (Juli 753 bis Juni 752)

zusammenfällt, so mufs es von denjenigen, die die varronischen

Jalirc auf die Olympiadenära reducieren wollen, diesem Jahre

gleichgesetzt werden.

Die verschiedenen bei den Römern gangbaren Berechnungen

des Gründungsjahres der Stadt beruhten alle darauf, dafs auf

Grund einer Magistratsliste das erste Jahr der Republik und von

1) Dafs Atticus der Urheber dieser Berechnung ist, wird man einesteils

iblgcrn müssen aus Soliu I, 27 Romam . . placet conditam .... Pomponio
Attico et M. Tullio olynipiadis sextae anno tertio, andernteils daraus, dafs

Cicero in dem 4G v. Chr. abgefafsten Brutus an einer Stelle, wo er sich

der ihm sonst nicht gcliUifigcu varronischen Jahrzühliing bedient (§ 72), sich

hierfür ausdrücklich auf Atticus beruft, der kurz zuvor eine die gesamte

römische Geschichte in der Form von Zeittafeln darstellende Schrift vor-

fiif;,t hatte (ibid. § 14 ff., vgl. Schäfer, Quellenkunde zur röm. Gesch. ji. Gl

und II. Peter, Ilistoricorum Roraanorum fragmeuta, Leii>zig 18S3, p. 214 ff.).

Die Schrift De gente populi Romani, in welcher Varro seine Zeitrechnung

darlegte, ist, wie aus Arnobius adversus nationes V, S hervorgeht, erst in

dem 13 v. Chr. fallenden Konsulat des Ilirtius und Pansa abgefafst (Varro

... in librorum quattuor primo, quos de gcnte conscriptos Romani populi

dcreliquit, curiosis computationibus cdocet, ab diluvii tempore ... ad usque

llirti consulatum et Pansac annorum esse milia nondum duo).

Holzapfel, ri..iu. C'hronoli'gio. 1
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hier aus Aveiter rückwärts, jo naclulem miiii die Dauer der Köiiigs-

zeit ansetzte, das GrüiiduugsjaLr bestimmt wurde. Es mufste

bei einer derartigen Bereclmung natürlicli ausgegangen werden

von einem Magistratsjalir, dessen Zeit nach Olynipiadeuära fest-

stand. Ein solcher Termin war z. B. gegeben durch das den

Anfang des ersten punisehen Krieges bezeichnende Kousulatsjahr

(490 varr.), welches mit Ol. 129, 1 = 2G4/3 v. Chr. zusammen-

fiel.^) Der varronischen Ära liegen nun die noch zu einem

grofseu Teile urkundlich erhaltenen capitolinischen Fasten^)

zu Grunde. In diesem von Decemiium zu Dccennium mit Jahr-

zahlen versehenen Beamteuverzeichnis waren, wie die Vcrgleichung

mit den auf die nämliche Quelle zurückgehenden Fasten des

Chronographen von 354') zeigt, auf die König.szeit, für welche

gewöhnlich 244 Jahre angesetzt werden, nur 24.'5 Jahre gerechnet.*)

Atticus und Varro, die für die Jahre der lu'i)ublik die Zählung

der capitolinischen Fasten annahmen, Avichcn von denselben nur

insofern ab, als sie für die Königszeit im Einklang mit der ge-

wöbnlichen Tradition, welcher Livius folgt, 214 Jahre ansetzten,

wodurch für die Periode der Republik ihre Zählung immer ein

Jahr mehr ergab, als die der capitolinischen Fasten.^) Das erste

1) Polyb. I, 6, 1.

2) Corp. inscr. Lat. I, 426 ff.

3) Dieselben biud abgedruckt in der Abliandhing von Mommsen über

den Cbronograiiben vom Jabre 354 (Abbdlgn. d. jibilol.-bist. Cl. d. K, Sachs.

G. d. Wiss. I, Leipzig 1S50, p. 611 ff.). Über das zwischen den capitoli-

nischen Fasten und dem Magistratsverzeichnis des Clironographen bestehende

Verhältnis vgl. Mommsen im Corp. inscr. Lat. I, 483 11". und Küm. Forsch. II, 81.

4) Es gebt dies daraus hervor, dafs die Ziihluiig der capitolinischen

Fasten immer um ein .labr hinter der gewöhnlichen zurückbleibt. Man
könnte dies allerdings, da die erste erhaltene Jabrzabl der capitolinischen

Fasten aus der Zeit der Ik'publik in der Triumphaltafel erst unter dem
Jahre 251 varr. {=-= 250 capit.) begegnet, auch dadurch erklären, dafs in

dieser Magistrats-liste, ebenso wie bei Liviu.s, den varronischen Jahren 247

und 248 nur ein Konsulat entsprach, wenn uns hier nicht die Fasten des

Chronograijhen, die für diese Jahre zwei Kollegien anführen, zur Kontrole

vorlägen.

5) Ideler, Handbuch der matheniatischen \md technischen Chrono-

logie II, Berlin ls2ß, p. 101, meint allerdings: „Ivs ist eine ganz irrige,

durch die Lehrbücher der römischen Geschichte nur zu .sehr genährte An-
sicht, dafs Varro imd Cato nelb-st an die nach ilui'u benannten Aren die

Konsuln auf eine ähnliche Weise gereiht haben, wie sie uns die Verzeich-

nisse der Neueren darstellen. Welche UlI' rBuchungen beide Römer in dieser

Beziehung angestellt haben, ist uns gänzlich unbekannt. Ihre Aren sind



Jahr des ersten iiuiiischen Krieges (2C4/3 v. Chr.), welches nach

capitolinischer Zühhing das 489. der Stadt ist, ist "also nach

varrouischer das 490. Das Jahr 1 der Stadt mufste hiernach,

da Varro jedes Magistratsjahr einem ülympiadenjahre gleichsetzte,

753/2, das Gründuugsjahr aher 754/3 v. Chr. fallen, während

sich nach capitolinischer Ära unter Anwendung der nämlichen

Berechnung die Gründung auf 753/2, das erste Jahr der Stadt

aher auf 752/1 v. Chr. stellte.

Bei der Reduktion der varronischen Jahre auf die christliche

Ära hat man nun in der Weise zu verfahren, dafs man das

Jahr 1 der Stadt, welches genau genommen vom 21. April 753

bis zum 20. April 752 v. Chr. läuft, dem Jahre 753 v. Chr., mit

welchem es seinem gröfsten Teile nach zusammenfällt, gleich-

setzt. Da beide Jahrzahlcn die Summe 754 ergeben, so findet

man das einem gegebenen varronischen Jahre entsprechende Jahr

der christlichen Ära, indem mau jenes von 754 abzieht. Das

erste Jahr der Republik 245 varr, ist hiernach mit 509 v. Chr..

und das Jahr des gallischen Brandes 3G4 varr. 390 v. Chr. gleich-

zusetzen. Das entsprechende Olympiadeujahr beginnt dagegen,

da das Jahr 1 der Stadt mit Ol. 6, 4 = Juli 753 bis Juni 752

V. Chr. geglichen werden mufs, immer ein halbes Jahr später,

so dafs 245 varr. mit Ol. G7, 4 = 509/8 und 304 varr. mit

Ol. 97, 3 = 390/89 v. Chr. zusammenfälli^)

blofs als der Caneväs zu betracbteu, auf den die ueucren Forscher von dem
um diesen Teil der Altertumskunde liochverdiontcn Onupbrius Panvinius an

die Namen der Konsuln getragen haben." Hiergegen Ui indessen za be-

merken, dafs Plinius und Censorin, welche beide der varronischen Ära folgen

(vgl. Censorin. de die nat. 21, 4 fT. und Plin. n. li. XXXIV, 7, wo das Jahr

der Einnahme Korinths Ol. 158, 3 der varroiiischin Zeitrechnung ent-'-prechend

als das G08. der Stadt bezeichnet wird), in einer ziemlichen Reihe von

Fällen, in welchen sie nach Stadtjahren datieren, diejenigen Jahrzahlen

angeben, welche den betreffenden Konsulatsjahren nach der in unseren Zeit-

tafeln durchgeführten Zählung zukommen. Es trifft dies zu für die Jahre

245 (Censor. de die nat. 17, 10, vgl. 17, 12, wonach die Königszoit 214 Jahre

unifafst), 259 (Plin. n. h. XXXV, 12), 3G4 (Plin. XXXIII, 16), 379 (XVI, 235),

416 (Plin. XXXIV, 20), 485 (Plin. XXXIII, 44), 535 (XXIX, 12), 575 (XXXV,
U), 605 (Censor. 17, II), 628 (Censor. 17, 12), 655 (Plin. VIII, 19) u. s. w.

1) Diese Bemerkung ist um so weniger übernüssig, als nach Mommscns
Ansicht Atticus das Jahr 1 der Stadt dem Gnindung.-^jahre Ol. 6, 3 = 754/3

V. Chr. gleichgesetzt und dcmgomäfs das er.ste Konsulat auf Ol. 97, 3 =
510/9 v. Chr. gebracht haben soll (Köm. Chron. p. 148, A 281 und p. 214).

Nach dieser Annahme müfstc Varro den Anfang des ersten puui.-jchen Krieges,

1*
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Trotz des grofscii Anklaiigs, dcji die viirronisclie Ära im

Altertuui und in der Neuzeit gefunden liat, stellt deren Rielitig-

keit docli sehr in Frage, Die Berechnung der König.szeit, über

die überliauj^t keine sicliere Überlieferung vorliegt, kommt hier

natürlich nicht in Betracht; es handelt sich vielmehr lediglich

darum, ob die varronische Zeitrechnung vom Anfang der Republik

an für richtig gelten kann. Wie wir schon sahen, ist Varro in

der Weise verfahren, dafs er auf jedes in den capitolinischen

Fasten verzeichnete Konsulat ein 01} inpiadenjahr rechnete. Nun
fragt es sich aber ei)imal, ob in diesen Fasten die ursprüngliche

Magistratsliste noch rein überliefert ist und nicht vielmehr

Änderungen erfahren hat, die eine Diiferenz von mehreren Jahren

bedingen können. So ist es zweifelhaft, ob die fünf Jahre der

grofsen Anarchie 379— 383 varr. und die nach der Angabe der

Fasten mit Diktaturen ausgefüllten Jahre 421, 430, 445 und

453 varr. nicht etwa auf Interpolation beruhen. Es stützen sich

diese Ansichten im wesentlichen darauf, dafs eine fünfjährige

Anarchie bei den damaligen politischen Verhiiltnissen überhaupt

unmöglich gewesen sei, der Diktator aber verfassungsmäfsig

höchstens ein halbes Jahr und auf keinen Fall über den Rück-

tritt des Konsuls hinaus, der ihn ernannt, habe fungieren können.

Auch in sonstiger ninsicht unterliegt die Zuverlässigkeit der

capitolinischen Magistratsliste manchen Bedenken, indem z. B.

den varronischen Jahren 247 und 248 bei Livius nur ein Kol-

legium ents])richt, während andererseits bei Diodor sowohl nach

297 als auch nach 32G varr. ein in den capitolinischen Fasten

fehlendes Konsulat angeführt wird.

Ferner erscheint die Chronologie Varros auch insofern fehler-

haft, als auf jedes Konsulatsjahr ein Kalenderjahr gerechnet wird.

Es trifft dies nur zu für den auf GOO varr. folgenden Zeitraum,

in welchem als Antrittstermiu der Kojisuln der 1. Januar kon-

sequent festgehalten ward. In der vorhergehenden Periode fanden

dagegen ziemlich häufig Verschiebujigcn des Antrittstages statt.

der nach seiner Ära in das 490. Jahr der Stadt fiel, Ol. 128, 4 == 265/4 v. Chr.

gesetzt haben, während dersellie nach einer i'esli telif)iden ^iloichung viel-

mehr in das nächste Jahr fällt. Sollte es ilafiir, dafs das Jahr 1 der var-

ronischen Ära Ol. C, 4 war, noch eines Beweises hcdürfen, to ergieht sich

ein Kolcher aus Censorin. de die nat. 21, C, wonach das 1014. Jahr der

Olympiadenilra (= 238/9 v. Chr. = Ol. 254, 2) dem varroni-schen Jahre 991

entspricht, was zu der Gleichung 1 varr. = 753/2 v. Chr. = Ol. G, 4 führt.
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indem die Konsuln nicht selten wegen fehlerhafter Wahl oder

aus sonstigen Gründen vor Ablauf ihres Amtsjahres zur Ab-

dankung gezwungen wurden. Durch die öftere Wiederholung

derartiger Fälle inufste ein bedeutender Ausfall an Zeit entstehen,

der wohl im ganzen aur mehrere Jahre veranschlagt werden kann.

Man hat andererseits allerdings angenommen, dafs die ziem-

lich zahlreichen Interregna, von welchen jedes einzelne, in-

sofern mindestens zwei Interregen je fünf Tage lang fungieren

mufsten, wenigstens 10 Tage dauerte, einen Uberschufs an Zeit

erzeugt hätten; doch kann derselbe auf keinen Fall bedeutend

gewesen sein, da die Summe der bezeugten Interregna von 245

bis 490 varr. nicht viel mehr als zwei Jahre betragen dürfte.

Zudem ist es streitig, ob das Interregnum überhaupt einen

Zeitraum für sich darstellte und nicht vielmehr, je nachdem es

vor oder nach Vollendung des Amtsjahres eintrat, als ein Teil

des vorhergehenden oder folgenden Konsulatsjahres betrachtet

wurde.

Die Abirrung der varronischen Ära wird sich am sichersten

l)Cstimmen lassen, wenn es gelingt, einesteils die ursprüngliche

Magistrutstafel herzustellen, anderuteils aber die Verschicbungen

des konsularischen Antrittstages, die nicht immer direkt bezeugt

sind, vollständig zu ermitteln. Bei den grofsen Schwierigkeiten,

mit welchen eine solche Untersuchung verknüpft ist, dürfte es

indessen angemessen sein, zuvor die sonstigen Anhaltspunkte,

mittelst deren man die wahre Zeitrechnung herzustellen versucht

hat, einer Prüfung zu unterziehen.



Erster Abschnitt.

AugcMiclie Anlialtspunkte für Ermifllimg der wahren

Zeifrecliiiung.
'

Aus der früliereu Periode der Republik liegen einige teils

historische, teils astronomische Synchronismen vor, unter

welchen nach Momrasens Ansicht drei für die Beurteilung der

römischen Zeitreclinung mafsgebend sein sollen. Der erste dieser

Synchronismen ist ein astronomischer. Cicero gedenkt nämlich

in seiner Schrift de republica einer bei Ennius und in den annales

maximi erwähnten Sonnenfinsternis, die sich uiigefähr im 350.

-Jahre nach Roms Erbauung an den Noncn des Juni zugetragen

habe.^ Aus den von Cicero angeführten AVorten des Ennius,

Avouach diese Finsternis bei Sonnenuntergang eingetreten zu sein

scheint, hat man gefolgert, dafs dieselbe identisch sei mit der

vom 21. Juni 400 v. Chr., bei Avelcher mich einer von Zech^)

ausgefülirteu Berechnung die Bedeckung der Son)ie bei ihrem 1

Untergang (7 U. .36 M. r. Z.) 10,02 Zoll (10 Zwölftel des Sonnen-

durchmessers) betrug, wofür Oppolzer"*) später 8,2, Ginzel aber

1) Römische Chronologie p. 201 ff.

2) I, 25: id antem postea ne nostrnm qnidcm l'jinimn fiigit, qui ut

scribit anno trecentesimo quinquagesimo fere post IJoinani conditam ,,Noni8

Junis soli luna obstitit et nox". Atque in hac re tanla incwt ratio atque

solleitia, ut ex hoc die, quem apud Enniura et in niaximis annalibus
cousignatum videmus, superiores solis defectioncH nqiutalae sint usque ad

illam, quae Nonis Quinctilibns fuit regnante Konmlo. Im valicanischen

Palimpsest ist allerdings die Ziffer CCC erat naclitrilglich über qninqua-

gcsimo hinzugesetzt; doch itt man darum noch nicht berechtigt, mit Uugcr
(Deutsche Litteraturzeitg. 1884, Sp. 944) anzuncluncii, dafa dieselbe von
einem Korrektor, der die ihm vorliegende Zahl quinquagtsimo für zu gering

gehalten habe, aufs Geratewohl zugefügt worden kci,

3) Astronomische Untersuchungen über die wiclitigKlm Finsternisse,

welche von den Schriftstellern des Altertums erwähnt werden, Preisschrift

der Jablonowskischen Gesellschaft, Leipzig 1863, p. 59.

4) Syzygientafeln für den Mond, Leipzig 1881, p. 36,
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ganz neuerdings 9,02 Zoll gefunden hat.') Mommsen vermutet

nun, dafs die von Cicero gegebene Jahreszahl trotz des hinzu-

gesetzten fere, da dasselbe nur auf das Schwanken der Ära Bezug

nehmen solle, genau zu nehmen sei, und gelangt so, indem er

Aveiter voraussetzt, dafs Cicero nach cajntolinischer Ära rechrife,

zu der Gleichung

351 varr. = 400 v. Chr.
f

Den z-\veiten Synchronismus findet Mommsen in einer An-

gabe des Dionys, wonach die gallische Invasion, welcher Rom
erVig, von den Geschichtschreibern fast einstimmig in das erste

Jahr der 08. Olympiade = 388/7 v, Chr. gesetzt wurde.-) Mommsen
"•leicht hiernach dieses Jahr mit dem der Einnahme Roms durchD

die Gallier (364 varr.). Der dritte Synchronismus endlich ist

<£c<ieben durch die nicht anzufechtende Gleichung des Jahres 490OD *^

varr., in welchem der erste punische Krieg seinen Anfang nahm,

mit Ol. 129, 1 == 264/3 v. Chr.')

Nach diesen drei Gleichungen würde die Differenz zwischen

der Zählung nach Jaliren der Stadt und einer Berechnung nach

natürlichen Jahren nicht so bedeutend sein, als die zahlreichen

Verkürzungen der Amtsjahre erwarten lassen. Der durch die-

selben bewirkte Ausfall an Zeit würde nach Mommsens Annahme

sogar bei weitem aufgewogen durch die ziemlich häufigen Inter-

rcnia. Da dieselben in den Fasten nicht besonders aufgemerkt

sind, so glaubt Mommsen, dafs man sie, um eine durchgangige

Zählung nach Amtsjahren zu ermöglichen, prinzipiell beseitigt,

zum Ersatz aber für den nach Abzug der Jahresverkurzungen

vorbloibendon Zeitüberschufs die fünf Jahre der' Anarchie (379

))is 383) und die vier Diktatorenjahre 421, 430, 445 und 453

eingeschoben habe.^) Hiernach inüf<te der Überschufs, den die

1) Vgl. Francken, de zoiicclips van Ennius (Vcrslagen cn Mededeelingen

der Koninklijko Akademie van Wotonschappcn, Afdeeling Lettcrknnde,

3'''- Keek.s Hcel I,\ Amstfidani 1884, p. 7.

2) Dion. Hai. I, 74: /; KfXzüv ttfoSog, v.aO-' r,v rj 'Pcofiaiav TioXig fäXca,

oi'fiff (oviiTca oxiSuv i-TTO ttkitcov aQXorrog U9r]rrjci rivQyuovog yfifo^wi xar«

rli TTQcörov t'rcs r/]s dy^o/jg y.ctl ivirt,/.ooT),g oXv^ntaSog.

3) Polyb. I, 5, 1.

4) Ii. Clir. p. 107 und "203 ff. NfUcrdinj,'s liat Mouimscn diese Ansicht in-

soweit modificicrt, als er im Auschlnfs an Nitzscb (Rom. Annalist, p. 235) in

der bei Diodor begegnenden An.sctzung der Anarchie zu einem Jahre die

ursprüngliche Überlieferung erblicken zu müsscu glaubt (Rom. Forsch. II,

.^C.3 fff 377, 380).
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Interregna ergaben, 9 Jalire mehr betragen haben, als das durch

die JahrcsYcrkürzungen entstandene Defizit. Den Umstand, dafs

der gallische Brand nach dem griechischeji Synchronismus an-

scheinend 388/ 7 V. Chr., nach römischer Zählung dagegen zwei

Jahre früher fällt, erklärt Monimsen dadurch, dafs die zwischen

378 und 384 eingelegte Füllung auf einen längeren Zeitraum

berechnet gewesen sei und dafs man die fünf'Anarchiejahre nur

deshalb, weil eine genaue Unterbringung nicht thunlich schien,

alle zusammen an der nämlichen Stelle eingeschaltet habe, wo-

durch für die unmittelbar vorhergehende Periode eine Verschiebung

bedingt worden sei.^)

Diese Ansicht, die sich durch ihre Einfachheit sehr zu

empfehlen scheint, erweist sich bei näherer Prüfung als unhaltbar,

da sie auf ungegründeten Voraussetzungen beruht. Mit 'Recht

macht Unger geltend, dafs Livius, dessen Darstellung uns bis

461 varr. vollständig vorliegt, die Interregna, in welchen die

Annalisten wichtige Ereignisse erblickten, in der überwiegenden

Mehrzalil der Fälle angemerkt haben wird.-) Die Summe der

für diese Periode bezeugten Interregna kann nun aber nicht viel

mehr als zwei Jahre betragen haben,^) während sich nach

1) A. a. 0. p. 204 ff.

2) Die römische Stadtüra (in den Abhandlungen der k. bayer. Akad.

d. Wiss. I. Cl., XY. Bd., 1. Abth.) 1879, p. 10.

3) Die Interregna 271/2 (Dionys. VIII, 90), 274/5 (ibid. IX, 14), 364/5.

(Liv. VI, 1, 8), 402/3 (Liv. VII, 22, 2), 41.3/4 (VIII, 3, 5), 433/4 (IX, 7, 15),

455,6 (X, 11, 10) haben die gewöhnliche Dauer von 10 Tagen, wogegen auf

357/8 (V, 17, 4), 362/3 (V, 31, 8) und 3ÜG'7 (VI, 5, G) je 15 Tage kommen.
Für die Interregna 304/5 (III, 55, 1), 410,11 (VII, 28, 10), 453/4 (X, 5, 14)

EOwie für das mitten in das Jahr 310 fallende Interregnum (IV, 7, 7, Dionye.

XI, 62) werden wohl ebenfalls nur je 10 oder 15 Tage zu rechnen sein, da

im anderen Falle die längere Dauer der Zwischenrcgiorungcn jedenfalls

ausdrücklich bemerkt sein würde. Hierzu kommt nun weiter mit 25 Tagen

das Interregnum 421/2 (Liv. VIII, 17, 5), mit 40 das von 398/9 (VII, 17, 11),

mit 55 401,2 (VII, 21, 2) und mit 70 427/8 (VIII, 2.3, 17). Es ergiebt sich

hiernach, wenn man die vier Interregna, deren Dauer nicht angegeben ist,

zu je 15 Tagen veranschlagt, die Summe von 365 Tagen. Aufserdem ist

noch in Anschlag zu bringen das über ein halbes Jahr dauernde Interregnum

333,'4 (IV, 43, 8) sowie das vielleicht ebensolange von 291/2 (lll, 8, 2). Die

Gesamtdauer der bezeugten Interregna beträgt hiernach höchstens etwas

über zwei Jahre. Selbst nach der viel zu hoch gegrifTenen Berechnung von
Matzat, Römische Chronologie I, Berlin 1883, p. IDO beträgt der durch die

Interregna bewirkte Zeitübcrechuls nach Abzug der Jahrc.svcrkürzungen nur

2 Jahre, 8 Monat«.



- 9 —
Mommsciis Aiiiialime für den Zeitraum vom Begiim der Republik

bis zum Anfang des ersten punischen Krieges nach Abzug der

Jaliresverkürzungeu ein Übersclmfs von neun (bezw. acht)^) Jahren

ergeben müfste. Ferner frtigt es sich, ob das Interregnum über-

haupt als ein für sich bestehender Zeitabscliniit betrachtet Vurde

und nicht vielmelir, je nachdem die voraufgelienden Eponymen

vor oder nacli dem Ablauf der gesetzmäfsigen Frist zurücktraten,

einen Teil des vorhergehenden oder folgenden Amtsjahres aus-

machte, in welchem Fall die Interregna einen Überschufs an

Zeit überhaupt nicht erzeugt haben würden. Es kann auf diese

Frage erst im weiteren Verlauf unserer Untersuchungen einge-

«iangen werden.

Von den drei Synchronismen ferner, auf die sich Mommsen
stützt, sind die beiden er.^tcn keineswegs sicher. Die Annahme,

dafs die Sonnenfinsternis des Jahres 350 der Stadt mit der vom

21. Juni 400 v. Chr. identisch sei, beruht, wie Unger richtig be-

merkt, eben auf der Voraussetzung, dafs die römische Ära keine

bedeutende Fchlerweite in sich schlicfse,-) während dies doch erst

bewiesen werden sollte. Auch ist es in doppelter Hinsicht will-

kürlich anzunehmen, dafs das Jahr der Finsternis, welche nach

Cicero ungefähr in das 350. Jahr der Stadt fiel, das 350. der

capitolinischen Ära (= 351 varr.) sei. Allerdiiigs bedient sich

Cicero mitunter auch bei ganz genauen Zeitangaben der Par-

tikel fcre oder circiter, um damit anzudeuten, dafs die Ära, der

er folgt, einen kleinen Fehler in sich schliefsen könne;') aber

daneben ist doch immer mit der Möglichkeit zu rechneu, dafs

eine runde Zahl durch die Hinzusetzung jener Partikel als ab-

gerundet bezcichuet werden soll.^) Ferner ist es eine entschieden

1) Wenn man, wie Mommsen es nunmehr tbut (s. p. 7, A 4), die ein-

jäbiigc Anarchie Diodors für historisch hält. 1 brigens scheint Mommsen
die Ansicht, wonach die übrigen Anarchiojahre zum Ersatz für ausgefallene

Interregna hätten dienen sollen, jetzt selber aufgegeben zu haben, indem

er Rom. Forsch. II, 380, A 130 sich dahin äiifsert: ,,wann und warum die

Erweiterung der Anarchie stattgefunden hat, vtvinng ich nicht zu sagen".

2) Römische Stadtiira p. 16.

.3) Z. B. de rep. II, 57, wo es von der Errichtung des Volkstribunata

beifit: id, quod fieri natura rerum ipsa cogebat — scxto decimo fere anno,

Postunio Coniinio Sp. Cussio consulibus, secutum. Ebenso II, GO: gratamque

ttiam illiim legem quarto circiter et quinquagosimo auno post prinios con-

snles de multa et sacramento Sp. Tarpejus et A. Aternius consules — tulenint.

4) Als Beleg hicrfiir möge angeführt werden Tusc. disp. I, 3, wo das

erste Aufti'eteu des Livius Andronicud (51-1 varr.) gesetzt wird annis fere
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irrige Annahme, dafs Cicero iu der Schrift de re publica der

capitolinischen Ära folge. Die dort aiigcwaiidte Jahrzähluug,

deren nähere Darlegung einem späteren Ahsclinitt vorbehalten

werden mufs, ist vielmehr von der capitolinisclien wesentlich ver-

schieden.') Vorläufig kann also nur das eine als sicher gelten,

dafs die Sonnenfinsternis des Ennius in das Jahr 345— 355 nach

einer noch unbekannten Ära fiel. Was ferner den zweiten Syn-

chronismus betrifft, so wurde der gallische Brand von den Alten,

wie die übereinstimmenden Angaben des ]\)lybius, Diodor, Justin

und Orosius beweisen, nicht 388/7, sondern gleichzeitig mit dem

antalkidischen Frieden 387/6 gesetzt.^) Die Angabe des Dionys,

wonach fast alle Autoren den Anmarsch (l'q)odos) der Gallier 388/7

setzten, ist also, wie Büdinger') undUnger'') richtig bemerken, viel-

mehr auf die Invasion der Gallier in Etriirien zu beziehen. Für

eine Prüfung der römischen Ära kann aber die Gleichsetzung des

gallischen Brandes mit dem antalkidischen Frieden aus dem Grunde

nicht verwertet werden, weil bei keinem Synchronismus, der nicht

auf einem wirklichen Zusammenhang römischer und hellenischer

Begebenheiten beruht, der Verdacht einer Berechnung ausge-

schlossen ist.

Einen weiteren Prüfstein für die Richtigkeit der römischen

Jahrzählung glaubt nun aber Mommsen zu finden in der capito-

linischen Nagelschlagung.^) Nach einer von Livius über-

lieferten Angabe des Cincius,^) unter welchem jedenfalls der zur

Zeit des hannibalischen Krieges lebende Geschichtschreiber zu

CCCC<C>X post. R. c. Auf joden Fall ist diese Zahl abgerundet, da Cicero

hier entweder nach varronischer Ära zählt, nach der er in dem ein Jahr

vor den Tusculanen verfafsten Brutus das nänilicho Ereignis bestimmt (§ 72),

oder sich seiner sonst angewandten Zählung bedient, wonach ihm 311 varr.

das 312. und 414 varr. das 415. der Stadt ist (ad fam. IX, 21, 2), also sich

für 514 varr. unmöglich 510 ergeben kann.

1) Als Beweis hierfür möge einstweilen angeführt werden, dafs das

varronische Jahr 300 de rep. II, CO als das 54. post priinos consulea be-

zeichnet wird.

2) Polyb. I, 6. Diod. XIV, 113. Justin. VI, 5, 1.' Orosius III, 1.

3) Bursians Jahresbericht I, p. 1182.

4) Römisch-griechische Synchronismen vcir Pyrrhos (in den Sitzungs-

berichten der philos.-philol.-hibt. Kl. der K. bayr. Ak. d. AViss. 1876) p. 535 ff.

5) R. Chron. p. 176 ff.

6) Liv. VII, 3, 3 ff. Über Mommsens Annahme, wunach der von Livius

citierte Cincius nicht der alte Annalist, sondern tlrr Grammatiker der augustei-

schen Zeit war, siehe unten.

l'
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verstehen ist, wurde in dem Tempel des capitolinischen Jupiter

seit seiner im ersten Jahre der Republik erfolgten Weihung durch

den Konsul Horatius alljälirlich am 13. September als dem Tage

der Dedikation ein Nagel eingeschlagen. Der Zweck dieser Ein-

richtung soll der gewesen sein, die Zahl der verflossenen Jahre

zu bestimmen. Nach einer alten Satzung (lex vetusta) mufste

die Nagelschlagung vorgenommen werden von dem jeweiligen

höchsten Beamten (praetor maximus). AVie Livius weiter berichtet,

wurde die Ceremonie anfangs vollzogen von den Konsuln, deren

erster Horatius war, später aber den mit einem majus imperium

ausgerüsteten Diktatoren überwiesen. Nachdem dann der Brauch

einige Zeit aufser Übung gekommen war (intermisso deinde more),

sah man sich im Jahre 391 durch eine schon zwei Jahre an-

dauernde Pest veranlafst, einen dictator clavi figendi causa zu

bestellen, indem man sich erinnerte, dafs früher einmal eine Pest

infolge einer diktatorischen Nagelschlagung aufgehört habe.

Aufser der eben erwähnten diktatorischen Nagelschlagung finden

wir bei Livius noch zwei solche unter den Jahren -123 und 441,^)

ferner eine in den capitolinischen Fasten unter 491.

Gegen die von uns anixeführte Darstellung des Livius machtO O O

nun Mommsen geltend, es sei kaum glaublich, dafs eine jeden-

falls erst in republikanischer Zeit uufgokomraene Ceremonie schon

vor 391 lange Zeit (?) unterlassen worden und in Vergessenheit

gekommen sei, und noch weniger, glaublich, dafs man Jahr für

Jahr, wie es Livius darstelle, einen Dictator clavi figendi causa

ernannt habe. Ganz unmöglich aber sei es, dafs man jenen

Brauch, nachdem man ihn 391 wieder aufgenommen, nicht blofs

seiner ursprünglichen Bedeutung, sondern auch seiner herkömm-

lichen Fristen beraubt habe, indem nun die Nagelschlagung nicht

mehr alljährlich, sondern in ganz willkürlicher und beliebiger

Weise vorgenommen worden sei. Mommsen glaubt die.<e Schwierig-

keiten mir beseitigen zu können durch die Annahme, dafs die

Nagelschlagung schon von Haus aus nicht alljährlich, sondern in

bestimmten längeren Intervallen wiederholt worden sei, dafs also

die Darstellung des Livius auf einer mifsvcrständlichen Auffassung

beruhe. Da nun unter dem Jahre 201, also genau ein Jahrhundert

vor der Nagelschlagung von 391, eine Pest erwähnt wird,^) so

1) Jk'lII, IS, 2 und IX, 28, 6.

2) Liv. III, 6.
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nimmt Mommscn an, nach dem Erlösclien dieser Pest habe die

römisclie Gomcinde ihren Göttern gelobt, im folgenden Jahre am
13. September als dem Stiftungstage des capitolinischen Tempels

und fortan in jedem hundertsten Jahre einen Nagel in diesem

Tempel einzuschlagen. Die Ceremonie sei alsdann von den Kon-

suln des Jahres 292, die am 11. August ihr Amt autraten,')

vollzogen und hierbei zugleich die Bestimmung getroffen worden,

dafs nach je hundert Jahren der jedesmalige höchste Beamte der

Gemeinde den gleichen Akt zu vollziehen habe. Um nun hin-

sichtlich des höchsten Beamten ja nichts zu versehen, habe man
301 zu diesem Zweck einen Diktator bestellt. Für diese Annahme
scheint allerdings der Umstand zu sprechen, dafs 491 in den

capitolinischen Fasten wiederum ein Dictator clavi figendi causa

begegnet. Die Eiuschiebung der fünf Anarchiejahre erklärt nun

Mommsen dadurch, dafs es nothwendig gewesen sei, zwischen

dem Jahre des Gelübdes 292 und dem der Erfüllung 391, für

welchen Zeitraum das Beamteuverzeichnis nur 95 eponyme Kol- '

legien ergab, fünf Jahre einzuschalten. Man habe nun diese

Schaltung vermutlich deshalb nach 378 angebracht, weil in diesem

Jahre der Urheber (?) der Revolution, C. Licinius Calvus, das

Ivriegstribunat verwaltete und wohl auch um jene Zeit ein un-

;

gewöhnlich langes Interregnum stattgefunden haben möge. In

ganz analoger Weise dienten nach Mommsens Annahme die vier

Diktatorenjahre 421, 430, 445 und 453 dazu, das folgende saeculum

voll zu machen.-) Dafs die römische Zählung nicht ganz zu den

griechischen Synchronismen stimmt, würde hiernach allerdings

nicht mehr auffallen.

Dafs diese Hypothese wohl durchdacht ist, wird man gerne

anerkennen, aber auch hier erweist sich, wie ünger^) richtig

erkannt hat, die Grundlage wieder als unsicher. Was zunächst

die Nagelschlagung des Jahres 391 betrifft, so bietet die Über-

li«'ferung nicht den mindesten Anhalt dafür, dafs dieselbe eine

säkulare war. Die frühere Nagelschlagung, der man die Beseiti-

gung einer Pest zuschrieb, kann unmöglich in das Jahr 292

In'naufgerückt werden, da sich 391 die älteren Leute an jene Pest

noch erinnerten (repetitum ex seniorum memoria dicitur, pesti-

1) Liv. III, 8, 3.

2) R. Cbr. p. 205.

.•l) Der römischo Jalircsnagel, Philol. XXXII, 531—540.
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Iciitiam qnoiidam clavo ab dictatore fixo scdalam).^) Im anderen

Falle würde es auch von den alten Annalisten, die das Wesen

der Einrichtung noch kennen mufsten, jedenfalls hervorgehoben

worden sein, dafs seit der früberen Nagelschlagung gerade ein

Jahrhundert verflossen war. Um die angeblichen Mifsverstand-

nisse in der Darstellung des Livius zu erklären, ist Mommsen zu

der Annabuie genötigt, dafs der von Livius an dieser Stelle be-

nutzte Cincius nicht der alte Geschicbtscbreiber, sondern der

(irauimatiker der augusteischen Zeit sei,^) obwohl Livius sonst

niemals Antiquare, sondern immer nur Annalisten citiert. Auch

l<i')unten jene Mifsverstündnisse nur erklärt werden unter der

Voraussetzung, dafs die Nagelschlagung bald nach dem hanui-

baliscbcn Kriege aufser Gebrauch kam.. Aber abgesehen davon,

dafs die um #jene Zeit erfolgte thatsächliche Beseitigung der

Diktatur, die nach Mommsen die Aufbebung des Instituts zur

Folge gehabt haben soll, für die Abschaffung einer ursprünglich

von den Konsuln vollzogenen Ceremonie, die aus religiösen Gründen

sehr bedenklich gewesen wäre, keinen genügenden Anlafs bot,

will es zu jener Annahme nicbt stimmen, dafs unter den Vor-

recliten des capitolinischen Jupitertempels, die 752 auf den neuen

Tempel des Mars Ultor übertragen wtirden, auch die Nagel-

schlagung mi' inbegriffen war.'') Ferner widerstreitet es der

Ilyputhese Moiumseus, dafs nach Livius die Nagelschlagung nicht

)uir.'j01 und 401, sondern auch 423 und 441 von einem Diktator vor-

genommen wurde.^) Mommsen hält allerdings diese beiden letzteren

Nagelschlagiu]gen nicht für hinreichend beglaubigt, weil Livius

seinem Bericht über die angebliche Giftmischerei der Matronen und

die hierdurch veranlafste Bestellung eines dictator clavi figendi

causa selber die Worte „nee omnes auctores sunt" hinzufüge und

der Diktator des Jahres 441 C. Pötelius Libo Visolus in den

Fasten als rei gerundae causa ernannt bezeichnet werde.^) In

dem ersten Fall sind aber die Worte ,,nec omnes auctores sunt"

doch augenscheinlich mir auf die Nachriebt zu beziehen, dafs die

zahlreichen Todesfälle, welche nach einer anderen Version infolge

einer pestartigen Krankheit eintraten, vielmehr durch Giftmischerei

1) Li V. VII, 3, 3.

2) R. Chr. p. 315 «.

3) Dio Cass. LV, 10.

1) Liv. VIII, IS, 12 und IX, 23, 6.

5) p? 17G, A 342.
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veranlafst wonlen seien. Die ' Bestellung eines dictator clavi

figendi causa stand liiernach aufser Zweifel; nur darüber schwankte

die l. berlieferung, ob man diese Mafsregel, ebenso, wi« 391, ge-

troffen habe, um eine Pest zu beseitigen, oder ob es sich viel-

mehr darum handelte, innere Wirren beizulegen. Was den zweiten

Fall betrifft, so ist es allerdings fraglich, ob 441 C. Pötelius

Visolus dictator clavi figendi oder rei gorundae causa war; für

die erstere Annahme scheint es jedoch zu sprechen, dafs nach

Diüdor,') auf dessen Bericht Mommsen mit Recht viel Gewicht

legt,^) die militärischen Operationen von dem Diktator Q. Fabius

geleitet wurden. Es ist hiernach sehr wohl möglich, dafs C.

Pötelius vor oder nach der Diktatur des Fabius zum dictator

clavi figendi causa ernannt wurde und dafs erst die spätere Tra-

dition ihm die von Fabius errungenen Erfolge zuschrieb. Wie
dem aber auch sein möge, soviel ist jedenfalls sicher, dafs die

von Livius benutzten Autoren die Nagelschlagung nicht als einen

säkularen, sondern als einen alljährlich von dem Oberbe-

amten vorzunehmenden Akt betrachteten. Die Bestellung eines

Diktators erscheint durchgängig als eine aufserordentliche Mafs-

regel, zu der man dann schritt, wenn es galt, Unheil vom
Staate abzuwenden. Während es sich 391 und 441 um die Be-

seitigung einer Pest handelte, schwankt hinsichtlich der Dik-

tatur des Jahres 423 die Überlieferung, ob auch in diesem Falle

eine pestartige Krankheit oder eine die Existenz des Staates be-

drohende Verschwörung die Veranlassung war. Natürlich hatten

die Annalisten nur dann Ursache, einen alljährlich stattfindenden

Akt zu erwähnen, wenn derselbe aufscrgewöhnlicher Weise nicht

durch einen der vorhandenen Oberbeamten, sondern durch einen

eigens zu diesem Zwecke bestellten Diktator vorgenommen wurde.

Die Angabe des Livius, dafs nach Einsetzung der Diktatur die

Nagelschlagung von den Konsuln auf die Diktatoren übertragen

worden sei, kann nur den Sinn haben, dafs in Befolgung des

Grundsatzes, wonach die Nagelschlagung dem höchsten Beamten
zustand, ein etwa vorhandener Diktator, falls er sich am 13. Sep-

tember in Rom befand, vor den Konsuln den Vorzug hatte. Die

einzige jetzt noch verbleibende Schwierigkeit liegt in der Unter-

lassung des Brauches vor 391 ; dieselbe könnte sich jedoch wohl

1) XIX, 101.

2) liömische Forschungen II, 242.
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erklären unter der Voraussetzung, dafs während der Jahre 379

bis 383 in der That keine Oberheamton vorhanden waren. In

diesem Falle mochte man Bedenken tragen, die Ceremonie durch

einen Interrex vornehmen zu lassen und nach Beendigung der

Anarchie erschien es vielleicht unthunlich, den einmal fallen ge-

lassenen Brauch wieder aufzunehmen. Für diese Annahme spricht

es, dafs bei Erwähnung der 370 ausgebrochenen Pest, die noch

das folgende Jahr andauerte,^) einer Unterlassung der Nagel-

schlagun^ nicht gedacht wird; dieselbe war also damals nocli

nicht aufser Übung gekommen.

Wir haben hiernach keinen Grund, die Überlieferung, wo-

nach die Nagelschlagung alljährlich erfolgte, in Zweifel zu ziehen.

Auch die Angabe, dafs diese Einrichtung den Zweck hatte, die

Zahl der verflossenen Jahre zu bestimmen, verdient allen Glauben.

Da die Dauer der Verträge mit anderen Staaten ohne Zweifel,

wie es auch bei den Griechen trotz der Verschiedenheit des Ka»

lenders in den einzelnen Staaten durchgängig der Fall war,*)

nach Sonnenjahren berechnet wurde,^) mit welchen sich die

Magistrat?jahre nicht deckten, so mufste man notwendig ein Hilfs-

mittel haben, um die Zahl der seit einem bestimmten Termin ab-

gelaufenen Jahre festzustellen. Durch alljälirliche Einschlagung

eines Nagels am Stiftungstage des capitoliuischen Jupitertempels

konnte dieser Zweck vollkommen erreicht werden, vorausgesetzt,

dafs die Kalendeijahre im Durchschnitt die Dauer eines Sonnen-

1) Liv. VI, 20, 15 und 21, 6.

2) Den deutlichsten Beweis hierfür liefert der 44G/5 v. Chr. (Diod. Xlf, 7)

zwischen Athen und Sparta auf 30 Jahre geschlossene Friede (vgl. Thuk. I,

115, 1), dessen fünfzehntes Jahr nach Thuk. II, 2, 1 in das Archontat des Py-

thodoros = 432/1 v. Chr. fällt. Ferner mag bemerkt werden, dafs der dreifaig-

jährige Friede zwischen Sparta und Argos, welcher jedenfalls gleichzeitig

mit dem 451 (Krüger, historisch -philologische Studien I, 203) zwischen

Athen und Sparta auf fünf Jahre vereinbarten Waffenstillstand (Thuk. I,

112, 1) abgeschlossen wurde, im Jahre 422/1 im Ablaufen begriffen war

(Thuk. V, 14, 4).

3) Die von Mommsen (R. Chr. p. 48) und Matzat (R. Chr. II, 56)

acceptierte Annahme Niebuhrs, dafa man nach Jahren von zehn Mond-

mouaten (= 295 Tage) gerechnet habe (R. Gesch. I, 314\ stützt sich

namentlich darauf, dafs der von den Römern 329 varr. mit Veji geschlossene

zwanzigjährige Waffcnbtillstand schon 347 ablief (vgl. Liv. IV, 35, 2 mit

58, Iff.); nach jener Ansicht müfstc dies indessen, wenn keines der in diese

Periode fallenden Magi.-trat?jahre eine Verkürzung erfuhren, schon 345 oder

qnitcsteus Anfang 346 geschehen sein.
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Jahres liaüoii, was in der älteren Zeit allerdings der Fall gewesen

zu sein scheint.') Während nun in der Regel einer alten Satzung

gemäfs der Nagel von dem jeweiligen hikhsten Beainten' einge-

schlagen wurde, bestellte man hierfür in besonderen Fällen, wenn

es galt, Pest oder innere Fehden vom Staate abzuwenden, einen

Diktator, indem man sich an frühere Fälle erinnerte, in denen

die zufällig von einem Diktator vollzogene Nagclschlaguug sich

gegen solche Übel wirksam erwiesen hatte. Dafs uns gerade

100 Stadtjahre nach 391 in den Fasten wicHlorum ein dictator

clavi figcndi causa begegnet, beruht jedenfalls nur auf einem

Spiel des Zufalls, welches um so weniger IJcdeutung hat, als

auch aus den zwischen beiden Terminen liegenden Jahren 423

und 441 diktatorische Nagelschlagungen gemeldet werden.

Von der ündurchführbarkeit der von Mommscn aufgestellten

Hypothese hat sich auch Matzat überzeugt, doch setzt derselbe,

um die gleiche Dauer der zwischen 301, 411 und 491 liegenden

Intervalle zu erklären, an die Stelle jener Vermutung die nicht

weniger mifsliche Ansicht, dafs die Nagelschlngung in Fristen

von je 50 Mondjahren, die durchgängig die Länge von 12

Moudmonaten (= 354 Tage) hatten, sich wiederholt habe.^) Es

stimmt dies allerdings ungefähr zu den von Matzat angestellten

Berechnungen, wonach die Iden des September des varronischen

Jahres 292 mit dem 5. Juni 457 v. Chr., Id. Sept. 391 mit dem
30. Oktober 361, Id. Sept. 441 mit dem 0. Januar 311 und Id.

Sept. 491 mit dem 2. März 263 zusammenfielen, so dafs 391 varr.

das hundertste, 441 das hundertfüufzigste und 491 das zwei-

huudertste Mondjahr der mit Id. Sept. 292 beginnenden Reihe bil-

den würde, Nu)i ruhen aber diese Berechnungen auf sehr unsicheren

Prämissen, namentlich insofern, als die ihnen zu Grunde liegende

Vorstellung von dem Gange des römischen Kalenders, auf die

erst später eingegangen werden kann, sich als unhaltbar erweist.

Auch ist die Ansicht Matzats, abgesehen davon, dafs mit ihr die

Angabe des Cincins, wonach die Xagelschlaguiig alljährlich statt-

fand, in Widerspruch steht, auch aus don Grunde bedenklich,

weil einesteils die 423 stattgehabte Xagelschlagung, die auch'

Matzat nicht in Abrede stellt, als eine aufserordeiitlicher Weise

verfügte Mafsregel betrachtet werden müfste, andcrnteils aber

1) Vgl. hierüber den zwölften Abschnitt.

2) Römische Chronologie I, Berlin 1883, p. 'JHH'. und '251 ff.
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,

ein zwölfmonatliches Mondjahr ohne zeitweilige Einschaltung nicht

wohl vorausgesetzt werden kann.

Da hiernach weder die beiden Synchronismen, auf welche

Mommsen das meiste Gewicht Jegt, für die Zeitbestimmung einen

sicheren Anhalt ergeben, noch auch die capitolinische Nagel-

schlagung in diesem Sinne verwertet werden kann, so bleibt,

zumal auch die sonstigen etwa noch zu ermittelnden Synchro-

nismen -für sich allein zu keinem befriedigenden Resultat führen

dürften, nichts übrig, als zu versuchen, ob sich nicht die Ver-

schiebungen des Amtsnenjahrs vollständig ermitteln lassen. Für

die auf den gallischen Brand folgende Periode ist die Beschaffen-

heit der Überlieferung der Art, dafs ein solcher Versuch recht

wohl unternomiien werden kann. Es ist Ungers Verdienst, diesen

Weg zuerst eingeschlagen zu habeiL') Durch seine mit Umsicht

und Sorgfalt angestellten Untersuchungen hat er jedenfalls' die

Forschung in vielfacher Hinsicht gefördert, wenn es ihm auch

nicht gelungen ist, überall zu überzeugenden Resultaten zu ge-

langen. Ferner mufs die der Jahrzählung zu Grunde liegende

Eponymenliste geprüft und hierbei namentlich die bisher noch

nicht eingehend genug behandelte Frage entschieden werden, ob

und inwieweit die Anarchie und die Diktatorenjahre auf Inter-

polation beruhen. Wir halten es für das zweckmäfsigste, mit

der Prüfung der Eponymenliste zu beginnen.

Zweiter Abschnitt. *

Die MagistiMtstafel.

Das Beamtenverzeichnis, auf welchem die herkömmliche Jahr-

zählung beruht, sind, wie wir schon früher bemerkten, die in

ansehnlichen Bruchstücken erhaltenen capitolinischen Fasten,

von welchen die uns geläufige varronische Ära nur insofern ab-

weicht, als dieselbe für die Königszeit statt 243 Jahren 244 an-

setzt.^) Auf die nämliche Quelle wie die capitolinischen Fasten

geht zurück die Magistratsliste des Chronographen von 354,')

die lateinischen Fasten des Idatius und das mit den letzteren im

wesentlichen übereinstimmende griechische Verzeichnis der Paschal-

1) In seiner p. 8 citicrteu Abbandlung über ilic römische Stadtärft.

2) V^l. p. 2.

3) S. p. 2.

lIolzu)>fcl, Tum. Chronologie. 8
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chroiiik.') Diese Listen sind für uns insofern von Wert, als wir

mit ihrer Hilfe den capitolinisclien Text, wo er nicht erhalten

ist, rekonstruieren können. Vollständig ist von sämtlichen Listen,

was die Zahl der Kollegien hei rißt, nur die des Chronographen,

welche ührigens, wie die zahlreichen Namensentstellungen be-

weisen, von einem des Lateinischen kaum kundigen Menschen an-

gefertigt sein mufs. In den mit grofser Fahrlässigkeit redigierten

Fasten des Llatius und der Paschalchronik ist eine nicht geringe

Anzahl von Konsulnpaaren weggelassen; aufserdem fehlen sämt-

liche Kriegstrihunen Kollegien, während bei dem Chronographen

von den letzteren durchgängig blofs zwei Mitglieder namhaft ge-

macht sind.

Nach Mommsens Ansicht stand die Magistratsliste, wie sie

uns vorliegt, schon zur Zeit des haunibalischen Krieges in allem

Wesentlichen fest.^) Nur in einigen Punkten sollen die für sich

geführten Magistratslisten von der Jahrzählung der durch die

Geschichtschreiber überlieferten Fasten abgewichen sein. In jenen

zählten nämlich, wie Mommsen annimmt, die nach seiner Ansicht

interpolierten Diktatorenjahre 421, 430, 445 und 453 von Haus

aus mit, während sie von den Gcschichtschreibcrn, die sie nicht

hätten brauchen können, übergangen worden seien. Hinsichtlich

der Anarchiejahre nimmt Mommsen an, dafs dieselben in den

alteren Chroniken ebenfalls noch fehlten, in den Fasten dagegen

von Anfang an verzeichnet gewesen seien.'') Ferner sollen die Fasten

und Chroniken nocb darin von einander abweichen, dafs das Regi-

ment der zweiten Decemvirn, welches neunzehn Monate dauerte,*)

1) Die Fasten der Paschalchronik im Chron. Pasch, ed. Bonn. I, 309 ff.,

die des Idatius ibid. II, 147 ff.

Früher war Mommsen der Ansicht, dafs die Listen des Chronographen,

des Idatius und des Chronicon paschalc ans den capitolinischen Fasten

geradezu ausgezogen seien (R. Chr. p. 112 iV.), doch hat er sich später

(C. I. L. I, 483 ff. und Rom. Forsch. II, 81) richtiger daliin entschieden, dafs

jene Fasten nicht aus den capitolinischcn ahgcleitot sind, wohl aber mit

denselben zusammen eine Familie bilden. •

2) Rom. Chron. p. 132.

3) Rom. Chron. p. 209,

4) Die zweiten Decemvirn, die über die gosctzmäfsige Zeit hinaus

fungierten, hatten ihr Amt angetreten am 15. Mai (Liv. HI, 36, 2 u. 38, 1.

D. Hai. X, 59). Ihre Abdankung mufs kurz vor den 10. Dezember des

nächsten Jahres fallen, da für die Volk^tribuncn seitdom dieser Terrain als

Antrittfetag feststand und die Erneuerung des Tribunats unmittelbar auf den

Rücktritt der Decemvirn folgte.

l'
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in jenen zu einem, in diesen dagegen zu zwe' Jahren gerechnet

wurde.^)

Gegen diese Aufstellungen ist zunächst zu bemerken, dafs

eine Scheidung der Magistrateliste nach Fasten und Chroniken

nicht durchführbar ist. Die Diktatorenjahre 421, 430 und 445,

die in den Chroniken übergangen sein sollen, fehlen bei Diodor

zwar in der Magistratsliste,*) werden jfdoch in der Geschichts-

crzählung mitgerechnet. Es ergiebt sich dies, wie Unger^) richtig

bemerkt, Tiicht nur aus der Angabe, dafs der zweite Samnit^r-

krieg (428—4.50 varr.), in welchen die beiden Diktatorenjahre

4;>0 und 445 fallen, 22 Jahre (\ Monate gedauert habe,*) sondern

auch daraus, dafs das Jahr 436 als das neunte dieses Krieges

bezeichnet wird.^) Hieraus geht zugleich hervor, dafs wenigstens

an dieser Stelle die Geschichtserzähluug Diodors aus einer anderen

Quelle stammt, als die Fasten, wodurch die bisher fast allge-

mein geltende, neuerdings von Mominsen^) wiederum ausge-

sprochene Ansicht, wonach beide auf die nämliche Quelle zurück-

gehen sollen, eine Einschränkung erfährt. Ferner stimmt es nicht

zu Moramsens Annahme, dafs Diodor für die zweiten Decemvirn,

auf die die Chroniken zwei Jahre gerechnet haben sollen, nur

eines ansetzt.

Ebensowenig können wir uns mit der Ansicht einverstanden

erklären, dafs die Eponymenliste in allem Wesentlichen seit der

1) A. a. 0. p. 119 und 128.

2) Das Jahr 453 füllt in den nicht mehr erhaltenen Teil des Diodo-

rischen Werkes.

3) Römische Stadtära p. 66.
'

4) XX, 101, 6.

5) XIX, 10, 1. Matzat (R. Chr. H, 138, A 8\ welcher ünger vorwirft,

die Sache am verkehrten Ende angefafst zu haben, sucht die zuerst er-

Avilhntc Angabc dadurch zu erklären, dafs der Anfang des Krieges in Wirklich^

kfit schon 426 stattgefunden habe und erst von den Annalisten, die die

Dil<tatorcnjahre 430 und 445 zählten, auf 428 verschoben. worden sei; doch

will CS hierzu wieder nicht stimmen, dafs Diodor das Jahr 436 als das

iicniiitc des Krieges bezeichnet. Fränkel, Studien zur römi?chcn Geschichte I,

lUoslau 1884, p. 114 ff., welcher ohne zwingenden Grund annimmt, dafs

l'>iodor den Krieg bereits 427 beginnen lasse, kann seine .\nsicht, dafs der-

selbe die Diktatoreiijahrc nicht mitzähle, nur aufrecht erhalten, indem er

X.\, 101, .'S, wonach der Krieg 22 Jahre und 6 Monate gedauert haben soll,

("tt) fiV.oci Svo y.ccl V| fiiivag in irr} fr/.oai Y.a\ V§ ui^^tag ändert, was jeden-

falls unzulässig ist.

6) Rü^. Forsch. II, 270, A 68.
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liauuibalisclieii Zoit fcstgcstautlen liabe. Moniinscn wird hieran

jetzt selber nicht mehrfesthalteii, iiaclideiii er darauf hingewiesen,

dafs bei Diodor sich nach 207 und 326 je ein in den anderen

Fasten nicht vorkommendes Konsulnpaar findet/) welche Ab-

weichmigeu nicht etwa, wie Monimscn früher annahm,^) in will-

kürlicher Einschiobung oder in Versehen ihren Grund haben können,

sondern vielmehr auf eine von den gangbaren Fasten verschie-

dene Magistratstafel zurückgeführt werden müssen. Ferner ist

in Erwägung zu ziehen, dafs in den von Dionys benutzten ceu-

sorischen Protokollen, die sich von alters her vom Vater

auf den Sohn fortgeerbt hatten, das zweite Jahr vor der Ein-

nahme Roms durch die Gallier (3G2 varr.) als das 119. nach

Vertreibung der Könige bezeichnet wurde.'^) Diese Zählung, wo-

nach der gallische Brand in das 121. Jahr der Republik fiel,

wahrend die gangbaren Fasten bis zu diesem Termin einschliefs-

lich nur 120 epouyme Kollegien zählen, beruht augenscheinlich

auf älteren officiellen Fasten, an deren Stelle erst später

die capitolinische Liste trat. ^

Die Differenz zwischen der älteren und der späteren officiellen

Liste scheint sich am einfachsten zu erklären durch die An-

nahme, dafs in jener die Regierung der Decemvirn zu drei, in

dieser nur zu zwei Jahren gerechnet war. Bei näherer Unter-

suchung wird sich indes zeigen, dafs jioch andere Abweichungen

stattfanden. •

Die ältere officielle Zählung ist uns noch in ausreichender

Weise überliefert durch Livius.^) Seine Daten bis zum gallischen

Brand sind folgende:

1) Rom. Forsch. II, 260 flF. •

2) R. Chr. 126.

3) D. Hai. I, 74: StjXovtcci .... Iv. xdv y.ttXov^fv(ov TtfirjTinwv vno(ivrj-

fiäzcov, a öiaSf^trai naig tzuqu nargog xai nf(>\ noXlov nontxcti zoig {iiz'

avtov tooiiivoig coonfQ iiga nazQÜa nafyuSidövm — Iv of? frp/ffxco SevzfQca

TiQOziQOV tzii zr^q uX<öot(oq xiftT^civ vno xov ']'io(iui(ov Sri(xov ytvo^iivrjv, y
TiaQuytyganzai na^antq x«l zaig uXXaig XQo^'og ovtog' 'vnazfvovzog Atvniov

OvuXtQi'ov UozLxov y.al Tl'iov I^IaXXCov KunizoAivov fiszu ztjv ^7^ßoXf}v ziäv

ßaoiXiwv ivög ötorxi itnoGzw xal iXorrooTM ^zft.'

4) Die vielljesprocbcne Frage nach der von Liviiis bffolgtcn Zeit-

recbnung ist seit Glareanus und Sigonius noch zu keinem befriedigenden

Abschlufs gebracht worden, auch nicht von C. Peter (über die Chronologie

des Livius, in der Zeitschr. f. AlterluniswibM. 1839, p. ü25— G37), der aber

immerhin vieles richtig gestellt hat.

/
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Letztes Jalir der Könige

also erstes Jahr der Republik

erstes Deceiuviraljahr

erste Konsulartribunen

gallischer Brand

analog

Aus dieser Zusaininonstellung geht hervor, dafs Livius ebenso

wie die ältereji officiellen Fasten A'on der Griindung der Repu-

blik/ bis zum gallischen Brand 121 Kollegien zählt; wir sind

daher zu der Ainiahme berechtigt, dafs seine Zeitrechnung sich

auf jene Liste gründet. Sehen wir nun, in Aviewcit die Zählung

des Livius sich von der gewöhnlichen unterscheidet.

Die erste Abweichung besteht darin, dafs Livius von der

Gründung der Republik bis zum ersten Decemviraljahr eine Stelle

weniger zählt. Es fragt sich nun, welches Kollegium bei ihm

fehlt. Tu dem uns vorliegenden Text finden wir für die Konsuln

der Jahre 247 und 248 nur ein Kollegium; ferner fehlen die

Eponymen von 2(54 und 205. Diese beiden letzteren Kollegien

sind aber bei der Jahrzählung augenscheinlich mitgerechnet, da

das Jahr 297, in welchem zum ersten Male zehn Volkstribunen

gewählt wurden, als das 30. nach den ersten Volkstribunen (261)

bezeichnet wird.'') Die Wcglassung der beiden Kollegien in der

1) Die Ge^anitdaucr der Königszeit wird ausdrücklich auf 214 Jahre

angegeben I, 60, 3: rcgnatuin Koniae ab condita nrbe ad liberatam annos

duccnlos quiidraginta quattuor, wozu auch die Kinzelanfiätz-e stimmen.

2) III, 33, 1: anno trcccntcäinio altero quam condita Roma erat, iterum

inuiatur forma civitatis ab cousulibua ad decemviros. Die Annahme, dafs

hier das Jahr der Wahl, nicht das des Amtsantritts zu vorstehen sei (Peter

a. a. 0. p. 652), ist mit Kocht zurückgewiesen worden von Mommsen R. Chr.

!>. 121, A 209. Es ist doch augenscheinlich, dafs mit jenem Satz ein neuer

Jalucfabschnitt beginnt, ebenso wie IV, 7, 1: anno trccentosirao decimo,

quam urbs Roma conditii erat, primum tribuni militum pro consulibuB

niagistratum ineunt, und VII, IS, 1: quadringontesimo anno, quam u. R.

condita erat — patricii consules ambo ex interregno magistratura iniere.

3) IV, 7, 1.

4) V, 54, 5: trccentesimus scxagcsimus quintus urbis annue, Qui-

rites, agitur.

5) VII, 18, 1.

6) III, 30, 7: tricesimo sexto anno a primis tribuni plebis decem creati

''unt. Die ersten Voikstribunen wurden erst gewählt nach dem Antritt der

Konsuln des Jahres 261, der während der secessio pkbis erfolgt war (Liv. II,

33, 4, Cic. de republ. II, 57). Sigouius, der die Wahl der ersten Volks-
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Gescliiclitser/alilung dürfte ihren Grund wohl nicht in einer Lücke

des Textes haben, obwohl eine solche allerdings vorzuliegen

scheint, sondern vielmehr darin, dafs Livius in der Darstellung

der Coriolansage erst einem Autor folgt, der den zweijährigen

Feldzug Coriolaus gegen Kom 2ß3 beginnen liefs, für die Ereig-

nisse des zweiten Kriegsjahres aber einen anderen Annalisten

benutzte, der den Krieg 205 und 2G6 setzte, wodurch die Jahre

264 und 2G5 in Wegfall kamen.')

tribunen irrtüiulicb 2G0 s^etzt und iu der obigen Augabe Einrechnung des

Aufangs- uud Endtorniins annimmt, mufs allerdings die beiden Kollegien

von 264 und 265 als ausgefallen betrachten Die Regierung der ersten

Deccmvirn würde Liernacb nicht iu das Jahr 302, sondern 301 der Stadt

fallen, welche Schwierigl<eit Sigonius nur durch die unmögliche Erklärung

beseitigen kann, dafs anr.o trtccntesimo altcro mit anno trecentesimo primo

gleichbedeutend sei. Dafs die 36 Jahre von 2G1 ab zu rechnen sind und

dieser Termin auszuschliefsen ist, hat schon Peter a. a. 0. p. G28 richtig

hervorgehoben-

1) Dafs der Text an der Stelle, wo Livius auf die Begebenheiten des

Jahres 2G6 übergeht (II, 39, 9), eine Lücke hat, wird man schwerlich in

Abrede stellen können; denn die an der Spitze dieser Jahresbeschreibung

stehenden abgerissenen Worte „Sp. Nautius jara et Sex. Furius consules

erant" machen doch ganz den Eindruck, als ob ein mit cum beginnender

Vordersatz ausgefallen sei (vgl. II, 51, 1: cum haec accepta clades est, jam

C. Horatius et T. Mcnenius consules erant). Gleichwohl ist es unzulässig,

den Wegfall der Kollegien von 264 und 265 auf eine Lücke des Textes

zurückzuführen, da die Darstellung der Begebenheiten des Jahres 266 sich

BO eng an das Vorhergehende anschliefst, dafs ein Wegfall von zwei Kriegs-

jahren nicht angenommen werden kann. Vielmehr ist das Fehlen der beiden

Kont-ulnpaare bedingt durch eine chronologische Abweichung in der Dar-

stellung der Coriolansage bei den Annalisten. Während bei Livius der Feld-

zug des Coriolan gegen Rom schon 2G3 beginnt, nimmt- er bei Dionys zwei

Jahre später seinen Anfang (VIII, 1 ff'.). Beide stimmen aber darin überein,

dafs sie denselben sich auf zwei Jahre erstrecken lassen. Mau wird hier-

nach anzunehmen haben, dafs der Krieg Coriolans mit den Römern der

ursprünglichen 1 berliefernng zufolge eine zweijährige Dauer hatte, der Zeit-

jiunkt aber, um welchen er seinen Anfang nahm, nicht feststand. Man hatte

nun die Wahl, den Beginn de« Krieges an die A'^erbannung Coriolans (2G3),

oder sein Ende an den 206 ausgebrochenen Volskerkrieg (Liv. II, 40, 12 fi^.

D. H. VIII, 73 ff.) heranzurücken, wodurch sich die verschiedenen Ansätze

des Livius und des Dionys erklären. Wenn nun Livius erst einem Autor

folgte, der den Krieg 263 beginnen liefs, das zweite Kriegsjahr aber im
Anschlufs an die von Dionys benutzten Quellen 266 setzte, so raufstcu die

Jahre 261 und 265 notwendig atisfallen. Mit der eben besprochenen chrono-

logibchcn Differenz hängt es übrigens zusammen, dafs die nach Livius in

das Jahr 263 fallende Instauration der ersten ludi magui (II, 36, 1) bei
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Dagegen kann mit Siclierheit behauptet werden, dafs Livius

für die beiden varroni.sclien Jahre 247 und 248 nur ein Jahr

zählt. "Wälirond Dionys für 247 als Konsuln P. Vahrius Poplicola

und M. lloratius Pulvillüs') und für 248 Sp. Larcius und T. Her-

minius^) neinit, welche Namen auch in den capitolinischen Fasten

gestanden haben müssen,^) ist bei Livius für beide Jahre nur ein

Kollegium angeführt, nämlich Sp. Lucrctius und P. Valerius Publi-

cola/) ^lommsen glaubt* allerdings nachweisen zu können, dafa

in dem urs])rünglichen Text des Livius die von Dionys angeführten

Konsu^ijjaaro standen und die Konsuln des Jahres 247 nur durch

die Schuld der Abschreiber unmittelbar hinter denen des Jahres

240 (II, 8, 0) ausgefallen seien.^) Es sei dies deshalb anzunehmen,

weil Dionys den Krieg mit Porsenna unter 247 und die Rück-

jiabe des von den Römern abf^etretcnen Gebietes unter 248 er-

zähle,'^) während bei Livius die Erzählung des Krieges sich gleich

an die Erwähnung der Konsuln von 246 anschliefse') und nachher

der Antritt neuer Konsuln und die AViedererlan^unj; des vcr-

Dionys das folgende Jahr, welches durch die Verschiebung der Fcldzuge

des Coriolan aiif 2G6 und 26G ereignislos geworden, ausfüllt (VII, 68 tf.).

Für die Übcilicfcrung, welche die ludi magni 2G3 setzte, scheint die

Erwägung zu sprechen, dafs alsdann zwischen dem Gelöbnis derselben,

welches nach Dionys 258 vor der Regillusschlacht stattfand (VI, 10),

und der Autiichtnng der Feier das bei solchen Gelübden öfter cinge-

halteue lutervall von fünf Jahren (vgl. Marquardt H. Staatsv. III, 47G, A 7)

liegen würde.

1) V, 21.

2) V, 46.

3) l'ls ist dies dcihalb anzunehmen, weil Idatius und der Chronograph

von 354 hier mit Dionys übereinstimmen. Idatius nennt für das Jahr 247,

indem er die Namen im Ablativ anführt, Publicola 11. et Publilio (= Pulvillo),

während die Konsuln von 248 ebenso wie die des nächsten Jahres offenbar

nur aus Nachläsnigkeit übergangen sind. Bei dem Clnonographen, welcher

für 247 als Konsuln Publicola und Pulbillus (= Pulvillus) nennt, heifsen

die nächsten Konsuln Aquilinns und Kufus, welches letztere cognomen dem

Sp. Larcius wohl beigelegt wurde, um ihn von Sp. Larcius Flavus (cos. 2C4,

s. Dionys VII, 08) zu unterscheiden.

4) II, 15, 1.

5) In seiner Abhandlung über die Chronik des Cassiodorus Senator

(in den Abhandlungen der philol.-hist. Kl. der K. Sachs. Ges. d. Wiss., Bd. 3,

1861), p. 565 ff.

6) V, 21 ff. und 3G.fin.

7) II, 8 fin. ir. : inde P. Valerius iternm, T. Lucrctius consulea facti.

Jam Tar(/uiuii ad Lartem Porsinam perfugerant.
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loreneu Gebietes gemeldet werde.*) Der ursprüngliche Text des

Livius müsse demnach II, 8, 9 wohl gelautet haben: haec post

reges exactos domi militiacque gcsta primo anno, inde P. Valerius

iterum, T. Lucretius <(mox P. Valerius tertium, M. Iloratius]) con-

sules facti, worauf die Geschiclitsor/.ilhlung bis zum Sclilufs von

cap. 14 und sodann cap. 15, 1 die Namen der Konsuln von 248

gefolgt seien. Da der von Livius im allgemeinen abhängige

Cassiodor nach den Eponymen von 24G als Konsuln Sp. Largus

{== Larcius) und T. Herannius (= IJorminius) nennt, welche von

Dionys unter 248 angeführt werden, so nimmt Mommsen an,

dafs dieselben Namen 15, 1 in dem ursprünglichen Texte des

Livius gestanden hatten, indem er vermutet, dafs Spurius Lucretius

aus Spurius Larcius entstellt sei. Einen Beweis dafür, dafs bei

Livius von Haus aus neben Sp. Larcius T. Ilerrainius als Konsul

genannt war, erblickt Mommsen darin, dafs IT, 15, 1 in zwei der

geringeren Familie augehörigen Handschriften, dem Florentinus

S. Marci und dem Leidensis I, folgende Namen angeführt werden:

publius lucretius inde et titus hermenius p. valerius publicola.

Die Entstehung dieser Lesart führt Mommsen zurück auf die im

fünften Jahrhundert nach Christus von Nico)uachus vorgenominene

Recension. Da in dem dem Nicomachus vorliegenden Exemplar

die Konsuln des Jahres 247 P. Valerius und M. Horatius bereits

gefehlt hätten, Nicomachus aber unter 250 (II, 16, 2) den

P. Valerius als quartum consul erwähnt gefunden habe, so habe

er, um dessfen vier Konsulate voll zu machen, II, 15, 1 nach

den Namen des Sp. Lucretius und T. Herminius den des P. Valerius

hineinkorrigiert, während er vielmehr das ausgefallene Konsulat

von 247 hätte ergänzen sollen.

Gegen diese Hypothese ist zunächst einzuwenden, dafs der

Name des Herminius in dem Florentinus und dem Leidensis I

auch auf Interpolation beruhen kann. Für einen aufmerksamen

Leser, welcher bemerkte, dafs Dionys und Cassiodor als Kollegen

des Sp. Larcius nicht den P. Valerius Poplicola, sondern den

T. Herminius nannten, lag es nahe, diesen Namen neben dem
des Larcius am Rande zu notieren. Mommsen hält diese Annahme
allerdings aus dem Grunde für unzulässig, weil der Name Herminius

1) II, 15, 1: Sp. Lucretius indo et P. Valerius Publicola consules

facti (§6) agrum Vpjentem foedero ad Jauiculum icto ademptura

restitnit.
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sonst nur bei Dionys und Cassiodor vorkomme und nicht leicht

eine dieser Quellen einem Abschreiber des Miiielalters zu Gebote

gestanden haben könne. Es ist indessen immerhin möglich, dafs

jener Name schon in einem alten von den Schreibern des Floren-

tinus und des Leidensi* I benutzten Exemplar am Rande ange-

merkt war und auf diese Weise in den Text eindrang. Die An-

nahme ferner, dafs II, 8, die Konsuln des Jahres 247 ausge-

fallen seien, wird dadurch widerlegt, dafs 11, 11, 8 in der Erzählung

der Kämpfe mit Porseiina, die nach Mommscn 217 fallen müfsten,

der Konsul des Jahres 216 T. Lucrttius ausdrücklich als Konsul

bezeichnel und sein Kollege P. Valerius neben ihm als Heerführer

genannt wird,') während von einem Kommando des M. Horatius

nirgends die Rede ist. Hierzu kommt noch, dafs Plutarch ganz

im Einklang mit Livius den Beginn des Krieges in das zweite

Konsulat des PopJicola, also 24G, setzt.*) Auf diese Überein-

stimmung ist um so mehr Gewicht zu legen, weil Plutarch nicht

etwa den Livius benutzt, sondern einer anderen Kclation folgt,

die die Kämpfe mit Porsenna auf das zweite und dritte Jahr der

Republik verteilte,-') während nach Livius bereits 21C Friede ge-

schlossen wurde.*) Auch stellt Plutarch iiisofern mit Livius in

Einklang, als er auf das dritte Konsulat des Valerius Poplicola

gleich die Konsuln des Jahres 240 folgen läfst.''J Mit Plutarch

stimmt Zonaras, der ebenfalls abweichend von Livius Acn Krieg

mit Porsenna in das zweite und dritte Jahr der I?epuV)lik setzt

und dann gleich auf das Jahr 240 übergeht.'"') Die von Livius

einerseits und von Plutarch und Dio- Zonaras andrerseits be-

nutzten Quellen stimmen also, obwohl sie in der chronokigischen

Anordnung der p]rcignissc von einander abweichen, doch darin

überein, dafs sie von dem varronischen Jahre 2-1 5 bis 240 ein-

schliefslich nur vier eponyme Kollegien zählen. Man kann nun

weder die Konsuln des Jahres 247 noch die von 218 als das bei

Livius fehlende Kollegium bezeichnen; vielmehr liegt die Sache

so, dafs der eine der von Livius unter dem dritten Jahr der

1) Consulum altor T. Lucrctius porta N.ievia cum aliquot militum

inaiiipulis egrcssus, ipso Valcrins Caelio nionte cohortca dolcctas educit.

2) IMiit. Poplicola 16.

3) Ibid. 17 in.

4) Liv. II, 1.3, 4.

5) Plut. Poplic. 20.

6) Zyn. VII, 12.
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Kopublik genannten Konsuln, Sp. Lucretius, ideuliscli ist mit dem
von Diouys unter 248 angefiilirtcn Sp. Larcius, während der

andere, P. Valerius Poplicola, bei Diouys unter 247 verzeiclinet

ist. Es fehlt also nicht ein Konsulnpaar, sondern aus den von

Dionys unter 247 und 248 augeführten Kollegien je ein Konsul,

nämlich M. Horatius und T. Ilerminius. Hiernach steht es aufser

'allem Zweifel, dafs Konsularfasten existierten, in welchen zwischen

den eponymen Kollegien der varrouischen Jahre 24G und 240

nur ein Konsulnpaar verzeichnet war, und dafs die Zeitrechnung

des Livius, welche von der Gründung der Republik bis zu den

ersten Decemvirn ein Jahr weniger zählt als die varronische

Ära, auf einer solchen Magistratsliste fufst. Wenn Cassiodor

in Übereinstimmung mit Dionys vor den Eponymen des Jahres

249 den Sp. Larcius und T. Herminius als Konsuln nennt, so

ist dies wohl dadurch zu erklären, dafs er, obwohl er im all-

gemeinen dem Livius folgte, sich hier an die später gangbare

Magistratstafel hielt. Dafs er auch sonst sich nicht durchweg

an Livius anschlofs, geht namentlich daraus hervor, dafs er für

die Anarchie statt fünf Jahren nur vier und nachher bis zu dem
Konsulat des Licinius und Sextius statt vier Kollegien von Kon-

sulartribunen nur drej zählt.^)

1) Mommsen a. a. 0. p. 552 sucht dies dadurch zu eikläron, dal's

Ciiseiodor ebenso wie Obsequens aus einem Aus-zug des Livius geschöpft

habe, in welchem aus Versehen für die Anarchie vier Jahre angesetzt

worden seien (vgh R. Chr. p. 204, A 393), wodurch sich auch der nämliche

Ansatz bei Vopigcus, Eutrop, Sex. Kufus und Pseudo-Idatius erkläre. Hier

liegt jedoch nicht Entstellung, ßondern eine abweichende Überlieferung vor,,

da die vierjährige Anarchie auch bei Fabius Pictor begegnet, der auch in-

sofern mit Cassiodor übereinstimmt, als er das zwischen der Anarchie und
dem ersten plebejischen Konsulat liegende Intervall zu drei Jahren rechnet

(Gell. N. A. V, 4, vgl. die später folgenden Bemerkungen über die Dauer der

Anarchie). Eine bemerkenswerte Abweichung von Livius, die nur durch Be-

nutzung anderer Quellen erklärt werden kann , findet sich auch unter dem
Jahre 524. Es heif^t dort: bis consulibus Hamilcar Ilannibalis patcr in Hi-

spania bellum Romanis parans occisus est. Nach Livius kann Ilamilkar, der

nach Beendigung des ersten punischen Krieges (513; erst fünf Jahre in Libyen

und dann neun Jahre in Spanien den Überbefehl geführt haben soll (XXI, 2, 1),

erst 527 gestorben sein. Trotz dieser Abweichungen soll aber nicht in Ab-

rede gestellt werden, dafs die Konsularliste Cassiodor», die sonit in über-

raschender Weise mit Livius übercinntimmt, bis zum Jahre 745, mit welchem
das livianische Geschichtswerk endigte, auf einer nur mit wenigen ander-

weitigen Zusätzen versehenen Epitome desselben beruht. Es spricht hierfür
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Eine vollkommene Bestiitiguag des von uns geveoniienen

Ergebnisses liefert die Jahrziihlung Ciceros in der Schrift de

re publica. Die Einsetzung der Volkstribunen fällt nach ihm in

das Konsulat des Postumus Cominius und Sp. Cassius (261 varr.),

welches als das secjiszehnte Jahr der Republik bezeichnet wird/)

wiihrend es nach der gewöhnlichen Zählung das siebenzehnte ist.

Augenf:cheinlich ist also auch hier für 247 und 248 varr. nur

ein Jahr gerechnet. In analoger Weise setzt Cicero die erste

Diktatur, welche naeh Dionys 256 varr. fällt, 10 Jahre*) und

die .'>00 varr. gegebene lex Aternia Tarpeja 54 Jahre*'') nach den

ersten nConsuln, während das Intervall nach der gangbaren Ära,

iiiclit nur der Umstand", dafa Valcriu3 Poplicola ebenso wie in der Epitome

L. Valcrius, bei Livius selbst aber P. Valerius hcifst, sondern auch die

(hirc'hgiinf,'ig vorkoinmcnde Fonu Paeto sowie die Nameusform Labcon unter

dem .hilne 571, welche auf die Benutzung eines kurzen Abrisses hinweisen,

in welchem den einzelnen Jahre.-abschnitten die Namen der Konssuln im

Ablativ vorangestellt zu werden pflegten.

1) Cic. de rep. II, 57: sed id quod fieri natura rerum ijjta cogebat,

ut iilusculnm sibi juris populus adscisceret liberatus a regibus, non longo

intcrvallo, sexto fere decimo aimo Postuino Cominio Sp. Cassio conbulibua

Hccntum ebt. Die gcwülmliche Zählung findet tich dagegen pro Cornel.

ji. 75 Hahn, wo die erste secet-sio des Plebs in das 16. und die Wahl der

Volksliibunen in Knriatkomitien in das 17. Jahr der Republik gesetzt wird.

2) de rep. II, 66.

.S) de rep. II, CO: gratamque etiani illam legem quarto circiter et

quinquagesimo anno i)0st primos con.sulcs de multa et sacramento Sp. Tar-

]iejus et A. Aternius consules .... tuleruut. Das Jahr der ersten Konsuln

ist hier ausgeschlossen, ebenso wie bei Livius 11, 30, 7, wo die Vermehrung

der Volkstribunen auf zehn in das 36. Jahr nach den ersten Volkbtribunen

t,'esL'tzt wird (s. p. 21, A G), das erste Tribunenkollegium nicht mitzählt.

Die l';irtikel circiter soll ebenso wie das an der vorhergehendcu Stelle hin-

zugefügte fere augenscheinlich nur darauf hinweisen, dafs noch andere

Tahrziihlungen existierten.

Wcnu Cicero de rep. IT, 56 die erste Diktatur ungefähr zehn Jahre

nach den ersten Konsuln (decem fere annis post primos consules) setzt, so

fragt es sich, welches Jahr er hier im Sinne hat. Nach Livius fiel die

I'iiichtung der Diktatur 253 (II, 18, 4), nach einer anderen durch Dionys

vertretenen Überlieferung, auf welche auch Livius Bezug nimmt, dagegen

erst 256 (V, 70 ff.). Da Cicero 247/8 nur als ein Jahr rechnet, so ergab

sich für ilm, wenn er das erste Jahr der Republik ausschlofs, im eisten

I'alle das siebeute, im zweiten das zehnte nach den ersten Konsuln. Dafs er

niebcn Jahre zu zehn abgerundet, ist schwerlich anznnehnjen, er folgt also

wohl der zweiten Version, in welchem Falle die Partikel fcro nur auf die

Abweichunj/cn der verschiedenen Aren hinweisen würde.

r, \
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wenn man Jen Anfangstermin ausscliliefst, in beiden Flillen ein

Jalir mehr beträgt. Mit der Zeitrcclmung des Cicero und Livius

stimmt auch Eutrop,.der die Errichtung des Volkstribunats in

das 16. und analog die Verbannung Coriolans in das 18. Jahr

der Republik setzt.*) Dafs für 217 und 248 nur ein Jahr ge-

rechnet ist, erhellt aus einer audercn Zcitaiigabe dieses Autors,

wonach der in den Annaleu unter 240 gemeldete siegreiche

Sabinerkrieg in das vierte Jalir der Re])ublik fällt. ^) Den Krieg

mit Porsenna läfst Eutrop ebenso wie Liviiis iui zweiten Jahr

nach Vertreibung der Könige beginnen.^)

Die Verschiebung des Krieges mit Porsenna von 246 auf

247 bei Dionys ist wohl dadurcli zu erklären, dafs ein Annalist

die Wahl des Sp. Larcius zum Konsul mit dessen ruhmvoller

Beteiligung an der Verteidigung des pons sublicius (Liv. II, 10, 6)

in unmittelbare Verbindung brachte. AVer also nach den s^iäteren

Fasten das Konsulat des Sp. Larcius in das vierte Jahr der

Republik setzt, mufste den Krieg mit Porsenna um ein Jahr

herabrücken. Eine weitere Folge der Verschiedenheit der Magi-

stratslisten war die, dafs der Tod des Tarquinius Superbus, der

nach einer alten Überlieferung in das vierzclmtc Jahr der Re-

publik fiel,*) sich bei Dionys von 2r)9 auf 258 verschob (vgl.

Liv. II, 21, 5 mit Dionj'^s VI, 21). Worin die Abweichung der

Fjistcn selbst ihren Grund hat, wird sjjäter gezeigt werden.

AVährcnd das Jahr 303, in dem die ersten Decemvirn ihr

Amt antraten, nach Livius das 302. der Stadt ist, so bezeichnet

er das Jahr der ersten Kricgstribnncn in Übereinstimmung mit

der varronischen Ära als das 310. . Wie längst erkannt worden

ist, hat dies darin seineu Grund, dafs er das 2 Jahre 7 Monate

dauernde Regiment der Decemvirn,'') für welclies iu den gewöhn-

lichen Fasten nur zwei Jahre angesetzt Avaren, zu drei Jahren

rechnete. Auch hier stimmt Cicero wieder mit Livius überein,

indem er die Zeit, welche die zweiten Decemvirn über die ge-

setzliche Frist hinaus im Amte blieben, als einen tertius aunus

1) I, 13 und 15.

2) I, 11.

3) ibid.

4) Eine Enti-tellung dieser üborlicTcrmifj h'cgt vor bei Eutrop I, 11:

Icrtio anno i>OKt rrges cxactos Tarquinius — Tiisculnni ho contulit — atque

ibi per quattuordocim annos privatuB cum uxore ccußcnuit.

6) vgl. p. 18, A 4.
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decemviralis bezeichnet.') Den in dieses Jahr fallenden Tod der

Vertrinia setzt er in Übereinstimmung mit seinen früheren Zeit-

ano'aben in das 60. Jahr post libertatem receptam^ (245 varr.

=°1/) 247/8 = 3, 249 = 4, erstes Decemviraljahr 303 = 58,

drittes Decemviraljahr also = 00), während sich, falls 247/8

doppelt gerechnet vird, das Gl. ergiebt.

Für den folgenden Zoiiraum bis zum gallischen Brand mufs

Livius ein eponymes 'Kollegium mehr gezählt haben als die ge-

wöhnlichen Fasten, da ihm 310 varr, ebenfalls das 310., das

Jahr des gallischen Brandes dagegen 3G4 varr. das 365. ist.

Sigonius sucht die Zählung des Livius durch die Annahme zu

erklären, dafs er das lange andauernde Interregnum 333/4*) als

ein besonderes Jahr gereclinct habe. Das überzählige Jahr des

Livius ist aber vielmehr zu suchen i7i dem von Mommsen^)
beanstandeten Konsulat des Jahres 310. Zu Beginn dieses Jahres

sollen nach Livius und Dionys Kriegstribunen fungiert haben,

die aber wegen fehlerhafter "Wahl im dritten Monat ihrer Amts-

führung abdanken mufsten. Es trat hierauf ein Interregnum ein,

in welchem L. Papirius Mugillanus und L. Sempronius Atratinus

für den Rest des Jahres zu Konsuln gewählt wurden.^ Im fol-

genden Jahre (311) wurden wiederum Konsuln gewählt, die nach

1) de rep. II, 63: tertius est annus deceraviraÜB consecutua.

2) de fin. II, 66.

3) Dafs 245 hier mitzilhlt, zeigt der der eben citiortcn Stelle unmittel-

bar vorhergehende Satz: btupriita per vim Lucretia a regis filio . . . causa

civitati libertatis fuit, ob cjiibriue niulioris inenioriani primo anno et vir et

pater ejus consul est facttis.

4) Liv. IV, 43, 8. C. Peter, Zeitschrift f. Altcrtwiss. 1830, p. 629 vcr-

\viift die Annahme des Sigonius, liifbt aber selbst die Frage, woher Livius sein

überzähliges Jahr hat, unbeantwortet. Moiumsen R. Chr. p. 120 ff. ibt der An-

sicht, dafs Livius bis zum vierten liuch, also bis zum .Tahro 350 capitoli-

nisch, dagegen vom fünften an varronisch zähle, indem er das dritte

Decemviraljahr einrechne. Diese HYpothese em[ifiehlt sicli behon aus dem
Onmde nicht, weil die tapitolinische oder vaironisehe Zählung eben wegen

der Einrechnung des dritten Dccemviraljahres bei Livius nicht wohl vor-

ausgesetzt werden l\ann; auch ist die Annahme einer Änderung der Zähl-

weise erst dann statthaft, wenn sich die .Tahreszahlen unter der Voraus-

setzung einer einheitlichen Zeitrechnung nicht erklären lassen.

5) R. Chr. p. 93 ff.

6) Livius IV, 7, D. llal. XJ, 62.
/
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Dionys am 13. Dezember antraten.') Die Kousulartribunen des

vorliergclieuden Jahres liatten demnach an dem iiiimlichen Tage

ilire Amtsführung begonnen, wozu es sehr wohl stimmt, dafs

die unmittelbar nach der Abdankung der zweiten Decemvirn und

noch vor der Bestellung neuer Konsuln gewählten Volkstribunen

am 10. Dezember ihr Amt antraten. Da es zur Wiederher-

stellung des Konsulats einer tribunicischen Rogation bedurfte,^

die erst ein Trinundinum (IT Tage) nach der Promulgation ein-

gebracht werden konnte, so worden die Konsuln des Jahres 305,

die am Tage der Wahl (extcmplo)'') ihre Amtsführung begonnen,

Ende Dezember*) angetreten sein. Im nächsten Jahre mufste

alsdann, da der regelmäfsige Antrittstermin nur auf die Kaienden

oder Iden eines Monates fallen konnte und die Konsuln auf

keinen Fall länger als ein Kalenderjahr fungieren durften, das

Amtsneujahr sich notwendig auf den 13. Dezember verschieben.

Nach Dionys dankten die Konsulartribunen des Jahres 310

ab am 73. Tage ihrer Amtsführung, also am 27. Februar.^)

Wahrscheinlich ist hier ein IStägiges Interregnum vorausgesetzt,

in welchem Falle die während desselben gewählten Konsuln an

den Iden des März ihr Amt angetreten haben würden. Livius

bemerkt, dafs die Namen der Konsuln sich weder in den alten

Annalen noch in den Magistratslisten (libri magistratuum) fanden,

nach der Angabe des Licinius Macer jedoch in dem foedus

Ardeatinum und in den in dem Tempel der Juno Moneta be-

findlichen libri lintei verzeichnet seien. Etwas'abweichend giebt

Dionys an, die Namen der Kriegstribunen und Konsuln ständen

nicht in allen romischen Chroniken (jQovoyQacpiai,), sondern in

den einen seien die Kriegstribunen, in den anderen die Konsuln

allein angeführt, während solche Chroniken, in Avelchen sich beide

Kollegien fäuden, nicht zahlreich seien. Er entscheide sich für

diese letzte Kategorie, indem er sich auf das Zeugnis der hei-

ligen und geheimen Aufzeichnungen verlasse (c/Jg i]uirg . . . (Svy-

xuraTi&i^sd^a Ttiörtvovreg raig ix tüv uqCjv rs y.ul ä:to%tTG)V

1) D. Hai. XI, 63.

2) Liv. 111, 54, 15.

3) Dafs exteinplo hier notwendig in diesem Sinne zu fassen ist, wird

richtig bemerkt von Fränkel, Studien zur römischen Geschichte I, p. 27.

4) Nicht Mitte Dezember, wi<; Unger, Ilüm. Stadtära p. 38, annimmt,

ö) Nicht am 28. Februar, wie Mommsen II. Chr. p. 03, A 142 irrtümlich

annimmt.
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ßi'ßlojv ^((QTVQi'uig). Die von Diouys hier angeführten Scliriften

sind augenscheinlicli identisch mit den von Livius erwähnten

libri lintei, die, -wie aus anderen Angaben des Livius hervorgeht,

eine fortlaufende Magistratsliste enthielten.')

Diodor erwälint nur die Kriegstribunen, dagegen müssen in

den capitolinischen Fasten, deren Text uns hier niclit vorliegt,

beide Kollegien verzeVhnet gewesen sein, da von Tdatius die

Konsuln, von dem Chronographen aber die Kriegstribunen (T. Clö-

lius) Siculus und (L. Atilius) Luscinus angeführt werden.

Mommsen beanstandet nun das Konsulat des Jahres 310

nicht blofs deshalb, weil es nicht hinreichend beglaubigt sei,

sondern auch aus dem Grunde, weil der Bericht des Livius und

des Dionys, wonach die Konsulartribunen und die an ihre Stelle

gewählten Konsuln zusammen ein Kalenderjahr lang fungierten,

ein gesetzlich fixiertes Amtsneujahr voraussetze, was für die ältere

Zeit niclit zutreffe. Diese letztere Bemerkung ist allerdings ge-

rechtfertigt. Wie die bis zu dem Kriege mit Pyrrhus sehr häu-

figen Schwankungen^) des konsularischen Antrittstages beweisen,

hat in dieser Periode ein gesetzlich fixiertes Amtsneujahr nicht

bestanden; es ist also überhaupt nicht einzusehen, warum ein

Kollegium nur für den Rest eines nicht abgelaufenen Anitsjahres

hätte gewählt werden sollen, wie dies z. B. 711, wo der 1. Januar

fester Antrittstag war, nach dem Tode der Konsuln Hirtius und

Pansa geschehen ist.^) Vielmehr mufs logischer Weise ange-

nommen werden, dafs in der älteren Zeit, eben weil kein ge-

setzlich fixierter Antrittstermin existierte, jedes Kollegium, gegen

dessen Amtsführung sich nicht religiöse oder sonstige Bedenken

geltend machten, ein volles Jahr zu fungieren hatte, dafs also

subrogierte Kollegien, wie sie die spätere Republik kennt, über-

haupt nicht vorkommen konnten.*) Da nun aber die fraglichen

1) Vgl. Liv. IV, 20, 8: qui si in ea re sit error, quod tarn vctcres

annalos quodque luagistratuum libri quos<(que^ linteos in aede re2>osito8

^fonutae Macer Licinius citat identidem auctores, sei.timo post doiuuin

anno (nach 317) cum T. Quinctio Penno A. Coruelium Cossuin consnicm

babeant, s. auch c. 23, 1 i£

2) Es möge an dieser Stelle genügen, auf von Mommsen R. Chr.

1». 8G ff. gegebene Übersicht zu verweisen, aus der hervorgeht, dafa der

Antrittbtermin bis zur Zeit des zweiten punischeu Krieges beständigen

Schwankungen unterlag.

3) S. Fischer, Rom. Zeittafeln, p. 323.

4) Hiergegen hat allerdings Unger, R. Stadtära p. 38 ff. Widcn^pruch
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Konsuln in dem foedus ArdeiUinum angefiilirt waren, so nimmt
Mommseu an, dafs dieser A^ertrag dem Jalire .'338 angehöre, unter

welchem zwei bis auf die Vornamen LrleicliDamige Krie<istribunen

in den Fasten begegnen. Dann müfste die Versetzung, des Ver-

erhoben, indem er geltend macht, daf:s auch den auf fehlerhafte Weise ge-

wählten Konsuln von 361 und 592 für den Rctt des Amtnjahres neue Konsuln

Bubrogiert worden seien, und daraus diu Regel ableitet, dafs von jeher nach

einer Abdankung wegen vitiöser Wahl die Nachfolger als blofse Ersatz-

konsuln angesehen worden seien. Diese Annahme ist entschieden irrig.

Von den Konsulartribunen des Jahres 357 sagt Livius ausdrücklich, dafs

sie wegen fehlerhafter Wahl (vitio crcatos) zum Rücktritt gezwungen worden

seien (V, 17, 2 ff); nichtsdestoweniger gelten ihre Nachfolger als eponyme
Magistrate. Unger sucht diesen seiner Ansicht zuwiderlaufenden Fall zu

erklären durch die Annahme, dafs man die Regierung jener Konsulartribunen

als gottverhafst und ihre Wahl als fehlerhaft angesehen habe, ohne dies

jedoch beweisen zu können, dafs sie daher auf eine Linie gestellt worden

seien mit solchen Oberbeamten, die wegen unglücklicher Kriegführung vor*

der Zeit abdankten, um ein anderes eponynies Kollegium an ihre Stelle

treten zu lassen. Aber darauf kommt es doch nicht an, ob die Wahl in

Wirklichkeit fehlerhaft war oder nicht, und ob sich hierfür wirklich Be-

weise beibringen liefsen, sondern lediglich darauf, ob sie — etwa auf Grund

eines Gutachtens der Augurn — für fehlcrbalt gehalten wurde. War dies

der Fall, so mufste die Regierung der betreffenden Magistrate so behandelt

werden, wie die jedes anderen wegen vitiöser Wahl zur Abdankung ge-

zwungenen Kollegiums. Der besprochene Fall beweist also, dafs an die

Stelle von Oberbeamten, die wegen fehlerhafter Wahl abdankt(fn, nicht ein

für den Rest des Jahres subrogiertcs Kollegium trat, sondern eponyme
Magistrate, mit deren Amtsführung ein neues Jahr begann.
Ein ganz analoger Fall findet sich unter dem Jahre 362 (Liv. V, 31, 7 ff.),

in welchem wegen Erkrankung der Konsuln Erneuerung der Auspicien durch

ein Interregnum beschlossen wurde (consulibus morbo implicitis placuit per

interregnum renovari auspicia). Aus der Erkrankung beider Konsuln zog

man also die Folgerung, dafs ihre Regierung den Göttern nicht genehm
sei und bei der Einholung der Wahlauspicien wohl ein Fehler vorgekommen
sein "müsse. Aber obwohl sie als vitio creati galten , begann mit dem An-

tritt der an ihre Stelle gewählten Krieghtribunen ein neues Amtsjahr. Die

Fälle aus den Jahren 361 und 592, auf die sich Unger stützt, lassen eine

andere Beurteilung zu. Unter dem erstgenannten Jahr waren in den Fasten

zwei Kollegien verzeichnet; es ist aber nicht ersichtlich, ob das erste

Kollegium nicht schon vor Beginn seiner Amtsführung, wie Mommsen an-

nimmt, zum Rücktritt genötigt wurde, in welchem Falle die Abdankung
nicht blofs durch die nachträgliche Entdeckung eines bei der Wahl vor-

gekommenen Fehlers, sondern auch durch eine Anklage bewirkt worden
sein kanu. Unger bezeichnet es freilich als unwahrscheinlich, dafs man
in die Liste Leute aufgenommen habe, die in dem betreffenden Jahre gar-

nicht fungierten. Dieser Einwand wird aber nicht blofa dadurch wider-

/'
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träges in das Jahr 310 und die Annahme, dafs die beiden ab-

schliefsenden römischen Oberbeamten Konsuln gewesen seien, auf

einer nicht ganz leicht zu erklärenden falschen Kombination be-

ruhen, während Licinius Macer, der die Namen der Konsuln in

den libri lintei an der Stelle, die iluien Livius anweist, gefunden

zu haben behauptete, sich einer „unverzeihlichen Lüge" schuldig

<rcmacht haben würde.

Solcher Annahmen, gegen die schon Unger mit vollem Recht

Widersjiruch erhoben hat,^) bedarf es indessen nicht. Aus der'

Jahrzählung des Livius crgiebt sich vielmehr, dafs Fasten exi-

stierten, in welcheii sowohl für die Kriegstribunen, als auch für

die Konsuln des Jahres 310 ein besonderes Jahr gerechnet war.

Eine Bestätigung hierfür liefert wieder Cicero, dessen Zeit-

rechnung, wie wir bisher gesehen ha])en, mit der des Livius

durchaus übereinstimmt. Das Jahr 311 varr., für welches die

Konsuln von 310 zu Censoren gewählt wurden, bezeichnet er in

dem Briefe ad fam. IX, 21, dessen Abfassungszeit nicht bekannt

ist, als das 312. post Romam conditam.^) Es ist also klar, dafs

in den von Cicero hier benutzten Fasten,^) in welchen die

legt, dafs die für G89 gcwiililten, alier noch vor ihrem Amtsautritt wegen

ambitus verurteilten Konsuln P. Cornelius Sulla und P. Autronius Pütus,

wie die Anführung bei dem Clironographen von 354 beweist, in den Fasten

verzeichnet waren, sondern auch dadurch, dafs die capitolinischen Fasten

unter 303 die für dieses Jahr designierten Konsuln Ap. Claudius und

T. 'Genucius, die noch vor I^cginn ihrer Amtsführung zurücktraten, um den

Decemvirn Platz zu machen (D. Hai. X, 56, vgl. Hartmann, der römische

Kalender, Leipzig 1882, p. 257 f.), ausdriicklich anführen. Von den für 592

gewiihlten Konsuln steht es allerdings fest, dafs sie erst nach dem Antritt

ihres Amtes wegen fehlerhafter Wahl zur Abdankung gezwungen wurden

(Cic. de deor. nat. II, 12, Val. Max. I, 1, 3). Wenn ihre Nachfolger, für

deren Amtsführung nach älterem Rech{ ein besonderes Jahr hätte gerechnet

werden müssen, als ein subrogiortes Kollegium behandelt werden, so be-

weist dies eben, dafs in dieser Periode der 15. März, mit dem seit 532

das Amtsjahr begann, ebenso wie seit COl der 1. Januar, gesetzlich fixierter

Antrittstng war, wofür sich uns später noch eine Bestätigung ergeben wird.

1) R. Stadtära p. 39—41.

2) Die Jahreszahl ist jedenfalls richtig überliefert, da in demselben

Briefe das varronische Jahr 414 in analoger Weise als das 415. post R. c.

bezeichnet wird.

3) Dafs Cicero die in diesem Briefe vorkommenden Angaben einem

in Buchform herausgegebenen Beaiuteuverzeichnis entnahm, in dem nicht

blofs die Namen der Magistrate, sondern auch die laufenden Jahre der

Stadt augeführt waren, ist wohl an sich evident. Eine Magistratsliste be-

rtolzaf fol, röin. Clirouologlo. 3
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Konsuln des Jahres 310 ajigcführt waren, für dieselben ein be-

sonderes Jahr gerechnet war. Es wird dies bestätigt durch de

republ. II, CO: gratamque etium illani legem quarto circiter et

(juinquagesimo anno post primos consules de niulta et sacra-

niento Sp. Tarpejus et A. Aternius consules coniitüs centuriatis

tulerunt. annis post ea XX ex eo, quod L. Papirius P. Pinarius

censores multis diceudis vim armentorum a privatis in publicum

averterant, levis aestumatio pecndum in raulta lege C. Julii

P. Papirii consulum constitutast. Der Text dieser Stelle erreirt

in doppelter Hinsicht Anstofs, einmal durch das schlej)pende ex

eo vor quod L. Papirius P. Pinarius censores, sodann aber inso-

fern, als das Intervall zwischen dem Konsulat des Sp. 'Tarpejus

und A. Aternius (300 varr.) und dem des C. Julius und P. Pa-

pirius (324 varr.) in runder Zahl auf 20 Jahre angegeben wird,

während Cicero unmittelbar vorher den viel grofseren Zeitabstand

zwischen dem ersten Konsulat und der lex Aternia Tarpeja nach

der älteren Jahrzählung genau durch quarto et quiiiqua<Tesimo

anno bezeichnet. Beiden Mängeln wird abgeholfen,' weiin man
nach der Zählung der alten Fasten, in welchen für das Decem-

virat 3 und für 310 varr. 2 Jahre angesetzt waren, herstellt:

annis post ea vicesimo sexto, quod. .

.

In den dem Livius selbst vorliegenden Fasten waren aller-

dings die Konsuln nicht mehr verzeichnet,') während dies in der

capitolinischen Liste der Fall gewesen sein mufs. Wenn nun
Livius für ein Kollegium, welches er in seinen Fasten nicht an-

geführt fand und irrtümlich als ein subrogiertes betrachtete

(suffectis iis consulibus), gleichwohl ein Jahr in Ansatz bringt,

so kann dies nur dadurch erklärt werden, dafs er seine Jahres-

niitzte er auch ad Att. XII, 5, 5: ^uljnlnm praetorcm video L. Metello,

Q. Maxinio coneulibus.

1) Liv. IV, 7, 10: qni nequc in annalibiis priscis neque in libris

iiiaf^islratuuin inveniuntur. — marristratuum libri wordon auch, abgo.sojion von
honstigen FiUlen, in denen eine; direkte Benutzung durch Livius zweifelhaft

«ein könnte, angeführt XXXIX, r>2, 2, wo von dem Anklilger des Scipio

Aeniilianus, M. Nävius, bemerkt wird: hie Naevius in magistratuum libris

out tribunus plebis P. Claudio, L. Porcio connulibus, eed iniit tribunatum

A\). Claudio, M. Serapronio couKulibus. Zum augenscheinlichen Beweise

dafür, dafs Livius ebenso wie Cicero ein buchmäfbigcs Verzeichnis benutzte,

dient IX, 18, 12: paginas in annalibus magii-tratuumriue fastis (so MouimHcn,
11. Chr. p. 208 für das überlieferte annalibus magihtratuum fahtinque) per-

currere licet consulum dictatorumque.
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zahlen einem Autor entnahm, dem noch die alte offizielle Magi-

stratsli.ste vorlag. I^a nun Livius seine Kenntnis von dem Kon-

sulat des Jahres 310 lediglich dem Zeugnis des Licinius Macer
verdankt, so iyt anzunehmen, dafs die bisher bcsi^rochenen und

auch die sonst noch vorkommenden Jahrzahlen des Livius, soweit

sie zu der von uns eruierten Zeitrechnung stimmen, von diesem

Geschichtschreiber, der sich seinerseits an die Zälilung der alten

offiziellen Fasten angeschlossen haben mufs, entlehnt sind. Eine

Bestätigung hierfür darf man darin erblicken, dafs Livius, wenig-

stens in der erste'n Dekade, allem Anschein nach auch die Namen
der Oberbeamten aus Licinius Macer entnommen hat, dessen

Zeugnis überall (Ja, wo Livius hinsichtlich der Eponymen im

Zweifel ist und die einander widersprechenden Autoren mit Na-

men nennt, angeführt wird.^)

Licinius Macer, der ohne Zweifel auch von Dionys benutzt

ist, hat also für die Konsuln von 310 ein besonderes Jahr ge-

rechnet. Auffallend bleibt es nun freilich, dafs er sie gleichwie

die consulcs suffecti der späteren Zeit mit dem Ablauf der ihren

Vorjiänserh gesetzlich zustehenden Frist zurücktreten läfst. DafsOD O
der Annalist hier etwa die zu seiner Zeit bestehende Ordnung

auf die ältere Republik' übertragen habe, ist schwerlich anzu-

nehmen. Wenn, wie man aus dem vorliegenden Falle folgern

darf. Macer sich überbaupt um die Antrittsterminc der Magistrate

kümmerte, so mufste er wissen, dafs bis in das fünfte Jahr-

hundert das Anitsneujahr noch nicht fixiert war, dafs also die

Konsuln von 310, wenn sie am 15. März antraten, bis zur Wieder-

1) Vgl. aufscr dem schon besprochenen Falle IV, 20, 8 (aiin. 317):

qui si in ea re sit error, quoJ tam vetcrcs annalcs quothjue magistiatuura

libri quos linteos in acdc repositos Monetae Macer Licinius citat identidetn

auctores," septimo post dcmuni anno cum T. Quinctio Pcnno A. Cornelium

Cossum consulem habeant, exibtimatio omuibus communis est und IV, 2.3, 2,

wo der Angabe des Licinius über die Eponymen von 320 das Zeugnis des

Antias und Tubero gegenübergestellt wird. Valcrius Antias, dem Livius

sonst häufig folgt, wird in der ersten Dekade aufscr an der eben erwähnten

Stelle nirgends angeführt, Piso nur in einem Falle, in welchem er zwei in

der Magistratstafol verzeichnete Konsulate überging (IX, 4t, 3). Für unsere

Annahme spricht aufscrdcm noch der Umstand, dafs an solchen Stellen,

wo von den Wahlen der Magistrate die Rede ist, Licinius öfter als irgend

ein anderer Annalist citiert wird (vgl. VII, 9, 3, IX, 38, ir. und -IG, 2, X,l>, 10;

jedenfalls stammt aus Macer auch die IV, 13, 7 mitgeteilte Angabc der

von Livius selbst nicht eingesehenen libri lintei über die Wahl des L. Minu-

cius zum praefectus annonae für 314 und 315).

/ 3*
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kehr dieses Tsigcs im Amte zu Llcibon hatten, falls sie nicht

infolge aufscrordentlichcr Umstände zu einer vorzeitigen Ab-

dankung genötigt \vurdon, uofür jedoch die Uherlicfcrung keinen

Anhalt bietet. Dafs der Oeschichtschreiber die ältere Ordnung

in der That kannte, beweist seine Angabe, wonach im folgenden

Jahre Papirius und Sempronius /um Ersatz für die Verkflrzung

des Konsulats (ut parum solidum consulatum explerent), zu Ceu-

soren gewählt wurden;') er wufste also, dafs die Konsuln auf

ein volles Amtsjahr Anspruch machen konnten. VA''ahrscheinlich

beruht die Darstellung dos Licinius Macer blofs auf einer irrigen

Kombination. Da nach dem Sturz der Decemvirn die noch

vor der Bestellung neuer Konsuln gewählten Yolkstribunen am
10. Dezember antraten, so mufste der Annalist annehmen, dafs

in der unmittelbar folgenden Periode die eponymen Magistrate,

abgesehen von den Konsuln des Jahres 305, deren Amtsantritt

erst gegen Ende Dezember erfolgt sein kann, ihre Amtsführung

am 13. Dezember begannen. Da er nun weiter diesen Termin

für 352^) und vielleicht auch für 331^) überliefert fand, so lag

die Folgerung nahe, dafs derselbe während der ganzen Periode

von 305 bis 352 bestanden habe. Die Konsuln von 311 mufsteu

demnach ebenso wie die für 310 gewählten Kriegstribunen am
13. Dezember ihre Amtsführung begonnen haben.

Jlierdurch erklärt es sich einigermafsen, wie Licinius Macer

für die Konsuln von 310 wohl ein besonderes Jahr rechnete, sie

aber gleichwohl nur bis zum Ablauf der ihren Vorgängern -ge-

setzlich zustehenden Frist fungieren liefs. Durch diese Darstellung

konnten Livius und Dionys, die sich blofs an die Geschichts»

erzählung ihres Gewährsmannes hielten, ohne dessen Zeitrech-

nung zu berücksichtigen
,*J

und überdies von der älteren Ordnung

1) IV, 8, 7.

2) V, 9, 3.

3) IV, 37, 3, falls hier nicht eine blofse Übertragung des 352 be-^

stehenden Antrittstermins auf 331 vorliegt

4) Wie Livius die JahrcszahU.n ohne Nachdenken aus seinen Quellen

herübernahm , zeigt namentlich folgcn<lcr Fall. Bei Erzählung der die

Grenzstreitigkeiten zwischen Aricia und Ardea betreffenden Verhandlungen

(308 varr.) legt Livius (III, 71, G) dem Veteranen Scaiitius die Äufserung

in den Mund, dafs er jetzt 83 Jahre alt sei, zur Zeit der Belagerung Co-

riolis aber (261 varr.) in seinem zwanzigsten Dienstjalir gestanden habe.

Er war mithin damals, da der Kriegsdienst mit dem siebzehnten Lebena-

jahre begann (Gell. n. A. X, 28), 3C Jahre alt. Das Intervall zwischen
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tciue klare Vorstellung mehr hatten, leicht dazu verleitet werden,

jene Konsuln im Sinne der späteren Zeit als ein subrogiertes

Kollegium zu betrachten.^)

Wir haben nunmehr die Zeitrechnung des Livius bis auf

den gallischen Brand festgestellt. Es ergab sich hierbei, dafs

die Jahrzahlen des Livius, Cicero und Eutrop mit einander durch-

aus übereinstimmen, dafs sie also auf der nlimlichen Magistrats-

liste beruhen müssen. Wir fanden indessen, dafs Livius diese

Fasten nicht selbst vor Augen hatte, sondern dafs er seine

Jahrzahlen einem älteren Annalisten entnahm, dem jene Liste

noch vorlag. Es dürfte nun zweckmäfsig sein, die Daten, auf

denen unsere Ergebnisse beruhen, noch einmal übersichtlich

zusammenzustellen, um auf diese Weise anschaulich zu zeigen,

in wieweit sich unsere Kombinationen auf Überlieferung stützen.

Zu diesem Zweck lassen wir eine die Jahrzähluug des Livius,

Cicero und Eutrop veranschaulichende Tabelle folgen, inf der

die direkt überlieferten Zahlen durch fetten Druck hervorge-

hoben sind.

Jahr der Stadt Jabr der Stadt Jahr der Republik

nach Varro. nach Livius und Cicero, nach Cicero und Eutrop.

244 244*) -
245 245 1

beiden Terminen betrügt demnach 47 Jahre, was zu der caiatolinjechen

oder varronischen Ära ßtinimt, nicht aber zu der oben dargelegten Jahr-

zUhlung des Livius, bei wt-kher wegen der Ansctzung des Regiments der

Dccemvim auf drei Jahre sich ein Jahr mehr ergeben würde. Hier folgt

also Livius nicht dem Licinius Macer, sondern einem Annalisten, der

ebenso wie die cai)itoliiiischen Fasten auf die Decemvirn nur zwei Jahre

rechnete.

1) Liv. IV, 7, 11: crcdo, quod tribuni militum injtio anni fuerunt,

CO perinde ac si totum annum in iniperio fucrint, suffectis iis consa-

libus praetermissa nomina consulum horum. D. Hai. XI, 62: avzat Svo

v.uzä Tov ctvrbv h'iavtov aQxcci 'Pcouaiwv «i to fxfyiffrov fiovaai x^nroff

lyivovto.

2) Liv. I, CO, 3. Die von dieser Ära abweichenden Angaben Ciceros

über die Regicrungs/.eiten der Könige, auf die später noch eingegangen

werden soll, beruhen nicht auf römischen Fasten, sondern auf der ab-

weichenden Zeitrechnung des Polybius (Cic. de rep. II, 27 und § 18, wo

das von Polybius augenonmiene Gründungsdatum acccptiert itt).
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Den Jahren 247 und 248 varr. entspricht bei Livius nur

ein ejDonymcs Kollegium, also:

249 248 i

256 255 11

261 260 16

256 varr. = 10 post primos consules, also 11 der Republik

Cic. de rep. II, 56.

261 varr. = 16 der Republik Cic. de rep. II, 57, Eutrop I, 13.

263 262 18»)

Das Intervall zwischen 261 und 297 varr. betrPigt nach

Livius III, 30, 7 36 Jahre-, die in der Geschichtser/iihlung des

Livius fehlenden Kollegien von 264 und 265 varr, zählen also

mit. Demnach ist

297 296 52
300 299 55

300 varr. = 54 post primos consules (Cic. de rep. 11, 60),

also 55 der Republik

303 3022) • 58

304 P^^ p9
1304 ICO

Ein tertius annus decemviralis gerechnet von Cicero de

rep. 11, 63. Tod der Verginia im 60. Jahre post libertatem re-

cepiam Cic. de fin. II, 66.

305 305 61

310 Pl^^) p6
1311 167

311 312*) 68
313 314 70

Das Intervall zwischen 300 und 324 varr. beträgt nach Cic.

de rep. II, 60 26 Jahre ^)

364 365«) 121

399 400^) • 156
414 415^) 171.

1) Eutrop I, 13.

2) Liv. III, 33, 1. Eutrop. I, 18.

3) Liv. IV, 7, 1.

4) Cic. fam. IX, 21, 2.

5) Vgl. p. 34.

6) Liv. V, 54, 6.

7) Liv. VII, 18, 1.

8) Cic. fam. IX, 21, 2.

/'
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Mit dieser Zählung stimmt auch Lydus in der Schrift de

iiuigi^tratibus insofern überein, als er die Diktatur des Mam.
Acmiliu.s (317 varr.) in das 74. und den Beginn der Anarchie

(379 varr.) in das 136. Jahr der Republik setzt,
^)

Wir glaubten die der Zeitrechnung des Livius und Cicero

zu Grunde liegende Magistratsliste mit den alten offiziellen Fasten

identifizieren zu dürfen, weil dieselbe ebenso wie die alten von

Dionys") erwähnten censorischeu Protokolle von der Begründung

der Republik bis zum gallischen Brand einschliefslich 121 Stellen

zählt. Für diese Annahme spricht aufserdem noch der Umstand,

dafs Cicero für jene Zählung nirgends eine Autorität anführt,

Avährend er in dem 708 abgefafsten Brutus, in welchem er die

später herrschende Ära acceptiert, sich ausdrücklich auf den

Vorgang des Atticus beruht.^) Es mufs also die von Cicero

sonst angewandte Zählung die allgemein übliche und offiziell

feststehende gewesen sein.

Wir sind nunmehr in der Lage, mit Hilfe der Zeitangaben

des Livius die alte offizielle Zählung auch für den folgenden die

Anarchie und die Diktatorenjahre umfassenden Zeitraum festzu-

stellen. Was zunächst die Anarchie betrifft, so war dieselbe, da

für Livius 364 varr. 365 und analog 309 -100 der Stadt ist,*)

ebenso wie in den capitolinischen Fasten zu fünf Jahren ge-

rechnet,'') welche Dauer auch von Livius in der Gcschichtser-

zählnng angenommen wird,'"') während sie bei Fabius, dem die

Späteren zum Teil folgen, als vierjährig erscheint.') Hinsichtlich

1) I, 38. Für die vor dem Dcccnivirat liegende Periode folgt er der

gewölinliclion Ära, da ihm 261 varr. das 17., 2G7 das 23. und 272 daa

28. Jahr der Republik ist (ibid.).

2) I, 74.

3) § 72: atqui hie (Livius) primus fabuhim C. Claudio Cacti filio et

M. Tudita.no consulibus doeuit — anno — post Koraam conditam — qnarto-

dccimo et quingentes-inio, ut bic ait, quem nos seqnimur.

4) S. p. 38.

5) Aus den angeführten Zahlen crgiebt tich zugleich, dafs dan bei

liiviud wohl nur aus Versehen weggelassene Kollegium von 378 niitziihlt.

Hieser Fall beweist aufs neue, dafs Livius seine Jahrzahlen aus dem Anna-

listen, dem er folgte, herübernahm, ohne sich darum zu kümmern, ob

seine Eponymcnliste zu der augenommenen Zählung stimmte.

6) Liv. VI, 35, 10.

7) Dafs Fabius für die Anarchie vier Jahre rechnete, ergiebt sich aus

einem Fragment des ihm mit Unrecht abgesprochenen lateinischen Geschieht«-
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der Diklatorenjiihre 421, 430, 445 und 453 glaubt Monimsen

aunehmen zu müssen, dafs sie bei Livius sämtlich übergegangen

seien.') Bei näherer Prüfung erweist sich indessen diese Ansicht

als unrichtig.

Es finden sich allerdings bei Livius Zeitangaben, aus denen

man jene Folgerung ziehen könnte. Da Livius das varronische

Jahr 505 als das 502.^), 554 als das 551.') und 601 als das

598.*) der Stadt bezeichnet, während ihm 399 varr. das 400.

Werkes (s. hierüber Anhang II) bei Gdlius noct. Att. V, 4: quapropter

tum ex plebe alter consul factus est duo ei vicesimo anno postquam

Uouam Galli ceperunt. An das Jahr der Wahl, auf welches Mommsen,

R. Forsch. II, p. 378, A. 2, die Angabe bezieht, ist hier nicht zu denken,

vielmehr ist ebenso wie Liv. III, 33, 1 das folgende Amtsjahr gemeint, zu

welchem nunmehr übergegangen werden soll, wie ja auch sonst der Aus-

druck consules facti sunt an unzähligen Stellen mit Beziehung auf das

nächste Amtsjahr gebraucht wird, z. B. Liv. II, 8, 9: haec post exactos

reges domi militiaeque gesta primo anno, inde P. Valerius iterum T. Lu-

cretius consules facti. II, 15, 1 Sp. Lucretius inde et P. Valerius Publicola

consules facti, co anno . . . legati a Porsina venerunt. VII, 25, 1: tertio

anno post Satricum restitutum a Volscis M. Valerius Corvus iterum consul

cum C. Poetelio factus. Was die Zllhlweise betrifft, so ist anzunehmen,

dafs der tenninus a quo nach dem in älterer Zeit herrschenden Brauche

ausgeschlossen ist (vgl. Anhang III). Fabius zählte also von dem gal-

lischen Brand bis zum ersten plebejischen Konsulat zwei Stellen weniger

als die capitolinischeu Fasten. Matzat, R. Chron. I, 104, gelangt auf

Grund einer Berechnung, die zwei sich kompensierende Fehler enthält, zu

dem nämlichen Resultat, und glaubt daher annehmen zu müssen, dafa

Fabius statt fünf Anarchiejahren drei gezählt habe. Vielmehr ist aber die

Zählung des Fabius dadurch zu erklären, dafs er ebenso wie Eutrop (II, 3)

und Cassiodor für die Anarchie vier Jahre und statt der vier nachher in

den Fasten folgenden Kollegien von Kriegstribunen nur drei rechnete. Diese

letztere Abweichung von den gewöhnlichen Fasten findet eich auch bei

Diodor. Warum bei demselben die Anarchie als einjährig erscheint, wird

später gezeigt werden. Die Berechnung der Anarchie zu vier Jahren be-

gegnet uns aufserdcm noch bei Zonar. VII, 24, Vopiscus Tac. 1, Rufus

brev. 2 und IdatiuB.

1) Rom. Chr. p. 121.

2) Epit. XLVIIII werden die wälirend des ersten punischen Krieges

gefeierten Säkularspiele, die nach Ctnsorin 17, 10 .005 varr. stattfanden,

in das Jahr 502 der Stadt gesetzt.

3) XXXI, b, 1, wo die angegebene Zahl mit Mommsen notwendig

herzustellen ist nach der Lesart des Bambergensis anno quingentesimo

q I
dragensimo uno.

4) Vgl. epit. XLVII consules anno quingentesimo nonagesirao octavo

ab urbe condita magintratum <(Kal. Jan.) inirc coeperunt mit Cassiodor,

wonach dies COl varr. geschah.
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ist/) so hat Mommsen, wie es scheint mit Recht, den Schlufs

• a'zogen, dufs sämtliche Diktatoreujahre fehlen. Die sonstigen

Daten fügen sich jedoch dieser Annahme nicht. Das dem Be-

ginn des ersten punischeu Krieges vorhergehende Jahr (489 varr.)

ist für Livius 48^.^) In analoger Weise wird das Jahr 560, in

welchem die Senatoren bei den ludi Romani zum ersten Male

abgesonderte Sitze erhielten, als das 558. der Stadt bezeichnet.^)

Ein Fehler im Text ist hier nicht anzunehmen, da die nämliche

Zahl in einer offenbar aus jener Stelle des Livius entnommenen

Nachricht bei Valerius Masimus wiederkehrt.'*) Hiermit stimmt

es weiter, dafs Livius den Anfang des dritten punischen Krieges,

der nach seiner Auffassung im varronischen Jahre G04 begann,

in das Jahr 602 der Stadt setzt. ^)

1) S. oben.

2) Dies folgt mit Notwendigkeit aus der Angabe (XXXI, 1, 4): in

incntcra vcnit trcs et fcexaginta annos — tot eniin sunt a prirao Punico

ad socundnm bellum finitum — aeque multa volwmina occupasse mihi

quam occupavcriut quadringenti oetoginta septem anci a condita

urbü ad Ap. Claudium consulcm
,

qui pi imum bellum CarthaginiensibuB

iiiüilit. Die Zahl 487 beruht allerdings nur auf schlechteren Handschriflen,

ihre IJichtigkeit wird aber aufser Zweifel gesetzt durch die offenbar aus

einer Vertauschnng der Einer und Zehner entstandene Lesart des Bam-

bcrgensis quadringenti s,eptuaginta octo (vgl. Mommsen R. Chr. p. 121, A. 210).

MoniiiiRcn glaubt nun die Stelle so auffassen zu müssen, dafs Livius das

Jahr 190 varr., in welchem der erste puuische Krieg seinen Anfang nahm,

als das 4S7. der Stadt bezeichne. Die Einteilung des Stoffes in den

periochac beweist jedoch, dafs Livius das fünfzehnte Buch mit dem dem

Beginn des ersten punischen Krieges voraufgehenden Jahre abschlofs; 489

varr. ist ihm also -187. Wenn Livius für den Zeitraum von 490 bis znra

Ende des zweiten punischen Krieges (553 varr.), welcher 64 Jahresbe-

sehreibungen enthält, nur 63 Jahre rechnet, so hat er hier, ebenso wie

XXX, 44, 2, wo das Ende des zweiten punischen Krieges in das 17. Jahr

nach 630 gesetzt wird, das zwischen beiden Terminen verflossene Zeit-

iiitcrvall im Auge.

;{) XXXIV, 54, 6.

4) Val. Max. II, 4, 3.

5) Epit. .\XXX1X in.: Tertii Puuici belli initium altero et sescentesimo

ab lubc condita anno, intra quintuui aunum quam erat coeptum con-

•^nnnniiti. Da Livius den dritten punischen Krieg sich auf fünf Magistrats-

'' jähre erstreclven läfst, so mufs er, wie C. Peter, Ztschr. f. Altertwiss. 1839,

p. 0;J9 bemerkt, den Anfang desselben nicht 605, sondern 004 gesetzt haben.

Hiermit stimmt überein Plin. N. Ilist. XXXIII, 55, der d^n Kri»g 7 Jahre

nach 597 beginnen läfst. Die Feindseligkeiten begannen allerdings erst 605

;

Livius und Pliniua haben aber den Zeitpunkt der Kriegserklärung im Sinne,

V

\
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Livius rechnet also von der dritten Dekade an nach zwei

verschiedenen Aren, die um ein Jahr von einander abweichen —
ein augensclieinlicher Beweis, dafs seine Jahr^.alilen nicht auf einer

ihm eigenen Zeitrechnung beruhen, sondern aus den Annalisten,

denen er folgt, entnommen sind. Es fragt sich nun, welche von

beiden Jahr/ählungen der in der ersten Dekade von Livius be-

folgten Ära angehört

Die Entscheidung kann nur gesucht werden einesteils in der

ersten Dekade des Livius selbst, andernteils bei Cicero. Das

Jahr der Schlacht bei Sentinum (450 varr.) wird von Livius be-

zeichnet als das 46. seit dem Konsulat des M. Valcrius und

A. Cornelius, mit welchem die Samniterkriege begannen (411

varr.^). Nach der gewöhnlichen Zeitrechnung würde die Schlacht

bei Sentinum, wenn man den terminus a quo, wie es Livius

augenscheinlich hier thut, einschliefst, in das 40. Jahr nach Be-

ginn des Krieges fallen. Livius rechnet also für diesen Zeitraum,

innerhalb dessen sich die vier Diktatorenjahre sämtlich befinden,

drei Jahre weniger als die capitolinischen Fasten;^) eines der Dik-

tatorenjahre zahlt demnach mit. Auch bei Cicero, der das Inter-

vall zwischen dem ersten und dem letzten Konsulat des M. Valerius

Corvus (406— 455) auf 46 Jahre angiebt,^) raufs dies der Fall

sein. Unter diesen Umständen verdient es Beachtung, dafs der

Chronograph von 354 wohl die drei ersten Diktatorenjahre

als magistratslos bezeichnet,'') dagegen unter dem vierten (453)

nach deren Erwähnung von Livius erst die Konsuln des Jahres 605 genannt

werden.

1) Liv. X, 31, 10: Supersunt etiani nunc Samnitium bclla, quae con-

tinua per quartum jani volumen ajinuinque soxtum et quadragonsimum a

M. Valerie, A. Cornelio consulibus, qui primi Samnio arma iutulerunt,

agiraus.

2) Dies erkannten schon Glareanus und SigoniuB. Da Vjoidc jedoch

an der Voraussetzung festhielten, dafs alle vier Diktatorenjahre übergangen

Keien, so nahm Sigoiiius seine Zuflucht zu der Annahme, dafs nach 420 ein

einjähriges Interregnum stattgefunden hahe, wäiircnd Glareanus zwischen

4.38 und 439 eine Jahresdiktatur einschob.

3) Cic. de seuectute CO: M. quidem Valerium Corvinum accepiuius ad

ct-ntesimum annum vitam perduxisse .... cujus inter primiim et scxtum

consulatum sex et quadraginta anni intcrfuerunt. Ebenso Valerius Maxi-

mus VIU, 13, 1 und Plinius nat. bist. VII, 167, die augenscheinlich aus

Cicero Bcböpfen.

4) Unter den Jahren 421, 430 und 445 wiederholt sich die Bemerkung:

hoc anno dictatorcs non fuerunt. Der Ausdruck dictatorcB hat. hier, was
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als cponyme Beamte Corvus und RulHanus anführt. Der Chrono-

grapb folgt hier augenscheinlich einer von Livius erwähnten

Überlieferung, wonach der für dieses Jahr ernannte Diktator

M. Valerius Corvus sich den Q. Fabius RulHanus zum magister

equitum wühlte.'J

Wir müssen hiernach annehmen, dafs die Diktatur des

M. Valerius Corvus in den der Zeitreclinung des Livius und

Cicero zu Grunde liegei>den Fasten als besonderes Jahr zählte,

die Diktaturen von 420, 430 und 445 dagegen nicht gerechnet

wurden. Wenn also Livius und Cicero den gallischen Brand

bisher übersehen worden ist, die allgemeine Bedeutung „oberste Beamte".

Dafs der Chronograph das Wort in diesem Sinne gebraucht, ergiebt sich

aus der unter dem Jahre 706 zugefügten Bemerkung: hoc usque dictatores

fuerunt, womit doch nur gesagt sein soll, dafs nunmehr die republikanische

Magistratur aufhörte zu existieren. In ganz dem nämlichen Sinne findet

sich das Wort dictator in der 334 n. Chr. abgefafsten Stadtchronik, in

welcher die nach Anführung der Könige namhaft gemachten bedentenden

Männer, von denen einige die Diktatur, die meisten aber nur das Konsulat

bekleideten, ohne Unterschied unter der Bezeichnung dictatores zusammcn-

gefafst werden (item nomina dictatorura: P. Cornelius, Scipio AfricanuB,

Fabius Maximus . . ., s. das Verzeichnis bei Mommsen, Abhdign. d. K. Sachs.

G. d. W. II, Leipzig 1850, p. 645). Als weiterer Belog für diese An-

wendung des Wortes dictator möge angeführt werden eine Stelle im Chro-

nicon paschale (I, p. 317, Bonn.): Eyiiniiov 'ylrfoixarog 'VMualmv Sixtutohq

TtOQ&t'iOac; xr]v Xag^r^^Söva JrpQi^i)v fiftiovonaotv.

1) Liv. X, 3, 3 itaque proptcr cos tumultus dictus M. Valerius Maxi-

mus dictator magistrum equitum sibi legit M. Aeniilium Paulum. id magis

credo quam Q. Fabium ca aetate atque eis honoribus Valerio subjeetura.

Dafs der von Livius hier als Diktator genannte M. Valerius Maximus mit

M. Valerius Corvus iduntis^ch ist, ergiebt sich, wie Mommsen Corp. inscr.

lat. I, 5G6 richtig bemerkt, aus X, 5, 14, wonach im nächsten Jahre

M. Valerius von der Diktatur zum Konsulat gelangte (consul ex dictatura

factus M. Valerius). Hier kann nur Valerius Corvus gemeint sein, dessen

Konsulaj^ in diesem Jahre nicht nur durch den Chronographen, Idatius und

die Paschalchronik bezeugt, sondern auch von Cicero, der den Valerius

sechsmal dieses Amt bekleiden läfst (de soncctute CO), voraupgesetzt wird.

In den capitolinischen Fakten war nach Mommsens einleuchtender Restitu-

tion (C. I. L. 1, 566) ebenfalls M. Valerius Corvus als Diktator und Q. Fabius

Maximus RulHanus als magister equitum genannt. Nach dem letzteren war

jedoch noch ein zweiter magister equitum, nämlich der von Livius erwähnte

M. Aemilius Paulus angeführt, was den während der Diktatur erfolgten

Rücktritt des Fabius voraussetzt. Wie Klinger, de decimi Livii libri fontibus,

Lipsiae 1884, p. 10, richtig bemerkt, liegt hier eine Kombination der beiden

von Livius erwähnten abweichenden Überlieferungen vor, von welchen die

eine den Q. Fabius, die andere aber den M. Aemilius als magister equitum nannte.
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statt 3G4 der Stadt 365 setzten, so fiel für sie der Beginn des

ersten jiunischeu Krieges statt 400 auf 4H8, Diese /lililung

stimmt mit den oben besprochenen Stellen des Livius, an uelcheu

varr. 480 als 487, 560 als 558 und 604 als 602 der Stadt be-

zeichnet Avird. Hier folgt also Livius wieder dem an der alteren

offiziellen Ziililung festhaltenden Licinius Macer, während die

anderen hiervon um ein Jahr abweichenden Daten (505 varr.

= 502, 554 = 551, 601 = 508) einem Annalisten entnommen

sein mögen, der wie Polybius die Gründung Roms ol. 7, 2,*) also

3 Jahre spätef als Varro setzte. Die Jahrziihlung des Livius

und Cicero findet sich aufser bei Eutrop, der derselben häufig

folgt,-) auch bei Dionys, welcher das varronische Jahr 523 als

das 521.^) und analog 747 varr. als das 745.'*) der Stadt be-

zeichnet. Ferner begegnet sie in zwei vereinzelten Fällen bei

dem sonst der varronischen Ära folgenden Plinius, der die 452

varr. erfolgte Dedikation des Tempels der Salus^) in das Jahr

450*) und in entsprechender Weise den 474 ^arr. fa:llenden Be-

ginn des Krieges mit Pyrrhus in das Jalir 472 setzt,') ebenso

einmal bei Vellejus, der das Jahr 705 varr., in welchem der

Bürgerkrieg zwischen Pompejus und Cäsar begann, als das 703.

der Stadt bezeichnet.®)

1) Dionys. I, 74. >^

2) Die varronischen Jahre 489, 664, 683, G91, 692, 695 und 699 sind

ihm 487 (so zu Bchreiben statt 477), 662, 681, 689, 690, C93 und 697.

3) Vgl. II, 25 fin., wo bemerkt wird, dals die erste Ehescheidung in

Rom, nachdem 520 Jahre lang kein solcher Fall vorgekommen sei, sich in

dem Konsulat des M. Pomponius und C. Papirins zugetragen habe. Nach
der Zeitrechnung des Dionys ist mithin dieses Konsulatsjahr, welches nach

der gewöhnlichen Zählung das 523. Jahr der Stadt ist, das 521,

4) I, 3 sagt Diouye von dem fortwährenden Wachsen der römischen

Macht: xavza 81 nivts kcI tfxzagdy.ovta tiStj TiQog tnray.oaiotg iziciv totiv

(Iq xovq vnuTOve KXavSiov NtQcova z6 SivttQOV VTtuxEvovra y.ai Fltacova

KaXnovQviov (747 varr.).

5) Liv. X, 1, 9.

6) Plin. n. h. XXXV, 19: apud Romanos qiioquc bonos mature huic

arti (picturae) contigit, siquidem cognomina ex ea Pictorum traxerunt

Fabii claris.simac gentis, princepsqne ejus cogriominis ip.se acdem Salutis

innxit anno urbis conditae CCCCL. Hier ist jedenfalls vorausgesetzt, dafs

die Ausmalung des Tempels erst im Jahre der Dedikation erfolgte; Valerius

Maximus VIII, 14, 6 läf^t dieselbe sogar erst nach diesem Akt stattfinden.

7) Plin. n, h. VIII, 16: elo])hantos Italia prinnini vidit Pyrri regia

hello — anno urbit« CCCCLXXII.

8) Vellej. II, 49, 1.
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Audi in (Ion Fasten Diodors, in welchen die drei ersten

Diktatorenjalire fehlen, hat das vierte, welches dem nicht mehr

erhaltenen Teile des diodorischen Werkes angehJJrt, jedenfalls

inii}^eziihlt. Aus Polyhius niufste Diodor wissen, dafs der Anfang

des erstell punischen Krieges ol. 129, 1 (= 264/3 v. Chr.) fiel.*)

Wenn er nun das varronische Jahr 450 mit ol. 119, 1 (= 304/3

V. Chr,^) gleicht, so zählt er von da bis 400 varr. ebenso viel

Jahre als die capitolinischen Fasten, rechnet also das vierte

])iktatoronjahr mit.

Das nämliche gilt für den alten Annalisten Gellins (um

140 V. Chr.), der das Jahr nach der gallischen Katastrophe

{?)C)f) varr.) als das 303.,^) dagegen das Jahr 503 varr., in welchem

die lex Fannia sumptuaria beantragt wurde, als das 588. be-

zeichnet,*) mithin zwischen beiden Terminen drei Stellen weniger

zälilte als die capitolinischen Fasten. Dieselbe Zeitrechnung mufs

auch bei L. Cassius Hemina (ebenfalls um 146 v. Chr.) voraus-

gesetzt werden, für welchen ebenso wie für Gellius das varronische

Jahr 365 das 303. der Stadt ist.^) Ebenso rechnet Appian eines

(Irr vier Diktatorenjahre mit, wenn er den siegreichen Feldzug

des P. Cornelius Scipio Nasica (599 varr.) gegen die Tllyrier in

das 232. Jahr nach dem gallischen Brande (304) setzt.^)

1) Nach I, 4, 7 müfste Diodor allerdings das Jahr, in welchem Cilsar

Boine FeUhiige in Oallien begann (696 varr. = 58 v. Chr.) mit ol. 180, 1

{=-. CO v. Chr.) geglichen haben, doch ist hier, da für die Zeit des Ocschicht-

srhreibers selbst eine derartige Irrung nicht angcnomiriCn werden kann, statt

oXi'UTiic'iSog rfjg ^xaroffr^S xal oy^ojjxoctjj? v.ara ro ttqÜtov trog jcdenfulls

zu schreiben vi. r. tx. x. vyS. xarä rö zqitov irog.

2) Vgl. XX, 91.

3) ^lacrob. Sat. I, 16, 22: Gellius annaliurn libro quinto decinio et

Cassius Hemina historiarura libro secundo refernnt: anno ab nrbc con-

dita trccentcsimo sexogcsimo tertio a tribunis militam Virginio Manlio

Anmilio Postumio collegi.«;quc corum in senatu tractatum, quid easet jiropter

^luod totiens intra paucos annos male esset afflieta res publica.

"1) ibid. in, 17, 3: post annum vicesimura secundum legis Orchiae

Funnia lex data est anno post Komam conditam secundum Gellii opinioncm

'iningcntesinio octogcsinio octavo. Unger, welcher annimmt, dafi hier der

Verfasser der noctes Atticae gemeint sei, der bekanntlich nach varronisthcr

Ära rechnete, ist genötigt, die entsprechende Jahreszahl quingcntcsinio

Jionagcsimo tortio einzusetzen (Köm. Stadtüra p. 65); die Worte secundum

Wcllii opinioncm beweisen aber augenscheinlich, dafs hier eine von der

K''wühiilich('n Zeitrechnung abweichende Datierung vorliegt.

ß) S. Anmerkung 3.

6) Illyr. 5: 'P(ouaioi d' j';^oi'rfs ?^'J Sivtiqov xct rgtaxoCTov <^x«l
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Dafs die drei ersten Diktatorenjahre in den Fasten von Haus

aus fehlten, ergiebt sich mit Sicherheit aus einer, dem fünften

Jahrhundert der Stadt angehörigen Urkunde, durch welche zu-

gleich die officielle Anwendung der bei Livius und Cicero nach-

gewiesenen Jahrziihlung aufser allen Zweifel gesetzt wird. Von
Cn. Flavius, der 450') die curulische Adilitilt bekleidete, wird

berichtet, dafs er in dieser Magistratur der Concordia eine Ka^jclle

weihte und an derselben auf einer Erztafel eine Inschrift an-

bringen liefs, wonach die Weihung stattgefunden habe CCIIII

annis post Capitoliuam dedicatam.*)

Sia-AOGioGzuvy tTog ano tjJs ngurrig ig KfXrovg Tte^Qug xal ^| tv.tCvov Jiols-

fiorvTfg avroLg iy. Siaarrj[iaTWv tniCTQuzsvovGi roig 'Hlvgioig fiyovfiivov

Afvniov I^Kini'covog ^dij räv tf 'EXlj'jVOiv x«} May.eSovcov TtQoazatovvTfe.

Dafs der Konsul des Jahres 599 P. Cornelius Scipio Nasica gemeint ist,

zeigt die Vergleichung mit Liv. epit. XLVII: eandem gentem (seil. Illyrios)

Cornelius Nasica codsuI domuit und der Triumphaltafel: (P. Cornelius)

P. f. C(n. n. Scipio Nasica cos. II de) Del (mateis).

1) Matzat I, 272 ff. nimmt freilich an, dafs die Ädilität des Cn. Flavius

bereits 444 zu setzen sei, weil sie bei Diodor XX, 3C, 6 unter diesem Jahre

in Verbindung mit der Censur des Ap. Claudius Ciicus erwähnt werde.

Wir haben es aber hier jedenfalls nur mit einer Anticipation zu thun, wie

sich solche bei Diodor nicht blofs in der griechischen, sondern auch in der

römischen Geschichte finden. So schliefst Diodor XII, 26 an den Sturz der

Decemvirn gleich das 306 beantragte plebiscitum Trebonium (vgl. Liv. III,

G5, 3 ff.) und die drei Jahre später fallende Rogation des Canulejus (Liv. IV, 1 ff.),

an die Einnahme Vejis (358 varr.) die zwei Jahre später (Liv. V, 28, vgl. V, 20)

erfolgte Absendung eines Weihgeschenkes nach Delphi (XIIII, 93), an die

Wiederherstellung Roms nach dem gallischen Brande die in das folgende

Jahr fallenden Kämpfe mit den Etruskern und Volskern (XIV, 117, vgl.

Liv. VI, 2 ff.) an. Das weitere Argument Mat/.at«, dafs 450 nach dem
Turnus ein patricisches Adilenkollegium habe fungieren müssen, beruht auf

der irrigen später zu widerlegenden Annahme, dafd die Ädilen nicht mit

den Konsuln gleichzeitig antraten, sondern immer ein Kalenderjahr lang

fungierten.

2) Plin. nat. bist. XXXIII, 19. Die Zahl CCIIII kann jetzt als sicher

überliefert gelten, da die hieraus verschriebene Ziffer CCCIIII sich auch

in der Bamberger Handschrift findet, als deren Lesart früher irrtümlich

CCIII angegeben wurde. Überdies wird, wie Unger (II. Stadtära p. G8)

bemerkt, jeder Zweifel beseitigt durch die von Plinius hinzugefügte Be-

merkung: ita CCCCXXXXVIIII a condita urbe gostum est. Da Plinius sich

sonst der varronischen Ära zu bedienen pflegt, so kann seine hierzu nicht

stimmende Jahreszahl nur dadurch erklärt werden, dafs er zu dem Jahre

der Tempelweihe 245 die in der Inschrift verzeichnete Zahl 204 addierte.

Matzat R. Chr. I, 270 f. faf^t die Datierung des Plinius so auf, dafs er 'die

Tenipelweihe 449 volle Jahre nach der Gründung Korns, also in das Stadt-
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Wie Momrasen richtig bemerkt, geht aus dieser Inschrift

licrvor, «lafs die römische Jalirzllhlung von Haus aus weder mit

der Gründung der Stadt, noch mit dem Anfang der Republik,

sondern mit der Weihung des capitolinischen Jupitertempels be-

cann.') Die ältere Überlieferung setzt diesen Akt, dessen VoU-

/johung einstimmig dem Kojisul Iloratius zugeschrieben wird, in

das erste Jahr der Re]iublik:^) doch scheint es nicht gerade

glaublich, dafs die Begründer der Republik den von Tarquinius

gebauten Tempel fertig vorfanden und nur noch die Dedikation

vor/.ujiehmen brauchten. Ferner spricht gegen jene Angabe auch

die Beschaffenheit der Eponymenliste. Nach dem weitaus ältesten

Zeugnis, welches auf dem Wortlaut des ersten römisch-kartha-

gischen Handelsvertrages beruht,') war Iloratius gleichzeitig Kon-

sul mit Brutus, während er in der uns vorliegenden Magistrats-

liste als der an die Stelle des Brutus gewählte Kollege des

P. Valerius Poplicola erscheint. Zwischen dem Konsulat des

Iloratius und des Valerius Poplicola also, in welches die Über-

lieferung einstimmig die Dedikation des capitolinischen Tempels

Jahr 450 setze, welche Annahme dom durchaus feststehenden Brauche, nach

welchem die Zählung ab urbe condita stets das laufende Stadtjahr be-

zeichnet, widerstreitet.

1) Hörn. Chr. p. 198. üngcr, R. Stadtära p. 22, macht für die Ur-

sprünyliehkeit der Zilhlunj^ nach Vertreibung der Könige allerdings geltend,

«lafs in dem von Diouys I, 74 erwähnten Censorcnprotokoll von 362 varr.

dieses .TaTir als das 119. nach Vertreibung der Könige bezeichnet werde.

Es ist indessen sehr fraglich, ob wir es hier mit gleichzeitigen und nicht

vielmehr mit später veranstalteten Aufzeichnungen zu thun haben, die im

Vergleich mit den uns vorliegenden Fasten freilich immerhin noch ein be-

deutendes Alter haben mögen.

2) Wir finden diese Überlieferung bei dem alten Annalisten Cincius

(Liv. VIT, 3, 8) und bei Polyb. III, 22, ferner bei Liv. II, 8, 6 und Plut

Popl. 14, während die abweichende Angabe, wonach die Tempelweihe in

(las in den älteren Fasten überhaupt nicht vorkommende zweite Konsulat

des Iloratius fällt, erst bei Dionys (V, 35) und Tacitua (bist. III, 72) be-

gegnet. Wie diese Überlieferung, für die sich Unger nicht hätte ent-

ffbeiden sollen (K. Stadtära p. 22), entstanden ist, wird später gezeigt

worden.

3) I'olyb. IlT, 22, 1: yivovzai zoiyciQOVv cvvd)]viai'Piü^aiots kccl Kagit}-

'^ovi'oij jTQWTcti Kuta AiVHiov lovrioi' B(jovTOv xal Mägy-ov Oqktiov roi<g

7r^>(OTovg x«rnf(Tr«0'f»'rnrg vnÜTOvg ufxn r»yv tcöv ßaciXicov xutuXi'Oiv, vip

i<>v cvvhßij /(KdifQco&FiVctt t6 toü Jtog tfQuv rov KctnfTcoXt'ov. Dafs dieser

Vertrag in den. Anfang der Ropuldik und nicht etwa in eine spätere

'^eit gehört, wird Anhang I gezeigt werden, ebenso dafs die Namen der

Konsuln in der Urkunde selber verzeichnet gewesen sein müssen.
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setzt,') niid Jcm den Anfang der Republik bezoiclinenden Konsu-

lat des Brutus und Tarquinius Colhitinus lag noch das in unseren

Fasten nieht mehr angefülirtc Konsulat des Brutus und Iloratius.

AVir haben inis demnach mit Mommsen zwischeii dem Beginn

der Kepublik und dem Jahre der capitolinischen Tempel weihe,

mit welchem die Eponymenliste beginnt, ein unbestimmtes Inter-

vall zu denken.') Das letztere Ereignis wurde jedenfalls erst

daim an die Königsflucht herangerückt, als sich das Bestreben

nach einer fortlaufenden Jahrzählung ab urbe condita^) geltend

machte. Das Konsulat des Brutus und Collatinus wurde nun

mit dem des Poplicola und Horatius zu einem Amtsjahr ver-

einigt, in der Art, dafs mau die Verbannung des Collatinus, die

1) Daffi Valerius Poplicola zur Zeit der Temi)cl weihe das Konsulat

bekleidete, kann deshalb keinem Zweifel unterliegen, weil er bei den

Annalisten, gleichviel ob sie jenen Akt in das erste oder in das dritte

Jahr der lU-publik setzen, als der Kollege des Iloratius erscheint. Polybius

schrt-ibt die Vollziehung der Dedikation allerdings den Konsuln Brutus und
Horatius zu, dies hat aber seinen Grund wohl lediglich darin, dafs er in

der Urkunde des ersten rümisch-puiiischcn Vertrages als Kollegen des

Horatius, mit dessen Namen jenes Ereignis verknüpft war, den Brutus er-

wähnt fand und die Weihung eines Heiligtums als einen im Namen der

beiden Konsuln vorgenommenen Akt anffafste, welche Anschauung den

staatsrechtlichen Prinzipien durchaus entsprach (vgl. Mommsen, Rom.
Stuatsrecht II, 1, p. G04 flF.).

2) R. Chr. p. 204, wo diese Ansicht allerdings in ganz anderer Weise
begründet wird. Der von Matzat unternommene Versuch, die Eponymen-
liste der ersten .Tahre der Republik auf die Weise herzustellen (II. Chr. I, 246 ff.),

dafs für fünf Konsulate immer wieder die Namen Brutus, Horatius und
ValeriuB herhalten müssen, mufs jedem, der unsere Auffassung vou der

BeschaHenhcit der Magistratitafel teilt, von vornherein unthunlich erscheinen.

Überdies entbehrt seine Annahme, dafs Brutus- und Horatius die ersten

Konsuln gewesen seien, der urkundlichen Gewähr. Polybius konnte aus

dem Vertrage überhaupt nicht ersehen, in dem wievielten .Jahre der Re-
publik er geschlossen wurde, sondern nur das eine, dafs er in das Kon-
sulat dcH Brutus und des Horatius fiel; weil nun Brutus an der Spitze der

Ej)Onymenliste steht, glaubte er den Vertrag in das erste Jahr der Republik

setzen zu müssen.

3) DicFC Zählung findet sich, wenn man von der vagen Zeitangabe

des Ennius bei Varro de re rust. III, 1, 2 absieht, zuerst bei dem Annalisten

Piso, der das Jahr 590 varr. als das GOl, der Stadt bezeichnete (Censorin.

de die nutali 17, 13). Jedenfalls bestand aber die Ära ab urbe condita

schon zu Beginn der römischen Geschichtschreibung. Nachdem einmal die

Dauer der Königszeit ungefähr festgestellt war, was zur Zeit des Fabius

bereite der Fall war, mufste das Bestreben, die Jahre von der Erbauung
der Stadt zu zählen , eich alsbald geltend machen.
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sicher orst nach dem Ahlauf seines Amtsjahres erfolgte, schon

•wülirciid desselben stattfinden und Poplicola an seine Stelle treten

liefs, wilhrend Brutus schon in seinem ersten Konsulat fallen

mufste, um dem Horatius Platz zu machen.^) Der aufserordent-

lichen Magistratur, welche P. Vakrius Poplicola zwischen der

Gründung der Republik und der capitolinischen Tempelweihe,

mit der sein erstes in den Fasten verzeichnetes Konsulat zu-

sammenfällt, bekleidet haben mufs und in der man wohl eine

Diktatur zu erblicken hat,^J konnte nur noch insofern Piechnung

getragen werden, als mau ihn seine grundlegenden Gesetze als

consul sine collegä beantragen liefs, obwohl dies mit dem ur-

sprünglichen Wesen der auf dem Prinzip der Kollegialität be-

ruhenden rej)ublikanischen Magistratur unvereinbar war.')

Es ist nun klar, dafs die Zählung post aedem Capitolinam

dedicatam mit dem Jahre der Tempelweihe selbst und nicht etwa

erst mit dem folgenden Konsulat begann, da die Anzahl der

Jahre doch jedenfalls der der urkundlich verzeichneten eponymen

Kollegien entsprechen sollte. Das varronische Jahr 245 mufs

also als das erste der Ära betrachtet werden. Ebenso leuchtet

es ein, dafs in der Inschrift des Flavius dem stehenden Brauche

gemäfs das laufende Jahr der Ära genannt war; der Wortlaut

war also wohl nicht CCIITI ainiis post Capitolinam dedicatam,

1) Der Name des an der Vertreiliung der Könige beteiligten Sp. Lucre-

tius •wurde wobl erst später in die Magistratsliste eingefügt; wenigstens

cxibticrtcn zur Zeit der ült'Tcn Annalisten noch Fasten, in welchen er

fehlte (Liv. II, 8, 5: apud quosdam veteres auctores non invenio Lucretium

consulera).

2) Dies wird gut entwickelt von Ihne, Forschungen auf dem Gebiete

der rümischcn Verfassungsgeschichte, Frankfurt a. M. 1847, p. 43 ff, der

jctloch ohne Grund das Konsulat ertst nach der Diktatur eingeführt werden läfsi

3) Die Thatsache, dafs Valerius eine Zeit lang allein die oberste Magi-

stratur bekleidete, war den Spliteren wohl durch die blofs seinen Namen
tragenden Gesetze über die Provokation und die Ahndung der affoctatio

regni (Liv. II, 8, 1 ff.) überliefert. Es steht nichts der Annahme im Wege,

dafa diese Gesetze, ebenso wie der erste Handelsvertrag mit Karthago,

noch in späterer Zeit urkundlich erhalten waren. Die von E. Mejer ge-

billigte Ansicht Mommsens, wonach die Namen des Valerius Poplicola und

dcH Tarquinius Collatinus wohl erst im siebenten Jahrhundert in die Fasten

di's ersten Jahres der Republik „hineingelogen" sind (Morarasen, R. Chr.,

p. 88. K. Meyer, Rh. Mus. 1882, p. G2G), beruht lediglich auf dem zwischen

dem Zeugnis des Polybius und der Magistratsliste anscheinend bestehenden

Widerspruch, den \yir nunmehr beseitigt zu haben glauben.

]IoIzai>fcl, röm. Cbronologie. 4
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soüdeni CCIIII auuo post Cap. dvd}) Nach varronisclier Ära

würde uuu das Jahr 450, in welchem Flavius die Kapelle

der Coueordia Aveihte, das 20G. von 245 au ciuschlicfslich ge-

rechnet sein, wahrend die Fasten des Flavius zwei Jahre weniger

zählen. Mit dieser letzteren Zählung stimmen Livius und Cicero

vollkommen übereiu, da sie bis zum gallischen Brand ein Jahr

mehr als die späteren Fasten, für den folgenden Zeitraum bis

450 drei Jahre weniger, im ganzen also zAvei Jahre weniger

rechnen, — ein augenscheinlicher Beweis, dafs die Zählung des

Flavius auf denselbeu Fasten beruht, wie die des Cicero und

Livius, dafs also die drei ersten Diktatorenjahre schon in der

ursprünglichen Magistratstafel fehlten.

Diese drei Jahre beruhen hiernach auf einer erst später vor-

genommenen Interpolation, die im weiteren Verlauf unserer

Untersuchungen ihre Erklärung fiiiden wird. Hinsichtlich des

vierten Diktatorenjahres steht dagegen fest, dafs dasselbe in den

Fasten des Gellius und des Diodor, des Livius und des Cicero

mitzählt; auch wird man für die Fasten des Cn. Flavius, deren

Jahrzählung von 245 bis 450 mit der des Livius und des Cicero

stimmt, das nämliche voraussetzen dürfen.

Gleichwohl könnte es fraglich erscheinen, ob wir es nicht

auch hier mit einer wenn auch sehr alten Interpolation zu thun

haben. Wenn der Diktator, wie Mommsen annimmt, als Kollege
der Konsuln zu betrachten ist,") so war eine Diktatur ohne

Konsulat staatsrechtlich unmöglich und müfste das vierte Dikta-

toreujahr alsdann ebenfalls auf eine Fiktion zurückgeführt werden.

Jene Auffassung ist aber, abgesehen davon, dafs sie sich auf

kein altes Zeugnis stützt, aus verschiedenen Gründen unhaltbar.

Schon ünger^) hat mit Recht auf die Angaben des Polybius,

Dionys, Appian und Plutarch hingewiesen, nach welchen mit

der Ernennung des Diktators alle anderen Gewalten aufser dem
Volkstribunat erloschen.*) Die Zeugnisse der drei zuletzt- ge-

1) Dies vrird richtig bemerkt von Mat/at, R. Cbr, T, 271.

2) Rom. Staatsr. II, 1, 146 ff.

3) R. Stadtära p. 69.

4) Polyb. III, 87, 9: ov Y.azacxu&tvTog nuQuxQT^iia diulvic^at cviißaivei

rüg uQxccg iv ttJ 'Piöuy nX^v räv Sr^yn'tQxo^v. Dionys läfst in der That bei

der Bestellung des erbten Diktators die Konsuln ubdai)l<en (V, 70 und 72)

und ist überhaupt der Ansicht, dafs dies vcrfassung^niäfsigor Brauch ge-

wesen sei (V, 77), worin Plutarch mit ihm überein.stimmt (Anlon. 8, quaest.
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nannten Autoreu haben allerdings, insoweit sie niclit aus älteren

rüuiischcn Quellen entlehnt sind/) wenig Gewicht, desto mehr mufs

dagegen die Ansicht eines Polybius in Betracht gezogen werden,

dem iu Fragen der römischen Verfassung ein Irrtum nicht wohl

zugetraut werden kann. Mommsen macht allerdings geltend, dafs

kein römischer Schriftsteller die Ansicht des Polybius teile.

Diese Behauptung ist indessen irrig. Aus verschiedenen Angaben

des Livius geht klar hervor, dafs auch nach der Darstellung der

römischen Annalisten der Diktator von Haus aus befugt war,

die Konsuln zur Abdankung zu zwingen, und dieses Recht in der

älteren Zeit in einigen Fällen thatsächlich ausübte.^) Man kann

Avobl geradezu mit Unger behaupten, dafs nach älterem Rechte

mit der Diktatur das Fortbestehen des Konsulats unvereinbar

war,^) und die römischen Annalisten haben das Verhältnis zwischen

beiden Amtern auch in der That so aufgefafst.*) Nur unter dieser

Voraussetzung erklären sich die nicht seltenen Fälle, in welchen

einer der Konsuln selber zum Diktator oder magister equitum

ernannt wurde.'*) Nach Mommsens Ansicht müfste eine Kumu-

Rom. 81). Nacli App. Ilann. 12 wurde 537 der Konsul Cu. Servilius von

dem Diktator Q. Fabius Maxiraus zur Abdankung gezwungen.

1) Dies könnte namentlich der Fall sein bei den Angaben des Dionys

über die erste Diktatur sowie bei der Nachricht Appians über die Abdankung

des Konsuls Cn. Servilius.

2) So meldet Liv. III, 29, 2 unter dem Jahre 296 den auf Gcheifs

des Diktators L. Quinctius Cincinnatus erfolgten Rücktritt des Konsuls

L. Minucius, womit Dionys X, 25 und Val. Max. II, 7, 7 übereinstimmten.

Femer finden -wir Liv. V, 9, G unter dem Jahre 352 die Angabe, dafs der

Kriegstribun C. Servilius Ahala seinen Kollegen M\ Sergius und L. Vergi-

nius, die ihr Amt nicht vor Ablauf der gesetzraäfsigen Frist niederlegen

wollten, mit der Ernennung eines Diktators gedroht hiibe, der sie zur Ab-

dankung zwingen würde.

3) Rom. Stadtära p. 68 ff.

4) Dies erhellt deutlich aus der von Liv. II, 21, 3 unter dem Jahre

258- mitgeteilten Nachricht: apud quosdam invenio, A. Postumium, quia

collega dubiae fidei fuerit, se consulatu abdicasse, dictatorcm indc dictum.

5) Ernennung eines Konsuls zum Diktator findet sich 253 (Liv. II, 18, 5)

oder 256 (D. Hai. V, 72), 258 (Liv. II, 21, 3. D. Hai. VI, 2), 415 (Liv. VIII,

12, 13), 547 (Liv. XXVIII, 10, 1). Als Beleg dafür, dafs der Konsul auch

zum magister equitum bestellt werden konnte, läfst sich anführen ein aller-

dings nicht sicher beglaubigter Fall aus dem Jahre 255 (Liv. II, 19, 2,

anders D. H. V, 58) und die unter 434 stehende Angabe der capitolinischen

Fasten, wonach der Konsul L. Papirius Cursor zum Reiterführcr ernannt

wurde, worauf auch Livius IX, 15, 9 Bezug nimmt. Mommsen (R. Staatsr. I,

4*
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latiou des Konsulats mit einem dieser Leiden Amter angenommen

werden; aber wie ist es denkbar, dafs derselben Person zwei

Stellen eines Kollegiums übertragen werden? Vielmehr ist das

VerliäHnis der Diktatur zum Konsulat dabin aufzufassen, dafs

der Diktator die Funktionen der beiden Konsuln in sich ver-

einigte, wodurch ein Fortbestehen des Konsulats ausgeschlossen

war. Dafs die Alten sich das Wesen der Diktatur nicht anders

dachten, geht klar hervor aus Cic. de leg. III, 9: ast quaudo

duellum gravius, discordiae civium escunt, oenus ue amplius sex

menses, si senatus creverit, idem juris quod duo consules teneto.*)

Wenn demnach der Diktator als Stellvertreter der beiden Konsuln

49C, A 1) beanstandet diese Angabe wohl mit Unrecht, denn nach Livius

geheint nur das streitip pewesen zu sein, ob die Siege bei Caudium und

Luceria von dt-n beiden Konsuln oder von dem Diktator A. Cornelius und

dem von diesem zum ßeiterführer ernanuten L. Papirius Carbor erfochten

worden seien. Die zuerst erwähnte Überlieferung mag vorausgesetzt haben,

dafs Cornelins zum Diktator und L. Papirius zum magister eqüitnm bestellt

wurden, aber alsbald wieder zurücktreten mufsten. Für diese Annahme
sj)richt es, dafti unter demselben Jahre in den Fasten nach Papirius noch

eiu weiterer Diktator, T. Manlius Torquatus, angeführt wird. Wie dem
aber auch sein möge, so scheint aus den beiden besprochenen Angaben,

gleichviel ob sie sicher beglaubigt sind oder nicht, doch soviel hervorzu-

pehn, dafs man die Ernennung eines Konsuls zum magister equitum nicht

ffir unstatthaft hielt. Das Gegenteil glaubt Mommsen allerdings aus

Dio XXXXIII, 33, 1 folgern zu müssen, wo die 703 erfolgte Wahl des

Konsuls M. Aemilius Lepidus zum Reiterführer als verfassungswidrig {nagä

xa TtdzQia) bezeichnet wird; der Tadel bezieht sich aber nicht darauf, dafs

Lepidus während seines Konsulats zu diesem Amte gelangte, sondern viel-

mehr auf die gegen das Herkommen von ihm selber vorgenommene Er-

nennung, die überdies nur dem Diktator zugestanden hätte {avxog iuvxov

Iv ZI} VTiaxeia intinuiv innaQj^ov).

1) Gegen diese Definition darf nicht eingewandt werden, dafs alsdann

zwischen dem Diktator und dem consul sine collega kein Unterschied mehr
bestehen würde (Mommsen, R. Staatsr. II, 1, 147, A 3). Die diktatorische

Kompetenz ist der konsnlarischen durchaus gleichartig und unterscheidet

sich von derselben nur insofern, als dem Diktator gegenüber weder Pro-

vokation noch tribunicische Intercession zulässig ist. Ursprünglich war
aber auch das Konsulat von diesen beiden Beschränkungen frei. Man kann
mithin die Diktatur auffassen als die auf eine Person übertragene unge-

schmälerte konsularische Gewalt. Am leichtesten läfst sich der Charakter

dieser Magistratur erklären, wenn ihre Einsetzung nicht nur der des Volks-

tribunats, sondern auch der Einführung der Provokation vorhergin<». Es
bedarf alsdann nur der Annahme, dafs die Diktatur gleich bei der Be-

gründung jener Einrichtungen von den Beschränkungen, die das Konsulat

durch dieselben erlitt, aufgenommen wurde.

/'
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YM Lciracliten ist, so erklärt sich hierdurch auch die Übertragung

des Amtes durch einen der Konsuln selbst. Die unverkennbare

Analogie dieses Aktes mit der Ernennung des Tntorrex durch

seinen Vorgänger ist Ijeri'its dem Dionvs aufgefallen,') und auch

Moramsen kann nicht umhin, auf dieselbe hinzuweisen.^) Ferner

stimmt es zu unserer Auffassung sehr wohl, dafs der Diktator

.rerade soviel Mctoren mit sich führt, als die beiden Konsuln

zusammen,"') wälircnd die letzteren auf Geheifs des Diktators

ilire Liktoren entlassen müssen*) — ein augenscheinlicher Be-

weis, dafs die konsularische Gewalt vollständig auf den Diktator

übergeht. Es leuchtet nun auch ein, weshalb der die Befugnisse

beider Konsuln in sich vereinigende Diktator höchstens ein halbes

Jahr fungieren durfte;'') ebenso ist es bogreiflich, dafs er als

Stellvertreter der beiden Konsuln nicht über die denselben ge-

setzlich zustehende Frist hinaus im Amte bleiben konnte.^)

1) V, 72fin.

2) R. Staatsr. I, 635.

3) Dafs der Diktator 24 Liktoren hatte, während auf jeden der Konsuln

n\ir 12 kamen, ist sicher bczciigt durch Polyb. III, 87, 7. Audero Belege

bei Monnnsen, 1\. Staatsr. I, 367, A 2 Die Liv. epit. LXXXIX stehende

Angabe, wonach Sulla der rrtte Diktator war, der mit 24 Liktoren er-

schien, ist mit Momniscn wohl darauf zurückzuführen, dafs bis dahin die

Diktatoren sich in der Stadt mit 12 Liktoren zu begnügen pflegten.

4) Vgl. Liv. XXII, 11, 5 und Plut. Fab. 4, ^vonach 537 df-r Diktator

Q. Fabius Maximus, bevor er bei dem Ileere des Konsuls Cr\. Serviliue ein-

traf, denselben aulFordcrte, seine Liktoren zu entlassen und als Privatmann

{IfSKorr}?) vor ihm zu erscheinen.

T)) S. die Zeugnisse hierfür bei Mommsen, R. Staatsr. II, 1, 152, A 1.

6) Dies ist zwar nirgends überliefert, doch dienen, wie Mommsen,

1{. Staatsr. II, 1, 1.t3 richtig bemerkt, zum nnzweiftlbaften Beweise hierfür

die zahlreichen durch Verhinderung der Wahlen bedingten Interregna, die

sonst durch Bestellung eines dictator comitiorum causa hütten vermieden

werden können. Als spccicllen Beleg führt Mommsen noch an, dafs der

552 ernannte dictator comitiorum causa C. Servilins, nachdem er an der

Abhaltung der Wahlen öfter durch Gewitterstürme gehindert worden sei,

gleichzeitig mit den Konsuln habe zurücktreten müssen. Hier liegt aber

vielmehr der einzige Fall vor, in welchem eine Ausnahme von der Regel

stattfand. Livius sagt allerdings XXX, 39, 5: itaque cum pridie idus Mar-

tias vcteres mngistratus abissent, novi suffecti non essent, res publica sine

« uvulibus magistratibus erat. Diese Bemerkung bezieht sich indessen nur

:uif die ordentlichen Magistrate. Der Diktator blieb noch über den 15. M:\rz

liinaus im Amte, denn er hielt nicht nur die auf den 10. .\pril fallenden

Corialien ab (c. 39, 8), sondern teilte auch nachher den in Rom augelangten

karthagischen Gesandten auf Geheifs des jedenfalls von ihm berufenen
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Es unicrliegt liiernach l<ciiioin Zweifel, dufs walirenJ der

Diktatur das Konsulat ruhen nnifste.') In der Kegel blieb aber

der Diktator nur bis zur Vollendung seines Auftrages im Amte,

sodafs nach kurzer Unterbrechung die Konsuln ihre Funktionen

wieder aufnehmen koimten. Dieselben waren demnach nur auf

unbestimmte Zeit suspendiert und galt alsdann die Diktatur

als ein Teil des Konsulatsjahres. Es ist nun aber auch der Fall

denkbar, dafs Konsuln, deren Amtsführung Anlafs zur Unzu-

friedenheit gab, nicht nur zur Ernennung eines Diktators, sondern

zugleich zum definitiven Rücktritt gezwungen wurden. Alsdann

mufste die Diktatur, auch wenn sie sich nicht über die den

Konsuln gesetzlich zustehende Frist hinaus erstreckte, als ein

besonderes Amtsjahr gerechnet werden, da das konsularische

Amtsjahr mit dem Rücktritt der Konsuln schon faktisch be-

endigt war. Auf diese Weise ist es zu erklären, dafs die Dik-

tatur des Jahres 453, obwohl sie erst nach dem 5. August be-

gönnen*) und sich höchstens bis zum 1. Dezember, welcher

damals Amtsjieujahr war,') erstreckt haben kann, nicht nur in

der capitolinischen Magistratsliste, sondern auch in den älteren

Fasten als ein besonderes Amtsjahr zählt. Eine Bestätigung

dafür, dafs die Konsuln des Jahres 452 nach der Ernennung

des M. Valerius Corvus, zum Diktator zurücktraten, darf man
erblicken in einer von Livius erwähnten Nachricht, wonach

M. Valerius Corvus Avährend eines Interrejinum für das folgende

ScnfttcB mit, dafs die neuen Konsuln sie im Senate empfangen würden.

Hierauf wurden die Komitien gehalten (40, 4), in •welchen ohne Zweifel der

Diktator den Vorsitz hatte. Hier ist also in der That durch eine Diktatur

comitiorum causa das Interregnum vermieden worden; aber es verdient

auch hervorgehoben zu werden, dafs von dieser Zeit bis auf Sulla kein

Diktator mehr ernannt wurde; die Ausnahme bestiltigt also die Regel.

1) Auch Mommsen, R. Staatsr. H, 1, 148, kann nicht umhin, diese

Tbatsacho anzuerkennen, indem er bemerkt: Indes ist es nicht unwahr-

scheinlich, dafs in älterer Zeit die Konsuln sich für den Kreis d'er dikta-

toritchcn Kompetenz gleichsam als suspendiert betrachteten und also der

Itegel nach der Kriegführung sich enthielten; wenigstens führt hierauf, dafs

es nicht üblich gewesen zu sein scheint, die Konsuln als Untcrfeldherrn

des Diktatorri zu verwenden.

2) Es geht dies daraus hervor, dafs der gl(,ichzeilig mit den vorher-

gehenden Konsuln fungierende Diktator C. .lunius Bubulcus an dem ange-

gebenen Tage der Salus einen Tempel weihte (vgl. Liv. X, 1, 9 mit Cic.

ad Att. IV, 1, 4).

3) S. den dritten Abschnitt. Dafs der Diktator bis Ende November
im Amte blieb, beweist sein auf den 21. Nov. fallehder Triumph.

;/
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Jahr zum Konsul gewälilt wurde.') Dieses Interregnum hiitte

allerdings vermieden werden können, weini man den Diktator

nacli seinem am 21. November begangenen Triumphe die Komitien

hätte abhalten lassen; doch würde es gegen das Herkommen ver-

stofseii haben, Avenn M. Valerius unter seinem eigenen Vorsitz

zum Konsul gewählt worden wäre. Es war daher, da keine

Konsuln vorhanden Avaren, der Eintritt eines Interregnum not-

wendig. "Was andererseits die Diktaturen der .lahre 420/1, 420/30

und 444/5 betrifft, so ist aus der Dar^tcllung des Livius noch

deutlich zu erkenneji, dafs durch dieselben die Amtsführung der

Konsuln nur unterbrochen wurde.") Die fraglichen Diktaturen

müssen daher, wie dies auch in den älteren Fasten geschehen

ist, den konsularischen Amtsjahren zugerechnet werden.

Es lassen sich min aber dafür, dafs die Diktatur "von 453

von Haus aus für ein besonderes Amtsjahr galt, abgesehen von

der Jahrzählung der Fasten auch noch andere Beweise bei-

1) Liv. X, 5, 14: consul ex dictatura factns M. Valerius. iion potentem

atque adeo absentom cicatum traditlere (so Dukcr für das bandschriftliche

credidcre) quidam et })Cr inlerrcgem ea coniitia facta.

2) Von den Konsuln des Jahres 420^1 wird geradezu gcsajjt, dafa sie

erst einige Zeit nach dem Rücktritt dos Diktiitors ihr Amt niederlegten.

Livius berichtet nämlich VIII, 17, 4 zunächbt die wogen fehlerhafter Wahl

erfolgte Abdankung des Diktators und des uiagistcr equitura und bemerkt

hierauf: et quia pestileiitia insecuta est, velut Omnibus co vitio contactis

auspiciis res ad intcrrogSium rodiit. Das Interregnum trat also nicht gleich

nach der Abdankung des Diktators ein, sondern erst infolge der nachher

entstandenen -Pest. Es wird demnach vorausgesetzt, dafs die Konsuln nach

dem Rücktritt de.s Diktators ihre Funktionen wieder aufnahmen und erst

nachher, als die mittlerweile ausgebrochenc Post eine Erneuerung sämtlicher

Auspicien notwendig erseheinen liefs, zur Abdankung gezwungen wurden.

Dafs Livius die Diktatur des Jahres 420/1 als einen Teil des konsularischen

Anitsjahres betrachtet, erhellt aus VIII, 17, 8, wo unter dem Jahre 422

mit Bezug auf die 420/1 noch vor der Bestellung des Diktators in Saroninm

aüsgobrochencu Unruhen (17, 2) bemerkt wird: Pamnium quoque jam alte-

rn m annum turbari novis consiliis suspectum erat. Dafs das Jahr 429/30

mit dem Rücktritt des, Diktators L. Papirius Cursor noch nicht zu Endo

war, geht hervor aus Liv. VIII, 37, 4, wonach die Samniten auf die Kunde

von jenem Ereignis den soeben abgeschlossenen Waffenstillstand noch in

diesem Jahre brachen. Von dem Konsul des Jahres 414/5 Q. Fabius Maii-

uius, der unter 44G wieder als Konsul in den Fasten vorzeichnet ist, sagt

Livius (IX, 41, 1) ausdrücklich: Fabio continuatur consulat\is, also auch hier

wird die Diktatur dem konsularischen Amtsjahr zugerechnet. Ibrigena

mufs bemerkt werden," dafs Fabius dem Branche der älteren Zeit entgegen

während "der Diktatur ein Heer befehligte.
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bringeu, welcbe jeden Zweifel beseitigen. Ein ganz sicberes

Kriterium wird uns an die Hand gegeben durcb eine im Jabre

•112 getroffene Bestimmung, wonacb niemand innerlialb zebn

.lalu'en das iiäuiliobe Amt bekleiden sollte,') Diese Bestimmung

ist, wie Mommson ricbtig bemerkt,') so aufzufassen, dafs zwiscben

dem Ablauf der ersten und dem Antritt der zweiten Magistratur

eine Frist von zebn Amtsjabren liegen mufste.') Da diese Ver-

ordnung lange Zeit malsgebend war,*) so sind wir leicht im

stände zu ermitteln, ob die Diktatur von 453 von den damals

lebenden Römern selbst als ein besonderes Amtsjabr betrachtet

wurde oder nicht. Es ist hierzu Avciter nichts erforderlich, als

die in dem nächsten Dccennium nach 453 vorkommenden Fälle

von wiederholter Bekleidung des nämlichen Amtes zusammen zu

stellen, was hiermit geschehen soll:

455 M. Yalerius Corvus consul suffectus bekleidete 454 sein

fünftes Konsulat, während das vierte bereits 419 lallt

457 Q. Fabius Maximus Rullianus IV. P, Decius Mus III.

Beide zusammen Konsuln 446. Aufs neue gewählt für 459.

458 Ap. Claudius Caccus II. L. Volumnius Flamma ViolenslI.

Beide zum erstenmal Konsuln 447.

460 L. Postumius Megcllus II. Sein erstes Konsulat fällt

449, das dritte 463.

1) Liv. VII, 42, 2 unter dem angegebenen Jahre: aliis plebi scitis

cautum , nc quis eundem magistratum intra decem annos caperet.

2) R. Staatsr. I, 600 ff.

3) Es geht dies am deutlichsten daraus hervor, dafs Cäsar, der das

Konsuhit zum ersten Male G95 bekleidete, sich wiederum um das.selbo für

70G bewarb, indem er hierbei ausdrücklich ertlilrte, die getetzmüfsige Zeit

abgewartet zu haben (Caes. b. c. I, 32, 2 und 111, 1). Clason, Rom.
Gcfcch. II, 196, A 166, bemerkt hiergegen, Cäsar habe nur geltend gemacht,

dafs fcoinc Bewerbung nicht mit dem lutervallgesetz in Widerspruch stehe,

C8 folge also hieraus noch nicht, dafs das Jahr 706 der früheste zulässige

Termin gewesen sei. Jeder Zweifel hieran ist indessen ausgeschlossen durch

bell. civ. III, 1, wo es von diesem Jahre ausdrücklich heifst: is enim erat

annus, quo per leges ei consulem ßcri liccret. Hätte Cäsar sich schon für

das vorhergehende Jahr um das Konsulat bewerben dürfen, so hätte er

dies jedenfalls auch gethan. Er hätte alsdann, da seine Statthalterschaft

erst am 1. März 705 ablief und ihm durch das 702 durchgegangene Plebiscit

die Erlaubnis erteilt war, sich abwesend um das Konsulat zu bewerben

(Suet. Caes. 26), bis zu seinem Amtsantritt in Gallien bleiben können; die

ganze „Rechtsfrage" wäre also weggefallen.

4) Vgl. die von Mommsen, R. Staatsr. I, COl, A 2 angeführten Belege.

;/
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Das Gesetz ist hienmcli auf joden Fall vemaclilä.ssigt worden.

455, 450 (zweimal) .und 463.

Für 457 (zwei Fülle), 458 (zwei Fälle) und 4G0 liegt die

Sache so, dafs, falls 453 nicht mitzählt, die in Frage kommenden

Konsulate jedesmal nur durch neun Jahre von einander getrennt

wären. Alsdann wäre das Gesetz in dem Zeitraum von 454—463

nicht weniger als neunmal vernachlässigt worden, -während sich

für das Gegenteil — abgesehen von dem überaus langen und

daher anderweitig zu erklärenden Intervall zwischen dem vierten

und fünften Konsulat des M. Valerius Corvus (419— 454) — kein

einziger Beleg anführen liefse. Am alleraufTallendsten aber wäre

es, dafs in fünf Fällen« die Wiederwahl nur ein Jahr vor dem

gesetzlichen Termin stattgefunden hätte. Bringt man dagegen

das Diktatorenjahr 453 bei der Berechnung in Anschlag, so er-

«iiebt sich das viel annehmbarere Resultat, dafs das Gesetz fünf-

mal beobachtet und viermal vernachlässigt wurde. Die verhältnis-

mäfsig immer noch zahlreichen Ausnahmen finden ebenso wie

sonst in den Zeitumständen ihre Erklärung, da die fortdauernden

Kämpfe mit den Samniten, Etruskern und anderen Grenznach-

barn die Wiederwahl erprobter Feldherrn noch vor Ablauf des

gesetzlichen Intervalls notwendig machten.

Es ist hiernach anzunehmen, dafs die Diktatur von 453 von

Haus aus als ein besonderes Amtsjahr betrachtet wurde. Zur

Bestätirjuns hierfür »dient eine Angabe Ciceros in der Schrift de

senectute, wonach zwischen dem ersten und zweiten Konsulat

des Ap. Claudius (447— 458) eine Frist von gerade zehn Jahren

lag.*) Diese Angabe kann nicht etwa durch die Annahme er-

klärt werden, dafs Cicero hier überhaupt die Diktatorenjahre

zähle, da er an einer anderen Stelle der nämlichen Schrift die

drei ersten Diktatorenjahre übergeht,^) also ebenso wie in dem

Werke de re publica sich an die alten Fasten hält. Wenn hier-

gegen Livius berichtet, dafs Q. Fabius Maximns das ihm für

457 ann-etrasene Konsulat anfäntrlich aus dem Grunde abgelehnt

habe, weil seit seinem letzten Konsulat (440) noch nicht zehn

Jahre verflossen seien ,^) so erklärt sich diese Darstellung, wie

1) de senectute § IC: cum inter duo consulatus anni deccm intcr-

fuisseut. Cicero will hier augcn>cbeinlicli l^agcu, dafs Appius sein zwoitca

Konsulat glcicb nach Ablauf des gesetzlichen Intervalls bekleidete.

2) Vgl. p. 42, A 3.

3) Liv. X, 13, 8.
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H. Peicr richtig beinerki,') durch die Benutzung des Piso, iu

dessen Fasten die Konsuhite von 447 und 448 fehlten.')

Ein weiterer Beweis für die Richtigkeit des von uns ge-

Avonneuen Resultats crgiebt sich aus folgender Erwägung.

Momrasen hat auf Grund einer nach den Angaben des Livius

und anderer Quellen hergestellten Liste der kurulischen Adilen

nachgewiesen, dafs von 450 bis mindestens 503 in den unge-

raden Jahren varronischor Zählung patrizische, in den geraden

dagegen plebejische Kollegien fungierten."'') Aus diesem fest ein-

gehaltenen Turnus crgiebt sich mit Sicherheit, dafs die kuru-

lischen Adilen nicht etwa ein Kalenderjahr lang fungierten, wie

Mommsen früher irrtümlich an)iahm^) und Matzat auch jetzt

noch voraussetzt,'') sondern vielmehr jedesmal mit den Konsuln

ihr Amt antraten,^) da im anderen Falle infolge der Verän-

derungen des konsularischen Antrittstermins alsbald eine Ver-

schiebung hätte eintreten müssen.

Falls nun das Diktatorenjahr 453 nicht mitzählte, so müfsten,

da 450 plebejische Adilen fungierten,') in der folgenden Periode

die geraden Jahre varronischor Ära patrizische und die unge-

raden plebejische Kollegien haben, während das Gegenteil der

Fall ist. Hieraus ergiebt sich also unzweifelhaft, dafs die Dik-

tatur von 453 von Haus aus als ein Amtsjahr für sich betrachtet

wurde und während derselben ein besonderes Ädilenkollesrium

fungierte. Das vorhergehende Kollegium hatte also nach der

Ernennung des Diktators gleichzeitig mit den Konsuln, für deren

Amtsjahr es bestellt worden war, zurücktreten müssen. Nach
verfassungsmäfsiger Ordnung hätte, da während der Diktatur

alle Gewalten aufser dem Volkstribunat ruhen mufsten, über-

haupt kein neues Kollegium gewählt werden dürfen. AVenn dies

dennoch geschah, so war wohl lediglich die Rücksicht auf die

1) Hißt. Rom. fr. I, p. CLXXXXVIIII.

2) Liv. IX, 44, 3.

3) Köm. Forsch. I, 07 ft'., vgl. Köm. Staaisr. II, 1, 472.

4) Köm. Forsch. I, 101, A 70.

6) K. Chr. I, 273.

6) Dies nimmt jetzt auch Mommsen an (K. Rtaatsr. II, 1, 473).

7) Nach Liv. IX, 46, 1 bekleidete in dieHcm Jahre der Plehejer Cn. Fla-

vins die kurulische Ädilitilt. Hein Kolloge war, wie Plin. n. h. XXXIII, 17

berichtet, Q. Aniciua PrilnchtimiH, al.so ehenfalls ein Plebejer.

'
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1*11 die Diktatur fallenden liidi Rouiaiii^) raafsgebend, deren Aus-

riclitung nicht unterlassen werden konnte. Jedenfalls wurden

die neuen Adilen unter dem Vorsitze des Diktators gewählt, be-

vor derselbe sich auf d(ni Kriegsschauplatz begab. Mit dem Amts-

antritt der neuen Konsuln trat alsdami wieder ein anderes Kolle-

(fium an ihre Stelle. Wenn Piso unter 455 ein plebejisches

Kollegium aufführt, während nach einer anderen Version, die

mit dem bei Livius sonst durchgeführten und jedenfalls richtig

überlieferten Turnus in Einklang steht, in diesem Jahre die

Patrizier Q. Fabius Maximus und L. Papirius Cursor zur Adilität

'Tclangten,^) so hat dies augenscheinlich darin seinen Grund, dafs

Piso für die Jahre 452 und 453, die zusammen nicht mehr als

ein Kalenderjahr ausmachten,'') irriger Weise nur ein Adileukolle-

•T^ium rechnete, wodurch sich die aus einer besonderen Liste ent-

nommenen Adileimamen bei ihrer Eiutragung in die Anualen

um je eine Stelle vorwärts verschieben mufsten.

Beachtung verdient endlich noch die Thatsache, dafs bei

Einrcchnung des Diktatorenjahres 453 zwischen den Lustren der

Jahre 451 und 455 vier Jahre liegen, welches Intervall in der

älteren Zeit das normale war.*)

Es kaini hiernach nicht mehr dem mindesten Zweifel unter-

liegen, dafs in der ursprünglichen Jahrtafel die drei ersten

Diktatorenjahre fehlten, das vierte dagegen von Haus aus als

ein besonderes Amtsjahr galt. Win hätten nun noch die Frage

zu beantworten, um welche Zeit die drei ersten Diktatorenjahre

interpoliert wurden. In der offiziellen Magistratstafel fanden sie

jedenfalls erst Aufnahme, als die alten Fasten, die bis zum Ende

der Republik in Geltung gewesen sein müssen, durch die zwischen

718 und 724 abgefafste capitolinische Liste ersetzt wurden.^) In

1) Die Diktatur ilaucite etwa von Mitte Angnst bis Ende November

(s. p. 51), während die ludi Romani im September stattfanden.

2) Liv. X, 0, 10 <f: Q. fabinm Macer Licinins ac Tubero

tradunt aedilem ciirnlcm cum L. rapirio Cursore factum, id ne pro

certo ponerera, vetustior annalium anctor Piso effecit, qui eo anno aediles

curules fuisse tiadit Cn. Domitium Cn. f. Calvinum et Sp. Carviliuiu Q. f.

Maximum. Die Richtigkeit des durch Livius übcrliefert<?n Turnus ist gegen

joden Zweifel gesichert durch die torcn/.ischen Didaskalien, wonach 588 und

501 plebejische, 580, 501 und 503 dagegen patrixische Kollegien fungierten;

Pisos Ang.abe beruht demnach jedenfalls auf Irrtum.

3) S. p. 64.

4) Mommsen, Staatsr. II, 1, .$31 ff.

5) Wie Mommsen, Rom. Forsch. II, 75 ff. zeigt, wurden die capito-
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anderweitigen Magistratsvcrzeicliiiissen begegnen aber die drei

Fiilljahro sclion seit der Mitte des zweiten Jalirhunderts v. Chr.,

da der von Diodor für die Samniterkriege benutzte Annalist,

der wolil nicbt für jünger gelten kann, dieselben bereits rechnet.')

Ebenso geschieht dies bei Valerins Antias, wie die auf ihn

zurückgehende I^eihe von Säkularspielen (406, 505 und G05 varr.)

beweist.*) Auch in den von Censorin erwähnten Koninientarien

der Quindecimvirn, wonach 298, 408 und 518 Säkularspiele

stattfanden,^) zählen die interpolierten Jahre mit; doch wissen

wir nicht, wann diese Koninientarien, die aufser bei Censorin

iiirgcnds erwähnt werden, abgefafst sind. Von desto gröfserer

Wichtigkeit ist die Thatsache, dafs bereits in den von M. Fulvius

Nobilior (cons. 565, cens. 575) im Tempel des Herkules und

der Musen aufgestellten Fasten^) die Fülljahre mitzählten. Man
mufs dies folgern aus einer Angabe des Macrobius, wonach in

jenen Fasten bemerkt war, dafs der Konsul M'. Acilius (563 varr.)

im 562. Jahre der Stadt ein Gesetz über die Schaltung beantragt

habe.'"*) Die Annahme, dafs diese mit der capitolinischen Ära
stimmende Jahreszahl et\va von Macrobius selber, der nach dieser

Ära rechnete,'^) hinzugefügt woiden sei, ist ausgeschlossen, da

Macrobius sonst ein Ereignis niemals nach Jahren der Stadt

datiert, aufser wenn es ihm um die Berechnung eines Intervalls'

zu thun ist,') oder die Datierung in der ihm vorliegenden Quelle

linischcn Fasten jedenfalls vor 724 an der Fronte der von Cn. Domitius

Calvinus 718 neu erbauton Regia eingegraben, was ohne Zweifel auf An-

ordnung des Domitius selber geschah. Die Annahme, dafs die mit der alten

Regia verbrannten Fanten etwa schon die capitolinipche Liste enthalten

haben könnten, wird dadurch au8geschloseen, dafd die alte Zählung allem

Anschein nach noch zu Ciceros Zeit die anerkannt gültige war (s. p. 39).

1) S. p. 19.

2) Censorin. de die nat. 17, 10 tf. Die Lesung der Jahrzahlcn ist

nach Lachmanns Vorgang festgestellt von K. L. Roth (über die römischen

Säkularspiele), Rh. Mus. N. F., Bd. 8, p. 371. Auf die Mit/Ühlung der

Diktatorciijahre bei Valerins Antias hat schon Unger, Rom. Stadtilra p. 67

hingewiesen.

3) Censorin. ibid.

4) Macrob. Sat. I, 12, IG.

6) ibid. I, 13, 21: Fulvius . . id egisse M'. Aciliura consulem dicit ab

urbe condita anno qningentesimo sexagesimo secundo, inito mcx hello

Actolico.

6) Vgl. comm. in somn. Scip. II, 11, 16, wo das Jahr der Zerstörung

Karthagos (608 varr.) ald das G07. der Stadt bezeichnet wird,

7) Wie dies an der in A 6 citierten Stelle der Fall ist.
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bereits gegeben war.^) Es steht hiernach fest, dafs die uns er-

ballciieii ciipitolinisclien Fasten auf einer weit älteren Magistrats-

listc beruhen, die vielleicht von Fulvius Nobilior selber abge-

fafst und mit dem von ihm veröffentlichten Kalender zusammen

im Tempel des Herkules und der Musen aufgestellt worden sein

ning. Das Vorhandensein einer gemeinsamen Quelle, auf der die

Fasten des capitoliuischen Exemplars, des Idatius und der Paschal-

chronik beruhen müssen,^) ist hiernn't nachgewiesen. Eine weitere

Bestätigung dafür, dafs die capitolinische Jahrzählung schon

lä;igere Zeit vor ihrer offiziellen Reception im Gebrauch war,

bietet eine Stelle aus der von Cicero 089 varr. gehaltenen Rede

pro Cornelio, an welcher die erste seeessio jtlebis in das IG. und

die Wahl von Volkstribunen in Kuriatkoinitien in das folgende,

also in das 17. Jahr der Republik gesetzt wird.') Hier hat also

Cicero gegen seine sonstige Gewohnheit*) in Übereinstimmung

mit den capitolinischen Fasten für 247/8 zwei Jahre gerechnet.

Die drei ersten Diktatoreujahre sind hiernach schon min-

destens ein Jahrhundert vor dem Ende der Republik in die

Fasten eingeschoben worden, wenn auch diese Interpolation in

die offiziellen Fasten zunächst noch keinen Eingang fand.

Die Anarchie ist, wie wir bereits oben gesehen haben,^)

in den der Ära des Cjcero und Livius zu Grunde liegenden

Fasten zu fünf Jahren angesetzt, Avomit die Jahrzählung des

Cn. Flavius übereinstimmt,^) während sie bei Fabius als vier-

jährig erscheint.'') Mommsen hält es für undenkbar, dafs der

römische Staat vier bis fünf Jahre ohne Oberbeamte habe exi-

stieren können, und glaubt daher, in den seiner Ansicht nach

aus Fabius entnommenen Fasten Diodors, in welchen für die

Anarchie nur ein Jahr angesetzt ist, die ursprüngliche Über-

lieferung erblicken zu müssen.'^) Die anderen vier Jahre müfsten

alsdann einticlctxt sein, um ein chronologisches Defizit zu decken.

Es frajit sich indessen, wohör ein solches Defizit hätte kommen

1) Z. B. I, 16, 22 imd lll, 17, 3 (s. p. 45, A 3 u. 4).

2) S. p. 17 fif.

3) pro Cornel. p. 75 Hahn, vgl. p.^27, A 1.

4) Vgl. p. 37 ff.

6) S. p. 46 ff.

C).S. p. 39.

7) R. Forscb. H, 380, A 130.
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sollcu. Die Annahme, dafs durcli die übersclaissigen Anarchie-

jalire ein Krsatz für ausgcfalleuc Interregna habe bescliafft werden

sollen, kann, wie wir gezeigt haben, nicht aufrecht erhalten

werden.*) Auch Monimscn hat diese Ansicht nunmehr aufge-

geben,") ohne jedoch eine andere befriedigende Hypothese an

ihre Stelle zu setzen. Unter diesen Umständen mufs die An-

nahme, dafs von den fünf Anarchiejahren vier interpoliert seien,

von vornherein mifslich erscheiucu. Die einzige Stütze für diese

Ansicht bleibt die Einjährigkeit der Anarchie bei Diodor. Dafs

dessen Fasten aus Fabius stammen, glauben auch wir annehmen

zu müssen.^) Da nun aber Fabius, wie sich aus einem Fragment

seiner lateinischen Aunalen unzweifelhaft ergiebt, für die Anarchie

vier Jahre rechnete,*) so mufs deren Ansetzung zu einem Jahre

bei Diodor, wie schon Unger vermutet,^J durch die bei demselben

herrschende chronologische Konfusion bedingt sein, was sich im

weiteren Verlauf unserer Untersuchung bestätigen wird. Auch
spricht die eine fünfjährige Anarchie voraussetzende Zählung

des Flavius entschieden gegen die Annahme, dafs nach der ur-

sprünglichen Überlieferung die Anarchie nur einjährig gewesen

sei. Ferner erscheint uns diese Ansicht noch aus dem Grunde

bedenklich, weil man über die Dauer einer erweiterten Anarchie

eine feststehende Überlieferung, nicht ein Schwanken zwischen

vier und fünf Jahren erwarten sollte. Endlich ist es überhaupt

nicht wahrscheinlich, dafs man, falls wirklich vier Fülljahre not-

wendig waren, eine durch Verhinderung der Wahlen von Seiten

der Volkstribunen bedingte einjährige Anarchie auf fünf Jahre

gebracht und hierdurch Anlafs zu einer aus politischen Gründen

höchst bedenklichen Fiktion gegeben haben sollte, während man
denselben Zweck ebenso gut durch ELnlegung von Jahresdiktaturen

hätte erreichen können.

"Wenn nun Mommsen geltend macht, dafs -eine vier- oder

fünfjährige Anarchie an sich undenkbar sei, so ist diese Be-

1) S. p. 8 flF.

2) Vgl. p. 9, A 1.

3) Für diese Biüier näher zu begründende Ansicht spricht, wie hier

vorläufig bemerkt werden koU, der Ums^tand, dafo Diodor in überein-

btimmung mit Fabius auf die Anarchie nur drei Kollegien von Kriegs-

tribunen folgen läfst, wälirend die gewöhnlichen Fasten noch ein viertes

hinzufügen. Vgl. p. 39, A. 7.

4) S. ibid.

5) Rom. Stadtära p. 60. ^
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hauptung, wie Unger mit IlccliUbeiuorkt/) keineswegs zutreffend.

Ein solcher Zustand mufste sich allerdings empfindlich fühlbar

machen nicht nur durch das Ruhen der Civil})rozesse, deren

Leitung den Konsuln zustand, sondern auch insofern, als eine

Berufung des Senats oder des Volkes ohne die Tribunen nicht

luijflich war. Die Herbeiführung derartiger Verhältnisse war
* aber eben notwendig, um den hartnäckigen Widerstand, den die

Patrizier den licinischen Rogationen entgegensetzten, zu brechen.

Der Mangel einer militärischen Oberleitung konnte, so lange der

Friede gewahrt blieb, nicht sonderlich ins Gewicht fallen. Nach

einer sehr glaubwürdigen Angabe des Livius war es der Aus-

bruch eines Krieges mit Veliträ, der der Anarchie ein Ende

machte.') Wir haben hiernach keinen Grund, die vier- bis fünf-

jährige Anarchie für eine Fiktion zu halten; um so weniger, als

ihre Dauer durch zwei von einander unabliäiigige Überlieferungen

verbürgt ist. Warum die solitudo magistratuum in den offiziellen

Fasten zu füjif, bei Fabius dagegen zu vier Jahren angesetzt

ist, wird sich später zeigen.

Nachdem wir so die ursprüngliche Jahrzählung festgestellt,

ist noch zu ermitteln, worin die Abweichungen der capitoliuischen

Fasten von der alten Magistratstafel ihren Grund haben. Was

zunächst die Interpolation der drei Diktatoronjahre 421, 430 und

445 betrifft, so wird dieselbe erst dann, wenn es uns gelungen

ist, die wahre Zeitrechnung bis zum gallischen Brand und der

Sonnenfinsternis des Ennius hinauf herzustellen, ihre Erklärung

finden können. Die auch in den diodorischen Fasten begegnende

Ansetzun«'' der Regierung der zweiten Decemvirn zu einem Jahre

statt zu zwei Jahren hängt offenbar zusammen mit der in der

Tradition hervortretenden Auffassung, dafs die Decemvirn nach

Ablauf eines Jahres, da sie nicht aufs neue gewählt waren, nicht

mehr Magistrate, sondern privati gewesen seien.') Iliemach

konnte die Zeit, während welcher sie gesetzwidriger Weise das

imperium usurpiert hatten, nicht als Magistratsjahr gerechnet

1) ROm. Ptadtüra p. 52 ff.

2) Liv. VI, 36, 1 ff.

3) Liv. III, 38, 1: idus Majae venire, nulHs subrogatis nlagi^t^atibu9,

l-rivati pro docemviris . . . prodcunt, vgl. 49, 5: jam pro iinpcrio Valerius

<li=codere a privato (seil. Appio) lictorcs jubebat und 61, 13: dccemviri

deponercnt insignia inagiBtratus ejus, quo anno jam ante abissent.
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werden. Jene Voraussetzung, dafs die zweiten De«;n:Tim nur

ein Jahr lang wirkliclie Magistrate gewesen seien, erweist .«ich

indessen als unrichtig. Dafs sie als solche auch wälrend der

Icfzten sieben Monate ihrer Amtsführung anerkannt -srs^cn, or-

giebt sich nicht nur, wie Monimsen richtig bemertl dzT-a^-is, dafs

sie, bevor es zum Interregnum kommen konnte, diircb einen

Senatsbeschlufs zur Abdankung gezwungen werden mcfiten,')

sondern auch aus der Thatsache, dafs die von ihnen während

der secessio plebis gelobten Spiele im Jahre 313 au=2erichtet

wurden,^) wozu im anderen Falle die Gemeinde nicht Terjaichtet

gewesen wäre. Jedenfalls wufsten die Decemvim, wie Mommsen
geltend macht,') ihr Bleiben im Amte über den Antnititermin

hinaus damit zu rechtfertigen, dafs sie als konstituierende Be-

hörde überhaujit an keine bestimmte Frist gebunden seien, sondern

ihre Amtsführung erst mit der Vollendung der ilmen übertragenen

Gesetzgebung endigen könne ,^) während andererseits b^i einer

Magistratur, die zugleich allem Anschein nach dazu bestimmt

war, definitiv au die Stelle des Konsulats zu treten, die Jährig-

keit als selbstverständlich angenommen und wohl eben darum

nicht ausdrücklich festgesetzt worden sein mag. Da n:m das

Magistratsjahr, auf welchem die Jahrzählung der Fasten beruhte,

seinem "Wesen nach niemals die Dauer eines Kalenderjahre; über-

schreiten konnte, so mufsten für die 19 monatliche Amt-führunc'

der zweiten Decemvirn, auch wenn eine abermalige Wahl nicht

stattgefunden hatte, notwendig zwei Jahre angesetzt werden.

Eine weitere Differenz zwischen der älteren und j'In'^eren

Magistratsliste besteht, wie wir sahen, darin, dafs in den capi-

tolinischen Fasten für die Kriegstribunen des .Jahres 310 und

die auf dieselben folgenden Konsuln statt zwei .Jahren Mofs

eines gerechnet wird.^) Es liegt hier jedenfalls die irrige Voraus-

setzung zu Grunde, dafs während der ganzen Periode von 305

1) Liv. III, 54, 5: factum senatus coDBiiItum, ut dearmrln i^ primo
quoquc tcmi^ore magistratu abdicarent. Von dem Eintritt des iLt^rregnum

ist erst 55, 1 die Rede. Vgl. Mommsen, E. Staattr. II, 1*, 0^5,

2) Liv. IV, 12, 2.

3) a. a. 0.

4) Liv. III, 40, 11 flf., wo in einer Senatedebatte L. Cornelics ilalngi-

ncnsis seine Ansicht dahin ütrsert: placere .... jam nanc ita t« parare

Ap. Claudium, ut . . . . sciat sibi rationem reddcndum esse, uimm iz. äiinnm
crcati sint an donec leges quae deessent perferrc-ntur, VgL 51, IZ.

5) S. p. 29 ff.
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bis 352 varr. der Antrittsternjiii unverrüclit auf dorn 13. Dezember

verharrt habe. In diesem Falle war allerdings die Annahme not-

wendig, dafs die vor der Zeit zurückgetretenen Konsuln des

Jahres 310 mit ihren Nachfolgern zusammen gerade ein Kalender-

jahr fungiert hätten.*) Hieraus zog man alsdann die weitere

Folgerung, dafs die Konsuln, weil sich ihre Amt-^fiihrung blofs

auf den Rest des Jahres erstreckt habe, nicht ei)0njme Magistrate,

sondeni consules suffecti gewesen seien und die Zeit ihrer .\mts-

frhrung daher noch dem Magistratsjahr ihrer Vorgänger zuge-

rechnet werden müsse.

Schliefslich bleibt noch die Frage zu beantworten, warum

in den späteren Fasten an die Stelle der bei Livius unter dem

dritten Jahre der Republik genannten Kon.-,nln S'p. Larcius \md

P. Valerius Publicola die beiden Konsulnpaare M. Horatias,

P. Valerius Publicola und Sp. Larcius, T. Henninius getreten

sind.-j Augenscheinlich hängt diese Abweichung zusammen mit

der in den späteren Annalen begegnenden Verschiebung der

capitolinischen Tempelweihe von dem ersten in das dritte Jahr

der Republik.^) Da dieses Ereignis mit dem Namen des Konsuls

Horatius verknüiift war, so mufste dessen Name, wenn man die

Tempelweihe in das dritte Jahr der Republik l)ringen wollte,

an dieser Stelle in die Magistratsliste eingesetzt werden. Wenn
nun Horatius mit Valerius Publicola zusammengestellt wurde,

so mufste für den nun alleinstehenden Sp. Larcius ein neuer

Kollege gesucht werden. In diesem Falle konnte nichts näher

liegen, als ihm den T. Herminius, der mit ihm zusammen dem
Horatius Codes bei der Verteidigung des pons sublicius gegen

'He anstürmenden Etrusker beigestanden hatte,*) zuzugesellen.

Zu erklären ist nun aber noch, worin die Verschiebung der

Tempelweihe selber ihren Grund haben mag. Wahrscheinlich

i>t dieselbe dadurch bedingt, dafs der an der Spitze der Epo-

nymenliste stehende Horatius, der vorher schon einmal <Ias

K(.nsulat bekleidet haben mufs, in der Wcihein^chrift als iterum

consul verzeichnet war. Die Späteren zogen hieraus den rich-

tigen Schlufs, dafs die Dcdikation des Tempels mit dem .Anfang

der Republik nicht zusammenfallen könne, und glaubten dieselbe

1) Vgl p. 36 fF.

2) S. p. 23-28.

3) Vgl p. 47, A. 2.

4) Liv. TT, 10, C. Dionys V, 23.

M olzaiifel, rOm. Ckrouologie. &
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daher, da ilmcn der Zweck jener Gleiclisetzinig uiclit mehr be-

kannt war, berubrücken zu müssen. Sollte nun ein zweites

Konsulat des Horatius an einer spiltcrcn Stelle der Fasten ein-

gefügt werden, so mufste er, da Valcrius Publicola der fest-

stehenden Überlieferung^) zufolge zur Zeit der Tempclweihe das

Konsulat bekleidete, notwendig diesen zum Kollegen haben. Man

konnte hiernach die Tempelweihe in das zweite, dritte oder vierte

Konsulat des Publicola (246, 247, 250) verlegen. Wenn man

sich für das zweite entschied, so mochte hier wohl die Erwägung

mafsgebend seiii, dafs in diesem Falle eine etwa auf die späteren

Fasten gestellte Zählung post aedom Capitolinam dedicatam,

wenigstens für den nach den Diktatorenjahren fallenden Zeitraum,

mit der auf den alten Fasten beruhenden von dem ersten Jahre

245 ausgehenden Zählung stimmte. Der Widerspruch zwischen

der capitolinischeu Weiheinschrift und der alten annalistischen

Überlieferung tritt noch unvermittelt zu Tage bei Tacitus, der

die Tempelweihe zwar 245, aber doch in das zweite Konsulat

des Horatius setzt.')

Während die capitolinische Liste sich lediglich als eine

spätere Redaktion der alten offiziellen Magistratstafel erwiesen

hat, so bieten hiergegen die Fasten Diodors, welche erst von

dem Jahre 268 an vorliegen, ein ganz eigenartiges Eponymen-

verzeichnis.^) Dasselbe unterscheidet sich von der offiziellen Liste

nicht nur dadurch, dafs es zwei überschüssige Konsulnpaare nach

297 und 326 enthält,*) sondern auch insofern, als auf die Anarchie

1) S. p. 48, A. 1.

2) Tac. bist. III, 72: pulsis rcgibus Horatius Pnlvillus iternra consul

dedicavit — isdem rursus vestigiis situm est, postquam interjecto quadrin-

gcntorum quindccim annorum bpatio L. Scipibne C. Norbano consulibus

(G71 varr.) flagraverat. Statt CCCCXV ist bier jedenfalls mit Lipsiua zu

Hcbroibeu. CCCCXXV. Wie Violet, der Gebraucb der Zablwürter in Zeit-

bestiimiiungeii bei Tacitus, Leipzig 1882, p. 190 ricblig Vjenierkt, mufs die

Stt'llii dabin verbtandcn werden, dafs zwiscbon dorn .Tabrc der Tempelweihe

und G71 426 Magistratsjabre liegen, ^vonacb also Tacitus, der abwecbselnd

nach capitolmiscber und varronischer Ära rechnete (Gerinan. 37 ist ihm

C41 varr. GIO, dagegen Annal. XI, 11 setzt er die 800 varr. gefeierten

Sükular.-pielc ebenfalls 800), die Dedikation des Heiligtums 215 setzte.

3) Dionys kommt bier nicht in I'etraclit, da «eine Magistratsliste,

wie sich Kjiätor ergeben wir'd, teils auf den alten, teils auf den späteren

ofCziellen Fasten beruht.

4) Vgl. p. 20.
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statt vier Kollegien von Kriegsiribuncn nur drei folgen.*) Mit

dieser letzteren auch bei Eutrop und Cassiodor begegnenden Ab-

weichung*) hängt es jedenfalls zu.sammcn, dafs Zonaras, der für

die Anarchie ebenfalls nur vier Jahre rechnet,^) zwar die fünfte

Diktatur des Camillus (387 varr.) in Übereinstimmung mit der

sonstigen Überlieferung der Wahl des ersten plebejischen Konsuls

unmittelbar voraufgehen läfst/) dagegen die vierte, welche nach

den anderweitigen Berichten dem Jahre 38G angehört,'') mit den

3G9 durch Manlius Capitolinus erregten Unruhen in Verbindung

bringt.*') Die Tradition, dafs Camillus im ganzen fünfmal die

Diktatur bekleidete, stand also fest; nur* war es zweifelhaft, in

welches Jahr die vierte Diktatur fiel. Man wird das Schwanken

der Überlieferung eben dadurch zu erklären haben, dafs Fasten

existierten, in welchen das Jahr 387 fehlte. Für die hierdurch

in Wegfall kommende fünfte Diktatur des Camillus mufste als-

dann eine andere Stelle gefunden werden. Es lag nun nichts

näher, als die unterzubringende Diktatur mit dem Prozefs des

Manlius in Beziehung zu setzen und hierdurch den Verdiensten,

die sich Camillus um Rom erworben, noch ein weiteres hinzu-

zufügen. Infolge dieser Vorsetzung wurde die vierte unter 386

angemerkte Diktatur des Camillus zur fünften und muTste nun,

da das Jahr 387 weggefallen, die Durchbringuiig der licinischeu

Rogationen und der bei Livius unter 387 erzählte Sieg des

Camillus über die Gallier auf 380 gesetzt werden.

Eine weitere Abweichung der diodorischen Fasten von der

offiziellen Magistratsliste besteht darin, dafs das unter 310 in

den offiziellen Fasten angeführte Konsulat bei Diodor ebenso wie

in anderen Chroniken fehlt. Endlich rechnet Diodor für die

Regierung der Decemvirn blofs zwei Jahre, wälirend dieselbe in

der offiziellen Magistratsliste zu drei Jaliren angesetzt wird.

Nicht mit Sicherheit zu entscheiden ist es, ob das bei

Diodor übergangene Konsulat des Jahres 272 in seiner Quelle

fehlte oder von ihm aus Nachlässigkeit weggelassen worden ist.

Für die letztere Annahme scheint es zu sprechen, dafs der

1) S. p. 39, A. 7.

2) ibid.

3) Zonar. VIII, 24.

4) ibid.

5) Liv. VI, 38, 4. Plut. Camill. 39.

C) Zouar. VIII, 24.
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Archon von ol. 82, 1 ielilt, ohne dufs die Reihe der Konsuhi

eine Unterbrechung erfährt. AVesseling vermutet, dafs hier in

dem Texte des Diodor eine Lücke vorliege, in welcliem Falle

iiiich 20G varr. in den Fasten des Diodor ein üher/,rililigcs Kon-

sulat angeführt gewesen sein müfste. Viel näher dürfte doch

Wühl die Annahme liegen, dafs Diodor die Konsubi des Jahres

272 aus Versehen übergangen und, um diesen Fehler wieder

gut zu machen, später einen Archon weggelassen hat, wodurch

die sich entsprechenden Konsuln und Archonten wieder neben

einander zu stehen kamen.

Ebenso wie die diodorischen Fasten enthielten die im Tempel

der Juno Moneta aufbewahrten libri lintei, deren Glaubwürdig-

keit Mommsen mit Unrecht verdächtigt hat,*) ein von den offi-

ziellen Fasten abweichendes Beamtenverzeichnis. Den Beweis

hierfür liefern die Angaben des Livius über die Eponymen des

Jahres 320.^) Hiernach berichtete Licinius Macer unter Berufung

auf die libri lintei, dafs die Konsuln des vorhergehenden Jahres

C. Julius und L. Verginiüs wieder gewählt worden seien, während

Antias und Tubero als Konsuln vielmehr M. Manlius und Q. Sul-

picius anführten. Tubero behauptete ebenfalls, dafs die von ihm

genannten Konsuln in den libri lintei verzeichnet seien. Nach

dem Zeugnis der alten Geschichtschreiber fungierten aber, wie

Licinius und Tubero ausdrücklich bemerkten, in diesem Jahre

Kriegstribunen. Mit dieser letzteren Version stimmt Diodor, bei

welchem als Kriegstribunen aufgeführt werden Mc'.QXog Mccviog

(= Manlius), Koi'vrog Z^ovXjTLXiog TlQuiTt^rarog, ZliQOvPuog (ent-

standen aus Ser. = Sergius) KoQvqliog Köööog.^) Die capito-

linischen Fasten sind an dieser Stelle nicht erhalten; doch läfst

sich ihre Angabe aus den zu der nämlichen Familie gehörigen*)

Listen des Chronographen, des Idatius und der Paschalchronik

entnehmen. Der Chronograph nennt als Eponyme Capitolinus

und Cüssus, Tdatius und die Paschalchronik dagegen Capitolinus

ujid Camerinus.'") Der in beiden Auszügen verzeichnete Capito-

linus ist augenscheinlich identisch mit dem bei Diodor genannten

1) S. p. 31 fiF.

2) Liv. IV, 23, 1 ff.

3) XII, 63, 1. Die Namen sind angeführt nach der von Mommsen,

i{i)m. Forbch. II, 223 angcgohcncn Lesung der alten Handschrift von Patnios.

4) S. p. 17 ff.

ö) S. Cliron. Tasch. cd. Bonn. II, 149 und I, 315.
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M. Manlius. Den an zweiter Stelle von Diodor erwähnten Kriegs-

.tribunen Q. Sulpicius Prütextatus erkennt man wieder in dem

von Idatius und der Paschalchronik angeführten Camerinus,

welches cognomcn den patrizischen Sulpiziern eigentümlich war,

während der zuletzt geiiannte Ser. Cornelius Cossus sich bei dem

Chronographen findet. Hiernach waren in den capitolinischen

Fasten offenbar M. Manlius Capitolinus, Q. Sulpicius Prütextatus

und Ser. Cornelius Cossus als Kriegstribunen verzeichnet, und

ist in den auf der nämlichen Redaktion beruhenden Auszügen,

iu welchen überhaupt immer nur zwei Eponyrae angeführt werden,

entweder der zweite oder der dritte Name weggefallen.') AVie

erlilart es sich nun aber, dafs in den libri lintei statt der Kriegs-

tribunen Konsuln verzeichnet standen und Macer und Tubero, ob-

wohl sie verschiedene Kousulnpaare namiten, sich dennoch beide

auf dieses Verzeichnis beriefen? Der Grund dieser letzteren That-

sache kann nur der sein, dafs in den libri lintei zwischen 310 und

321 zuerst das von Macer und sodauu das von Antias und Tubero

genannte Kollegium angeführt war. Antias, dessen Zeitrechimng

mit der der späteren offiziellen Fasten übereinstimmte, konnte von

diesen beiden Kollegien nur eines brauchen und entschied sich für

das zweite, während Macer, um die Jahrzählung der alten offiziellen

Fasten, die hier ebenfalls nur ein Kollegium boten, festhalten zu

können, dem ersten den Vorzug gab. Kombinieren wir die ver-

schiedenen Zeugnisse, welches Verfahren hier wohl das einzig rich-

tige ist, so ergiebt sich, dafs die Konsuln von 310 zunächst wieder

gewählt wurden, hierauf aber die bei Diodor und in den capito-

linischen Fasten verzeichneten Kriegstribunen als Oberbeamte

funjiierten. In den libri lintei hat sich nun das in den offiziellen

1) Bei Idatius, der die tribunicischen Kollegien dnrchgolicnd mir der

X;ibl nach anfvilnt, obuc Namen zu nennen, erscheinen allerdings die beiden

ersten Kriegst ribuucn als Konsuln, was Mommseu (R. F. II, 223) zu der

Annahme bestimmt bat, dafs dieselben ebenso wie bei Antias inid Tubero

auch im capitolinischen Text als Konsuln verzeichnet gewesen seien. Aber

aUdann erklärt sich nicht, warum der Chronograi^h an zweiter Stelle statt

"los Camerinus den Cossus anführt. Die Angabe des Idatius beruht aiigen-

^^cheinlich, wie schon Ilübner vermutet (vgl. Moramsen, R. F. II, 221, A 6),

"ur auf Versehen. In der dem Idatius unmittelbar vorliegenden Liste waren

^"ohl an dieser Stelle nur die Cognomiua der Kriegstribunen in den Abla-

tivfonnen Capitolitio Cameriuo Cosso angeführt. Es lag alsdann für Idatius

•'^'^hr nahe, Cosso für cos. zu nehmen und das tribuniziscbe KoHogium y,u

•mcm konsularischen zu machen.
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Fasten ausgcfiillcue konsularisclie Kollegiiim, von den darauf

folsendeu Krioj^stribuucn aber nur die beiden ersten Namen er-

halten, während in den capitolinisclien Fasten und bei Diodor

umgekehrt die Kriegstribunen vollstliudig als solche verzeichnet

sind, die Konsuln dagegen fehlen. Dasselbe )nufs wohl auch für

die alten offiziellen Fasten, die zwischen 310 und 321 nur ein

Jalir gozUhlt haben können, vorausgesetzt werden, wodurch es

sich erklären würde, dafs die Kriogstribunen einesteils in der

späteren Redaktion der offiziellen IM.igistratstafel, andernteils aber

auch bei den von Macer und Tubero eingesehenen alten Autoren,

zu welchen Fabius gehört, angeführt waren.

Wir haben es also hier mit einem Fall zu thun, in welchem

die libri lintei und die offiziellen Fasten sich gegenseitig er-

gänzen. In der offiziellen Magistratstafel waren hiernach die der

Zeit vor dem gallischen Brand aiigehörigen Kollegien nur un-

vollständig verzeichnet, was wohl darauf zurückzuführen sein

wird, dafs bei der gallischen Zerstörung die urkundlichen Auf-

zeichnungen, auch wenn sie die Katastrophe überdauerten, jeden-

falls erhebliche Beschädigungen erfahren haben.^) Hierdurch ist

es auch zu erklären, dafs die beiden bei Fabius-Diodor nach

207 und 326 verzeichneten Konsulnpiiare in den offiziellen Fasten

fehlen. Wir haben keinen Grund, eines dieser beiden Kollegien

als interpoliert zu betrachten.

Von Bedeutung ist der Umstand, dafs bei Diodor nach 207

M. Fabius Vibulanus als Konsul angeführt Avird. Wenn hier

die diodorischen Fasten den Namen eines in der gewöhnliche)!

Magistratsliste übergangenen Fabiers enthalten, so spricht dies

entschieden dafür, dafs das von Diodor überlieferte Beamtenver-

zeichnis auf Fabius zurückgeht. Nun steht aber, wie Mommsen
richtig bemerkt,^) die Anführung jenes Konsuls in Widerspruch

mit der später weit verbreiteten Überlieferung, wonach in

der Schlacht an der Cremera (277 varr.) alle Angehörigen des

1) Livius setzt sogar voraus, dafs diuniils die nioistcn Aufzeichnungen

zu Grund gegangen teien. Vgl. VI, 1, 2: qnao (liltorao) in commcntariis

pontificum aliisque publicis privalisqne ciiiiit nioiiunicntis, inccnsa urbc

pleraeque interiere, vgl. § 10: in primis foedcni ac Icgcs — erant autcni cae

duodecim tabulae et quaedani regiae legOH — conquiri quae conparerent

jusserunt. Diese Ansicht teilt auch der mit Üvid gleiclizcilige Historiker

Clodius Licinius (Plut. Numa 1)

2) Rom. Forsch.* II, 261.
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fabischen Hauses mit Ausnahme eines einzigen, der damals noch

im Knabenalter stand, umkamen.') Der überlebende Fabier

miifste hiernach, wie auch Livius ausdrücklich sagt,^) Q. Fabius

Vibulanus (cos. 287, 289, 295) gewesen sein, der aber unmöglich

für den Vater des 21 Jahfe nach jener Niederlage zum Konsulat

gelangten M. Fabius gelialten werden kann. Mommsen, der jene

Nachricht auf Traditionen «des fabischen Geschlechtes zurück-

führen zu müssen glaubt,'') nimmt an, dafs in den uns vor-

liegenden Fasten gerade mit Rücksicht auf diese Darstellung

das bpi Diodor nach 297 stehende Konsulat gestrichen worden

sei, während die ältere unbefangene Annalistik sowohl die Ge-

schichte von dem einen überlebenden Fabier erzählt, als auch die

beiden fabischen Konsulate von 287 und 297* angeführt habe.*)

Es ist indessen schwer einzusehen, wie jene Erzählung gerade

in dem fabischen Hause, in welchem sich die Erinnerung an das

nach 297 ausgefallene Konsulat am meisten erhalten mufste,

aufkummeu konnte. Diese Erwägung spricht entschieden gegen

die Annahme, dafs wir es hier mit einer fabischen Überlieferung

zu ihun haben. Am meisten sollte mau alsdann erwarten, jene

Nacli rieht bei Diodor zu finden, der dieselbe jedoch nicht er-

wälint.-» Sein Schweigen kann hier nicht zufällig sein, denn die

ganze Darstellung Diodors, wonach an der Cremera nicht die

gens Fabia* für sich, sondern ein ganzes römisches Heer mit dem
Feinde kämpfte,'') schliefst die auf der ersteren Version beruhende

Überlieferung geradezu aus. In der Quelle Diodors stand augen-

scheinlich weiter nichts, als dafs von der. Katastrophe an der

Cremera das fabischc Geschlecht vorzugsweise hart betroffen

wurde, indem 306 seiner Angehörigen fielen.*^) Die Geschichte

1) Liv. II, 50, 11: treccntos sex pcrisse satis convenit, wnum propter

imimbereui aetatem iclictuin Htirpcm gonti Fabiae. Vgl. Üvid fasti II, 239.

2) Liv. III, 1, 1.

3) R. F. II, 258.

4) a. a. 0. p. 261.

5) Diod. XI, 53, 6: xarfi öi rrjv 'italtnv 'l\oiiat'otg nQog Ovtjtfvxatoi'S

H'aTuvTog Tzols^ov {isyaXrj fi^xT] cvviGTr] thqI riv oioucc^ouiviiV K^fftigav.

riöv öf 'Pcoiiciiaiv fjzzrid-tvtcov avvtßq noV.ovq ^tf ci).lovg^ arrcäv nKSflv,

f.js rfdCiTLveg rcöv cv/ygacptcov, y.ai lovg <t*((ßi'ovg rovs T^iay.oai'ovg 6vyy{v(ig

nUrjXcov oirag hui diu xovro (iici nfQifili]uuiyovg TZQOotiyoQi'n. Über die

Lohiart vgl. MoninioCn, Köm. Forscb. II, 246.

6) Matzat, R. Chr 1, 220, der die Üborlicfcnnig von dem einen über-

lebenden Fabier mit MonnuHien für fabiscb hält, dagegen den Fabius nicht
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von tleiu einen flbi'rlcbi'iuk'ii Fabier, die in der Liilcratur erst

spät begönnet, bcnilit ofTi-nbar nur auf einer Kombination, zu

der die olTi^ioUen Fasten Anlafs gaben.» AVer dieselben betrachtete,

konnte allenlings leicbt darauf verfallen, den Stammbaum samt-

licher in der l\!:igistratslistc verzeichneten Fabier auf den Konsul

von 287 zurllclvzufilhren.

Bei genauerer Untersuchung ergicbt sich, dafs zwischen 324

und 329 uielit nur das von Diodor nach 32G angeführte Konsulat,

sondern auch noch andere Kollegien ausgefallen sind. Unter dem

Jahre 324 meldet Livius, dafs die Aequer einen Waffenstill-

stand auf 8 Jahre erhielten.') Unter 329 heifst es sodann:

Vejentibus annorum viginti iudutiae datae et Aequis triennii,

cum plurium annorum petissent.^) Diese letztere Angabe setzt

offenbar voraus, dafs der früher mit den Aequern geschlossene

Waffenstillstand im Ablaufen begriffen war, Avilhrend nach den

uns vorliegenden Fasten die Frist sich bis 332 erstreckt haben

müfste. Die schon an sich höchst unwahrscheinliche Annahme,

dafs der Waffenstillstand schon drei Jahre, bevor er zu Ende

ging, um drei weitere Jahre, also bis 335, verlängert worden

sei, ist dadurch ausgeschlossen, dafs die Feindseligkeiten 332

wieder begannen,') ohne dafs die Aequer, die dieselben eröffnet

haben sollen, einer Verletzung des Waffenstillstands beschuldigt

als Quelle Diodoru gölten lassen will, nimmt an, dafs das in der offiziellen

Liste fehlende Konbiilat von Fabius mit Rücksicht auf jene Erzählung ge-

strichen und nach '271, wo bei Diodor ein fabiHches Konsulat fehlt, ge-

setzt worden sei. DicHC Ansicht ist, abgesehen davon, dafs die Erzählung

von dem überlebenden Eabier nicht fabischen UrH^rnngs sein l<ann, in

doppelter HinRicht unwahrsclieinlich, da eincbthcils dem Fabius die vor-

eilige Streichung eine« fabinchen Konsulats am wenigsten zugetraut werden,

anderntheils aber auch nicht leicht vorausgesetzt werden kann, dafs eine

von Fabius blofs im Hinblick auf eine Tradition' der gens Fabia vorge-

nommene Änderung in die offiziellen Fasten Eingang gefunden haben sollte.

1) IV, 30, 1: Acquorum legati . . . indutias annorum octo impetraverunt.

2) Liv. IV, .35, 2. Wir haben keinen (Iruiid, die Glaubwürdigkeit

dieser Angaben, obwohl nich dieselben auf den vor der gallischen Zer-

störung liegendcMi Zeitraum beziehen, anzuzweifeln, da die Verträge mit

auswilrtigen Rlaalen auf dem Capitol aufbewahrt wurden, welches von dem
gallischen Brand nicht betrolTcn wurde.

3) Liv. IV, 42, 10: non diutius fortuna Aequis indulwit, qui ambiguam
victoriam Volscorum pro sua amplexi fuerant. Hiernach fanden also 332

schon Feindseligkeiten «lati, wenn auch eine regelrechte Kriegführung erst

mit dem nüchbten Jahre begann (IV, 43, 1 ff.).
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^ve^(len. Es ist hiernach sicher, dafs bei dem Ablauf des ersten

\Vaireiistillbiands, welclier 320 zu Ende giiig, eine Waffenruhe

auf weitere drei Jalire vereinbart wurde, nach deren Ablauf der

Krieg wieder seinen Anfang nahm. Den fünf zwischen 324 und

329 licgejiden Magistptsjahren entsprechen also acht Kalender-

jahre. Mit der Annahiue, dafs die Fristen nach zehnraonat-

lichen Mondjahren {= 295 Tage) bemessen worden seien, ist

hier nicht auszukoitimen, da alsdann der erste Waffenstillstand

frühestens gegen Ende 330 und der zweite erst 333 hätte ab-

laufen können. Es ist also klar, dafs in der Magistratstafel an

dieser Sielle eine Lücke vorliegt, indem nicht weniger als drei

eponymc Kollegien ausgefallen sind. Eines der fehlenden Kol-

legien finden wir in den bei Diodor nach 326 angeführten

Konsuln, deren Echtheit nunmehr aufser Zweifel steht. Wenn
Diodor den 324 geschlossenen Waffenstillstand bereits 322 statt-

liuden liifst,') so erklärt sich dies dadurch, dafs Fabius, dem
Diodor hier augenscheinlich folgt, die Angabe von der acht-

jährigen Dauer des Waffenslillstandes mit den sonstigen Daten

nicht zu vereinigen vermochte und daher den Abschlufs des Waffen-

stillstandes 322 setzen zu müssen glaubte, in welchem Falle sich

iiach seinen Fasten für die bis 329 reichende Frist eine acht-

jährige Dauer ergab.

Vür die Richtigkeit des von uns gewonnenen Ergebnisses

bietet die Überlieferung noch einen anderweitigen Beweis. Im

Jahre 323 wurden von dem Diktator A. Postumius Tubertus

während eines schweren Krieges mit den Aequern und Volskern

ludi magni tumultus causa gelobt,-) die 330 ausgerichtet wurden.')

Man ist wohl zu der Frage berechtigt, warum die Feier gerade

in diesem Jahre stattfand und nicht vicltuehr nach der schon

324 erfolgten siegreichen Beendigung des Krieges.*) Wir haben

1) Diod. XII, G4, 3 (Arnloi) (tia tijv jjrrav xar«;rf.T?.rj-/u/roi rotg 'Pio-

licti'oig VTTftnyTjOav.

2) Liv. IV, 27, 1.

3) Liv. IV, 35, 3: ;uuiam inscqui-ntein (330) — ludi bello voti cekbrcm
— focere.

4) Liv. IV, 30, 1 (ann. 324): Acqiionini logati foedus ab scnatn cum

liulissent et pro focdoie di ditio ostcntarctur, indufias aunorum otto im-

liciravciunt. Volscoium res super accoptam in .\l},ndo cladem inter pacis

bt'llique auctoros in jurgia et scditiones versa, uudiqiio otium fuit Rouianis.

K? niiisäcn damals die Volskor cbv-nfalls um Frieden nachgesucht haben,

da unter den niicbsten Jalucn bis 331 von ihnen keine Kode mehr ist.
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es hier augcnsclieinlich mit einer Feier zu thun, die erst nach

dorn Ablauf einer bestimmten Frist stattfinden .sollte. Zu der-

artigen Gelübden sahen sich römische ^lagi.slrate öfter veran-

lafst zu Beginn eines bedeutenderen Krieges, namentlich aber in

Zeiten sclnverer Bedrängnis, in welchen die Existenz des Staates

gefährdet schien. Es wurden alsdann für den Fall, dafs der

römische Staat während der nächsten fünf oder /«'hn Jahre in

seinem Bestand keine Einbufse erleiden würde (si res publica

decem ännos in eodem statu fuissct,^) dem Ju])iter grofse Spiele

gelobt. Die Ausrichtung der Spiele mufste alsdann, wom diese

Eventualität nicht eintrat, in dem Jahre erfolgen, mit welchem

die Frist ablief. Bei der Bemessung dieser Frist mufste, wenn

man sich an den Wortlaut des Gelübdes hielt, das Jahr, in

welchem die Feier gelobt worden war, ausgeschlossen werden;

mitunter rechnete man jedoch dasselbe, um ja nichts zu ver-

sehen, mit ein. Wir finden Gelübde dieser Art mehrmals im

Laufe des zweiten punischen Krieges,^) ebenso zu Beginn des

Krieges mit Philipp (554') und vor dem Krieg mit Perseus (582),

in welchem letzteren Falle sich die Frist auf zehn Jahre erstreckte.*)

Die aus der älteren Zeit überlieferten ludi votivi sind, wenn nicht

alle, so doch meistens auf derartige Gelübde zurüchzufülireu.

1) Liv. XXXXII, 28, 8.

2) Erstea Gelübde 537, Lösniig und Erneueiinig f)!!, wo also der

Anfangstermin eingeschlossen ist, abermnlige Lösung und Krnouoning 646.

Die Ausrichtung dieses Gelübdes, welches nicht mehr (.incuert wird, 8oll

öf)! Btattfinden, verzögert sich aber bis 552. Vgl. Liv. XXII, 0, 10(ann.537):

Jovi ludos magnos — vovendos, si bellatnm proapere CHsct rcMpie publica

in eodem quo ante statu permansisset. Dafs dieses Gelübde 511 auKge-

richtet wurde, ergiebt eich aus XXVII, 33, 8 (ann. 54G): Honatus — ludos

luagnos facere dictatorem jussit, quos M. Aemilius praetor urbi« C. Flaniinio

Cn. Servilio consulibus (537) feccrat et in quinqucnniuin vovcrat. tum
diotator et fecit ludos et in insequens lustrum vovit. So kann Liviu» un-

möglich geschrieben haben; es i.st augenscheinlich zu cinondioron: quos

M. Atilius praetor urbis (ann. 541, s. XXIV, 44, 2) C. Flaniinio Cn. Servilio

consulibus <[votos^ fecerat et in quinqucnnium voverat. l'^irneiirrung dieser

Feier .»iöl angeordnet: XXX, 2, 8, geschieht aber erat 552: X.XX, 27, 11.

3) Liv. XXXI, 9, 5 ff.: civitas religiosa — ne quid )iraütern)ittcrctnr,

quod aliquando factum esset — ludos Jovi donumquc vovcro conHulcm —
jusKit — § 9 werden diese Spiele ausdrücklich als fünfjährige bezeichnet:

\uvit in cadem verba consul praccunte maxumo pontifice, quibuH antca

quinqucniifilia vota suscipi solita crant.

4) Liv. XXXXII, 28, 8.



— 75 -

Scbon die ersten ludi magni, über deren Zeit die Angaben

schwanken, scheinen von den Annalisten zu dieser Kategorie ge-

rechnet worden /u sein. Wer dieselben, wie Livius, 2G3 setzte,^)

ging hierbei ohne Zweifel von der Voraussetzung aus, dafs die

Spiele, welche der Diktcjrtor A. Postumius vor dem Beginn der

Regillusschlacht (258) gelobt haben soll,^) fünfjährige gewesen

seien; Aver dagegen, wie Eabius, Gellius und Colins, die ersten

ludi niaximi noch Avilhrend des Latinerkrieges (253— 258) statt-

finden liefs,') mochte wohl annehmen, dafs es sich hier um zehn-

jährige Spiele gehandelt habe, die gleich nach der Vertreibung

des Tarquinius gelobt worden seien. Die von den zweiten

Deceravirn (304 varr. ) wählend der secessio plebis gelobten

Sjiiele, die 313 ausgerichtet wurden/) sind jedenfalls als zehn-

jSirige zu betrachten. Zählt man das Jahr 310, für welches

die alten Fasten zwei eponyme Kollegien anführten,^) doppelt,

so betrügt das zwischen dem Gelübde und dessen Lösung Hegende

Intervall genau zehn Magistratsjahre. Als fünfjährig müssen

offenbar angesehen werden die von dem Diktator Camillus im

Jahre der Einnahme Vejis (358) gelobten Spiele, die 302, also

nach fünfjährigem Intervall mit Einschlnfs des Anfangsterrains,

abgehalten wurden.'') Zu derselben Kategorie gehört imn oficn-

l)ar auch die 323 gelobte Feier. Koni befand sich damals in

1) Liv. II, 36, 1.

2) Dionya. VI, 10.

3) Cic. de div. 1, § 55: omncs hoc bistorici, Fabii, Gollii, sed jiroxime

Coelius: c(im bcllo Latino ludi votivi niaxunii priimim ficrcut, civitis ad

anna rcpentc est excitata.

4) Liv. IV, 12, 2 (arm. 313): ludi ab dccemviris per sccessionein

plebis a patribus ex seuatus consnlto voti eo anno facti sunt.

5) Vgl. p. 29 ff.

6) Liv. V, 19, G und 31, 2. An der zuerst angefübrten Stelle lieiPHt

CS allerdings von Camillus: ludos magnos ex scnatus couj^ulto vovit Vejis

captis se facturuni acdcmque Matutae matris refectam dedicaturum; aber

alsdanu uiüfste die Ansrithtung der Spiele, ebenso wie die Dedikation des

gleich/eitig gelobten Tcniiiols (V, 23, 7), noch im .Tahrc der Kinnahmo

Vejis stattgefunden haben. Livius hat sich demnach augonsclieiuHch ge-

irrt. Wie er selber berichtet, erfolgte das Gelübde zu einer Zeit, in der

eher Rom als Veji gefährdet schien (V, 18, 11: his tuniultuosiora Homae.

jara ca.stra ad Vcjos oppngnari, jam partem hostium tt-ndere ad urbem —
credidcrant, concursunupie in muros est et matronarum — obaecralionea

in tomplis factae prccibusque ab dis petituni, ut exitium ab urbis toctia

templisque ac mocnibus Homanoruui arcercnt); es kann also kein Zweifel

sein, dafs wir Cb hier mit fünfjährigeu Spielen zu thun haben.

i
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Tiufserst kritischen Verlillltinssen. Durch eine verheerende Pest,

die während der letzten fünf (oder viehnehr sechs) vergangenen

Jahre angedauert hatte,') war ein grofser Teil der wafTenfilhigen

Mannschaft weggerafft worden.*) Diesen Zeitpunkt benutzten die

Aequer und Volsker, um das zudem noch durch einen vierjährigen

Krieg mit Veji (31G— 310) erschöpfte Rom unter Aufbietung

aller Kräfte anzugreifen.') Bei dieser drohenden Gefahr, die durch

inneren Hader noch gesteigert wurde,^) mufste die Gelobung filnf-

oder zehnjähriger Spiele mehr denn jemals angemessen scheinen.

Also auch diese Erwägung führt zu dem Resultat, dafs zwischen

323 drei Magistratsjahre mehr liegen, als in den gewöhnlichen

Fasten verzeichnet sind.

Die libri lintei, in welchen das in den anderen Fasten

nach 319 ausgefallene Konsulat verzeichnet war, scheinen aucli

an dieser Stelle eine vollständigere Liste enthalten zu haben.

In der bekannten Erörterung des Livius über die spolia opima

des A. Cornelius Cossus, die derselbe nach der Darstellung der

Annalisten 317 als gewöhnlicher Kriegstribun, nach der von

Augustus gelesenen Weiheinschrift aber als Konsul (326) er-

beutete,^) wird bemerkt, dafs das Konsulat des Cossus erst ge-

raume Zeit nach seinem Kriegstribunat falle: quod tarn veteres

annales quodque raagistratuum libri, quos linteos in aede repo-

sitos Monetae Macer Licinius citat idcntidem auctores, septimo

demum post anno cum T. Quinctio Penno A. Cornelium consulem

habeant. Nach den gewöhnlichen Fasten betrug das Intervall

zwischen 317 und 326 neun, oder wenn man, was aber bei

Livius seltener geschieht, beide Termine einschliefst, zehn Jahre,

weshalb Sigonius nono und Glareanus decimo anno lesen Avollte.

1) Die Pest begann 318 und erlosch 322; sie crstrccl<tc sich also, wenn
luan das nach 319 ausgefiiUcne Konsulat niitziihlt, auf sechs Magibtrats-

jahre. Angaben über ihr Auftreten: Liv. IV, 21, 2 (318): pestilentia populura

invasit. 21, 6 (319): nestih^ntior inde annus. 25, 3 (321): pcstilentia co

anno aliarum rerum otiuni i)racbuit. 2G, C (322): oo anno vis morbi levata.

2) Liv. IV, 26, 5: aliquaiituin Roiiianac juventutis morbo absump-

lum erat.

3) Liv. IV, 26, 3: lege sacrata, quac maxima apud cos vis cogendae

niilitiae erat, dilectu habito utrinique validus cxercitus pi'ofecti in Algidum

• onvenere . . . iutentiorquc quam uniquaiu ante mutiiendi (castra) cxercendique

niilitem cura ducibu.s erat, co phia nuntii. IJouiain tcrroris attulere.

4) Liv. IV, 26, 6 ff.

5) Liv. IV, 20, 8.
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Wenn aber die libri liuici hier mit den gewölinlichen Fasten

stiinmten, so hatte Licinius Macer, wie Matzat richtig bemerkt,')

keine Veranlassu)ig, sie besonder.-; anzuführen. Wir sahen schon,

dafs gerade an dieser Stelle die libri lintei von der officiellen

Magistratstafel abweK;he)), insofern sie nach 310 ein in derselben

fehlendes Kollegium enthielten. Macer erwähnte also wohl des-

wegen die libri lintei,' weil nach ihnen das zwischen 317 und

32G liegende Tntervall noch grüfser war als nach den gewöhn-

lichen Fasten. Nimmt man nun in diesem Sinne eine Änderung

vor, so liegt es ']>al;lographisch am nächsten, XII statt VII zu

schreiben, auf welchen fJedanken auch Matzat auf Grund ganz

anderer Kombinationen gekommen ist.^) Hiernach würden also

die libri lintei zwischen 317 und 32G drei Kollegien mehr an-

geführt haben als die uns vorliegenden Fasten. Eines von diesen

Kollegien war das nach 319 stehende Konsulat, während die

beiden andereii, wenn unsere Kombination richtig ist, zwischen

324 inul 32G ihren Fiat/ gehabt haben müssen. Ein Tndiciura

dafür, dafs an dieser Stelle die officielle Jahrtafel nur lücken-

hafte Aufzeichimngen enthielt, könnte man erblicken in der den

Eponymen des .Jahres 325 zugefügten Notiz: nihil dignum dictu

actum iis consulibus,') die in der ganzen annalistischen Dar-

stellung bis zum .Talire 2')! hinauf ihres Gleichen nicht findet.

Weini, was sehr wohl ml>glich ist, in den libri lintei das bei

Fabius nach 320 stehende Tvonsulat ebenfalls angeführt war, so

würden dieselben für einen Zeitraum, in welchem die übrigen

Fasten bedeutende Tvücken eiithielten, ein noch vollständiges Ver-

zeichnis geboten haben.

Eine weitere Tjücke von zwei Stellen weisen die Fasten auf

zwischen 329 uiul 347, in welchem letzteren Jahre der 329

zwischen den Ri'uucrn und Vejentcrn abgeschlossene zwanzig-

jährige Wallenstillsiand ablief.*) Das Intervall zwischen beiden

Terminen be<r;l<;t nach den lausten nur 18 Jahre: mithin müssen

zwei l^ollcifien aus'^cifallen sein.^)OD /

1) R. Clir. p. 202.

2) ibid. p. 203.

H) Liv. IV, 30, 4.

4) Liv. IV, 35, 2 (ann. 320): Vcjentibus anuorum vigcnti indutiae

datae. IV, G8, 1 (anii. 317): Eo anno, quia tenipus iudutianim cum Vejenti

l>opulo cxicrat, i>or li'j,Mloa fetialcsque res repeti coeptae.

5) Matzat, der auf Cinmd ganz luizuläugliclier Argumente die Kollegien

I
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Wir sind hiermit zu dein Resultat gelangt, dafs die uns er-

haltene Magistratstafel, soweit sie über den gallischen Brand

hinaufreicht, mehrere zum Teil bedeutende Lücken enthält, was

sich spfiter bei Betrachtuug der Synchronismen bestätigen wird.

Andrerseits gewinnt aber das auf uns gekommene Beamtenver-

zeichnis entschieden an Zuverlässigkeit durch die Thatsache, dafs

es in drei von einander unabhängigen Redaktionen überliefert

war. Das zwischen den libri liutei einerseits und Fabius und

den officiellen Fasten andrerseits bestehende Verhältnis tritt am
deutlichsten zu Tage in den Angaben über die auf 319 folgenden

Eponyraeu, die sich gegenseitig ergänzen. Stimmen hier die

officiellen Fasten mit der dem Fabius vorliegenden Liste, so

stehen sie andrerseits mit den libri lintei wieder insofern im

Einklang, als sie die Regierung der Decemvirn, für die Fabius

nur zwei Jahre rechnete, zu drei Jahren ansetzen und die bei

Fabius fehlenden Konsuln, die auf die Kriegstribunen von 310

folgten, ebenfalls anführen, wofür sich jedoch bei Fabius nach

297 und 326 je ein überzähliges Kollegium findet, von welchen

das letztere vielleicht auch in den libri lintei verzeichnet war.

Erweisen sich hiernach die drei Fastcnredaktiouen als von

einander unabhängig, so ist anzunehmen, dafs sie etwa um die

nämliche Zeit entstanden sind, weil man im anderen Falle sicher

nicht versäumt haben würde, die Lücken der einen Liste aus der

anderen zu ergänzen. Am nächsten dürften der ursprünglichen

Jahrtafel die libri lintei stehen, die allem Anschein nach von

317 bis 330 ein vollständiges oder bis auf eine Stelle voll-

ständiges Beamtenverzeichnis enthielten, Avähreud die von Fabius

benutzten Fasten und die officielle Jahrtafel sich ujigefähr auf

gleicher Linie befunden haben mögen. Man kann die Entstehung

der drei Fastenredaktionen wohl mit einiger Wahrschei)ilichkeit

in den Anfang des fünften Jahrhunderts der Stadt setzen. Der

Tempel der Gedächtnisgöttin wurde 410 dediciert;') es liegt sehr

der Jalirc; 331—335 für Donblottcn hält (I, l'J8 fl".), vermag hier selbst mit

der Anualime, dal's die WalieustilLstaiulsfrist nach zelinmonatlichen Mond-
jahren von 295, 3 Tagen bemeasen worden sei, nicht zurecht zu kommen,
da das zwischen 329 und 347 liegende Intervall alsdann IG Jahre betragen

miifste, während sich nach Wegfall jener fünf Kollegien nur 13 ergeben;

Er verbchiebt daher willkürlicher Weise den Beginn des Waffenstillstandes,

dessen Knde er ohne (»rund mit der 318 erfolgten AVicdererüirnung der

Feindseligkeiten zusammenfallen läfst, auf 327 (II, 62, A 6).

1) Liv. VII, 28, 6.
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nahe, liicrmit die Redaktion der libri lintei in Verbindung zu

bringen und die beiden anderen Magistratslistcn als um die

nämliche Zeit entstanden zu denken.

Dritter Abschnitt.

Das Amfsjalir vom ^allisllieu Brand bis zum IJcgiuii einer

gesicherten Zeitrechnung.

'unsere Untersuchung der Magistratstafel hat zu dem Resul-

tat geführt, dafs von den vier Diktatorenjahren die drei ersten

interpoliert sind, während die vier- oder fünfjährige Anarchie

als sicher überliefert zu betrachten ist. Wir können nun nach

Erledigung dieser Frage an die Aufgabe herantreten, die Chrono-

logie der auf den gallischen Brand folgenden Periode der Republik

festzustellen. Es kann dies nur geschehen auf Grund einer mög-

lichst sorgfältigen Untersuchung der Verschiebungen des Amts-

jahres vom gallischen Brand bis zu der Periode, in der der

Antrittstaj; der Konsuln gesetzlich fixiert wurde. Sehen wir zu-

nächst, welche Anhaltspunkte uns die Überlieferung bietet.

Die Antrittstage der Jahresbeamten werden von Livius über-

haupt nur selten angegeben; in dem Zeitraum, mit dem wir uns

liier zu beschäftigen haben, geschieht dies nur in einem einzigen

Fall.*) Dagejien bietet sich uns ein überaus wertvolles Hilfs-

mittel in den Daten der Triumphaltafel, welche in den bis-

herigen Untersuchungen des Amtsjahrcs von l?rcdow,''j Mommsen')

und Unger*) in gebührender AVcise berücksichtigt worden sind.

Da in weitaus den meisten Fällen die Triumjihe gegen das Ende

des Amtsjahres stattfanden, so ist man, weini die Triumphe

mehrerer Jahre immer wieder in die nämliche Jahreszeit fallen,

zu der Annahme berechtigt, dafs in der betreffenden Periode

das Amtsjahr alsbald nach den Triumphen seinen Aiifang nahm.

^Vällrend man die Triumphaldaten bisher in dieser Weise ge-

wissenhaft zu verwerten suchte, nimmt der neueste 13earbeiter

1) Unter dem Jabic 425, für wolclies der 1. Juli anj^Of^oben wird.

2) Zu welcher Zeit traten die römischen Konsuln ihr ;\int au? (Unter-

suchungen über einzelne Ocgeustände der alten (Jemhielilo, Geographie

"lul Chronologie. Altoua 1800. I, 138—184).

3) Röniische Chronologie p. 85— 104.

4) In seiner Abhandlung, über die röniische StadtUra.
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der römisclieii Chronologie, H. Matzat, einen ganz anderen Staud-

punkt ein, indem er alle derartigen Angaben, die seinen in der

Regel sehr unsicheren Konstruktionen zuwiderlaufen, kurzweg als

Fälschungen bezeichnet, wodurch er in die Lage kommt, ein

gules Driitleil der aus dieser Periode überlieferten Triumphe zu

btreichen.') Dafs eine solche Masse erdichteter Triumphe iii

den officielleji Fasten Aufnahme gefunden haben sollte, ist von

vornherein höchst unwahrscheinlich.*) Zudem ist in Erwägung

1) S. namentlich I, 165 flF. und 178 fr., wo dio Triumphe der Jahre

393—408 fast alle und von den 20 aus 430—474 gemeldeten Triumphen 8

beseitigt und nur 10 als unverdächtig anerkannt werden.

2) Wenn Matzat I, 169 sich hierfür auf die bekannten Klagen des

Livius (VIII, 40, 4 flF.) und Cicero (Brutus tj 62) über Erfindung falscher

Triumphe beruht, so läfst er aufser Acht, dafs diese Aufscrungeu zunächst

zu beziehen sind auf die in Leichenreden und den Inschriften von Ahnen-

bildern vorkommenden Fälschungen der geschichtlichen Wahrheit. Dafs

derartige Fälschungen auch in die officielle .Tahrtafel eindrangen, sagt

Cicero nicht, und Livius spricht dies nur als Vermutung aus, wenn er be-

merkt: vitiatam memoriam funebribus laudibus reor falaisque imaginum

titulis — inde ccrte et singulorum gesta et publica monumeuta rerum con-

fusa. Da Livius sich mit dem Studium der ülHentlichen Urkunden über-

haupt nicht befafst hat, so kann auf diese Aufserung unmöglich Wert ge-

legt werden. Um Gründe ist allerdings Matzat, wo es einen Triumph zu

beseitigen gilt, niemals verlegen; docli dürften seine Argumente wohl nie-

mandem, der ein selbständiges Urteil hat, imponieren. Wenn er z. B. den

unter 3U7 gemeldeten Triumph des Diktators C. Marcius Ilutilus über die

Privernaten streicht, weil die Römer nach Diodor (XVI, 31, 7) nur einen unbe-

deutenden Krieg mit den Faliskern geführt hätten, so trägt er dem Um-
stand keine Uechnung, dafs Diodors Nachrichten über römische Geschichte

überhaupt sehr dürftig sind, sein Schweigen daher unmöglich von Bedeutung

sein kann. Ebenso unzulässig ist es, den 4r)3 von dem Diktator M. Valerius

CorvuB am 21. November begangenen Triumph über die Etrusker deshalb

zu streichen, weil einige Gewährsmänner des Livius behaupteten: sine uUo

memorabili proelio pacatam ab dictatore Etniriam esse seditionibus tantum

Arretinorum compositis et Cilnio gencre cum plebe in gratiara reducto

(X, 5, 13). Die Angabe unbekannter Autoren, deren Glaubwürdigkeit wir

nicht beurteilen können, darf uns doch nicht bestimmen, das Zeugnis einer

officiellen Urkunde ohne weiteres zu verwerfen. Zudem hat Mat/.at nicht

erwogen, dafs die Feldherrn öfter auch ohne bedeutende Siege, in der

älteren Zeit sogar mitunter gegen den Willen des Senats auf eigene Kosten

triumphierten (Mommsen, Staatsr. P, 131). Dio gesetzliche Bestimmung,

dafs kein Triumph begangen werden solle, |wcnn nicht mindestens 5000

Feinde in einem Tretfen gefallen seien (Val. Max. II, 8, 1), stammt wahr-

scheinlich erst aus der Zeit des älteren Cato (Lange, Köm. Altt. IF, 262).

Ahnlich wie mit den beiden besprochenen «Triumphen steht es in einer
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/u zielien^ dafs aucli die Daten gefälschter Triumj^he nicht ohne

Wert sein Avürdcn, da man wolil annehmen mufs, dafs die Ur-

lieber derartiger Interpohitionen es nicht unterlassen haben, die

in den Annalen angegebenen Verschiebungen des Anitsneujahrs

/ii berücksichtigen.')

Mit den Triuniiihaldaten sind alsdann zu kombinieren die

Nachrichten des Livius' über vorzeitigen Rücktritt der Oberbe-

amten und den Eintritt von Interregnen. Hinsichtlich der

letzteren steht nicht immer fest, wodurch sie bedingt wurden,

ob durch vorzeitige A^ljdankung der Konsuln oder durch Ver-

hiiiderung der Neuwahlen von seiteu der Volkstribunen, in welchem

letzteren Falle sie erst nach Ablauf des vollen Amtsjahres ein-

traten. Eine Entscheidung \yird hier nur auf Grund der Triumphal-

daten möglich sein, die aber leider für ma)iche Perioden nicht

vorliegen.

Von grofser Wichtigkeit ist nun die Frage, ob ein Inter-

regnum, wie seit Niebuhr allgemein angenommen wurde, als ein

für sich bestehender Zeital)schnitt oder nach einer von ünger

gauzen Reihe von anderen Fällen. Ganz verkehrt ist es, eine Anzahl von

Triumphen über die Gallier deshalb zu beseitigen, weil Polybius in BCinem

Bericht über die Kämpfe der Römer mit den Galliern (II, 18 ff.) unter dem
entsprechenden Jahre überhaupt keine Feindseligkeiten erwähne, als ob

der von Polybius benutzte Autor notwendig aller in den Annalen über-

lieferten Kämpfe habe gedenken luüsseu! Unter den Triumphen, die Matzat

aus dem zuletzt angefülirten Grunde beseitigt, befindet tieh auch der unter

396 verzeichnete des Diktators C. Sulpicius Peticus, dessen Echtheit, wie

Unger, R. Stadtära, p. 68 richtig bemerkt, durch ein von dem siegreichen Feld-

herrn auf dem Kapitel aufgcs^tellteF, jedenfalls mit einer Inschrift versehenes

Weihgcbchenk gegen jedeu Zweifel gesichert ist. Zudem wird sieh später

zeigen, dafs die zweite von Polybius erwähnte gallische Invasion nach

dessen Zählung gerade in das angegebene Jahr fällt. Als die äufserste

Willkür müssen wir es bezeichnen, wenn Matzat I, 180 den 429/30 von

dem Diktator L. Papirius Cursor am 6. März kurz vor dem Ablauf des

Aratsjahres (Liv. VIII, 37, 1) gefeierten Triumph blofs aus dem Grunde

streicht, weil die Zeit des Triumphes seinen cluouologischcn Konstruktionen

widerstreitet.

1) Es ist zu bedauern, dafs auch Fränkel in seiner Untersuchung über

den Amtsantritt der römischen Konsuln in dieser Periode (Studien zur

römischen Geschichte I, 39 (t) den Triumphaldaton zu wenig Wert bei-

mifst. Von den aus der Zeit von 390 — 4C0 gemeldeten Triumphen erklärt

er nicht weniger als neun für gefälscht (1. August 394, 7. Mai 396, 6. Mai 398,

17. Februar 404, 1.5. März 419, 13. August 442, 13. August 443, 29. Okt. 460,

21. Nov. 453), ohne dafs hierfür zwingende Beweise beigebracht werden.

Holzapfel, rüiu. Clirouologle. 6
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neuerdings aufgostollton Ansicht, je naclidem es vor oder nach

Ablauf des alten Jahres eintrat, als ein Teil des vorh(>rgehendon

oder folgenden Amtsjahres zu betrachten ist.') Nach der letzteren

Aiuiahnie würde ein nach Ablauf des Amtsjahres eingetretenes

Interregnum für die Dauer keine Verschiebung des Antrittstages

zur Folge gehabt haben. So würde z. B., wenn der 1. Juli bis-

her Amtsneujahr war und die im Tiitcrregnum gewählten Konsuln

am 15. Juli antraten, das jiUehste Konsulatsjahr, weil das Inter-

regnum für einen Teil des Amtsjahres galt, wiederum mit dem

1. Juli begonnen haben. Im anderen Falle dagegen müfste der

15. Juli nunmehr Antrittstag geblieben sein. Ein Interregnum

von nur 10 Tagen würde aber auch hier keinen Einflufs gehabt

haben. Traten nämlich die Konsuln, statt auf die nächsten Iden

zu warten, wie es gewöhnlich geschah,^) ihr Amt gleich nach

der vom zweiten Interrex vollzogenen Wahl, also am 10. Juli

an, so ^ufste das nächste Konsulatsjahr, da aufser nach einem

1) Rom. StacUiua, \i. 6 S. Hier ist allerdings nur die Rede von den

niicli Ablauf dos Amtsjahres eingetretenen Interregnen, während die Frage,

in wolcber Weise die durch vorzeitige Abdankung bedingten Interregna

gerechnet wurden, erst in der Spezialuntersuchung über den Gang des

Amtsjahres nach dem gallischen Brande bei Besprechung einzelner hierher

gehöriger Fälle ihre Beantwortung findet (p. 40). Die alte Ansicht wird

gegen Unger wiederum verteidigt von liange de diebus ineimdo conRulatui

fiollcmnibus interrognorum causa mutatis comraentatio, Lipsiae 1881, Mat-

zat I, 15f)— ICO und Fränkel, Studien zur röm. fiesch. I, 29—38, wogegen

Unger dio von Lange vorgebrachten Argumente in einer zweiten Abhand-

lung (Interregnum und Anitsjahr, Philologiis Supplementbd. IV, 281— .33;i)

zn entkräften sacht.

2) Dnfs CS Brauch war, die Konsuln nach Interregnen ebenso wie sonst

an einem Kaienden- oder Identag antreten zu lassen, wird allerdings von

Mommscn, R. Staatsr. 1% 573 und Unger, R. Stadtära, p. 7 in Abrede ge-

stellt, weil nach einem Interregnum die Konsuln ihre Amtsführung in der

R<;gel noch am T:ige der Wahl begonnen hätten, wodurch die Kaienden

nnd Iden, an denen keine Komition stattfinden konnten, ausgeschloBscn

seien. Die Fülle, in welchen der Amtsantritt der Konsuln sofort nach der

Wahl erfolgte (Liv, III, 56, 1. VI, 1, 9 und IX, 8, 1), erweisen sich indessen,

eben weil Livius es für nötig hält, dies ausdrücklich zu bemerken und zu-

dem IX, 8, 1 den sofortigen Antritt der Konsuln durch einen Senatsbe-

schluffl motiviert, als Ausnahmen (vgl. Lange p. 7 \md 9 und Matzat p. 157).

In der Regel werden also die in einem Interregnum gewählten Konsuln dio

Kaienden oder Iden abgewartet haben und wird die Zahl der Interregeg

in der Art bestimmt worden sein, dafs der Rücktritt dos letzten Interrex

kurz vor dem in Aussicht genommenen Antritlstag der Konsuln erfolgte

(vgl. Lange, p. 12).
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Interregnum der Amlsantritt immer an den Kalcnden oder

Idcn eines Monats zu erfolgen hatte und die Konsuln nicht über

ein Jahr fungieren durften, wieder am 1. Juli beginnen.

Die Ansicht, dafs das Interregnum nicht für einen Teil des

AmisJahres gegolten haben könne, stützt sich namentlich darauf,

dafs die Konsuln das Recht gehabt hätten, ein volles Jahr im

Amte zu bleiben.^/ Es fragt sich indessen, ob dieser Satz, der

nach der Fixierung des Antrittstermins auf einen ein für allemal

fi'ststchenden Tag keine Geltung mehr haben konnte, nicht auch

in der früheren Periode gewissen Einschränkungen unterworfen

war. Für einen Fall wird dies ja allgemein zugegeben, indem

man einstimmig aniiimmt, dafs Konsuln, welche z. B. ausnahms-

weise ihr Amt statt an den Iden des Juli bereits am 10. Juli

antraten, nicht ein volles Jahr, sondern nur bis zum 20. Juni

im Amte bleiben durften. Wenn also hier das Recht der Konsuln

auf ein volles Amtsjahr durch das Bestreben, das Amtsneujahr

auf einen Kalcnden- oder Identag zu bringen, eine Einschränkung

orfährt, so kann hA der Kollision mit anderen Rücksichten das

Cilcichc geschehen sein. Es ist sehr wohl möglich, dafs das

l^cstreben, welches später zur definitiven Fixierung des Antritts-

ta<fes führte, auch in der früheren Periode in gewissem Mafse

vorhanden war, indem man sich bemühte, wenigstens in sedchen

Fällen, in denen das Interregnum nach Ablauf des alten Jahres

eintrat, eine Verschiebung der Epoche zu vermeiden.

Das für die herrschende Ansicht geltend gemachte Argu-

ment ist hiernach nicht entscheidend. Dagegen spricht für die

Ainiahme, dafs ein Interregnum zu dem vorhergehenden oder

folgenden Amlsjahro gerechnet wurde, nicht nur die Aulfassuiig

der Annalisten,*) sondern auch die Thatsache, dafs während der

I

1

1) Vgl. Nicbiilir, R. Gesch. I», 294, Lange a. a. 0. p. 14, Fränkel,

Studien 7.. rüm. Gesch. T, 20, wo auf Liv. V, 9, 3 verwiesen wird.

2) Das nach .13.3 wegen Verhinderung der Wahlen eingetretene Tntcr-

ro^Mium wird von Tiivins (IV, 43, 8) zum folgenden .Tahre gerechnet: cum

l'avs iiKijor insfqiicntis aiini per novos tribunos plebi et aliquot interroges

f^crtaniinibus extracta esset, wozu es stimmt, dafs die Annalisten dtn

13. Dezember, der für 3r)2 iils Antrittstag überliefert war (Liv. V, 9, 3), auch für

:i3l als solchen voraussetzten (Liv. IV, 37, 3). Ebenso rechnet der von Lydus de

'naj^. I, .18 benutzte Autor das auf 271 folgende Intorrcgnuni ztim niichsteu

K'oiiHulatsjahr: tm S\ oyfiöfo -nal sl-/.oatcp rmv vtzÜkov frfi, dtarpigo-

/'M'for TOi*> Srifiov x«! ti]g ßovlt'ic;, .-^vXo; ZsurrQcavioq TTQOCr/yoQ^vi^rj (Vjxra'rrop,

«C ^x filv TJ*s ßovXi,e räiov 'JovXiov, Iv. 6\ zov Srjuov KötvTOv ^äßiov

« 0*
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Jahre 397— 101 der Aiitrittstonuiii troi/ de« etwa 40tiigigen

uach Ablauf von 398 eingetretoiioii liilerri'gjiiims') keine Ver-

schiebuug erfuhr. Es ergiebt sich dies aus den kojistant auf

die nämliclic Zeit hinweisenden Triuniplialdatcüi dieser Periode

(39G Non. Maj. Id. Maj., 397 Kai. Jun., 398 prid. Noii. Maj.,

400 III Non. Jun.), welche augenscheinlich beweisen, dafs damals

der Antrittstag unverrückt auf den 1. Juli iiel.'') Die entgegen-

gesetzte Ansicht findet hiergegen in der Überlieferung der auf

den gallischen Brand folgenden Periode nirgends eine Stütze.')

/

Xfi(fotovr}aae vnütove dni^eto trjv SiiiTuiovQnv. VVio diu Vor;^lcicbang mit

DioDjs VIII, 90 zeigt, war A. Seuipronius Intcnox, wofiir Lydna die seiner

Ansicht nach gleichbedeutende Bezeichnung Jixut'rwjf ([, 38 ßn.; braucht

Hinsichtlich der Jahreszahl kann kein Zweifel yein, daf« dicBelbe auf 272

varr. zu beziehen ist, da Lj'dus in dem nünilichen Kajiitel die Wahl der

ersten Volkstribunen (261 \arr.) in ÜbereinHtininiung Jiiit der gewöhnlichen

Zählang in das 17. Jahr der Republik setzt. Zu dorn vorhergehenden

Amtsjahr wird dagegen gezogen das auf ItG folgende Interregnum:

Liv. X, 11, 10: eo anno nee traditur causa — interrcgnum initum.

1) Liv. VII, 17, 11.

2) Dafs das Amtsjahr in dieser Zeit in dorn IIocliHoninier begann, bat

bereits Mommsen, R. Chr. p. 99 "aus den angefülirtcn Daten geschlossen.

3) Lange de diebus p. 20 ff. erblickt allerdings einen Beweis für die

Richtigkeit der herrschenden Ansicht darin, dals infolge des 40tügigen

luterregnum 398/9 (Liv. VII, 17, 10 ff.), den Ö5t!lgigeii von -101/2 (VII, 21, 2)

und des lOtägigen von 402/3 (VII, 22, 1 iF.) daH AnitHUOiijahr vom 1. Dezember

auf den 1. März verschoben worden sei. Dafs 106 der 1. Mi'uz Antrittstag "war,

beweist, wie Bredow in der p. 79, A 2 citicrten Abhandlung p. 102 -gezeigt hat,

der 404 an den Quirinalien (17. Februar) unmittelbar vor den Komltien ge-

feierte Triumph des Konsuls M. Popillius Lilnas (vgl. Liv. Vll, 24, 10). Da-

gegen widerstreitet die Annahme, dafs vor 399 der AnitHantritt am 1. Dezember

stattgefunden habe, den Triumphaldatcn dieser l'eriüdo, welche entschieden

auf ein in den llochsommer fallendes Amtaneiijahr hinweibcn. Auch geht aus

der Darstellung des Livius (VII, 17, 9 ff.) deutlich hervor, dafs der 398 von

dem Diktator C. Marcius Rutilus am C. Mai begangene 'J'riumph kurz vor

die Komitien fiel. Fränkel, Studien z. rüm. Gesch. I, 47 11". glaubt seiner-

seits beweisen zu können, dafs durch das 70tilgigu Interregnum 427/8

(Liv. VIU, 23, 17) der Amtsantritt vom 1. .Juli, der für -125 als Amtsneujahr

bezeugt ist (Liv. VIII, 20, 3) auf den 1. oder 13. September verschoben

worden sei. Er folgert dies daraus, dafs 429/30 L. l'apirius Cursor, der

spIitestenB 20 Tage nach Beginn des AmtsjahreH zum Diktator ernannt

worden sei, am 5. März triumphierte, also Hoiue hücliHtciiH Hcchsmonatliche

Amtsführung frühstens im September bcgoniioji haben könne. Das zwischen

dem Antritt der Konsuln und der Ernennung dcH Diktators liegende Inter-

vall mufs indessen bedeutend länger gewesen sein, als Fränkel annimmt
Die zu Beginn des Jahres beantragte lex de hello Vestinia indicendo
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Versuchen wir numnclir, die seit dem gallisclieii Brande

eingetretenen Verschiebungen des Anitsneujahrs festzustellen.')

für das Jahr 3G3 ist der 1. Juli als Antrittstermin hezeugt,^

In dein folgenden Zeitraum bis zur Anarchie (379), für welchen

die Triumphaldaten fehlen, scheint eine Änderung nicht einge-

treten zu sein. Es werden aus dieser Periode nur zwei Inter-

regna gemeldet, nämlich nach 304^) u)id 30G.*) Das erste dieser

beiden Interregna fand, wie Livius ausdrücklich bezeugt, erst

nach Vollendujig des voraufgehenden Amtsjahres statt"*) und hin-

(Liv. VITI, 29, G) erforderte von Reclitswcgen allein eine Frist von .30 Tagen.

Alsdann begaben ßich die Konsuln mit ihren Heeren auf den KriegRschau-

jilatz und verhinderten die Vereinigung der feindlichen Streitkräfle. Erst

nach der Erkrankung des Konsuls L. Furius Camillus wurde Papirius Cursor

züin Diktator ernannt, was 2 — 3 Monate nach dem Beginn dea Aratsjahres

geschehen sein mag.

Die aus der Periode vor dem galliKchen Brand als Beweis für die eine

oder andere Interregnentheorie angeführten Fälle kommen für uns nicht in

JJc'tracht, da für einen Zeitraum, in welchem die Magistrafsli8te selber cr-

licbliche Lücken uufweist (p. 72 ff.), eine sichere Überlieferung der Antritts-

tage nicht vorausgesetzt werden kann. Gleichwohl könnten die Angaben

dub Livius und des Dionys von Wert sein, wenn sich aus ihnen ermitteln

licfsc, ob die Annalisten das Interregnum für sich oder zum vorhergehenden

bezw. folgenden Amtsjahr zu rechnen pflegten. Eine bestimmt« AufTuFsung

ist jedoch, wenn wir von den oben (ji. 8.3, A 2) erwähnten Angaben des Lydus

und Livius über die Interregnen 271/2 und 333/4 absehin, in den Berichten

der Alten nicht zu erkennen. Vielmehr ist die Tradition, wie später ge-

zeigt werden soll, durchaus widerspruchsvoll, wodurch es sich erklärt, dafs

auf Grund der von Livius und Dionys überlieferten Daten sowohl die eine

wie die andere InteiTeguentheorie nur mit den gröfsten Schwierigkeiten

durchzuführen ist.

1) In den nun folgenden Ausführungen konnte auf die UntcrRuchungen

üngers, die oft zu den nämlichen, oft aber auch zu abweichenden Ergeb-

nissen führen, nur gelegentlich Bezug genommen werden, da eine durch-

gängige BerücksichtimiDg zu viel Raum in Ansju-uch genommen haben

würde. Mit Matzats und Fräiikcls Ansetzungen stimmen die raeinigon fast

nirgends überein, was teils in der verschiedenen Berechnung der Interregna,

t'Mls in der abweichenden Beurteilung der Triumphaldaten seinen Grund

hat. Bei dieser Verschiedenheit der Grundanschauungen glaube ich auf

eine Polemik gegen einzelne Aufstellungen um so mehr verzichten zu müssen.

2) Liv. V, 32^ 1.

3) Liv. VI, 1, 8.

4) Liv. VI, 5, 6.

5) Wie Livius (VI, 1, 3) bemerkt, legte Camillus seine Diktatur erst

mit Ablauf des Jahres (anno circumacto) nieder, wobei doch wohl, wie

^uch Weifsenborn annimmt, an das Amt.«sjahr der Kriegstribunen zu denken
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sichtlich des /weiten steht nichts im Wege, das Gleiche anzu-

nehmen.') Einen Beweis dafür, dafs auch in den nächsten Jahren

der Amtsantritt im Hochsommer erfolgte, darf man darin er-

blicken, dafs Livius als letztes Ereignis des Jahres 370, in welchem

der Kalender mit den Jahreszeiten noch ziemlich in Einklang

gestanden haben mufs,*) eine schlechte Ernte meldet,') wozu es

sehr wohl stimmt, dafs vor der Abhaltung der Wahlen für 373

ein neues Kriegsjahr seinen Anfang nahm.'*) Durch die heftigen

ist. Die Angl^bc Plutarcbs (Ciiniill. 31): rj ßovXfj zov fi\v KufitXlov oux

iTaei ßovlöfifvov dTro9to&Ki xriv (<Qxh^ Ivtog h'tavzov beruht augenschein-

lich auf IMifsverstilndnis. ünger (R. Stadtäia p. 47) vermutet allerdings,

dafs unter dem von Livius gebrauchten Ausdruck annus die für die Dik-

tatur festgesetzte Maximalfrist von sechs Monaten zu verstehen sei.

Dies ist jedoch aus dem Grunde unwahrscheinlich, weil Livius sonst die

Amtszeit eines Diktators niemals in dieser Weise bezeichnet. Gegen die

andere AuffaKsung macht ünger geltend, dafs Camillus schon vor der Ab-

dankung der Kriegstribunen zurückgetreten sein müsse, weil sonst die

Wahlen für das nächste Jahr, die man durch die Kriegstribunen, in deren

Amtsjahr Rom genommen worden, nicht abhalten lassen mochte (Liv. VI, 1, 5),

durch den Diktator hiltten vollzogen werden können. Am nächsten liegt

es aber wohl, das Interregnum dadurch zu erklllrcn, dafs man nach dem
Ablauf eines so unglücklichen Jahres eine Erneuerung der Auspizien für

geboten hielt. Nach einer Erzählung Plutarchs (Camill. .33) müfsten die

365 fangierenden Kriegstribunen schon vor den Noncn des Quinctil, an

welchen die Römer während der in dieses Jahr fallenden dritten Diktatur

des Camillus durch einen glücklichen Überfall den Latinern eine Nieder-

lage beigebracht haben sollen, ihr Amt angetreten, das Interregnum also

schon vor Ablauf des vorhergehenden Amtsjahres begonnen haben; doch

kann gegenüber der bestimmten Angabe- des Livius diese Darstellung, die

augenscheinlich nur auf einer Erklärung des in verschiedener Weise ge-

deuteten Namens Nonae Capratinae beruht, nicht in Betracht kommen.

1) Die Worte des Livius (VI, 5, G) in civitate plena rcligionum

ut renovarentur auspicia, res ad interregniim rediit lassen es unentschieden,

ob man die Kricgstribunen des Jahres 3C6 vor der Zeit zurücktreten oder

das Interregnum er.st nach Ablauf der Frist eintreten liefs.

2) S. den zwölften Abschnitt.

3) Liv. VI, 21, 1: pestilentiani inopia frugum et volgatam utriusque

mali famam anno insequcntc multiplex bellum exccpit. Nach Varro de re

rust. I, 32 pflegte die Ernte stattzufinden zwischen dem Sommcr.solstitium

und dem Aufgang des Hundssterns (nach den spiUercn Kalender VIII Kai.

Jul. — XIII Kai. Aug., vgl. Plin. nat. bist. XVIII, 201 mit Ccnsorin de die

uat. 21, 10).

4) Liv. VI, 22, 4 (ann. 372): ex senatuB consulto poimlique jussu

bellum PraeueatiniH indictuni, qui conjuncti Volseis anno insequente
Satricum vi exi)\ignarunt foedeque in eaptia exerciicre victoriam. eam
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Parteikilmpfe, welche nach Diodor eleu Wahlen für 377 vorher-

(rcgangen sein sollen/) kann möglicherweise ein Interregnum

herheigeführt worden sein, welches jedoch, insofern es erst nach

Ablauf des alten Jahres eingetreten sein könnte, eine Verschiebung

des Amtsneujahrs nicht zur Folge gehabt haben würde. Von
der grofsen Anarchie (379— 383) mufs dies aber jedenfalls an-

irenommen werden. Einen Beweis hierfür liefert die Thatsache.

dafs der Tempel, welchen Camillus 387 vor der Durchbringung

der licinischen Rogationen der Concordia gelobte, am IG. Januar

düdicicrt wurde ^) und hierauf alsbald die Wahlen für das nächste

Jahr stattfanden.^) Hiemach mufs das Jahr um diese Zeit mit

dem Früliliiig begonnen haben. Nach den Triumphaldaten des

Jahres 303 ([Quirijnalrbus = 17. Februar und [Ma]rt) wird man
den 1. März als Antrittstag annehmen dürfen. Hierzu stimmt

es auch, dafs in den auf die Anarchie folgenden Jahren die

Wahlen der Kriegstribunen sehr bald, aber doch nicht unmittel-

bar nach denen der am 10. Dezember antretenden Volkstribunea

stattfanden,'*) ebenso die Thatsache, dafs die zehn Tribunatsjahre

rem acgrc fercntes Romani M. Furium Camillum sextum tribunum militam crea-

verc, worauf die Angaben über die übrigen Wahlen folgen. Dafs anno inse-

quouie nicht auf das nächste Amtsjahr gehen kann, welches erst nach den im

Folgenden berichteten Wahlen seinen Anfang nahm, hat Ungcr, R5m-

Stadtilra p. 49 richtig erkannt, der jenen Ausdruck auf das altrömische

mit dem 1. März beginnende Kalenderjahr beziehen möchte; doch liegt es

entschieden näher, an ein mit dem Frühling anfangendes neues Kriegsjahr

zu denken. Eine Bestätigung dafür, dafs die von Livius benutzten Anna-

listen die Zeit mitunter nach solchen Kriognjahren bestimmten, wird sich

uns später (in diesem Abschnitt unter ann. 433) ergeben.

1) Diod. XV, 61, 1: naga Pcouaioig ^yivero czäcig xcäv uev oiouivov

SsLv vnäxovg, rcöv Si ;|;i)lt«pj;ous atgsia&ai. inl fiiv ovv ziva XQOVov dragxia

zr]v CTKaiv vntlaßB, iiBzcc Si zavza tSo^f x'^'^QX^^'S a'Qfiod^ai f|. Es liegt

nahe, den Ausdruck dvdQx^'" 'i"f "-'in längeres lutonegnum zu beziehen,

«loch kann derselbe auch in dem weiteren Sinuc von inneren Wirren ge-

fafst werden. Livius VI, 31 ff. meldet zwar nichts von heftigen Wahl-

agitationen, doch ist bei ihm von anderweitigen inneren Unruhen die Rede.

2) Vgl. Plut. Camill. 42 mit üvid. fast. I, G37 ff.

3) riut. Camill. 42.

4) Am deutlichsten erhellt dies aus Liv. VI, 42, 2 (aun. 3S6): rofecti

decumum idem tribuni Sextius et Liciuius de decemviris sacrorum ex parte

de piche creandis legem pertulere. crcati quinque patrum, quinquc plebia . .

.

hac victoria coutenta plobcs cessit patribus, ut in praeseutia consulum

nientiono omissa tribuni militum crearcntur. croati A. et M. Cornelü

itcrum .... Lauge de diebus incundo consulatui sollcmnibus p. 19, A 3



des Liciuius und Sextius sich auf elf Stadtjahie (1577— 387) er-

streckten. Die Anarchie ging liiernacli vier Muiuite vor dem

Jahrestag ilires r?cgiinis zu Ende. AVcun dieselbe nun in den

officiellen Fasten zu fünf, bei Fabius dagegen nur zu vier Jahren

angesetzt wird,'), so erklärt sich dies augenscheinlich dadurch,

dafs ihre Dauer 4 Jahre 8 Monate betrug und diese letzteren in

den officiellen Fasten einem ganzen Jahre gleichgesetzt wurden,

während Fabiu8 sie zum vierten Anarchiejahre schlug. Fabius

verfuhr hier analog wie bei der Berechnung des Dccemvirats,

hei welcher er die sieben Monate, während deren das zweite

Kollegium sich über den Ablauf der Frist hinaus im Amte be-

hauptete,*) zum zweiten Deceniviraljahr rechnete,^) wogegen in

den Fasten für diesen Zeitraum wieder ein besonderes Jahr an-

gesetzt wurde.

Zwischen 304 und 397 mufs der Antrittstag sich vom 1. März

auf den 1. Juli verschoben haben, auf welchen Termin die Trium-

j)haldaten der Jahre 396— 400 entschieden hinweisen.*) 395

scheint noch der alte Jahresanfang bestanden zu haben, da sich

die Triuraphaldaten des vorhergehenden Jahres (K. Sext., Non. Sept.)

irrt also, wenn er Lehauptet, dafs Licinias nnd Sextios ihr zehntes Tribunat

erst .387 angetreten hätten und hiernach den Beginn des konsnlarischen

Aratsjahres auf den 1. Dezember setzt. Andrerseits ergiebt sich aus der

angeführten Stelle, dafs die Kriegttribunen nicht unmittelbar nach den

Volkstribunen gewählt wurden und demnach nicht schon am 13. Dezember

ihr Amt angetreten haben können, wie Uuger früher (Rom. Ptadtära p. 53 ö".)

annahm. Auch der 1. Januar, an welchen Unger jetzt denkt (Philog.

Suppl. IV, p. 323), dürfte, abgesehen davon, dafs die Trinmphaldaten und

der Stiftungstag des Tempels der Concordia nicht für diesen Termin

sprechen-, dem Amtsantritt der Volkstribuneu noch zu nahe liegen. Dafs

die Komitien der Volkstribunen vor denen der Konsularlribnnon stattfanden,

ergiebt sich auch aus VI, 38, 1 : plehis tribunos eosdem — plebcs reficiebat,

tribuni militum creati T. Quinctius . . . (ann. 385). Wenn daher Livius VI, 36, 7

unter dem Jahre 385, indem er von der erfolglosen Belagerung Veliträs

durch die Kriegstribunen zu den Agitationen der Volkstribnnen übergeht,

dief-elben als octavum refectos bezeichnet, so darf hieraus nicht gcfolgei-t

werden, dafs die Volkstribunen erst nach den Kriogstrilnincn gewählt

worden seien, sondern die Stelle ist vielmehr dahin zu verstehen, dafs

Licinius und Sextius zur Zeit jener Agitationen ihr achtes Tribunat be-

kleideten.

1) S. p. 39.

2) S. p. 18, A4.

3) Dies geschieht bei Diodor (sj). 19), dessen Fasten aus Fabius btammcn
(b. p. C2 u. 70).

4) S. p. 84.
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eher mit einem in den Früliling al.s )nit einem in den Hoch-

sommer fallenden Jaliresweclisel vereinigen lassen. Vermutlich

erfuhr das Jahr 396 eiiie Verkürzung, indem der Senat infolge

der schmälicheu' Niederlage, die der Kojisid C. Fabius durch die

Tarquinienser erlitt,') sich veranlafst sehen mochte, die Neu-

wahlen statt im Juni schon im Februar anzuberaumen.

Das nach Ablauf des Jahres 39f^ eingetretene etwa 40trigige

Interregnum hatte, wie Avir schon oben (p. 84) aus den Trium-

j)haldaten geschlossen, .keine Veränderung des Antrittstages zur

Folge. Ebenso konnte das auf 401 folgende voji 11 Verwesern

geführte Interregnum auf die Jahresepoche keinen Einflufs aus-

üben, da es gleichfalls erst nach Ablauf des Amtsjahres eintrat.*)

Dagegen mufs zwischen 402 und 404 wiederum eine Verschiebung

des Antrittstages erfolgt sein. Das letztere Jahr schlofs nämlich,

wie zuerst von Bredow bemerkt worden ist,') mit dem Februar,

da als Datum des Triumphes, welchen der Konsul M. Popiliua

Läuas über die Gallier unmittelbar vor dem Amtsantritt der

neuen Konsuln gefeiert haben soll,*) der 17. Februar angegeben

wird. Das Jahr 405 begann demnach mit dem 1. März.

Wann die Verschiebung des Antrittstermins stattfand, läfst

sich nicht mit Sicherheit ermitteln. Das nach 402 durch Wahl-

kämpfe herbeigeführte etwa lOtägige Interregnum'') trat wohl

ebenso wie die nächstvorhera;ehenden Interrej'na erst nach Voll-

endung des Amtsjahres ein. Nicht unwahrscheinlich ist die Ver-

mutung Ungers,'') dafs 4^14 wegen Erkrankmig der beiden Konsuln

die Neuwahlen vor der Zeit anberaumt wurden.

Der neue Termin hat allem Anschein nach bis 413 be-

standen. Es spricht hierfür, wie Unger bemerkt,') nicht nur der

am 1. Februar 408 abgehaltene Triumjih des Konsuls M. Valerius

1) Li7. VIT, 15, 9 ff.

2) Liv. VII, 21, 2: prolatandis igitur comitiis, cum dictator iiiagibtratu

abisset, res ad interrcgnutn rediit ... ad undcciinnm intcrrcgcm scditionibue

certatum est.

3) S. die p. 79, A 2 citierte Abliandlung p. 1G2.

4) Liv. VII, 25, 1: priusquara inirent iiovi consiilcs magistratum,

triumiihus a Popilio de Gallis actus. Ob dieser Triumph wirklich statt-

gefunden hat oder, wie sich später ergeben wird, auf Kriindung beruht,

ist für die Verwertung des Datums durchau.s glcichgiltig.

5) Liv. VII, 22, 1: temptatum domi per dictatorcm, ut ambo patricii

consules crearentnr, rem ad interreguum perduxit.

6) Rom. Stadtära p. CO.

7) a. a. 0. p. 59.
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Corvus, souderu auch der Umstaiul, dafs 411, nachdem die Küiisulu

am 21. und 22. September triumphiert hatteu, die römisclien

Truppen in Capua AVinterquartiere bezogen, die sie erst im fol-

genden Jahre verliefsen.') Ferner vertrügt es sicli wohl mit dem
Jahreswechsel im Frühling, dafs in dem knappen Bericht des

Livius über die Ereignisse des Jahres 410 au erster Stelle die

auf den 1. Juni') fallende Dcdikation des Tempels der Juno

Moneta erwähnt wird.^) Das auf 410 folgende Interregimm, dessen

Grund Livius nicht anzugeben vermag,*) ist also erst nach Ab-

lauf des Amtsjahres eingetreten. "Wahrscheinlich war es, wie die

Wahl zweier patricischer Konsuln für das nächste Jahr vermuten

lafst, durch heftige Wahlkämpfc herbeigeführt worden.^)

Unter dem Jahre 413 wird ein vorzeitiger Rücktritt der

Konsuln gemeldet, welchem ein etwa zehntägiges Interregnum

folgte.^') "Wie Unger mit grofser Wahrscheinlichkeit annimmt,'')

begann das Amtsjahr nunmehr im Herbste. Es spricht hierfür

einesteils der "umstand, dafs 414 auf den am 18. Mai von dem
Konsul T. Manlius Torquatus gefeierten Triumph über die Latiner

und Campaner noch ein nielirnionatlicher Krieg mit den Antiaten

folgte,^) andernteils aber die Erwägung, dafs der Triumph,

welchen 415 der Konsul Q. Publilius Philo am 13. Januar vor

1) Vgl. Liv. VII, 38, 5 mit VII, 39, 1.

2) Macrob. Sat. I, 12, 30.

3) Liv. VIT, 28, 6.

4) Liv. VIT, 28, 9: et res hauil ulla insigni ad momoriani causa ad

interregnain rediit

5) Matzat, der auf Grund seiner irriycn Tnterregnontlicorie für 388 bis

398 als Antrittstag den 1. Jantiar oder den 1. März, für 399 den 13. Februar

oder 13. April, für 402 den 1. Mai oder den 1. Juli, für 403—410 den 15. Mai
oder 15. Juli erhält und sich sclilicfslich im Ilinbliek auf die ziemlich zu

Beginn des Jahres 410 erfolgte Dcdikation des Tempels der Juno Moneta

(1. Juni) für die erstere Reihe ci)t>cln;idet (I, 165—172), mufs, um seine

Ansätze festhalten zu künnen, nach 399 nicht nur den Ausfall eines von
zwei Verwesern geführten Interregnum» annehmen, sondern auch die Triumphe
der Jahre 393, 394, 390, 397, 398, 404, deren Daten sich mit seinen Krgcb-

nissen nicht vereinigen lassen, für Fälschungen erklären, womit er wohl selber

den bebten Beweis für die Unhaltbarkeit seiner Resultate geliefert haben dürfte.

6) Liv. VIII, 3, 4: jussinquo ante tenipus consulibiis abdicare se magi-

fctratu, quo maturius novi consules adversus tautam molcm belli crearcntur

.... interregnum initum, duö intcrregea fuerunt.

7) Rüm. Stadtära p. 62 If.

8) Liv. VIII, 12, 3. Mat/.at I, 174, der für 411-420 den 1. Juni als

Autrittstag annimmt, hat dien übersehen.
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seiner Ernennung zum Diktator beging, einige Zeit nach dem
Beginn, aber noch lange vor dem Schlufs des Aratsjahres statt-

gefunden haben mufs.*) Einen noch bestimmteren Anhalt ge-

währen die den Komitien fast unmittelbar voraufgehenden')

Triumphe des Jahres 41G, die auf den 27. und 29. Sei)tember

fallen. Man wird hiernach mit ünger^) den Antrittstermin wohl

auf den 15. Oktober setzen können. Im Jahre 419 hat dieser

Termin allem Anschein nach noch bestanden, da nach dem
Triumph des Konsuls M. Valerius Corvus (15. März) noch Zeit

zu einem Feldzug gegen die Sidiciner blieb.*)

Für 425 ist dagegen der 1. Juli als Antrittstag bezeugt.^)

Die Verschiebung dqs T<?rmins ist augenscheinlich bedin^^ durch

den vorzeitigen Rücktritt der Konsuln des Jahres 420/21.*^ Das

auf 427 folgende 70tägigc Interregnum konnte, da es durch

Wahlkämpfe herbeigeführt war') und demnach erst nach Ablauf

des Amtsjahres eingetreten sein mufs, eine Verrückung des Jahres-

anfangs nicht zur Folge haben. Dafs der Autrittstermin noch

der nämliche war, wie vorher, zeigen die Begebenheiten des fol-

genden Jahres. Livius meldet zunächst eiöen siegreichen Feldzug

der Konsuln in Samnium und sodann die nach längerem Inter-

vall erfolgte Einnahme von raläopolis durch den Prokonsul Q.

Publilius Philo,") der hierauf am 1. Mai triumphierte.'') Als ein

1) Der dem Triumphe vorhergehende Feldzug des Q. Publilius Philo

gegen die Latiner (Liv. VIH, 12, 5 £F.) war augenscheinlich rasch beendigt;

dagegen ist anzunehuicn, dafs die unter heftigem Kampfe erfolgte Durch-

bringuiig der drei Gesetze, welche Publilius nachher als Diktator beantragte

(Liv. VIII, 12, 11 ff.), ungleich mehr Zeit orforderte.

2) Liv. VIII, 13, 9: a.lditus triumpho bonos, ut statuac equestres eis —
poncrentur. priusquam comitiis iu insequentem annura consules rogarent,

Camillus de Latinis populis ad senatum rettulit.

3) Rom. Stadtiira \>. C3. Fränkel p. 42 nimmt den 1. November an.

4) Liv. VIII, IG, 11. Dafs al.-^bald nach dem Triumph ein Diktator zur

Abhaltung der Komitien ernannt ward (§ 12), darf nicht auffallen. Es

niufate dies schon jitzt geschehen, weil die Konsuln bis zum Ablauf des

Jahres durch den Krirg mit den Sidicinern in Anspruch genommen werden

konnten uud alsdaim die Enaiinnng eines Diktators eventuell aufserhalb

des ager Romanus hätte stattfinden mii^sen, was man wo möglich zu ver-

meiden suchte. Ein ganz illiidicher Fall liegt vor Liv. XXVII, 5, 14 ff.

5) Liv. VI II, 20, 3.

6) Liv. VIII, 17, 4, vgl. p. 55, A 2.

7) Liv. VIII, 23, 13—17.

8) Liv. VIII, 25, 2— 26, 7.

0) Den Triumph erwähnt auch Liv. VIII, 20, 7.

\
\
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weiteres Ereignis der äursercii Ceseliiclite wird iiocli erwillint

der Aiisclilufs der Lueaner und der Vcbtiiier au die Saniiiiten,')

Derselbe niufs ganz zu Ende des Jalires stattgefunden liahen, da

der von den Romern hierauf unteruoniniene Einfall in das Gebiet

der Vestiner erst 7Ai Beginn des uaclisten Jalires erfolgte.^) Wenn
dalier der 1. Mai vom Beginn des neuen Jalires niclit weit ent-

fernt liegt, so sind wir zu der Annahme berechtigt, dafs der

1. Juli damals noch als Antrittstag bestand.^) Hierzu stimmt

CS sehr wohl, dafs der im folgenden Jahre 429/30 kurze Zeit

nach dem Antritt der Konsuln bestellte Diktator L. Papirius

Cursor nach einem langen Feldzug in Samuium*) am 5. März

triumidiierte. Wie Livius berichtet, hielt der Diktator gleich

nach dem Triumph die Komitien für das nächste Jahr und legte

hierauf sein Amt nieder.^) Aus der frühzeitigen Anberaumung

der Wahlen braucht nicht etwa gefolgert zu werden, dafs die

Konsuln vor dem Ablauf ihres Amtsjahres zurückgetreten seien;

vielmehr dürfte der Grund jener Mafsregel darin zu suchen sein,

dafs die Konsuln, von denen der eine krank war und der andere

im Vestinergcbiet Krieg führte,") voraussichtlich nicht im stände

waren, die Wahlen rechtzeitig vorzunehmen, wodurch der Senat

sich veranlafst sehen mochte, " den Diktator noch vor seine ra

Rücktritt die Komitien abhalten zu lassen. Dafs zwischen der

Abdankung des Diktators und dem Jahresschlufs noch einige

Zeit verstrich, geht hervor aus der noch unter diesem Jahre

stehenden Nachricht, dafs die Samniten auf die Kunde von dem
Rücktritt des Diktators den eben mit den Römern geschlossenen

Waffenstillstand gebrochen hätten.') Auch die Triumphe des

1) Liv. VIII, 27 und 29, 1.

2) Liv. VIII, 29, 6.

3) Lber Frimkels Ansicht, wonach- infolge des TOtägigcn Interregnum

427/8 der Antritts-termin sich vom 1. Juli auf den 1. oder 13. September'

verschoben haben soll, vgl. p. 84, A 3.

4) Liv. VIII, 29, 9 — 36, 12.

5) Liv. VIII, 37, 1: dictator triumphans urbem est ingressus et, cnm
se dictatura abdicare vellet, jussu patrum priusquara abdicarct consules

creavit C. Sulpicium Longum iterura, Q. Aemilium Cerretanura.

6) Liv. VIII, 29, 8 u. 11.

7) Liv. VIII, 37, 2. Unger a. a. 0. p. 72 fF. mufs natürlich, da er die

Diktatur des L. Papirius Cursor als ein besonderes Amtsjahr rechnet nnd
demnach Abdankung der Konsuln nach der Ernennung des Diktators an-

nimmt, das Jahr 4:51 gleich nach dem Triumph des Diktators, also mit

dem 15. März beginnen lassen.
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Jahres 432 (17. Februar und XII, Kai. Mart.) lassen sich mit

dem Amtsaniritt am 1. Juli wohl vereinigen.

Eine erlieLliclie Verschiebung wurde wiederum bewirkt durch

die vorzeitige Abdankung der Konsuln des. Jahres 433, die den

caudinischen Vertrag mit den Samniten abgeschlossen hatten.

Nach einer Zwischenregierung von zwei Interregen traten die

neuen Konsuln ihr Amt gleich am Tage der Wahl an.') Da die

konsularischen Triumphe der nun folgenden Periode bis 450

sämtlich zwischen den 29. Juni und den 13- November fallen^)

und aus diesem giuizen Zeitraum keine vorzeitige Abdankung ge-

meldet wird, so ist die Annahme kaum abzuweisen, dafs während

dieser Periode als Antrittstag der 1. Dezember feststand.') Eine

Bestätigung hierfür gewälirt der 444/45 am 13. November von

dem Konsul Q. Fabius Maximus gefeierte Triumph, der nach der

Darstellung des Livius unmittelbar vor den Komitien stattge-

funden haben mufs.'*) Zu unserer Annahme stimmt es auch sehr

wohl, dafs die Konsuln des Jahres 441 ihr Amt antraten, während

die Truppen in den Winterquartieren lagen.^) Wenn Livius von

den Konsuln des Jahres 437 sagt, dafs sie am Ende des Jahres

(exitu anni) ihre Legionen dem Diktator L. Amilius, der erst

von den folgenden Konsuln ernannt wurde, übergeben hätten,^)

so ist hier, falls nicht blofse üngenauigkeit des Ausdrucks vor-

1) Liv. IX, 7, 12— 8, 1. Vgl. Zou. VII, 2C: Toütf S'vndtovi (itv naga-

XQTilia tnavoav, ixiQOvq d'uv9(X6iifvoi ßovXr,v i7Z0ii]oavTO.

2) Die Triumphaltage sind folgende: 435 21. Aagust, 440 1. Juli, 442

13. August, 443 5. u. 13. August, 444/5 15. Oktober (diktutorisclier Triumph)

u. 13. November, 448 29. Juni, 449 5. Oktober, 450 24. September und

29. Oktober. Der 444/45 am 13. November von dem Konsul Q. Fabius

MaximuB gefeierte Triumph ist in den Fasten, in welchen er unter das

Diktatorenjahr 445 gesetzt werden mufste, natürlich als ein prokonsularischer

bezeichnet.

3) Auch Unger R. Stadtära p. 79 nimmt wenigstens für 44C— 452

diesen Tag als Amtsneujahr an, während Fränkel p. 73 If. in völligem Wider-

spruch mit den Triuniphaldaten den Amtsantritt während der ganzen Periode

am 15. Juli erfolgen läfst.

4) Liv. IX, 40, 20 ff.

6) Liv. IX, 28, 1 if. (unter 440): consules .... ad Bovianum oppugnan-

dum legionea ducunt ibique hiberna egcrunt, donec ab novis cousulibua . .

.

nominatus dictator C. Poetelius . . . cxercitum accepit. Es ist nicht nötig,

aus dieser Stelle mit Unger R. Stadtära p. 76 und Fränkel p. 107 zu folgern,

dafs das neue Jahr mit dem Frühling begonnen habe.

G) Liv. IX, 21, 1. Dafs die Diktatur des L. Amilius dem Jahre 438-

angehört, wird durch die capitolinischen Fasten bezeugt.
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liegt, ebenso wie an einer früher besitrodiencn Stelle') an das

mit dem Frühling beginnende Kriegsjahr zu denlicn, mit dessen

Ende die ersten Monate des konsularischen Auitsjahrcs /usammen-

fielen. Dafs die Konsuln des Jahres 434 ihr Amt Anfang

Dezember antraten, setzt auch der von Livius bcmitzte Annalist

voraus, wenn er den Konsul Sp. Postumius den Antrag stellen

läfst, die beiden am caudinischen Vertrag beteiligten Volks-

tribuneu L. Livius und Q. !M:ilius den Samnitoi auszuliefern, so-

bald ihre Amtszeit abgelaufen sei.*) Hierauf komite man doch

1) ^gl- P- 86, A 4. Die Vermutung, dafs ein mit dein Frühling be-

ginnendes Jahr gemeint sei, ißt zuerst von Unger R. RiadtiVra p. 75 aus-

gesprochen worden, der hier ebenso wie in dem früher b('H]tro(hoiicn ana-

logeu Falle an das altrömische Kalenderjahr denkt. Auffallend ist es, dafs

während des ganzen Jahres 438 der Diktator L. Äniilius in Samnium den

Oberbefehl führte (vgl. Liv. IX, 21, 1 mit 22, 1). Die Anmihmo, dafs das

konsularische Amtsjahr auf die Dauer einer Diktatur rcduciert worden sei,

ist unzulässig, da Livius (22, 1) ansdrücklich sagt: anno circuniacto bellum

deinceps ab dictatore Q. Fabio gestum est. Man wird daher mit üngcr

p. 76 annehmen müssen, dafs Ämilius nach dem Ablauf seiner Diktatur, die

sich höchstens auf 6 Monate erstreckt haben kann, gleichsam als IVodiktator

bis zum Eintreffen des Nachfolgers beim Heere blieb. In analoger Weise

ist die sich ebenfalls auf ein ganzes .Tahr erstreckende Iloorführung des 439

bestellten Diktators Q. Fabius (vgl. Liv. IX, 22, 1 mit 24, 1) zu erklären.

2) Liv. IX, 9, 1. Dafs die beiden Volkstribunen als solcho, nicht etwa,

wie man nach der Darstellung des Livius (IX, 8, 13 ff.) glauben könnte, vor

ihrem Amtsantritt als Kriegstribunen oder als Quästoren b(ii dem Abschlufs

des caudinischen Vertrages mitwirkten, ergiebt sich klar aus einer Angabc
Ciceros de off. III, 109, wonach aufser den Konsuln nur noch die Volks-

tribunen als verantwortlich für den Frieden galten und daher mit jenen

den Samniten ausgeliefert wurden, während der an der Kjionsio beteiligten

Offiziere, die nach Livius IX, 9, 10 ff. dasselbe Los traf, keine Krwilhnung

geschieht. Schon Niebuhr III, 257 hat aus der Mitwirkung der Volkstri-

bunen bei dem Vertrage den Schlufs gezogen, dafs derselbe durch die Ge-

meinde genehmigt worden sei. Es liegt hierfür auch noch ein ausdrück-

liches Zeugnis vor in einer von Niebuhr übersehenen, wohl nnf Fabius

zurückgehenden Angabe des Eutrop II, 9: pax tamon a Bcnatu et populo

soluta est, quae cum ipsis (mit ihrer eigenen Einwilligung) propter nccessi-

tatem facta fuerat. Die Genehmigung des Fricdois durch o'un-n Volksbc-

schlufs würde auch ohne eine solche Nachricht angenomm(;u werden müssen,

da nach den Ausführungen Kissens (Rh. Mus. N. F. XXV, p. Gl, vgl. p. 24)

nicht mehr daran gezweifelt werden kann, dafs die Römer die Friedens-

boilingungen wirklich erfüllten, indem sie Fregellä und Liiceriii den Pam-
nitin auslieferten, was doch ohne Befragung des Volkes nicht wohl ge-

echcl-.cn sein kann. Wenn Cicero von den Tribunen sagt, sie seien den
Samniten ausgeliefert worden, quod eomm auctoritalc pax erat facta, so
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nur dann warten, wenn das Ende des am 9. Dezember ablaufen-

den Tribunals nahe bevorstand. Ül>rigona können die Konsuln

des Jahres 434, welche noch am Tage der Walil ihre Amts-

fülirnng begannen, nicht am 1. Dezember in Funktion getreten

sein, da diö&er Tag kein dies comitialis war. Es ist daher an-

zunehmen, dafs die Konsuln zwischen dem 2. und 9. Dezember

ihr Amt antraten und erst im folgenden Jahre dem Grundsatz

gemäfs, nach welchem der regelmäfsige Antrittstag auf die Ka-

londen oder Ide^ eines Monates fallen mufste, der 1. Dezember

Amtsneujahr wurde.

^

Eine Bestätigung der hinsichtlich des Zeitraums von 411

bis 433 gewonnenen Ergebnisse darf man wohl erblicken in

einer von Livius in der Darstellung der caudinischen Kata-

stroi)he den römische^ Soldaten in den Mund golegten Aufserung,

deren überlieferter Wortlaut folgender ist: modo ad hostem per-

vcnire liceat, quem perannosjam prope triginta vinciraus.*) Die

samnitischen Kriege nahmen, wie die beiden ersten auf dieselben

bezüglichen Triumphaldaten beweisen,^ ihren Anfang in der

ersten Hälfte des Jahres 411. Von da bis Anfang 433 ver-

strichen nach der herkJmnnlichen Krchining 22 Jahre, welche

Zeit unmöglich als nahezu SOjährig bezeichnet werden kann.

Augenscheinlich ist triginta verschrieben für viginti. Rechnen

wir nun nach Amtsjahren, so würde das Tntervall nach Wegfall

Itf^zeichnct anctoritas liior die legislatorische Initiative, wie auch der Aus-

druck a\iclor von dcni gebraucht wird, der einen Antrag stellt (z. B.

Liv. XXIV, 43, 9: anctore Q. Faliio consnle designati consiiles It-omam

arcessiti), "Wir müssen uns dcnmacb den Verlauf der Vcrliandlnngen wobl

in der Weise zureclitlcgcu, dafs, während die Konsuln und das Heer noch

l<viegsgcfang(n waren, jene beiden Tribunen in der Versammlung der Plebs

<lon AbHchlufs des Friedens beantragten und diese Rogation, gegen die bei

di>r Lage der Diugc nicht leicht Widerspruch erhoben werden konnte, an-

genommen wurde. Alsdann gaben die Sainniten das Heer und die Konsuln

frei, l)elii(;ltcn aber als Geiseln noch GOO Ritter ziuück, die erst nach der

lünimung Lucerias und Frcgelläs von seittn der Römer entlassen wurden.

Nur durch eine solche Annahme kann es erklärt werden, dafs die Volks-

i'ibunen sich allein der Aufhebung des Friedens widersetzten. Dafs das

V(Mhalten der Tribunen in manchen Zügen an das des Ti. Gracchus bei den

Verhandlungen über das foedus Nuniantinum erinnert, ist allerdings von

Nissen p. f)'! richtig bemerkt worden; doch berechtigt dies noch nicht, das

Anrircten der Volkstribunen überhaupt auf spätere Erfindung ziirückznfuhren.

1) Liv. IX, 3, 2.

2) S. p. 90.
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der Diktatorenjalire 421 und 430 geuau 20 Jahre betragen, das

liinzugeffigte prope also unpassend sein. Dagegen erklärt sich

die Zeitangabe des Livius in durchaus befriedigender Weise unter

der Voraussetzung, dafs nach Kriegsjahren gerechnet ist. Wenn
unsere Auslitze richtig sind, so begann 411 mit dem 1. März,

414 am 15. Oktober, 422 am 1. Juli. Es würden hiernach, wenn

man den Beginn der Samnitenkriege mit Anfang 411 zusammen-

fallen läfst, mit dem Ende des Jahres 432 19 Jahre 4 Monate,

und zur Zeit der caudini?:chen Katastrophe, welche in dem No-

vember des nächsten Jahres, etwa 4 Monate nach dem Amts-

antritt der Konsuln stattfand, 10 Jahre 8 Monate verlaufen sein,

und ist alsdann die Zeitangabe vollkommen zutreffend. Wir

hätten hiermit schon den dritten Fall einer Zeitbestimmung nach

Kriegsjahren konstatiert.') Jedenfalls mufs der von Livius be-

nutzte Annalist eine Magi^tratstafel vor sich gehabt haben, in

welcher die Jahresanfänge angemerkt waren, da sonst eine Be-

rechnung nach wahrer Zeit überhaupt nicht möglich gewesen wäre.

Im Jahre 452, für welches noch der 1. Dezember als Antritts-

termin vorauszusetzen ist, raufsten die Konsuln vor der Zeit ab-

danken. An ihre Stelle trat der Diktator M. Valerius Corvus,

für dessen Amtszeit ein besonderes Jahr (453) gerechnet wurde.^)

Da der noch gleichzeitig mit den vorhergehenden Konsuln fun-

gierende Diktator C. Junius Bubulcus am 5. August der Salus

einen Tempel weihte,^) so kann M. Valerius Corvus erst nachher

zum Diktator ernannt worden sein. Der Triumph, welchen er

am 21. November feierte, mufs nach der Darstellung des Livius*)

unmittelbar vor die Komitien fallen. Der Diktator blieb hier-

nach, obwohl er eponymer Magistrat war, nicht über den Ab-

lauf des seit dem Antritt der Konsuln verflossenen Kalender-

jahres im Amte, was er als Stellvertreter der Konsuln, die ihn

ernannt hatten, nicht gedurft hätte.'') Zweifelhaft ist es nur, ob

sich seine Amtsführung bis zum 20. November erstreckte oder

schon unmittelbar nach dem Triumph endigte. Nach der Angabe
einiger Autoren, die zu bezweifeln kein Grund vorliegt, sollen

nämlich die Wahlen für das nächste Jahr während eines Inter-

1) t)ber die beiden früheren Fälle s. p, 80 u. 94.

2) S. p. 50—59.

3) Vgl. Liv. X, 1, 9 mit Cic. ad Att. IV, 1, 4.

4) Liv. X, 5, 13 ff.

6) 8. p. 63.

I
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regiium staltgefunden liabeii.') Dieses Interregnum, dessen Ur-

sache und Dauer nicht augcgehen wird, kann entweder begonnen

haben alsbald nach dem Triumjdi des Diktators, etwa am 22. No-

vember, oder erst nacii dem Ablauf der dem Diktator zustehenden

Frist, also am 1. Dezember. Im letzteren Falle wurde, da ein

nach Ablauf des alten Jahres eingetretenes Interregnum als ein

Teil des neuen Konsulatsjahres galt, der Jahresanfang sich ebenso

wie früher wieder auf den 1. Dezember gestellt haben. Dasselbe

ist aber auch anzunehmen für den Fall, dafs das Interregnum

schon früher begann. Alsdann mufste nämlich das Interregnum,

soweit es noch vor den Ablauf der dem Diktator zustehenden

Frist fiel, zu dem Diktatorenjahr 453, der sich etwa hierüber

hinaus erstreckende Rest aber zu dem folgenden Jahre gerechnet

werden, wodurch wiederum der 1. Dezember Antrittstag wurde.

Die Diktatur des Jahres 453 hatte hiernach nur eine Verkürzung

des vorhergehenden Konsulats zur Folge, ohne dafs für die nächste

Zeit der konsularische Antrittstermin eine Veränderung erfuhr.

Das dem Antritt der neuen Konsuln voraufgehende Interregnum

ist, wie wir bereits bemerkten,^) dadurch zu erklären, dafs der

Diktator, der seine Wahl zum Konsul voraussehen mochte, nicht

unter seinem eigenen Vorsitz gewählt zu werden wünschte.

Aus den Daten der folgeiiden Jahre ergiebt sich, dafs der

1. Dezember noch bis 460 als Antrittstermin bestand. Wie schon

Uuger') hervorgehoben hat, triumphierte 456 der Konsul Cn.

Fulvius Centumalus am 13. November unmittelbar vor den Ko-

mitien;'') die nächsten Konsuln müssen also am 1. Dezember ihr

Amt angetreten haben. Die Konsuln des Jahres 455, von welchen

M. Fulvius Pätinus am 24. September über die Samniten und

Nequinaton triumphierte, müssen allerdings, da Livius das hierauf

folgende lOtägige Interregnum noch diesem Jahre zurechnet,^)

1) Liv. X, 5, l-l: consnl ex ilictatura factus M. Vakrius. non petentem

atque adeo etiain absc-ntcm crcatum crcdidcre (tradidere: Düker) qnidam

et per intcrrcgcm ca comitia facta.

2) S. p. 65.

3) Run). Stadtara p. 84.

4) Liv. X, 13, 1: Fulvins consul de Samnitibus triumphavit. cum

couiitia consularia instarcnt, fama cxorta Etruscos Samnitcsque ingentes

conscribero exercitus.

5) Liv. X, 11, 10 (unter 455) co anno - nee traditur causa — intcr-

regnum inituni. intcrroges fuere Ap. Claudius, dein P. Sulpicius. is [comitia

Holzapfel, Fuin. Clirouologie. 7
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vor der Zeit zurückgetreten sein. Da jedoch keine Verschiebung

des Antrittstages erfolgte, so ist anzunehmen, dafs dib Konsuln

erst tiejien den 20. November abdankten, so uafs das Interrcf^uura

sich gerade bis zum Ende dieses Monats erstreckte. Dafs auch

458 der 1. Dezember noch Antrittstag war, ergiebt sich daraus,

dafs die am 3. Juni gelieferte Schlacht, in welcher die Konsuln

Ap. Claudius und L. Volumnius die vereinigteu Etrusker und

Samniten besiegten,^) mit dem Ablauf des den früheren Kopsuln

auf ein halbes Jahr prurogierten Imperium ungefähr zusammen-

fiel.^) Da die Wahlen für das nächste Jahr, wie mau aus der

Ausdrucksweise des Livius schliefsen mufs, zur gewöhnlichen Zeit

stattfanden,^) so ist auch für 459 der 1. Dezember als Antrittstag

anzunehmen, wozu die aus diesem Jahre überlieferten Daten sehr

wohl stimmen. Der Tempel, welchen der Konsul Q. Fabius

Maximus in der Schlacht bei Sentinum dem Jupiter Victor ge-

lobte,*) wurde am 13. April dediciert;'') mithin mufs die Schlacht,

da die Dedikation ohne Zweifel am Jahrestag des Gelübdes statt-

gefunden haben wird,*^) auf den nämlichen Tag gesetzt Averden.

Eine Bestätigung hierfür gewährt die. Angabe des Livius, dafs

zur Zeit, als der Feldzug begann,, der Winter noch nicht ganz

abgelaufen war.') Da der römische Kalender in dieser Periode

conBularia habnit] creavit L. Cornelium Scipionem Cn. Fulvinni consulcR,

pnncipio hajus anni oratores Lucanonim . . . venernnt.

1) Liv. X, 18 und 19. Dor Tag dieser Schlacht, in welcher Ap. Clau-

dius der Bellona einen Tempel gelobte (Liv. X, 19, 17), war nach einem

neuerdings von Gaston Boissier veröffentlichten Kalendarium (Revue de

philol. 1884, p. 55 ff.) der 3. .Inni, an welchem nach Ovid. fast. VI, 199 ff.

auch die Dedikation des Tempels stattfand.

2) Liv. X, 20, 2, vgl. 16, 1.

3) Liv. X, 21, 13: ob haec et — jara adpetebat tempns - comitiorum

causa L. Volumnius consul Homam revocatns.

4) Liv. X, 29, 14.

6) Ovid. fast. IV, 621.

G) Einen Beweis für diese Annahme, falls es eines solchen bedarf,

liefert die Thatsache, dafs die Stiftung des Tempels, welchen der Konsul

Ap. Claudius 458 während einer den Etruskern und Samniten gelieferten

Schlacht gelobte, am Jahrestage derselben erfolgte (vgl. A 1), nicht minder

der Umstand, dafs die Regillusschlacht, in welcher der Diktator A. PostumiuB

den Dioekuren einen Tempel gelobte, auf den nämlichen Tag gesetzt wird,

an welchem die Dedikation des Heiligtums erfolgte (Liv. II, 20, 12. 42, 5.

Dionys. VI, 13).

7) Liv. X, 25, 10: 6ebant autem itinera, quanta ßeri sinebat hiemps
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(]cn Jahreszeiten etwa ura zwei Monate voraus war,') so filUt der

Anfang der Operationen, welclier nacli Polybius (IT, 10, ^ff.) kurxe

Zeit vor die Schlacht bei Sentinum, also nach dem damaligen

Kalender ungefähr Ende März oder Anfang April zu setzen ist,

noch in das Ende des Winters (etwa Anfang Februar). Die von

Livius erwähnte Angabe einiger Annalisten, nach welcher die

Konsuhi gleich nach ihrem Amtsantritt den Feldzug begonnen

haben sollen,^) erweist sich, demnach als falsch. Da mithin der

Anfang der Operationen g''gen den 1. .April stattfand, nach dem

Triumphe aber, welchen Fabius am 4. September feierte, noch

Zeit zu weiteren Uiiternehniungen in Samnium und Efrnricn blieb,')

so ist man berechtigt, auch für dieses .Jahr den 1. Dezember als

Antrittstag anzunehmen.

Im .Jahre 4G0 niufs dagegen, wie ünger richtig bemerkt,*)

der Amtsantritt sich wiederum verschoben haben. Die beiden

Konsuln dieses .Jahres triumphierten nacheinander am 27. und

2S. März. Die Komitien waren aber schon vor den Triumphen

iinberaumt, denn der Tvonsul M. Atilius Regulus wurde von dem

Kriegsschauplatz nach Rom berufen, um die Komitien abzu-

lialten.'') Der Senat hatte in der That Grund, die Konsuln vor

der Zeit zur Abdankung zu bestimmen, da Regulus in Samnium

sehr grofse Verluste erlitten und L. Postumius Megellus eigeu-

mächti«' einen Einfall in Etrurien unternommen hatte.'"') Heiden

I

liaiuldum exacta — vcrc inilc primo rclicta pccnnda Icgioiic ad Cluninm —
Uomani ipso ad consnltandnin de bcllo rediit.

1) Ka crgiebt sich dies, wie Fränkel p. 107 riclitifj bcmorkt, daran«,

daTs der am 13. Februar 4G1 von dem Konsul L. Papirius Cursor boj^angene

Triumph mit der Zeit, um welche die ScbocefTille begannen (Liv. X, 4fi, 1),

also Anfang oder Mitte Dezember, zusammenfallt.

2) Liv. X", 20, 5: invenio apud quosdara extemplo consulatu inito pro-

fictos in Etruriara Fabium Dcciumque. Fränkel p. 65 irrt also, wenn er

glaubt, dafs Livius hier einer besseren Quelle folge. Dafs die vielen Ver-

handlungen, von welchen Livius X, 25 nud 26 erzählt, auf zuverlässiger

Überlieferung beruhen, soll hiermit natürlich nicht behauptet werden. Viel-

leicht sind dioselbeu erfunden von einem Annalisten, welcher in der V^oraus-

Kotzung, dafs der Kalender damals mit den Jahreszeiten in Einklang stand,

ilas zwischen dem Ende des Winters und dem 13. April liegende Int^jrvall

ausfüllen zu müssen glaubte.

3) Liv. X^30, 9— 31, 7.

4) Piüm. Stadtära p. 86 tf.

.5) Liv. X, 36, 18: consul .... comitiorum cau<a Romam est profectus

6) Liv. X, 36, 19 u. 37, 7.
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wurde aus diesem Grunde der 'IViumpli, um den sie nachsuchten,

verweigert^') so dafs sie denselben schliefslich auf eigene Kosten

begehen mufsten.') ünger nimmt an, dafs die neuen Konsuln

ihr Amt bereits am 1. April angetreten hätten.') Hiergegen

spricht indessen folgende Erwiigung. Die konsularischen Trium-

phaltage der nächsten Periode bis 531 fallen, wenn man von

drei durch SümmerfeldzGge bedingten Triumphen absieht, sämtlich

zwischen den 13. Dezember (47G) und den 13. April (502).'') Ein

am 1. April gehaltener Triumph begegnet bereits 473. Wir sind

daher wohl zu der Annahme berechtigt, dafs der Amtsantritt

während dieser ganzen Periode am 1. Mai erfolgte.^') Die Wahlen

für 461 konnten sich, wenn sie auch ursprünglich auf den März

anberaumt gewesen sein mögen, sehr wohl bis zur zweiten Hälfte

des April verzögern, da die Konsuln, bevor sie ihre Triumphe

gefeiert, keine Ursache hatten, dieselben zu beschleunigen.'^ Der

1) S. die beiden in der vorigen Note angeführten Stellen.

2) Von dem Konsul L. Postumius Megdlus wird dies ansdrücklich be-

zeugt (Liv. X, 37, 8 ff.) und wird daher von seinem Kollegen das nämliche

angenommen werden müssen.

3) Rom. Stadtära p. 86 ff.

4) Die Daten sind folgende:

461 13. Jan. 13. Febr. 494 1. Schaltmonat.

472 6. März. 495 11. März.

473 I.April. 497 17. Jan. (prutorischer Triumph)

474 1. Febr. und VIII ?

476 13. Dezbr. 498 VIT. ...?

477 6. Jan. 501 1. April

478 17. Febr. 502 13. April.

479 ... Febr. u. 1. März, 513 1. u. 4. März.

481 17. Febr. 518 13. Schaltmonat.

482 ? 519 10. März.

486 ? 620 1. April.

48'7 23. Jan. 521 1. Febr. u. 15. März.

488 26. Sept. 5. Okt. 1. Febr. 5. Febr. 623 5. März.

490 1. Nov. 529 5. März.

491 17. März. 631 10. u. 12. März.

Unter diesen Triumphen sind durch Sommerfeldzüge bedingt: 488

26. Sept. und 5. Okt. und 490 1. Nov.

5) Dafs die Triumphaldaten auf den 1. Mai hinweisen, hat zuerst

Bredow (in der p. 79, A 2 citierten Abhandlung p 165 ff.) bemerkt, der jedoch

irriger Weise annimmt, dafs dieser Tennin schon seit 433 bestanden habe.

6) Fränkel, welcher für die Periode von 434 bis 401 den 15. Juli als

Antrittbtermin annimmt (p. 77 ff.), macht hierfür p. C8 geltend, dafe als

Stiftungstag des Quirinustempels, welchen 4G1 dur Konsul L. Papirius Cursor
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eiu/'ige Grund, welcher sieh gegen unsere Annahme geltend

machen lUfst, ist die Reihenfolge der Triumphe des Jahres 474.

Zunilchst ist in der Tafel verzeichnet der am 1. Februar ge-

ieierte Triumph des Konsuls Ti. Coruncanius über die Vulsinienser

und Vulcienter und sodann der auf den 10. Juli fallende Triumph

des rrokousuls L. Amilius Barbula über die Tarentiner, Samniten

und Sallentiner. Hiernach könnte es allerdings unzulässig scheinen,

den Jahresanfang zwischen den 1. Februar und den 10. Juli zu

setzen. Mommsen und Unger nehmen daher an, dafs erst nach

474 der 1. Mai Antrittstag geworden sei.*) Dann mufste aber

nach seinem am 13. Februar begangenen Triuraiihe über die Samniten

weihte (Liv. X, 46, 7), in einer Inschrift (C. I. L. I, p. 395) III. K. Jul.

angegeben werde (es ist dies nicht, wie Friinkel glaubt, der 29. Juni, der

nach Macrob. Sat. I, 14, 9 erst von Cäsar eingelegt wurde, sondern, wie

nuch aus der Ausdrucksweise Ovids fast. VI, 705 deutlich hervorgeht, der

28.; die Datierung ist also die des vorciisaribchen Kalenders). Es fragt sich

indessen, ob dieses Datum auf den von Papirius Cursor geweihten Tempel

lind nicht vielmehr auf einen etwa nach dem Brande von 705 vorgenom-

nicncn Neubau (vgl. Becker Rom. Altert. I, 571, A 1207) zu beziehen ist

Hinsichtlich des 4G1 dedicicrtcn Tempels, welcher, wie Becker vermutet,

im der Stelle des von Numa erbauten Tempels errichtet wurde, liegt die

Annahme am nächsten, dafs er ebenso wie der alte Tempel (vgl. Ovid.

f;ist. II, 511) an den Quirinalien (17. Februar) geweiht wurde. Alsdann er-

folgte die Dedikatiou unmittelbar nach dem am 13. Februar gefeierten

Triumph. Die Angabe des Livius, dafs Papirius das Heer nachher in die

Winterquartiere geführt habe (X, 46, 9), stimmt hierzu vollkommen, da in

diesem Jahre der Februar in den Anfang des Winters fiel (s. p. 99, A 1).

1) Mommsen Chron. p. 101 lilfst diesen Termin bestehen seit 478, Unger

U. Stadtära p. 92 seit 476, indem er für 470—475 den 15. Juli annimmt.

Kr glaubt dies, abgesehen von anderen Argumenten, die sich durch unsere

Ausführungen von selbst erledigen werden, daraus folgern zu müssen, dafs

die Römer 476 erst kurz vor der Schlacht bei Asculum, welche gegen das

Knde der guten Jahreszeit stattfand, auf dem Kriegsschauplatz erschienen

-''eien, was nur dadurch erklärt werden könne, dafs das Amtsjahr damals

erst mit dem Spätsommer (15. Juli) begonnen habe. Aus der Darstellung

des Zonaras (VIII, 5) folgt aber keineswegs, dafs bis zur Schlacht bei

Asculum kein römisches Heer dem Pyrrhus gegenüberstand, sondern nur

soviel, dafs die Konsuln, ebenso wie Q. Fabius Maximus im Jahre 537,

längere Zeit eine Schlacht zu vermeiden suchten und daher dem Könige

nicht entgegentraten. Da der Abzug des Pyrrhus aus Italien, welcher zwei

Jahre vier Monate nach seiner vor Frühlingsanfang erfolgten Landung statt-

fand (Diod. XXn, fr. 8, 1), in dns Jahr 478 fällt (Eutrop. II, 14), die Konsuln

dieses Jahres also vor dem Spätsommer ihr Amt angetreten haben müssen,

^0 ist Unger zu der Annahme genötigt, dafs ihre Vorgänger vor der Zeit

abgedankt hätten, wofür die Überlieferung jedoch keinen Anhalt bietet.
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der Jahresanfang, der 461 unzweifelliaft in den Frühling fiel, sich

vor 474 erheblich verschoben haben, um bald nachher, etwa um

478, Avicder auf denselben Zeitpunkt zurückzukehren, wahrend

weder die Triumphaldaten der vorhergehenden noch die der un-

mittelbar folgenden Jahre eine Schwankung erkennen lassen

(472 5. März, 473 1. April, 476 13. Dezember, 477 5. Januar,

478 17. Februar), sondern vielmehr konstant auf einen in den

Frühling fallenden Antrittstermin hinweisen. Betrachtet man

nun die über die Ereignisse des Jahres 474 selbst vorliegende

Überlieferung, so ergiebt sich, dafs die Reihenfolge, in der die

beiden Triumphe in den Fasten angeführt sind, nicht die rich-

tige sein kann. Was zunächst den Triumph des Konsuls Ti. Co-

runcanius über die Vulsinienser und Vulcienter (1. Februar) be-

trifft, so fand derselbe jedenfalls erst geraume Zeit nach der

Schlacht bei Heraklea statt. Wie Zonaras meldet, wurde Corun-

canius, der bis dahin in Etrurien Krieg führte, auf die Nachricht

von der bei Heraklea erlittenen Niederlage nach Rom berufen,

um die Stadt, die durch Pyrrhus bedroht schien, zu decken. Vor

seinem Abzug gelang es ihm noch, die mit Rom im Krieg be-

griffenen etruskischen Städte zur Annahme eines Vertrages zu

zwingen,') wodurch er sich wohl den Anspruch auf einen Triumph

erworben haben mag. Da Coruncanius alsbald nach seiner An-

kunft in Rom dem Pyrrhus entgegenrücken mufste,^) so wird für

ihn zur Veranstaltung einer Siegesfeier keine Zeit gewesen sein-,

vielmehr kann dieselbe erst stattgefunden haben, nachdem der

König den Angriff auf Rom aufgegeben und Winterquartiere be-

zogen hatte.^) Die Konsuln müssen nun aber ihr Amt spätestens

gleichzeitig mit der Überfahrt des Pyrrhus, die kurz vor Früh-
lingsanfang (10. März) erfolgte,*) angetreten haben, da Lävinus

1) Zon. Vm, 4.

2) Zon. VIII, 4.

3) Nach Zon. VIII, 4 mufs der Rückzug des Pyrrhus gegen das Ende

der guten Jahreszeit btattgefunden haben, da nach den noch folgenden

resultatloben Verhandlungen mit den Römern, die nicht viel Zeit in An-

spruch genommen haben können, der Winter seinen Anfang nahm (VIII, 4 fin.:

iv (liv ovv tÜ) xduwvi naQsay.svä^ovzo auqpco).

4) Zon. VIII, 3: 6i Jlv^jQOg ovdi ro ^ag avaun'vag umrjet. Hier ißt

unter dem Frilhlingeanfang jedenfalls der Termin zu ver-^tehen, mit welchem

die Schiflahrt eröffnet zu werden pflegte. Nach Vegctius IV, 39 war dies

der 10. März des julianiscben Kalenders. Auf den nämlichen Zeitpunkt ist

wohl auch die Angabe des Clodius Tubcus, wonach das Ende des Winters

auf den 11. März fällt (Lydus de ostcnt. Cl), zu beziehen.

k
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alsbald nach der Aiilvunit des Königs, noch ehe derselbe die

Kontingente der Bundesgenossen an sich ziehen konnte/) in

Lucanien erschien. Dafs die Überfahrt des Pyrrhus erst nach

dem Antritt der Konsuln des Jahres 474 erfolgte, wird auch be-

zeugt durch Orosius und Zonaras, die die Niederlage des Pyrrhus

bei Benevent (479) in das fünfte Jahr nach seiner Ankunft setzen.')

Da die Konsuln des Jahres 474 vor der Überfahrt des Pyrrhus

noch nicht erwähnt werden, so ist anzunehmen, dafs sie ihre

Amtsfübrung erst kurz vor diesem Ereignis, also ebenfalls gegen

das Ende des Winters, begonnen haben. Der Triumph des TL
Coruncanius fallt also, da er jedenfalls nach dem Ablauf der

guten Jahreszeit stattfaiid, erst in die zweite Hälfte des Amts-
jahres. Wer nun die Reihenfolge, in der die beiden Triumphe

in den Fasten verzeichnet sind, festhält, mufs, wenn der 1. Februar,

an welchem Coruncanius triumphierte, in die zweite Hälfte des

Amtsjahres fallen soll, die von dem Prokonsul L. Amilius Barbula

begangene Siegesfeier (10. Juli) ganz an das Ende des Amts-

jahres setzen und demnach dasselbe etwa mit dem 15. Juli,

welchen Termin Unger annimmt,^) beginnen lassen. Dann müfste

aber der Juli des damaligen Kalenders etwa dem letzten Monat

des Winters entsprochen haben, was unmöglich angenommen

werden kann. Da 4G1 und 40G der Kalender den Jahreszeiten

etwa um zwei Monate voraus war,*) so mufs für 474 das analoge

Verhältnis vorausgesetzt werden, und fallt hiernach das Ejide

des Winters vielmehr mit dem von uns als Antrittstermin an-

genommenen 1. Mai zusammen. Die Reihenfolge der Triumphe

ist also in den Fasten, wohl durch ein Versehen des Koncipienten,

dem das spätere Kalenderjahr vorschweben mochte, umgekehrt

worden. Der Triumph des Prokonsuls L. Amilius Barbula (10. Juli)

rückt nunmehr in den Anfang des Amtsjahres, welchem er auch

aus dem Grunde angehören mufs, weil Amilius, der im .Winter

vor der Überfahrt des Pyrrhus in Apulieu befehligte, nachher

1) Plut. Pyrrh. 16.

2) Gros. IV, 2. Zonar. VIII, 6.

3) R. StacUilra p. 87 ff.

4) Über das Verbiiltuis des Kalenders zu den Jalircszeitcn iiu Jabrc •161

s. p. 99, A 1. Dafs aueb 196 der Kaleuder um etwa zwei Monate voraus

war, zeigt Polyb. I, 21, 9, wonacb zur Zeit, als die neu ernanuten Konsuln

;iuf den Kriegsscbauplatki abgingen (1. Mai), die Kartbager nocb in PanormuB

in den Winterquartieren lagen. • ' ' "•

i
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uicht mehr erwälmt Avinl.') Das Imperium ist ihm also wohl

blofs prorogiert wortleii, damit er bis zum Einlrellen seines Nach-

folgers den Obcrbefelil führen könnte. Der Triumph des Konsuls

Ti. Coruncanius (1. Februar) fällt nach unserer Zeitreduktion in

den Anfang des Winters, ^vas der Darstellung des Zonaras voll-

kommen entspricht.

Zu unserer Annahme, dafs das Amtsjahr gegen das Ende

des Winters begann, stimmt es auch, dafs die Wahl der für 476

bestellten Konsuln C. Fabricius Luscinus und Q. Amilius Papus

während der Wintermonate stattfand.^) Eine weitere Bestätigung

erhält unsere Ansicht dadurch, dafs "die 475 um die Zeit der

Wintersonnenwende^) gefeierten Saturnalien {Kq6vlu) nicht lange

vor den Amtsantritt der neuen Konsuln fielen.*) Endlich ist es

ausdrücklich bezeugt, dafs der 472 unmittelbar vor dem Amts-

antritt der neuen Konsuln^) an den römischen Gesandten in

Tarent verübte Frevel zur Zeit der Dion^'sien,*^ die im Frühling

begangen zu werden pflegten, stattfand.

Durch die vorzeitige Abdankung der Konsuln des Jahres

531, welche unmittelbar vor ihrem Rücktritt am 10. und 12. März

triumphierten,') verschob sich der Antrittstermin vom 1. Mai

auf den 15. März^) und schliefslich GOl auf den 1. Januar,^) wo

1) Dies wird richtig bemerkt von Fränkel p. 23.

2) Zonar. VIIT, 5: insizu (nach der Schlacht hei Asculam) ol \i\v

(Fcofiaioi) flg ttjv 'Anovlt'av /jjft'juceav, o 6t TTuyjjog raHu rs fjioifia^eto

y.ai ot'%o9iv CTQUtiäv nal j;ß?Juara iifTfnffiipato. [lad^wv 6t tbv ^aßgimov

Kai ZOP riamtov vnäxovq TjQrifiivovg xal etg to atgazonfSov aqpiy/ifVovt,

oux inl ZTjg avz^g fiffiivTjy.s yvcofLrjg.

3) Da die Saturnalien, mit welchen die Einstellung der Feldarbeit ge-

feiert wurde, bis zum Jahre 537, in welchem sie auf den 17. Dezember

fixiert wurden (Liv. XXII, 1, 19 ff.), ein konzeptives Fest waren (Ilartniann,

der röm. Kalender p. 205), so konnten sie trotz der Abinungen des Kalender-

jahres vom Sonnenjahr stets zur naturgemäfscn Zeit begangen werden.

4) Plut. Pyrrh. 20 fin. und 21 in. Vgl. Appian Samn. 10.

5) Dionys. XIX, 6.

G) Dio Cass. fr. 39, 5.

7) Plut. MarcelL 4.

8) Zum erstenmal ist dieser Termin bezeugt für 537 (Liv. XXII, 1, 5),

ferner für 539 (Liv. XXIH, 30, 18), 543 (XXVI, 1, 1), 544 (XXVI, 26, 6),

545 (XXVII, 7, 7), 553 (XXX, .39, 5), 555 (XXXII, 1, 1), 50G (XXXVIil, 35, 7),

570 (XXXIX, 52, 5), 574 (XL, 35, 2), 576 (XLI, 6, 2), 577 (XLI, 8, 4), 583

(XLII, 22, 7), 586 (XLIV, 19, 1). Vgl. Mommsen, II. Chr. p. 102.

9) Cassiodor p. 616, Momms. unter 601: Q. Fulvius et T. Annius, hi

primi conse. Kai. Januariis magistratum iuicnmt propter «ubitiim Colfiberiae
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er von nun an verluirrtc. Unger nimmt mit Zustimmung Langes

an, Jafs erst der 1. Januar gesetzlich fixierter Aiitrittstag ge-

wesen sei;') doch mufs dies, wie Momrasen richtig gesehen hat,*)

auch schon vom 15. März gelteiL Ein entschiedener Beweis

Jiierfür liegt darin, dafs jiachdem die für 502 gewUhlten Konsuln

nach dem Abgang in ihre Provinzen hatten ahdanken müssen,

ihre Nachfolger nicht ein volles Kalenderjahr, sondern nur bis

zur Wiederkehr des bisherigen Antrittstages im Amte blieben,

was mit Notwendigkeit deshalb anzunehmen ist, weil sie in den

Fasten als ein subrogiertcs KollegiuuT verzeichnet sind.^) Femer

mufs der 15. März auch aus dem Grund als gesetzlich feststehender

Termin betrachtet werden, weil die Konsuln des Jahres 552, ob-

wohl sie ihr Amt erst nach dem Rücktritt des unter den vor-

hergehenden Konsuln ernannten Diktators C. Servilius, der über

den 10. April hinaus fungierte,*) angetreten hatten, dasselbe gleich-

wohl nur bis zu jenem Termin bekleideten. Mit der Fixierung

des Amtsantritts auf den 15. März ist wohl, wie Matzat be-

merkt,^) das Fest der Anna Perenna, welches an diesem Tage

gefeiert wurde,'') in Verbindung zu bringen.

Es erübrigt nun, auf Grund der von uns ermittelten Ver-

schiebungen des Amtsneujahrs die den varronischen Jahren ent-

sprechenden Jahre der christlichen Ära zu bestimmen. Da der

gegen Frühlingsanfang erfolgte Übergang des Pyrrhus nach Italieif,

jedenfalls nach der Angabe griechischer Gewährsmänner, ol. 124, 4

= 281/80 V. Chr. gesetzt wird') und der Anfang des mit dem 1. Mai

beginnenden Jahres 474 mit diesem Zeitpunkt zusammenfällt,*) so

bellum. Vgl. Liv. cjMt. XLVIT: consules auno quingentesimo nonagcsirao

octavo ab urbe condita (= GOl vair. , vgl. p. 40) ruagistratum (Kai. Jan,^

inire coeperunt.

1) Unger, R. Stadtära p. 94 If. — Lange de diebns ineundo consulatui

sollenmibns . . . coramentatio, p, 6,

2) R. Chr. p. 103, vgl. R. Staatsr. I, 79 Dafs der 15. März geseti-

licli Cxicrter Antrittstag war, wird auch von Matzat I, 25 und Friinkel

p. 35 angenommen,

3) Vgl. p. 31, A 1.

4) Liv, XXX, 39, 8, vgl. p. 63, A 6.

5) R. Chr. I, 25.

C) Ovid fast. III, 523 ff.

7) Vgl. Polyb. II, 20, 0, wonach die Überfahrt des Pyrrhus zwei Jahre

vor die Vemichtung der Gallier bei Delphi fiel, welche nach Taus, X, 23, 14

Ol, 125, 2 = 279/8 v. Chr. stattfand.

8) S. p. 103 ff.



— 106 —
ergeben sich liieruach folgomlc Jalircsaufäiige, deren Kalenderdaten

allerdings von -101 an um 2 Munate gegen die wirkliche Zeit

voraus sind,') während in der vorhergehenden Periode die Differenz,

je naher man der Zeit des gallischen Brandes kommt, um welche

der Kalender noch mit den Jahreszeiten in Einklang stand,*)

desto mehr abnehmen mag. Um zu zeigen, wie weit unsere An-

setzungen von der gewöhnlichen Zeitrechnung abweichen, mögen

den varronischen Jahren in Parenthese die sich aus der üblichen

Reduktion ergebenden Jahre der christlichen Ära beigefügt werden.

.'KU varr. (390) 1. Juli 383 v. Chr.

Anarchie (
^^^

" ^^'^^ ^' "^"^ ^^^
"Anarchie

J ^^^ ^^ ^^^^^ ^ j^j. 3^^ ^^

384 „ (370) I.März 363 „

396 „ (358) I.März 351 „

397 „ (357) 1. Juli 351 „

404 „ (350) ....... 1. Juli 344 „

405 „ (349) ....'... 1. März 343 „

413 „ (341) 1. März 335 „

414 „ (340) 15. Okt. 335 „

420/21 „ (334/3) 15. Okt. 329 „

422 „ (332) 1. Juli 328 „ -

429/30,, (325/4) 1. Juli 321 „'

433 „ (321) ....... 1. Juli 318 „

434 „ (320) 1. Dez. 318 „

444/45,, (310/9) 1. Dez. 308 „

452 „ (302) ....... 1. Dez. 301 „

453 „ (301) Aug. 300 „

454 „ (300) . 1. Dez. 300 „

460 „ (294) 1. Dez. 294 „

461 „ (293) ....... 1. Mai 293 „

474 „ (280) 1. Mai 280 „

Es leuchtet ein, dafs bei solchen Untersuchungen, die auf

Grund einer mangelhaften Üljerlieferung geführt werden, auch

wenn man alle Momente berücksichtigt, die Möglichkeit eines

Irrtumes keineswegs ausgeschlossen ist. Eine Verschiebung des

Autrittstages kann uns in dem einen oder anderen Falle sehr

wohl entgangen sein. Um so mehr Wert ist darauf zu legen,

dafs ein römischer Annalist, der jedenfalls die Jahresverkürzungen

1) S. p. 9'J, A 1 und 103, A 4.

2) S. den Aböclinitt über das Kalcndcrwesen. ^

;i
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IjcriUlv-sicliiiglc, zu ganis Jen niimlichcn Ansetzungen gelajigte.

Nacli oiiK'r Angabe des Lydus begann die Anarchie, für die fünf

Jahre gerechnet Averden, mit dem Anfang der 103. Olympiade

(tq^tijs ^«^ fxuToöti'ig dh)^7ii(<öog iviCxa^tvrig)^) also 3G8/7 v.Chr.,

was genau zu misorer Zcitreduldion stimmt. Einen Beweis dafür,

d;ifs d(T von Lydus hier benutzte Autor bei seiner ZeitrecJinung

ebenso wie wir die alten offiziellen Fasten zu Grunde legte, darf

man darin erblicken, dafs er in Übereinstimmung mit denselben

diu Anarchie (379 varr.) in das 136. Jahr der Republik setzt.

Es ist mnimchr zu untersuchen, inwieweit die der eben be-

handelten Periode angehörigen Synchronismen mit unseren

Ansilizen (lb(;i-('iiistimmen. Sollten sich unter diesen Synchro-

nismen, deren Zahl nur gering ist, einige finden, die mit unseren

lediglich auf der römischen Überlieferung beruhenden Daten in

Einklang stehen, so wird man hierin wohl eine w^eitere Bestäti-

truni' für die Ifichti'ikeit der letzteren erblicken dürfen.

Vierter Abschnitt.

SyiW'lironisincii aus der im vorhcT'^cliciKloii Abscliiiitt

bcliandelten Periode.

An erster Siedle kommen hier in Betracht die Angaben über

die Zeit der Einnahme Roms durch die Gallier. Nach einer weit

vorbreiteten Tradition, die sich bei Polybius, Diodor, Justin und

Orosius findet,-) fiel dieselbe in das Jahr des antalkidischen

Friedens (ol. !)8, 2 = 387/6 v. Chr.).^) Anscheinend steht hiermit

in Widerspruch die Zeitrechnung des Dionys, welcher den gal-

lischen Brand ol. 08, 1 setzt und von diesem Datum ausgehend

das erste Jahr der llepublik und das Gründungsjahr Roms be-

rechnet.'*) Dioiiys macht für jene Zeitangabe geltend: i] KtXxäv

1) de iiiog. I, 38.

'2) l'ob'b. 1, 0. Diod. XIV, 113. Justin. VI, 6, 5. GrosiuB III, 1.

.^) Dafri der Aiitalkiiliisfricdo in das Jahr 387/G fillt, wird allerdings

nur 1»e/,ou^t von Oiodor (XIV, 110), dessen Ansetzunj»en liäufig unrichtig

t-ind. HiiT kann indessen sein Zeugnis für zuverliisf.ig golton, weil nach

zwei hierzu MtiiuuKiideu Angaben die llellonika des Kallisthenes, welche

den droirsigjilhrigcn Zeitraum vom Antalkidasfrieden bis zum Beginn des

heiligen Kricf^CM uiiifafHten, mit 387 'G begannen und mit 357/6 endigten

(iJiod. XiV, 117, 7, XVI, 14, 4).

-1) Diony«. 1, 74.
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i(podog^ xcxd^* ijv i) 'PcojUfaoi' :r6Xig mAoj, iSv^Kpiovtttcit öisdbv

vnb jiKVTtov ((QxovTog \49)\in]0i IIx'Qyicovog yi7'i<Sd-r(L xatä t6

JTQ&TOV irog tilg 6yö6ijg xcd ivEvrixo6tr]g oXv^inuÖog. Mit der

Ansicht dos Dioiiys stimmt es jedocli niclit, dafs die sonst am
meisten verbreitete Überlieferung die Einnalime Roms ein Jahr

später setzt. Jedenfalls liegt bei Dionjs, ^vie IJiidiiigcr und Unger

bemerkt haben,') ein Mifsverst'andnis vor. In den Quellen war

augenscheinlich, wie aus den Worten des Geschiehtschreibers

selbst ersichtlich ist, ol. 08, 1 als Zeitpunkt der Invasion {ß(po8og)

in Etrurien bezeichnet, während die Einnahme Roms erst in das

folgende Jahr gesetzt wurde. Zur Bestätigung hierfür dient der

Bericht Diodors. Hiernach begann die gallische Invasion in

Etrurien Avährend der Belagerung Rhegions durch Dionys und

zwar zu der Zeit, als die Stadt aufs ärgste bedrängt war.^) Jeden-

falls ist hier der elfte Monat der Belagerulig gemeint, in welchem

in Rhegion die Not ihren höchsten Grad erreicht hatte.') Nun
mufs aber, wie Unger richtig gesehen hat,^) die Belagerung

Rhegions schon ol. 97, 4 (389/88 v. Chr.) ihren Anfang genommen
haben, da Dionys erst längere Zeit nach dem Beginn derselben

die olympischen Spiele beschickte.^) Die Belagerung, welche elf

1) Büdingcr in Bursians Jahresbericht I, p. 1182. Unger, römisch-

priechische Synchronismen vor Pyrrhos p. bZb if. (in den Sitzungsber, d.

philos.-iihilol.-hist. Kl. der k. bair. Ak. d. Wiss. 187G). Vgl. p. 10.

2) Diod. XIV, 113, 1: xa^' ov 8\ y.cciqov ^üXiaza 'Pi]yiov litoXiöq-Aei

Jiovvaiog, ot KaroiKOvvztg zu niquv zätv 'AXnfwv KfXzol za azBva SisX^övzes

(ifyaXaig 8vvdfisoi -KazfXdßovzo zfjv (ifza^v jjmpav zov zs 'Amvvivov xal

Ttöv "AXnfav opmr, lY.ßaXQvzfg zovg v.uzoiv.ovvzag Tvi^rjvovg.

3) Diod. XIV, 111, 1.

4) A. a. 0. p. 648.

5) Diod. XIV, 108, 6 ff.: XQ^'^'^tovcrjg 8s zrjg noXiOQK/ag .... jLOvvaiog

zag (t\v Svrd(ieig avvfixfv iv zaig y.a9' fj^ffjcü' nQoaßoXaig xal zfjv i§

ctQxi^ig itQO&fCiv ovK lyy.azfXfiTif, zwv 8' 'OXvfmi'av iyyvg ovzcov, dntaznXev

tlg zov äyüva zi&Qinna. Eier ist ausdrücklich gesagt, dafs Dionys die

Olympien während der Belagerung Rhegions beschickte; nichts desto weniger

stellt Matzat I, 116 dies in Abrede, indem er geltend macht, dafs Diodor

alsdann die Belagerung Rhegions, soweit sie vor die Olympien fiel, unter

ol. 97, 4 erzählt haben würde. Eines solchen Argumciitos wird sich nie-

mand, der Diodors chronologische Methode kennt, bedienen. Wie wenig

Diodor auch in diesem Teile seines Werkes sich eine richtige Datierung

der EreigniEse angelegen sein lief?, zeigt seine Ansctzung der Einnahme
Hipponiums durch Dionys auf 388/87 (XIV, 107, 2) und der Wiederherstel-

lung der Stadt durch die Karthager auf 379/78 (XV, 24, 1), während nach

Dionys XX, 7 zwischen beiden Ereignissen ein Intervall von 12 Jahren liegt;
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Monate dauerte, endigte demnach ol. 98, 1, wahrend Polybius

(I, C) dieselbe irrtümlich sich noch auf das folgende Jahr er-

strecken llifst. Der von Diodor benutzte Autor setzte also ebenso

wie die dem Dionys vorliegenden Quellen den Beginn der gal-

lischen Invasion ol. 98, 1. Wenn Diodor denselben ebenso wie

die Einnahme Roms unter dem folgenden Jahre erziihlt, so hat

dies seinen Grund wohl darin, dafs er in seinem chronologischen

Farapegma als Datum für die Einnahme Roms 387/G angegeben

fand und alsdann seiner Gewohnheit gemafs aT;ch den Beginn

der Invasion unter das nämliche Jahr brachte. Die dem Diodor

und Dionys vorliegende Überlieferung findet sich auch bei Appian,

der die gallische Invasion nach Verlauf von 97 Olympiaden statt-

finden läfst.^)

Es ergiebt sich hieraus, dafs nach einer zur Zeit des Dionys

allgemein verbreiteten Überlieferung, der schon die Quelle Diodors

folgte, die gallische Invasion gegen das Ende der Belagerung

Rhegions ol. 98, 1 (= 388/87 v. Chr.) begann, wahrend die Ein-

nahme Roms nach der seit Polybius am häufigsten begegnenden

Datierung in das folgende Jahr fiel. Nun fand aber nach einer

wohl auf die römischen Annalen zurückgehenden Angabe des

Cornelius Nepos^) die Eiimahme der nördlich vom Po gelegenen

Stadt Melpum durch die Insubrer, Bojer und Senonen, welche

jedenfalls mit dem Beginn der Invasion in das eigentliche Etru-

rien zusammenfiel,^) gleichzeitig statt mit der Eroberung Vejis

ebenso die Erwähnung der 384 gefeierten Olympien unt«r ol. 98, 3 = 386/85

V. Chr. (XV, 7, 2).

1) App. Gall. 2: oXvuniüSaiv rors''EXXr}aiv tnra xor) fvfv/jxovro yfyfvij-

(iivcov .... dvCazuzai [loiga Kfltäv,

2) Plin. bist. nat. III, 125: iutcriere et Caturigos Insubrum exsulcs et

Spina supra dicta, item Melpum opulcntia praecipuum, quod ab Insubribus

et Bois et Scnonibus deletum eo die quo Camillus Vejos ceperit Nepoa

Cornelius tradidit

3) Es ist dies deshalb anzunehmen, weil die Bojer und Senonen sich

in dem nördlich vom Po befindlichen Gebiet, in welchem Melpum jedenfallB

gelegen haben mufs, nicht lange aufgehalten haben küunen, da sie dort

schon alles von den früher eingewanderten gallischen Stämmen besetzt

fanden (Liv. V, 35, 2). Die Lage von Melinira scheint allerdings auf den

eisten Blick keine nähere Bestimmung zuzulassen, da Plinius diese Stadt

zwar in der Beschreibung der regio transpadana nennt, unmittelbar vorher

jedoch Spina erwähnt, welches der südlich vom Po gelegenen achten Region

fingehüite (vgl. § 120). Dafür, dafs Melpum nördlich vom Po zu suchen ist,

spricht indessen einesteils die Erwägung, dafs dasselbe in der ausführlichen
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durch Camillus (358), also G Magistratsjalire vor der Sclilacht

an der Allia. Hierzu stimint eine Nacliricht des Livius, wonach

gegen das Ende des Jahres 357 an der Gren/.e Etruriens eine

bisher noch unbekannte gallische Völkerschaft erschienen war,

von der man noch nicht wufste; ob sie sich friedlich oder feind-

selig verhalten wurde.') Angcnscheinlich sind hier die Bojer und

Liugonen gemeint, welche vor den zuletzt kommenden Senonen

die Alpen überschritten und zunächst nördlich vom Po Wohnsitze

suchten, als sie Jiier jedoch keinen Platz mehr fanden, die Eirnsker

und Umbrer aus dem nordöstlich vom Apennin liegenden Land-

striche vertrieben.^) Da nach diesen sich gegenseitig stützenden

Zeugnissen, auf die neuerdings Unger hingewiesen hat,') zwischen

Aufzählnng der Städte der RPch8U'n und achten Region fehlt, wiVhrend Spina

in der Beschreibung der let/,t''ren genannt wird, andemteils der Umstand,

dafs die Insubrer, welche nördlich vom Po verharrten, bei der Einnahme

Melpnms mitwirkten.

über die Wandernngrn der Gallier nach Italien im allgemeinen mafs

hier bemerkt werden, dafs dieselben nicht etwa erst 388/7, wie Unger ans

der stark zusammengezogenen Darstellnng bei Polyb. 11, 17 und Diod. XIV, 113

folgert (Rüm.-griech. Synchr. p. .'J4.'ij, die Alpen überschritten und in einem
gewaltigen Ansturm in Italien einbrachen, sondern dafs vielmehr gallische

Stämme schon seit der Zeit des Tarquinius S\iperbus in Oberitalien ansässig

waren. Nach Livius (V, 34) nahmeiT die Wanderungen der Gallier nach

Italien schon zur Zeit des Tarcjuinius Priscus ihren Anfang. Unger a. a. 0,

p. .552 will diesen Bericht darauf zurückführen, dafs die Gallier zwar um
die angegebene Zeit nach dem Süden aufbrachen, jedoch über 200 Jahre in

Südfrankreich verblieben. Diese Annahme wird jedoch widerlegt durch die

von Unger übersehene, jedenfalls aus einem griechischen Autor stammende

Angabe des Dionys (VJI, 3), wonach die am jonischen Meer wohnenden

Etrusker, welche ol. C4 = 524/3 v. Chr. Cumä angriffen, kurz vorher von

den Galliern aus ihren Wohnsitzen vertrieben worden waren. Dafs die-

selben sich nach ihrem um 000 v. Chr.' erfolgten Aufbruch einige Zeit in

Südfrankreich. aufhielten, wird man nach den Ausführungen Ungers, auf die

hier nicht näher eingegangen werden kann, immerhin zugeben müssen.

1) Liv. V, 17, 7ff. , wonach die >h;lirzahl der damals in dem Heiligtum

der Volturana versammelten Vertreter der etru.-kischen Städte das Ansuchen,

den Vejentern zu Hilfe zu koiTimen, ablehnte, indem sie geltend machte:

maxime in ea (?) parte Etruriae gentem invisitatam novos accolas Gallos

esBC, cum quibus nee pax satis fida nee bellum pro certo sit.

2) Liv.V, 35, 2: I'oeninon deinde (nach den Salluviern) Roji Lingonesque

transgressi, cum jam inter I'adum atque Alpes omnia tenerentur, Pado

ralibus trajecto, non Etruscos modo, sed etiam ürabros agro pellunt; intra

Appeninom tamen sese tenuere. tum Scnoncs recentissimi advenarum ab

Utcnte flumine usque ad Aesini fines habnere.

3) Unger, röm.-griech. Synchr. p. 643 ff.
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I

(lern Beginn der gallischen Invasion und der Einnahme Roms
6 römische Magistratsjahre liegen und auch Polybius ein längeres

Intervall voraussetzt/) so raufs eine der oben besprochenen Zeit-

angaben falsch sein. Um die Glaubwürdigkeit der beiden Syn-

chronismen zu beurteilen, ist es von Wichtigkeit, die Quellen,

auf die sie zurückgehen, zu ermitteln.

Den ersten Synchronismus, nach welchem der Beginn der

gallischen Invasion mit dem Ende der Belagerung Rhegions

(ol. 08, 1) zusammenfällt, hat Diodor augenscheinlich nicht aus

seinem auf den Ansetzungeu des Eratosthenes beruhenden chro-

nologischen Parapegnia, sondern aus dem Autor, nach dem er

vorher die Belagerung Khogions erzählte, also ohne Zweifel

Timäus, entnommen. Hätte er jene Zeitangabe in seinem chro-

nologischen Grundrifs gefunden, wo sie unter ol. 98, 1 hätte

stehen müssen, so Avürde er wohl nicht verfehlt haben, den Be-

ginn der gallischen Invasion unter diesem Jahre zu erzählen.

Die nun folg<'nde Darstellung des Zuges gegen Clusium stammt

natürlich aus einer römischen Quelle. Wir haben keinen Grund,

dem Zeugnis eines Autors, dessen Lebenszeit sich noch in das

vierte Jahrhundert v. Chr. hinein erstreckt, den Glauben zu ver-

sagen, zumal es von vornherein wahrscheinlich ist, dafs der An-

fang einer Invasion, welcher zahlreiche griechische und etruskische

Städte erlagen, von der griechischen Überlieferung frühzeitig

fixiert wurde. Dafür, dafs hier wirklich Überlieferung vorliegt,

spricht auch die auffallende Genauigkeit der Zeitangabe: xftO-'

ov Se xreiQov ^kcXiötu 'Pilytov fyroXioQXfi ^loi'vöiog. Ferner ge-

winnt dieser Synchronismus dadurch an Glaubwürdigkeit, dafs

<ler älteste römische Annalist die Einnahme Roms ol. 99, 3

(= 382/81 V. Chr.) setzte.^) Ohne Zweifel soll ol. 98, 1 den Zeit-

punkt bezeichnen, in welchem die Gallier den Po überschritten,

1) Polyb. II, 18, 1 ff., wo nach Erzählung der Einwanderungen der

vcrschieilencn gallischen Stämme, unter welchen auch die zuletzt gekom-

nienen Sononcn crwrihnt werden, bemerkt wird: rag [iiv ovv agxas ov (lovov

T^S jjwpofg infKQttTOVv, älla x«l rwv cvvFyyx'g noUovg r;r/jxoot'» {ni7toii,vxo.

(iSTa Si Tiva ^povov ^nxV »'""/«jßvrfs Pcofiai'ovg . . . . .%uziaiov nvxi]v

'irjv PcofiTjv nXijv tov KanfroXiov.

2) Es ist dies deshalb anzunehmen, weil Diodor, dessen Fasten ohne

Zweifel ans Fnbius stammen, die Kollegien der varronischen Jahre .3G0—364

wiederholt, was nur darin seinen Grund haben kann, d.ifs nach Fabins, mit

dessen Chronologie Diodor in Einklang zu kommen suchte, die gallische

Katastrophe erst 5 Jahre nach dem antalkidischcn Frieden stattfand.
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nicht etwa die Zeit des Alpenübergangs der zuletzt in Oberitalien

eingewanderten Bojcr, Lingonen und Seuonen, da das nördlich

vom Vo gelegene Gebiet von den früher geliomuieneu gallischen

Stämmen besetzt war') und daher das Erscheinen eines neuen

Stammes nördlich vom Po keine so grofse Bedeutung Ifaben

konnte, wie eine Invasion in das eigentliche bisher noch ver-

schont gebliebene Etrurien.

Der zweite Synchronismus, wonach der gallische Brand in

das Olympiadenjahr des antalkidischen Friedens fiel (ol. 98, 2

= 387/G V. Chr.), stammt, da er seit Polybius am meisten ver-

breitet war, jedenfalls von einem Autor, dessen chronologische

Ansetzungen für die Späteren meist mafsgebend waren. Da nun

Polybius im Anschlufs an Eratosthenes die Gründung der Stadt

ol. 7, 2 setzt,^) so ist anzunehmen, dafs er bei jener Zeitbestim-

mung demselben Gewährsmann folgt. Für die Zurückführung des

fraglichen Synchronismus auf Eratosthenes spricht femer der

Umstand, dafs Diodor, bei welchem sich die nämliche Ansetzung

findet,') seine chronologischen Angaben einem von Eratosthenes

abhängigen Autor entlehnt hat. Geht hiemach die Gleichsetzung

des gallischen Brandes mit dem antalkidischen Frieden auf Era-

tosthenes zurück, so begreift man, warum dieselbe von den

Späteren meist angenommen wurde. Dieser Synchronismus scheint

aber nun, obwohl er auf der Autorität eines angesehenen Forschers

1) Liv. V, 35, 2, vgl. p. 109 A 3 und p. 110.

2) Dionys I, 74: ov yocg iq^i'ovv, <ag TloXvßiog 6 MiyulonoXhriq xoaovzov

^ovov tiitBiv, ort xara z6 SfvtiQOv i'rog r^g tßS6[xrig oJ.vaTiiüSog ztjv 'Pd)[iTjV

t-KTic&ai nsi9o[iai. Dafs diese Ansetzung von Eratosthenes stammt, zeigt

Solin I, 27: Romam — placet conditam — Nepoti et Lutatio opiniones

Eratosthenis et Apollodori comprobantibus oljmpiadis septimae anno secundo

placet. Vgl. Cic. de rep. II, 18: nam si, id quod Graocorum investigatur

annalibus, Roma condita est secundo anno olyrnj^iadis septimae. Niebuhr

R. G. I, 298, A 700 macht allerdings geltend, dafs Eratohthenes, da er nach

Serv. Verg. Aen. I, 273 den Romulus als einen Enkel des Äneas bezeichne,

die Gründung nicht ol. 7, 2 gesetzt haben könne, und glaubt daher die

obige Stelle des Solin, wonach Nepos sich an Eratosthenes und Apollodor

angeschlossen haben soll, dahin verstehen zu müEsen, dafs Nepos für die

Einnahme Trojas die eratostheniache Epoche 1184/3 v. Chr. acceptierte. Wie
indessen Unger Rh. Mus. XXXV, p. 19 richtig gesehen hat, gehörte Eratosthenes

zu denjeuigen Autoren, welche zwei verschiedene Gründungen Roms (vgl.

Dionys T, 73) und somit zwei verschiedene Romulus annahmen. Über den

Grund dieser Ansicht vgl. den elften Abschnitt. •

3) Diod. VII, 3 (aus Syncell, I, 366 Bonn).
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beruht, doch insofern iinlialtbar, als nach unserer Untersuchung

der gallische Brand, der nach der herkömmlichen Gleichung

390 V. Chr. fällt, mindestens um 7 Jahre herahgerückt werden

mufs. Bei näherer Prüfung wird man finden, dafs die Zeitan-

gabe des Eraiosthenes nicht auf Überlieferung, sondern auf einer

sehr naheliegenden Berechnung beruht. Wenn Eratosthenes

den gallischen Brand ol. 98, 2 (387/G v. Chr.) und die Gründung

Roms ol. 7, 2 (351/50 v. Chr.) setzte, so beweist dies, dafs er

von der römischen Überlieferung, nach der das zwischen beiden

Ereignissen liegende Intervall genau oder ungefähr das nämliche

war, Kenntnis hatte. Er wufste augenscheinlich, wieviel Jahre

die Königszeit umfafste und wieviel eponyme Kollegien vom Be-.

ginn der Republik bis zu dem Jahre des gallischen Brandes

fungierten, und berechnete nach diesen Daten von ol. 98, 2 rück-

wärts das Grüiidungsjahr.^) Dann ist aber auch anzunehmen,

dafs ihm die Zahl der epouymen Kollegien, die von der Wieder-

herstellung Roms (365 varr.) bis zur Überfahrt des Pyrrhus

(474 varr.) fungierton, nicht unbekannt war. Scheidet man die

interpolierten Diktutorenjahre 421, 430 und 445 aus, so zählt

die Eponymcjiliste von 365— 474 varr., beide Termine einge-

schlossen, 107 Stellen. Eratosthenes mufste hiernach, wenn er

das varronische Jahr 474 mit dem Olympiadenjahr ol. 125, 1

(= 280/79 V. Chr.), mit welchem es zum gröfsten Teil zusammen-

fiel,^) gleichsetzte und die Magistratsjahre, deren Verkürzungen

ihm nicht wohl bekannt sein konnten, durchgängig als voll rech-

nete, den gallischen Brand (364 varr.) auf ol. 98, 2 (387/6 v. Chr.)

bringen. Dafs diese Datierung auf einer auf Grund der römischen

Eponymenliste angestellten Berechnung beruht, ist hiermit aufser

Zweifel gestellt. Eine Überlieferung über die Zeit der Einnahme

Roms nach Olympiadendatierung hat also dem Eratosthenes nicht

vorgelegen. Der. Synchronismus, wonach der Begiim der galli-

schen Invasion ol. 98, 1 (388/7 v. Chr.) fiel, war ihm gewifs be-

kannt, doch entging es ihm, dafs zwischen diesem Zeitpunkt und

1) Es wird dies an ciucr späteren Stelle näher dargelegt werden; hier

kommt CS blofs darauf an, zu konstatieren, dafs die römische t berlieferung

iiber die Dauer der Künigszcit und des vom Beginn der Republik bis zum

gallischen Brand verflossenen Zeitraums dem Eratosthenes bekannt war.

Es ist möglich, dafs er diese Daten dem Tim aus verdankt, von dem wohl

anzunehmen ist, dafs er nicht blofs Lavinium (Dionys I, 67), sondern auch

Rom besucht hat.

2) S. p. lOG, vgl. p. 103.

nolj!ai>fcl, ri.m. riiroiiologie. 8
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der Eiuualime Roms ein Intervall von mehreren Jahren lag

(p. 10^ S.), "was er nur bei einer genaueren Kenntnis der römischen

Überlieferung, die ihm jedenfalls nicht zu Gebote stand, hatte

wissen können.

Sehen wir nun, in wieweit die allem Anschein nach auf

sicherer Tradition beruhende Ansetzung des Beginns der galli-

schen Invasion auf ol. 98, 1 (388/7 v. Chr.), mit welchem Zeit-

punkt demnach die 358 varr, stattgehabte Einnahme Vejis zu-

sammenfallen würde (p. 109 fif.), zu dem von uns für den gallischen

Brand berechneten Jahre 383 v. Chr. stimmt. Zu diesem Zwecke ist

es erforderlich, die zwischen 358 und 3G4 varr. erfolgten Ver-

•schiebungen des Amtsueujahrs zu ermitteln. Für 3G3 varr. ist

der 1. Juli als Antrittstag bezeugt.^) Die Konsuln des vorher-

gehenden Jahres hatten, weil man ihre Wahl für fehlerhaft hielt,

vor der Zeit zurücktreten müssen.*) Da Livius unter den Jahren

359 und 360, deren Begebenheiten er ziemlich ausführlich dar-

stellt, die Wahlen der neuen Obörbeamten unmittelbar nach denen

der Volkstribuuen erwähnt,^) so ist anzunehmen, dafs das zwischen

dem Amtsantritt der letzteren und dem der kurulischen Beamten

liegende Intervall jedenfalls weniger als ein halbes Jahr betrug.*)

Ein weiterer Anhaltspunkt ergiebt sich daraus, dafs die Konsuln

des Jahres 357, welche ihr Amt nicht lange nach dem um den

Frühaufgang des Hundssterns^) (20. Juli jul.)^) erfolgten Aus-

treten des Albanersees antraten, einige Zeit nach der Latinerfeier'),

welche um die Frühliugsnachtgleiche stattzufinden pflegte, wegen

1) Liv. V, 32, 1.

2) Liv. V, 31, 7.

3) Liv. V, 25, 13 und 29, 1 ff.

4) Dafs das kurulischc Anitf^neujahr schon auf den 13. Dezember fiel,

wie Unger B. Stadtiira p. 45 annimmt, wird man aus dun oben erwähnten

Angaben des Livius, die immerbin fiiicn gewissen Spielraum lassen, nicht

folgern dürfen.

5) Dionys. XII, 10.

6) Censorin de die nat. 21, 10, ebenso Plin. n. h. XVlIf, 269.

7) Liv. V, 17, 1 ff. Mommsen, welcher voraussetzt, dafs die feriae

Latinae nicht um Frühlingsanfang, wie man bisher annahm (Becker-Mar-

quardt IV, 443), sondern aLsbald nach dem Amtsantritt der Konsuln hätten

stattfinden müssen (Rom. Forsch. II, 104), zieht allerdings aus den in einem

Fragment der Jahrtafel des latinischon Festes (C. I. L. VI, 2011*) über-

lieferten Daten, nach welchen 3.08 die Feier von dem Diktator Camillns

am 31. Oktober und von den Kriogstribimen des nächsten Jahres am 2. oder

3. August oder am 2. oder 3. September (. . Non. S. . .) veranstaltet wurde,
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fehlerhafter Wahl ahdaiiken nuifsten. Man -wircl rlemiiach den

Amtsantritt der neuen Konsuln etwa auf den 13. April oder den

1, Mai zu setzen haben. Für das Jahr 3G2 ergiebt sich hiernach,

da das nächste Amtsjanr bereits mit dem 1. Juli begann, eine

Dauer von nur 2—272 Monaten; doch lassen sich die von Livius

den Schlufs, dafa 358 die Oberbeamten ebenso wie 353 (Liv. V, 9, 8) am
1. Oktober antraten, jedoch wegen eines bei der Lalinerfeier begangenen

Fehlers vor der Zeit zurücktreten mufsten (Rom. Forsch. II, 111). Hierbei

ist jedoch nicht beachtet, dafs bereits 355 der 1. Oktober nicht mehr Amts-

neujabr gewesen sein kann, da dasselbe, wie Liv. V, 13, 4 zeigt, damals in

den Frühling fiel. Eine weitere Schwierigkeit entsteht bei Mommsens An-

nahme dadurch, dafs nach Livius nicht die Kriegstribunen des Jahres 368,

sondern die des vorhergehenden Jahres wegen fehlerhafter Wahl vor der

Zeit abdanken mufsten (V, 17, 3). Die Ansicht Mommsens, wonach die

feriae Latiuae zu Beginn des konsularischen Amtsjahres fibgehalten werden

mufsten, beruht nun lediglich darauf, dafs die erbte Latinerfeicr des

Jahres 305^ welches bald nach dem am 10. Dezember erfolgten Amts-

antritt der Volkstribunen begonnen haben mufs (Liv. III, 54, 14), auf den

10. Januar gesetzt wird. Da aber das Latinerfest in diesem Jahre aufser-

dem noch zweimal, nämlich am 3. Februar und 1. Mai, von den vorher

fungierenden zweiten Deccmvim aber, deren Amtszeit zwei Frühlinge um-

fafste (15. Mai bis 10. Dezember des nächsten Kalenderjahres, vgl. Liv. III,

38, 1 mit 54, 6), überhaupt nicht begangen worden sein boll, so liegt es

aufscrordentlich nahe, die erste und zweite Feier als Nachholungen der

früheren Versäumnis und die dritte als die eigentliche Feier des laufenden

Jalues zu betrachten. Ob jene Daten auf Iberlioforung oder auf späterer

Konstruktiort beruhen, wie Mommson a. a. 0. p, 102 ff. annimmt, ist für die

Frage, um die es sich hier handelt, glcichgiltig. Dafs die sonstigen Daten

dafür sprechen, den Frühlingsanfang als die ^übliche Zeit der Feier anzu-

sehen, wird auch vou Momuisen p. 104 anerkannt. Nanicnllich stimmt es

zu dieser Ansicht sehr wohl, dafs d;is Fest in den Jahnn 637—542 und

552, in welchen der Kalender den Jahreszeiten um 1 — 2 Monate voraus

gewesen sein mufs {f. den zwöHten Abschnitt), in der zweiten Hälfte des

April oder im Mai begangen wurde (nach den Angaben der Jahrtafel

C. I. L. VI, 2012 und 2013 637 ... Maj., 538 ... Maj., 539 .. Jun., 640

. . Non. Maj , 541 . : . K. Maj., 542 . . . Maj., 552 . . Jun ). Den evidentesten

Beweis für die Kichtigkcit jeiicr Annahme enthält aber eine Nachricht des

Livius, wonach 583, damit die Konsuln recht frühzeitig in ihre Provinzen ab-

gehen könnten (quo maturius in provincias magistratus proficiscercntur), die

Feier am I.Juni abgehalten wurde (XLII, 35, 3). Nach der Annahme Mommsens

niüfbte sich die Ausrichtung der Feier, da die Konsuln bereits am 15. März

ihr Amt angetreten hatten, in diesem Jahre sehr verspätet haben, während

Livius augenscheinlich voraussetzt, dafs dieselbe vcrhältni?.mäf>:ig frühzeitig

stattfand. Es kann dies nur dadurch erklärt werden, dafs die Frühlings-

nachtgleiche, welche damals, da der 4. September 586 varr. dem 22. Juni

1G8 v. Chr. entspricht (s. Fischer, röm. Zcittuf. p. 114), auf Anfang bis

8* •

\
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berichteten Eroignisse') (Dedikation des Tempels der Juno Regina,

ein geringfügiger Krieg mit den Aquern, ein Einfall der Volsi-

nienser und Salpinaten in das römische Gebiet und das gleich

hierauf folgende 15 tilgige Interregnum) bequem in diesem Zeit-

raum unterbringen.

Es ergeben sich hiernach, wenn man unserer Annahme zu-

folge das varronische Jahr 364 mit dem 1. Juli 383 v. Chr. be-

ginnen liifst, folgende Jahresanfänge:

3G3 1. Juli 384 v. Chr.

362 13. April — 1. Mai 384 v. Chr.

358 13. April — 1. Mai 388 v. Chr.
*

Das Jahr 358 der Stadt, in welchem die gallische Invasion

begann, dauerte hiernach vom Frühling 388 bis Frühling 387 v. Chr.,

fallt also zum grofsten Teil zusammen mit dem Oljmpiadenjahr

ol. 98, 1 (388/87 v. Chr.), in welchem nach dem griechischen

Synchronismus die Invasion ihren Anfang nahm. Wir haben

hiermit nicht nur für die Riohtiglieit unserer Ansetzungen, die

an und für sich noch manchen Bedenken unterliegen konnte,

eine Bestätigung, sondern zugleich auch einen Beweis dafür ge-

wonnen, dafs die römische Überlieferung, auf der allein unsere

Ergebnisse beruhen, Glauben verdient.

Wir haben oben gesehen, dafs dem Eratosthenes über die

Zeit des gallischen Brandes keine Überlieferung mehr vorlag und

er daher darauf angewiesen war, das Olympiadenjahr durch Be-

rechnung zu finden.^) Es erscheint hiernach sehr fraglich, ob

sich überhaupt irgendwo in der griechischen Litteratur eine

Mitte Juni des römischen Kalenders gefallen sein mufs, die für die Feier

feststehende Zeit war. Die sehr frühzeitige Feier des Latinerfestes im

Jahre 586 (prid. Kai. Apr., s. Liv. XLIV, 22, 16) wird ausdrücklich damit

motiviert, dafs die Konsuln ohne Verzug nach ihren Provinzen abzu-

gehen gedachten. Dafs 358 ^ie Feier im Herbst stattfand, erklärt sich

zur Genüge daraus, dafs die von den Konsulartribunen des vorhergehenden

Jahres veranstaltete Feier, weil deren Wahl für fehlerhaft galt, als nicht

rite vollzogen betrachtet wurde (Liv. V, 17, 2) und deshalb instauriert

werden mufste (V, 19, 1, vgl. V, 16, 11). Die nächste Feier, welche gegen

das Ende des Jahres 358 im März oder April hätte stattfinden müssen, mag
sich durch den Triumph des Camillus, die hierauf folgenden Verhandlungen

und die Wahlen für das nächste Jahr (Liv. V, 23, 4 — 24, 1), sowie durch

die hiernach eingetretenen Kriegsereignisse (V, 24, 2 — 3) bis zum August

oder September verzögert haben.

1) Liv. V, 31.

2) S. p. 113.

>'
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sichere Überlieferung über die Zeit jenes Ereignisses erhalten

hat. In dem wahrscheinlich auf einen Exkurs des Theopomp
zuriickgchoiden Ik^richt des Justin') über die Kriege des älteren

Dionys mit den Karthagern und den griechischen Städten Unter-

italieus, in welchem die Einnahme Roms durch die Gallier bei-

läufig erwähnt wird, ist aber noch die Spur einer solchen Kunde

zu erkennen. Nach diesem Bericht unternahm nämlich Dionys,

nachdem er die Karthager aus Sicilien vertrieben (39(y95),*) seinen

ersten Feld/ug (prima railitia) gegen die griechischen Städte

Unteritaliens,'') über dessen Verlauf Justin nach Einlegung eines

Exkurses über die Vorgeschichte Grofsgriechenlands folgendes

meldet: igitur Dionysius tyrannus, quem supra a Sicilia exercitum

in Italiam trajccisse bellumque Graecis intulisse memoravimus,

expngnatis Locris Crotonienses vix vires longo otio ex prioris

belli clade resun)cntes adgreditur; qui fortius cum paucis tanto

excrcitui ejus quam antea cum tot raillibus Locrensiura paucitati

restiterunt. Tantum virtutis paupertas adversus insolentes divitias

habet, tantoquc insjjcrata interdum sperata victoria certior est.

Es heifst alsdann weiter: Sed Dionysium gereutem bellum legati

Gallorum, qui a)ite menses Romam incenderant, societatem

amicitiamque pctcntes adeunt: gcntem suam inter hostes ejus

positam esse magnoque usui ei futuram vel in acic bcllanti vel de

tergo intentis in proelium hostibus adfirmant. Grata legatio Dio-

nysio fiiit. Ita pacta socictate et auxiliis Gallorum auctus bellum

velut ex integro rcstaurat/) Nach einem Exkurs über die gallische

Invasion in Italien fährt Justin fort: Scd Dionysius in Siciliam

adventus Carthaginiensium revocavit, qui reparato exercitu

bellum, quod lue deseruerant, auctis viribus re])c'tcbant.*)

Die Einnahme Korns durch die Gallier fällt hiernach zwischen

1) Justin XX, 1—6. Diifs Justin hier dem Theopomp folgt, welchen

er auch sonst häufig benutzt, kann deshalb mit Wahrscheinlichkeit ange-

nommen werden, weil dieser Gcschichtschreiber, ebenso wie es an der vor-

liegenden Stelle geschieht, die Einnahme Roms nur ganz gelegentlich in

der Darstellung der Geschichte eines anderen Volkes erwilhntc. Anders

kann wenigstens die Angabe des Plinius, nat. hist. III, 57: Theopompus,

ante quem nemo rationem habuit (Romanorum), urbem dumtaxat a Gallis

captam dicit, nicht verstanden werden.

2) Diod. XIV, 76.

3) Justin. XX, 1, 1-4.

4) Justin. XX, 6, 1—6.

5) Justin. XX, 6, 10. •
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einen Feldzug des Dion3's gegen die Krotoniaten und einen Krieg

des Tyrannen ruit den Kartliagevn. Unter dem Feldzug gegen

die Krotoniaten kann nur, Avie Matzat richtig bemerkt/) der

Krieg gegen die unter der Fülirung Krotons^) stehenden griechi-

schen Städte Unteritaliens gemeint sein, welcher nach Diodor

300/80 begann und, -wie sich aus der Vergleichung des diodori-

schen Berichtes mit einem Fragment des Dionys von Halikarnafs

ergiebt, mit der Einnahme llipponiums, Krotons und Rhegiums

(388/87) seinen Abschlufs fand.^) Der von Justin gemeldete Sieg

der Krotoniaten ist jedenfalls identisch mit dem Seesieg, -welchen

sie nach Diodor (XIV, 100) 300/80 erfochten. Die Nachricht von

der Eroberung Lokris durch Dionys mufs, da diese Stadt während

des Krieges auf der Seite des Tyrannen stand*) und ihn sogar

1) R. Chr. I, 136.

2) Dafs die Krotoniaten an der Spitze der Symmacbie standen, zeigt

Diod. XIV, 103, 4: t/^s Ss xav KQOTcoviuTäv nöXfcog fiaXiGza 7toJ.voxJ.ovfitvr}g

x«l TcXn'atovg }xovGr,q I^vgavioaiovg qivyäSag, tovzoig ttjv Tjyffioviav tov

TzoXf^iov nagiScoy-av (389/88). 1 bei den Abschlufs des Bundes vgl. XIV, 91,1

(unter 393/92). Dafs die Führung .schon vor 389/88 den Krotoniaten zustand,

geht hervor aus XIV, 100, 3 (unter 390/89): ot d' 'Jzalol nv&ö^isvoi tt]v tov

Jiovvai'ov Sicißaciv inl xo Pjjyiov, anicxeiXav Ik KQorcavog vavg t^r]KOVTtt,

3) über den Anfang des Krieges s. Diod. XIV, 100. Dafs die Be-

lagerung Rhegiums sich von 389/8 bis 388/7 erstreckte, ist bereits p. 108 fif.

bemerkt worden. Mithin mufs die dem Angriff auf Rhegium voraufgehende

Einnahme Hipponiums, die Diodor XIV, 107, 2 unter 388/7 erzählt, ein Jahr

höher gesetzt werden. Die Eroberung Krotons ist Itei Diodor übergangen.

Dafs diese Stadt von Dionys während des 390/89 bis 388/7 geführten Krieges

genommen wurde, ergiebt sich aus Dionys. XX, 7, wonach erst der Tyrann

die Italioten in einer grofsen Schlacht besiegte, unter welcher augen-

scheinlich die von Diod. XIV, 104 ff. erzählte Schlacht am Flusse Heloros

gemeint ist, und hierauf in einem zweiten Feldzuge Hipponium, Kroton und

Uhegium eroberte. Die hieran sich schliefsende Angabe, dafs Dionys sich

12 Jahre lang im Besitze dieser drei Städte behanpict habe (vgl. p. 108, A 6),

hat Unger, Röm.-gi-iech. Synchr. p. 505 ff. und Rom. Stadtära p. 14 irriger

Weise dahin aufgefafst, dafs die Uerrschaft des Tyrannen über die genannten

Städte erst mit seinem 3G8/7 erfolgten Tode geendigt habe, und hiernach

aufscr dem Kriege, welchen Dionys 390/89 bis 388/7 mit den Italioten

führte, noch einen zweiten 380/79 fallenden Feldzug angenommen, auf

welchen Justins "Worte Crotonienses — adgreditur zu beziehen seien, wo-

gegen bereits Matzat 1, 130 ff. Widerspruch erhoben hat,

4) Vgl. Diod. XIV, lOG, 3 und 107, 2, wonach die Lokrer 389/88 das

Gebiet von Kaulonia und im folgenden Jahre das von Hipponium von

Dionys zum Geschenk erhielten. Wie Strabo VI, p. 261 berichtet, wurde

ihnen auch von dem Gebiet der zu Kroton gehörigen Stadt Skylletion ein

Teil zugewiesen. Nach Diod. XIV, 100, 2 diente Lokri dem Dionys bei
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zu der üntenit'limung gogcn Grofsgriechenland veranlafst liatte/)

auf Mifsverstilndnis berulien. Tu der von Trogus benutzten Quelle

war vielleicht, ohne dafs der Anschlufs der Lokrer an Dionys

ausdrücklich erwülint wurde, nur von einer Landung des Dionjs

im Gebiet von Lokri die Rede.*)

Was nun den von Justin nachher erwähnten Krieg mit den

Karthagern betrifft, so hat mau die "Wahl zwischen drei Kriegen,

welche von Diodor unter 383/2, 379/8 und 3G8/7 erzählt werden.')

Einen näheren Anhaltspunkt gewährt die Angabe des Justin, dafs

die Karthager den vorhergehenden Krieg mit Dionys infolge einer

Pest hätten aufgeben müssen. Dieser Fall trat zweimal ein,

nämlich 39G/5 und 379/8 (nach berichtigter Chronologie 376/5);*)

wir hätten also zu Avählen zwischen den Kriegen von 383;2 und

368/7. Gegen die Annahme Meltzers^) und Ungers,^) dafs der

letztere Krieg gemeint sei, spricht, wie Matzat (I, 136) richtig

bemerkt, der Umstand, dafs nach Diodor die Karthager 368/7

von Dionys angegriffen wurden, während sie 383/2, obwohl Dionys

selber einen Angriff plante, ihm hiermit zuvorkamen.

Die Gesandtschaft der Gallier an Dionys fällt demnach

zwischen den Krieg mit den Italioten (ca. 390/89 bis 388/87) und

den ca. 383/2') ausgebrochenen karthagischen Krieg. Matzat

nimmt nun an, dafs der Krieg, während dessen die Unterhand-

lungen der Gallier mit Dionys stattfanden (sed Dionysium bellum

gereutem legati Gallorum adeunt), in Uuteritalien spiele.*)

Er glaubt daher, da der Tyrann nach Diodor 386/5 bis 384/3

seiner ünterDohmung ccg'^" ^ic Italioten als Operationsbasis {niQaicaaagi

Ö£ tT]v Svvafiiv ln\ xovq OQOvg rjjg AonQiSog, iv.fi&tv Sia zrjg (ifßoyeiov zijr

noQfi'av inoKiro).

1) Dionys. XX, 7.

2) Vgl. p. 118, A 4.

3) Diod. XV, 15—17. 24. 73.

4) Über die beiden Kpidcmiocn vgl. Diod. XIV, 70, 4 und XV, 24, 2.

Der von Diodor unter .'(79/ 8 crziihlte Krieg ist 3 Jahre später zn setzen,

weil die zu Beginn desselben erfolgte Wiederherstellung Hipponiums durch

die Karthager nach Dionys. XX, 7 zwölf Jahre nach 388/7 fällt.

5) Geschichte der Karthager I, 312 ff. und 516.

6) Röm.-griech. Syiichr. p. 567, A 19.

7) Da Diodor die 381 fallende Olvmpienfeier zwei Jahre und die Wieder-

herstellung Hipponiums durch die Karthager (37C/5) drei Jahre zn früh

ansetzt (p. 108, A 5), so liegt die Annahme nahe, dafs auch der unter 383 'S

erzählte Krieg des Dionys mit den Karthagern etwas herabzurücken ist

8) Rom, Chron. I, 137.
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ciuschlicfslich anderweitig beschäftigt war, indem er sich teils in

Sicihen anfliielt, teils Expeditionen nach Illyrien und Etrurien

unternahm,') dafs unter dem fraglichen Kriege nur der Feldzug

des Dionys gegen die Italioten gemeint sein könne, welcher 388/7

mit der Belagerung Rhegiums seinen Abschlufs fand. Aber es

ist durchaus nicht notwendig, die Worte bellum gercntem, wofür

in der griechischen Quelle vielleicht Ttoks^ovvra statid, auf einen

in Unteritalien spielenden Krieg zu beziehen, da ebenso gut die

Unternehmungen in Illyrien (385/4) oder der Raubzug nach

Etrurien (384/3), bei welchem Dionys die zu Cäre (Agylla) gehörige

Hafenstadt Pyrgoi plünderte,^) verstanden werden kann. Auch

steht nichts im Wege, an den um 383/2 ausgebrochenen Krieg

mit den Italioten zu denken, der sehr wohl schon, bevor die

Karthager mit denselben ein Bündnis abschlössen,'') begonnen

haben kann. Einen Beweis dafür, dafs der von Trogus benutzte

Autor die Verhandlungen mit den Galliern erst nach dem Raub-

zug des Dionys nach Etrurien (384/3) setzte, darf man wohl mit

Unger*) erblicken in den ihnen in den Mund gelegten Worten:

gentem suam intcr hostes ejus (Dionysii) positam, welche Be-

merkung für den vorhergehenden Zeitraum, in dem Dionys sich

überhaupt noch nicht nach dem Norden gewandt hatte, nicht

zutrifft. Wenn nun weiter, wie Diodor meldet, Dionys nach

jenem Raubzug nach Etrurien Söldner aus mannigfachen Ländern

anwarb, um mit Karthago Krieg zu führen,^) so liegt die An-

nahme sehr nahe, dafs hier in erster Linie das von Justin er-

wähnte „Bündnis" (societas) mit den Galliern gemeint ist, welches

doch wohl nur darin bestanden haben mag, dafs die Gallier sich

dem Dionys als Söldner zur Verfügung stellten. Die Worte

bellum gereutem und das nachher folgende ita pacta societate

.... bellum velut ex intogro restaurat sind allem Anschein nach

nicht auf einen einzelnen Feldzug, sondern auf die kriegerischen

Unternehmungen des Dionys im allgemeinen zu beziehen, die

nun nach der Anwerbung der gallischen Söldner mit gröfserer

1) Diod. XV, G— 7. 13-14.

2) Diod. XV, 14.

3) Diod. XV, 16.

4) Rom. Stadtara p. 14.

5) Diod. XV, 14, 4: fvnoQTjoag Sl XQ^I^"'^^^, ^iitadovio aTQUTiwtmv

TravrodaTcwv 7ilr]d'oe xai Svva^iv K^ioXoyov cvairjcäfieiog q>avfQ6Q t]v noXi-

[ir'iaav Kagxridovioii.
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Energie geführt werden konnten. Da nun der Raubzug des

Dionys nach Etrurien, welchen Dionys 384/3 setzt, wohl um
1— 2 Jahre herabzurücken ist/) so dürfen wir in dem bei Justin

vorliegenden Synchronismus eine Bestätigung unseres Ergebnisses,

wonach der gallische Brand 383/2 stattfand, erblicken. Wenn,

wie wir annahmen, der Bericht Justins aus einem Exkurs der

Pliilippika Theopomps stammt,^) so kann es auch nicht auffallen,

dafs der in demselben gegebene Synchronismus von Eratosthenes,

der an einer po entlegenen Stelle schwerlich einem solchen zu

begegnen hoffen konnte, für die Zeitbestimmung des gallischen

Brandes nicht verwertet wurde.

Mit dem von uns gewonnenen Ergebnis lassen sich femer

sehr wohl vereinigen die teils auf griechischer, teils auf römischer

Datierung beruhenden Angaben über die Zeit der Unternehmungen

des Königs Alexander von Epirus in Untoritalien. Nach der

griechischen Überlieferung, deren Daten zunächst festzustellen

sind, können dieselben nicht vor 33G/5 begonnen haben, da

Alexander, der vor seinem Feldzuge nicht wieder nach Griechen-

land zurückkehrte, sich erst in diesem Jalirc mit der Tochter

seiner Schwester Olympias verheiratete.') Andrerseits mufs seine

Landung einige Zeit vor die im Maimakterion 333/2*) (= No-

vember 333) gelieferte Schlacht bei Tssus fallen, da Tauriskus,

welcher dem ITarpalus kurz vor dieser Schlacht zur Flucht riet,

sich selber gleichzeitig zu Alexander nach Italien flüchtete.*)

Die Ankunft Alexanders in Unteritalien fällt hieniach zwischen

Spätsommer 330 und Herbst 333. Sein Tod mufs, da Alexander

der Grofse nach der Bestattung des Darius (Juli 330) davon

Kunde erhielt und die Athener kurz vor der Rede des Aschines

gegen Ktesiphon anläfslich jenes Ereignisses eine Beileidsgesandt-

schaft an ihn schickten,'^) mit Unger 331/30 gesetzt werden.

Bei Livius wird die Landung des Königs gemeldet unter

varr. 413,'') der von ihm bald hierauf crfochtene Sieg über die

1) Vgl. p. 119, A 7.

2) S. p. 117, AI.,
3). Diod. XVI, 91, 4.

4) Arrian IT, 11, 11.

5) Arrian 111, 6, 7.

G) Justin Xll, 1 u. 3. Aesch. Ctes. § 242. Ungrr, Röm.gr. Synchr. p. 572.

7) Liv. VIll, 3, C: eo anno Aloxandrum Kpiri rogom in Italiam classem

•"»Ppulisso constat. Obwohl diese Notiz den Angabi>n über die Wahlen für

•IM folgt, £0 nnifs dieselbe doch, wie Unger, Höm.-gricch. Synchr. p. 679 ff.
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vereinigien Saraniten und Lucaner uuter 422') und seiu Tod

uuter 427'). Nach deu beiden letzteren Daten würde, selbst

wenn mau das Jahr des gallischen Brandes (3G4 varr.) mit 387/6

gleichsetzen wollte, der Sieg und der Tod des Königs viel zu

spät fallen, indem sich, wejni man für 420/21 ein Jahr rechnet,

für jenes Ereignis 33Q20, für dieses aber 325/4 ergeben würde.

Nach varronischer Ära (3G4 varr. «= 390 v. Chr.) würde der Tod

Alexanders 327/6, also ebenfalls noch zu spät fallen, während

sein Sieg sich auf 332/1 stellen würde. Auch dieses letztere

Datum liegt wohl noch etwas zu tief, da nach der Darstellung

des Livius die Schlacht, welche die Sanmiten und Lucaner dem

König lieferten, alsbald nach dessen Landung (spätestens Herbst

333) stattgefunden zu haben scheint. Die Nachrichten des Livius,

wonach der Sieg Alexanders 422 varr. und sein Tod 427 varr.

fällt, beruhen also augenscheinlich auf einer falschen Berechnung.

Desto mehr Glauben verdient der Bericht, welcher die Lan-

dung des Königs in das Jahr 413 setzt. Für diese Datierung

spricht schon die Ausdrucksweise des Livius: eo auno Alexandrum

Epiri regem in Italiam classem appulisse constat. Wie ünger

mit Recht bemerkt, konnte Livius diese Zeitangabe nur dann

für feststehend erklären, wenn er oder vielmehr sein Gewährs-

mann dieselbe in der von den römischen Annalisten gemeinsam

benutzten Stadtchronik gefunden hatte.^) Zu der Eintragung

jenes Ereignisses in die annales maximi konnte der von Justin

richtig bemerkt, als zur vorhcrgohentlon JahreBbescbreibung gehörig be-

trachtet werden. Es spricht hierfür nicht nur der Umbtand, dafs auch

fcODfct die S^-Dchronismen am Ende der Jahreebeechreibungen zu stehen

pflegen (vgl. IV, 29, 8 und 44, 12), sondern namrntlich auch die Ver-

gleichung mit IV, 37, 1 und VIII, 24, 1, wo aubwiirtige Ereignisse, die

augenfcchfeinlich noch dem vorhcrgehonden Jahre angehören, ebenfalls erst

nach den Wahlen erwähnt werden.

1) Liv. VIII, 17, 9: ceterum Saninitcs bellum Alexandri Epirensis in

Lucanoß traxit, qui duo populi adversus regem eKcenHioncm a Pacsto facientem

eignih conlatis pugnaverunt (die Schlucht fand hiernach kurze Zeit nach

der Landung des Königs in Pästum Ktatt). co certaminc superior Alexander,-

incertum qua ßde culturus, si perinde cetera procesf-isHent, pacem cum Ro-

manis. So ist zu schreiben mit dem Mediceus, nicht nach den anderen

Haudfichriften, pacem cum Romanis facit oder fecit, was der Konstruktion

zuwiderlaufen würde.

2) Liv. VIII, 24, 1.

3) R-öm.-griech. Synchr. p. 681.
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erwähnte Freundscliaftsvertrag des Königs mit den Römern*) sehr

•\volil Anlafs geben. Da die Samniten sich vereint mit den Lu-

canern gegen Alexander wandten,*) so begreift man, warum sie

die gleichzeitig erfolgte Unterwerfung Latiuras durch die Romer

nicht hindertei;. Nach unseren Ansetzungen^) erstreckt sich nun

das Stadtjahr 413 vom 1. Milrz bis zum 14. Oktober 335 v. Chr.

Es stimmt das zu den obigen Daten, wonach die Landung Ale-

xanders zwischen Spätsommer 33G und Herbst 333 stattfand.

Es fragt sich nun noch, wie Livius dazu kam, den Sieg

Alexanders über die Samniten und Lucaner unter 422 und s'einen

Tod unter 427 zu erzählen. Es kann dies nur erklart werden

durch die Benutzung einer Chronik, in welcher als Gründungs-

jahr ol. 5,. 3 = 758/7 V. Chr. vorausgesetzt war.*) In diesem

Falle war das Olympiadenjahr 331/30, in welches der Tod Ale-

xanders fiel, das 427. der Stadt. Wenn nun in einer solchen

Clirouik die Magistratsjahre statt durch Anführung der Konsuln

blofs durch Jahrzahlen bezeichnet waren, so lag eine falsche

Übertragung sehr nahe. Für Livius mufste sich, wenn er eine

derartige Chronik in dieser Weise benutzte, der Tod Alexanders

auf 427 varr. stellen, da dieses Jahr auch nach seiner Zeitrech-

nung das 427. der Stadt war. Ohne Zweifel beruht die andere

Nachricht, nach welcher die Landung des Königs 422 stattfand,

auf der nämlichen Quelle. Für dieses Ereignis ergiebt sich hier-

. nach das Jahr 336/5 v. Chr. Es stimmt dies sehr wohl zn

unseren Ansetzungen, nach denen das varronische Jahr 413, in'

welches Alexanders Ankunft in Italien fällt, sich vom 15. März

bis zum 14. Oktober 335 v. Chr. erstreckte. Wenn daher Livius

das Stadtjahr 413 mit der Zeit Alexanders des Grofsen zusammen-

fallen läfst, so wird an dessen Regierungsantritt zu denken sein.

Die Vermutung Ungers, dafs der Epirotenkönig, bevor er sich

nach Italien wandte, den Ausgang des ersten Jahresfeldzugs

Alexanders des Grofsen in Asien abgewartet habe, wozu ihn

politische Erwägungen allerdings bestimmen konnten,^) hat aus

1) Justin. XII, 2. Auf das ßcstcben eines Vertrags ist auch bei

Liv. VIII, 17, 9 hingewiesen. Vgl. p. 122, A 1.

2)'Liv. VIII, 17, 9.

3) S. p. 106.

4) Die Annahme einer dcravtigon Ära ist wohl statthaft, da Piso, wie

sich aus der später noch niihcr zn besprechenden Angabe Censorins de die

Hat. 17, 13 ergiebt, die Gründung Roms sogar noch ein Jahr höber setzte.

5) Röm.-griech. Synchr. p. 575 S.

A
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dem Grunde Aveiiig Walirscheinlichkeit, weil von Justin aus-

drücklich auf die Eile, mit der Alexander seine Unternehmung

ins Werk setzte, hingewiesen wird.^)

Einen weiteren Synchronismus darf man vielleicht erblicken

in einer bei Livius unter den Jahren 405 und 40G der Stadt

begegnenden Nachricht, wonach damals griechische Flotten

die Küste Latiums verheerten.^) Welchem Volke die Seeräuber

augehorten, war nicht überliefert. Livius vermutet, dafs die

Raubzüge von sicilischen Tyrannen unternommen worden seien,

während Niebuhr^) an die Söldner des spartanischen Königs

Archidamus denkt, der 346/5 bis 338/7 v. Chr. mit den Lucanern

Krieg führte.*) Am nächsten liegt es wohl, die Nachricht auf

die Söldner des jüngeren Diouys zu beziehen, die nach der 343/2

erfolgten Vertreibung des Tyrannen^) darauf angewiesen waren,

auf andere Weise ihren Unterhalt zu suchen. Das Stadtjahr 405

erstreckt sich nach unserer Annahme vom März 343 bis Februar

342 V. Chr., fällt also mit dem Olympiadenjahr 343/2 gröfsten-

teils zusammen. Es ist wohl kein Zufall, dafs in dem auf die

Vertreibung des Dionys folgenden Jahre (40G varr.) die Kar-

thager mit den Römern einen neuen Handelsvertrag schlössen,^)

Ferner kommen noch in Betracht die Nachrichten über die

Unternehmungen des spartanischen Königs Kleonymus in Italien,

welche nach Livius in das Stadtjahr 452, nach Diodor aber

303/2 v. Chr. fallen.') Es stimmt dies nicht ganz zu unseren

Ansetzungen, wonach das Stadtjahr 452 vom Dezember 301 bis

August 300 V. Chr. dauerte. Die Differenz ist aber wahrschein-

lich nur dadurch bedingt, dafs die Unternehmungen des Kleonymus

in Italien sich auf mehrere Jahre erstreckten und Diodor seiner

Gewohnheit folgend alles unter dem Jahre erzählte, in welchem

Kleonymus zum ersten Male an der Küste Italiens landete.®)

1) Justin. XII, 2, 1: Alexander ... ita cupide profectus fuerat, veluti

in divisione orbis tenarum Alexandro ülympiadis, Bororis suae, filio oriens,

eibi occidens Borte contigisset.

2) Liv. VII, 26, 4 u. 26, 13 ff.

3) Rom. Gesch. III, 100.

4) Diod. XVI, 63, 1 und 88, 3.

5) Diod. XVI, 70.

C) Diod. XVI, 69, 1. Liv. VH, 27, 2, vgl. Polyb. III, 24.

7) Liv. X, 2. Diod. XX, 104— 106.

8) In analoger Weise wird der Tod, welchen der spartaninche König

Archidamus 338/7 in einem den Lucanern geliefertcu Treffen fand (Diod.
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I.

Die nicht bei allen rümischen Annalisten vorkommende Nach-

richt, dafs Kleonymus von dem Konsul M. Ämilius im Gebiete

der Sallentiner in die Flucht geschlagen worden sei/) fehlt bei

Diodor; dagegen stimmt der von demselben gegebene Bericht

über die Niederlage, welche der König einige Zeit nachher bei

einer Landung im Gebiet der Pataviuer erlitt, mit dem des

Livius, welcher hier wohl einer patavinischen Tradition folgt, im

wesentlichen überein, so dafs kein Grund vorliegt, die beiden

Berichte auf verschiedene Unternehmungen zu beziehen, wie es

Unger thun zu müssen glaubt.*)

Zum Schlufs möge noch bemerkt werden, dafs nach unseren

Ansetzungen die Pest in Karthago, welche nach Diodor 379/8,

in Wirklichkeit aber erst 376/5 ausbrach,^) mit der in den

römischen Annalen unter varr. 370 und 371 (= Juli 377 bis

Juni 375 v. Chr.) gemeldeten Epidemie'*) zusammenfällt.

Das Resultat dieser Untersuchung ist also, dafs die zwischen

304 und 474 varr. fallenden Synchronismen unseren Ergebnissen

teils zur Bestätigung gereichen, teils sich mit denselben ohne

Schwierigkeit vereinigen lassen. Es fragt sich nun, ob sich auch

aus der Sonnenfinsternis des Ennius, die wir bisher unberück-

sichtigt gelassen haben, ein zu unseren Ansetzungen stimmender

Synchronismus gewinnen läfst.

Fünfter Abschnitt.

Die Soiinenfiustornis des Ennins.

Nach Cicero soll die Sonnenfinsternis, welche bei Ennius

und in den annales maximi erwähnt war,'') um das Jahr 350 der

Stadt (anno trecentesimo quinquagesimo fere post Romam con-

ditam) an den Nonen des Juni eingetreten sein. Die Jahreszahl

ist wohl nicht aus Ennius entnommen, sondern augenscheinlich

XVI, 88, 3), von Diodor gleich im Anschlufs an seine Landung iu Taient

unter 346/5 gemeldet (XVI, 63, 1).

1) Liv. X, 2, 2.

2) Röm.-giiecb. Synclir. p. 633; R. Stadtära p. 80 flF.

3) Nach Diod. X7, 24 brach die Pest aus nach der Wiederherislellung

Hipponiums durch die Karthager, welche, wie wir p. 119, A4 bemerkten,

erst 376/5 erfolgte.

4) Liv. VI, 20, 15. 21, 6.

5) Cic. de rep. I, 25. Der Wortlaut der Stelle ist bereits p. G, A 2 angeführt
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aus den annales maximi, deren Zillilung Cicero olincbin zu folgen

pflegt*) Eine Verwertung der Finsternis für die Chronologie ist

aber nur dann müglich, wenn es gelingt, ilirc Zeit nach römischer

Ära, die mit der Jahreszahl 350 nur uugefllhr gegeben ist,*)

genau zu bestimmen.

Einen Anhalt hierfür gewährt, wie Matzat gesehen hat,^)

die Angabe Ciceros, dafs man von dcu' bei Ennius und in den

annales maximi verzeichneten Finsteriiis ausgehend die früheren

Finsternisse bis zu der, bei welcher llomulus verschwand, durch

Zurückberechnung gefunden habe.'') Jedenfalls bediente man

sich hierbei einer von den Chaldilern gemachten Beobachtung,

nach welcher die nämlichen Finsternisse sich in Perioden von

223 synodischen Monaten (= 18 julianische Jahre und 11 Tage)

wiederholten.^) Nun wird ausdrücklich bezeugt, dafs die varro-

nische Ära sich auf die Zurückbcrcchnung von ' Finsternissen

.gründete.^) Wenn nun Varro auf diese Weise von der Finsternis

1) S. p. 39. Dafs die Jahreszahl aus den annales maximi stammt,

nimmt auch Matzat I, 351 an. ^

2) Vgl. p. 9 fF.

3) I, 842.

4) De rep. I, 25: atqne bac in re tanta inest ratio atque sollertia, ut

ox hoc die, quem apud Eunium et in maximis auiialibus cousignatum vide-

mus, superiores solis defectiones rcputatac sint usque ad illam, quae Nonis

Quinctilibus fuit regnante Romulo.

5) Plin. N. H. II, 56: defectus CCXXIII mensibus redire in sucs orbis

certum est. Matzat I, 342 nimmt wohl mit Ik'clit an, dafs C. Sulpicius

GalluB (cos. 588), der eine besondere Schrift über FinKtcrnisse veröffentlichte

und die Mondfinsternis vom 21. Juni 1G8 v. Chr. vorhersagte (Plin. N. H. II, 53,

Liv. XLIV, 37, 6 ff., vgl. Cic. de senect. 49), von dieser Periode Kenntnis hatte.

6) Censorin. de die nat. 21: hie euim (Varro) tria discrimina temporum
esse tradit, primum ab hominum principio ad cataclysmum priorem ....

secnndum a cataclysmo priore ad olynipiadcra primam .... tertium a prima

Olympiade ad nos, quod dicitur historicon de tcrtio autem tempore

fuit quidem aliqua inter auctores disscnsio in sex soptemve tantummodo
annis versata, sed hoc quodcunque caliginia Varro discussit, et pro cetera

Bua sagacitate nunc diversarum civitatium confercns terapora, nunc de-

fectus eorumque intcrvalla retro dinumcrans eriiit verum lucemque

ostendit, per quam numerus ccrtus non annorum modo, sed et dierum

perspici poesit. Es ist klar, dafs die das tertium tcmpus betreffenden Ab-

weichungen sich nicht etwa beziehen auf das Intervall zwischen ol. 1 und

einem feststehenden Termin der spiltcren Zeit, sondern vielmehr auf den

zwischen ol. 1 und der Gründung Roms liegenden Zeitraum, hinsichtlich

dessen nach den gangbaren Ansetzungcn der Erbauung Honis, welche zwischen

ol. G, 4 und 8, 2 tch wankten, die angegebene Differenz von C — 7 Jahren bestand.
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des Eunius ausgelientl diejenige, bei welcher Romulus verschwand,

berechnete, so können wir, da uns für dieses letztere auf die

Konen des Quinctil gehetzte Ereignis das 38. Jahr der varronischen

Ära gegeben ist,') mit Hilfe des von Varro zu Grunde gelegten

Cyklus umgekehrt das varronische Jahr finden, in welches die

Finsternis des Eimius fiel. Es fragt sich nur, in welcher Weise

Varro die Periode von 223 Monaten angewandt hat. Soviel ist

sicher, dafs er, auch wenn er seine Ära erst nach der Einführung

des julianischen Kalenders festgestellt zu haben scheint,*) jenen

Zeitraum nicht zu 18 Jahren 11 Tagen gerechnet haben kann.

Hätte er dies gethan, so Avürde hiernach das Intervall zwischen

dem Tode des Romulus (p. u. c. 38) und der dem Jahre 350 p. u. c
zunächst liegenden cyklischen Sonnenfinsternis 17 Perioden von

223 synodischen Monaten = SOG Jahre 187 Tage betragen haben,

während zwischen diesen beiden Ereignissen, die auf Non. Quinci

und Non. Jun. fallen, nach Varros Rechnung eine bestimmte

Anzahl von ganzen Jahren plus 11 Monate liegen mufs. Rechnen

wir 18 derartige Perioden (32-4 Jahre 198 Tage), so bleibt d»'

nämliche Schwierigkeit, abgesehen davon, dafs wir hiermit schon

auf varr. 362 = ann. max. 3G3 kommen, auf welches Jahr die

Zeitangabe Ciceros anno trecentesimo quinquagesimo fere post

R. c. nicht mehr bezogen werden kann. Augenscheinlich beruht,

wie Matzat richtig erkannt hat,') die varronische Berechnung

auf der Voraussetzung, dafs .je 12 Monate der chaldäischen

Periode einem Sonuenjahrc gleich seien, und ist hiernach dieser

Zeitraum zu 18 Jahren 7 Monaten gerechnet. 17 solche Perioden

1) Dafs Varro für Romulus uicht etwa, wie dies in den dem Diodor,

Eusebius und Syncdlus vorliegenden Listen der Fall ist, 38, sondern 37 Jahre

rechnete und demnach seinen Tod in das 38. Regierungsjahr setzte, darf

man einesteils daraus folgern, dafs die Ansetzung der Regierung des

Homulus zu 37 Jahren im letzten Jahrhundert der Republik überhaupt die

übliche war (Cic. de rep. 11, 17. Liv. I, 21, 6. Dionys. II, 56), andernteils

aber daraus, dafs Plutarch, der den Varro gerade für seine chronologischen

Angaben als Quelle benutzt (Rom. 12, vgl. H. Peter, die Quellen Plutarchs

in den Biographien der Römer, Halle 18G5, p. 153 ff.), den Romulus in seinem

3S. Rogierungsjahre sterben läfst (Rom. c. 29 fin.). Hierzu kommt noch, dafs

Solin I, 19, der hier augenscheinlich aus dem § 17 citiertcn Varro schöpft,

für die Regierung des Romulus 37 Jahre giebt.

2) Ks spricht hierfür Arnob. V, 8, wonach Varro die Resultate seiner

Dcrochnungen erst in der 711 verfafstcn Schrift de gente populi Romani

•larlcgte. Vgl. Mommscn, R. Chr. p. 147.

3) Rom. Chron. I, 343 ff.

\
/ \
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betragen 315 Jahre 11 Monate, wonach sich für die Sonnen-

finsteruis des Ennius, ^Yenn mau von Non. Quinct. 38 varr. aus-

geht und die Stadtjahre, wie dies die varronische Ära voraussetzt,

als volle Kalenderjahre rechnet, Non. Jun. 354. varr. ergiebt. Die

bisher herrschende Annahme, aafs die Finsternis des Ennius mit

der des 21. Juni 400 v. Chr. identisch sei,^) kann nun auf keinen

Fall mehr aufrecht erhalten werden,') da die Fehlerhaftigkeit

der varronischeu Ära, die nach der Gleichung 354 p. u. c. =
400 V. Chr. gerade richtig sein würde, allgemein anerkannt ist.

Andererseits leuchtet es aber ein, dafs Varro, wenn er den Tod

des Romulus ol. IG, 1 (= 716/5 v. Chr.) und hiernach die Er-

bauung der Stadt ol. G, 3 (= 754/3 v. Chr.) setzte, bei dieser

Berechimng eben von der Finsternis des 21. Juni 400 v. Chr.,

die er wohl bei einem sicilischeu Autor unter ol. 94, 4 erwähnt

fand,') ausgegangen sein mufs.^) Sind diese Ausführungen richtig,

1) Vgl. p. 6.

2) Matzat I, 344 nimmt, um dieser Konsequenz auszuweichen, zu der

Annabnio seine Zuflacht, dafs man die Finsternis, deren wahre Zeit (ol. 94, 4)

bekannt gewesen sei, von dem Jahre 350 varr., unter welchem sie in den

annalcB maximi verzeichnet gewesen sei, auf 354 varr. gebracht habe. Den

Beweis dafür, dafs die Finsternis in den Annalen unter 350 varr. erwähnt

war, ist indessen Matzat schuldig geblieben. Auch hätte er, um seine An-

nalime irgendwie plausibel zu machen, wenigstens erklären müssen, wie

denn Varro dazu hätte kommen sollen, die Finsternis von dem Stadtjahr,

dem sie angehörte, um vier Stellen zu entfernen. Statt diese Frage zu

beantworten, begnügt sich Matzat I, 344 mit der Bemerkung: „man hat

also .... ruhig die Finsternis von ihrem Jahreskollegium getrennt" und

äofsert sogar p. 34G die Vermutung, dafs dies dem Atticus, den er neben

Tarutius (vgl. Plut. Rom. 12) für den Begründer der varronischeu Ära hält,

vielleicht gar nicht einmal zum Bewufstsein gekommen sei! Eine solche

Hypothese, die nicht nur jedes Beweises ermangelt, sondern geradezu das

Unwahrscheinliche voraussetzt, richtet sich doch wohl selber!

3) Da diese Finsternis nach einer neuerdings von F. K. Ginzel in Wien
ausgeführten Berechnung beim Sonnenuntergang auf 9" 8. L. (von Greenwich)

und 44 n. B. total war (vgl. Fraucken, de zoneclips van Ennios, Amsterdam

1884, p. 3), so erreichte sie auch in Sicilien eine bedeutende Phase. Dalä

die sicilischen Gcschichtschreiber die Finsternisse nicht anfser Acht liefsen,

zeigt Plin. n. h. II, 180: apud Arbilam magni Alexandri victoria luna defe-

cisBc docUb secunda hora est prodita eademque in Sicilia exoriens.

4) Matzat I, 342 IT. nimmt an, dafs der mit Cicero und Varro be-

freundete Mathematiker L. Tarutius aus Firmum, der auf Varros Wunsch
die Stunde der Konception und der Geburt des Romulus sowie der Er-

bauung der Stadt bestimmte (Plut. Rom. 12), den Todestag des Romulus in

der oben angegebenen Weise ermittelt habe. Da indessen Tarutius von
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so inufs sich eine andere Finsternis finden lassen, die ebensogut

wie die vom 21. Juni 400 v. Clir. der Angabe des Ennius „Nonia

Junis soli luna obstitit et nox" Genüge leistet.

Sehen wir zunächst, welchem Jahre vor Christus das Stadt-

jabr 354 nach unseren Ansetzungen entspricht. Wie oben ge-

zeigt worden ist, begann varr. 358 im Früliling 388 v. Chr.,*)

357 aber einige Zeit nach dem Hochsommer 389 v. Chr.*)

Andererseits steht fest, dafs das Jahr 355, dessen Magistrate vor

der Zeit zurücktraten,') um den Beginn der guten Jahreszeit

seinen Anfang nahm.*) Die Kriegstribunen dieses Jahres fungierten

liiernach etwa von Frühling bis Herbst 390. Da der 353 als

Antrittstermin aufgekommene 1. Oktober^) bereits 355 nicht mehr

bestand, so müssen auch die Konsulartribunen des Jahres 353

oder 354 vor der Zeit abgedankt haben, ünger hat sich im

Hinblick darauf, dafs 353 heftige innere Kampfe stattfanden,^

während von solchen unter 354 keine Rede ist, mit Recht für

die crstere Annahme entschieden.^) Wenn hiei-nacli das Jahr 354

voll zu rechnen ist, so würde sich dasselbe von" Frühling 391

bis Frühling 390 v. Chr. erstreckt haben.

Nun fand am 12. Juni 391 v. Chr. eine Sonnenfinsternis

statt, auf die die Angabe des Ennius vollkommen pafst. Die

Worte Nonis Junis soli luna obstitit et nox, mit welchen der

Satz vermutlich noch nicht zu Ende war,®) lassen eine doppelte

Cicero (de div. 11, 98) als in pritnis Chaldaicis rationibus eruditus bezeichnet

wird, so dürfte die falsche Anwendung der cbaldäischen Periode wohl eher

dem Varro als jenem zuzutrauen sein.

1) S. p. 116.

2) S. p. 114.

3) Dies geht hervor aus Plut. Camillus 2, wonach die Kriegstribunen,

die vor dem zweiten Kriegstribunat des Camillus (356) fungierten, wegen

lässiger Kriegführung ihres Amtes enthoben wurden.

4) ÜDger röm. Stadtära p. 42 folgert dies mit Recht aus Liv. V, 13, 4,

wonach der auf den kalten Winter des Jahres 354 folgende heifse und an-

gesunde Sommer bereits dem nächsten Amtsjahr angehörte. Das nämliche

crgicbt sich aus V, 14, 3.

5) Liv. V, 9,
8.'

6) Liv. V, 10 — 12.

7) Röm. Stadtära p. 42 ff.

8) Im anderen Falle müfstcn die Worte dahin erklärt werden, dafs

Mond und Nacht die Soune bedeckt hätten. Von der Nacht, die selbst erst

durch eine Bedeckung der Sonne entsteht, kann aber ein solcher Ausdruck

nicht wohl gebraucht werden uud es dürfte sich eiu anderweitiger Beleg

H ol r.aiifol, rriin. Cliroiiologie. 9
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Deutung zu. Eiitwcder kann man, wie Unger bemerkt,') denken

an eine am liellen Tage eingetretene totale Sonnenfinsternis, die

naclitähnliclie Dunkelheit zur Folge hatte, oder au eine Sonnen-

finsternis, die dem Einbruch der wirklichen Nacht unmittelbar

vorausging. Im letzteren Falle ist es, wie Hansen richtig be-

merkt,*) nicht nötig, eine totale Sonnenfinsternis anzunehmen; es

kann auch eine partielle gemeint' sein; nur mufs der Grad der

Verfinsterung derart gewesen sein, dafs man von selbst auf die

Erscheinung aufmerksam wurde. Für die Sonnenfinsternis des

21. Juni 400 v. Chr., welche nach der neuesten Berechnung von

Ginzel für Rom ein Maximum von 9,92 Zoll (1 Zoll == Y^g des

Sonnendurchmessers) erreichte,^) trifift dies zu; nicht minder aber

für die vom 12. Juni 391, welche ebenfalls gegen Sonnenunter-

gang eintrat.

Mein Kollege Dr. Harzer hat die Freundlichkeit gehabt, den

Verlauf dieser Finsternis, auf die ich zuerst durch die Tafeln

von Pingre aufmerksam wurde,*) zu berechnen. Da sich bei

solchen Berechnungen, je nachdem man empirische Korrektionen

anwendet oder nicht, erhebliche Differenzen ergeben können, so

hat Dr. Harzer die Finsternis sowohl auf die eine als auf die

andere Weise bestimmt. Jede von diesen beiden auf Oppolzers

Sjzygientafelu für den Mond fufseuden Berechnungen ist, um
Irrtümer zu vermeiden, zweimal unabhängig ausgeführt. Im ersten

Falle begann die Finsternis 7^ 4"* 8 (nach wahrer Zeit für Rom),

indem der Mondraud zuerst 265" 9 vom Nordpunkte der Sonne

durch Ost gerechnet die Sonne berührte. Das Maximum der

Verfinsterung, welches 10,32 Zoll betrug, trat ein 7'' 52™ 9 w. Z.,

dasselbe war also, da die Sonne bereits 7'' 32°* 8 w. Z. unter-

ging, für Rom unsichtbar. Die gröfste sichtbare Phase fiel hier

mit dem Sonnenuntergang zusammen. Aus den augeführten

Daten ergiebt sich, dafs im Moment des Sonnenuntergangs der

Sonnendurchmesser zu '/jg, die Sonnenscheibe aber nahezu zur

Hälfte vom Monde bedeckt war. Bei der gegen Sonnenuntergang

bierfür auch schwerlich finden lassen. Ich vermulo daher, dafs auf nox
noch die Worte facta ctt oder orta est folgten.

1) Ilüm. Stadtära p. 15 £F.

2) Darlegung der theoretischen Berechnung der in den Mondtafeln

angewandten Störungen, 2. Abteilung, p. 388 (in) Vll. Hd. der Alhdlgn. der

math.-ijhys. Kl, der K. Sachs. G. d. W., Leiii/.ig 18C4).

3) Vgl. p. 7.

4) L'art de vdrifier les dates, Paris 18J9. I, p. 212.

i'
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ohuehin eintretenden Liclitabnahnie mufste diese Erscheinung

gewifs auffallen, und sind liierniit die Worte des Ennius, wenn

man nox auf die dem Sonnenuntergang folgende Dunkelheit be-

zieht, die bei der immer noch zunehmenden Verfinsterung der

Sonne rascher als gewöhnlich hereinbrechen mufste, in durchaus

befriedigender Weise erklärt.

Nach der zweiten Berechnung, welche ohne Anwendung

empirischer Korrektionen ausgofülirt ist, erreichte die Finsternis

1^ 2G™ 2 w. Z., also G,ß Minuten vor Sonnenuntergang, in Rom
das Maximum von 11,48 Zoll und war mithin nahezu total. In

diesem Fall können, da bei einer Phase von 10 Zoll schon oft

die gröfseren Sterne sichtbar werden,') die Worte des Ennius

geradezu^0 aufgefafst werden, dafs die Finsternis nachtähnliche

Dunkelheit zur Folge hatte.

Wenn es auch an und für sich nicht notwendig ist, die

Stelle in diesem Sinne zu verstehen, so möchte ich doch das

zweite Resultat aus dem Grunde für das richtigere halten, weil

bei einer Zurückberechnung der Finsternis, bei welcher Romulus

verschwand, eine totale oder nahezu totale Sonnenfinsternis sich

am meisten zum Ausgangspunkt eignete.*)

Die Finsternis des 12. Juni 391 v. Chr. bietet hiernach, da

sie nicht nur der Angabe des Ennius Genüge leistet, sondern

auch gerade in das Jahr fällt, auf welches unsere Berechnungen

führen, für die Richtigkeit derselben eine vollkommene Bestäti-

gung. Ein Zweifel würde höchstens dann statthaft sein, wenn

in dem auf 400 v. Chr. folgenden Dccennium etwa noch andere

Finsternisse in Betracht kämen; es findet sich jedoch in dieser

Periode keine einzige, die sich irgendwie mit der des Ennius

identificieren liefse, da die sonstigen um jene Zeit stattgehabten

Finsternisse teils in andere Jahreszeiten fielen, teils in Rom un-

sichtbar oder nur schwer bemerkbar waren.^) Die von uns ganz

1) Hansen in dem p. 130, A 2 citiorten Werke p. 386.

2) Nach einer später von Fnxnckcn de zoneclips van Ennius (vgl.

p. 7, A 1) mitgeteilten Berechnung von Ginzol (p. 7) erreichte die Finsternis

hei Sonnenuntergang ("'' 32™ 8 w. Z.) die Phase von 8,15 Zoll und betrug

das 7^ 47'" 5 eingetretene Maximum 10,5 Zoll.

3) Dieses letztere gilt von der am 2. Juni 390 v. Chr. gegen Mittag

eingetretenen Sonnenfinsternis, welche Unger, Rom. Stadtlira p. 17 in der

iiTtümlichen Voraussetzung, dafs dieselbe für Rom total gewesen sei, für

die des Ennius halten zu müssen glaubt. Nach den Angaben von Pingri^, l'art

de verifier Ics dates I, 212, kann diese Finsternis, wie schon Mattat

9*
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unabhängig von der I^nsternis des Ennius gewonnene Gleichung

354 varr. = Früliliiig 301 bis Frühling 390 v. Chr. kann nun-

mehr für vollkommen gesichert gelten.

Dafs in der Stadtchronik unter dem varronischen Jabre 354

eine Sonnenfinsternis verzeichnet war, haben wir bisher lediglich

durch Berechnung festgestellt; doch kann hierfür nunmehr auch

ein direktes Zeugnis angeführt werden. Nach einer Beobachtung

der Alten soll auf eine im Zeichen der Zwillinge oder der Wage
oder des Wassermanns eingetretene Sonnenfinsternis Pest und

Hungersnot folgen.') Für die im Zeichen der Zwillinge statt-

gehabte Sonnenfinsternis des 5. Juni 354 varr. triflt beides zu,

indem der hierauf folgende furchtbare Winter, in welchem die

Fruchtbaume zum Teil bis in die Wurzel erfroren und (^ne grofse

Menge Vieh zu Grunde ging,^) ohne Zweifel Hungersnot bewirkte,

zu der sich im nächsten Sommer (355) eine verderbliche Pest

gesellte.') Wenn nun Livius bei den Wahlagitationen für 356 die

Patricier darauf hinweisen liifst, dafs die im vorhergehenden

Jahre (354) eingetretenen Prodigien, mit denen der harte Winter

auf eine Linie gestellt werden könne, nunmehr in dem laufenden

Jahre durch die Pest ihre Erfüllung gefunden hätten,*) so wird

unter den Prodigien in erster Linie die der Pest voraufgehende

Sonnenfinsternis gemeint sein. Livius odfer der von ihm benutzte

Annalist hat es also blofs unterlassen,' diese Finsternis unter

dem Jahre 354, wo sie in den Annalen angemerkt war, zu er-

wähnen, kann aber doch nicht umhin, auf dieselbe nachträglich

Bezug zu nehmen.

R. Chr. II, 406 bemerkt, in Rom nur die Stärke von etwa 1 Zoll erreicht

haben. Da indessen Pingrds Berechnungen jetzt bei weitem nicht mehr für

zuverlässig gelten können, so bat ich Dr. Harzer, die fragliche Finstemifl

aufs neue zu bestimmen. Nach einer von demselben freundlichst ausge-

führten Berechnung erreichte die Finsternis, wenn empirische Korrektionen

angewandt werden, um 12*' 11™ 6 w. Z. ein Maximum von 2,25 Zoll, w3hrend
im anderen Falle die grüfste Phase 2,34 Zoll betrug und bereits ll*» 26™ 2

eintrat. Der Grad der VerGnsterung war hiernach so gering, dafs die Er-

scheinung, zumal sie um die Mittagszeit stattfand, kaum oder gar nicht

bemerkt worden sein wird.

1) Ljdus de ostent 9.

2) Liv. V, 13, 1. Dionys. XII, 8.

3) Liv. V, 13, 4 ff. Dionys. XII, 9.

4) Liv. V, 14, 3: priore anno intolerandam hicmem prodigiisque divinis

similem coortam, proxumo non prodigio, scd jam eventus, ]>eHtilentiam agris

urbique inlatam hiiud dubia ira deuro ....
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Den Römern lag es nun allerdings, wenn sie die Magistrats-

jalire als volle Jahre rechneten, weit näher, die Finsternis des

21. Juni 400 v. Chr. (= Ende ol. 94, 4) mit der des Stadtjahres

354 2u idcntificieren. In diesem Falle mufste das letztere Jahr,

da es im Frühling begann und sich demnach zum gröfsten Teil

in das in dem nächsten Sommer anhebende Olympiadenjahr

hincinerstreckte, mit ol. 95, 1 geglichen werden. Nach den älteren

officiellcn Fasten, in welchen die drei Diktatorenjahre 421, 430

und 445 fehlten, hätte nun freilich, wenn auf jedes Magistrats-

jahr ein Olympiadenjahr gerechnet wurde, das varronische Jahr

354 nicht mit ol. 95, 1, sondern mit ol. 95, 4 gleichgesetzt

werden müssen. Es ist hiernach klar, dafs jene Diktatorenjahre,

die wir als zweifellos interpoliert erkannt haben, eben zu keinem

anderen Zwecke eingeschoben worden sind, als um die Sonnen-

finsternis des Jahres 354 auf ol, 95, 1 zu bringen.

Zum Schlufs möge noch auf zwei Thatsachen, die sich aus

dem von uns gewonnenefi Synchronismus ergeben, hingewiesen

werden. Einmal folgt aus der Gleichung Non. Jun. 354 varr.

= 12. Juni 391 v. Chr., dafs der römische Kalender damals mit

den Jahreszeiten soweit in Einklang stand, als dies bei einem

Mondsonnenjahr überhaupt verlangt werden kann. Andrerseits

ergiebt sich aber die wichtige Konsequenz, dafs die von vorn-

herein vielleicht nicht gegen jeden Zweifel gesicherten Daten der

rönpischen Annalen, auf die sich in erster Linie unsere Ergeb-

nisse stützen, nun als zuverlässig betrachtet werden können.

Sechster Abschnitt.

Clii'oiioloj;;ic der vor dem varronisclien Jalir 354 liegenden

Periode der Republik.

Nachdem die Chronologie des auf 354 varr. folgenden Zeit-

raumes festgestellt ist, wäre zu versuchen, ob ein Gleiches nicht

für die vorhergehende Periode der Republik möglich ist. Unger

glaubt auch hier die durch vorzeitigen Rücktritt der Magistrate

bedingten Jahresverkürzungen ermitteln zu können und gelangt so

sohliefslich zu dem Resultat, dafs der Amtsantritt der ersten Kon-

•suln am 1. Januar lO.'^ v. Chr. erfolgt sei. Bei eingehender Prüfung

der Überlieferung wird man jedoch finden, dafs eine so genaue

Fixierung der einzelnen Magistratsjahre unthunlicli ist.
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Auf den eisteu Blick macht zwar die Bescliaffenlieit der

Tradition einen keineswegs ungünstigen Eindruck. Die Antritts-

tage der Oberbeamten werden sogar noch häufiger angemerkt,

als in der folgenden Periode (245 1. Januar/) 2ßl 1, September,')

2TS und 201 1. August,^) 292 11. August/) für die Zeit der

Decemvirn der 15. Mai,-') für 311 der 13. Dezember, der nun für

die nächsten vier Decenuieu als stehender Antrittstermin voraus-

gesetzt wird,^ 353 der I.Oktober'). Auch werden mehrere teils vor,

teils nach Ablauf des Amtsjahres eingetretene Interregna erwähnt.

Zu der ersten Kategorie gehören 274/5/) 201/2/) 304/5/") 310/')

zur zweiten 271/2'^) und 333/4.'^) Vorzeitiger Ilücktritt der

Beamten ohne Interregnum war ferner erwähnt unter 260/ *) 302'*)

1) Plut. quaest. Rom. 19. Denselben Antrittstermin setzt Dionya V, 1

voraus, vgl. ünger II. Stadtüra p. 23 S.

2) Dionys. VI, 49.

3) Dionys. IX, 25 in. Liv, III, 6, 1. Hierzu stimmt auch Dionys. IX,

35 fin. und 61 fin., wonach das Ende der Jahre 279 und 289 mit der Reife

des Getreides zusammenfiel.

4) Liv. m, 8, 3.

5) Liv. III, 36, 3. 38, 1.

G) Für 311 ist dieser Termin bezeugt Dionys. XI, 03, für 331 Liv. IV,

37, 3, für 352 Liv. V, 9, 3.

7) Liv. V, 9, 8.

8) Dionys. IX, 13.

9) Liv. III, 8, 2. Dionys. IX, 69.

10) Liv. III, 56, 1. Der Rücktritt der Decemvirn kann, wenn dieselbdu

auch über die ihnen zustehende Frist hinaus im Amte blieben, doch insofern

als ein vorzeitiger betrachtet werden, als die nicht ganz Hiebenmonatliche

Zeit ihres usurpierten Regiments (15. Mai bis 10. Dezember) in den älteren

offiziellen Fasten als ein besonderes Amtsjahr gerechnet wird. Das alsdann

eingetretene Interregnum, dessen Anfang mit dem Amtsantritt der neuge-

wäblten Volkstribunen (10. Dezember) zusammenfiel, mufsto folgerichtig ala

ein Teil des vorhergehenden vor der Zeit beschlossenen MagistratHJahres

angesehen werden.

11) Liv. IV, 7, 10. Dionys. XI, 62.

12) Dionys. VIII, 90. Dafs das hier erwähnte Interregnum erst nach
Ablauf des alten Amtsjahres eintrat, folgt aus der p. 83, A 2 besprochenen

Angabe des Lydus.

13) Liv. IV, 43, 8.

14) Dionys. VI, 49.

15) Dionys. X, 54. Es wird zwar hier nicht ausilrücklich gesagt, dafs

die Konsuln des Jahres 302 vor der Zeit zurücktraten, doch niuf« dies im
Hinblick darauf, dafs die Komitien für das nächste Jahr viel früher als

sonst gehalten worden sein sollen, notwendig angenommen werden. Die
neu gewählten Konsuln Appius Claudius und T. Genucius kamen überhaupt
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und 352.') Hierzu kamen noch die in ziemliclier Anzahl über-

lieferten Tage von Triumphen,^) Schlacliten^) und Terapeldedi-

kationen.*) Es konnte hiernach scheinen, als ob es recht wohl

möglich sei, auf Grund so mannigfacher Anhaltspunkte die jedesmal

eingetretenen Verschiebungen des Amtsneujahrs zu ermitteln-

Bei genauerer Betrachtung findet man indessen, dafs die uns

überlieferten Zeitangaben sich nicht selten einander widersprechen

und dafs gerade die Antrittstage, welche Unger für „das Ver-

liissigste in der gesamten Tradition der älteren Zeit Roms seit

dem Beginn der Jahresregierungen" erklärt,*) am wenigsten für

sicher bezeugt gelten können.

Schon gleich das erste Jahr der Republik macht Schwierig-

keiten. Nach der dem Dionys und Plutarch vorliegenden Tra-

dition traten die ersten Konsuln ihr Amt am 1. Januar an.'^

Hiermit verträgt es sich aber nicht, dafs der Tod des Brutus

auf den 28. Februar gesetzt wird.'') In diesem Falle müfste

Brutus, der nach Macrobius der dea Carna auf dem Cälius am

nicht dazu, als solche zu fungieren, Bondcrn verzichteten auf das ihnen

übertragene Amt, noch bevor sie dasselbe angetreten hatten, um hierauf

unter die Dccemvirn gewählt zu werden. Vgl. llartmann (der römische

Kalender p. 249 ff.), der allein den Bericht des Dionys richtig aufgefafht hat

1) Liv. V, 9, 1 ff.

'2) Die uns noch überlieferten Triumphaldaten aus dem Zeitraum von

i.M6— 3r)4 sind: 250 . . Non. Maj., 251 3. und 4. April, 268 1. Juni, 279 1. Mai,

280 15. März, 295 7. und 12. Mai, 296 13. Sept., 305 13. uud 24. August,

311 6. Sept., 317 13. August (vgl. die Triumphalfasten).

3) Po ist für die Schlacht im Walde Arsia (245) der 28. Februar über-

liefert (Plut. Popl. 9), für die am Rcgillus (255 oder 258) der 15, Juli

(Dionys. VI, 13), für die an der Cremera (277) der 13. Februar (Ovid. fast.

11, 195), wogegen Livius (VI, 1, 11) und Tacitus (hiht. II, 91) dieses Ereignis

ebenso wie die Schlacht an der AUia auf den 18. Juli fallen lassen, wahrend

riutarch Caraillus 19 und Macrobius Sat. I, IG, 2.S beide Ereignisse auf den

16. Juli setzen, für den Sieg des Diktators A. Postuniius Tubertus am
Algidus (323) der 18. Juni (Ovid. fast. VI, 721), falls dieses Datum nicht

auf den nachher gefeierten Triumph zu beziehen ist.

4) Ohne auf Vollständigkeit Anspruch zu machen, führe ich folgende

Daten an : Tempel des capitolinischcn Juppiter 13. Sept. 245 (Liv. VII, 3, 6 ff.,

vgl. II, 8, 6) oder 247 (Dionys. V, 35), des Mcrcur am 15. Mai 259 (Liv. II,

21, 7), der Fortuna rauliebris am 6. Juli 2C,<J (Dionys. VIII, 55), des Castor

nm 16. Juli 270 (Liv. II, 42, 5) und des Dius Fidins am 5. Juni 288

(Dionys. IX, 60).

5) Rom. Stadtära p. 27

6) S. p. 134, A 1.

7) Flut. Popl. 9. i
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1. Juni ein Opfer ausrichtcto') und nach Livius auch noch zur

Zeit der Ernte als Konsul fungierte,*) sein Amt über ein Jahr

bekleidet haben. Unger kann diesen AA'^iderspruch nur durch die

Annahme beseitigen, dafs am 28. Februar alljährlich eine' Toten-

feier für Brutus stattgefunden liabe und hiernach die Schlacht,

in welcher Brutus fiel, irrtümlich auf diesen Tag gesetzt worden

sei.') Wir haben bereits gesehen, dafs Brutus das Konsulat

mindestens zweimal bekleidet hat, dafs aber seine beiden Kon-

sulate vor die capitolinische Tempelweihe fallen."*) Da die anna-

listischen Aufzeichnungen erst mit diesem Ereignis beginnen, so

wird für die vorhergehende Periode eine Überlieferung bestimmter

Daten überhaupt nicht vorausgesetzt werden können.

Weitere Widersprüche treten zu Tage in der Darstellung

der auf die erste secessio plebis folgenden Decennien. Nach

Dionjs traten die während der secessio gewählten Konsuln des

Jahres 261 ihr Amt am 1. September an.^) Da die Konsuln des

Jahres 274 zwei Monate vor Ablauf der Frist abdankten,^ so

müTste der Antrittstermin, auf den weder das zehntägige erst

nach Ablauf des Jahres 271 eingetretene Interregnum') noch das

ebenfalls zehntägige Interregnum 274/5^) einen Einflufs haben

konnte, sich auf den 1. Juli verschoben haben; doch finden wir

statt dieses Termins in der näch.sten Periode vielmehr den

1. August.^) Unger bleibt hier nichts übrig, als die Annahme,

dafs 261—274 vielmehr der 1. Oktober Antrittstag gewesen sei;'®)

er mufs also, wenn er die Überlieferung selbst nicht beanstanden

will, einen Irrtum des Dionys aimehmen,'') was nicht weniger

mifslich ist. Wer das Interregnum nicht als einen Teil des vor-

hergehenden oder folgenden Amtsjahres, sondern als einen für

1) Macrob. Sat. I, 12, 81.

2) Liv. II, 6, 3.

3) Rom. Stadtära p. 24.

4) S. p. 47 ff.

5) Dionjs. VI, 49.

6) Dionys. IX, 13 fin.

7) Dionys. VIII, 90, vgl. p. 134, A 12.

8) Dionys. -IX, 14 in.

9) Für 278 bezeugt von Dionys. IX, 2.5, für 291 Liv. III, 6, 1.

10) Köm. Stadtära p. 24 ff.

11) In dem Aufsatz „Interregnum und Anitsjabr" (Philol. Supplbd. IV,

p. 298 ff.) vermutet Unger, dafs die Konsuln des Jabrcs 2ßl am 1. September
gewühlt -worden seien und Dionys diesen Tag mit dem des Amtsantritts

verwechselt habe.
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sich bestehenden Zeitraum betrachtet, wird allerdings unter der

Voraussetzung, dafs sowohl 271/2 als auch 274/5 der erste

luterrex nicht gleich mit dem Beginn des Interregnum, sondern

erst einige Tage nachher in Funktion trat, die Verschiebung des

Antrittstermins vom 1. September auf den 1. August erklaren

können.') Da indessen die Überlieferung für eine derartige Be-

rechnung der Interregna sonst keinen Anhalt bietet, so ist es

nicht statthaft, die Daten auf diese Weise in Einklang zu bringen.

Wir stehen also hier vor einer nicht zu beseitigenden Schwierig-

keit, die nur in der Unzuverlässigkeit der Tradition ihren Grund

haben kann. Dafs die Überlieferung hier überaus unsicher und

schwankend ist, zeigen einige andere Angaben des Dionys, welche

für die betreffende Periode vielmehr einen in den Frühling

fallenden Antrittstermiu voraussetzen. Unter dem Jahre 262 be-

gegnen wir der Nachricht, dafs die Romer wegen einer Hungersnot

Gesandte nach Syrakus geschickt hätten, um' von dort die Stadt

mit Getreide zu versorgen. Durch stürmisches Wetter seien die

Gesandten genötigt worden, um Sicilien herumzusegeln und hatten

alsdann, da sie erst nach einigem Aufenthalt in Syrakus von dem

dort regierenden Tyrannen zugelassen worden sein, daselbst

überwintert.^) Ihre Rückkehr läfst Dionys übereinstimmend mit

Livius erst nach dem Antritt der nächsten Konsuln erfolgen.')

Der hier von Dionys benutzte Annalist nimmt also augen-

scheinlich an, dafs das Amtsjahr damals im Frühling begann;

denn dafs die Gesandten bis zum Herbst unterwegs geblieben

seien, kann er doch nicht vorausgesetzt haben. Der .'Annahme,

dafs die Konsuln im Frühling ihre Amtsführung begannen, be-

gegnen wir auch unter dem Jahre 27G, dessen Anfang sich un-

mittelbar an das Ende des vorhergehenden Winters anschliefsi*)

1) Vgl. Lange de diebus incundo consulatui soUcranibus int^rregri^

cansa mutatis comin. p. 31flF., Matzat I, 157.

2) Dionys. VII, 2 .... kuI ttjv xftufQtvi]v SiccTQiil.<avxeg wgav fifza t6

9hoog InnvfjX^ov flg 'italiav noXXag -AOui^ovrfq ayogcig. Für jufra t6 9^fQog,

was unmöglich richtig sein kann, haben Sylburg und Portus yara rö 9{Qoe

vorgeschlagen.

3) Dionys. VII, 20, vgl. Liv. II, 34, 7.

4) Dionys. IX, 15 fin. und 16 in.: 6 (lev jj^f^wv i^nvog ovrwg hdtvra.

T(ö Sb xaroTTiv hfi Abvkiov rf J^fidiov x«I Fctiov ^fgoviliov rfjv vnuTfiav

^«QfiXrjcfozcov . . . Unger, R. Stadtüra p. 27, der hier zur Annahme einer

Korniptel genötigt ist, vermutet, dafs statt j;f'f wv zu schreiben sei iriavrog,

^vclche Änderung doch zu gewaltsam tein dürfte.
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Hiusiclitlich dos Autrittsteniiius in derPcriotle 2G1—276 schwanken

also die Annalisten derart, dafs einige denselben in den Herbst,

andere aber in den Frühling setzen. Die erstere Annahme be-

ruht ofifenbar nur auf der Voraussetzung, dafs die ersten Volks-

tribunen ebenso wie dies später geschah, ihr Amt am 10. Dezember

angetreten hätten;*) man glaubte daher den Autritt der Konsuln

des Jahres 261, welcher noch während der secessio plebis erfolgt

sein soll,^) einige Zeit früher setzen zu müssen. Andere dagegen

mochten wohl im Hinblick auf das an den Iden des März statt-

findende Fest der Anna Perenna^) dazu geneigt sein, diesen Tag,

welcher während des zweiten punischen Krieges und noch lange

nachher stehender Antrittstermiu war,*) auch für die ersten De-

cennien der Republik als solchen anzunehmen. Mit dem 1. Januar,

an welchem nach Dionys und Plutarch die ersten Konsuln ihr

Amt angetreten haben sollen,^) hat es jedenfalls eine analoge

Bewandtnis. Es ist möglich, dafs die nahezu um ein halbes

Jahr abweichenden Datierungen der Schlacht an der Cremera

(13. Februar und 18. Juli),^) die sowohl nach Livius als nach

Dionys noch in der ersten Hälfte des Amtsjahres stattgefunden

haben mufs, mit den zwischen Frühling und Herbst schwankenden

Ajisetzungen des Amtsneujahrs in Zusammenhang stehen. Die

Annalisten, die jene Schlacht am 18. Juli stattfinden liefsen,

mochten den Jahresanfang wohl in den Frühling verlegen, während

das andere Datum sich eher mit einem in den Herbst fallenden

Amtsneujahr vereinigen liefs. Jedenfalls ist die Abweichung in

der Datierung der Cremeraschlacht ein neuer Beweis für die Un-

sicherheit der Überlieferung in dieser Periode.

Nicht minder widerspruchsvoll zeigt sich die Tradition hin-

sichtlich des Jahres 291. Nach Livius brach alsbald nach dem

1) Dionys. VI, 89.

2) Liv. II, 33, 3. Dionys. VI, 49.

3) Ovid. fast. III, 145—148.

4) S. p. 104.

5) S. p. 134, A 1.

C) Der 18. Juli (Liv. VI, 1, 11, Tac. liiöt. II, 91) ist aus dem Grunde
veidächtig, weil an diesem Tage auch die Schlacht an der Allia btattgc-

funden haben soll. Für die Richtigkeit des anderen von Ovid fast. II, 196

bezeugten Datums kann allerdings, wie Mommsen, llöm. Forsch. II, 255, A 42

bemerkt, geltend gemacht werden, dafs das fabiechc Geschlechtsfest, mit

welchem die Niederlage an der Cremera zuHanimenficl (Dionys. IX, 19), diu

am 15. Februar stattfindenden Lupcrcalicn gewcbeu sein mögen.
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Amtsantritt der Konsuln, der damals auf den 1. August fiel/)

in Rom eine verheerende Pest aus, der die beiden Konsuln kurz

jiacli einander erlagen.^) Hiermit stimmt Dionys insofern überein^

jils er den Beginn der Epidemie auf den 1. September setzt.

Nach dem Tode der beiden Konsuln trat, wie Livius meldet,

ein län'feres Interregnum ein, während dessen die Seuche all-

niilhlich nachliefs.^) Von den während des Interregnums neu

.rewähltcn Konsuln wird berichtet, dafs sie ihr Amt am 11. August

an'^etreten hätten.'*) Es fällt auf, dafs trotz des während der

.Vmtsführung erfolgten Todes der Konsuln des Jahres 291 der

Antritt ihrer Nachfolger erst nach dem bisher feststehenden

Termin erfolgte; doch liefse sich dies vielleicht erklären durch

die Annahme, dafs das Interregnum anfsergewöhnlich lang ge-

dauert habe, wofür auch die Nachricht sprechen köimte, dafs die

Ädilen der Plebs einige Zeit die Stelle der Oberbeamten ver-

sahen.^) Aber die Darstellung des Livius schliefst insofern einen

bedenklicheren "Widerspruch in sich, als die Pest in der heifsen

und drückenden Jahreszeit zum Ausbruch gekommen,') nach

deren Ablauf aber erloschen sein soll. Nach dieser letzteren

Angabe müfsten also die Konsuln des Jahres 292 ihr Amt bereits
O

in dem Spätherbst des nämlichen Kalenderjahres angetreten haben,

während bei Livius der 11. August des nächsten Kalenderjahres

als Antrittstag angemerkt wird. Augenscheinlich lifgen dem

Bericht des Livius zwei verschiedene Darstellungen zu Grunde,

eine, welche, wie es bei Dionys der Fall ist, die Pest sich auf

ein volles Jahr erstrecken^ und die Wahl der neuen Konsuln

erst nach dem Aufhören der Epidemie erfolgen licfs, und eine

/weite, wonach die Seuche nur den Spätsommer und Frühherbst

1) Liv. III, 6, 1. v^

2) Liv. III, G, 8 u. 7, 6.

3) Liv. III, 8, 1 ff.: indc paulatim, seu pacc dcum iinintrata seu

graviore tempore anni jam circuniacto, defuncta morbis corpora salubriora

esse incii)cre vcrsi«que nnimie jam ail^)ublicam cnram, cum aliquot intcr-

rc«;na cxisscnt, V. Valerius Tublicola tcrtio die quam intcrrcgnum inierat,

consulcs crcat L. Lucretium Tricipitiinim et T. Vcturium Gcminum — ante

"Htm tcrtium Idus Pcxtiks consulatum ineuut jam satis valida civitate

4) S. die vorhergehende Note. «

B) Liv. III, 6, 9.

C) Liv. III, G, 2: grave tempus et forte annus pestilens erat

7) Dionys IX, 07: iig^aTO . . . rj löcog ntg) rcig ^alärSas loü Zintf^-

ßQi'ov utivöi' öitiiHvf di tÖv ittavxbv /xftVov oior.

\
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liindurch audauorte uud die iiouen Konsuln bald nach dem Nach-

lassen der Pest, etwa im Spätherbst oder zu Beginn des Winters,

ihr Amt antraten.

Dafs die Decemvim an den Iden des Mai ihre Amtsführung

begannen/) darf als feststehende .Überlieferung gelten; doch

schwanken die Berichte hinsichtlich des Zeitpunktes, um welchen

dieser Antrittstermin aufkam. Nach der Darstellung des Dionys

mufste man annehmen, dafs das Amtsneujahr bis 302 auf den

1. August fiel und sich infolge des vorzeitigen Rücktrittes der

in diesem Jahre fungierenden Konsuln auf den 15. Mai verschob;^)

Livius setzt jedoch, weim er bei dem Übergang zum zweiten

Decemviraljahr schlechtweg bemerkt idus tum Majae sollemnes

ineundis magistratibus erant,') augenscheinlich voraus, dafs dieser

Termin schon längere Zeit bestand.

Wie wenig im allgemeinen die uns aus dieser Periode über-

lieferten Antrittstermine für beglaubigt gelten können, ist nament-

lich daraus ersichtlich, dafs die beiden unter 310 in den Fasten

angeführten Kollegien, für deren Amtsführung in der älteren

offiziellen Magistratsliste und auch von dem von Livius benutzten

Annalisten zAvei Jahre gerechnet werden, zusammen nur ein

Kalenderjahr fmigiert haben sollen, was dem älteren Brauche

durchaus widerstreitet.*) Die Annalisten, welche diese Darstellung

gaben, trifft aber darum kein Vorwurf, da es überaus nahe lag,

den 13. Dezember, der für 352 und die nächstvorhergehenden

Jahre als Antrittstermin in den Annalen angemerkt war uud

auch für die auf 305 folgenden Jahre als solcher angenommen

werden mufste,^) überhaupt als stehenden Antrittstag der ganzen

Periode 306—352 zu betrachten, in welchem Falle für die Kriegs-

tribunen des Jahres 310, deren vorzeitige Abdankung wohl in

der Stadtchronik angeführt war,'') und ihre Nachfolger zusammen

nur ein Kalenderjahr gerechnet werden konnte.

1) Liv. m, 36, 3. 38, 1. Dionys. X, 69.

2) Vgl. Hartmann, der römische "Kalender p. 247 fF. und oben p. 134, A 16.

3) Liv. III, 36, 3.

4) S. p. 31.

6) Vgl. p. 36.

C) Dafs wir es in diesem Falle mit wirklieber Überlieferung zu thun

ballen, ßcbeint mir nicht zweifelhaft. Eine vorzeitige Abdankung der erbten

Kriegstribunen wegen angeblich fehlerhafter Wahl ist nicht nur an eich

sehr glaublich, sondern es maclit auch die Angabe des Dionys, dafs ihre

Amtsführung 73 Tage gedauert habe, durchaus den Eindruck einer authen-
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Bei- dieser Bcsdiaffeuheit der Überlieferung tann es nicht

Wunder nclimen, dafs als Antrittstag der ersten Volkstribunen

der 10. Dezember angenommen wird/) während dieser Termin

(loch erst seit dem Rücktritt der Decemvirn bestand.

Es ist hiermit wohl zur Genüge bewiesen, dafs die kon-

sularischen Antrittstage noch bis über das Decemvirat hinaus

wenigstens zu einem grofsen Teile nicht auf sicherer Überlieferung

beruhen. Wenn Ungcr für die Zuverlässigkeit der Tradition gel-

tend macht, dafs die Daten der Amtsgeschichte alle in den grofsen

Annalen verzeichnet zu werden pflegten,^) so läfst er hierbei die

gallische Katastrophe aufser Acht, bei der die Stadtchronik, wenn

sie nicht vollständig zu Grunde ging, wenigstens erheblichen

Schaden gelitten haben n)ufs. Es wird dies nicht nur von den

Annalisten vorausgesetzt, die die Unsicherheit der Tradition der

vor dem gallischen Brand liegenden Periode durch die damals

stattgefuudene Zerstörung der meisten schriftlichen Aufzeichnungen

erklärten,^) sondern es dient hierfür auch die Beschaffenheit der

Überlieferung zur Bestätigung. Die Angabe Ciceros, wonach von

der um das Jahr 350 (genau 354 varr.) nach Roms Erbauung

an den Nonen des Juni stattgehabten Sonnenfinsternis die früheren

Finsternisse ziirückbcrcchnet wurden,*) berechtigt zu der Folge-

rung, dafs diese Finsternis die erste war, die in der Stadtchronik

verzeichnet stand. ^) Auch die falsche Einreihung des von A. Cor-

nelius Cossus in seinem Konsulat (326)*') über die Vejenter er-

fochtenen Sieges unter das Jahr 317 oder 328^ sowie das

Schwanken der Überlieferung über die Zeit der ersten Diktatur,

der Rcgillusschlacht und der Feldzüge Coriolans gegen Rom be-

weist, dafs den Späteren aus der Zeit vor dem gallischen Brande

tischen Überlieferung. Die Möglichkeit, dafs neben den Ninbeglaubigten

Antrittsdaten auch einzelne vorkommen, die auf alten Aufzeichnungen be-

ruhen, wird jedenfalls zugegeben werden müssen im Hinblick auf die That-

f^ache, dafs sogar die Namen der 291 an der Pest gestorbenen Priester

überliefert sind (Liv. III, 7, C).

1) Dionys. VI, 89.

2) Rom. Stadtnra p. 46.

3) Liv. VI, 1. riut. Numa 1.

4) Cic. de rcp. I, 26.

5) Diesen Schhifs hat bereits Schwcgler (Rom. Gesch. I, 10) gezogen.

C) Dafs Cossus diesen Sieg als Konsul davontrug, ergiebt sich aus der

^Veiheinschrift der von ihm gestifteten spolia opima (Liv. IV, 20, 6).

7) Die crstcrc Vcrnion findet sich bei Livius IV, 19, 1 ff , die zweite

bei Diodor XII, 80, 6 ff.
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keine voUstHndigon annalistischon Aufzeichnungen vorlagen,')

wofür die in einem frülicron AbscLnitt von uns nachgewiesene

Lückenhaftigkeit der Magistratsliste ^) noch einen weiteren Beleg

bietet. Durch den Nachweis, dafs die Tradition an manchen

Stellen lückenhaft und widerspruchsvoll ist, ist allerdings noch

nicht ausgeschlossen, dafs einige Daten, wie z. B. die Tage von

Tempeldedikationen und der eine oder andere Autrittstermin, auf

alten Aufzeichnungen beruhen-, doch dürfte eine Scheidung der

Fälle, in welchen wir es mit alter Überlieferung oder mit der

Kombination eines Annalisten zu thun haben, nicht wohl durch-

zuführen sein.^) Für die beiden letzten dem gallischen Brande

voraufgehenden Decennien, deren hauptsächlichste Begebenheiten

bei einer Wiederherstellung der alten Annalen in Ermanglung

zuverlässiger Aufzeichiningen leicht nach dem Gedächtnis einge-

tragen werden konnten, wie es vielleicht bei der Sonnenfinsternis

des Jahres 354 der Fall gewesen sein mag, darf aber wohl

schon eine im wesentlichen zuverlässige Tradition vorausgesetzt

werden.

Ein Versuch, die Chronologie der vor 354 varr. liegenden

Periode durch Fixierung der einzelnen Jahresanfänge herzustellen,

mufs nach dem Gesagten aussichtslos erscheinen. Dagegen ist

es möglich, einzelne zwischen je zwei Magistratsjahren liegende

Intervalle, die eine längere oder kürzere Reihe von Jahren

umfassen, wenigstens ilirer wahren Zeitdauer nach auf ein Jahr

genau zu bestimmen. Einen Anhaltspunkt hierfür bieten die

schon früher in diesem Sinne verwerteten Angaben des Livius

1) Vgl. Momtnsen, Rom. Forsch. II, 241. Die dort aufgestellte An-

nahme, dafs schon vor dem Beginn einer Historiographie der Sieg des

C0F8U8 in den annales maximi irriger Weise unter 328 eingetragen worden

sei, halten wir nicht für wahrscheinlich. Das Schwanken der Überlieferung

über die Zeit dieses Ereignisses spricht eher dafür, dafs dasselbe in der

Stadtchronik überhaupt keine Aufnahme gefunden hat.

2) S. besonders p. 72 ff.

3) Die hier aufgestellte Ansicht entfernt sich eben so weit von der

Auffassung üngers (Rom. Stadtilra p. 27 u. 40) und Hartmanns (der röm.

Kalender p. 234 ff.), wonach die Antrittstermine alle oder doch überwiegend

auf authentischen Aufzeichnungen beruhen, als von der Annahme Nitzschs,

der diese Data fast ausschliefulich auf Licinius Macer zurückführen zu

müssen glaubt (ROm. Annalistik p. 28 ff., 125 ff., vgl. p. 237, A 3). Dagegen

befinden wir uns in Übereinstimmung mit Mommsen, der ebenfalls die Zu-

verlässigkeit der älteren Atitriltsdata bezweifelt und einen Tei+ derselben

als moglicherwei.se erfunden bezeichnet (II. Chr. p. 81).
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über den Begiim und den Ablauf von Waffenstillstandsfristeo,

aus welchen wir einen Beweis für das Vorhandensein von Lücken

in der Magistratstafel entnahmen. Aus der Nachricht, wonach

der 329 mit den Vejentern auf 20 Jahre vereiiibartc Waffenstill-

stand 347 ablief, zogen wir die Folgerung, dafs zwischen diesen

beiden Terminen ein Intervall von 20 Sonnenjahren lag und die

Fasten demnach an dieser Stelle zwei Kollegien zu wonig zählen.^)

In analoger Weise stellten wir fest, dafs das* Jahr 32!), in welchem

der 324 mit den Aquern auf 8 Jahre abgeschlossene Waffen-

stillstand um 3 Jahre verlängert ward, worauf die Feindselig-

keiten 332 wieder begannen, 8 Soimejijahre nach 324 fallen

mufs. Eine Bestätigung hierfür ergab sich einesteils daraus,

dafs die 323 gelobten ludi magni, die jedenfalls nach Ablauf von

zehn Jahren stattzufinden hatten, statt 333, wie man erwarten

sollte, bereits 330 gefeiert wurden, anderntcils aber aus den

Fasten Diodors, welche nach 326 ein in den gewöhnlichen Fasten

fehlendes Kollegium anführen und somit einen positiven Beweis

für die Unvollständigkeit der Magistratstafel an dieser Stelle

liefern.*)

Der Zeitraum von 323—347 umfafst hiernach im ganzen

20 -}- 8 = 28 Jahre. Da für das Jahr 354, in welches die Sonnen-

finsternis des Ennius fällt, die Zeitgleichung feststeht, so ist es

jetzt möglich, die Chronologie der vorhergehenden Periode bis

323 hinauf wenigstens annähernd richtig her/.ustell«i. Aus der

Gleichung 354 varr. = Frühling 391 bis Frühling 390 v. Chr.^)

und der wohl noch auf sicherer Überlieferung beruhenden An-

gabe des Livius, wonach 353 die Konsulartribunen am 1. Oktober,

352 aber am 13. Dezember antraten,^) ergiebt sich, dafs 352 varr.

am 13. Dezember 393 v. Chr. seinen Anfang nahm. Da weiter

liinauf eine genaue Zeitreduktion aus den oben entwickelten

Gründen unthunlich ist, so begnügen wir uns, 352 varr. schlecht-

liin mit .392 v. Chr. gleichzusetzen. Es ergiebt sich hiernach,

wenn man auf je ein Magistratsjahr ein Kalenderjahr rechnet:

347 varr. = 397 v. Chr.

329 varr. = 417 v. Chr.

324 varr. = 425 v. Chr.

1) S. p. 77.

'J) Vgl. p. 72—76.

.3) S. p. 129.

4) Liv. V. 9, 3.
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Die Richtigkeit dieser blofs auf der römiselien Überlieferung

berulieiideu Gleichungen erhält durch einige griechische Syn-

chronismen eine überraschende Bestätigung. Bei Livius finden

wir unter dem Jahre 323 die Angabe, dafs damals die Karthager

zum ersten Male mit einem Heere nach Sicilieu übergesetzt seien.')

Da die Karthager schon zur Zeit der Perserkriege auf der Insel

festen Fufs gefafst hatten, nach ihrer Niederlage bei Himera

aber (481/80 v. Chr.j ^ich bis 410/9 v. Chr. ruhig verhielten, so

mufs ihre Erwähnung auf einem Irrtum beruhen. Augenschein-

lich liegt hier, wie Niebuhr*) gesehen hat, eine Verwechslung

vor mit den Athenern,, die auf das Ansuchen der von Syrakus

bedrängten Leontiner im Spätsommer 427 zum ersten Male eine

Flotte nach Sicilien sandten, wo sie bis zum Sommer 424 mit

den Syrakusanern Krieg führten.^) Nach unseren Ansetzungen

würde das Jahr 323 varr. 426 v. Chr. entsprechen, also gerade

mit dem Aufenthalt d§r Athener in Sicilien zusammenfallen.*)

Für die Romer, die, wie namentlich das zwischen dem römischen

und sicilischen Gewicht bestehende gerade Verhältnis beweist,

schon seit der Begründung der Republik mit Sicilien in intimen

Handelsbeziehungen gestanden haben müssen und in Fällen von

Hungersnot daselbst Getreide aufkauften,^) war das Auftreten

einer fremden Macht auf der Insel so wichtig, dafs es in der

That verdiente, in der Stadtchronik angemerkt zu werden. Der

1) Liv. IV, 29, 8: insigni magnis rebus anno additur nihil tum ad

rem Romanam pertinere visum, quod Carthaginienses tanti hostes futuri

tum primum per seditiones Siculorum ad partis alterius auxilium exercitnm

in Siciliam trajecere.

2) Rom. Gesch. II, 636 flE:

3) Vgl. Thuc. m, 86 mit IV, 66, 2.

4) Für ünger, der die Vermutung Niebubrs verwirft und die Nach-

ricLt der Annalen auf den von den Karthagern 410 v. Chr. unternommenen

Feldzug beziehen zu mügsen glaubt, wozu es einer sehr niifslieben Ilypo-

tbese bedarf (Rom. Stadtära p. löflf.), war lediglich die Erwägung mafs-

gcbend, dafs nach Niebubrs eigener Berechnung das Stadtjabr 323 mit

ol. 89, 2 = 423/2 v. Chr. hätte gleichgesetzt werden müssen , wodurch die

Annahme, dafs die Athener gemeint seien, allerdings an Evidenz verlor.

6) Es geschah dies 321, also nur zwei Jahre vor dem in den Annalen

gemeldeten Auftreten der Athener in Sicilien (Liv. IV, 25, 4) und 343

(Liv. IV, 52, 6). Die angebliche Hungersnot des Jahres 2G2, bei der die

Römer auch Getreide in Sicilien gekauft haben sollen (Liv. H, 34. Dionjs.

VII, 1), ist, wie Kiebuhr R. G. II, 110 A 200 und Schwcgler R. G. II, 367

richtig bemerken, lediglich eine von 343 herübergenoiumene Doublette.
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Name der Athener wird in derselben wohl auch ausdrücklich

genannf gewesen und die Verwechslung mit den Karthagern nur

auf die Leichtfertigkeit eines mit der Geschichte Siciliens unbe-

kannten Annalisten zurückzuführen sein. Was die römischen

Geschichtschreiber in dieser Hinsicht zu leisten fähig waren, zeigt

die von Dionys gerügte Verwechslung des Gelon mit Dionys, die

sich Gellius, Licinius Macer und andere Autoren zu Schulden

kommen liefsen.^)
' •

Zu diesem Synchroifismus,kommt nun noch ein zweiter, der

zwar nicht als solcher überliefert ist, sich jedoch aus einer un-

abweisbaren Kombination mit Notsvendigkeit ergiebt. Unter dem

Jahre 318 meldet Livius den Ausbruch einer Pest, welcher so-

fort die Einstellung der gegen die Vejenter und Falisker geplanten

gröfseren Unternehmungen zur Folge hatte,*) Im folgenden Jahre

trat die Seuche noch heftiger auf, so dafs die Römer selbst von

den kleineren Streifzügen in das feindliche Gebiet, die bisher

noch stattgefunden hatten, abliefsen und erst durch einen Angriff

der Vejenter und Fidenaten aus ihrer Unthatigkeit aufgerüttelt

wurden.^) Unter dem Jahre 320 ist von der Pest keine Rede,

was auf ein zeitweiliges Erlöschen oder Nachlassen der Krank-

heit schliefsen lafst. Dagegen wird unter 321 bemerkt, dafs

wegen der Pest die sonstigen Angelegenheiten hätten ruhen müssen

und dem Apollo pro valetudine populi ein Tempel gelobt worden

sei. Die Sterblichkeit war namentlich in diesem Jahre sehr

grofs,*) Im nächsten Jahre hörte die Epidemie auf."^) Nachtrag-

lich bemerkt noch Livius, dafs die Pest einen beträchtlichen Teil

der römischen Jugend hinweggerafft habe.^)

Man gewahrt sofort, dafs diese Epidemie die gröfste Ahn-

hchkeit hat mit der Pest, welche in Athen im zweiten Jahre

tlc's poloponnesischen Krieges zum Ausbruch kam. Beide Epi-

dcmieen gleichen sich nicht nur in ihren verheerenden Wirkungen,

sondern auch insofern, als der Verlauf durchaus der nämliche ist.

In Athen dauerte die Pest nach ilirem ersten 430 erfolgten Auf-

treten zwei Jahre lang au. Nachdem sie alsdann nachgelassen,

1) Dionys. Vn, 1.

2) Liv. IV, 21, 1—6.

3) Liv. IV, 21, 6—9.

4) Liv. IV, 25, 3 ff,

5) Liv, IV, 25, 6,

C) Liv. IV, 20, r> : aliquaiituni I^omanao jnvcnf utis niorbo nl>suinptura erat.

Holiapfel, röm. Chronologie. 10
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brach sie zu Beginn des Winters 427/6 wiederum heftiger auB,

um nach einem Jahre zu erlöschen.') In Rom finden wir ganz

die nämliche Erscheinung. Auch hier dauert die Pest nach ihrem

ersten Aushruch zwei Jahre lang an (318 und 319 varr.), pausiert

hierauf, wie man aus dem Schweigen des Livius schliefsen darf,

ein Jahr (320), um im nächsten Jahre (321) noch einmal heftiger

aufzutreten, worauf sie endlich (322) erlischt. Dieses merkwür-

dige, unmöglich auf Zufall beruhende Zusammentreffen, sowie

die Thatsache, dafs die athenische Pest sich westlich bis nach

Libyen hin erstreckte,^) läfst nicht den mindesten Zweifel zu,

dafs die beiden Epidemieen, wie schon Niebuhr und neuerdings

wieder Matzat bemerkt hat,^) identisch sind.

Der ganz gleiche Verlauf der Pest in Rom und in Athen

kann nur dadurch erklärt werden, dafs dieselbe in beide Städte

von einem dritten Orte, etwa Karthago, gleichzeitig importiert

wurde. Hiernach ist also 318 varr. mit 430 v. Chr. gleichzu-

setzen. Für 323 varr., welches Jahr nach der oben angestellten

Berechnung mit 426 v. Chr. zusammenfallen würde, ergiebt sieh

jetzt 425 V. Chr. Diese beiden auf ganz verschiedenem Wege
gewonnenen Ergebnisse stimmen also bis auf ein Jahr — ein

Beweis, dafs die Voraussetzungen, auf denen unsere frühere Be-

rechnung beruhte, richtig waren. Die kleine Differenz von einem

Jahre ist dadurch zu erklären, dafs unsere auf zwei Waffenstill-

standsfristen fufsenden Ausetzungen, auch wenn sie das zwischen

zwei Magistratsjahren liegende Intervall nach ganzen Kalender-

jahren richtig angeben, doch insofern einen kleinen Fehler in

sich schliefsen, als etwaige Verschiebungen des Amtsneujahrs nicht

berücksichtigt werden konnten. In jedem einzelnen Falle mufs

also mit der Möglichkeit gerechnet werden, dafs die Zeitgleichung

um einen Bruchteil eines Jahres abirrt, wodurch bei Wieder-

holung des nämlichen Fehlers im ganzen eine Differenz von

einem Jahre entstehen kann. Zur Veranschaulichung stellen wir

unseren ursprüriglichen Gleichungen, die wir mit I bezeichnen,

folgende mit II bezeichnete zur Seite, die wohl das Richtige

treffen mögen:

1) Thuc. III, 87, iff.

2) Thuc. II, 48, 1: t^q^uzo äi t6 (ilv ttqwzov, wtf Xtyitai, /| Ai&ioniaS

T^g vniQ Alyvntov, inuxa 8\ xal tlg Aiyvntov xal Aißvr^v yiazißi] nal it

XTjv ßcusiXiwg yiiv zriv ttoütj»'.

3) Niebuhr, Rom. Gesch. II, 573, Matzat I, 212 ff.
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varr, v. Chr.

I U
318 = 431 430

323 = 426 425

324 = 425 424 | achtjähriger Waffenstillstand mit den

329 = 417 417/6'^^^"^^°
Anfang 424 bis Anfang 416.

l20jähriger Waffenstill^^tand mit Veji

347 = 397 397 jEude 417 bis Ende 397.

Das varronische Jahr 323, unter welchem in den Annaleu'

das erste Auftreten der Athener in Sicilien angemerkt' war, würde

hiernach zusammenfallen mit dem Zeitpunkt, um welchen die

Athener, die den Krieg mit Syrakus während der beiden ersten

Jahre nur mit geringen Streitkräften geführt hatten, zum ersten

Male eine bedeutendere Flotte nach Sicilien sandten.'^ Wenn
318 varr. dem Jahre 430 und 323 varr. dem Jahre 425 v. Chr.

entspricht, so können auf die Konsuln des Jahres 319, die nach

den libri lintei für das nächste Jahr wiederum gewählt worden

sein sollen, während sie in den anderen Fasten fehlen,*) nicht

wohl zwei Kalenderjahre gerechnet werden. Es steht indessen

der Annahme nichts entgegen, dafs die genannten Konsuln zum

zweiten Male nur kurze Zeit fungierten, indem sie entweder im

Hinblick darauf, dafs zur Beseitigung der Pest eine Erneuerung

der Auspicien notwendig scheinen mochte, oder deshalb, weil sie

sich dem Geiste der republikanischen Verfassung zuwider unter

ihrem eigenen Vorsitze abermals zu Konsuln hatten wählen lassen,

vor der Zeit zum Rücktritt gezwungen Avurden, in Avelchem Falle

ihre Amtsführung bei unserer Berechnung, die nur ungenihr zu-

treffende Gleichungen ergeben soll, vernachlässigt werden kann.

Nach den Gleichungen 318 varr. = 430 v. Chr. und 323 varr.

= 425 v. Chr. würde das varronisch« Jahr 321, in welchem die

Römer, um einer Hungersnot abzuhelfeu, Getreide aus Sicilien

kommen liefsen,') mit 427 v. Chr. zusammenfallen. Dieses Re-

sultat ist sehr annehmbar, da der Krieg der Athener mit Syrakus,

der jedenfalls eine Unterbrechung des zwischen Rom und Sicilien

1) Wäbrend der beiden ersten Kriegsjahre befanden .«sich iu den hici-

lischen Gewässern blofs 20 athenische Schiffe (Thuc. III, 86, 1), denen im

Frühling 425 ein geringer Nachschub (Thuc. III, 115, 5), gegen Ende dea

Sommers 425 aber eine Verstärkung von 40 Schiften folgte (vgl. Thuc. IV,

2, 2 mit IV, 48, 6).

2) S. p. 68 fF.

3) Liv. IV, 26, 4.

10*
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bcstobcuden Verkehrs zur Folge haben inursle, erst im Spät-

sommer 427 seiucn Anfang nahm.*)

Sehr wohl lüfst sich mit unseren Ansctzungeu auch ver-

einigen eine Nachricht des Livius, wonach die Reimer, als sie bei

einer im Jalire 343 herrschenden Ilunger.snot auswärts Getreide

aufkaufen wollten, in Capua und Cuniä von den dort ansässigen

Samniten zurückgewiesen, dagegen von sicilischen Tyrannen in

bereitwilliger Weise unterstützt wurden.*) Unter den Tyrannen

ist in erster Linie jedenfalls Dionysius zu verstehen. Es er-

giebt sich dies aus folgender Kombination. Unter dem Jahre 262

berichten Livius und Dionys ebenfalls von einer Hungersnot.')

Auch damals sollen die von den Römern znm Ankauf von Ge-

treide abgeschickten Gesandten in Cumii abgewiesen worden sein,

in Sicilien dagegen freundliche Aufnahme gefunden haben. Beide

Fälle zeigen auch insofern Ähnlichkeit, als die Römer sowohl

das eine wie das andere Mal von den am tyrrhenischen Meere

und am Tiberflufs gelegenen etruskischeii Ortschaften Zufuhr er-

hielten. Es kann hiernach nicht zweifelhaft sein, dafs die frühere

Hungersnot lediglich eine Rückspicgelung der des Jahres 343 ist.

Nach einer Angabe des Dionys setzten Gellius, Licinius Macer

und andere römische Annalisten voraus, dafs die 202 stattgehabte

Hungersnot mit der Tyrannis des älteren Dionys in Syrakus

zusammengefallen sei. Dieser Irrtum ist augenscheinlich darauf

zurückzuführen, dafs während der Hungersnot des Jahres 343,

die später fälschlich auf 262 übertragen wurde, Dionys in Syrakus

regierte*) und die Römer mit Getreide unterstützte.

Nach unseren Ansetzungen würde das Stadtjahr 343, je

nachdem die zwischen 329 und 347 ausgefallenen zwei Kollegien^)

vor oder nach demselben ihre Stelle hatten, entweder mit 401/400

oder mit 403/2 v. Chr. zusammenfallen. In dem einen wie in

dem anderen Falle ergiebt sich für eine römische Gesandtschaft

nach Sicilien eine geeignete Zeit, da von 403/2 bis 397/6 auf

der Insel Friede herrschte, während sowohl in den ersten Regie-

rungsjahren des Dionys (406/5— 404/3) als auch in der auf 397/6

folgenden Periode fast ohne Unterbrechung Kriege mit den Kar-

1) Thnc. III, 86, 1.

2) Liv. IV, 62, 6.

3) Liv. n, 34. Dionys. VII, 1 ff

.

4) Vgl. Niebuhr R. G. H, 110, A 200 und Schwcglor R. G. II, 367.

6) S. p. 77. .
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thagern oder inoere Kämpfe stattfanden. Die in den römischen

Aiinalen unter 342 varr. (= 404/3 oder 402/1 v. Clir.) gemeldete

Pest*) stellt vielleicht in Zusammenhang mit der verheerenden

Epidemie, welche 40C/5 v. Chr. das in Sicilien stehende kartha-

•nsche Heer hefiel^j und sich nach dem im nächsten Jahre er-

folgten Abzug desselben auch nach Libyen verbreitete, woselbst

sie noch längere Zeit angedauert zu haben scheint.^) Eine Über-

tragung dieser Seuche nach Italien war sehr leicht möglich, da

in dem karthagischen Heere canipanische Söldner dienten,*) die

nach dem Ausbruch d'ur Pest -wohl zu einem grofsen Teil ihre

Heimat aufgesucht haben mögen.

Über das Stadtjahr 318 hinaus gewährt die römische Über-

lieferung für sich betrachtet keine direkten Anhaltspunkte mehr;

dagegen bietet sich gleich zu Beginn der Republik ein Synchro-

nismus, der, insofern er auf einem wirklichen Zusammenhang

von Begebenheiten beruht, nicht angefochten werden kann.

Wie Livius unter dem Jahre 240 meldet, unternahm, nach-

dem Porsenna mit den Römern Frieden geschlossen, dessen Sohn

Arruns einen Angriff auf Aricia, erlitt jedoch eine empfindliche

Niederlage durch die zur Verteidigung der Stadt aus Cumä herbei-

geeilten Hilfstruppen, worauf die Trümmer des geschlagenen

Heeres, dessen Führer selber gefallen war, in Rum Zuflucht

suchten.'') Dionjs, der einer jüngeren Version folgend den Krieg

sowie den Friedensschlufs mit Porsenna auf 247^ und den Krieg

des Arruns mit den Ariciuern, für welchen er zwei Jahre rechnet,

auf 247/8 hinabrückt,') gedenkt dieses letzteren Ereignisses noch

einmal in seinem unter dem Jahre 2G2 eingelegten Bericht über

die Tyrannis des Aristodemus von Cumä,^) der wenige Tage

1) Liv. IV, 52, 2 ff.: pcstik-ntia coorta, minacior tarnen quam perni-

ciosior dcfiincta civit-.itc pluilmorum morbis, perpaucie funeribu«,

pcetilentcm aiinum inopia frugum . . . excepit.

2) Diod. ;XI1I, 86, vgl. 114.

3) Diod. XIV, 41, 1 wird unter dem Jahre 399/8 bemerkt, dafs Dionys

damals in seinem Vorhaben, die Karthager mit Krieg zu überziehen, bcRtlrkt

worden sei durch die Nachricht, daf« die Pcbt in Libyen grofse Verhcerimgen

angerichtet habe.

4) Diod. Xlir, HO, 6.

5) Liv. II, 14, 6 ff.

6) Dionys. V, 21— 36. Über die Ursache der Vcrsetzurg vgl p. 28.

7) Dionys. V, 36.

8) Dionys. VII, 2-12.

A
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nach der Schlacht bei Aricia, in welcher er die von Cumii den

Aricincrn gesandten Hilfstruppen befehligt hatte, seine Gewalt-

herrschaft begründete.') Dieser höchst wertvolle Bericht, dessen

Glaubwürdigkeit Niebuhr mit Unrecht in Zweifel zieht,*) geht,

wie sowohl der Inhalt als auch die mit der sonstigen Zeitrech-

nung des Dionys nicht stimmenden Datierungen nach Olympiaden

beweisen, offenbar zurück auf einen griechischen Autor. Am
nächsten liegt die von Niebuhr nur vermutungsweise, von

A. Schäfer aber mit Bestimmtheit aufgestellte Ansicht, dafs Dionys

dem Timiius folgte,') der seiuerseits aus einer cumäischen Chronik

geschöpft haben mag. Den Anfang der Tyrannis des Aristodemus

setzt Dionys in das 20. Jahr nach einem vergeblichen Angriff

der Etrusker auf Curaä, welcher Olymp. 64 stattgefunden hatte.*)

Diese Zeitangaben lassen eine verschiedene Auffassung zu. Unter

ol. G4 kann das erste Jahr der genannten Olympiade, ebensogut

aber auch der ganze Zeitraum, den die Olympiade umfafst, ver-

standen werden. Das Intervall ferner, welches bis zum Besinn

der Tyrannis des Aristodemus verflofs, kann, je nachdem hierbei

der terminus a c^uo und der terminus ad quem oder nur einer

von beiden Terminen eingeschlossen ist, 19 oder 20 Jahre be-

tragen. In welchem Sinne hier die Zeitangabe zu nehmen ist,

läfst sich nach dem in dieser Hinsicht durchaus schwankenden

Sprachgebrauch des Dionys^) nicht entscheiden; doch kann nach

1) Dionya. VII, 7.

2) Niebuhr R. G. I, 615 hält die Überlieferung über die erwähnten

Vorgänge aus dem Grunde für unsicher, weil nach einer Angabe des Plutarch

(de mul. virt. c. 26) Aristodemus vielmehr die Römer gegen die die Wieder-

einsetzung des Tarquinius betreibenden Etrusker unterstützt haben soll.

Auf diese Abweichung ist indessen kein Gewicht zu legen, da nach einer

wohl beglaubigten Nachricht der römischen Annal^n Tarquinius schliefslich

bei Aristodemus Aufnahme fand (Liv. II, 21, 5, vgl. 34, 4. Dionjs. VI, 21,

vgl. VII, 2. Der Sturz des Aristodemus wird bei Plutarch allerdings ganz

anders erzählt, als bei Dionys; dagegen stimmen diese beiden, so verschieden-

artigen Relationen hinbichtlich der Begründung und der Art und Weise der

Gewaltherrschaft im wesentlichen überein, worin man einen Beweis dafür

erblicken darf, dafs hier wirklich ein Kern geschichtlicher Überlieferung

vorliegt, in welchem eben die chronologischen Angaben einen wesentlichen

Bestandteil bilden.

3) Niebuhr a. a. 0. Note 24. Schäfer, Quellenkunde zur römischen
Geschichte p. 6.

4) Vgl. VII, 3 in. mit VII, 6 in.

5) S. Anhang IlL

//
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einer -anderen sich ebenfalls auf die Tjrannis des Aristodemus

beziehenden Stelle hierüber kein Zweifel bestehen. Wenn Dionjs

das varronische Jahr 2G2, welches er mit ol. 72, 2 = 491/90 v.Chr.

gleichsetzt, als das 14. der Tyrannis bezeichnet,^) so mufs er den

Beginn derselben ol. G9, 1 = 504/3 v. Chr., die 19 oder 20 Jahre

vorher stattgehabte gallische Invasion aber ol. 64, 2 = 523/2

oder 64, 1 = 524/3 v. Chr. gesetzt haben, in welchem letzteren

Falle das Datum ol. G4 in engerem Sinne das erste Jahr dieser

Olympiade bezeichnen würde. Da nach der von Dionys befolgten

Ära das varronische Jahr 248, unter welchem er die Niederlage

des Arruns bei Aricia erzählt, mit ol. 68, 4 = 505/4 zusammen-

fiillt, so ist es klar, dafs die anderen soeben besprochenen Zeit-

angaben, nach welchen sich für dieses Ereignis 504/3 v. Chr.

ergiebt, nicht, wie Niebuhr vermutet, auf einer Berechnung des

Dionys selbst beruhen,^) sondern ebenfalls der griechischen Quelle

entnommen sind. Da ferner nach der älteren Überlieferung die

Schlacht bei Aricia 246 varr. stattfand, so ist dieses Jahr mit

504/3 und 245 demnach mit 505/4 v. Chr. gleichzusetzen.

Weim hiernach 245 varr. mit 505/4, 354 varr. aber mit

391/90 (genau Frühling 391 bis Frühling 390)') zusammen Hi 11t,

so umfafst das zwischen beiden Jahren liegende Tntervall, An-

fangs- und Endtermin eingeschlossen, 115 Kalenderjahre, während

sich für denselben Zeitraum nach den capitolinischen Fasten nur

110, oder nach den älteren offiziellen Fasten, in welchen 247/8

nur einfach, 304 und 310 dagegen doppelt zählen,*) 111 Magistrats-

jahre ergeben, von welchen einige noch erhebliche Verkürzungen

erfuhren. Es ist dies ein neuer Beweis für die Lückenhaftigkeit

des Beamtenverzeichnisses.

Nach den Gleichungen 245 varr. = 505,4 und 318 varr

= 430 V, Chr. kommen n'mi auf den zwischen beiden Jahren

liegenden Zeitraum, wenn man den Anfangs- und den Endtermin

einrechnet, 75— 76 Kalenderjahre, welchen nach den capitolinischen

Fasten 74, nach den älteren officielleu Fasten aber 75 Magistrats-

jahre entsprechen. Die ältere Magistratsliste scheint also hier

nahezu die erforderliche Anzahl von Jahreskollegien zu enthalten.

Eine etwa noch bestehende Lücke kann ausgefüllt werden durch

1) VIT, 12 in.

2) Rom. Gesch. I, 616.

3) S. p. 129 u. 132.

4) S. die auf p. 38 gegebene Tabelle.
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das bei Diodor zwischen 207 und 208 varr. angeführte Konsulat.')

Andererseits ist jedoch in Erwägung zu ziehen, dafs das in den

alteren Fasten besonders gerechnete dritte Decemviraljahr nur

7 Monate umfafst und die Konsulartribunen des Jahres 310, für

die die iilteren Fasten ebenfalls ein ganzes Jahr zählen, nach

einer allem Anschein nach zuverlässigen Angabe nur 27^, Monate

fungierten.') Aufserdem mufs noch berücksichtigt werden, dafs

in dieser Periode auch noch sonstige Magistratsjahre, wie das

Jahr 201, in welchem beide Konsuln von einer Seuche wegge-

rafiPt wurden,') Verkürzungen erfahren haben mögen. Bringt man

dies alles in Anschlag, so dürfte die Zahl der eponymen Kollegien

zur Ausfüllung des entsprechenden Zeitraums doch nicht ganz

hinreichen.

Es ist nunmehr noch zu untersuchen, ob nicht vielleicht

auch in dieser Periode sich eihige physische Synchronismen bieten,

durch die für einzelne Magistratsjahre eine genauere Zeitbestim-

mung und hiermit zugleich für die Beschaffenheit der Eponymen-

liste innerhalb gewisser Zeitabschnitte feste Anhaltspunkte ge-

wonnen werden könnten.

Unter dem Jahre 271 meldet Livius, dafs am Himmel sich

Wundererscheinungen gezeigt hatten, durch die die Gemüter fast

Tag für Tag in Besorgnis versetzt worden seioi. Man habe den

Zorn der Götter, auf den man diese Zeichen zurückführte, schliefs-

lich dadurch zu sühnen gesucht, dafs man eine Vestalin, die

eines lucestes überführt wofden war, hierfür bestrafte.*) Nach

Orosius, der blofs dieses letztere Faktum erwähnt, wurde dieselbe

lebendig begraben.^) Die nämliche Angabe findet sich bei Dionys,

nach welchem die Wunderzeicheu in ungewöhnlichen Stimmen

und Erscheinungen bestanden.^) Augenscheinlich liegt hier eine

Notiz der annales maximi vor, wofür auch der Umstand spricht.

1) Vgl. p. 20 und 66.

2) Dionys. XI, 63. Liv. IV, 7, 3. Vgl. p. 140, A 6.

3) S. p. 139.

4) Liv. II, 42, 10: accesgere ad aegias jam omnium mentcs prodigia

caelestia prope cotidiauas in urbe agrisque ostentantia niinas, motique ira

numinis causam nullam aliam vates canebant .... quam haud rite sacra

fieri. qui terrores taudera (ao zu schreiben für tarnen) eo evuHcre, ut Opillia

virgo vestalis daranata incesti poenas dederit.

6) Orosius II, 8 fin.

6) Diouys. VIII, 89.
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dafs der Name der Vestaliu überliefert ist.') Am nächsten würde

es liegen, die Nachricht von den sich fast täglich wiederholenden

Wunderzeichen auf das Erscheinen eines Kometen zu beziehen;

doch ist uns nicht bekannt, dafs ein solcher in dieser Periode

sichtbar war. Man wird also eher an gröfsere Sonnen- oder

Mondfinsternisse zu denken haben. Die ersteren kommen, da sie

seltene Erscheinungen sind, während gröfsere Mondfinsternisse

ziemlich häufig stattfinden., vorzugsweise in Betracht.

Setzen wir voraus, dafs die Magistratsliste für die Jahre

271—318 varr, vollständig überliefert ist, so würde das Intervall

zwiscTien beiden Terminen, wenn man das bei Diodor zwischen

207 und 298 stehende Konsulat, das sieben Monate umfassende

dritte Decemviraljahr und den sich für 310 ergebenden Zeitüber-

schufs von drei Monaten, andererseits aber den durch Verkürzung

des einen oder anderen Amtsjahres entstandenen Ausfall von

einigen Monaten in Anschlag bringt, ungeführ 48 Jahre betragen.

Hiernach würde 271 varr. mit 478 v. Chr zusammenfallen.

Während nun in der Periode 480—470 v. Chr. gröfsere Mond-

finsternisse in Rom ziemlich häufig sichtbar waren, fanden Sonnen-

finsternisse, die in Rom eine bedeutendere Phase erreichten, viel

seltener statt.^) Bei weitem die auffallendste unter den Sonnen-

finsternissen ist die des 17. Februar 478 v. Chr., die in Rom um
10 Uhr 5 Minuten Vormittags (nach astronomischer Datierung

1) Nach Gros. II, 8 biefs dieselbe Popillia, woraus sowohl der in den

Handschriften des Livius überlieferte Name Oppia als auch die Form 'Onifii'a

bei Dionys hervorgegangen ist,

2) Ich lasse hier eine Zusammenstellung der in dem angegebenen Zeit-

raum in Rom überhaupt sichtbaren Sonnen- und Mondfinsternisse folgen.

Die nachstehenden Daten beruhen auf den Berechnungen, welche dem
„Kanon der Finsternisse", de^ Herr Prof. von Oppolzer in Wien dem-

nächst zu veröffentlichen gedenkt, zu Grunde liegen. Ich verdanke die

Mitteilung dieser Angaben der Freundlichkeit des Herrn Dr. Giuzel in Wien.

SonnenfinstornisBe.

_ , Lauf der Kurve, für welche die Finstemia
Datum. . ,

central war.

2. Oktober 480 v. Chr. Ton Aden durch die grofse Sahara nach dem
südwestlichen Marokko.

IG. Februar 478 „ durch das nordwestliche Kleinasien über den

Peloponnes nach Tunis.

1. August 477 „ von Nordmadagaekar durch Mittclafrika nach

dem Sudan.

25. November 474 ,, Südafrika.

12. September 470 „ Südafrika.
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am IG. Februar 22^ o") das Maximum von 10,2G Zoll erreichte.^)

Es ist dies die nämliclie Finsternis, welche nach Herodot VII, 37

in Sardcs bcobaclitet,') in der dem Herodot vorliegenden Tradi-

tion jedoch fälschlich mit dem Auszug des Xerxes nach Griechen-

land gloich/.eitig gesetzt wurde. Da bei einer Finsternis, die die

Phase von 10 Zoll erreicht, das Sonnenlicht bereits in auffallender

Weise geschwächt wird, so konnte eine solche Erscheinung, die

die Römer jener Zeit schwerlich zu erklären im stände waren,

allerdings als ein Prodigium angesehen worden. Die an und für

sich nicht sehr auffallende Mondfinsternis des 27. August

478 V. Chr., die vielleicht noch dem nämlichen Amtsjahr ange-

hört, mufste den Eindruck, den jenes Phänomen auf die Gemüter

gemacht haben wird, wohl noch verstärken. Da nun nach unseren

Ansetzungen, die zu der Gleichung 271 varr. = 478 v. Chr.

führen, sich ein Zusammenfallen der Sonnenfinsternis mit den

von Livius berichteten Prodigien ergiebt, so dürfte hierin eine

Bestätigung unserer Ergebnisse liegen. Allerdings wird ange-

nommen werden müssen, dafs über die Finsternisse der vor

354 varr. liegenden Periode den S])äteren keine bestimmte Über-

lieferung mehr vorlag und diese Erscheinungen daher in den

Annalen schlechtweg als prodigia caclostia angeführt waren. Im

anderen Falle würde es nicht erklärlich sein, warum man bei

der Zurückberechnung der früheren Sonnenfinsternisse erst von

der des varronischen Jahres 354 ausging.

Mondfinsternisse.

Datum. Stunde.

24. März 480 v. Chr. ll*" 38"" (Oh =
12 Uhr mittags).

7. September 479 5" 34"»

27. August 478

31. Dezember 476

20. Dezember 476

18. Oktober 472

Gröföte Phase.

0,9 Zoll (1 Zoll = Vi2 des

Monddorcbmessers).

18,6 Zoll. In Rom nur

knapp sichtbar.

9,3 Zoll.

20.8 „

7,6 „

17.9 „

10h gm

6" 31«°

7 h gm

11" 44™

1) Die in der vorhergehenden Note angegebene Kurve dieser Finsternis

ist von Herrn Dr. Oinzel bestimmt worden auf Grund neuer Korrektionen,

durch die in zwangloter Weise der Anschlufs der Finsternisse des Mittel-

alters an die des Altertums zu Wege gebracht wird (vgl. die „astrono-

mischen Untersuchungen über Finsternisse" in den Sitzungsberichten der

Kais. Ak. d. Wiss. zu Wien, math.-pbys. Kl. 1883 ii. 1884),

2) Das Maximum, welches dort 11 U. 38 M. eintrat, betrug nach Herrn

Dr. Ginzela Berechnung 11,34 Zoll,.
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•Unsere Annalime, wonach das Jahr 271 varr. mit 478 v. Chr.

zusammenfällt, gewinnt bedeutend an Wahrscheinlichkeit durch

folgende Kombination. Unter dem Stadtjahre 282, welches nach

jener Gleichung dem Jahre 467 v. Chr. entsprechen würde, sind

in den Annalen wiederum besorgniserregende Prodigien gemeldet.^)

Nun b<'gegnen wir bei griechischen Autoren, worauf neuerdings

Matzat hingewiesen hat,*) der Nachricht, dafs eben in dem
Jahre 4G7 v. Chr., auf welches unsere Ansetzuugen führen, 75 Tage

hing ein grofser Komet zu sehen war,') dessen auch die chine-

sischen Annalen, unter dem nämlichen Jahre gedenken.'*j Da der

nach dieser Erscheinung in Aegospotamoi erfolgte Meteorsteinfall

in dem Marmor Parium auf ol. 78, 1, bei Plinius aber ein Jahr

später gesetzt wird,^) so ist wohl mit Matzat anzunehmen, dafs

der 75tägige Zeitraum, während dessen der Komet sichtbar war,

dorn Ende des Olympiadenjahres 468/7 angehört. Da in den

römischen Annalen zwischen den Stadtjahreu 271 und 290 keine

weiteren Prodigien gemeldet werden,^ so wird man die Nach-

richt von den AVunderzeichen des Jahres 282 wohl mit Matzat

in erster Linie auf das Erscheinen des Kometen zu beziehen

haben, welchem in Rom vielleicht, ebenso wie es in Aegospo-

tamoi der Fall war, ein Meteorsteinfall gefolgt sein mag. Die

Gleichung 271 varr. = 478 v. Chr. gewinnt jetzt, insofern sie

durch die sich unabhängig von ihr ergebende zweite Gleichung

282 varr. --^ 467 v. Chr. gestützt wird, einen festeren Halt. Ferner

stimmen beide Gleichungen zu dem Synchronismus 246 varr. =
504/3 V. Chr. bis auf ein Jahr. Bei der Beschaffenheit der

Magistratsliste steht der Annahme, dafs zwischen 246 und 271 varr.

ein Kollegium ausgefallen ist, nichts im Wege.

Es dürfte nun zweckmäfsig sein, alle die Ansetzungen, die

sich uns für die dem gallischen Brande vorhergehende Periode

ergaben, in Form einer Tabelle zusammenzustellen. Da dieselbe

nicht blofs eine Übersicht der Resultate enthalten, sondern zu-

gleich auch veranschaulichen soll, in wieweit unsere Ergebnisse

* 1) Dionys. IX, 40 in.

2) Rom. Chr. I, 261 ff.

3) Plut. Lys. 12. Aristot. meteor. I, 7, 9. Über die Zeit s. A 5.

4) John "Williams, obscrvations of comets from B. C. 611 to A. D. 1640,

cxlructed from the Chinese annals, London 1871, p. 2.

r>) Marro. Par. epoch. 57. Plin. nat. bist. II, 149.

G) Über die Prodigien des Jahres 200 vgl. Liv. III, 5, 14.
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sich auf Zeuguisse stützen, so werden in jedem einzelnen Falle

die Belege noch einmal angeführt

varr. v. Chr.

246 Niederlage des Arruns bei = 504/3 (nach der von Dionys

Aricia (Liv. II, 14, 5 fiF.). VD, 5 ff. benutzten griechi-

schen Quelle, vgl, p. 149 flF.).

Zwischen 246 und 271 mufs ein Kollegium ausgefallen sein,

da auf 247/8 nur ein Jahr zu rechnen ist

arr. v. Chr.

271 prodigia caelestia (Liv. II, = 478 Sonnenfinsternis 17. Febr.

42, 10, vgl. Dionys. VIII, 478. Mondfinsternis 27.

69), August 478.

282 Prodigien (Dionys. IX, 40). = 467 Grofser Komet zu Beginn

des Sommers 467, darauf

in Aegospotamoi Meteor-

steinfall (marra. Par. epoch.

47, Flin. n. h. II, 149). .

Zwischen 297 und 298 varr. ist bei Diodor (XII, 3) ein in

den sonstigen Fasten fehlendes Konsulat angeführt. Für 304 varr,

sind 19 (vgl. p. 18) und für 310 varr. 15 Monate in Anschlag

zu bringen (vgl. p. 29 fr.); dagegen ist das Jahr 291, in welchem

beide Konsuln einer Pest erlagen, schwerlich voll zu rechneu.

varr. v. Chr.

318 \n ,. „ ,,. ,^ „,. = 4301 Pest in Athen (vgl. Thuk.

320 Unter diesem Jahre ist in = 428 In Athen Nachlassen der

den Annalen von der Peät Epidemie von Sommer 428

keine Rede. . bis zum Anfang das Win-

ters 427/6, wo die Pest noch

einmal heftiger auftritt, um
nach einem Jahre (zu An-

fang des Winters 426/5)

zu erlöschen (Thuk.111,87).

321 Die Pest tritt wiederum = 427

heftiger auf (Liv. IV, 25,3),

Getreideankauf in Sicilien

(IV, 25, 4).

1) Über das in den libri lintei twischen 819 und 320 angeführte Kon:

sulat vgl, p. 68 flF,
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varr. v- Chr.

322 Aufhören der Pest (Liv. = 426

IV, 25, 6).

323 Athener zum ersten Male = 425 Die Athener führen zum

in Sicilien (Liv. IV, 29, 8). ersten Male in Sicilien

Gelöbnis 'von ludi magni Krieg von Spätsommer 427

(Liv. IV, 27, 2). bis Sommer 424 (vgl.Thuk.

III, 86 mit IV, 05, 2), doch

treten sie daselbst erst 425

mit bedeutenderen Streit-

kräften auf (s. p. 147, A 1).

324 Abschlufs eine^ achtjähri- = 424

genWafTenstillstandes mit

den Aquern (Liv. IV, 30, 1).

Zwischen 324 und 329 müssen drei Kollegien ausgefallen

sein, von welchen eines noch bei Diodor in dem zwischen 326

und 327 angeführten Konsulat (XII, 77) erhalten ist.

varr. v. Chr.

329 Verlängerung des mit den = 417/6

Äquern 824 geschlossenen

WafTenstillstandes um wei-

tere 3 Jahre. 20jähriger

Waffenstillstand mit Veji

(Liv. IV, 35, 2).

330 Ausrichtung der 323 jeden- = 416/5

falls auf 10 Jahre gelobten

ludi magni (Liv. IV, 35, 3).

Vgl. p. 73 ff. und 143.

332 Die Äquer beginnen wie- = 414/3

derum die Feindseligkeiten

(Liv. IV, 42, 10), worauf

es im nächsten Jahj;« zu

einom förmlichen Kriege

konlmt (Liv. IV, 43).

Zwischen 332 und 347 müssen zwei Kollegien ausge-

fallen sein.

varr. v. Chr.

342 Pest in Rom = 404^3 oder 402/L

(Liv. IV, 52, 2).

i'

I
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varr.

343 Die Römer werden bei eiuer

Himgersnot von Dionys I.

von Syrakus mit Getreide

unterstützt (Liv. IV, 52, 6,

vgl. p. 148).

347 Der mit den Vejentern 329

auf 20 Jalire geschlossene

Waffenstillstand läuft ab

(Liv. IV, 58, 1).

352

353

354 Sonnenfinsternis Non. Jun.

Das Datum ist durch Cic.

de rep. I, 25 überliefert,

das Jahr dagegen berech-

net (s. p. 128).

355 Vorzeitiger Rücktritt der

Konsulartribunen, Plut. Ca-

mill. 2.

356

V. Chr.

: 403/2 oder 401/400. 406/5 wird

das in Sicilien stehende kar-

thagische Jleer von einer Pest

befallen (Diod. XllI, 86, vgl.

114), die sich» nachher nach

Libyen verbreitete und dort

noch länger angedauert zu

haben scheint (vgl. p. 149).

= 397

13. Dezember 393 bis 29. Sept

392 (Liv. V, 9, 3 u. 8).

1. Oktober 392 bis Frühling 391.

Frühling 391 bis Frühling 390

(vgl. p. 129). Sonnenfinster-

nis am 12. Juni 391.

Frühling bis Herbst 390. Dafs

355 mit dem Frühling be-

gann, ergiebt sich aus Liv.

V, 13, 4 und 14, 3. Hiernach

mufs also 353 oder 354 eine

Verkürzung erfahren haben.

Wir entschieden uns für die

erstere Annahme aus dem

p. 129 angeführten Grunde.

Herbst 390 bis Herbst 389.

Dafs das Amtsneujahr jetzt

in den Herbst fällt, kann

man daraus schliefsen, dafs

bald nach dem 356 um den

Aufgang des Hundssternes

(20. Juli) erfolgten Austreten

des Albünersees (Dionys.

XII, 10) die neuen Konsuln

ihre Amtsführung begannen.
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varr.

357" Die Konsulartribunen wer-

den, weil sie infolge fehler-

hafter Wahl die (um die

Frühlingsiiachtgleiche fal-

lende) Latinerfeier nicht

rite vollzogen, zur Ab-

dankung gezwungen. Er-

scheinen bisher unbekann-

ter gallischer Stämme an

der etruskischen Grenze
'

(Liv. V,a7).

358 Eroberung Vejis.') Gleich-

zeitig Einnahme ^lelpums

durch die Insubrer, Bojer

und Senonen (Plin. nat.

bist. 111, 125). - Vor der

Einnahme Vejis Instaura-

tion der Latinerfeier durch

Camillus am 31. Oktober

(s. p. 114, A 7).

V. Chr.

: Herbst 389 bis April 388.

362 Vorzeitiger Rücktritt der

Konsulartribunen (Liv. V,

31), wodurch sich

363 der Antrittstermiu auf den

1. Juli verschiebt (Liv.

V, 32). ^

April 388 bis April 387. In

(las Olynipiudcnjahr 388/7

setzt nach Dionys I, 74 die

Überlieferung fast einstim-

mig den Beginn der galli-

schen Invasion in Etrurien

(vgl. p. 108). Auf das näm-

liche Olympiadenjahr führt

der auf Timäus zurückge-

hende Synchronismus (Diod.

XIV, 11.3, 1), wonach der An-

fang der gallischen Invasion

mit dem Ende der Belage-

rung Rhegiums durch Dionys

zusammenfiel (vgl. p. 111).

April 384 bis 20. Juni 384.

= 1. Juli 384 bis 29. Juni 383

1) Wenn Livius V, 22, 8 die Belagerung Vejis, deren Beginn er 349

setzt (IV, Gl, 2), zehn Sommer und cbcnsovicle Winter andauern läfst, so

sind hier die zehn Magistratsjahre 349 — 358 schlechtweg zehn Kalender-

jahren gleichgesetzt, während ihnen in Wirklichkeit etwa 8'/, Kalenderjahre

entsprechen. Diodor XIV, 93,2 lüfst die Belagerung im elften Jahre endigen,

indem er vom Jahre 348 an rechnet, in welchem die Kriegserklärung er-

folgte (Diod. XIV, IG, 5. Liv. IV, b^, 8 ff. GO, 9).
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varr. v. Chr.

3G4 Einnahme Roms durch die = 1. Juli 383 bis 29. Juoi 382.

Gallier In das nämliche Jahr wird

der gallische Brand gesetzt

von einem von Lydus de mag.

I, 38 benutzten Autor, der

für den Beginn der Anarchie

(379 varr.) ol. 103, 1 =
368/7 V. Chr. angab. Nach

dem auf eine alte griechische

Quelle zurückgehenden Be-

richt des Justin (XX, 5, 5)

fiel die Gesandtschaft, die die

Gallier einigeMonatenachder

Einnahme Roms an Dionys

schickten, bald nach dem um
384/3 stattgehabten Raubzug

des Tyrannen nach Etrurien

(Diod. XV, 14) und noch vor

den von Diodor 383/2 ge-

setzten Krieg zwischen Dio-

nys und den Karthagern.

Wie man sieht, beruht sowohl die Bestimmung der zwischen

324 und 329 varr. und 329 und 347 varr. liegenden Intervalle

als auch der von 353— 363 eingetretenen Verschiebungen des

Amtsneujahrs auf einfachen aus der römischen Überlieferung ge-

zogenen Folgerungen. Unsere Annahme, wonach die ausdrücklich

bezeugten Verkürzungen der Jahre 35.5, 357 und 362 varr. im

ganzen einen Ausfall von nahezu zwei .Jahren bewirkten, wird

dadurch bestätigt, dafs nach den sich hieraus ergebenden An-

setzungen die Sonnenfinsternis des Ennius, deren Stadtjahr wir

auf Grund einer cyklischen Berechnung bestimmten,^) mit der

des 12. Juni 391 v. Chr., mit der sie allein identisch sein kanu,^)

zusammenfällt. Andrerseits ergab sich aus dem unzweifelhaften

Synchronismus 318 varr. = 430 v. Chr. und der durch Zurück-

berechnung gewonnenen Gleichung 347 varr. = 397 v. Chr., dafs

unsere ursprünglichen Ansetzungen, nach welchen zwischen 324

und 329 varr. acht und zwischen 329 und 347 varr. zwanzig

1) S. p. 126 flF.

2) S. p. 129 ff.
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volle Jahre liegen, in beiden Fällen bis auf den Bruchteil eines

Jahres richtig waren. In der vor 318 varr. liegenden Periode

der Republik, in der die römische Überlieferung keine unmittel-

baren Anhaltspunkt« zur Zeitbestimmung mehr bot, gelang es

uns, die drei Synchronismen 24G varr. = 504/3 v. Chr., 271 varr.

= 478 V. Chr., 282 varr. = 467 v. Chr. zu ermitteln, von Avelchen

die drei letzten nicht nur unter sich, sondern auch wiederum zu

der früher festgesetzten Gleichung 318 varr. = 430 v. Chr. stimmten.

Um den ersten jedenfalls sicher beglaubigten Synchronismus

246 varr. = 504/3 v. Chr. mit den anderen Ansetzungen voll-

kommen in Einklang zu bringen, bedurfte es nur der bei der

Beschaffenheit der Überlieferung keineswegs unwahrscheinlichen

Annahme, d,ars in den offiziellen Fasten zwischen 246 und 271 varr.

ein Kollegium ausgefallen ist.

Unsere Ansetzungen können hiernach, da sie nicht nur mit

der römischen Überlieferung, sondern auch mit den griechischen

Synchronismen in Einklang stehen und aufserdem sehr wohl zu

einander stimmen, für sicher gelten. Es wäre hiermit also er-

wiesen, dafs die römische Eponymenliste iimcrhalb des von 246

bis 347 varr. reichenden Zeitraumes im ganzen einen Ausfall von

acht Kollegien erfahren hat, von welchen die nach 297 und 326

fehlenden Konsulate sich in den diodorischen Fasten und das

nach 310 ausgefallene Konsulat in den libri lintei erhalten hat,

wiihrend von den übrigen 5 fehlenden Kollegien eines zwischen

246 und 271, 2 vielleicht auch in den libri lintei') angeführte

zwischen 324 und 329 und 2 zwischen 329 und 347 zu suchen

sind. Wie wir schon in einem früheren Abschnitt konstatiert

haben, ist das zwischen der offiziellen Magistratstafel, den dio-

dorischen Fasten und den libri lintei bestehende Verhältnis der-

art, dafs keine von diesen Listen ein vollständiges Beamtenver-

zeichuis bietet, sondern alle drei sich vielmehr gegenseitig er-

gänzen,*) was dazu nötigt, die Entstehung dieser Listen ungefähr

in die nämliche Zeit zu setzen.') Die Thatsache, dafs aus der

dem gallischen Brande voraufgehenden Periode keine vollständige

Eponymenliste vorliegt, kann nur dadurch erklärt werden, dafs

die annales maximi bei dem gallischen Brande Schaden gelitten

haben. Zu dieser Annahme führt auch die sich bis Ober die

1) Vgl. p. 76 ff.

2) S. !>. 66, 68 —70, 78. .

3) Vgl. p. 78.

Holzapfel , rOm. Chronologi«. 11

/'
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Periode des Deceuivirats liiiiaus ersirockcude Unsieherlieit der

Überlieferung über die Zeit des Amtsiieujalirs/) sowie der Um-

stand, dafs die 354 varr. stattgoliabte Sonnenfinsternis des Ennius

die erste in den Annalen verzeichnete war;^) ferner aber auch

die Thatsaclie, dafs wichtige Ereignisse, wie die Einsetzung des

ersten Diktators, die Rcgillusschlacht, die Feldzüge Coriolans

gegen Rom und der von dem Konsul A. Cornelius Cossus 326

über die Yejenter erfochtcne Sieg nicht in die Stadtchronik ein-

getragen waren.^) Andererseits kann aber; auch eine völlige

Vernichtung der Annalen bei dem gallischen Brande trotz der

Angabe des Livius, dafs damals die meisten öffentlichen und

Privataufzeichnungen zu runde gegangen seien,*) auf keinen Fall

angenommen werden. Die Thatsache, dafs die Eponymenliste für

einen Zeitraum von 122 Jahren (504/3—383/2 v. Chr.) bis auf

acht ausgefallene Kollegien vollständig überliefert ist, würde in

diesem Falle nicht zu erklären sein. Die später aus der Zeit

vor dem gallischen Brande erhaltenen Verträge und Gesetze boten

allerdings, wenn in denselben die Namen der fungierenden Kon-

suln angeführt waren, zu einer Restitution der Eponymenliste

einiges Material; doch hätte man auf diese Weise, da Verträge

und Gesetze in der ältesten Zeit nicht selir häufig begegnen,

wohl nur den kleinsten Theil des Verzeichnisses herstellen können.

Noch weniger mochten die ^nstigen Aufzeichnungen, welche sich

etwa in den commentarii pontificum'') und anderen lediglich das

geistliche Recht betreffenden IViesterschriften fanden, hierfür aus-

reichen. Reichlicheres Material war wohl aus Privataufzeich-

nungen, an denen es in jener Zeit wohl auch nicht gefehlt haben

mag, zu gewinnen; doch würde es immerhin sclnver fallen, zu

erklären, wie auf Grund derurtiger aus verschiedenen Quellen ent-

nommener zeitloser*"') Notizen, deren Benutzung im Hinblick auf

die zu befürchtenden Fälschungen'') ohnehin bedenklich gewesen

1) S. p. 133—142.

2) Vgl p. 141.

3) S. p. 141.

4) Liv. VI, 1, 2.

5) Nach Liv. VI, 1, 2 sollen dieselben ebenfalls bei der gallischen

Katastrophe zu Grunde gegangen sein.

6) In den Grabschriften wenigstens, die hier in erster Linie in Betracht

kommen, pflegten nur die Magistraturen belbst ohne Angabe der Stadtjahre,

in welche sie fielen, angemerkt zu werden.

7) Vgl. Cic. Brut. C2, wo es von den in den Archiven vornehmer
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wäre, ein clironologiscli wohl geordnetes Bearatenverzeichnis her-

geste'llt worden konnte. Es bleibt demnach nichts übrig, als die

Annahme, dafs den Sputeren aus der Zeit vor der gallischen

Katastrophe noch eine fortlaufende, nur an einzelnen Stellen unter-

brochene Magistratsliste vorlag. Fraglich kann es nun aller-

dings noch erscheinen, ob diese Liste ein für sich geführtes

Verzeichnis war, oder auf den annales raaximi, in welchen die

Magistrate eines jeden Jahres' namhaft gemacht zu werden

pflegten,^) beruhte. Entscheidend ist hier die Thatsache, dafs

verschiedene noch weit vor den gallischen Brand fallende Ereig-

nisse, wie der Ileereszug des Porsenna, die unter 271 und 282

gemeldeten Prodigien, die unter 318, 319 und 321 erwähnte Pest,

sowie dafs unter 323 berichtete Auftreten der Athener in Sicilien,

augenscheinlich an der richtigen Stelle eingetragen sind. Wir
sind hierdurcli notwendig zu der Folgerung gezwungen, dafs den

Späteren aus der Zeit vor dem gallischen Brande nicht nur eine

nahezu vollständige Eponymenliste, sondern in Verbindung mit

derselben auch annalistische Aufzeichnungen von Begebenheiten

erhalten waren, oder, um dasselbe mit anderen Worten auszu-

drücken, dafs die Rtadtchronik, die eben auf diesen beiden Be-

standteilen beruhte,*) die gallische Katastrophe überdauert hai

Unbeschädigt ist sie aus derselben, wie die Beschaffenheit der

Tradition zeigt, allerdings nicht hervorgegangen. Es ist möglich,

dafs die Regia zwar in Brand geriet, die hölzernen Tafeln aber,

auf denen der Oberpontifex die Begebenheiten der einzelnen Jahre

zu verzeichnen pflegte, sich in einem dem Feuer schwer zugäng-

lichen Räume befanden') und nur einzelne Stücke durch herab-

fallende Steine ihren Gypsüberzug, auf dem die Schrift eingegraben

war, einbüfsten. Hierdurch würde sich einesteils der Wegfall

einiger eponymer Kollegien, andernteils aber auch die Thatsache

erklären, dafs die Verschiebungen des Amtsneujahrs nicht mehr

Familien aufbewahrten Leichenreden heifst: mnlta . . scripta sunt in eis,

quae facta non sunt, falsi triuinphi, plures coneulatua.

1) Serv. ad Verg. Aon. I, 373: ita autcm annales conficiebantur: taba-

lam dealbatam pontifox niaxinnis babnit, in qua pracscriptis consulum

nominibns et aliorum ina;^istratnnm digna memoratu notare consueverat

domi militiaeque, terra inarique gesta per singnlos dies,

2) S, die vorhergehende Note,

3) Diese Annahme gewinnt dadurch einige Wahrscheinlichkeit, dafs

hei d-m Brande der Regia im Jahre G05 varr. das sacmrium verschont

blieb (Jul. Obseq. prodig. Hb. 19).

11*
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Tollsiändig überliefert und manclie wiclitige Begebenlieiten chro-

nologisch nicht fixiert sind. Die Annahme, dafs einzelne Tafeln

der Aunalen Beschädigungen erlitten haben, empfiehlt sich auch

insofern, als in der Magistratsliste die bedeutendsten Lücken nicht

in den ersten Decennien der Republik, sondern erst nach dem

Decemvirat begegnen, während man nach der Vorstellung, die

man sich gewöhnlich von der Beschaffenheit der Überlieferung

macht, 3as Umgekehrte erwarten sollte. Die ärgsten Beschädi-

gungen haben wohl die Tafeln erfahren, auf weichen die Be-

gebenheiten der Jahre 319—329 verzeichnet waren, indem an

dieser Stelle nicht weniger als vier Kollegien fehlen, wozu noch

die höchst auffallende, bis in das erste Decennium der Republik

hinauf ihres Gleichen nicht mehr findende Erscheinung kommt,

dafs unter dem Jahre 325 blofs die Konsuln angeführt werden.

Bei der Rekonstruktion der alten Annalen sind nun ver-

schiedene Wege eingeschlagen worden. Die Redaktoren der offi-

ziellen Eponjmenliste scheinen sich darauf beschränkt zu haben,

die erhaltenen Aufzeichnungen in der richtigen Folge zusammen-

zustellen, ohne Ergänzungen oder Änderungen vorzunehmen.*)

Namentlich wird man dies daraus schliefsen müssen, dafs kein

Versuch gemacht worden ist, die zwischen 324 und 329, sowie

zwischen 329 und 347 bestehenden Lücken, deren Vorhandensein

nicht unbemerkt bleiben konnte, auszufüllen. In anderer Weise

verfuhren die Verfasser der libri lintei und der diodorischen

Eponymenliste. In diesen beiden Verzeichnissen sind allerdings

einige fehlende Kollegien nachgetragen, Avas vermutlich auf Grund

von Privataufzeichnungen berühmter Geschlechter geschehen sein

mag. Wenigstens scheint hierfür die Thatsache zu sprechen,

dafs dem ersten der beiden bei Diodor eingefügten Kollegien

L. Quinctius Cincinnatus, dem zweiten aber dessen Sohn angehört.

Siebenter Abschnitt.

Die offizielle Ära.

Die älteste uns bekannte amtliche Urkunde, in der sich eine

Datierung nach Magistratsjahren findet, ist die Weiheinschrift,

1) Die von Mommsen Rom. Forsch. II, 225—236 nachgewiesene Inter-

polation einer Anzahl von Kriegstribunen, die in der diodorischen Liete

noch fehlen, gehört jedenfalls erat einer späteren Zeit an.
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welche Cn. Flavius im 450. Jahre der Stadt als kuruHscher

Ädil' an der von ihm gestifteten Kapelle der Concordia anbringen

liefs. Es war in derselben das Jahr, in welchem Flavius die

Ädilitüt bekleidete, bezeichnet als das 204. post acdem Capito-

linam dedicatam.'j Wie wir bereits gesehen haben, beruht diese

Zählung auf den nämlichen Fasten, welche der Zeitrechnung des

Cicero und Livius zu Grunde liegen,^) indem Flavius ebenso wie

diese Autoren von dem varronischen Jahre 245, welches das erste

seiner Ära war, bis 364 einschliefslich 121 und für die folgende

Periode bis 450 einschliefslich, in der die drei erst sj)ätcr inter-

polierten Diktaiorenjahre 421, 430 und 445 nicht mitzählten,

statt *86 Jahren 83 rechnete. Insofern findet allerdings zwischen

der Zählung des Flavius und der des Livius ein Unterschied statt,

als die letztere von der Gründung der Stadt, jene aber von der

Weihung des capitolinischen Tempels ausgeht. Die von Flavius

angewandte Zählung gehört augenscheinlich einer Periode an, in

der die Dauer der' Königszeit überhaupt noch nicht fixiert war.

Das Jahr der capitolinischen Tempelweihe wurde ohne Zweifel

deshalb als Ausgangspunkt gewählt, weil die Reihe der. urkund-

lich verzeichneten Konsulate, deren Zahl durch die Datierung

augegeben werden sollte,, erst mit diesem Zeitpunkt begann.

Als dann später die Dauer der Königszeit festgestellt ward, rückte

man die Dedikation des capitolinischen Tempels, die von der

Vertreibung der Könige durch ein nicht zu bestimmendes Inter-

vall getrennt war, an dieses letztere Ereignis heran, um auf

diese Weise eine fortlaufende Zählung nach Jahren der Stadt zu

ermöglichen.')

Wer nun nach den offiziellen Fasten das Olympiadenjahr

der Erbauung Roms bestimmen wollte, konnte hierbei entweder

so verfahren, dafs er je ein Stadtjahr einem Kalenderjahre gleich-

setzte, oder bei der Berechnung die Verkürzungen, welche ver-

schiedene Magistratsjahre durch vorzeitigen Rücktritt der Beamten

erfuhren, in Anschlag brachte. Nach dem ersten Verfahren,

welches seiner Einfachheit halber in den Augen der meisten ent-

schieden den Vorzug verdienen mochte, ergab sich für den galli-

schen Brand, da in der darauf folgenden Periode die drei inter-

polierten Diktatorenjahre in Wegfall kommen, statt oL 97, 3

1) Plin. nat. bist. XXXIII, 19. vgl. p. 46-60.

2) Vgl. p. 60.

3) Vgl. p. 48.
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(= 390^89 v.Chr.), worauf die varrouisdie Zeitrecliiiung führt, viel-

mehr ol. 98, 2 (= 387/G v. Chr.), und für das erste Konsulat statt

ol. 67, 4 (= 509/8 v. Chr.) ol. G8, 2 (= 507/6 v. Chr.). Das erste

Regierungsjahr des Romulus stellt sich hiernach, wenn die Königs-

zeit, ebenso wie es bei Liyius und Cicero geschieht, zu 244 Jahren

gerechnet wurde, auf ol. 7, 2 = 751/50 v. Clir. Da nun aber die

Gründung Roms, mit welcher streng genommen das erste Jahr

der Stadt begann, nach einer feststehenden Tradition am 21. April,

also gegen das Ende des mit dem Hochsommer beginnenden

Olyrapiadenjahres stattfand, so mufste man dieselbe, um das erste

Regierungsjahr des Romulus seinem gröfsten Teile nach mit

ol. 7, 2 zusammenfallen zu lassen, auf ol. 7, 1 = 752/1 v. Chr.

setzen.

Auf die angegebene Weise ist allem Anschein nach Cato

verfahren. Nach Dionys setzte derselbe die Erbauung Roms, ohne

hierfür ein Olympiadenjahr anzugeben, 432 Jahre nach der Ein-

nahme Trojas.') Nimmt man für dieses Ereignis das am meisten

verbreitete Datum des Eratosthenes 1184/3 v. Chr. an, was Dionys

auch für Cato voraussetzt, so würde dessen Zeitangabe gerade

auf das von uns berechnete Jahr ol. 7, 1 = 752/1 v. Chr. führen.

Es stimmen hierzu auch die offenbar auf Cato zurückgehenden

Einzelansetzungen des Dionys, indem derselbe für die Zeit von

der Gründung der Republik bis zum gullischen Brand 121, für

die Künigszeit aber 244 Jahre rechnet,^) während andererseits

1) Dionys. I, 74: Käzcov 61 JToßxiog 'EXXrjViyiov [i\v ov^ OQi^tt xqovov,

ininilijg öi ytvQfXfvog, il v.a{ xiq aXXoq, Äfpl rr;»' ovvay(oyrjV z^g aQ%((iolo-

youfif'vTjs lorogiag Iztciv anocpaivBi Sval yiul zgiü'Kovxa v.at rtzQuyioaioig

vczfQOvaav zäv Hianöav.

2) Über die Berechnung der bis zum gallischen Brand reichenden

Periode der Republik vgl. Dionys. I, 74. Die Dauer dieses Zeitraums wird

hier auf 120 volle Jahre angegeben; doch zählt Dionys 121 eponyme Kol-

legien, da in den censorischeu Protokollen, auf die er sich beruft, das

varronische Jahr 362 als das 119. nach Vertreibung der Könige bezeichnet

war. Im folgenden Kapitel wird die Künigszeit nach den uns geläufigen

Einzelansetzungen, die Dionys ebenfalls bei Cato vorgefunden haben wird,

zu 244 Jahren gerechnet. Dionys begeht allerding», indem er auf Grund

dieser Ansetzungen die Richtigkeit der catonischen Ära nachzuweisen sucht,

insofern einen Fehler, als er den gallischen Brand aus Mifsverständnib in

das den Beginn der gallischen Invasion bezeichnende Jahr ol. 98, 1 = 388/7

setzt (vgl. p. 108), wodurch das erbte Regierungsjahr dos Romulus, welches

Dionys irrtümlich mit dem Gründungsjahr zuHunimenfallen läfst, eich auf

o) 7, 1 statt auf ol. 7, 2 stellt.
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sich für die Regierungen der albanischen Könige aus den Einzel-

posten die angegebene Summe von 432 Jahren ergiebU) Dieser letz-

tere Umstand spricht entschieden gegen die Annahme Mommsens,
dafs Cato bei der Intervallangabe den terminus a quo und den

terminus ad quem ausgeschlossen und demnach die Gründung

Roms ebenso wie Polybius ol. 7, 2 = 751/50 gesetzt habe.*)

Es ist dies auch aus dem Grunde wenig wahrscheinlich, weil bei

derartigen Datierungen nur selten beide Termine ausgeschlossen

werden.^j Wenn Mommsen weiter geltend macht, dafs die Be-

rechnung der Königszeit zu 244 Jahren dem ganzen siebenten

Jahrhundert der Stadt noch fremd sei, so wird diese Annahme,

von der Mommsen nunmehr selbst zurückgekommen ist, wider-

leo"t durch die Thatsache, dafs bereits die Fasten des Cicero und

Livius, die jedenfalls schon dem Licinius Macer vorgelegen haben

müssen, diese Berechnung voraussetzen.*) Ebensowenig begründet

ist die von ünger neuerdings aufgestellte Ansicht, wonach Cato,

indem er die Gründung Roms nach der Einnahme Trojas datierte,

für dieses letztere Ereignis das von Sosibius berechnete Jahr

1172/1 V. Chr. angenommen haben soll.^) In diesem Falle wäre

es schwer zu begreifen, wie Dionys, dem die Eiuzelansetzungen

Catos jedenfalls vorlagen, das von diesem berechnete Gründungs-

jahr zwölf Jahre zu hoch setzen konnte, ohne seinen Irrtum als-

bald einzusehen. Einen positiven Beweis für seine Ansicht glaubt \j

1) Vgl. I, 64 — 71, wo folgende Ansetzungen gegeben werden: Anea«

3^3, AscaniuB 38, Silvins 29, Aneas Silviua 31, Latinus SilWus 51,

Alba 39, Capetus 26, Capys 28, Calpetus 13, Tibcriniis 8, Agrippa 41,
j

Allodius 19, Aventinus 37, Procas 23, Amulius 42, Numitor 1. Das erste

Jahr des Numitor, welches nach diesen Ansetzungen das 432. nach der Ein-

nahme Trojas ist, wird mit dem Griindungt.jahre Roms gleichgesetzt. Man

hat die Angabe des Dionys, wonach die Gründurg stattfand xtö t^fjs het

Tijg I\'tiiiTOQog uQx^i? (^ "l)i allerdings so aufgefafst, als ob Dionys dieselbe

in das zweite Jahr des Nnmitor setze vMommsen Chron. p. 159, A 312), was

mit seinen sonstigen Ansetzung<n entschieden in Widerspruch stehen würde.

Die Stelle ist vielmehr so zu verstehen, dafs Rom gegründet wurde in dem

auf den Sturz des Amulius folgenden, der Regierung des Numitor ange-

hörenden Jahre. Dafs die Worte den Sinn, den man ihnen tonst beilegt,

nicht haben, hat auch Reiske gefühlt, der nach «px^^S <?'"G Ordinalzahl wie

nQwzco oder S(vziQcp vcrmifste.

2) Rom. Chr. p. 1540

3; S. Anhang III.

4) Mommsen nimmt jetzt (Rom. Forsch. II, 379, A 120) sogar an, dafs

dieselbe sich schon bei Polybius finde.

5) Die römischen Gründungsdata, Rh. Mus. XXXV, 27 ff.
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Unger allerdings einer Stelle des Servius entnehmen zu können,

nach welcher Cato die Gründung Roms 70 Jahre nach der Kar-

thagos, die letztere aber 300 Jahre «ach der Einnahme Trojas

setzte.^) Unger setzt nun voraus, dafs seit Timäus für die Grün-

dung Karthagos das Jahr 814/13 v. Chr. festgestanden habe, und

gewinnt so, indem er die von Cato angegebenen Zahlen 70 und

360 als abgerundet für 74 und 358 ansieht, für die Einnahme

Trojas das von Sosibius berechnete Datum 1172/1 v. Chr. Cato

würde demnach, wenn er die Gründung Roms von diesem Termin

aus datierte, dieselbe auf 740/39 v. Chr. gesetzt haben. Dann

wäre es aber bei dem hohen Ansehen, 'welches Cato genofs,

höchst auffallend, dafs uns dieses Gründungsdatum sonst nur

noch bei Ausonius*) begegnet, bei dessen Zeitrechnung überdies

1) Servius zu Verg. Aen. I, 267 bemerkt, dafs nach der Darstellung

Catos Äneas mit seinem Vater nach Italien gekommen sei, mit Turnus

gekämpft und mit diesem zugleich Beinen Tod gefunden habe, worauf

Ascanius und Mezentius den Krieg erneuert und schliefslich durch einen

Zweikampf entschieden hätten. Hinsichtlich des Ascanius wird alsdann

eine Angabe Cäsars angeführt, wonach derselbe nach jenem Zweikampf,

in welchem er den Mezentius tötete, den Namen lulus erhalten haben soll.

Nachdem hierauf noch eine Bemerkung Cäsars über die Entstehung dieses

Namens Erwähnung gefunden, wendet sich Servius zu der Darstellung

Vergils, über die er sich folgendermafsen äufsert: ab hac autem bistoria

ita discedit Vergilius, ut aliquibus locis ostendat, non se per ignorantiam,

sed per artem poöticam hoc fccisse. Ut illo loco „quo magis Italia mecum
laetere reperta" (VI, 718). Ecce an(pißoXt>iws dicit, ostendit tamen Auchisen

ad Italiam pervenisse. üic (so Unger richtig für sie) autem omnia contra

hanc historiam ficta sunt, ut illud (I, 338), ubi dicitur Aeneas vidisse

Carthaginem, cum eam constet ante LXX annos urbis Romae conditam;

inter excidium vero Trojae et ortum urbis Romae anni invei?iuntur CCCLX.
Es ist klar, dafs unter dem zweimal mit den Worten haec hietoria bezeich-

neten geschichtlichen Bericht, von welchem sich Vergil entferne, nur die

Darstellung Catos gemeint' sein kann, aus welcher zu Beginn der ganzen
Auseinandersetzung eben die Vergil (vgl. IV, 427) widerstreitende Nachricht

angeführt wird, dafs Anchises nach Italien gekommen sei (vgl. Serv. ad

IV, 427). Gehen aber die von Servius am Ende der Stelle angeführten

Zeitangaben auf Cato zurück, so kann die Zahl 300 nicht das zwischen der

Einnahme Trojas und der Gründung Roms liegende Intervall bezeichnen,

sondern es ist hier, wie Unger gesehen hat, augenscheinlich der zwischen

der Einnahme Trojas und der Gründung Karthagos verflossene Zeitraum ge-

meint und mufs demnach statt inter excidium vero Trojae et ortum urbis

Romae vielmehr gcdcbrieben werden inter exe. v. Tr. et ortum iliius urbis.

2) Sein Konsulat (1132. varr.) setzt er p. fil Bip. in das 1118. Jahr der

Sladt, also liegt sein Gründungsdatum 14 Jahre tiefer als da/ varronische.
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der Verdaclit nicht ausgeschlossen ist, dafs sie lediglich auf einer

fahrlässig redigierten Magistratsliste beruht, in der ebenso wie

in den Fasten des Idatius eine Anzahl von Konsulaten aus blofser

Nachlässigkeit weggelassen sein niag.*) Erweist sich hiernach

Ungcrs Ansicht als wenig wahrscheinlich, so wird man auch die

ihr zu Grunde liegende Voraussetzung, dafs Cato die Gründung

Karthagos 814/3 v. Chr. gesetzt habe, fallen lassen müssen. Die

Annahme, dafs dieses Datum seit Timäus festgestanden habe,

beruht auf einem Irrtum, da in der späteren Zeit auch noch

anderweitige Ansetzungen begegnen.*) Unter diesen findet sich

1) Vgl. Mommsen R. Chron. 130 ff. ^

2) Das von Dionys I, 74 angcfülirte Datum doR Timilua, wonach die

Gründung Karthagos 38 Jahre vor ol. 1, also 814/3 v. Chr. stattfand, be-

gegnet auch bei Cic. de rep. 11, 43, wo das zwischen beiden Zeitpunkten

liegende Intervall mit Einschlufs des Aufangn- und Endtermins auf 39 Jahre

angegeben wird. Jedenfalls falsch int aber die im vorhergehenden von Mai

hcrgebtellto und in unsere Ausgaben übergegangene Lesart <^quinque et^

sexaginta annis antiquior, noch welcher die Gründung Karthagos G5 Jahre

vor die Erbauung Roms fallen würde, wllhrend nach der Zeitrechnung Ciceros,

der mit l'olybius die Grüntlung Roms ol. 7, 2 = 751,50 v. Chr. setzt (de

rep. II, 18), das Intervall zwischen beiden Ereignissen 63 Jahre beträgt.

Mit Cicero ntimmt auch Hieronymus übcrein, wenn er die Zerstörung Kar-

thagos (140 v. Chr.) in das G69. Jahr nach der Gründung setzt, wo da«

Gründungi-jahr eingeschlossen ist (unter ol. 158, 3). Der Berechnung des

Tnnüus scheint auch Vellejus zu folgen, wenn er I, 12, 5 die Zeit, wilhrend

welcher Kaithago stand, auf CG7 Jahre anhiebt, was genau genommen auf

813/2 V. Chr. führt. Ein anderes Datum findet sich dagegen bei Vellejus

I, 6, 4, wonach das zwischen der Gründung Karthagos und der Erbauung

Roms liegende Intervall 65 Jahre betrug. E« würde mithin die Gründung

Karthagos, wenn man mit Vellejus I, 8, 4 die Erbauung Roms ol. 6, 3 =
754/3 V. Chr. setzt, 819;8 v. Chr. fallen. Wiederum ein anderes Datum setzt

Trogus voraus, der Karthago 72 Jaliro vor Rom entstanden t.ein läfst

(Justin. XVllI, 6, 9). Der Berechnung des Timiius kann Trogus hier un-

n)öglich gefolgt sein, da er alsdann die Gründung Roms 742/1 v. Chr. gesetzt

haben mülste, worauf indcFscn keine uns bekannte römische Ära führt.

Gegen die Annahme Unger.^ (Chronologie des Mimctho p. 215), dafs die Zahl

verschrieben sei, spricht der Umsfand, dafs Orosius unter Berufung auf

Trogus und Justin das nämliche Inti-rvall angicbt (IV, 6). Eine ebenfalls

abweichende Angabe findet sich bei Solin (27, 11. p. 132, 11 Momms.), der

das Intervall zwischen der Gründung und der Zerstörung Karthagos auf

677 Jahre angiebt, die Gründung al>o 823/2 v. Chr. stattfinden lüfst. Nimmt
man an, dafs Trogus ebenso wie l'olybius, mit dem er in der Ansetzung

der gallischen Katastrophe übereinstimmt (s. p. 107\ die Erbauung Roms
ol. 7, 2 —- 751/60 v. Chr. setzte, so würde er für die Gründung Karthagos

gnnz das uilmlithe Jahr wie Solin angenommen haben.
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eine, ilic zu unserer Anualime, wonucli Oato die Gründung Roms

752/1 V. Chr. setzte, auf das beste stiiiuut. Bei Solin begegnen

Avir niimlicli einer Überlieferung, nucli welcher die Gründung

Karthagos 823/2 v. Chr. stattfand, welclics Datum auch Tragus

vorauszusetzen scheint.') Wenn (Juto Hich an die>e, vielleicht

auf Eratosthenes zurückgehende Zeitbestimmung hielt, so würde

nach seinen Ansetzungen das Intervall zwischen der Einnahme

Trojas und der Gründung Karthagos 3G1 und die folgende Periode

bis zur Gründung Roms 71 Jahre betragen, wozu die bei Servius

gegebenen runden Zahlen 3G0 \nid 70 fast genau stimmen.

Wir sind hiernach berechtigt, an der Annahme des Dionys

fe.stzuhalten, dafs Cato die Gründung Roms ol. 7, 1 = 752/1 v.Chr.

setzte. Es ergiebt sich hieraus die Konsequenz, dafs die näm-

lichen Fasten, auf welchen die Jahrziihlung des Cicero und Livius

beruht, der catonischen Ära zu Grunde liegen, dafs also bereits

zur Zeit Catos in den offizielleji l'asten die Köm'gszeit ebenso

wie bei Livius und Cicero zu 214 Juliren angesetzt war.*)

1) S. die vorhergehende Note.

2) Ideler, Handbuch der niatbematischcn und technischen Chronologie

II, 169, nimmt an, dafs Dionys, wenn or I, 71 die Gründung Roms statt-

finden lasee ftov? ivicrärog jtqcütdv t;;? fl^rVo/jr^p t'iJ.vuntüüog , den Anfang

von ol. 7, 1 im Sinne habe. Er habe also, da llom am 21. April erbaut

worden sei, den Gründungsal^t selbst noch in diu Früliling des Jahres 752,

alwo ol. 6, 4 gesetzt, indem er den zwei Viis drei Monate betragenden Zeit-

raum, welcher bis zum Beginn von ol. 7, 1 vorflofH, vernachlässigt habe.

Hiernüch würde das von Cato angenoninienc Gn'lndungs-datum identigch sein

mit demjenigen, welches die capitoliniKchcn Fasten voraussetzen. Da aber

das Participium ivicrüizog bei ^xovg oder nijvög, wii; Ideb r selbst einräumt,

häufig nur die Bedeutung „im Verlaufe" hat, so li'gt nicht der mindeste

Grund vor, hier von dieser Auffassung abzugehen und ein anderes Grün-

dungsdatura als das von Dionys ausdrilcl<licli angegebene vorauizufcetzen.

K8 liegt hier die Sache genau so wie bei der varronit-chcn Ära. Wenn
Varro die Gründung Roms ol. 6, 3 = 764/3 v. dir, netzto, bO hatte er hier

nicht etwa das Olympiadenjahr im Auge, mit welchem das <;rpte Regierungs-

jahr des Romulus zum <;röf-ten Teile zusammenliel, sondern eben das Jahr,

in welchem die Erbauung RoujS selber Ktaltfiiiid. Hätte Cato die Gründung

ol. 6, 4 = 753 2 V. Chr. gesetzt, so würde dicHolbe überdies nicht in das

41^2. Jahr nach der Einnahme Trojas (118'1/y), wie Dionys angiebt, sonders

vielmehr in das 431. fallen. Ich halte diese Benierliungcn um so weniger

für überflüssig, weil die irrtümliche Auffassung, dafn die catonische Ära

mit der capitolinischen identisch sei, auch bei den Neueren mitunter be-

gegnet (vgl. j). 172, A 1), während die richtige Annicht sich bereits bei

Fischer (Griech. Zeiltafeln p. 7 und lit'jin. Zeittuleln p, 409) findet.
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Die hier aufgestellte Ansicht müfste nun freilich aufgegeben

werden, -wenn die allgemein herrschende Annahme, wonach zur

Zeit des Polybius die Chronik des Oberpoutifex das Gründungs-

datum ol. 7, 2 voraussetzte, für erwiesen gelten könnte. Es be-

ruht diesfe Meinung indessen lediglich auf einer falsch verstan-

denen Stelle des Dionys. Derselbe bemerkt nämlich nach Er-

wähnung des catouischen Gründungsdatums, dafs er die Richtigkeit

der troischen Ära des Eratosthenes, deren Anwendung er bei

Cato voraussetzt, in einer besonderen Schrift nachgewiesen habe:

ov yiiQ r^liovi', 63g TloXvßtog 6 ME}'a?.o:To?.Ltrjg, rocroOrov ^lövov

£i7tHV, ort y.uTcc t6 ÖevteQOv trog rfjg ißdour^g 6?,v^7tiudog v^v

'Pio^iTjv iXTiG^ai jtfL&o^ai, oi'd' iTil toi) TtaQu roig aQxieQivdt

zsi^ivov :tLVuxog ivog xal ^övov r?)^ Jtiöriv aßaOÜviCrov xcctur

XiTcnv, ttV.ä Tovg t:nXoyL<Sfiovg, otg avrbg :tQ0G£^i^i]v, sfg ^t'6ov

vmv^vvovg rotg ßovXi]^tT<5LV iöo^n'ovg i^ivtyxitv.^) Die aus

diesen Worten gezogene Folgerung, dafs die Stadtchronik das

Grüiidungsdatum ol. 7, 2 vorausgesetzt*) und Polybius sich auf

dieselbe berufen habe,^) läuft dem Sinne der Stelle entschieden

zuwider. Die Aufserung des Diunys kann doch nur so verstanden

werden: „ich wollte mich nicht, wie Polybius, mit der Bemerkung

begnügen, dafs ich der Ansicht, wonach die Gründung Roms

ol. 7, 2 stattfand, Glauben schenke, noch auch (ovdt) mich allein

auf die Tafeln des Oberpoutifex verlassen, sondern auch die Be-

rechnungen, welchen ich zustimmte, denjenigen, die dies wünschen,

zur Kontrole vorlegen." Es handelt sich also hier um zwei ver-

schiedene Bestimmungen des Gründungsjahres, von welchen Dionys

xAveder die eine noch die andere für zuverlässig hält; das Grün-

dungsdatum ol. 7, 2 war also nicht identisch mit dem, welches

sich nach den Tafeln des Oberpoutifex ergab. Unter den letzteren

wird mau aber wohl überhaupt nicht die Stadtchrouik, sondern,

1) Dionys. I, 74. Die Lesart aQx'fQfvot beruht auf einer einleuchtenden

Verbesserung Niebuhra für das überlieferte ayitazivoi. — otg nQoat&ffiriv

ibt wohl mit Recht hergostellt von Kicfsling nach den Lesarten des Chisianus

ovs 7TQ0Ci9fu\v und des Urbinas ofg 7rQ0t9fftr,v.

2) Jedenfalls waren, wie Monimseu Ivöm. Forsch. II, p. G5, A 7 an-

nimmt, in der Stadtchrouik nur die Jnhrzahlen ab urbe condita angegeben,

tloch konnte aus denselben nach der p. 165 angegebeneu Methode das

Grüudungsjahr berechnet werden.

3) Fischer Rom. Zeittafeln p. 5, Moninisen Rom. Chr. p. 142, Matzat

I, 322.
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wie Hirsclifeld riclitig bemerkt,*) die capitolinischen Fasten

zu verstehen liaben, welche jedenfalls an der 718 varr. von dem

Prokonsul Cn. Domitius Calvinus nach seiner Rückkehr aus

Spanien neu erbauten Regia a,ufgestellt waren.*) Das von Poljbius

angenommene Gründungsdatum ol. 7, 2 beruht dagegen, wie Cicero

ausdrücklichbezeugt, auf derBerechnung griechisch er Autoren.')

Nach einer nicht zu bezweifelnden Angabe des Solin war der

Urheber dieser Zeitbestimmung kein anderer als Eratosthenes.*)

Hätten nun die annales maximi ebenfalls auf das Gründungs-

datum ol. 7, 2 geführt, so hätte Diouys nicht sagen können, dafs

er sich nicht auf die Anualen allein verlassen wolle, da denselben

alsdann ja noch ein anderes nicht gering zu schätzendes Zeugnis

zur Seite gestanden hätte. Der Sinn unserer Stelle kann also

nur der sein: „ich wollte nicht, wie Polybius, der (von Eratosthenes

angestellten) Berechnung Glauben schenken, nach welcher Rom
ol. 7, .2 gegründet worden ist, noch auch (wie dies andere thun)

mich auf die bei dem Oberpontifex befindlichen Fasten ganz

allein verlassen." Das den annales maximi zugeschriebene Grün-

dungsdatum ol. 7, 2 wäre hiermit beseitigt und kann nunmehr

das von uns gewonnene Ergebnis, dafs bereits zur Zeit Catos in

den offiziellen Fasten die Königszeit ebenso wie bei Livius und

Cicero zu 244 Jahren gerechnet war, in jeder Beziehung für ge-

sichert gelten.

1) Hermes IX, p. 106. Es wird hier allerdings irrtümlicherweise vor-

ausgesetzt, dafs die von Dionys angenommene catonische Ära mit der capi-

.iolinischen identisch sei (vgl. p. 170, A 2) und Dionys sich nur nicht auf

die capitolinischen Fasten allein habe verlassen wollen. Dafs Dionys sich

nicht an diese Liste gehalten haben kann, geht schon daraus hervor, dals

er im Widerspruch mit derselben bis zum Jahre des gallischen Brandes

einschliefslich 121 Konsulate zilhlte (I, 74, vgl. p. 166, A 2).

2) Den Neubau der Regia durch Cn. Domitius Calvinus erwähnt Dio

Cassius XL"V1II, 42, 5 allerdings pchon unter dem Jahre 715 varr., doch

kann derselbe erst 718 stattgefunden haben, da die Statthalterschaft des

Domitius in Spanien, wie sein auf den 17. Juli 718 fallender Triumph be-

weist, sich bis dahin erstreckte. Dafs das Gebäude, von welchem unsere

capitolinische Magibtratstafel herrührt, kein anderes gewesen sein kann, als

die Regia, ist von Detlefsen (vgl. C. I. L, I, p. 422) richtig bemerkt worden,

dessen Ansicht auch Mommsen (Rom. Forsch. II, 05 u. 76) angenommen hat.

3) Cic. de rep. II, 18: nam si, id quod Graeconim investigatur anna-

libus, Roma conditast secuudo anno olympiadis septumae ....

4) Solin I, 27 (p. 11, 1 Momms.): Cincio Romam duodecima Olympiade

placet conditam, Pictori octava, Nepoti et Lutatio opiniones Eratoethenis

et ApoUodori comprobantibus olymjnadis septimae anno secundo. Vgl. p. 112.
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Wir sahen vorhin, dafs Cato als'Gründungsjahr Roms ol. 7, 1

fand, indem er jedes in den offi^^iellen Fasten verzeichnete Magistrats-

jahr einem Kalenderjahre gleichsetzte. Es konnte aber nach der-

selben Magistratstafel die Erbauung Roms in ein anderes Jahr

gesetzt werden, wenn die ziemlich zahlreichen Jahresverkürzungen

in Anschlag gebracht wurden. Der von Lydus benutzte Annalist,

welcher die Anarchie ol. 103, 1 = 3G8/7 v. Chr.^) und demnach

den gallischen Brand ebenso wie wir 383/2 v. Chr. setzte, während

der.selbe nach Cato 387/6 fiel, mufs dies jedenfalls gethan haben.

Man wird wohl erwarten dürfen, auch einem mit dieser Zeitbe-

stimmung in Einklang stehendoi Gründungsdatum zu begegnen. Das

von Fabius angenommene Gründungsjahr ol. 8, 1
") = 748/7 v. Chr.

kann hier nicht in Betracht kommen, da die uns bei Diodor vor-

liegenden Fasten des Fabius von der offiziellen Magistratsliste

verschieden waren. Dagegen fijidet sich, und zwar wiederum bei

Lydus, eine zu der Ansetzung des gallischen Brandes auf 383/2 v.Chr.

sehr wohl stimmende Angabe, wonach Rom ol. 8, 2 = 747/G v. Chr.

erbaut worden sein soll.^) Diese Zeitbestimmung beruht ver-

mutlich darauf, dafs auf die 121 vom Anfang der Republik bis

zu dem Jahre des gallischen Brandes einschliefslich in den Fasten

verzeichneten eponymen Kollegien im Hinblick auf die Beschaffen-

heit der Mugistratstafel, die eine genaue Feststellung des ent-

sprechenden Zeitraums nicht zuliefs, in runder Zahl 120 Jahre

gerechnet wurden. Eine genauere Zeitbestimmung würde aller-

dings möglich gewesen sein, wenn die capitolinische Nagel-

schlaaun«; ununterbrochen forti'eführt worden wäre, in welchem

Falle man, um das dem Jahre der capitolinischen Tempelweihe

entsprechende Oljmpiadenjahr zu finden, blofs die eingeschlagenen

Nägel hätte zu zählen brauchen. Da aber jene Ceremonie vor

dem Jahre 391 varr. längere Zeit unterlassen worden war*) und

die Dauer der Periode, in der man den Brauch nicht beobachtet

hatte, den Späteren nicht bekannt sein mochte, so mufste man
sich mit einer approximativen Bestimmung des zwischen dera

Anfang der Republik und dem gallischen Brande liegenden Inter-

1) Lydus de magistrat. I, 38, vgl. p. 107.

2) Dionys. I, 74.

3) Lydus de luensihus I, 14: "PcoutUos xrt'Jft rijv 'rd[ir]v nqo Sfxauiäg

xaXavSiöv MaTov yaza zb rgirov r^g fxr/jg rj, w? izsqoi, kutcc ro Ssvtiqov

T^g 6yS6r)s.

4) Vgl. p. 11 u. Uff.
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valls begnügen. Wenn man also der von uns aufgestellten An-

nahme zufolge den gallischen Brand 383/2 und demnacli die

Gründung der Republik 502/1 v. Chr. setzte, so stellte sich das

erste Jahr des Romulus auf 740/5, die Gründung der Stadt selbst

aber 747/6 v. Chr.

Unsere Annahme, dafs das Gründungsdatum ol. 8, 2 auf

einer auf die offizielle Magistratsliste sich gründenden Berech-

nung beruht, gewinnt eine Stütze dadurch, dafs im Jahre G08 varr.

(= 146 V. Chr.) nach dem Zeugnis von drei gleichzeitigen Ge-

währsmännern, Piso, Gellius und L. Cassius Hemina, Säkular-

spiele gefeiert wurden,^) die ebenso wie die von den Kaisern

Claudius 800 varr.,*) Antoninus Pius im Stadtjahr 900 (nach

varronischer oder capitolinischer Ära?)') und den beiden Philippus

im Jahre 1000 nach varronischer Ära*) begangenen Spiele zu

der Gründung der Stadt in Beziehung gestanden haben können.

Da Censorin, durch den uns jene Nachrieht überliefert ist, die

fragliche Feier im Zusammenhang mit anderen Säkularspielen

erwähnt, so dürfte es zweckmäfsig sein, seine Angaben zusammen-

zustellen.
,

Zum Beleg dafür, dafs bei den Römern der Begriff des sae-

culum ein schwaukender sei, führt Censorin zwei Ansichten an,

von welchen die eine dem saeculum eine Dauer von 100, die

andere aber eine von 110 Jahren beilegte. Die erste Annahme,

die besonders durch Valerius Antias und Varro vertreten war,

stützt sich auf eine Reihe von Säkularspielen, welche in den

varronischen Jahren 305, 406, 505 und 605 staltgefunden haben

sollen.^) Diese Spiele werden, weil sie auf dem an den campus

1) Censorin. de die nat. 17, 11.

2) Tacitus annal. XI, 11, Censorin. de die nat. 17, 11, vgl. Sueton.

Claudius 21.

3) Aurelius Vict. de Cacsaribns c. 16.

4) Vgl. die Stadtchronik von 334 n. Clir., ed. Mommscn p. G47 (in den

Abhandlungen der K. Sachs. G. d.W. II, 1850): hi sacculares veros in circo

maxinio ediderunt. Eusebius vers. Armen, und Hierouynius zu ol. 256, 3.

Eutrop. IX, 3. Aurelius Victor de Caes. c. 28. Mommsen R. Chr. p. 193

nimmt irrtümlich an, dafs die Feier im Jahre 1000 nach capitolinischer

Ära stattgefunden habe.

5) Censorin. de die nat. 17, 10 ff. Für 305 wird allerdings sowohl von

Censorin telbßt als auch von Fcetus s. v. saecnlares ludi p. 329 Müller,

Valerius Maximus II, 4, 5 fin. und Zosimus II, 3 daa erste Jahr der Repu-

blik angegeben, während Piutarch Poplicola 21 die Feier in das Jahr 260

setzt. Diejenigen, die die hundertjährige Dauer des saeculum behaupteten,
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Martius anstofsenden terentinischen Felde bogangen worden sein

sollen, auch als ludi Terentini bezeichnet. Hiergegen beriefen

sich die Vertreter der anderen Ansicht auf die Aufzeichnungen

der quindecimviri sacrorum, nach welchen 208, 408, 518, 628

und 737 Säkularspiele begangen Avorden seien. Die zu Anfang

einer jeden Reihe stehenden Spiele sind augenscheinlich fingiert,

da die Intervalle 406— 505 und 408—518 die Mitzühlung der

drei den ursprünglichen Fasten fehlenden Diktatorenjahre 421,

430 uud 445 voraussetzen. In der zweiten Reihe werden, da

über die Spiele der Jahre 518 und 628 bestimmte Nachrichten

fehlen, ]iur die bekannten von Augustus 737 veranstalteten Spiele

für beglaubigt gelten können, währoiid die übrigen wohl nur er-

funden sind, um jene Feier zu motivieren. Ganz willkürlich wird

indessen Augustus den Zeitpunkt seiner Spiele nicht gewählt

haben, sondern es mögen in einem der Jahre 298, 408, 518 und

628 vermutlich Prodigien vorgekommen sein, zu welchen die an-

geblichen Säkularspiele in Beziehung gesetzt wurden. Allerdings

konnten" sich aber hierfür auf keine von diesen beiden t berlieferungen be-

rufen, da in die Reihe von Säkularjabren, welche nie als Beweis für die

Richtigkeit ihrer Auffassung anführten, weder das Jahr 215 noch das Jahr

250 bineinpafste. Dagegen werden sie jedenfalls auf das Vorhandensein

einer Überlieferung hingewiesen haben, welche die ersten Säkularspiele in

das Jahr 305 setzte. Diese Version liegt uns noch vor bei Eiistbins, der unter

dem Jahre Abrab. 1504 die Vertreibung der Könige, 1565 aber die Begehung

der ersten Säkularsi^iele anmerkt. Die zweiten Spiele fallen nach dem Texte

desCensorin, in welchem die Namen der Konsuln auRgcfallcn sind, in da«

Stadtjahr 408; nach Festus e. v. saccnlareK ludi fanden sie jedoch statt in

dem Konsulat des M. Valerius Corvinus und M. Poitilius Lünas IV = 406 varr.

und ist hiernach mit Lachmann und Roth, Rh. Mus. VIII, 371 ff. bei Cen-

borinus, der sich durchgängig der varronischen Ära bedient, diese Zahl

herzustellen. Auch Zosimus II, 4, wo die Jahreszahl verdorben ist, hat, wie

Roth richtig aus dem Konsulnamen Tlonltov schliefet, das Jahr 406 im

Sinne. Allerdings weicht dasselbe um eine Stelle aus der Heihe 305 — 506

aus; dies hat aber augenscheinlich seinen Grund in dem Bestreben, die

Spiele in das Konsulat eines Valeriers zu bringen, welche Tendenz auch in

den Angaben, wonach die ersten Säkular.'5]iicle in das erste oder vierte Kon-

sulat des Valerius Poplicola (245 oder 250) fallen sollen, klar hervortritt.

Wahrscheinlich waren, wie Mommsen R. Chr. p. 182 vermutet, die terenti-

nischen Spiele von Haus aus ein gentilicisches Fett der Valcrier. In diesem

Falle werden wir aber nicht mit Mommsen die auf einer chronologischen

Konstruktion beruhende Angabe, welche die erste Silkularfeier 305 setzte,

sondern vielmehr die Verbion, die den Valeri\is Poplicola als den Stifter

der terentinischen Spiele erscheinen liefs, für die iiltere Überlieferung zu

halten haben.

./



- 176 -

scheiut es auffallend, dafs Augustus die Feier statt 738, wie es

bei genauer Einhaltung des 110jährigen Intervalls hätte ge-

schehen müssen, bereits im vorhergehenden Jahre abhalten liefs.

Es wird dies indessen darin seinen Grund haben, dafs der von

298— 737 einschliefslich reichende Zeitraum eine Periode von

440 Jahren darstellte, in der einer damals verbreiteten Ansicht

zufolge sich eine Wiedervereinigung der abgeschiedenen Seelen

mit ihren Körpern vollzog,') und das letzte Jahr dieser Periode

noch mehr als das erste der folgenden zu einer feierlichen Be-

gehung geeignet scheinen mochte. Was die andere Reihe betrifft,

so kann die Angabe, dafs 505 eine Feier stattfand, nicht be-

zweifelt werden, da dieselbe in bestimmter Weise durch aufser-

ordentliche Prodigien motiviert wird.*) Sehr ansprechend ist die

von Bernays aufgestellte Ansicht, dafs die mit dem nämlichen

Jahre beginnende regeliuäfsige Aufzeichnung der Prodigien mit

jener Feier in Zusammenhang steht.') Nach der Weisung der

sibyllinischen Bücher sollte dieselbe im 100. Jahre wiederholt

werden. Wie Censorin angiebt, berichteten Valerius Antias, Varro

und Livius, dafs dies in der That geschehen sei,*) während nach

dem Zeugnis der gleichzeitigen Autoren Piso, Cn. Gellius und

1) Augusliu de civ. dei XXII, 28.

2) Vgl. Schol. Cruq. zu Horat. carm. saec, wo das Jahr ausdrücklicb

angegeben ist: Verrius Flaccus refert carmcn saccnlare et sacrificium insti-

totum intra annos centum et decem (soll vielmehr hcifsen centum, wie

aus FestuB, b. v. saeculares hidi p. 328 ff. Müller ersichtlich ist) Diu et

Proserpinae primo hello Punico X virorum response, cum jussi essent libros

SibjllinoB iusiticere ob prodigium qiiod eo hello accidit, nam pars murorum
icta fulmine cecidit. Atque ita respoudcrunt bellum adversus CarthaginienseB

prospere geri poBse, si Diti et Proserpinae triduo, id est tribus diebus et

tribuB noctibus continuis, ludi fuissent celebrati et cavmen cantatnm inter

Bacrificia. Hoc autem accidit Ap. (vielmehr P.) Claudio Pulchro cos. (505 varr.).

Auf den numlichcu Zeitpunkt ist jedenfalls zu beziehen die Angabe Varros

bei Censorin 17, 8: cum multa portenta fiercut et murus ac turris, qua«

sunt inter portam Collinara et Esquilinam, de caelo tacta essent, et ideo

libros SibyllinÖB X viri adisscnt, renuntiaruut, ut Diti patri et Proserpinae

ludi Tarentiui in campo Martis fierent tribus noctibus et hostiae furvae

immolarentur utique ludi ceutesimo quoque anno fierent. Vgl. Liv. epit 49,

Augustin de civ. dei III, 18.

3) Rh. Mu8. XII, 437. Dafs seit dieser Zeit die Prodigien regelmäfsig

aufgezeichnet wurden, ist zwar nicht ausdrücklich überliefert; doch folgert

man dies mit Recht daraus, dufs das Prodigicnverzeichnis des Julius Obse-

quenß eben mit dem Jahre 505 beginnt.

4) Ebent^o läfst ZoMiujus II, 4, 4 im Jahre 605 eine Feier stattfinden.
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Cassius Hemina die Feier erst im dritten Jahre nachher (608 varr.)

stattgefunden haben soll. Censorin ist augenscheinlich der An-

sicht, dafs diese beiden Angaben sich gegenseitig ausschliefsen,

und demgemäfs nehmen auch die Neueren an, dafs bei Antias

und Varro ein Irrtum vorliege, indem die Spiele wohl 605 hätten

abgehalten werden sollen, jedoch verschoben worden seien.^) Dies

ist indessen bei der Gewissenhaftigkeit^ mit der die Römer ihren

religiösen Verpflichtungen nachzukommen pflegten, keineswegs

wahrscheinlich. Im Gegenteil wird man annehmen müssen, dafs

die Römer, weicht damals in einen neuen Krieg mit Karthago

eintraten, mehr als sonst Grund hatten, den Göttern die schul-

digen Opfer darzubringen. Die rechtzeitige Wiederholung der 505

gelobten Feier war auch um so mehr am Platze, als dieselbe

ebenfalls während eines Krieges mit Karthago stattgefunden hatte

und der Ausgang jenes Krieges von der richtigen Veranstaltung

jener Feier geradezu abhängig gemacht worden war.*) Diese Er-

wägungen sprechen entschieden dafür, dafs die Angabe des Va-

lerius Antias, wonach 605 eine Feier veranstaltet wurde, Glauben

verdient. Piso, Gellius und Cassius Hemina werden auch einer

solchen Nachricht nicht widersprochen haben, da zur Zeit dieser

Autoren darüber, ob 605 Spiele stattgefunden hatten oder nicht,

überhaupt kein Streit bestanden haben kann. Vielmehr wird Cen-

sorin, wenn er bei diesen Autoren unter 608 ludi saeculares er-

wähnt fand, während die 605 begangenen Spiele nicht ausdrücklich

als solche bezeichnet waren, hieraus irrtümlich den Schlufs ge-

zogen haben, dafs dieselben mit Antias und Varro in Widerspruch

ständen. Wenn hiernach in der 608 abgehaltenen Feier eine

Nachholung der auf 605 anberaumten Spiele nicht erblickt werden

kann, so mufs dieselbe eine andere Veranlassung gehabt haben.

Man könnte annehmen, dafs die fragliche Feier identisch sei mit

den Spielen, welche die Römer dem Dis pater für den Fall von

Karthairo celobt hatten,^) oder dafs sie etwa ebenso wie die des

Jahres 505 infolge anfserordcntlicher Prodigieu angeordnet worden

sei; doch müfste man alsdann im einen wie im anderen Falle,

da das Fest als ein säculares bezeichnet wird, wenigstens eine

einmah'ge Wiederholung erwarten, wovon indessen nichts verlautet.

Es wird daher nichts übrig bleiben, als dieses Fest mit der An-

1) MommsCD R. Chr. p. 181, Matzat I, 324.

2) S. p. 176, A 2.

3) Macrob. Sat. III, 9, 10 ff.

Holzapfel, röm. Chronologi«. 12
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Setzung der Erbauung Roms auf ol. 8, 2 in Zusammenhang zu

bringen, so dafs also die Feier dem GOOjährigen Bestehen Roms
gegolten haben würde. Alsdann läfst es sich auch sehr wohl

erklären, dafs diese Säkularfeier völlig isoliert dasteht. Der Um-
stand, dafs aus der früheren Periode keine ähnliche Feier gemeldet

wird, dürfte darauf zurückzuführen sein, dafs hundert Jahre vor

jenen Spielen die Dauer der Königszeit noch nicht festgestellt

und mithin eine Bestimmung des Gründungsdaturas unmöglich

war. Ebensowenig kann es Wunder nehmen, dafs 708 keine

"Wiederholung der Feier erfolgte, da um diese Zeit die von Cicero

in der Schrift de re publica noch festgehaltene alte Jahrzählung

bereits durch die schon länger daneben angewandte capitolinische

und durch die eben damals aufkommende varronische Ära ver-

drangt worden sein mag.^ Dafs bereits im Zeitalter des dritten

punischen Krieges die Jahre der Stadt nach saecula eingeteilt

wurden, ersieht man aus einer Angabe des Geschichtschreibers

Piso, der unter dem varronischen Jahre 596 (= 158 v. Chr.),

welches nach seiner Zählung das 601. der Stadt war, den Beginn

eines neuen saeculum ausdrücklich anmerkt,^) worin man wohl

einen Hinweis darauf erblicken darf, dafs nach der Ansicht dieses

Autors die 608 begangenen Säkularspiele nicht zur richtigen Zeit

gefeiert worden waren.

Wir glauben hiernach zu der Annahme berechtigt zu sein,

dafs das von Lydus angegebene Gründungsdatum ol. 8, 2 auf einer

von den Pontifices angestellten Berechnung beruht und die 608

abgehaltene Säkularfeier zu derselben in Beziehung steht. Eine

Bestätigung für diese Ansicht bietet eine Stelle bei Vellejus, wo
das Kousulatsjahr des Vinicius (783 varr.) nach der alten offi-

ziellen Jahrzählung als das 781. der Stadt bezeichnet, die Grün-

dung Roms aber 437 Jahre nach der Einnahme Trojas (1184/3

V. Chr.), also 747/6 v. Chr. gesetzt wird.')

An die Stelle der alten Magistratsliste traten sputer die

eapitolinischen Fasten. Worauf die zwischen der älteren und

der späteren Liste stattfindenden Differenzen in der Zählung der

1) Dafs die 608 begangenen Säkularspiele an die Gründung der Stadt

anknüpften, wird auch von Matzat I, 324 angenommen.

2) CenBorin. de die nat. 17, 13. Vgl. den neunten Abschnitt.

3) Vellej. I, 8, 4. Die vorhergehende Angabe, dafs Rom 22 Jahre nach

dem Beginn der OlympiadenUra, d. i. ol. 6, 3, gegründet worden sei, hat also

mit dieser Zeitbestimmung nichts zu thun. y
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KoDsulatsjahre beruhen, ist bereits in einem früheren Abschnitt

dargelegt worden.^) Die bisher noch nicht berührte Frage, warum

in der capitolinischen Liste für die Königszeit statt 244 Jahren

blofs 243 gerechnet werden, kann erst in der spater anzustel-

lenden Untersuchung über die Chronologie der Konigszeit ihre

Erledigung finden. Setzt man jedes Magistratsjahr der capito-

linischen Fasten einem Kalenderjahre gleich, so fällt die Grün-

dung der Stadt, da für die Königszeit blofs 243 Jahre angesetzt

sind, ein Jahr spater, als nach der varronischen Ära, also ol. 6, 4

(753/2 V. Chr.), während das erste Jahr der Stadt mit ol. 7, 1

(752/1 V. Chr.) gleichzusetzen ist.*) "Wir begegnen dieser Berech-

nung bei Solin US, welcher in den amtlichen Aufzeichnungen der

Tagesbegebenheiten (acta publica) des Stadtjahres 801 nach capi-

tolinischer Zählung (= varr. 802) den Anfang der in der zweiten

Hälfte dieses Jahres beginnenden 207. Olympiade angemerkt fand

und hiernach, indem er ol. 207, 1 dem genannten Jahre gleich-

setzte, als erstes Jahr der Stadt ol. 7, 1 annahm,^) Allerdings

beginfT er hierbei den Irrtum, die Erbauung Roms noch in das

nämliche Jahr zu setzen, während nach Eusebius einige andere

Autoren richtig ol. 6, 4 als Gründungsjahr angaben.

Obwohl sich die capitoliuische Zählung bereits in den Fasten

des Fulvius Nobilior (cos. 5G5) und sodann auch bei Valerius

Antias und dem von Diodor für die Geschichte der Samniter-

kriege benutzten Annalisten findet,*) so scheint die ä\tere Zählung

doch noch bis gegen das Ende der Republik die übliche gewesen

zu sein. Man wird dies daraus schliefsen dürfen, dafs Cicero

sich derselben nicht blofs in der Schrift de re publica, sondern

auch in einem Briefe bedient,^) wo er gewifs keinen Grund hatte,

von dem gewöhnlichen Brauch abzugehen, da dies nur zu Mifs-

verständnissen hätte führen können. Wir finden auch, dafs Cicero

da, wo er der Zeitrechnung des Polybius oder des Atticus folgt,

es für erforderlich hält, sich auf dieselben ausdrücklich zu be-

rufen.^) Es ist daher die Annahme wohl gerechtfertigt, dafs die

1) S. p. 63 ff.

2) Vgl. p. 2 ff.

3) Solin. I, 29,

4) S. p. 19 und 60.

5) ad fam. IX, 21, 2, wo er varr. 311 als das 312. und varr. 414 ale

das 415. der Stadt bezeichnet

6) de rep. II, 27. Brut. 72. Vgl. p. 39.

12*
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capitolinisclie Zählung erst mit der Aufstellung der cupitoliiiisclien

Magistrutsliste an der 718 (= 36 v. Chr.) neuerbuuten^) Regia

offizielle Geltung erlangte. Da in diesen Fasten der Antouier-

name ursprünglich eingegraben war und nachher wieder ausge-

meifselt worden ist, worauf später eine abermalige Herstellung

erfolgte, so mufs, wie Borghesi und neuerdings wieder Mommsen

geltend gemacht hat,^) die Aufstellung noch vor dem Bruche

zwischen Antonius und Octavian stattgefunden haben, welcher

nacli den ausdiücklichen Angaben des Dio Cassius und Plutarch

im Jahre 724 die Umstürzinig der Bildsäulen des Antonius und

die Tilgung der von ihm bekleideten Ehrenämter zur Folge

hatte.') Es ist hiernacli^die Annahme kaum abzuweisen, dafs die

Fasten gleich nach der Vollendung der neuen Regia an derselben

eingehaueu worden sind.

Sehr nahe liegt nuri die Vernmtung, dafs an der alten Regia,

welche zu Beginn des Bürgerkrieges zwischen Pompejus und

Cäsar noch stand,*) ebenfalls eine Magistraisliste angebracht war.

Es erklärt sich alsdanii sehr wohl die Aufserung Ciceros, dafs

die Konsuln Gabinius und Piso (GOO) es nach allgemeiner Ansicht

verdient hätten, nicht blofs aus dem Gedächtnis der Menschheit,

sondern auch aus den Fasten getilgt zu werden.^) Am nächsten

liegt es doch hier entschieden, an eine von Staatswegen ange-

ordnete Mafsregel zu denken, wie sie später bei Antonius zur

Anwendung kam. Jedenfalls Avird aber eine zu Cideros Zeit an

der alten Regia befindliche Magistratslistc noch dasjenige Be-

amtenverzeiclmis, auf welchem die ältere Jahrzählung beruht,

enthalten haben.

In der Kaiserzeit kam im offiziellen Gebrauch neben der

capitoliniscben Ära, die noch unter Claudius in den acta publica

befolgt wurde,^ die varronische Zeitrechnung zur Geltung, wie

1) S. p. 172, A 2.

2^ Borghesi, fasti I, p. 7. Mommseu, llöra. Forsch. II, 68.

3) Dio Caesius LI, 19, 3 unter dem Jahre 724, Nach Plut. Cic. 49 fin.

erfolgten die angegebenen Mafbregeln unter dem Konsulat des Octavianns

und des M. Tullius Cicero, welcher letztere sein Amt am 13. September des

Jahres 724, etwa einen Monat nach dem Tode des Antonius, antrat.

4) Cic. ad Att. X, 3* 1 (gCBchrieben am 7. April 705): visum te ajunt

in regia.

6) Cic. Sest. 33: eidemque confcules, ei appellandi sunt consulea, qaoB

nemo est quin non modo ex memoria, sed etiam ex fastis evcUendoB putet

6) Vgl. p. 179.
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die 800 varr. von Claudius und 1000 varr. von den beiden Phi-

•lippus gefeierten Siikularsiiiele bew^cisen.') Ob die unter Antoninus

Pius abgelialtene Säkularfeier dein 000. Jahre caj)iiolinischer oder

varroniscber Ära angehört, lüfst sieh aus der einzigen hierüber

vorliegenden Angabe des Victor*) nicht ersehen; doch spricht

die Zeit der dem Ablauf des vorhergehenden und dem des fol-

genden Jahrhunderts geltenden Spiele entschieden für die letztere

Annahme. Bei den Schriftstellern der Kaiserzeit ist die varro-

nische Ära die herrschende. Ihr folgen Verrius Flaccus/) Plinius,*)

Dio-Zonaras^) und Censorinus;") ebenso, wenn auch nicht konse-

quent, Gellius.') Das varronische Gründungsdatum ol. G, 3 be-

gegnet aufserdem bei Vellejus und bei Lydus.") Der cajjitolini-

schen Zählung bedienen sich dagegen Solinus^) und Macrobiu8.*°)

Ferner findet sich die der capitolinischen Ära eigentümliche

Ansetzung der Konigszeit zu 24.'^ Jahren bei Eutrop, llieronymus,

Augustin, Orosius und Lydns.") Tacitus gebraucht abwechselnd

die capitolinißche und die varronische Ära.'*) Auffallend ist es,

1) S. p. 174.

2) Caes. 16.

3) In den von ihm verfafstcn fasti Pracnestini ist das Jahr 601 varr.,

in welchem der Amtsantritt der Konsuln sich vom If). Milrz auf den I.Januar

verschob (vgl. p. 104), ebenfalls als das COl. der Stadt bezeichnet (C. I. L.

I, p. 312).

4) S. p. 2, A 6.

5) Zon. VIII, 14. Dio XL, 1, 1 und Lll, 1, 1, wo dio Jahre 600, 700

und 725 varr. die nilmlichen Zahlen führen.

6) S. p. 2, A 6.

7) Noct. Att. XVII, 21. 17 und 40 werden die varr. Jahre 323 und 490

mit denselben Zahlen bezeichnet. Über andere von Gellius befolgte Aren

vgl. den neunten Abschnitt.

8) Vellej. I, 8, 4. Lyd. do mens. I, 14.

9) 303 varr. ist ihm das 302., -100 diis 480., 53G das r)3ß., 006 das C04.,

GG3 das 6G2., 711 das 710. Jahr der Stadt (I, 31 ff.)- Über das von Solin

angenommene Gründungsjahr ol. 7, 1 vgl. p. 179.

10) Somn. Scip. II, 11, IG wird das varr. Jahr 008 als das C07. der St.idt

bezeichnet.

11) Eutrop. I, 8. llieronymus unter ol. 67, 1: Romanornm reges eei)tem

a Romulo usque ad Tanjuininm Suporbuni impcrarunt annos CC.XL, sive ut

quibusdam placet CCXLIII. August, de civ. dei III, 16. Oros. II, 4. Lyd.

de mag. I, 29.

12) Germ. 37 ist ihm 04 1 varr. da.«! 640. und analog liist. I, 1 das dem

Konsulat des Ser. Galba und T. Vinius (822 varr.) vorhergehende Jahr das

820. der Stadt. Dagegen folgt er in den später abgofafsten Annalen der
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dafs Vellejus/) Frontinus*) und Eutrop^) sich noch meist der

alten offiziellen Jahrzahlung bedienen. Es kann dies nur dadurch

erklärt werden, dafs in der Kaiserzeit noch für den Handgebrauch

bestimmte Abschriften der alten Fasten verbreitet waren.

Achter Abschnitt.

Die Zeitrechimiig des Fabius.

Über die von Fabius befolgte Chronologie besitzen wir blofs

zwei direkte Anhaltspunkte. Einmal wird von Dionys und Solin

bezeugt, dafs er die Gründung Roms ol. 8, 1 = 748/7 v. Chr.

setzte.*) Ferner geht aus einer von GelHus angeführten Stelle

aus den lateinischen Annalen des Fabius hervor, dafs nach der

Jahrzähluug dieses AutQrs das erste plebejische Konsulat (388 varr.)

in das 22. Jahr nach dem gallischen Brande (364 varr.) fiel.^)

Fabius rechnete also für das zwischen beiden Zeitpunkten liegende

Intervall zwei Jahre weniger, als sich nach den uns vorliegenden

Fasten ergeben. Es hat dies augenscheinlich darin seinen Grund,

dafs in den Fasten, an welche sich Fabius hielt, ebenso wie bei

Eutrop und Cassiodor, für die Anarchie statt 5 Jahren blofs 4

gerechnet und nachher bis zum Konsulat des L. Sextius statt

4 Kollegien von Kriegstribunen blofs 3 verzeichnet waren.^ Auf

einer solchen Magistratstafel müssen auch die bei Vellejus vor-

kommenden Ansetzungen beruhen, nach welchen zwischen dem

gallischen Brand (364 varr.) und der Erteilung des Bürgerrechts

varronischen Ära, indem er das Jahr 800 varr., welches der Kaiser Clandiua

mit Säkularspielen beging, ebenfalls als das 800. bezeichnet (XI, 11).

1) Das Jahr 705 varr. ist ihm das 703. (II, 49, 1) und 783 varr. das

781. der Stadt (I, 8*, 4).

2) Das varronische Jahr GIO bezeichnet er als das 608. (de aqois c. 7),

629 als das 627. (c. 8) und 721 als das 719. (c. 9). In analoger Weise ist

c. 13 die nach den Handschriften dem varronischen Jahre 805 zukommende
Zahl DCCCVI mit Polenus und Bücheier in DCCCIII zu ändern. Der capi-

tolinischen Ära folgt dagegen Frontinus, wenn er c. 6 das Jahr 482 varr.

als das 481. und c. 13 791 varr. als das 790. bezeichnet

3) Vgl. p. 44, A 2.

4) Dionys. I, 74. Solin. I, 27 (p. 11, 2 Momma,).

5) Gell. noct. Att. V, 4: quapropter tum primum ex plebe alter consnl

factns est, duo et vicesimo anno postquam Romam Galli ceperunt. Über

die Auffassung dieser Intervallangabe vgl. p. 39, A 7.

6) Vgl. p. 39, A 7.

I -/
\
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an die Ariciner (416 varr.) 7 -f- 1 + 9 + 32 = 49 Jahre liegen/)

während das Intervall nach der gewöhnlichen Zeitrechnung bei

Ausschlufs des Anfangs- und Endtermins 51 Jahre heträgt.

Es ist ein schwieriges Unternehmen, lediglich auf Grund

dieser beiden Angaben die Jahrzühlung des Fabius festzustellen;

doch mufs in einer Bearbeitung der römischen Chronologie die

Losung einer so wichtigen Frage wenigstens versucht werden.

Vielleicht können hier, wo es an ausreichenden Daten fehlt, all-

gemeine Erwägungen zu einem Resultat führen, welches sich bei

nilherer Prüfung als stichhaltig erweist

Nehmen wir zunächst an, dafs Fabius auf jedes Magistrats-

jahr ein Kalenderjahr rechnete, so würde sich für ihn, da in

seinen Fasten aufser den drei ohne Zweifel fehlenden Diktatoren-

jahren ein Anarchiejahr und das Kriegstribunat von 387 varr. in

Wegfall kommen, der gallische Brand 5 Jahre später als nach

der varronischen Ära, also statt 390/89 v. Chr. auf 385/4 v. Chr.

gestellt haben. Das erste Jahr der Republik würde hiernach,

wenn Fabius mit der offiziellen Magistratsliste von der Vertrei-

bung der Könige bis zum Jahre des gallischen Brandes ein-

schliefslich 121 eponyme Kollegien zählte, 505/4 v. Chr. fallen.

Alsdann müfste Fabius, da ihm das erste Jahr des Romulus

ol. 8, 2 == 747/G V. Chr. ist, für die Königszeit 242 Jahre ge-

rechnet haben. Diese letztere Ansetzung begegnet in der That

bei Polybius, nach welchem die Gründung Roms ol. 7, 2,*) das

erste Jahr des Romulus also ol. 7, 3 = 750/49 v. Chr. und das

erste Konsulat 28 Jahre vor den Feldzug des Xerxes (480/79),')

1) Vellej. I, 14, 2: post Septem annos quam Galli urbem ccperant,

Rutiiinn Jcducta colonia est et post annuin Setia novemque interjectis annia

Nepe, dt'jnde intcrpositis diiobus et triginta Aricini in civititera recepti.

In diesen Angaben liegt allerdings insofern ein Irrtum vor, als man mitLivius

(VI, 21, 4) die Anlage der Kolonie Nepete 371 setzen mufs. Während der

Anarchie, auf die die Zeitangabo des Vellejus führt, konnte die Deduktion

einer Kolonie überhaupt nicht stattfinden, da keine Magistrate vorhanden

waren, die dieselbe hätten vornehmen können. Wann Sutriom kolonieiert

wurde, ist aus Livius nicht zu ersehen.

2) Dionys. I, 74.

3) Vgl. Polyb. III, 22, wo es von dem unter den ersten Konsuln mit

Karthago geschlossenen Handelsvertrag hcifst: raiT« S'latl ngöriQu xijg

St()^ov Staßäcfüig tlg rijv 'EUdSa tqiukovz' frffft Xn'novGi Svotv. Unger

IMi. Mus. XXXV, 10 macht geltend, dafs hier das Olympiadenjahr 481/80

gemeint sein müsse, weil der Übergang des Xerxes über den Ilellespont im
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also 508/7 v. Chr. füllt. So sehr sich diese Kombination durch

ihre Einfachheit zu empfehlen scheint, so Avird sie doch, da sie

sich nicht weiter stützen lufst, nur für eine annehmbare Hypo-

these gelton können.

Eine zweite Möglichkeit ist die, dafs Fabius. ebenso wie der

von Lydus benutzte Annalist, der den Beginn der Anarchie

ol. 103, 1 == 368/7 V. Chr.') setzt, bei seiner Zeitrechnung die

durch vorzeitigen Rücktritt der Oberbeamten bedingten Jahres-

verkürzungen in Anschlag brachte. Da die Fasten des Fabius

für die Zeit nach dem gallischen Brande zwei Jahre weniger

zählen als die ältere offizielle Magistratsliste, so würde sich für

ihn, wenn er ebenso wie wir das durch die Jahresverkürzungen

entstandene Defizit zu vier Jahren berechnete, der gallische Brand

statt auf 383/2 2) auf 381/80 v. Chr. gestellt haben. Man raufs

indessen berücksichtigen, dafs Fabius für die Anarchie, welche in

Wirklichkeit 4 Jähre 8 Monate dauerte^) und in den offiziellen

Fasten zu 5 Jahren angesetzt war, nur 4 Jahre rechnete; es war

also im Hinblick hierauf richtiger, blofs 3 Jahre in Abzug zu

bringen und den gallischen Brand demnach 382/1 v. Chr. zu setzen.

Wenn Fabius auf diese Weise verfuhr, so raufs er, da das

erste Jahr des Romulus nach seiner Zeitrechnung ol. 8, 2 =
747/6 V. Chr. fällt, entweder für die Königszeit oder für die

Periode der Republik bis zum gallischen Brande ein Jahr mehr

angesetzt haben, als die älteren offiziellen Fasten, so dafs in dem
einen Falle das erste Konsulat sich auf 502/1, im anderen aber

auf 503/2 V. Chr. stellen würde. Da nun aber für eine Ansetzung

der Königszeit zu 245 Jahren, obwohl eine solche bei einer Be-

rechnung nach Generationen aufserordentlich nahe gelegen haben

würde, nirgends ein sicheres Zeugnis vorliegt, so bleibt nur die

zweite Annahme, dafs Fabius für die Königszeit 244, von dem
ersten Konsulat aber bis zu dem Jahre des gallischen Brandes

cinschliefslich 122 Jahre zählte (503/2—382/1 v. Chr.). Alsdann

Frühling 480 btattgefnuden habe. Er übersieht hierbei jedoch, dafs die

diäßaaig des Xerjtes, wo nie als chronologische Epoche vorkommt, wie bei

Eratobihenes (Clemens Alex. I, 21, § 138, p. 402 Potior) und im marmor
Parium, vielmehr das Olympiadenjahr der Schlacht bei Salamis 480/79 v. Chr.

bezeichnet.

1) Vgl. p. 107.

2) S. p. 106.

3) Vgl. p. 88.
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müfsten in den Fasten dos Fabius ebenBoviele eponjme Kollegien

verzeichnet gewesen sein, da nicht angenommen werden kann,

dafs Fabius in dieser Periode ebenfalls die Jahresverkürzungen,

deren Summe bei der Beschijfleiiheit der Überlieferung nicht

mehr mit Sicherheit zu ermitteln war, in Anschlag brachte. Dafs

in der That eine Magistratsliste existierte, welche für die ange-

gebene Periode 122 Kollegien zählte, beweist die Chronologie

des Polybius, der, ohne die Jahresverkürzungen zu berücksich-

tigen, den gallischen Brand -387/0, das erste Konsulat aber

50^/7 V. Chr. setzte.»)

Für diese letztere Kombination spricht zunächst der üm-
*stand, dafs die Ansetzung der Künigszeit zu 244 Jahren, deren

Grund bisher nicht ermittelt worden ist, sich nunmehr auf die

einfachste Weise erklärt. .Wenn eine Magistratsliste existierte,

die vom Beginn der Republik bis zum Jahre des gallischen

Brandes einschliefslich 122 eponyme Kollegien zählte, so lag es

in der That nahe, für die Königszoit, deren Dauer nicht über-

liefert war, gerade die doppelte Anzahl von Jahren zu rechnen.

Dann mufs aber auch mindestens eine Fastenredaktion existiert

haben, in der diese beiden sich entsprechenden Ansetzungen zu-

sammen vorkamen.

Wenn schon diese Erwägung der in zweiter Linie von uns

aufgestellten Annahme zur Empfehlung gereicht, so erhält die-

selbe eine weitere Stütze dadurch, dafs nunmehr auch die Zeit-

rechnung Diodors ihre Erklärung findet. Die chronologische

Verwirrung bei Diodor beruht darauf, dafs die Kollegien der

Jahre 331— 335 varr. weggelassen, dagegen die von 3G0— 364 varr.

doppelt gesetzt sind. Es kann diese Manipulation nur zurück-

geführt werden auf die Benutzung von zwei verschiedenen Quellen,

deren chronologische Ansetzungen um fünf Jahre von einander

abwichen. Die eine von diesen Quellen war die griechische

Chronographie, welche für Diodor hinsichtlich der chronologi-

schen Anordnung der Ereignisse überhaupt mafsgebend war.')

Aus dieser auf dem System des Eratosthenes beruhenden

Chronik stammt ohne Zweifel die Ansetzung der Gründung Roms

auf ol. 7, 2.^) Dem entsprechend mufste der gallische Brand in

1) Über die Ansetzung des ersten Konsulats bei Polybius vgl. p. 183,

A 3. Dafs er den gallischen Brand 387/G setzte, ergiebt sich auB I, 6.

2) Vgl. p. 112.

3) Diod. VII, 3, 1 Dind.
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das von Eratoslheiies berechnete') Jalir ol. 98,1 = 387/6 gesetzt

werden. Cime Zweifel gehört diesem System auch das von

Polybius für das erste Jahr der Republik gegebene Datum ol.

68,1 == 508/7 V. Chr. an. Für die römische Geschichte benutzte

aber Diodor einen Annalisten, dessen Daten 5 Jahre tiefer lagen,

als die der griechischen Chronik. Obwohl er sich hinsichtlich

des Gründungsjahres an die letztere anschlofs, so ist er in der

Darstellung der Geschichte der Republik mm doch den An-

setzungeu der römischen Quelle gefolgt. Bei dem Übergang

zum dreizehnten Buch machte er indessen die Wahrnehmung,
dafs er sich mit der griechischen Chronik nicht mehr im Einklang

befand, und liefs daher, um die Übereinstimmung wieder herzu-

stellen, die Kollegien der Jahre 331— 335 weg, wodurch er den

gallischen Brand richtig auf 387/6 v. Chr. brachte. Wenn er

aber hierauf die Kollegien der Jahre 360—364 varr. wiederholt,

so thut er dies augenscheinlich um wieder mit der römischen

Quelle in Einklang zu kommen, die den gallischen Brand fünf

Jahre später (382/1 v. Chr.) gesetzt haben mufs.

Wenn hiernach einesteils bewiesen ist, dafs Diodor einem

römischen Annalisten folgte, welcher den gallischen Brand 382/1

setzte, andrerseits aber für Fabius bei einer Berücksichtigung

der Jahresverkürzungen sich das nämliche Jahr ergeben haben

mufs, so ist die Annahme wohl gerechtfertigt, dafs der Annalist

aus welchem Diodor seine Fasten entnommen hat, kein anderer

als Fabius war. Für die Benutzung dieses Autors spricht schon

die Beschaffenheit der Epomymenliste, in die die in den späteren

Fasten vorkommenden Interpolationen noch keinen Eingang ge-

funden haben,*) ferner aber der Umstand, dafs bei Diodor eines

von den vier auf die Anarchie folgenden Kriegstribunaten ebenso

wie bei Fabius fehlt. ^) Insofern besteht allerdings eine Differenz,

als für die Anarchie, welche nach Fabius 4 Jahre dauerte, bei

Diodor nur ein Jahr gerechnet wird. Diese sonst nirgends be-

gegnende und daher ohne Zweifel auf Diodor selbst zurückzu-

führende Ansetzung findet jedoch ihre Erklärung darin, dafs

Diodor, wenn er auf jedes Stadtjahr des Fabius ein Olympiaden-

jahr rechnete, den gallischen Brand auf 385/4 v. Chr. hätte

bringen müssen, während derselbe nach Fabius, der die Jahres-

1) Vgl. p. 118.

2) Vgl. p. 164, AI.

3) Vgl. p. 89, A 7.



— 187 —
Verkürzungen berücksichtigte, erst 382/1 fiel. Da nun Diodor

den Verschiebungen des Amtsneujahrs nicht wohl Rechnung

tragen konnte, so mufste er, wenn er das auf den gallischen

liraiid folgende Jahr mit Fabius 381/0 v. Chr. setzte, irgendwo

drei Jahre ausfallen lassen, um für den Beginn des Krieges mit

Pyrrhus oder den ^ des ersten punischen Krieges das richtige

Olympiadenjahr zu erhalten. Er war daher, wenn er nicht drei

eponyme Kollegien streichen wollte, genötigt, die Anarchie von

4 Jahren auf eines zu reduzieren.

Stammen hiernach die Fasten des Diodor aus Fabius, so

mufs angenommen werden, dafs derselbe auch für die Geschieh ts-

tjrzählung die Hauptquelle ist. Es finden sich allerdings Ab-

schnitte, in denen Diodor einem andern Annalisten folgt. Nament-

lich ist dies der Fall in der Darstellung der Samniterkriege, in

welcher an zwei Stellen (unter den Jahren 436 und 450 varr.)

die interpolierten Diktatorenjahre mitgezählt werden.*) Ebenso

wird nicht bezweifelt werden können, dafs der Bericht über die

gallische Katastrophe auf eine spätere Quelle zurückgeht, indem

daselbst von einem nachträglichen Siege des Camillus über die

Gallier die Rede ist,^) wovon Polybius noch nichts weifs.') In-

dessen dürften die Fälle, in welchen mit Notwendigkeit eine

andere Quelle als Fabius angenommen werden mufs, nicht eben

zahlreich sein. Im allgemeinen ist die Beschaffenheit der bei

Diodor vorliegenden Tradition derart, dafs sie in ihrem über-

Avicgenden Bestände auf Fabius zurückgeführt werden kann.*)

Eine Bestätigung dafür, dafs Diodor auch in der Geschichts-

erzählung dem Fabius folgt, liefert eine Zeitangabe- Unter dem

Jahre 358 erzählt Diodor im Anschlufs an die Einnahme Vejis

1) S. p. 19.

2) Diod. XIV, 117, 4.

3) Derselbe berichtet blofs, dafs die Gallier durch die Invasion der

Vencter in ihr Gebiet sich hätten bestimmen lassen, mit den Römern einen

Vertrag zu schliefsen, und alsdann abgezogen seien (II, 18, 3). Hiermit ist

zusammenzuhalten 11, 22, 6, wo den Bojern sogar die Aufserung in den

Mund gelegt wird, dafs die Gallier die in Rom gemachte Beute unbehelligt

mit nach Hause genommen hätten.

4) Eine nähere Begründung dieser Ansicht ist gegeben von Mommseo
in seiner eingehenden Untersuchung über Fabius uud Diodor (Rom. Forsch.

II, 221—290). Den von E. Meyer (Untersuchungen über Diodors römische

Geschichte, Rh. Mus. XXXVH, 610— G2T) versuchten Nachweis, dafs Diodors

Quelle etwa der Mitt« des zweiten Jahrhunderts vor Chr. angehöre, finde

ich nicht überzeugend.
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die Absondinig eines für den delphischen Apoll aus dem Erlös

der Beute angefertigten Weihgeschenkes, welches unterwegs von

liparischen Seeräubern weggenommen, nacliher aber von dem

liparischen Strategen Timasitheiis den Römern zurückerstattet

wurde. Dieselben bewilligten, wie Diodor weiter berichtet, hier-

für dem Timasitheus das Gastrecht und gewährten, als sie

137 Jahre später im Kriege niit den Karthagern Lipara eroberten,

seinen Nachkommen Steuerfreiheit *j Da Livius die Absenduug

des "Weihgeschenkes unter 3G0 varr. erwähnt") und nicht wohl

einzusehen ist, warum dieselbe, wenn sie 358 stattfand, sich in

der späteren Überlieferung auf 300 verschoben haben sollte, so

mufs mit Unger') angenommen werden, dafs wir es bei Diodor,

wie dies nicht selten der Fall ist,*) mit einer Anticipation zu

thun haben. Was nun die Einnalime Liparas durch die Romer

betrifft, so hat ünger^) aus einer Angabe des Orosius geschlossen,

dafs die Insel bereits 498 varr. von den Römern erobert worden

sei; doch ist diese Stelle, an der nur von einer Verheerung der

Insel die Rede ist, vielmehr zu beziehen auf das Jahr 496, in

welchem die Römer sich der Stadt Lipara zu bemächtigen suchten,

jedoch eine Niederlage erlitten.*^ Die Einnahme der Stadt er-

folgte, wie eine Vergleichung der Angaben des Poljbius und

1) Diod. XIV, 93.

2) Liv. V, 28, 2-6.

3) Rom. Stadtära p. 60.

4) Vgl. p. 46, A 1.

5) A. a. 0. p. 61.

6) Vgl. Polyb. I, 24, 13 AinuQutovg inexeiQTjaav noXiOQ^siv mit .

Zon. VIII, 12, (p. 207, 1 Dind.) wo au.sdrücklich gesagt wird, dafs die

Römer infolge eines von den Karthagern unternommenen Ausfalls eine

Niederlage erlitten. Dafs auch im folgenden .Tahre die liijarisclien Inseln

noch im Besitze der Karthager waren, hi cröichtlich aus Polyb. I, 26, 4,

wonach dieselben sich nach dem Verlust der Seeschlacht bei Tyndaris (an

der Nordküste Siciliens) sich dorthin zurückzogen. Die Stelle des Orosiuü

(IV, 8) lautet in ihrem Zusammenhang: Annibal senior .... infeliciter

cum Romanis navali praelio congressus et victus ab cxercitu buo seditione

orta lapidibuB coopertus interiit. Atilius consul Liparam Melitamque in-

sulas Siciliae nobiles pervagatus evertit. consulcs in Africara iussi transferre

bellum . . . Der erste Satz bezieht sich auf die Niederlage, welche Hanni-

bal 496 an der sardinischen Küste erlitt (Polyb. I, 24, G, vgl. Zon. VIII, 12,

p. 207 und die Triumphalfasten), der dritte auf den Feldzug des Jahres 498;

es ißt also im zweiten Satze augenscheiulich der im Jahre 4'J6 vergeblich

unternommene Angriff auf Lipara gemeint, wozu es auch stimmt, dafs bei

Orosius ebenso wie bei Zonaras Atiliuä allein als Befehlshaber genannt wird.
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Zonaras zeigt, erst im Jahre 502'). Nach der gewöhnlichen

Jahrzählung beträgt das Intervall zwischen 3G0 und 502 varr.

142 Jahre. Nach den Fasten des Fabius, in welchen die drei

Diktatorenjahre und aufserdem ein Anarchiejahr und ein Kriegs-

tribunat fehlen, ergeben sich blofs 137 Jahre, also gerade soviel,

als Diodor angiebt, worin man wohl einen unzweifelhaften Beweis

für die Benutzung des Fabius erblicken darf.

Liegt hiernach in der Geschichtserzählung Diodors minde-

stens ein sicheres Indicium für die Benutzung des Fabius vor, so

wird man im Hinblick darauf, dafs die Fasten aus dem nämlichen

Autor stammen und die Geschichtserzählung überwiegend auf

einer alten Tradition beruht, den Fabius als die Hauptquelle für

die ältere Geschichte der Republik anzusehen haben. Wenn
Diodor, wie wir annehmen müssen, neben Fabius noch andere

Quellen heranzieht, so verfährt er hier geradeso wie in der Ge-

schichte der Diadocheu und der Darstelhnig der grofsen sicilischen

Expedition der Athener, in welchen Abschnitten die Benutzung

zweier verschiedener Quellen unzweifelhaft ist.^ Ganz die näm-

hche Methode befolgt er in der Darstellung der Vorgeschichte

Roms, in der neben einer nicht mit Sicherheit festgestellten

Hauptquelle Fabius als Xebenquelle benutzt ist.') Dafs sein

1) Dafs die Römer Lipara in diesem Jahre unter dem Konsul C. Aure-

line Cotta eroberten,. -wird von Zonaras VIII, 14 (p. 213, 10) bestimmt be-

zeugt. Poljbius erwähnt dieses Ereignis allerdings erst unter dem folgen-

den Jahre (I, 39, 13), aber an einer Stelle, an der er im allgemeinen die

Kriegführung der beiden letzten Jahre charakterisiert. Die Annahme, dafs

Polybius die Einnahme Liparas 603 setze (Momrasen Rom. Forsch, ü, 288,

A 94, Matzat II, 80, A 2), beruht also auf einem Irrtum.

2) Für die Geschichte der Diadochen ist ein Quellenwechsel mit

Sicherheit nachgewiesen von ßröcker, moderne Quellenforscher und antike

Geschichtschreiber, Innsbruck 1882, p. 3GfiF. , sowie von Cnger, Diodors

Quellen in der Diadochengeschichte in den Sitzungsber. der philos.-philol.-

hist. Kl. der k. Bair. Ak. d. Wiss. 1878, I, 368—441. Hiusichtlich der

Darstellung der athenischen Expedition gegen Syrakus verweise ich auf

meine Untersuchungen über die Darstellung der griechischen Geschieht«

von 489— 413 v. Chr. bei Ephorus, Theopomp u. a. Autoren, Leipzig 1879,

p. 33— 41 , in welchen ich die Benutzung einer sicilischen Quelle neben

Ephorus nachgewiesen zu haben glaube.

3) Vgl. Diod. VII, 3, wo erst der Name Alba Longa von Alba, dem
alten Namen des Tiber, abgeleitet und hierauf die Ansicht des Fabius an-

geführt wird, wonach die Stadt vielmehr genannt worden sein soll nach

der weifsen Sau, welche dem Aneas den Ort der zu gründenden Nieder-

lassung bezeichnete.
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Verfahren in der GefcLicLte der Republit kein anderes ist, er-

sieht man aus mehreren Stellen, an welchen zwei verschiedene

Berichte neben einander gestellt werden.') In dem einen oder

anderen Falle kann Diodor allerdings auch in seiner Quelle die

Erwähnung von zwei abweicheii'jen Versionen vorgefunden haben-

da aber nunmehr anderweitig nachgewiesen ist, dafs er nicht

immer dem nämlichen Aut<;r folc^, so liegt die Annahme ent-

schieden näher, dafs er an jenen Stellen zwei verschiedene Quellen

eingesehen hat Da, wie E. Mever nachgewiesen hat, sich sowohl

in den Fasten wie in der Gesehichtserzählung Diodors Indicien

für die Benutzung einer lateinischen Quelle finden,*) so ist an-

zunehmen, dafs das Ge=chichthwerk des Fabius, welches Diodor

seiner Darstellung zu Grunde legte, die lateinischen Annalen
waren, welche für seinen Zweck brauchbarer gewesen sein mögen,

als das vielleicht ausführlicher angelegte griechische Geschichts-

werk.

War also Fabius die Quelle Diodors, so hat er den gallischen

Brand, indem» er das durch die Jahresverkürzungen entstandene

Defizit berücksichtigte, 382/1 v, Chr, gesetzt und demnach, wie

nach den obigen Ausführungen'; mit Notwendigkeit angenommen

werden mufs, für die Periode der Republik bis zu diesem Zeit-

punkt ebenso wie Polybius 122, für die Königszeit aber 244 Jahie

gerechnet. Hierzu stimmt es, dafs diese letztere Ansetzung sich

bei Diodor findet.*) Die Konsularfasten Diodors liegen leider

1) Solche Stellen Bind XIV, 102, 4: 'Pcofiuioi rr^v twv Ovi^twv imqav

%ax^•nXT^QOVlrlaav v.ax üvdga dovrig nli&QU rtttaQu, wg' de zivfSt ftV-oat»

oxrco. 116, 9: Xtyovai di zivte , ,; 117, 5: ^vioi Si cpuat.

2) Eh. Mu6. XXXVII, eil. Für die Fasten liefert einen entscheidenden

Beweis die Form Ti'rov ZxtQzCviov Ziqovy.zwvu (XII, 27), welche aus dem

Ablativ T. Verginio Structo hervorgegangen sein mufs, für die Geschichts-

erzäblung XIV, 117, 5: ^vioi dt tfiuaiv avzov {KÜ\ll).Xov) ano Tovanat
9gia(ißov ayayiiv litl J.tvv.ov zi^Qlnnov, wo es allerdings fraglich ist, ob

Diodor, der im Vorhergehenden die gallische Kataütrophe nach einem jün-

geren Annalisten erzählt (vgl. p, 187), sich nun wieder zu seiner Hanpt-

quelle oder zn einem anderen Autor wendet. Ein weiteres Judicium für

die Benutzung einer lateinischen Quelle wird man zu erhlicken haben in

der XV, 27, 4 begegnenden I'ildung SuQS(ovlav.

3) Vgl. p. 184 ff:

4) Bei Eusebius I, 291 Scheine, p's liegt kein Grund vor, mit Ungar

Rh. Muß. XXXV, 12 anzunohnicn, duf« der diodoribche Text nur bis p. 289,

21 reiche. Die im folgenden gegebene Übersicht über die Dauer der Regie-

rungen der albanischen Könige ttimmt, wie sich in dem die albanische
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erst vom Jahre 268 varr. an vor und können daher für die

Richtigkeit des von uns gewonnenen Ergebnisses keine Kontrole

gewähren. Soweit sie uns erhalten sind, unterscheiden sie sich

von der capitolinischen Liste, mit der sie die Ansetzung des

Decemvirats zu 2 und des Jahres 310 zu einem Jahre gemein

haben, insofern, als sie zwei in den capitolinischen Fasten fehlende

Kollegien nach den Jahren 297 und 326 varr. aufweisen. Im
übrigen besteht dagegen keine Abweichung, die von Einflufs auf

die Jahrzählung sein könnte. Das Fehlen des Konsulats von 272

beruht wohl nur auf einem Versehen, und dürfte alsdann der

Umstand, dafs der Archon von ol. 82,1 fehlt, die entsprechenden

Konsuln aber unter dem folgenden Oljmpiadenjahr angeführt

sind, seinen Grund haben in dem Bestreben, jenen Fehler wieder

gut zu machen.') Die Fasten Diodors würden hiernach, wenn

sie in sonstiger Hinsicht mit der gewöhnlichen Magistratsliste

übereinstimmten, vom Beginn der Republik bis zu dem Jahre

des gallischen Brandes einschliefslich zwei Kollegien mehr, im

ganzen also 122, enthalten haben. Es ist indessen nicht aufser

Acht zu lassen, dafs in den älteren Fasten den Jahren 247 und

248 varr. nur ein Kollegium entsprochen haben kann.*) Andrer-

seits steht jedoch der Annahme nichts im Wege, dafs in der

diodorischen Magistratsliste zwischen 245 und 268 varr. ein an-

deres in den sonstigen Fasten fehlendes Konsulat angefiihrt war,

wofür sich geltend machen läfst, dafs in dem offiziellen Beamten-

verzeichnis zwischen 246 und 271 in der That ein Kollegium

ausgefallen sein mufs,')

Fassen wir das Resultat unserer Untersuchung noch einmal

zusammen, so setzte Fabius

die Gründung der Stadt ol. 8,1 = 748/7 v. Chr.

das erste Jahr des Romulus ol. 8,2 = 747/6 v. Chr.

das erste Konsulat ol. 60,2 = 503/2 v. Chr.

.die gallische Katastrophe ol. 99,3 = 382/1 v. Chr.

Königsliste behandelnden Abschnitt zeigen wird, vollständig mit den vor-

hergehenden Angaben Diodors und wird daher der gan2e Abschnitt bis

p. 290, 19, wo das Excerpt aus Dionys beginnt, auf Diodor zurückgeführt

werden können.

1) Vgl. p. 68.

2) Vgl. p. 23 £
3) Vgl. p. 155 o. 156.
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Andrerseits war ihm, wenn er nach Stadtjahren zählt

245 varr. = 245

249 » = 248

297
>»

= 297

298 » = 299

326
7>

= 327

327
)}

= 329

364
)J
= 366

388
J1
= 388

422 V = 421

431 » = 429

446 » = 443

490 1»
= 487

nach Fabius

u. 8. w.

Für das erste Jahr der Republik wird Diodor das Olym-

piadendatum bei Fabius gefunden haben.

Wir lassen im Anschlufs hieran eine Übersicht der Zeit-

rechnung Diodors folgen, indem wir den Stadtjahren die nach

der herkö.mmlichen Reduktion sich ergebenden Jahre der christ-

lichen Ära in Parenthese beifügen.

varr. (v. Chr.) ol. v. Chr.

268 (486) 75,1 480)

271 (483) 75,4 477
J

Die Konsuln des Jahres 272 sind von

Diodor weggelassen, wodurch sich seine

Ansetzungen nach Olympiadenära gegen

die des Fabius um eine Stelle rückwärts

verschieben; doch wird die- Übereinstim-

mung mit Fabius durch die Weglassung

von ol. 82.1 wieder hergestellt

273 (481) 76,1 476

296 (458) 81,4 453

297 (457) 82,2 451^

nach 297 steht bei Fabius ein überzähliges

Konsulat

(456) 82,4 449

(428) 89,4 421 nach Fabius

hat Fabius ein überzähliges

298

326

nach 326

Konsulat

327

330

(427)

(424)

90,2

91,1

419

416
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nach der griechischen «

Chronographie *

nach Fabius

Die Kollegien der Jahre 331—335 sind

von Diodor weggelassen.

varr. (v. Chr.) oL v. Chr

336 (418) 91,2 415

364 (390) 98,2 387

Die Kollegien der Jahre 360—364 werden

von Diodor wiederholt.

365 (389) 99,4 381

1

378 (376) 103,1 368J
Für die nach Fabius vierjährige Anarchie

(379 — 383 varr.) rechnet Diodor der

chronologischen Ausgleichung halber nur

ein Jahr.

384 (370) 103,3 366

386 (368) 104,1 364

Das Kollegium des Jahres 387 fehlt bei

Fabius.

388 (366)

419 (335)

420/21 (334/3)

422 (332)

429 (325)

430/31 (324/3)

432 (322)

443 (311)

444,5 (310/9)

446 (308)

450 (304)

U. 8. f.

Eine lokale Verschiebung wird noch dadurch bedingt, dafs

Diodor aus Versehen die Kollegien der Jahre 406— 409 in der

Ordnung 409, 406, 408, 407 auf einander folgen lafst.

Unsere Konstruktion der Zeitrechnung des Fabius erhält

eine Bestätigung durch den vielbesprochenen Bericht des Poly-

bius über die Kämpfe der Romer mit den Galliern,') in welchem

die Intervalle zwischen den einzelneu Kriegen durchgängig an-

gegeben sind. Da das Verzeichnis der italischen \Vehrfähigen,

welches Polybius vor der Beschreibung der Kämpfe des Jahres 529

I

104,2 363

112,1 332

112,2 331

112,3 330

114,2 323

114,3 322

114,4 321

117,3 310

117,4 309

118,1 308

119,1 304

1) Polyb. II, 18-36.

Holrapfel, ri\rn. OironologrJe- IS
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mitteilt,*) nachweislich aus Fabius entlehnt ist, so liegt es nahe,

überhaupt den ganzen Bericht auf diesen Autor zurückzuführen.

Niese*) und Mommsen^), die die Benutzung des Fabius in der

ganzen Darstellmig für unzweifelhaft halten, haben versucht auf

Grund der Zeitangaben des Polybius die Jahrzähluug des Fabius

festzustellen.*) Wir befinden uns in der umgekehrten Lage, da

wir hinsichtlich der Ära des Fabius bereits zu einer bestimmten

Ansicht gelangt sind und es uns vielmehr darauf ankommt, zu

untersuchen, ob die Zeitangaben des Polybius zu der von uns

angenommenen Jahrzähluug stimmen. Bevor wir jedoch hierzu

schreiten, ist es erforderlich, die Annahme Ungers, nach welcher

der fragliche Bericht seinem überwiegenden Bestandteil nach aus

griechischen Quellen stammen soll,-') einer Prüfung zu unterziehen.

Die Argumente, welche Uuger gegen den römischen Ursprung

des polybianischen Berichtes geltend macht, beruhen teils auf

geschichtlichen und geographischen Angaben, teils auf der Art

und Weise der Zeitrechnung.

Was zunächst die historische Darstellung betrifft, so bemerkt

Unger, dafs die Schilderung der Kämpfe bei Polybius von der

der römischen Annalen,* wie sie uns bei Livius vorliegt, von

Grund aus verschieden sei. ' Namentlich betont er, dafs in der

Zeit kurz vor dem zweiten Samniterkriege bei Polybius sich

nichts von dem finde, was Livius melde, und umgekehrt die An-

gaben des Polybius bei Livius fehlen; dafs Polybius sogar ver-

1) Polyb. n, 24. Hiernach betrug die Gesamtzahl der italischen

Wehrfähigen 770 000. Dafs das Verzeichnis aus Fabius stammt, kann nicht

zweifelhaft sein, da Eutrop III, 5 und Orosiue IV, 13, die in ruuder Summe
800 000 Mann angeben, sich hierfür ausdrücklich auf Fabius berufen. Dafs

die von Orosius gegebenen Teilzahlen mit denen des Poljbius stimmen,

zeigt Mommsen Rom. Forsch. II, 388.

2) Die Chronologie der gallischen Kriege bei Polybius. Hermes XUI
(1878), p. 401—413,

3) Die gallische Katastrophe, ibid. p. 516—555, wiederholt Rom.
Forsch. H, 297—381.

^

4) Matzat I, 107 nimmt hiergegen an, dafs die Intcrvallenreihe des

Polybius aus den annales maxiuii stamme.

5) Zuerst hat ünger diese Ansicht aufgestellt in den römisch-grie-

chischen Synchronismen (Sitzungsberichte der philos.-jihilol.-hiBt. Kl. d. k.

Bair. Ak. d. Wiss. 1876), p. 5G3 und sodann gegen Niese und Mommsen
verteidigt im Hermes XIV (1B7Ü), p. 77—92 (die Jahrabstünde bei Polybius

II, 18—23) und im Philologus XXXIX (1880), p. 69—90 (die Quellen des

Polybius im gallischen Bericht), sowie in seinen Untersuchungen über die

römische Stadtära.
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schiedene Sclilacliten und Siege der aunalistischen Überlieferung

überhaupt nicht kenne.') Ob diese Differenzen, die sich vielleicht

einigermafson rcdu/ioren lassen, einen Beweis gegen die Benutzung

einer römischen Quelle liefern können, scheint uns sehr fraglich.

Bis auf die Zeit der Saiuiiiterkriege hinab und noch darüber

hinaus hat die römische Überlieferung Jioch keine so feste Gestalt

gewonnen, dafs wir Übereinstimmung auch nur in allen wesent-

lichen Punkten erwarten dürfen. Wie sehr in dieser Periode die

römischen Berichte selbst von einander abweichen, sieht man ans

den Angaben über die Zeit des gallischen Einfalls, wahrend dessen

der berühmte Zweikampf des T. Manlius Torquatus stattfand.

Claudius Quadrigarius, welchem Plutarch folgt, setzte diesen

Heereszug in das Jahr 387, während die Mehrzahl der dem Livius

vorliegenden Autoren ihn etwa zehn Jahre später stattfinden

liefs.^) Livius selbst folgt aber wiederum einer anderen Version,

die diesen Krieg in das Jahr 393 verlegte.') Unter solchen Um-
standen können selbst erhebliche Abweichungeu des Polybius

von den sonst auf uns gekommenen Berichten nicht als Beweis

gegen die Benutzung einer römischen Quelle dienen. Auch ist

wohl zu berücksichtige)!, dafs Polybius nur eine die hauptsäch-

lichsten Begebenheiten umfassende Darstellung geben will*) und

daher manche in seiner Quelle gemeldeteu Kämpfe, die ihm

weniger wichtig schienen, weggelassen haben mag.

Einen weiteren Beweis gegen die Benutzung römischer Quellen

findet Uuger in der Erwähnung des während der Belagerung des

Capitols stattgehabten Einfalls der Veneter in das gallische Ge-

biet und der darauf folgenden inneren Kämpfe der Gallier, durch

die ihr zweiter Ileereszug gegen Rom verzögert wurde.^) Es ist

indessen nicht einzusehen, warum die Römer von diesen Vor-

gängen, die sie doch in hohem Grade interessieren mufsten, keine

Kunde erhalten haben sollen. Wollte man dies aber auch zu-

1) Pbilologus XXXIX, p. 70flF.

2) Liv. VI, 42, 5 unter dem Jalire 387 varr. : bellatura cum Gallis eo

.anno circa Anienem auctor est Clfiudius inclitamque in ponte pngnam, qua

T. ManliuB Gallura .... torque npoliavit, tum pugnatam. pluribus auctoribue

niagis adducor, ut crodiim dccom hand minus post annos ea acta, hoc autem

anno in Albano agro cum Gallis dictatoie M. Furio signa conlata.

3) Vgl. VII, 10 unter dorn Jahre 393.

4) Polyb. II, 35, 10: nc(QOiQ(ii]&iiv tnl tÖ KS(palai(öSr] /xfv, avtxa9fp

S\ TtoiT^oaa&ai ti)v vn'^Q zovtcov /^jj)'ijö«v.

5) Polyb. II, 18, 3, vgl. Ungi-r Philol. XXXIX, p. 70.

13*
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geben, so müfste immerhin mit der Möglichkeit gerechnet werden,

dafs ein römischer Annähst auch griechische Berichte heran-

ziehen konnte.

Ferner macht Unger geltend, dafs der von Polybius benutzte

Annalist, wenn er sich Picenum in CJallien gelegen und zum ehe-

maligen Gebiet der Seiionoi gehörig denke,') arge geograjdiische

Unkenntnis an den Tag lege, die man einem römischen Autor

nicht zutrauen könne.-) Wäre diese Ausstellung berechtigt, so

müfste man dem Polybius, der diese Angabe reproduziert, den

nämlichen Vorwurf machen oder ihn wenigstens grofser Gedanken-

losigkeit in der Benutzung seiner Quellen anklagen. Es fragt

sich indessen, ob Picenum nicht einige Zeit wirklich von den

Senonen besetzt war, in welchem Falle diese Landschaft geradezu

als zum ehemaligen Gallien gehörig betrachtet werden konnte.

Nach Strabo erstreckte sich das alte Gallien allerdings nur bis

zu dem die Nordgrenze von Picenum bildenden Flusse Äsis.')

Bis zu dieser Linie dehnte sich jedoch das Gebiet der Gallier

schon aus, bevor sie Rqm zum ersten Male angriffen;*) es ist

daher sehr wohl möglich, dafs sie in der folgenden Periode, in

der sie in ihrem Vordringen nicht gehemmt waren, sich auch

Aveiter südlich ansiedelten und eine Zeitlang Picenum inne hatten.

Dafs dies in der That der Fall war, ersieht man aus einer An-

gabe des Plinius, wonach drei zu Picenum gehörige Landschaften,

der ager Palmensis, Praelutianus und Hadrianus erst von den

Umbrern, alsdann von den Etruskern und hierauf von den Galliern

besetzt waren.'') Dafs Polybius den Namen Gallien in weiterem

Sinne anwendet, sieht man aus einer anderen Stelle unseres Be-

richtes, an welcher Sena als die erste Kolonie der Römer in

Gallien bezeichnet wird.^

Endlich hält ünger die Benutzung römischer Quellen des-

halb für ausgeschlossen, weil, wie er glaubt., die Zeitangaben sich

1) Polyb. II, 21, 7: MÜqkov Aini'Sov CTQutTjyovvTog v.arfv.lrjQovxrjaav

iv Palazia 'Pcop-Uioi rijv niritvzivr,v TCQoaayoQivofitvTjV xcögav, ^| ^g vtxjj-

cavTfg i^fßaXov tovg Xr^vwvotg ngocayoQtvofitvovg Falaras.

2) Philol. XXXIX, p. 76.

3) Strabo V, 2, 10, p. 227.

4) Liv. V, 35, 3.

5) Plin. nat. bist. III, 112.

6) Polyb. n, 19, 12: TTQo'nriV t^5 Falatiag loxftXav zfjv Zijvrjv ngoa-

ayoQBvoiiiVTjv nöliv.
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iiiit keiner römischen Ära vereinigen lassen.*) Ob dies in der

That der Fall ist, bleibt noch zu untersuchen. Unger aelbst kann
seine Ansicht, wonach Polybius nach natürlichen Jaliren berechnet

haben soll, nicht durchführen, ohne einen Wechsel der Jahres-

epoche und hiermit einen Wechsel der Quelle anzunehmen. Für
die vor den Krieg mit Pyrrhus fallenden Begebenheiten soll ein

Autor benutzt sein, der die Jahre von Frühling zu Frühling

rechnete (Timäus), für die folgende Periode aber bis zum Jahre

529 varr. ein anderer Geschichtschreiber, der die Ereignisse nach

Olympiadeujahren datierte (Silenus). Für die Kiinipfe des Jahres

;>29 endlich kann auch Unger nicht umhin die Benutzung des

Fabius zuzugeben. Nun liegen aber keinerlei Judicien vor, die

zur Annahme eines doppelten Quellenwechsels nötigen könnten.*)

1) Philol. XXXIX, p. 69 ff. 73 ff.

2) Die Stellen, aus welchen Unger die Benutzung verschiedener Quellen

folgern zu müssen glaubt, sind keineswegs beweisend. Wenn c. 18, 2 die

Einnahme Roms drei Tage nach der Schlacht an der Allia gesetzt wird,

80 Hteht hiermit c. 22, 4, wonach die Gallier nach der Schlacht die Stadt

beim ersten Angriff (/^ icfoSov, welchen Ausdruck Unger irrtümlich als

gleichbedeutend mit ex itinere fafst) eroberten, keincbwegs in Widerspruch.

Poljbius brauchte hier das zwischen den beiden Ereignissen liegende Inter-

vall nicht noch einmal anzugeben, weil dasselbe schon aus der früheren

Darstellung bekannt war. Ebensowenig ist Gewicht darauf zu legen, dafs

als Groiiznachbarn der Römer, nachdem dieselben das Gebiet der Senonen

erobert, die Bojer bezeichnet werden (c. 21, 9), während nach einer früheren

Stelle zwischen den Bojern und den Senonen noch die Lingonen wohnten

(c. 17, 7). Diese Völkerschaft, welche von Strabo und Plinius unt^r den

gallischen Stämmen Oberitalicns überhaupt nicht erwähnt und auch von

Polybius sonst nicht mehr genannt wird, mufs ein Gebiet von po geringer

Ausdehnung inne gehabt haben, dafs dasselbe als neutrale Zone kaum in

betracht kommen konnte, oder auch, wie Unger selbst annimmt, im Laufe

der Zeit geradezu mit den Bojern verschmolzen sein. Auch daraus, dafs

c. 28, 4 in der Beschreibung der Schlacht bei Telamon als Bundesgenossen

der Bojer und Insubrer die Taurisker erwähnt werden, während in der

Schilderung der gallisclien Rüstungen (c. 22) von ihnen noch keine Rede

ist, kann ein Quellenwechsel nicht gefolgert werden, da es dem Poljbina

an jener früheren Stelle überhaui^t nicht darum zu thun ist, sämtliche gegen

die Römer verbündete gallische Stämme namhaft zu machen. Er begnügt

sich dort damit, als die bedeutendsten die Insubrer, Bojer und Gäsaten zu

erwähnen, während er viele andere kleinere Stämme, die ebenfalls bereit

waren, am Kriege gegen Rom teilzunehmen {noUol (ilv yäg tüv Falaxür

vniSvovzo ZT}V ngä^iv, ^üliCTu d'oi Boioi, c. 21, 9), übergeht Ein weiteres

Indicium für den Übergang von einer Quelle zur anderen glaubt Unger

p. 78 ff. darin zu finden, dafs die Römer nicht nur durch die gallische In-

vasion des Jahres 529 selbst, sondern auch in den vorhergehenden Jahren
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Vielmelir sprocheu vcrscluedene Angaben diiiTir, dafs Poljbius

auch iu dem Absclniitt, welclien Unger auf griechische Quellen

zurückführt, ebenso wie in dem ]et/>ten Teile, einer römischen

Quelle gefolgt ist Der von Polybius benut/.le Autor ist nicht

nur unterrichtet über die Beziehungen der Römer zu den La-

tinern,') sondern er nennt auch mehrmals die römischen Feld-

herrn mit Namen, was man von einem griechischen Autor wie

Timäus nicht leicht wird erwarten können. Am meisten fällt

auf die Erwähnung des im vierten Jahre vor dem Kriege mit

Pyrrhus an der Stelle des gefallenen Lucius (Cäcilius) zum Feld-

herrn gewählten M.' Curius (c. 19, 8), von welchem in den uns

sonst vorliegenden Berichten über die Gallierkriege überhaupt

keine Rede ist. Ebensowenig wird man bei einem griechischen

Autor Interesse für die agrarischen Agitationen des C. Flaminius

(c. 21, 8) voraussetzen dürfen. Ein entschiedenes Indicium für

die Benutzung des Fabius auch in diesem Abschnitt liegt in der

Angabe, dafs die an der Rhone wohnenden Gäsaten diesen Namen
führten wegen der Sölduerdienste, die sie anderen Nationen

thäten.^) Ganz die nämliche Erklärung findet sich bei Orosius

und zwar unmittelbar vor den aus Fabius entnommenen Angaben

tlurch Nachrichten von Rüstungen der Gallier, noch bevor 8icb dieselben in

Bewogniip gesetzt, in gvofse Bcötürzung geraten seien (vgl. cap. 23, 7 ff. mit

22, 7 fr.). Warum aber diese beiden Angaben sich auHschliefsen sollen, ist

nicht einzusehen. Ist es denn nicht denkbar, dafa die Römer schon vor 529

durch falsche Gerüchte in Schrecken versetzt wurden und Veiteidigungs-

mafsrcgeln trafen, nachher aber wieder abrüsteten, und sehliefslich, als die

Gallier wirklich kamen, nicht hiuliinglich vorbereitet waren? Der Umstand,

dafs sich zur Zeit der gallischen Invasion ein konsularischl's Heer in Sar-

dinien befand und von dort nach dem Kriegsschauplatz gesandt werden

raufste (vgl. cap. 23, 6 mit 27, 1), findet alsdann seine vollkommene Er-

klärung. Auch liegt nicht der mindeste Grund vor, die Nachricht von der

grofsen Bestürzung (ra()a;i;ai), in der sich die Homer in der der Invasion

vorhergehenden Periode befunden haben sollen, auf einen den Römern feind-

lich gesinnten Autor zurückzuführen. Ganz -AhnlicheB liest man ja auch

bei LiviuB VIII, 17, C (unter dem Jahre 422 varr.), wo ebenfalls von un-

begründeten Besorgnissen vor einem gallischen Angriff die Rede ist, die

zur Erklärung des tumuHus und zur Ernennung eines Diktators Anlafs

gaben.

1) c. 18, B: roifiaioi zr^v zb ccpfztqav Svvafiiv uviXaßov «orl to: naza

xovq Auxivovq ctviTtg ngayfiaza cvvfOTrjaavTO.

2) c. 22, 1: Siinhymovzo npög zovq v.uxa zag "ylXnug x«l ntgl xov

J'oäavov noxafivv •naxoitiovvxag Faläxag, nQoauyoQtvofiivovf dt Sia xo

Hio9ov axQativeiv Faioaxovg' ri yap Xi^ig avxTj xovxo arjfia^vfi xvp/coj.
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über die Zalil der italischen Welirfiihigen.') Es kauu also kein

Zweifel sein, dafs Polybius an jener Stelle dem Fabius folgt.

Da hiermit die für die Beimtzung griechischer Quellen geltend

gemachten Argumente sich als hinfällig erwiesen haben, während

andererseits bestimmte Judicien für die Benutzung eines römischen

Autors und speziell des Fabius sprechen, .so dürfte es sich wohl

verlohnen, zu untersuchen, ob die Zeitangaben des Polybius zu

der von uns angenommenen Jahrzählung des Fabius stimmen.

Zu diesem Zwecke ist es zunächst erforderlich, die Zähl-

weise zu bestimmen, der sich Polybius bei der Angabe der

zwischen den Ereignissen liegenden Jahrab.stände bedient. Man
wird jedenfalls annehmen müssen, dafs Polybius die Intervalle

nicht in seiner Quelle angegeben fand, sondern dafs dort die ver-

schiedenen Kriege unter den ejitsjjrechenden Magistratsjahren er-

wähnt waren und Polybius hiernach die Jahrabstände berechnete.

Unsere Aufgabe ist also die, die Zählweise nicht etwa der von

Polybius benutzten Quelle, sondern des Polybius selbst festzu-

stellen.

Unger hat angenommen, dafs Polybius jedesmal genau von

Ereignis zu Ereignis recluie. Hiernach würde z. B. die zweite

gallische Invasion, welche im dreifsigsten Jahre nach der Be-

lagerung des Capitols stattgefunden haben soll,') nach Ablauf

von 29 Jahren, aber noch vor Vollendung des dreifsigsten Jahres

erfolgt sein. Nimmt man nun an, dafs die Belagerung des Capitols

sieben Monate dauerte,^) die Gallier also, da die Schlacht an der

Allia in den Juli fiel, im Februar des Stadtjahres 3(^4 abzogen,

so würde die zweite Invasion zwischen den Februar 393 und den

Februar 394 varr. zu setzen sein. Aus einer solchen Zeitbestim-

mung wird der Leser nicht ersehen können, welches Stadtjahr

gemeint ist. Diese Unsicherheit mufs wachsen, wenn, wie es bei

l'olybius geschieht, mehrere derartige Intervallangaben sich wieder-

holen, wodurch bei der Summierung der einzelnen Jahrabstände,

je nachdem man das angegebene Jahr immer als vollendet oder

1) Oros. IV, 13: .... cum cliiiin ex intcriorc Gallia ingens adventare

fxcrcitiis uuntiaretur, maximc Gaotatorum, quod nomen non gcutis, sed mer-

cenariorum Gallorura est. Itaque i>ornioti consules totius Italiae ad iiracsidium

irapcrii contraxere vires. Quo facto iu utriusque consulis cxercitu octingenta

millia fuisso arruatorum referuntur, sicut Fabius hi.-^toricua, qui eidem

bello interfuit, scripeit

2) Polyb. U, 18, 6.

3) Polyb. II, 22, 6.
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eben erst angefangen bclraditet, sieh eine Differenz von mehreren

Jahren ergiebt.

Eben deshalb ist niclit anzunehmen, dafs die Zeitangaben

des Polybius in diesem Sinne zu fassen sind. Polybius, der sonst

immer nach einer klaren Darstellung strebt, würde sich alsdann

der gröfsten Ungenauigkeit schuldig gemacht haben. Abgesehen

hiervon fragt es sich, ob Polybius eine solche Datierung, wenn

er gewollt hätte, überhaupt hätte durchführen können. Bei der

grofsen Unsicherheit der Überlieferung für die betreffende Periode*)

wird man zweifeln müssen, ob über die Jahreszeiten, in welche

die einzelnen Begebenheiten fielen, durchgängig bestimmte An-

gaben vorlagen. Schöpfte Polybius aus griechischen Autoren, wie

Unger annimmt, so wird eine solche Voraussetzung noch weniger

statthaft sein, insofern einem Ausländer die römische Stadtchronik,

welche für die Zeitbestinjmung doch jedenfalls das zuverlässigste

Material enthalten haben wird, nicht zu Gebote stand. Erwägt

man ferner, dafs es den griechischen und römischen Autoren um
eine genaue Datierung der Ereignisse nach Monaten und Tagen,

wie sie der moderne Leser verlangt, überhaupt nicht zu thun

war, so wird die Annahme, dafs Polybius in dem fraglichen Be-

richt von Ereignis zu Ereignis gerechnet, doppelt bedenklich er-

scheinen.*) Die von Unger vorausgesetzte Art und Weise der

Zeitbestimmung ist selbst uns nicht geläufig; um so mehr wird

man berechtigt sein zu zweifeln, ob irgend ein antiker Autor

sich derselben bedient hat.'*') Vielmehr pflegen die Alten den Jahr-

abstand zwischen zwei Ereignissen zu bezeichnen durch Angabe

des zwischen den Jahrepochen der beiden Ereignisse liegenden

Intervalls. So setzt z. B. Eratosthenes*) die Schlacht bei Leuktra

(Juli 371 v. Chr,)^) 34 Jahre nach der Beendigung des pelopon-

1) Vgl. p. 196.

2) Über die Datierung der Schlacht bei Aegospotamoi bei Polyb. I, 6,

in welcher Unger einen Beweis für seine Ansicht zu finden glaubt, s. unten.

3) Violet ist allerdings in seint-n soigrültigen Untersuchungen über

den Gebrauch der Zahlwörter in Zeitbestimmungen bei Tacitus, Leipzig 1882,

zu dem Resultat gekommen, dafs Tacitus da, wo er ein Ereignis als im so

und sovielten Jahre nach einem anderen geschehen bezeichnet, genau von

Ereignis zu Ereignis rechne; doch scheint mir diese Ansicht sehr zweifel-

haft (Vgl. Anhang III.).

4) Vgl. Clemens Alcxandrinus I, 21, § 138, p. 402 Potter.

6) Das Olympiadenjahr steht fest durch das niarmor Parium. Der

Tag der Schlacht war nach Plut. Cuniill. 19 der 6. Ilekatombilon (Juli).
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nesischen Krieges (April 404),') weil der Abstand zwischcD den

Olyiiipiadenjuliren der beiden Ereignisse (405/4—371/70 v. Chr.)

soviel Jahre betrügt, obwohl zur Zeit, als die Schlacht bei Leuktra

stattfand, das 34. Jahr noch nicht abgelaufen war. Bei Livius

finden Avir diese Art und Weise der Zeitbestimmung durchgangig

angewandt.*) Einen augenscheinjichen Beweis dafür, dafs Livius

da, wo er Jahrabstände angiebt, nur das Intervall zwischen den

Magistratsjahren der beiden Ereignisse bezeichnen avüI, bietet

seine Angabe über das Ende des zweiten punischen Krieges:

b9llum initum . . P. Cornelio Ti. Sempronio consulibus (536 varr.),

finitura est septimo decimo anno Cn. Cornelio P, Aelio Paeto

consulibus.^) Der Friedensschlufs erfolgte im Jahre 553 einige

Zeit nach den auf den 19. April falh.-nden Cerialien,*) während

der Krieg gleich mit Beginn des Jahres 536 seinen Anfang ge-

nommen hatte.'^) Zwischen beiden Ereignissen liegt also ein

Tntervall vo)i mehr als 17 Jahren. Livius hätte demnach, wenn

er die von Uiiger vorausgesetzte Art und Weise der Zeitbestim-

mung hätte anwenden wollen, das Ende des Krieges erst in das

18. Jahr nach seinem Beginn setzen dürfen. Es ist ihm aber

hier vielmehr darum zu thun, das zwischen den Jahrepochen der

Ereignisse liegende Intervall anzugeben. Man begreift nicht, wie

Unger diesen einfachen, von Niese so klar definierten Sprach-

gebrauch, dessen Anwendung bei Polybius Mommsen als selbst-

verständlich vorausgesetzt hat, als den Chronologen überhaupt

unbekannt hat bezeichnen können. '"'j In Wirklichkeit hat Unger

die Ansicht, welche er bekämpft, selber anerkannt, indem er auch

seinerseits bei der Bes])rcchung der einzelnen von Polybius an-

gegebenen Jahrabstände voraussetzt, dafs dieselben das zwischen

1) Nach Plut. Lysaud. 15 erfolgte die Sclileifung der Maaem Athena

am IG. Munychion.

2) Zablrcichc Belegstellen hierfür h-iiul Anhang III gegeben.

3) Liv. XXX, 44, 2.

4) Vgl. Liv. XXX, 39, 8 mit 43, 10.

5) Da die Einnahme Saginits, nach welcher ITaninbal in Neukarthago

Winterquartiere bezog (rolyb. II I, 33, 5. Liv. XXI, 21, 1), noch längere Zeit

vor dem Ende des Winters 219/18 v. Chr. stattgefunden haben mufs (vgl.

Liv. XXI, 21, 8), so ist die römische Kriog.-,crklrirung, die alsbald hierauf

erfolgte (Polyb. III, 20, 6, vgl. 33, 1), ganz in den Anfang des an den Iden

des Milrz (nach julianischem Kalender etwa Mitte Februar) beginnenden

Konsulat sjahrcs zu setzen.

6) Hermes XIV, p. 81. Philol. XXXIX, p. 88.
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zwei Juhre})ücliOii liegende Intervall bezeichnen, und für die

Zeit bis auf Pyrrhus ein mit dein Frühling beginnendes Jahr

für die folgende Periode bis 529 aber das Olynipiadeujahr als

die der Datierung zu Grunde liegende E])Oche betrachtet.')

Wenn nun in solcher Weise das zwischen zwei Ereignissen

liegende Intervall angegebeji wird, so ist die Jahresepoche de8

zu datircuden Ereignisses immer genau bestimmt, während dies

bei einer Berechnung der Zeit von Ereignis zu Ereignis nicht

der Fall sein würde. Bei den Alten ist jedoch, wenn sie die

Jahresepoche einer Begebenheit nach der einer anderen bestimmen,

der S[trachgebrauch insofern schwankend, als bei der Zählung

der Anfangs- oder Endtermin bald ausgeschlossen, bald einge-

rechnet wird. Es ist deshalb, um die Angaben eines Schrilt-

stellers richtig zu verstehen, erforderlich, seinen Sprachgebrauch

festzustellen. In dem für uns in Frage kommenden Bericht des

Polybius sind zwei Arten von Zeitangaben zu unterscheiden.

Entweder wird nämlich ein Ereignis gesetzt in das so und sovielte

Jahr nach einer anderen Begebenheit oder es wird die Summe
d(^r verflossenen Jahre durch eine Kardinalzahl angegeben. So

wird z. B, der zweite gallische Einfall in das dreifsigste Jahr nach

dem ersten und der dritte in das zwölfte Jahr nach dem zweiten

gesetzt, während die Dauer des bis zum nächsten Einfall ver-

flosseneu Intervalls auf dreizehn Jahre angegeben wird.^) Hin-

sichtlich der ersten Art und Weise der Zeitbestimmung steht es

fest, dafs der Endtermin immer mitzählt, während in Bezug auf

den Anfangstermin keine durchgängige Übereinstimmung herrscht.

Mommsen^) und Matzat'*) setzen voraus, dafs Polybius bei der-

artigen Angaben auch den Anfangstermin einschliefse, während

Niese ^) das Gegenteil annimmt. Die letztere Ansicht hat aus

dem Grunde von vornherein mehr Wahrscheinlichkeit, weil es

wenigstens bis zum Ende der Republik gebräuchlich war, den

Allfangstermin auszuschlicfsen.^) Auch fehlt es nicht an Beweisen

dafür, dafs Polybius nach diesem Princip verfahrt. Es geht dies

einmal hervor aus seiner Angabe über die Zeit des Antalkidas-

1) Vgl. p. 197.

2) Polyb. II, 18.

3) Rom. Forsch. II, 357 ff.

4) Vgl. die I, lOG gegebene Tabelle.

5) Herniea XIII (1878), p. 404 ff. und 407.

6) Vgl. Anhang III.
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frieclens (387/G v. Clir.),') welchen er (l, 6, 1) in das 19. Jahr

nach der Schlacht bei Aegos])otamoi (406/5 v. Chr.)*) und in das

1) Vgl. p. 107, AS.

2) Gewöhnlich wird diese Schlacht nach Clinton fast. Hell. If, * 328 ff.,

wie dies auch Mommsen Rom. Forsch. II, 359 und Unger Hermes XIV,

p. 82 thun, ol. 93, 4= 405/4 v. Chr. gesetzt, wofür jedoch kein Beweis

bei<j;ebracht werden kann. Man hat einen solchen allerdings darin fioden

wollen, dafs der Sprecher der von Lys^iaa verfafsten dnoXoyi'a SoyQodoKias,

der in der Schlacht bei Aegospotamoi sein eigenes und ein anderes Schiff

rettete (§ 11), erst unter dem Archon Alexias (405/4) nach Athen zurück-

gekehrt sei: fnfiSfi St nccitnltvca inl 'y^Xf^iov uQxovxog, tv9vg ^yvfira-

oiuQxovv ffg n()0fir]9fia (§ 3). Dieser Schlufs ist indessen sehr unsicher,

da die Knekkchr der beiden Schiffe, wenn die Schlacht gegen Ende des

Olympiadenjahres 40C/5 stattfand, sich bis zum Beginn des nächsten Jahres

verzögert haben kann. Es ist sehr wohl möglich, dafs die beiden Trierarchen

anfänglich ebenso wie Konon Bedenken trugen, nach Athen zurückzukehren

(vgl. § 9 mit Diod. XllI, lOG, G>, sich nachher aber doch dazu entschlotisen.

Auch fragt es sich, ob nicht zu interpungiren ist: tTtuSi) dt yLaziitXtvaa,

in\ \-iXfi,iov uQxovtog fuO'v? iYVftvaGtägxovv. In welche Jahresteit die

nQont'j9nu fielen, wissen wir nicht. Wenn Unger ferner geltend macht,

diifs der eratosthcnische Kanon, wonach vom Beginne dis peloponnesischen

Krieges (432/1) inl rriv ^aräXvaiv v.ai 'j^d^r}vaiwv IjZtuv 27 .Tahre ver-

flossen, als Datum der Schlacht 405/4 v. Chr. voraussetze, so ist hier unter

dem Endtermin doch augcuschcinlich das Jahr des Friedensschlusses za

verstehen, ^zza geht also nicht auf die letzte ent.-^cheidende Niederlage

der Athener, sondern bedeutet überhaupt „Unterliegen". Auf die .\norduung

der Begebenheiten bei Diodor, wonach die Schlacht allerdings in das

Jahr 405/4 fällt (XlIP, lOGfT), ist kein Gewicht zu legen, da Diodor (.XIII,

104, 5) unter dem nämlichen Jahre das im Frühling 405 snr Zeit der

Dionysicn stattgehabte Blutbad in Milet erzählt. Entscheidend ist die That-

sache, dafs die drei Feldherrn Konon, Adeimautos und Philokles, von

welchen die Athener bei Aegospotamoi befehligt wurden (Xen. Hell. II,

1, 29—31), kurz nach der Arginusenschlacht, welche im Sommer des Jahres

406 stattfand, gewählt worden waren (Xen. Hell. I, 7, 1). Da das Amts-

jahr der Strategen, wie nunmehr unzweifelhaft feststeht, mit dem .\rchoutcn-

jahre zusauinunfällt (Löschcke, de titulis aliquot .\tticis quacstioncs historicae,

1>. 25 ff.), so gehört die Schlacht bei Aegospotamoi noch dem Olympiaden-

jahre 40G/5 an. Dafs die Schlacht nicht im Herbst 405, wie Curtius Gr.

fieseh. II*, p. 839 vermutet, sondern spätestens im Hochsommer stattfand,

beweist auch die Reihenfolge der Begebenheiten, in der uns zwei feste

funkte gegeben sind durch das erst nach der Zusammenkunft des Lysander

mit Kyros bald nach Frühlingsanfang stattgehabte Blutbad in Milet (Diod.

XllI, 104, 5) und durch die Einnahme Athens, die nach Plut. Lys. 15 404

:iw IG. Munychion (April) erfolgte. Die Athener knüpften mit den Spar-

<;inein erst Unterhandlungen an, als gänzlicher Mangel an Lebensmitteln

'•ingetreten war (Xen. Hell. II, 2, 11, vgl. Diod. XllI, 107, 4), also jeden-

falls erst längere Zeit nach dem Beginn der Belagerung. Nachdem eine

i



— 204 —
IG. vor der Scljlacht bei Louktra (371/70 v. Chr.)') «ctzt. Ein

weiterer Beweis liierfür ergiebt sieb aus unserem Berieht selbst.

Der unter dem Konsulat des L. Aeniilius Papus und C. Atilius

Regulus (520 varr.) erfolgte Einfall der Bojer und Insubrer wird

von Pol}'bius (II, 23, 1) gesetzt in das lulite Jahr nach der Auf-

teilung des piceniseben Gebietes, welche auf den Antrag des

C. Flaminius erfolgt sein soll Mccqxov yitnCSov öTQcatjyovvTog

(II, 21, 7). Mommseu fafst diese Worte als gleichbedeutend auf

Gesandt Schaft, die sich mit Friedensanträgen crht zu Agis und dann zu den

Ephoren begeben hatte, unverrichteter Sache zmüclcgekehrt war, unterhan-

delt« Theramenes mit Lysander, von welchem er erst im vierten Monate

nach seiner Absendung zurückkehrte. Um einen Frieden zu stände zu

bringen, bedurfte es noch einer abermaligen GcBandtschaft nach Sparta.

Hiernach wird die Dauer der Belagerung auf mindestens 7 Monate veran-

schlagt und ihr Anfang spätestens in den September 405 gesetzt werden

müssen. Zwischen diesen Zeitpunkt und den Anfang des Frühlings fallen

folgende Unternehmungen Lysanders: Erptürmung von Kedreia und lasos,

Fahrt nach der attischen Küste, Erstürmung von Lampsakos, Schlacht
bei Aegospotamoi, Einnahme von Sebtos, Ordnung der Angelegenheiten

iu Lampsakoe, Einnahme von Bjzanz und Chalkcdon, hierauf von Mytilene

und anderen lesbischen Städten, in welchen neue Einrichtungen getroffen

werden, Znrückführung der Melier und Agineton, Fahrt nach dem Piräue.

Die Schlacht bei Aegospotamoi wird demnach auf keinen Fall nach Anfang

Juli gesetzt werden können. Mit diesem Ergebnis läfst sich die Thatsache,

dafs am Morgen vor der Schlacht das Gestirn der Zwillinge tief am Ost-

himmel sichtbar war (Plut. Lys. 12, vgl. Cic. de div. I, 76), wohl vereinigen.

Die Periode, in welcher die Zwillinge in der Morgciidllmmerung tief am
östlichen Himmel stehen, erstreckt eich von Endo Juni bis Mitte August

(A. Monimsen, Untersuchungen über das Kalenderweson der Griechen, Leipzig

1883, p. 423), während das attische Kalenderjahr, niit welchem das Amts-

jahr der Strategen zusammenfällt, in der Kegel erst nach^dem 1. Juli be-

ginnt. Daf« die Schlacht bei Aegospotamoi 400/5 stattgefunden haben mufs,

geht übrigens aucli daraus hervor, dafs PolybiuH I, 2, 3 die Dauer der un-

bestrittenen ejjartaniscben Hegemonie zu knapj) 12 Jahren angiebt. Er läfst

dieselbe also augenscheinlich Ende 40G/5 beginnen und mit der Schlacht

bei Knidos (Anfang 394/3) endigen.

1) über die Zeit der Schlacht bei Leuktra h. p. 200, A 6. Mommsens

.Annahme, dafs Polybius seine Olympiadenjahre von Herbst zu Herbst rechne

(Rom. Forsch. II, 353 ff.), ist nur richtig für die Periode, auf welche sich

die annalistisih(! Darbtiliuug der achäischen GcHcliichtc erstreckt. Hier

war allerdings Polybius, um für seine Darstellung einen Itahmcn zu ge-

winnen, genötigt, das Olympiadeojahr mit dem drei Monate später bcgin-

ueiiden Amtsjahr der achäischen Strategen gleichzusetzen, während er keinen

Grund hatte, dieses Verfahren, welches hier ein blüf>-er Notbehelf war

(Nissen, Rh. Mus. XXVI, 241 ff.), auch da zu beobachten, wo er einer eolcheo

willkürlichen Glcichsetzung nicht bedurfte.
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mit M. Aemilio Lepido consulc.') Dio Vorteilung des picenischen

Gebietes würde hiernach 522 v.irr. fallen und Polyhius bei der

Z'ählung den Anfangs- und Endtermin eingeschlossen haben. Aber

so sehr es gebrauchlich ist, in Re/iehung auf die militärische

Funktion des Konsuls die AusdrOcke öTQurT}y6g und CTQaxTjytlv

anzuwenden,^ so wird sich doch schwerlich nachweisen lassen,

dafs da, wo es sich um die blofse Datierung eines Ereignisses

handelt, diese Bezeichnung jemals gebraucht worden sei für die

hier stehenden Ausdrücke vTtarog und vn«Ttviiv. Überhaupt kann

nicht, angenommen werden, dafs mit den Worten Mäg/.ov Atitiöov

örQarijyovvrog eine Datierung gegeben werden soll, da die Auf-

teilung des picenischen Gebietes zeitlich schon genau bestimmt

ist durch das vorhergehende ^iirä tovtoj' ro?' (pc'ißov frei n-Z^nroj.

Wie Niese ganz richtig bemerkt,'') kann M('.qxov Ai:TCÖov ötqu-

ii]yovvTog weiter nichts heifsen als „unter der Führung des

M. Lepidus." Die Ausführung der Assignation wurde also, da

ein Angriff der unmittelbar aiigrenzenden Bojer zu befürchten

war (II, 21, 9), unterstutzt durch ein von Lepidus befehligtes

Heer/) Es fragt sich nun, ob Lepidus dieses Kommando als

Konsul, wie Mommsen annimmt, oder wie Niese vermutet, als

Priltor oder Proprätor ausgeübt hat. Entscheidend ist eine Stelle

in Ciceros Schrift de senectute (§ 11), wo von Q. Fabius Maximus

gesagt wird: nee vero in armis praestantior quam in toga, qui

1) Rom. Forsch. IT, 367.

2) Als Beispiel hierfür führt MomniHen Rom. Forsch. II, 3:>0, A 108

an Polyb. III, 114, 6, wo in der Bo.srhrcibun«^ der Schlucht bei Cannä die

Konsuln des vorhergehenden .Tahrcn M. AiilinK Rcgulus und Cn. Servilius

Gemirius bezeichnet werden als of nji jtqotiqov Itzn CTQnzriyovvtfS.

3) Hermes XIII, 407.

4) Vielleicht ist auch dio Annahme htaithaft, dafs Lcpidu8 selbst in

Feiner Eigenschaft als Obeifeldherr die Awsignation vorgenommen hnt.

Mommsen R. Staatsr. II*, C09 bchaujitct allerdings, dafs bierfür von dem
fünften Jahrhundert der Stadt an immer bcKondero Rcanite ernannt worden

seien. Wir finden indessen, dafs 574 die IVokoneuln I'. Cornelius Cethegiis

"nd M. Biibins Tamphilus vom Senat den Auftrag rrliicltcn, den Ligurern

I/ändereien in Samnium anzuweisen (Liv. XL, 38, 7V Allerdings wurde

ihnen auf ihr Ansuchen eine KommiK^:ion von quinqucviri beigegeben, deren

Punktion indessen eine blofs beratende war. Die Angabe des Livius, wo-

nach 555 der Proprätor C. Sergins beauftragt wurde, ut milifibus, qui in

Hispania, Sicilia, Sardinia stipendia per mullos annos fecissent, agrum ad-

"ignandum coraret (XXXII, 1, 6), wird daher wohl ebenfalls in dem Sinne

aufzufassen sein, dafs der Proprlltor als «olcher die A.ssignation leitete.
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consul iterum, Sp. Carvilio collega quiescente, C. Flaminio tribuno

plebis quoad potuit reslitit agrum Picentem et Gallicum viritiiu

contra senatus auctorilatcm dividciiti. Hiernach würde also die

Aufteilung des piceuischen Gebietes 52G varr. lallen, wilhreiid

sie nach Polybius im achten Jahre vor 529, also, je nachdem

man den Anfangstermin aus- oder einschliefst, 521 oder 522 statt-

fand. Einen Textfehler bei Polybius anzunehmen, ist unzulässig,

weil alsdauu der im dritten Jahre vor dem Kriege mit Pyrrhus

(474 varr.) mit den Galliern geschlossene Friede (II, 20, 6), wenn

mau die TI, 21, 1 und G angegebenen Intervalle voll zu 45 -f- 5

Jahren rechnet, sich erst auf 47G stellen würde. Ciceros Angabe

mufs also irrig sein. Augenscheinlich hat Cicero infolge eines

Gedächtuisfehlers die Rogation des Flaminius in das zweite Kon-

sulat des Q. Fabius Maximus gesetzt, während sie in dessen

erstes Konsulat (521 varr.) gehört. Ein ähnlicher Irrtum findet

sich in der zweiten Rede de lege agraria (§ 90), wo die Ein-

nahme Capuas, welche 543 varr. unter den Konsuln P. Sulpicius

Galba und Cn. Fulvius Ccntumalus stattfand, in das Konsulat des

Q. Fabius Maximus und Q. Fulvius Flaccus (545 varr.) gesetzt

wird. Wer der Kollege des Fabius Avar, welcher sich an dem

Widerstand gegen die flaminische Rogation nicht beteiligte, wufste

Cicero nicht mehr; er sah also, da er denselben gerne mit Namen
nennen wollte, in einer ihm zur Hand befindlichen Konsularliste

nach, wo er als Kollegen des Fabius ih dessen zweitem Konsulat

den Sp. Carvilius angeführt fand.

Aus den beiden besprocheneu Fällen ergiebt sich also un-

zweifelhaft, dafs Polybius bei solchen Datierungen, bei welchen

er das zu bestimmende Jahr mit einer Ordinalzahl bezeichnet,

den terminus a quo ausschliefst. Hierzu stimmt es auch, dafs

er die Schlacht bei Sentinum (459 varr.) in das vierte Jahr nach

einem von den Galliern 455 varr. unternommenen Beutezus setzt.')

Eine weitere Frage ist nun die, welcher Zählweise sich

Polybius bedient, wenn er die Dauer eines Intervalls nach Jahren

in Kardinalzahlen angiebt. Wie rechnet er z. B., wenn er

augiebt, dafs zwischen der Schlacht bei Sentinum (459 varr.) uud

den folgenden Kämpfen zehn Jahre verstrichen seien?^) Der

Sprachgebrauch dtr Alten schwankt hier insofern, als bei der-

1) Polyb. II, 19, öir., vgl. Liv. X, 10 und 27 flf.

2) Polyb. II, 19, 7: öittytvofiivwv Si nü).iv itcöv dt^a Ttagtytvovro

raXttzai.
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artigen Angaben bald der terminus a quo, bald aber auch beide

Termine ausgeschlossen -werden. In dem ersteren Falle würde

das Ende der /elinjährigen Waffenruhe 4G9 zu setzen sein, im
letzteren Falle dagegen die Friedeiisperiode die zehn Jahre von

4G0— 4G9 vollständig umfassen, so dafs ihr Ende erst 470 fallen

würde. Dafs in dieser Hinsicht der eine oder andere Autor sich

an ein festes Prinzip gehalten hätte, läfst sich nicht nachweisen.

Selbst Cicero, der da, wo er ein nach einem anderen Ereignis

zu bestimmendes Jahr mit einer Ordinalzahl bezeichnet, sich stets

konsequent bleibt,') zählt hier bald nach der einen, bald nach

der anderen Weise, indem er z. B. sein Konsulat (G91 varr.)

gerade 140 Jahre nach dem des M. Cornelius Cethegus und P.

Sempronius Tuditauus (550 varr.)^) und dem entsprechend die

Quästur des M. Cato Censorius (550 varr.) 4 Jahre nach der

Belagerung Tarents durch die Römer (545 varr.) setzt,') wäh-

rend er andererseits das Intervall zwischen dem Konsulat Catos

(559) und dem des M'. Acilius Glabrio (5G3) auf vier Jahre

angiebt.*) Da bei Polybius in dieser Hinsicht ein bestimmter

Sprachgebrauch nicht konstatiert werden kann,^) so mufs so-

1) Vgl. Anhang IlL

2) Brut. CO: at hie (Cethegus) consul cum P. Tuditauo fuit hello

Punico secundo quacstorque his consulihus M. Cato modo plane annis CXL
ante nie consulem.

3) De sencctute 10. In analoger Weise werden beide Termine aus-

geschlossen Brut. 239, wo von Hortensius gesagt wird: L. Crasso Q. ScaeTola

couBulibus (659 varr.) primnm in foro dixit . .
. , est autem L. Paullo C.

Marcello consulibns mortuus (704); ex quo videmus eum in patrononim

numero annos quattuor et quadraginta fnisse (G60— 703).

4) De senect. 32.

5) In den Angaben über die zwölfjährige Hegemonie Spartas (406/5

bis 394/3 v. Chr., vgl. p. 203, A 2), die neunjährige Statthalterschaft Hamilkars

(TT, 1, 7) und die achtjährige (11, 36, 1) Hasdrubals in Spanien (238 bis

229 bis 221 v. Chr.) schliefst Polybius nur den einen der beiden Termine

aus; doch dürfte sich bei der Unsicherheit des Sprachgebrauchs im allge-

meinen hieraus noch kein Gesetz ableiten lassen. Nicht hierher gehört die

Angabe, dafs der erste punische Krieg (264/3— 241/40 v. Chr.) 24 Jahre

gedauert habe (I, 63, 4), da hier nicht das Tntervall zwischen dem Anfangs-

und Endtermin, sondern vielmehr die .\nzahl der Olympiadenjahre ange-

t'eben werden soll, auf die sich der Krieg erstreckte. In der nämlichen

Weise ist die Angabe aufzufassen, dass die Römer die Welthcrrschafl

während eines Zeitraums von 53 Jahren (220/19— 168/67 v. Chr.) errangen

liütt<>u (HI, 1, 9 und 4, 2). Während hier die beiden Endjahre naturgemäfs

niitzählen, würde es nicht statthaft sein, in analoger Weise vom Ende dea
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Wühl mit der einen wie mit der anderen Möglichkeit gerechnet

werden.*)

eratcn bis zum Anfang des zweiten pnnischcn Krieges (513— 636 varr.)

24 Jahro 7,u rechnen.

1) Es wird dies auch anerkannt von Momuisen, Rom. Forsch. II, 3G6.

Nach der oben festgestellten Zäblweise sind auch die Jabrabstände in dem

Hericbt de« Polybius über die Geschichte des acbäischen Bundes bis zum

Beitritt Korinths (II, *\— 43, C) zu bestimmen. Wir haben es hier ebenso

wie in der Ej>isode über die fiallierkriege mit einer Reibe von Intervallen

zu thun, in der aber nur das Endjahr gegeben ist, während von der Grün-

dung des Bundes, mit der die Darstellung beginnt, nur feststeht, dafs sie

in die 124. Olympiade (284/3—281/80 v. Chr.) fällt (II, 41, 1). Darauf, dafs

Polybius 11, 41, 11 den Zusammentritt der ersten vier Staaten, Dyme,

Putril, Triläa und Pharä gleichzeitig mit dem tJlx-rgang des Pyrrhus nach

Italien setzt, ist, wie Matzat II, 32G richtig bemerkt, kein Gewicht zu legen,

da i'olybius hier ebenso wie vorher, wo er die Anfänge des Bundes mit

dem Tode der Könige Ptolemäos Lagi (284/3 v. Chr.), Lysimachos (282/1),

SeleukoB (281/80) und Ptolemäos Keraunos (280/79) zusammenfallen läfst,

nur eine ungefähre Zeitbestimmung geben will. Da alle jene Ereignisse

der dem römischen Publikum wenig bekannten hellenistisch -orientalischen

Geschichte angehören, so wird Polybfus, um auch dem römischen Leser

eine annchauliche Zeitbestimmung zu geben, die Überfahrt des Pyrrhus noch

nachträglich hinzugefügt haben. Hiernach ergeben sich nun, wenn mau

von. dem feststehenden Endjahr zurückrechnet, folgende Ansetzungen:

Bündnis zwischen Dyme, Paträ, Tritäa und Pharä .... 284/3 v. Chr.

Im fünften Jahre darauf Zutritt von Aegiou, Dura und Kary-

neia (II, 41, 13) 279/8 „

26 Jahre darauf Änderung der Verfassung (II, 43, 1) . . . 254/3 „

Im vierten Jahre nachher Beitritt von Sikyon (c. 43, 3) . . 250/49 „

Im achten Jahre darauf Korinth befreit und mit dem Bunde

vereinigt (43, 4) 242/1 „

Im folgenden Jahre Friede zwischen Rom und Karthago

(48, 6) 241/40 • „

Wenn Polybius von dem Zutritt Korinths sagt: ravra x' lylvito r«5

TiQÖrtQOv Ttfi XT]Ci KaQXTj(^ovi(ov TjtzTjg, iv 7/ Yudulov Ei%^X{aq l%x(OQr}attvzf(

nQioTov vntfinvKV toTt cpogovg lvtyv.tiv 'Paifiaioig, so ist hier offenbar der

FricMlcnsschlufß geraeint, durch den das Unterliegen (r^rra) der Karthager

üesiegelt wurde, nicht etwa, wie man irrtümlich angenommen hat, die im

vorhe? gehenden Jahre gelieferte Schlacht bei den Dgatischen Inseln. In ganz

analoger Weise setzt Eratosthenes die tjttdc der Athener in das Jahr 405/4,

in welchem der peloponnesische Krieg durch den Friedensbchlufs beendigt

wurde (Clemens Alex, ström. I, 21, § 1:^8, p. 402 Pott.), obwohl die Schlacht

bei AegOKj)Otamoi, welche den Krieg entschied, bereits dem Vorjahre ao-

gehört (vgl. p. 203, A 2). Dafs Polybius die Beendigung des ersten puniscbeo

KriegcH 241/40 setzt, ergiebt sich daraus, dafs er denselben ol. 129, 1 «"

2C4/8 V. Chr. beginnen (I, 6, 1) und sich auf 24 Jahre erstrecken läf"*
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Seilen wir nun, in wieweit die Zeitangaben des Polybius zu

der von uns angenommenen Jalirzahlung des Fabius stimmen.

Den ersten Einfall, welchen die Gallier nach der Einnahme
Roms (3G4 varr.) unternahmen, setzt Polybius (11, 18, G) in das

30. Jahr nach jenem Ereignis. Bei Livius werden Kampfe der

Römer mit den Galliern erzählt unter den Jahren 393, 394 und

396.') Nach der herrschenden Ansicht, für welche sich auch

Unger (Philol. XXXIX, 74) erklUrt, ist die von Poljbius gemel-

dete Ijivasion zu identifizieren mit dem 394 erfolgten Einfall,

weil damals die Gallier in dem Gebiet von Alba Longa erschienen,*)

Avas auch bei der von Polybius erwähnten Invasion der Fall war.

Eines ist hierbei jedoch aufser acht gelassen. Nach Polybius

fand der fragliche Einfall statt zu der Zeit, als die Römer ihre

Beziehungen zu den Latiiicrn wieder geordnet hatten.^) Es ist

hier jedenfalls der 390 abgeschlossene Friede gemeint, durch

welchen sich die Latiner aufs neue zu der lange verweigerten

Heercsfolge veri)flichteteu.*) Da aus dieser Zeit nennenswerte

militärische Erfolge der Römer nicht gemeldet werden, so ist

anzunelimen, dafs die Erneuerung der Eidgenossenschaft, wie auch

Livius vorauszusetzen scheint, erst auf die Kunde von dem Heran-

rücken der Gallier erfolgte, wodurch es sich auch erklärt, dafs

die bundesgenössischen Kontingente nicht rasch genug aufgeboten

werden konnten.^) Während die Geschichtlichkeit der unter den

Jahren 393 und 394 berichteten gallischen Eiurdlle dahingestellt

bleiben mufs, ist die Invasion des Jahres 396, wie Unger richtig

(I, 68, 4). . Die Angabc Sirabos VIII, p. 385, wonach die Verfassung des

acbäischcn Bundes nur 20 Jahre hing unverändert blieb, mufa auf einem

Irrtum beruhen, falls nicht mit Casaubonus und Corais ein Textfehler an-

zunehmen ist.

1) Liv. VII, 9—11 und 12, 7 bis 15, 8.

2) Liv. VII, 11, 3: foodae poimlationes in Labicano Tupculanoque et

Albano agro haud dubio Tiburtibus ducibus sunt factae.

3) Polyb. II, 18, b: h aj x«tpf3 (während des dreifsif^jUbrigcn Inter-

valls zwischen dem ersten und zweiten gallischen Einfall'^ 'Pwfzarot Tr]v re

ocpBTiQav Svvafj.iv avtlcxßov Kul zu xaza rovg Aazirovg av9is Jigüy^iaza

Ct'Vfffr»J<7CVT0.

4) Liv. Vll, 12, 7: Gallici quoqne belli fama increbrescebat, eed inter

multos terrores solacio fuit pax Latinis petentibus data et magna vis militum

ab his ex foedere vctusto, quod niultis intermiscrant anuis, accepta.

5) Polyb. II, 18, G zözf (ilv ot'x hölur^cav avzf^ayayfiv 'Pu>(iaioi xa

OTQazoTtfSa Sia t6 nagaSo^ov ytvou^vTjg r^? icföSov 7TQ0y.azalT}(f9fjvai xal

HT] nazazccx^ßcti zag zcöv ovfificcxoiv ä9QoiGavz(s dvva[t,£ii.

Uolzapfel, runi. Cbrouologie. 14
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bemerkt/) verbürgt durch das aus der gallischen Beute ange-

fertigte Weihgeschenk, welches der Diktator 0. Sulpicius Peticus

auf dem Capitol aufstellen liefs.*) Einen Erfolg müssen also die

Römer errungen haben, wenn auch Polybius berichtet, dafs sie

überhaupt nicht gewagt hätten, sich den Galliern entgegenzu-

stellen.*) Dafs längere Zeit die römische Heeresleitung einen

Kampf zu vermeiden suchte, wird allerdings auch von Livius

bezeugt/) Da Polybius überhaupt nicht angiebt, welchen Aus-

gang die gallische Invasion hatte, sondern gleich zu dem nächsten,

im zwölften Jahre nachher erfolgten Einfall übergeht, so ist an-

zunehmen, dafs er hier den Bericht seiner Quelle, in der die

schliefsliche Vertreibung der Gallier ebenfalls erwähnt gewesen

sein wird, unvollständig wiedergegeben hat. Es ist dies nicht

der einzige Fall, in welchem Polybius die Erzählung seiner Quelle

über Gebühr verkürzt; denn Ahnliches findet sich auch in der

Darstellung des ersten punischen Krieges.') Ein wirklicher Wider-

spruch zwischen dem Bericht des Livius und dem dea Polybius

besteht nur insofern, als Livius die Gallier sich nicht im Gebiete

von Alba, sondern bei Pedum (südlich von Tibur) lagern läfst.^)

Diese Differenz kann indessen nicht im mindesten auffallen, da

hinsichtlich der Ortlichkeiten, au w^elchen die in jene Zeit fallenden

Kämpfe mit den Galliern stattfanden, überhaupt keine feststehende

Tradition vorlag.')

Wenn hiernach nicht bezweifelt werden kann, dafs der gal-

lische Heereszug, welchen Polybius im Sinne hat, der des Jahres

396 ist, so stimmt seine Datierung, nach welcher diese Invasion

in das dreifsigste Jahr nach der Belagerung des Capitols fällt,

vollständig zu der Zeitrechnung des Fabius, welcher von 364 bis

396 zwei Jahre weniger zählt, als die gewijhnlichen Fasten.^)

1) Rom. Stadtära p. 68.

2) Liv. VII, 15, 8: nee alius post M. Furium quam C. Snlpicius justiorem

de Gallis egit triumphum. auri quoque ex GalliciH hpoliis satis raagnum

pondus Baxo quadrato eaeptum in Capitolio «acravit.

3) Vgl. p. 209, A 6.

4) Liv. VII, 12, 10 flF.

6) So ist nach I, 39, 6, wie es scheint, nur aus Versehen das Jahr 602

ganz übcrgang.'n und wird die in deinselbcn hlattgcLubte Einnahme von

Lipara durch die Römer erat unter dem nächsten Jahre nacLtrllglich er-

wähnt (vgl. p. 189, A 1).

6) Liv. VII, 12, 8.

7) Vgl. p. 195, A 2.

8) S. p. 182.
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Den nächsten gallisclicn Einfall setzt Polybius (IT, 18, 7 ff.)

in das /wölfte Jahr nach dem de.s Jahres 390, also 408. Die

uns sonst vorliegenden Annalen melden unter diesem Jahr keinen

Einfall, wohl aber unter 404 und 40.0. Nach Livius erfocht 404

der Konsul M. Popilius Limas in dem ager Latinus einen Sieg

über die Gallier. Dieselben zogen sich hierauf nach dem Albaner-

gebirge zurück, unternahmen jedoch in dem folgenden Jahre (405),

weil sie im Gebirge die Kälte des Winters nicht vertragen konnten,

abermals einen verheerenden Zug nach der Ebene.') Die Römer,

welche von den Latinern im Stich gelassen wurden, stellten ihnen

unter Aufbietung sämtlicher verfügbarer Streitkräfte zehn Le-

gionen entgegen,*) über die der Konsul L. Furius Canjillus,') da

sein Kollege Ap. Claudius während den Rüstungen starb, allein

den Oberbefehl führte. Ehe es zu einer eigentlichen Schlacht

kam, war der Sieg schon ffir die Römer entschieden durch den

bekannten Zweikam])f des Kriegstribunen M. Valerius Corvus,

nach welchem sich die Gallier, die in dem Tode ihres Kämpfers

eine unglückliche Vorbedeutung erblickten, alsbald zur Flucht

wandten. Von dieser Darstellung weicht Zonaras insofern ab,

als er den Zweikampf, der bei ihm die Einleitung zu einer all-

gemeinen Schlacht bildet, in das vorhergehende Jahr (404) ver-

legt und den L. Furius Camillus als Diktator das römische Heer

befehligen läfst.'') Nach Livius war L. Camillus in diesem Jahre

nicht der Kriegführung halber zum Diktator bestellt worden,

sondern vielmehr, um in Verhinderung der beiden Konsuln, von

denen der eine krank, der andere aber in der den Galliern ge-

lieferten Schlacht verwundet worden war, die Komitien zu halten.^)

Die Darstellung des Polybius hat mit der des Livius das gemein,

dafs die Gallier, ehe es zum Kampfe kommt, sich zur Flucht

wenden. Es kann hiernach keinem Zweifel unterliegen, dafs die

von Polybius gemeldete Invasion mit derjenigen, welche in den

Annaleu unter 404 oder 405 erwähnt wird, identisch ist. Von

einem Zweikampf des Valerius Corvus, der die Entscheidung

herbeigeführt hätte, ist bei i^olybius allerdings nicht die Rede.

1) LiF. VII, 23 if.

2) Liv. VII, 25, 8, ebenso OiOHius III, 6.

3) Nach App. Gall. 1, 2 ein Sohn doR M. Furius Caniillua, welcher

Veji eroberte.

4) Zon. VII, 25 (p. 163 Dind.).

5) Liv. VU, 24, 10 ff.

14*
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V \



— 212 -

Vielmehr berichtet derselbe, diifs die Gallier teils aus Schrecken

über das rasche Heranrücken des durch die bundesgenossischen

Kontingente verstärkten römischen Heeres, teils infolge innerer

Spaltungen einen fluchtarligen Kückzug angetreten hätten. Wenn
bei Livius und Orosius im Gegenteil gesagt wird, dafs die Romer

von den Latinern im Stiche gelassen worden seien, so ist diese

schon an sich wenig glaubliche Angabe ein Beweis, dafs wir es

hier mit einer späteren Überarbeitung des ursprünglichen Berichtes

zu thun haben, die die Tendenz hat, den Römern allein den Er-

folg zuzuschreiben. Wenn nun auch bei Polybius der siegreiche

Zweikampf des Valerius Corvus nicht erwähnt wird, so ist doch

der von den Römern errungene Erfolg insofern mit dessen Namen

verknüpft, als die gallische Invasion in sein zweites Konsulat

(408) gesetzt wird. Die ursprüngliche Überlieferung war hier-

nach augenscheinlich die, dafs ein in Latium eingedrungenes gal-

lisches Heer durch das blofse Erscheinen der von dem Konsul

M. Talerius Corvus geführten römisch -latinischen Legionen in

die Flucht geschlagen wurde. Die Annalisten hatten nun die

Aufgabe, dieses Ereignis, welches ursprünglich nicht in die Annalen

eincretragen war, dessen Zeit aber ungefähr feststand, einem be-

stimmten Jahre zuzuweisen. Von den sechs Konsulaten des M.

Valerius Corvus (406, 408, 411, 419, 454, 455) konnten hier nur

die beiden ersten in betracht kommen. Fabius wird sich wohl

aus dem Grunde für das zweite entschieden haben, weil in den

Annalen unter dem ersten Konsulat der Ausbruch einer Pest ge-

meldet war,') die der Aufbietung gröfserer Streitkräfte von Seiten

der Römer hinderlich sein mufste. Da den Späteren nun aber

die Flucht der Gallier durch das blofse Erscheinen des römischen

Heeres noch nicht ausreichend motiviert schien, so wurde in

offenbarer Anlehnung an die Sage von T. Maulius Torquatus*)

die Geschichte von dem Zweikampf des M. Valerius Corvus er-

funden, durch welche zugleich das Cognomen Corvus seine Er-

klärung erhielt. Andrerseits machte sich das Bestreben geltend,

den Sieg der Römer unter der Führung eines Camillus stattfinden

zu lassen, und wurde daher derselbe auf 404 oder 405 verschoben,

so dafs L. Camillus in dem einen Falle als Diktator, in dem

anderen aber als Konsul den Oberbefehl führte. Eine ganz analoge

1) Liv. Vn, 27, 1: postilentia civitatem adorta coegit senatum imperare

decemviris, ut libro« Sibyllinos inspicerent.

2) Liv. vn, 10.
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Verschiebung liat der Zweikampf des T. Manlius Torquatus er-

fahren, der nach der bei den meisten Autoren begegnenden Ober-

lieferuijg 30G, nach Claudius Quadrigarius aber 387 unter der

Diktatur dos M. Camillus stattfand.') Die Tendenz, die über die

Gallier errungenen Siege au den Namen des Camillus zu knüpfen,

tritt sehr deutlich hervor bei Florus, der den M. Camillus, mit

welchem er den Konsul des Jahres 405 fälschlich identifiziert,

einmal am Anio und das zweite Mal im agcr Poraptinus einen

entscheidenden Sieg über die Senonen erfechten läfst und mit

diesen Schlachten, Mintcr welchen nur die unter 387 und 404

(oder 405) gemeldeten Kämpfe gemeint sein können, die Helden-

thaten des T. Manlius Torquatus und des M. Valerius Corvus in

Verbindung bringt.*) Setzte man den Zweikampf des Valerius

Corvus 405, unmittelbar vor sein erstes Konsulat, so war hier-

mit zugleich eine Erklärung dafür gefunden, warum derselbe in

sehr jugendlichem Alter') bereits zum Konsulat gelangte. Die

Angabe, dafs er als Kriegstribun den Zweikampf bestanden,

erinnert an die Erzählung von A. Cornelius Cossus, der nach der

späteren Fassung der Überlieferung ebenfalls als Kriegstribun

mit dem vejentischen Könige Tolumnius kämpfte.*) Die Dar-

stellung des Livius, wonach die Römer sowohl 404 als 405 einen

Einfall der Gallier abwehrten,-'') beruht ohne Zweifel auf einer

Kombination der beiden späteren Versionen. Es wird hierbei

1) Liv. VI, 42, 5. Wenn Livius hier unter dem Jahre 387 sagt, dafs

nach der Darstellung der nieisten Gewährsmänner jener Zweikampf nicht

weniger als zehn Jahre später falle (deccm hand minus post annos ea acta),

so niüfste, wenn man diese Angabe genau nimmt, die gewöhuliche Über-

lieferung den Zweikampf 397 oder gar 398 gesetzt haben. Livius könnt«

indessen, auch wenn das Intervall zwischen den beiden Ansetzungen nur

neun Jahre betrug (387—396), eich mit einer gelinden Übertreibung dahin

ausdrücken, dafs nach den meisten Gewährsmännern der Zweikampf nicht

weniger als zehn Jahre später stattgefunden habe.

2) Florus I, 8.

3) Dafs Valerius Corvus während seines ersten Konsulats noch sehr

jung war, ergab sich daraus, dafs er sein letztes Konsulat erst 455 beklei-

dete. Die Angabe, dafs er im Alter von 23 Jahren zum Konsulat gelangt

sei (Liv. VII, 20, 12), beruht wohl auf der Voraussetzung, dafs er im vorher-

gehenden Jahre, in welches die spätere Tradition seinen siegreichen Zwei-

kampf fcctzte, erst Kriegstribun geworden sei, also damals, da für die Er-

langung des Kricgstribuuats eine Dienstzeit von fünf Jaliren erforderlich

war (Polyb. VI, 19, 1), in seinem 22. Lebensjahre gestanden habe.

4) Liv. IV, 19. Vgl. Mommsen, Rom. Forsch. 11, 236 ff

5) Ebenso Appian Gall. 1, 2.
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jedoch die jedenfalls richtige Überlieferung festgehalten, nach

welcher Caniillus, für dessen Ruhm bereits durch den siegreichen

Feldzug des Jahres 405 gesorgt war, 404 nicht der Kriegführung

halber, sojidern comitiorum causa zum Diktator bestellt war, und

daher der Sieg über die Gallier dem M. Popilius Lanas zuge-

schrieben, dessen auf den 17. Februar gesetzter Triumph sich

hiermit als eine Erfindung erweist. Als Grund, weshalb Popilius

die Koniitien nicht abhalten konnte, wurde nunmehr nicht Krank-

heit, wie bei dem anderen Konsul, sondern eine in der Schlacht

davongetragene Verwundung angegeben.^)

In den folgenden 13 Jahren verhielten sich, wie Polvbius

weiter berichtet, die Gallier ruhig und schlössen hierauf, als sie

gewahrten, dafs die Macht der Römer zunahm, mit denselben

einen Frieden, an welchem sie 30 Jahre festhielten.^) Rechnen

wir von 408 13 Jahre weiter, so ergiebt sich, da das Diktatoren-

jahr 421 nicht mitzählt, als Zeitpunkt des Friedensvertrags, je

nachdem man blofs den terrainus a quo oder beide Termine aus-

schliefst, 422 oder 423. Bei Livius wird ein Friede mit den

Galliern in dieser Periode überhaupt nicht erwähnt, dagegen finden

wir unter dem Jahre 422 die Nachricht, dafs ein Gerücht von

einem bevorstehenden Angriff der Gallier zur Erklärung des

tumultus, der Ernennung eines Diktators und aufsergewöhnlichen

Rüstungen Anlafs gegeben, sich jetloch nachher als grundlos er-

wiesen habe.') Diese Angabe wird mit dem Bericht des Polybius

jedenfalls dahin kombiniert werden müssen, dafs die Gallier aller-

1) Liv. VII, 24, 10 vgl. 24, 3. — Für Unger, der die Zeitangaben des

Polybius überall mit der späteren Überlieferung in Einklang zu bringen

sucht, ergiebt sich hier insofern eine grofse Schwierigkeit, als nach seiner

Berechnung die fragliche Invasion dem von Frühling 340 bis Frühling 339

V. Chr. .laufenden Jahre angehören, das Stadtjahr 405 dagegen sich vom
1. März 341 bis 1. März 340 v. Chr. erstrecken soll. Um gleichwohl ein

Zusammenfallen der beiden Zeitangaben zu erzielen, mufs Unger Rom.

Stadtära p. 61 zu einer sehr komplizierten Annahme seine Zuflucht nehmen.

2) Polyb. II, 18, 9: un'o dt zovtov zoij (püßov xqucv.ai'8fi<.a /ztv ttTj rijv

TjCviiav ^ciov, fiita Ss ravta avroQwvrig av^avofiivTjV ttjv 'Pwfia^mv 8v-

vu(iiv ilQr^vriv inonpcivro Mal cuvd^ijxag. Iv aig ?zri rgid-KOvra fif{vavtn

tftTKdws , .

.

3) Liv. VllI, 17, G: tranquillis rebus fama Gallici belli pro tumultu

valuit, ut et dictatorcm dici placeret. dictus M. Papirius Crassus et niagister

equitum P. Vakrius Publicola. a quibua cum dilectus ititentius quam ad-

versus finitima bella habcrelur, exploratoree missi attulerunt, quieta omnia
apud Galloa esse.
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dings einen Angriff beabsichtigten und die Römer demselben

durch umfassende Rüstungen zu begegnen suchten, nachher jedoch

zwischen beiden Teilen ein Vertrag geschlossen wurde. Die Nach-

richt von dem Vorhaben der Gallier, einen Einfall in das römische

Gebiet zu unternehmen, hat Polybius jedenfalls in seiner Quelle

auch vorgefunden und wohl nur deshalb, weil er sich auf das

Wesentliche beschränken wollte, übergangen. Es ist zu bedauern,

dafs über den Inhalt des Friedensvertrages und die Frist, auf

welche er sich erstrecken sollte, keine Angaben vorliegen. Die

Gallier mögen, vie man aus der Darstellung des Polybius folgern

darf, zu einem Vergleich wohl bestimmt worden sein durch die

Wahrnehmung, dafs die Römer nunmehr ungleich bedeutendere

Streitkräfte als bei früheren Einfällen aufgeboten hatten. Andrer-

seits haben wir aber allen Grund zu der Annahme, dafs die

Friedensunterhandlungen von den Römern angeknüpft wurden.

Wenn sie auch diesmal wohl gerüstet waren, um der Invasion

der Gallier zu begegnen, so mufste ihnen doch im Hinblick auf

die erst kurz zuvor (416) erfolgte Unterwerfung der Latiner und

die drohende Haltung der Samniten') daran gelegen sein, einen

Krieg mit den Galliern womöglich zu vermeiden. Die Römer

werden wohl, um von den Galliern längere Zeit unbehelligt zu

sein, ihrerseits die Verpflichtung eingegangen haben, denselben

in den angrenzenden Landschaften, namentlich in Etrurien, nicht

entgogenzutreten, falls sie sich nicht gar, wie Niebuhr annimmt,*)

dazu verstanden, den Abzug der Gallier durch einen Tribut zu

erkaufen. Die Thatsache, dafs die Etrusker sich sehr lange Zeit,

bis 442, ruhig verhielten,') obwohl sie in dieser Periode die

Römer mit Aussicht auf Erfolg hätten augreifen können, wird

wohl dadurch erklärt werden müssen, dafs sie während dieser

Zeit durch Kämjjfe mit den Galliern in Anspruch genommen

waren, in welchen sie schliefslich die Oberhand behalten haben

1) Liv. VIIl, 17, 8: Samnium quoque jam alterum annum turbari novis

consiliis suspectum erat (vgl. 17, 2); eo ex agro Sidicino exercitu« Homanue

iion deductus.

2) Rom. Gesch. III, 197. -

3) Über den Wiederbeginn der Feindseligkeiten vgl. Liv. IX, 29 und 31.

Seit dem Jahre 403 hatten sich die Römer mit den Etniskorn überhaupt

nicht im Krieg befunden, obwohl damals nur mit den Faliskem und Tar-

quinionsern ein vierzigjähriger (Liv. VII, 22, 5) und im Jahre 401 mit den

Cäritcn ein hundertjähriger Waffenstillstand (Liv. VII, 20, 8) geschlossen

worden war.
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mJ')gon. Joilenfalls liaben dio sjiiitercn Aiinalistoii den mit den

rialliorn gesclilossenon Vertrag gestriclion, weil für die Bürger

des w rltbi'herrsclienden Rom der Gedanke, dafs dieser Staat einst

den Galliern gogenüher Vorpfliclitungcn eingegangen, verletzend

sein innfste. In analoger Weise beseitigte man ja auch den

nach der Einnahme Roms geschlossenen Vertrag, indem man,

ehe derselbe perfekt wurde, den Camillus als Retter erscheinen

liefs.*)

An dem erwähnten Frieden hielten nun nach Polybius (II,

10, 1 ff.) die Gallier 30 Jahre lang fest; alsdann unternahmen

sie in Gemeinschaft mit den Etruskem einen Beutezug in das

römische Gebiet, worauf sie, ohne von den Röniern behelligt zu

werden, heimkehrten. Da der Friede, wie nunmehr feststeht, 422

geschlossen wurde, so erstreckt sich der Zeitraum der Wafifen-

ruhe, in welchem die Diktatorenjahre 430 und 445 nicht mit-

zählen, je nachdem bei der Berechnung der Frist der terminus

a quo oder beide Termine ausgeschlossen sind, bis 454 oder 455.

Dafs das letztere Jahr gemeint ist, zeigt die Vergleichung mit

Livius, der unter diesemi Jahre von einem Einfall der Gallier in

Etrurien berichtet.*) Derselbe weicht von Polybius allerdings

insofern ab, als bei ihm die Gallier zwar mit den Etruskem gegen

Geld ein Bündnis gegen Rom eingehen, nachher jedoch heim-

kehren unter dem Vorgeben, dafs sie das Geld für die Schonung

des etruskischen Gebietes erhalten hätten. Auch hier erweist

sich die Erzählung des Livius wiederum als eine in patriotischer

Tendenz vorgenommene Entstellung der ursprünglichen Über-

lieferung. Der polybianische Bericht besitzt abgesehen davon, dafs

der richtige Sachverhalt gewahrt ist, vor der Darstellung des

Livius noch insofern einen grofsen Vorzug, als er Nachrichten

über Vorgänge bei den Galliern enthält, die wir bei Livius ver-

missen. Wir erfahren durch Polybius nicht nur, dafs der Anstofs

zur Invasion durch die Einwanderung neuer trallischer Stämme

1) Matzat I, 89, welcher ebenfalls erkennt, dafs der von PolybioB er-

wühntc Friedenssclilufs dem Jahre 422 angehört, don vorhergehenden Gallicr-

krieg aber nach der von ihm vorausgesetzten Ziihlweise des Polybius 404/5

setzt, int hierdurch zu der mifslichen Annahme genötigt, dafs die bei Poly-

bius stehende Angabe, nach welcher das bitervall zwischen beiden Terminen

13 Jahre betrug, auf einem Textfehler beruhe. Nach Ungcr Köm. Stadtära

1». C3 würde der Friedensschlufs mit den Galliern in die zweite Hälfte des

Jahres 419 oder in die erste Hälfte des Jahres 420 fallen.

2) Liv. X, 10, 6 ff.



• - 217- -

nach Obprifalicn gegeben wurde, sondern auch, dafs die Gallier

nach der Hückkehr von ihrem Zuge sich bei der Teilung der

Beute entzweiten und im Kampfe um dieselbe aufrieben. Ob
Fabius diese letzteren Angaben aus der Sfadtchronik oder viel-

leicht aus griechischen Berichten entnommen hat, mufs dahin-

gestellt bleiben.

Da Polybius das zwischen 408 und 422 (nach Fabius 408

bis 421') liegende Intervall als ISjährig bezeichnet,* dagegen

für die folgende Periode bis 455 (nach Fabius 452) 30 Jahre

rechnet, so ergiebt sich, daf« er bei derartigen Zeitangaben nicht

konsequent verfährt, indem er bald blofs das Anfangsjahr, bald

aber auch das Endjahr ausschliefst, was bei dem durchgangigen

Schwanken des Sprachgebrauchs*) nicht auffallen kann.

Es erklärt sich nunmehr auch, warum bei Livius die Nach-

richt von dem 422 erwarteten gallischen Einfall und den im

Hinblick hierauf veranstalteten Rüstungen unter dem Jahre 425

noch einmal begegnet.^) Es hat dies offenbar darin seinen Grund,

d;ifs ein alter Annalist in einer zusammenfassenden, dem Bericht

des Polybius ähnlichen Darstellung den 422 von den Galliern

geplanten Angriff erwähnte, ohne die Konsuln dieses Jahres zu

nennen, dagegen das Jahr der nächsten Invasion nicht nur durch

Angabe des seit jenem Zeitpunkt verflossenen Intervalls, sondern

auch durch Nennung der Konsuln bezeichnete. Wer nun nach

den späteren die Diktatorenjahre enthaltenden Fasten von 455

aus 30 Jahre zurückrechnete, mufste, wenn er den terrainus a quo

aus- und den terminus ad quem einschlofs, auf 425 kommen.*)

\

1) S. p. 192.

2) S. p. 207.

:J) Liv. VIIT, 20, 2 ff. (bei dem Übergang zum Jahre 425): nondum per-

fiinctos cura Privernatis belli tuuiultiis Gallici fama atrox iuvatit haut ferme

iimqiiam ncglocta patribus. exteinplo igitnr consules novi L. Aeroilius

Maiiicrcinus et C. Plautius co ipso die, Kai. Qninctilibus, quo magistratam

inierunt, comparare inter se provincias jussi, Mamorcinns, cui Gallicum

bellum ovencrat, scribere exereitum i^ine ulla vacationis venia, quin opi-

ficuni quoque vulgus et sellularii, minimo niilitiae idonotim genua, exciti

dicuntur VcjOBqne ingens exercitus contractus, ut iiidc obviam Gallis iretur.

longius disccdi, ne alio itinere hostis fiillerct ad urbcm inccdens, non pla-

cuit. i)aucos dcinde post dies satis explorata temporis ejus qniete a Gallis

Privornum oninis conversa vis. Vgl. p. 214, A 3.

4) Dafs die Versetzung des Galliens tnmultus auf 425 auf einer falschen

/nriiekbcrechnung beruht, ist schon von Matzat I, 100 richtig erkannt

worden.
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Du für die folgende Periode di(! Zillilung nacli Amtsjahren

feststeht, so ist nur nach zu untcrsuclieu, ob die weiteren Inter-

vallangaben des Polybius zu der von uns vorausgesetzten Zähl-

weise stimmen.

Im vierten Jahre nach dem 455 stattgehabten Beutezug

lieferten, wie Polybius (II, 19, 5 IT.) weiter berichtet, die ver-

einigten Gallier und Samniter^ den Römern im Gebiete der Ca-

merter, unter welchen jedenfalls die umbrischen Camerter mit

der Hauptstadt Camerinum zu verstehen sind,') eine Schlacht und

brachten ihnen grofse Verluste bei; einige Tage nachher erfochten

jedoch die Römer, die nun ihre sämtlichen Streitkräfte aufboten,

bei Sentinum in Umbrien einen entscheidenden Sieg. Beide

Schlachten fanden nach Livius 450 statt,*) was zu der Zeitan-

gabe des Polybius stimmt. Auch hier hat die Überliefening, wie

sie uns bei Livius vorliegt, wieder eine Entstellung erfahren,

indem die erste Schlacht statt in das Gebiet der umbrischen

Camerter, die seit 444/5 mit den Römern verbündet waren,') in

die Nähe von Clusium in Etrurien verlegt wird, welche Stadt

nach Livius früher den Namen Camars führte.^) Dafs das frag-

liche Treffen nicht bei Clusium stattgefunden haben kann, folgt

schon aus der Erwägung, dafs die Gallier nach einer siegreichen

Schlacht, in welcher sie nach einer von Livius erwähnten Version

eine ganze Legion vernichtet haben sollen,-^) keinen Grund hatten,

sich über den Apennin nach Umbrien zurückzuziehen, wie dies

Livius doch voraussetzt, wenn er die Römer über die nämlichen

Feinde, von welchen sie bei Clusium geschlagen worden waren,

bei Sentinum einen Sieg erfechten läfst.*)

1) Dies wird richtig bemerkt von Niebuhr, R. Gesch. III, 441, A. 637.

2) Liv. X, 26, TS.

3) Über den Abschlufs des BündnißscB, welches zu CiceroB Zeit noch

bestand (Cic pro Balbo 46), vgl. Liv. IX, 36, 7 ff.

4) Liv. X, 25, 11.

5) Liv. X, 26, 10: deletani quoque ibi Icgionem, ita ut nuntius non

Buperesset, quidam auctores sunt.

6) Wenn Livius nach dem ersten unglficklicben Treffen, in welchem

die bei Clusium stehende Legion von gewaltigen gallis-chen Heeresmassen

(multitudiue ingenti) erdrückt worden war, die Konbuln jenseits des Apennin

die Feinde aufsuchen läfst (27, 1: consules ad ho.'-t<is tran.sgresto Appennino

in agrum Sentinatem pervenenmt), «o nimmt er jedenfalls an, dafs das Gros

der feindlichen Streitkräfte sich nunmehr bei Sentinum befand, die Gallier

also von Clusium abgezogen waren. Uierzu btimmt auch die Angabe, dafs

die Etrußker auf die Nachricht von der Ankunft römischer Heeresabteilungen
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Übergangen ist bei Polybius, dafs bei Senlinum aufser den

Galliern und Sananiten auch die Etrnsker gegen die Römer
fochten, was nicht nur durch die Triumjdialtafel, sowie durch

Florus und Orosius/) sondern auch von dem griechischen Ge-

schichtschreiber Duris^) bezeugt wird. Auch an dem ersten

Treffen mögen wohl die Etrusker sich beteiligt haben.

Wie sehr die späteren Annalisten bestrebt waren, römische

Niederlagen zu beseitige)), zeigt recht augeniallig eine von Livius

erwähnte Version, wonach das erste Treffen nur in dem Überfall

einer foliragierenden römischen Abteilung bestanden und damit

geendet haben soll, dafs die Feinde durch aus dem Lager herbei-

geeilte römische Trnj)pen in die Flucht geschlagen wurden und

Gefaugene und Beute im Stiche lassen nnifsten.') Wenn hier

als die Feinde die Unibrer genannt werden, so beruht dies auf

der richtigen Voraussetzung, dafs der Kriegsschauplatz sich in

Umbrien befand.

Nach einem Intervall von 10 Jahren {öiayfvofiivojv öl ndXiv

iräv dixa) griffen, wie l'olybius (II, 19, 7 ff.) berichtet, die Gallier,

unter welchen wie bisher die Senonen gemeint sind (II, 19, 10),

mit einem starken Heere die Stadt Arretinm in Eirnrien an. Ein

römisches zum Entsatz herbeigeeiltes Heer wurde in der Nähe

der Stadt geschlagen und fand in diesem Kampfe der römische

Feldherr Lucius seinen Tod. Der zu seinem Nachfolger bestellte

M' Curius schickte an die Gallier wegen Loskaufs der Gefangenen

Gesandte, doch wurden dieselben freyelhafter Weise getötet. In

einer abermaligen Schlacht erfocht M' Curius einen vollständigen

Sieg. Die Senonen wurden zum gröfsten Teile niedergemetzelt,

die übrigen aber aus ihrem Lande vertrieben, in welchem die

Römer die Kolonie Sena anlegten. Hierauf erhoben sich jedoch

die Bojer, welche nunmehr sich selber geflilirdet glaubten, in

Gemeinschaft mit den Etruskern; doch wurde das von beiden

Völkerschaften aufj'ebütene Heer in der Schlacht am vadimoni-

bei Clusinm von Sontinnm, wo »ic t-ich bereits mit den Samniten und

Galliern vereinigt hatten, in ihr Gebiet zurütlxgeliolirt seien, was nicht

nötig gewesen wäre, wenn dort noch ein starkea gallisches Heer ge-

f-tanden hätte.

1) Florus I, 12. Orosiiis 111, 21, die irrtümlich auch noch die Unibrer

teilnehmen lassen.

2) Diod. XXI, 6.

3) Liv. X, 26, 12.
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sclicji See /,mu gröfsten Teile voiniclitet. Im nächsten Jahre

stellton sich die Bojer und Etrusker noch einmal zum Kampfe

indem sie ihre eben erst in das mannbare Alter getretene Jugend

aufboten, erlitten jedoch eine derartige Niederlage, dafs sie um
Frieden bitten mufsten. Dies geschah, wie Polybius hinzufügt,

im dritten Jahre vor der Überfahrt des Fyrrhus nach Italien

(474*) und im fünften vor der Vernichtung der Gallier bei

Delphi (ol. 125, 2 = 270/8 v. Chr.*).

Da das Intervall zwischen den K"imj)fen des Jahres 459 und

dem nächsten Senonenkrieg auf 10 Jahre angegeben wird, so

fällt der l^t/,tere, je nachdem man rechnet, 4G9 oder 470 varr.

Welches von beiden Jahren gemeint ist, kann sich nur aus der

Verglcichung mit den anderen uns vorliegenden Berichten ergeben.

Das erste den Römern ungünstige Treffen wird auTser bei

Polybius noch von Livius und Orosius') erwähnt. Die beiden

letzteren Autoren stimmen darin überein, dafs der romische Feld-

herr, welcher in jener Schlacht fiel, ein Prätor war. Bei Orosius

heifst er Cäcilius, bei Livius L, Cäcilius, er ist also ohne Zweifel

mit dem von Polybius genannten Lucius identisch. Nun macht

aber Mommsen mit Recht geltend, dafs in der Periode, in welcher

Rom nur einen Prätor hatte (bis ÖIO),"*) die Kriegführung aus-

schliefslich den Konsuln anheimfiel, während der Prätor für die

Rechtspflege bestimmt war.'') Höchstens wäre es denkbar, dafs

mitunter, wenn man mehrerer Feldherrn bedurfte oder einer der

Konsuln verhindert war, auch dem Prätor ein Kommando über-

tragen wurde; doch liegt aus jenem Zeitraum kein einziger be-

glaubigter Fall dieser Art vor.*^) Zudem ist es dem vorliegenden

1) Vgl. p. 103, wo gezeigt ist, dafs die Überfahrt des Pyrrhus mit

dem Beginn des Jabres 474 zut-animenfällt.

2) Paus. X, 23, 14.

3) Livius epitom. 12, Orosius III, 22, hierauB Augustin de civ. dei III, 17.

4) Die Einsetzung des i)rac'tor peregrinus erfolgte nach Ljdus d6 mag.

I, 38 im 2G3. Jahre der Republik. Es ist hier, wie Mommsen R. Staatar.

II-, 187, A ft bemerkt, das Jahr 510 gemeint, da gleich nachher das Jahr

537, in welchem Rom zwei Diktatoren hatte, ah das <^2]>90. der Republik

bezeichnet wird.

5) Rom. Forsch. II, 367.

6) Die von Mominsen Rom. Staatsr. 11*, 18G, A 4 angeführten Angaben
des Livius, wonach während der Galliorkrioge der Jahre 404 und 405 in

Verbindeiung des einen Konsuls df-r Priitor sich mit dem anderen Konsul

in die Heeiführung teilte (Liv. VIT, 23, 3 und 25, 12), können, da nach der
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Fall niclit einznsohfii, warum nicht einer der Konsuln, die ander-

weitig nicht in Anspruch genommen waren, die Heerführung

liiltte übcriiehnien können. Mithin ist anzunehmen, dafs L. Cäcilius

nicht als Prätor, sondern als Konsul das römische Heer befehligte.

Er kann demnach, wie Mominsen richtig bemerkt, nur identisch

sein mit dem Konsul des Jahres 470 L. Cacilius Metellus Denter.*)

M' Curius, der nach dem Tode des Metellus den Oberbefehl über-

nahm, war also consul suffectus Dafs sein Name in den Fasten

fehlt, kann nicht auffallen, da die subrogierten Konsuln in den-

selben überhaupt nicht rogelmäfsig verzeichnet sind.^ In das

Jahr 470 fiillt nun nach Polybius noch der Gesandtenraord, der

Sieg des Curius über die Senonen, die Erhebung der Bojer und

Etrusker und die Schlacht am vadimonischen See. In dem

iiilchsteii Jahre (471) wird der Krieg durch die völlige Besiegung

der Bojer und Etrusker beendigt. Die Angabe, dafs der Friedens-

schlufs in dem dritten Jahre vor der Überfahrt des Pyrrhus

(474)') stattgefunden habe, stimmt hierzu vollständig.

In der späteren Annalistik ist die alte Tradition dahin ab-

«fcändert worden, dafs an die Stelle der Bojer, welche sich erst

nach der Niederwerfung der Senonen mit den Etruskern zu-

sammen gegen Rom erhoben, die Senonen treten, welche nun-

mehr vereint mit den Etruskern ein von L. Cacilius geführtes

Heer schlagen, nachher jedoch am vadimonischen See vernichtet

werden. Der von M' Curius über die Senonen erfochtene Sieg,

welcher hierdurch in "Wegfall kam, wurde in dessen erstes Kon-

sulat (4G4) zurückversetzt.*) Eine weitere Änderung besteht darin,

dafs der Senonenkrieg, welcher nunmehr die Stelle des Bojer-

nrsprünglicben Überlicfeinng in jenen Jahren überhaupt keine Kriege mit

den Galliern stattfanden (b. p. 212 ff.), "»cht in Betracht kommen.

1) Bei Cassiodor heifst derselbe L. Cälius, bei dem Chronographen von

354 Metellus. Das Cognonien Denter, ans -welchem in der Paschalchronik

die Form Jtvzcov entstellt ist, ist erhalten in den capitolinischen Kon-

sularfastcn.

2) So verniifst man z. B. die Angabe, wer 405 an die Stelle des ge-

Ktorbtujcn Ap. Claudius (Liv. VII, 25, 10) und wer 459 für den gefall.ncn

P. Decins Mus (Liv. X, 28, 18) gewählt wurde.

3) Vgl. p. 220, A 1.

4) Es bat dies Monimsen Rom. Forsch. II, 373 mit Recht daraus ge-

bchlosscn, dafs bei Livius epit. XI die Anlage der Kolonie Sena im Anschlufs

au den Doppelsieg des Curius über die Samniten and Sabiner im Jahre 464

erzUhlt wird.
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kiii'ges einnimmt, statt 470 er.st 471 Loginnt.') Der 470 gefallene

Konsul L. Cäcilius mufste infolge dieser Verschiebung notwendig

in einen Priitor verwandelt werden. Die Substitution der Renoneo

für die Bojer hat augenscheinlich ihren Grund in dem Bestreben,

die Niederlage, welche die Römer durch die Senonen allein er-

litten, dorn übermächtigen Angriff der vereinigten Senonen und

Etrusker zuzuschreiben^) und zugleich die Katastrophe derEtrusker

mit der der Senonen zu verflechten. Der Krieg mit den Bojern

kam nun, da der Senonenkrieg seine Stelle eingenommen hatte,

entweder, wie es in den meisten Berichten geschah, ganz in

Wegfall, oder verschob sich auf das Jahr 472.^) Die Herabrückung

1) Gros. III, 22: anno ab uibe condita CCCCLXIII Dolabella et Do-

Diitio consiilibus Lucani, Bruttii, Suninites quoque cum Etruscis et Senonibus

Gallis facta societate cum redivivuni adversus Uomanos bellum molirentur,

Romani ad esorandos Gallos misere legatos, worauf der Gesandtenmord und

die Niederlage des L. Cäcilius erzählt wird. In das Konsulat des Domitius

und Dolabella wird der Beginn des Krieges auch gesetzt von Appian Samn. 6

und Gall. 11, wo die Niederlage des Cäcilius übergangen ist, so dafs sich

die Katastrophe der Senonen gleich an den Gesandteumord auschliefst. Auch

Livius mufs den Anfang des Krieges auf 471 lierabgerückt haben, da er

unmittelbar zuvor (»-pit. XI zu Ende) bereits den Beschlufs des Senats, Thurii

gegen die Lucauer zu unterstützen, welcher erst in diesem Jahre gefafst

worden sein kann, erwähnt. Über die Schlacht am vadimonischen See, welche

die spätere Tradition einstimmig 471 setzt, vgl. Flonis I, 8: ouinis reliquias

forum (Senonnm) ad lacum Vadimonis Dolabella delevit. Eutrop. II, 10:

interjectis aliquot annis iterum se Gallorum copiae contra Romanos Tuscia

Samnitibusque junxerunt, sed cum Romam tenderent, a Cn. Cornelio Dola-

bella consule deletae sunt. Dio fr. 89, 2: ort tov JoXaßfXXov ntQaiovfitvoii

tÖv TißfQiv sni&ifitvov TOig Tv^^Tjroig 6 norafiog aTfiaTog rs kuI ca^äzcäv

in}.Ti(j(ü\Tri , tag v.ai Toig ^ata xi^v nöXiv Pcofjiaioig rfjv vtpiv zov Ttorafit'ov

Qti9gov cr,fiävai z6 nfgag t^s (^<^X^? nglv dc^ixta&ai töv ayyfXov, ebenso

Dionys XIX, 13, wo von Dolabella gesagt wird: zovq Kalovfiivovg Zivutvag

iX^iaiovg'Pauaioyv ovzag noXefiüiv anavzag i^ßt^ov Kaziacpa^fv. Auch Appian

(Samn. C und Gall. 11) setzt die Schlacht am vadimonischen See in das

Jahr 471, schreibt diesen Sieg aber nicht wie die anderen Berichte dem

Dolabella, bondern dem Domitius zu, während er den Dolabella durch daa

Sabinergebiet und Piccnum einen verbeerenden Zug in das Senonenland

unternehmen läXst.

2) Vgl. Gros. 111, 22: Caecilius . praetor ... ab Etruscie Gallisque

oppressuB interiit.

3) Dies geschieht bei Froutin strat. I, 2, 7, wo berichtet wird, dafs

der Konsul Ämilius Papus (so liest Niebuhr R. Gesch. III, 602 mit Recht

statt des überlieferten Paullus) während des Krieges mit den Etruskern in

der Nähe der Stadt Populonia (an der etruskiHchen Küste) ein in einem

Hinterhalt liegendes Heer von 10 000 Bojern umgangen habe. Mommsen
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des Senonenkrieges erfolgte wohl in der Absiebt, denselben luit

dem 472 ausgebrocbenen Kriege mit den Samiiiten, Lucauern,

ßruttiern und Tarentinern*) in Verbindung zu bringen, was bei

Dio, Zonaras und Orosius gescbeben ist.*) Dafs eine römische

Gesandtscliaft sich zu den Senonen begeben haben sollte, um den

Loskauf von Gefangenen zu bewirken, war für das Gefühl der

Späteren verletzend. Man motivierte daher die Gesandtschaft,

indem man sie noch der Niederlage des CTicilins voraufgehen

liefs, vielmehr damit, dafs sie üher die Solddien^te, welche die

Seftonen trotz eines mit Rom bestehenden Waffcji.stiiistandes bei

den Etruskern thateu, Beschwerde hätte führen sollen.') Von

einem nach der Schlacht bei Sentinnm gosclilossenen "Waffenstill-

stand weifs jedoch Polybius nichts; derselbe ist also augenschein-

lich nur erfunden, um die Senonen noch weiter völkerrechtlich

ins Unrecht zu setzen.

Mommsen, mit dessen Ansichten diese Ausführungen theil-

weise zusammentreffen, hält an der späteren Überlieferung inso-

Röm. Forsch. II, 375, A 124 bezieht diese Angahc auf «Ion 529 von dem
Konsul L. Amilius Papus gefühj-ton Bojerkrieg fPolyh. II, 26 ff.), doch ist

dies aus dem Grunde nicht zulässig, weil in diesem Kriege die auf dem

Heimweg begriffenen Gallier bereits bei Telamon, etwa 10 geographische

Meilen südöstlich von Populonia, auf das römische Heer trafen. Man wird

also mit Niebuhr und Unger Rom. Stadtära j). 90 vielmehr an den Konsul

dos Jahres 472 denken müssen. Von einem Kriege, den der.-elbe mit den

Etruskern führte, berichtet auch Dionys XIX, 13, aber ohne der Bojer Er-

wähnung zu thuD.

1) Der Krieg mit den Lncanern und Brnttiem wurde veranlafst durch

die von diesen beiden Völkersrhaften unternoninicnt; Bi-lagernng der Ptadt

Thurii, welche die Römer um Hilfe an<;ing (Liv. e]>it. XI zu Ende) und

durch den Konsul Fabricius (472) entsetzt wurde. Vgl. Val. Max. I, 8, 6.

Plin. n. h. XXXIV, 32. Pafs Fabricins auch gleichzeitig mit den Samniten

Krieg führte, geht hervor aus Dionys XIX, 13 und 16. Der an den römi-

schen Gesandten in Tarent verübte Frevel, welcher den Krieg mit Rom zur

Folge hatte, ging nach Dionys XIX. 6 dem Anitsaiitrilt der für 473 ge-

wählten Konsuln unmittelbar vorher.

2) Nach Dio fr. 39, 1 werden die Etrusker, Umbrer und Gallier von

den Tarentinern zum Kriege gegen Rom aufgereizt. Auch bi'i Zonar. VIII, 2

(p. 174, 4 Dind.) erscheinen die Tarentiner als die Urheber einer Koalition

gegen Rom, nur werden dort statt der Umbrer, die in den t-onstigen Be-

richten nicht vorkommen, die Samniten genannt. Die Stelle des Orosins

8. p. 222, A 1.

3) App. Samn. 6: 'Pauaroi df h tag Zfiovcov nolng InQfoßivov %ai

Ivg'Kälovv, ort Xvrf? ivcnorSoi utc&ocpoQovai yara 'Puiuaicav, ebenso Gall. 11.

Der nämlichen Version scheint Orosius zu folgen.
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fern fest, als er die Sclilaclit am vadiiuuiii.scheii See in das Jahr 471

setzen zu müssen glaubt. Er niaelit hierfür /unächst geltend, dafs

die Niederlage des Cäcilius, der hierauf von Curius über die

Senonen erfochteue Sieg, die alsdann erfolgte Erhebung der Bojer

und ihre Niederlage am vadinionisschen See nicht in einem Jahre

untergebracht werden könnten, und vermutet daher, dafs bei

Polybius mit der Erhebung der Bojer ein neuer nicht ausdrück-

lich angemerkter Jahresabschnitt beginne, so dafs also die völlige

Besieguug der Bojer, welche nach Polybius im Jahre nach der

Schlacht am vadimouischen See erfolgte, erst 472 fallen würde. ^)

Die Annahme, dafs mit dem Bojerkrieg ein neues Jahr beginne,

ist indessen keineswegs notwendig. Da in jener Periode (seit

461) das Konsulatsjahr mit dem 1. Mai (nach julianischem Ka-

lender gegen Anfang März) begann ^) so ist es sehr wohl zulässig,

die Niederlage des L. Cäcilius, den Gesandtenmord und den Sieg

des M'. Curius in die Zeit von Mai bis Dezember 470, die Rüstungen

der Bojer in dem folgenden Winter und die Schlacht am vadimo-

nischen See in das nächste Frühjahr (nach römischem Kalender

in den April, nach julianischem in den Februar) ^) zu setzen. Das

weitere Argument Mommsens, dafs eine Herabrückung der Schlacht

am vadimonischen See um ein Jahr in der späteren Tradition des-

halb nicht angenommen werden könne, weil die hauptsächlichsten

Triumphaldaten durch das Gedächtnis der Adelsgeschlechter

geschützt worden seien, ist nicht zutreffend, da thatsächlich, wie

Mommsen selbst gezeigt hat, der Seno)iensieg des Curius, welcher der

Schlacht am vadimonischen See an Bedeutung wohl gleichkommt,

in dessen erstes Konsulat,zurückversetzt worden ist. Gesen die Au-

nähme, dafs die Angaben der Späteren über die Schlacht am vadi-

momschen See auf einem feststehenden Triumphaldatum beruhen,

spricht auch schon der Umstand, dafs hinsichtlich der Person des

Siegers keine Übereinstimmung herrscht. Während die meisten

Autoren den Sieg dem Dolabella zuschreiben, berichtet Appian im

Gegenteil, dafs dessen Kollege Domitius in Etrurien die auf dem

Marsch gegen Rom befindlichen Senonen und Elrusker geschlagen

habe, wo doch jedenfalls die Schlacht am vadimonischen See ge-

meint ist, während Dolabella vielmehr durch das Sabinergebiet und

1) Köm. Forsch. II, 3f/J n\ und 376 fF.

2) S. p. 99 ff.

3) Über das Verbiiltnia des Kalenders zu den Jahreszeiten in dieser

Periode, vgL p. 103.
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Picenum einen Einfall in das Senonenland unternommen haben

soll.')

Nach Polybius verhielten sich die Gallier nach dem 471 er-

folgten Friedensschlufs 45 Jahre lang ruhig; dann, als eine andere

Generation herangewachsen war, die die früheren Niederlagen nicht

erleht hatte, begannen sie wiederum sich gegen die Romer auf-

zulehnen, indem sie bei jedem Anlafs in Erbitterung gerieten.

Zu ihrer Verstärkung zogen sie die in den Alpen wohnenden

Gallier heran. Da dies indessen ohne Mitwirkung der Menge auf

geheime Verabredungen der Führer geschah, so wurde die Menge
der Bojer, als die Transalpiner bei Ariminum (latinische Kolonie

seit 48G) ^) mit Heeresmacht ankamen, von Mifstrauen erfüllt, so

dafs sie ihre eigenen Könige Atis und Galatos tötete, den Trans-

alpinem aber eine förmliche Schlacht lieferte, in welcher sich die

Gallier gegenseitig niedermetzelten. Die Römer, welche mittler-

weile ausgezogen waren, um dem drohenden Angriffe zu begegnen,

kehrten auf die Kunde von dem Vorgefallenen wieder heim.')

Nach Zonaras und Orosius nahmen die Kämpfe mit den

Galliern wieder ihren Anfang im Jahre 516,*) was zu der An-

gabe des Polybius, wonach die Friedensperiode eine Dauer von

45 Jahroi hatte, vollständig stimmt. Setzt man dagegen mit
' O DO

Mommsen, Ungcr und Matzat den Friedensschlufs 472, so ergiebt

sich nur ein Tntervall von 44 Jahren. Nach der Darstellung

des Zonaras erstreckte sich der 51G ausgebrochene Krieg auch

noch auf die beiden folgenden Jahre und fällt die Ankunft der

Transalpiner bei Ariminum erst 518, während in den beiden

vorhergehenden Jahren die Bojer für sich allein mit wechselndem

Erfolg gegen die Römer kämpften. Polybius hat sich also hier,

indem er über die Ereignisse der beiden ersten Kriegsjahre hinweg-

geht, darauf beschränkt, kurz das Resultat des Krieges anzugeben.

Es ist jedoch nicht zu verkennen, dafs er zwei Perioden des

Krieges unterscheidet, eine, in welcher die Bojer für sich allein

sich bei jedem Anlafs gegen die Römer erhoben, und eine zweit«,

welche mit der Ankunft der Transalpiner bei^Ariminum begann.^)

1) App. Sara. 6 und Call. 11, vgl. p. 222, A 1.

2) Vellej. I, 14. 7.

3) Polyb. 11, 21, 1—6.

4) Zonar. VIÜ, 18 (p. 224, 4 Dind.). Oros. IV, 12.

5) DieBehaui>tnngüngers (Philol. XXXIX, 72), dafs Polybius die Feind-

foligkeiton irriger Weise mit dem Erscheinen der Gallier bei Arlininura

H Ol zapf cl, riim. Chronologie, 15

;/
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Auch hier zeigt sich wioilor, dafs die Darstelhing der spä-

teren Annähen nicht frei von EntstoHiing ist. Dafs die Römer den

glückliclicji Ausgang des Krieges den Spaltungen unter den Gal-

liern zu verdanken hatten, wird auch bei Zonaras zugestanden,

doch giebt er als Ursache der Uneinigkeit nicht Mifstrauen der

Bojer gegen die Transalpiner, sondern vielmehr Furcht der letz-

teren vor den Römern^) an, was sich als handgreilliclie Erfindung

ervreist, da ja die Römer, wie Zonaras selbst meldet, vorher durch

Anknüpfung von Unterhandlungen ihre Schwiiche eingestanden

hatten. "Während femer Poljbius blofs meldet, dafs die Römer

nach dem Ausbruche der inneren Kämpfe bei den Galliern ab-

gezogen seien, finden wir bei Zonaras noch die Angabc, dafs die

Bojer den Römern einen grofsen Teil ihres Gebietes hätten ab-

treten müssen. Auch hier haben wir es augenscheinlich mit einer

Erfindung zu thun, da noch im Jahre 529 das Gebiet der Römer

nicht über Ariminum hinausreichte.^)

"Weim nun Polybius weiter (II, 21, 7) berichtet, dafs die Römer

in dem fünften Jahre nach jenem tumultus (^urä Toi;Tov rbv (pößov

ixEL ar/|u?cra) unter der Führung des M. Lepidus das picenische

Gebiet aufgeteilt hätten, so kann er, da er die Dauer des vorher-

gehenden Krieges nicht angegeben hat und es ihm hier doch jeden-

falls um eine genaue Zeitbestimmung zu thun ist, nur von dem

Jahre aus rechnen, in welchem ' derselbe seinen Anfang nahm.

Die Aufteilung des picenischen Gebietes fällt, wie wir bereits

anderweitig festgestellt haben, in das Jahr 521,^) also in das

fünfte Jahr nach 516, was zu der Angabe des Polybius voll-

kommen stimmt.

Unsere Annahme, dafs Polybius nach Magistratsjahren recli-

beginnen lasse, während dasselbe nach Zonaras erst in das dritte Kriegsjabr

falle, int also ungerechtfertigt. Abgesehen hiervon schliefst die Darstellung

des Zonaras, nach welcher die Bojer nach ihrer Vereinigung mit den trans-

alpinischen Galliern von den Römern die Abtretung Ariminums verlangten,

nicht aus, dafs der Kriegsschauplatz sich schon vorher in der Nähe dieser

Stadt befand.

1) Zon. VIII, 18 (p. 225, 4 Bind.): XLvtq yaq xäv cviniaix<ov avxmv

\L(xuyvövzii xat 5tu cfößov xovg 'Poinaiovg ntnoiT]uivoi irQÜnovxo Inl xovi

Booviovf nal öi^vol unwXorto aii(poxtQ(ii&sv. Unter den oviifiaxot sind

jedenfalls die Transalpiner gemeint.

2) VgL Polyb. II, 23, h:' Aivv.iov Aliiikiov vnaxov fiixa Swäfiecoe ti'

aniczuJ.av (og in* 'Aqiuivov, xtjqtjCOvzu xuvxij xuv Ivtivxlmv xi^v ^cpodov.

3) S. p. 204 £f.
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uet, liifst sich also fHr den ganzen Bericht ohne Schwierigkeit

durchführen. Unthimh'ch ist dies allerdings, wenn man, wie Ungar,

die Zeitangahen des Polyhius überall mit denen der späteren Über-

lieferung in Einklang zu bringen sucht. In <liesem Falle ist auch

mit der Annahme, dafs Polybius nach natürlichen Jahren rech-

net, nicht auszukommeii. Den Beweis hierfür liefert Ungers Kon-

struktion, welche die Annahme eines durch einen Quellenwechsel

bedingten Wechsels der Jahresepoche notwendig macht. ') Durch

eine eingehende Verglcichung des polybianischen Berichtes mit der

R]>ritcren Tradition glauben wir hinreichend nachgewiesen zu haben,

dafs die letztere in mannigfacher Weise entstellt ist. Chronolo-

gische Abweichungen von Polybius können daher nicht auffallen,

um so weniger, als die späteren Berichte auch unter sich chro-'

nologischc DilTorcnzen aufweisen.^) Jeder Versuch, den Bericht

des Polybius entweder durch Emeudation^) oder durch die An-

nahme, dafs ein Jahresabschnitt übergangen sei,*) mit den spä-

teren Annalen in Einklang zu bringen, ist daher als unstatthaft zu

betrachten. Nur in einem Falle haben wir bei der Konstruktion der

polybianischen Chronologie die späteren Berichte berücksichtigen

zu müssen geglaubt, nämlich da, wo die Intervallangaben des

Polybius eine doppelte Auffassung zuliefsen.^) Hier war, um nicht

fehlzugehen, die Heranziehung anderweitiger Berichte unumgäng-

lich notwendig/) Da es nun einesteils unzweifelhaft ist, dafs

Polybius nach Magistratsjahren rechnet, andernteils aber für die

Periode von 3G4— 455 die Jahrabstände des Polybius zu der von

1) Vgl. p. 197. Einen Wechsel der Jabrepoche mufs Ungar " dcßhalb

annehmen, weil er den Beginn der 45jährigen Friedensperiode (Polyb. 11,

21, 1) zwischen Frühling 2S2 und Frühling 281 v. Chr. setzt, während der

nächste von Folyhius gemeldete gallische AngrifiF der des Jahres 618 varr.

(15. März 23G bis 14. Mürz 235 v. Chr.) sein soll. Unger setzt diesen An-

griff in den Anfang des Amtsjahres, welcher mit dem Ende des Olympiaden-

jahves 237/G v. Chr. zusammenfällt, um auf diese Weise das 45jährige Inter-

vall (282/1—237/G v. Chr.) zu erhalten (vgl. Rom. Stadtära p. 93).

2) S. p. 196 u. 211.

3) S. p. 21G, A. 1.

4) S. p. 224.

6) Vgl. p. 206 tf.

G) Auf diese Weise haben wir das dreizehnjährige Intervall zwischen

dem dritten und vierten (408—422) sowie das dreifsigjährige zwischen dem

vierten und fünften Einfall (422— 455), das zehnjährige nach der Schlacht

hei Sentinum und das 45jährige zwischen dem 471 geschlossenen Frieden

und dem nächsten Kriege festgestellt i

15»

V

\
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uns audonvoitig festgestellten Jalirzülilniig des FaLius siimmeo

so wird die Annahme, dafs der ganze Bericht des Polybius auf

Fabius 7Airiickgeht, für dessen Benutzung auch noch sonstige Er-

wägungen sprechen,') nicht mehr abgewiesen werdoi können.

Es erübrigt nun noch, die Resultate dieser Untersuchung in

Form einer Tabelle zusammenzustellen. Wir thun dies, indem wir

den varronischen Jahreszahlen die. ihnen nach unserer Ansicht

entsprechenden des Fabius *) in Klammern zufügen:

Gallischer Brand. 364 (3G6)

Im dreifsigsten Jahre zweiter Einfall der

Gallier. 396 (396)

Im zwölften Jahre dritter Einfall. 408 (408)

Dreizehnjährige Waffenruhe. 408—422 (408—421)
Alsdann Abschlufs eines Friedens, 422 (421)

an welchem die Gallier 30 Jahre festr

halten. ^ 423-454 (422-451)
Beutezug der Gallier in das römische

Gebiet. 4.55 (452)

Im vierten Jahre darauf Sieg der Gallier

und Samniten im Gebiet der Camerter

und Niederlage bei Sentinum. 459 (456)

ZehnjUhrige Waffenruhe. 460—469 (457—466)

Kämpfe bei Arretium und Niederwerfung

der Senonen durch M' Curius. Erhe-

bung der Bojer und Schlacht am vadi-

monischen See. 470 (467)

Im nächsten Jahre völlige Niederlage der

Bojer und Friedensschlufs. 471 (468)

4.5iährige Waffenruhe. 471-516 (468—513)

Abermalige Erhebung der Bojer, 516 (513)

Im fünften Jahre nachher Auftheilung des

picenischen Gebietes. 521 (518)

Im achten Jahre nachher unter dem Kon-

sulat des L. Aemilius Papus und C.

Atilius Regulus Krieg mit den Bojem
und Insubrem. 529 (526)

Zum Schlufs mufs noch bemerkt werden, dafs Polybius, in-

dem er hier der Jalirzählung des Fabius folgt, in Widerspruch

1) S. p. 198 ff.

2) S. p. 192.
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geriit mit seiner AiiHotzung des galUsclien Brandes auf 387/6

V. Chr. Wiilirend dieses Datum nach den alten offiziellen Fasten,

die die Diktatoreiijahre 421, 430 und 445 noch nicht enthielten,

berechnet ist,') kommt bei Fabius aufser diesen drei Jahren noch

ein Auarchiejahr sowie das Kriegstribunat von 387 in Wegfall.

Dafs Polybius mit Bewufstseiu zwei verschiedene Zeitrechnungen

nebeneinander angewandt haben sollte, ist wenig wahrscheinlich.

Eher dürfte anzunehmen sein, dafs ihm, als er unter Benutzung

des Fabius den Bericht über die Gallierkriege abfafste, jene

zwischen den Fasten des Fabius und der offiziellen Magistratsliste

bestehende Differenz nicht gegenwärtig war.

Neunter Abschnitt.

Die sonstigen Ären.

Die älteste Berechnung des Gründun'gsjahres der Stadt finden

wir bei Timüus, der die Erbauung Roms gleichzeitig mit der

Karthagos 38 Jahre vor ol. 1 = 814/3 v. Chr. setzte.*) Diese

Ausetzung beweist, dafs zu der Zeit, um welche Timaus seinen

Abrifs der römischen Geschichte verfafste (um 264 v. Chr.), die

Dauer der Königszeit noch nicht fixiert war. Mommsen') hat aller-

dings angenommen, dafs Timäus, weil er die Fabel von der Diuo

erzählte und dieselbe als die Gründerin Karthagos bezeichnete,*)

an eine Gründung Roms durch Aneas gedacht habe. Hierzu stimmt

es indessen nicht, dafs Timäus die Einnahme Trojas 000 Jahre

vor die um 734/3 v. Chr. erfolgte Gründung Korkyras, also etwa

1334/3 V. Chr., setzte.'') Da Timäus gerade der Chronologie ganz

1) S. p. 113.

2) Diouys. I, 74.

3) R. Chr. p. 136.

4) Fr. 23 Müller.

5) Fr. 53 Müller. Wie au.s Strabo VT, p. 2G9, ci>ichtlich ist, ging

tlic Gründung Kerkyras iler von Syrakus (734/3) unmittelbar vorher. Nach

dem Wortlaut von fr. 66, wonach dio opuntischcn Lokrer zur Sühnung eines

von Ajas verübten Frevels von dem dritten Jahre nach der Kinnahnie

Trojas der Athena in llium 1000 Jahre lang bi.s nach dem phokischen Krieg

alljährlich Menschenopfer darbrachten, scheint Timäus die Einnahme Trojas

1000 Jahre vor die Beendigung des heiligen Krieges durch Philipp (347/6)

gesetzt zu haben, doch fragt es sich, ob in dem Satze jjii/'mv iriöv nagd-

9^6vziov fiftu Tor ^ca-KiKOV nöXffiov inavaccvro z^g T0iarr7;g 9vci'as für
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besomltTO Sorgfalt zugewandt hat, so wird am wenigsten ange-

uouiiueu werden können, dafs er sicli auf diesem Gebiet einen

solchen AViderspruch mit sich selber zu Schulden kommen liefe.

Er kann also, wenn er die Gründung Roms 814/3 v. Chr. setzt,

nur die des Romulus im Sinne haben. AVenn er daher die Er-

bauung Karthagos gleichzeitig stattfinden läfst, so ist anzunehmen

dafs er die Sage von der Ankunft des Aneas in Karthago ent-

weder nicht kannte, oder ignorierte. Es ist, Avie Unger bemerkt,^)

ein dem Timäus eigentümlicher Zug, dafs er bedeutende Ereig-

nisse einander gleichzusetzen liebt. Den Brand des Tempels der

ephesischeu Artemis liefs er stattfinden in der nämlichen Nacht,

in welcher Alexander geboren wurde, ^) während ihm der Todestag

des Euripides mit dem Beginne der Tyrannisdes Dionys. zusammen-

fiel. ') Auf das nämliche Bestreben ist es zurückzuführen, dafs

er die Gründung der beiden Städte, die sich die Weltherrschaft

streitig machen sollten, gleichzeitig setzte. Es fragt sich nun

aber, ob Timäus das Gründungsjahr Roms nach dem Karthagos

oder vielmehr dieses nach jenem bestimmt hat. Die um mehrere

Jahrhunderte schwankenden Ansetzungen der Gründung Kartha-

gos*) beweisen, dafs eine Überlieferung, die eine annähernde

Zeitbestimmung hätte ermöglichen können, hier nicht vorlag.

Anders stand es mit der Erbauung Roms. In welches Olympiaden-

i>a)xix6v TtöXsfiov nicht Tpwixcv nöXfiiov zu lesen ist. Wie leicht diese Worte

miteinander verwechselt werden konnten, zeigt Cic. fam. V, 12, 2, wo der

umgekehrte Fall vorliegt. Für die Annahme, dafs Timäus die Einnahme

Trojas genau 600 Jahre vor die Gründung Kcrkyras setzte, spricht der Um-
stand, dafs der mit ihm etwa gleichzeitige Duris von Samos das Intervall

zwischen der Einnahme Trojas und dem Übergang Alexanders nach Asien

(335/4 V. Chr.) auf 1000 Jahre angiebt (Clemens Alex, ström. I, 21, 139, p.

403 Pot.), was auf ganz den uämlichen Zeitpunkt führt. Nach Ccnsorin. de

die nat., 21, 3 müfste Timäus die ?2iiinahme Trojas 417 Jahre vor die erste

Olympiade gesetzt haben, doch ist hier wohl mit Unger IIb. Mus. XXXV,
24 A 2 zu schreiben: <Timacus DLVIII, Thrasyllus) CCCCXVII. Über die

Zeitrechnung des zur Zeit des Tiberius lebenden Thrasyllus vgl. Clemens

Alex, ström. I, 21, 137, p. 401 ff. P. .

1) Rh. Mus. XXXV, 24.

2) Cic. de deor. nat. II, 69 (Tim. fr. 137).

3) Flut. Symp. VIII, 1, 1.

4) Philistus setzte dieselbe ungc-rähr in die Zeit der Einnahme Trojas

(vgl. Syncell. I, 324 Bonn, und Hieronym. ann. Abrah. 803 = 1214 v. Chr.),

während sie nach anderweitigen Angaben, die untereinander wieder ab-

weichen (vgl. p. 109, A 2), in der zweiten Hälfte des neunten JahrhundertÄ

V. Chr. erfolgt sein Boll,
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jähr das erste in den Fasten verzeiclincte Konsulat fiel, raufste

Tiniüus jedenfalls wissen, da ja der bei Dionys begegnende Syn-

chronismus, nach welchem der von der älteren Überlieferung in das

zweite Konsulatsjahr gesetzte Zug des Arruns gegen Aricia ol.

69, 1 = 504/3 V. Chr. stattfand, ohne Z^vcifel aus ihm entnommen

ist, ^) Für die Gründung der Republik mufste dem Timäus also ol.

G8,4 = 505/4 V. Chr. feststehen. Von hier aus konnte er das

Gründungsjahr berechnen, wenn er, wie dies die griechischen Chro-

nologen in solchen Fällen überhaupt zu thun pflegten, die Durcb-

schnittsdauer einer Königsregieruug feststellte und demnach für

die «jesamte Könij'szeit siebenmal soviel Jahre ansetzte. In

der That scheint Timäus nach diesem Prinzip verfahren zu sein.

Da er die Gründung Roms 814/3 setzte, so mufste ihm das erste

Jahr der Stadt 813 '2 sein. Zwischen diesem Jahre und 505/4,

in welches Timäus das erste Konsulat setzte, liegt ein Intervall

von 308 Jahren, welche Zahl gerade das Siebenfache von 44 be-

träft. Dafs die Gciu-ration, über deren Durchschnittsdauer die

Ansichten der Alten sehr auseinandergehen, auch zu 44 Jahren

gerechnet wurde, beweist die vierte Ekloge Vergils, in welcher die

grofse 440jährige Weltperiode als in 10 saecula oder Generationen

zerfallend gedacht wird. Vergil nahm zur Zeit, als er jenes Ge-

dicht schrieb (714 varr.), an, dafs das zehnte saeculum begonnen

liabe. -) Das Ende des neunten saeculum fiel, wie man damals

glaubte, mit dem Todesjahre Cäsars (710 varr.^)), das des achten

aber mit dem Jahre GGC varr. zusammen,'') welche beiden Ter-

mine gerade um 44 Jahre voneinander getrennt sind. Die der

Säkularfeier von 737 zu Grunde liegende Vorstellung, dafs die

440jährige Periode vier saecula von je 110 Jahren darstelle,^)

ist Wühl erst späteren Ursprungs.

In welches Jahr Timäus den gallischen Brand setzte, wissen

1) Vgl. p. 150.

2) V. 3 ff. ultinta Cumaei vcnit jam carmiuis aetas

ruagnus ab intogro saecloruin uascitur ordo.

Dafa Vergil sieb die Weltperiode als aus 10 saeiula bestehend denkt, geht

hervor aus v. 61: matri longa dccem tulerunt fastidia menses.

3) Vgl. Serv. ad Vcrg. ecl. IX, 47, wonach das Erscheinen eines Ko-

meten während der von Augustus im Jahre 710 zum Andenken an Cäsar

veranstalteten Spiele in diesem Sinne gedeutet worden sefn solL

4) Vgl. Plut. Sulla 7, wo die den Ablauf des achten Säkulume bezeich-

nenden Prodigien genau beschrieben werden.

5) Vgl. p. 174 flf.

«
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wir nicht. Es ist möglich, dafs ihm die wahre Zeit dieses von

seinem Zeitalter noch nicht sehr weit abstehenden Ereignisses

ebenso wie dem Theopomp noch bekannt war. Diese Annahme
gewimit an Wahrscheinlichkeit dadurch, dafs Timäus den Anfang

der gallischen Invasion richtig ol. 98, 1 = 388/7 v. Chr. setzte.
»)

Von Eratosthenes wissen wir, dafs er als Gründungsjahr

ol. 7, 2 = 751^0 V. Chr. annahm.") Da Polybius, bei welchem

wir dieses Datum finden,"'') das erste Konsulat ol. ßS, 1 =508/7
V. Chr.*) und den gallischen Brand ol. 98, 2 = 387;6 v. Chr.

setzt, ^) so sind diese beiden letzteren Zeitangaben ohne Zweifel

ebenfalls auf Eratosthenes zurückzuführen. Dafür, dafs die An-

setzung des gallischen Brandes auf 387/G von ihm stammt, spricht

aufserdem der Umstand, dafs dieselbe sich ebenso wie das Grün-

dungsdatum ol. 7, 2 ^) auch in der von Diodor benutzten, jedenfalls

auf dem System des Eratosthenes fufscnden Chronik findet.
')

Die Annahme des Eratosthenes, dafs die Einnahme Roms
durch die Gallier 387/6 v. Chr. falle, beruht, wie wir schon früher

sahen, auf einer auf Grund der römischen Magistratsliste ange-

stellten Berechnung. Eratosthenes erhielt jenes Datum dadurch,

dafs er auf jedes Kollegium ein Oljmpiadenjahr rechnete; der

gallische Brand mufste sich ihm also, da in den älteren Fasten

von den vier Diktatorenjaliren blofs eines mitzählt, statt auf

390/89 v. Chr., welches Jahr sich nach . der varronischen Ära

ergeben würde, auf 387/6 v, Chr. stellen.*) Wenn er nun weiter

das erste Jahr der Republik ol. 68, 1 = 508/7 v. Chr. setzte, so

liegt dieser Zeitbestimmung eine Magistratsliste zu Grunde, welche

ebenso wie die diodorischen Fasten von dem ersten Konsulat bis

zu dem Jahre des gallischen Brandes einschliefslich 122 Kollegien

zählte.^) Da für Eratosthenes das Gründungsjahr ol. 7, 2, das

erste Jahr der Stadt also ol. 7, 3 = 750/49 v. Chr. war, so mufs

er für die Köuigszeit 242 Jahre gerechnet haben. Die Dauer

der Königsregierungen war demnach zur Zeit des Eratosthenes schon

1) S. p. 111.

2) S. p. 112, Ä. 2.

3) Dionys. I, 74.-

4) Polyb. III, 22, 2, vgl. p. 183, A3.'
5) Polyb. I, 6, 1.

6) Diod. VII, 3 (aus Syncell. I, 366, Bonn).

7) Vgl. p. 109 und 112.

8) S. p. 118.

9) Vgl. p. 186.
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dahin festgestellt, dafs für sie doppelt so viele Jahre als für die

folj^eiide Periode der Republik bis zum gallischen Brande gerechnet

wurden. Das Intervall zwischen dem ersten Jahre der Republik

und Hemdes gallischen Brandes beträgt nach Eratosthenes 121 Jahre

(508/7—3876 v. Chr.); für die Königszeit hat er also gerade

doppelt soviel Jahre augesetzt. Poljbius, der die Zeitrechnung

des Eratosthenes acceptierte, hat sodann im Anschlufs an dieselbe

die Dauer der einzelnen Konigsregierungen festgestellt.*)

Ebenso wie Poljbius hat sich Cornelius Nepos an das

System des Eratosthenes angeschlossen. Dafs er die (Gründung

Roms ebenfalls ol. 7, 2 setzte, ist ausdrücklich bezeugt.*) Zu

diesem Ansatz stimmt auch die Angabe des Nepos, dafs Rom
bis zur Zeit des Pyrrhus 470 Jahre lang mit Schindeln gedeckt

gewesen sei.') Das dem Kriege mit Pyrrhus voraufgehende Jahr

(473 varr.) war nach Eratosthenes, der von der Erbauung Roms bis

zum gallischen Brand im ganzen gerade soviel Jahre rechnete,

als die spateren Fasten, dagegen von den vier Diktatorenjahren

nur eines zählte, gerade das 470. der Stadt. Ebenso folgt Nepos

der eratosthenischen Ära, wenn er die Geburt Alexanders des

Grofsen (356/0 v. Chr.) in das 395. Jahr der Stadt setzt, wobei

er indessen irrtümlich als Konsuln die des Jahres 400 varr.

nennt.*)

Die Zeitrechnung des Eratosthenes wurde, wie Solin sagt,

auch acceptiert von Lutatius, unter welchem wohl Q. Lutatius Catulus

(cos. 652 varr.) zu verstehen ist. Auch Cicero hat in der Schrift

de re publica, obwohl er hier für die Periode der Republik, ebenso

Avie in dem Briefe ad fam. IX, 21, an der Jahrzählung der offi-

ziellen Fasten festhält,^) das eratosthenische Gründungsdatum'')

1) Cic. de rep. II, 27 : ille (Numa Pompilius) cum undequadraginta

annos eumma in pace concordiaqne regnavisset — sequamur enim potie-

simum Polybium nostrom, quo nemo fuit in exquirendis teraporibus dili-

gentior — exceseit e vita.

2) Solin. I, 27: (Romam placet conditam) Nepoti et Lutatio opiniones

Eratostheniset Apollodori comprobantibus olympiadis septimae anno secundo.

3) Plin. n. h. XVI, 36.

4) Soliu. 40, 4 (p. 237 Momms.): oritur, ut Nepos edit, M. Fabio Am-

busto T. Quinctio Capitolino cos. post Romam conditam anno treceutesimo

nonagcneimo (so Unger Rb. Mus. XXXV, p. 15 richtig für octogensimo)

quinto.

5) S. p. 33 ff.

6) de rep. II, 18: nam si, id quod Graecorum investigatur annalibns,

Roma conditast secmido anno Olympiadis scptumae. Vgl. p. 112, A. 2.
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uud für die Regierungen der einzelnen Konige die uuf dem System

des Eratostlienes beruhenden Ausetzungen des Polybius ange-

nommen.') Die Ansetzung des gallischen Brandes auf 387/6

begegnet noch bei Trogus uud Orosius.')

Unter den von römischen Autoreu aufgestellten Aren kommt
neben der des Fabius, die wir bereits besprochen, in erster Linie

iu Betracht die seines Zeitgenossen L. Cincius Alimentus.

Nach Diouys (I, 74) setzte derselbe die Gründung Roms ol. 12, 4

= 729/8 V. Chr. Anderweitige Daten sind von ihm nicht über-

liefert. Da hinsichtlich der Anzahl der Konsulatsjahre die Fasten

nur wenig voneinander abweichen, so kann die überaus tiefe

Ansetzung des Gründuugsjahres nur dadurch erklilrt werden, dafs

Cincius die Dauer der Königszeit erheblich geringer berechnete,

als die übrigen Annalisten. Mommsen hat angenommen, dafs das

Gründuugsdatum ol. 12, 4 eine Berechnung der Königszeit zu

220 Jahren oder zwei augusteischen saecula von je 110 Jahren

voraussetze, was ihn zu der weiteren Folgerung bestimmt, dafs

der von Dionys erwähnte Cincius nicht der alte Aimalist, sondern

der gleichnamige Philologe der augusteischen Zeit sei, welcher

verschiedene Schriften antiquarischen Inhalts verfafste.^) Eine

Ansetzung der Königszeit zu 220 Jahren ist indessen sonst uir-

gends bezeugt. Es liegt die Vermutung nahe, dafs Cincius in

Übereinstimmung mit Fabius^) die ersten Konsuln ol. G9, 2 =
503/2 V. Chr. setzte und, indem er die Königszeit zu 225 Jahren

rechnete, als Gründungsjahr 729/8 v. Chr. gewaim. Die Herab-

setzung der Königszeit von 244 Jahren auf 225 kann darin ihren

Grund haben, dafs Cincius ebenso wie Piso^) die Unvereinbarkeit

der den jüngeren Tarquinius als den Sohn des älteren bezeich-

nenden Tradition mit der 44jährigen Regierung des Servius Tullius

erkannte und daher dieselbe von 44 Jahren auf 25 reduzierte.

Die catonische Ära, nach welcher Roms Gründung ol. 7, 1

= 752/1 V. Chr. fällt, beruht, wie wir bereits geselioi haben, auf

den älteren offiziellen Fasten, deren Magistratsjahre dtTrchgängig

vollen Kalenderjahren gleichgesetzt wurden.") Nur eine geringe

1) De rep. II, 27, vgl. p. 233, A 1.

2) Vgl. p. 107, A 2.

3) Rom. Chron. p. 135, vgl. p. 318.

4) Vgl. p. 191.

5) Dionys. IV, 7.

6) Vgl. p. 166 S.
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Modifikation der catoiiisclien Ära ist die von Gellius und L.

Cassius Ilemina (beide um 146 v.Chr.) befolgte Zeitrechnung.

Von beiden Autoren wissen wir, dafs sie das auf den sallischen

Brand folgende Jahr 365 varr. als das 363. der Stadt bezeich-

jjctcn. Von Gellius steht aufserdera noch fest, dafs ihm das

varronische Jahr 593 das 588. der Stadt war.') Gellius und

Cassius Heniina zählten also, wie die Vergleichung dieser beiden

Jahrzahlen beweist, von 364 bis 503 varr. 3 Jahre weniger als

die gewrthnlichen Fasten, was nur in dem Fehlen der drei Dik-

tatoreujahre 421, 430 und 445 seinen Grund haben kanu. Wenn
daher beide Autoren von der Gründung Roms bis zum gallischen

Brand (364 varr.), welcher ihnen in das 3G2. Jahr der Stadt fiel,

im ganzen zwei Jahre weniger zählten als die varronische Ära,

so ist anzunehmen, dafs sie in Übereinstimmung mit den älteren

offiziellen Fasten von dem ersten Konsulat bis zu dem Jahre des

gallischen Brandes einschliefslich 121, für die Königszeit dagegen

ebenso wie Solinus^) 241 Jahre ansetzten. Das Tntervall zwischen

dem ersten Konsulat und dem Jahre des gallischen Brandes

(242— 362) betrug hiernach 120 Jahre, dagegen der zwischen

dem ersten Jahre der Stadt und dem letzten Regierungsjahre des

Tarquinius Superbus liegende Zeitraum gerade das Dopiielte. Da
Gellius und Cassius Hemina im ganzen 5 Jahre weniger zählen,

als die varronische Ära, so fällt hiernach, wenn man auf jedes

Stadtjahr ein Olymjjiadenjahr redmet, die Gründung Roms auf

ol. 7, 4, welches Datum sich bei Syncellus und im Chronicon

paschale findet.')

Einer auffallend hohen Ansctzung der Erbauung Roms be-

gegnen wir bei dem Annalisten L. Calpvirnius Piso (cos. 621,

cens. 634). Sein Gründungsdatum ist überliefert durch eine Stelle

bei Censorin (de die nat. 17, 13), welche nach den Handschriften

folgcndcrmafsen lautet: uostri majores, quod natura saeculum

fjuantum esset exploratum non habebant, civile ad certum mo-

dnluni annorum centum statueruut. testis est Piso, in cujus

annali septimo scriptum est. sie: Roma condita anno D septimo

1) S. p. 45.

2) SoHnus I, 31: regnatum est annis duccntis quadraginta uno.

3) Syncell. I, 3G1 Bonn: 'Pcojut'ioi' t^acX xorrc: ro riloq r^j %' olvfiitidSoe

ßaciXfvaai. Chron. pasch. I, 204: reo dfnäzw tm zov Uxa^ *t(l zfzaQzqi

tzti. tßSourig öXvumaSog il^oozov tizuqzov zT,g oly.iiag jji/xi'ac ayovzsg

Iviavrov 'Pwfios y.al 'Ptjuos Kxi^ovai xijv 'PäfiTjv.
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saeculum accipit liis consulibus qui pio.\iiui sunt cousules M.

Aemilius M. filius Lepitlus, G. Popilius II abscns. Die genannten

Konsuln sind die des varronisclien Jalires 596. Für anno D
septimo saoculum hat Laclimaun augenscheinlicli richtig herge-

stellt auno DC septimum saeculuiu. Piso liefs also in dem Jahre

506, welches sich vom 15. März 158 bis zum 14. März 157 v. Chr.

erstreckte, das siebente Jahrhundert der Stadt beginnen; die

Gründung fällt für ihn mithiu auf den 21. April 158 v. Chr.

Für das verdorbene accipit hat Scaliger occipit eingesetzt. Durch

diese Änderung, welche Ilultsch in seiner Ausgabe acceptiert hat,

wird aber die Ausdrucksweise insofern inkorrekt, als nach Piso,

der die Gründung Roms 5 Jahre höher als Varro setzte, das

varronische Jahr 596 nicht das 600., sondern das 601. der Stadt

war. Matzat (I, 315), der dies richtig erkannt hat, will daher

anno DCI lesen. Einer solchen Änderung bedarf es indessen

nicht, wenn man für accipit, was paläographisch entschieden am
nächsten liegt, accedit einsetzt und statt Roma condita Romae

conditae schreibt. Die Bezeichnung Romae conditae anno DC
geht alsdann auf das vorhergehende Konsulatsjahr, an welches

sich das siebente Jahrhundert mit den nun folgenden Konsuln

(his consulibus qui proximi sunt) anschliefst.^) Mit dem Satze

consules M. Aemilius M. f. Lepidus, G. Popilius II absens wird

alsdann in der üblichen Weise das neue Jahr eingeleitet.

1) ünger, Rh. Mus. XXXV, 33, meint, Piso könne nicht die beleidi-

gende Plattheit begangen haben, seine Leser darüber zu belehren, dafs mit

dem Stadtjahr 600 der Wechsel eines Jahrhunderts stattgefunden habe. Er

vermutet daher, dafs die Worte anno DC septimo zwar dem Censorin,

welcher durch das Citat die Ansetzung des saeculum zu 100 Jahren belegen

wollte, schon vorgelegen, im ursprünglichen Texte der pisonischen Annalen

jedoch gefehlt hätten und durch Verdoppelung des vorhergehenden annali

septimo entstanden seien. Die hiernach noch verbleibenden Worte Roma
condita saeculom accipit seien nicht auf den Beginn eines neuen Jahrhun-

derts zu beziehen, sondern saeculum bezeichne vielmehr im etruskischen

Sinne das Mafs für die längste Dauer des menschlichen Lebens (vgl. Cens.

17, 2fF.), welches eine wechselnde Zahl von Jahren umfafste. Es liegt in-

dessen kein Grund vor, an dem überlieferten Wortlaut Anstofs zu nehmen.

Piso konnte eben deswegen, weil der Autdruck saeculum im Sinne von

Jahrhundert, in welchem er ihn anwandte, nicht allgemein gebräuchlich

war, sich zu der Bemerkung veraulafst sehen, dafs das siebente saeculum

mit dem Ablauf des COO. Jahres der Stadt beginne. Zugleich wollte er wohl

darauf hinweisen, dafs die 008 gefeierten SUkularnpiele, mit denen man das

600jährige Bestehen der Stadt begangen hatte (vgl. p. 174), nicht zur rich-

tigen Zeit stattgefunden hätten.
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Im übrig(!n ist uns von der Zeitrechnung Pisos weiter nichts

heka)int, als dafs er die Jahre 447 und 448 überging/) was

jedenfalls aus chronologischen Gründen geschehen ist. Die Dik-

tatorenjahre 421, 430 und 445 müssen in der Magistratsliste, die

Piso seiner Ära zu Grunde legte, gefehlt haben, da er sonst statt

der zwei Konsulatsjahre eher zwei Diktatorenjahre hätte weg-

lassen können. Das frühe Gründungsdatum kann also nur da-

durch erklärt werden, dafs Piso der Königszeit eine längere Dauer

zuschrieb als die übrigen Annalisten. Unter den verschiedenen

uns vorliegenden Königslisten findet sich nur eine, deren An-

sehungen sich mit der Zeitrechnung des Piso vereinigen lassen.

Es ist dies die dopjjclt überlieferte Liste der excerpta barbari,

in welcher für die Regierungen der sieben Könige im ganzen

251 Jahre gerechnet sind.^) Da Piso aufserdem, wie dies sonst

bei den Annalisten durchgängig geschieht, noch ein Interregnen-

jahr nach Romulus angenommen haben wird, so setzte er, da

für ihn das erste Jahr der Stadt 758/7 v. Chr. war, die ersten

Konsuln 50G/5 v. Chr., den gallischen Brand aber, da er aufser

den drei interpolierten Diktatorenjahren auch 447 und 448 nicht

zählte, 385/4 v. Chr. Er hat mithin ebenso wie Fabius und

Polybius von dem Beginn der Republik bis zu dem Jahre des

aallischen Brandes cinschlicfslich 122 Jahre gerechnet. Für die

von den sonstigen Aren erheblich abweichende Ansetzung der

Königszeit zu 252 Jahren liegt die Erklärung sehr nahe, 252

ist gerade das Siebenfache von 36; Piso hat also, wie dies die

griechischen Chronologen zu thun pflegten, für die Generation

eine bestimmte Durchschnittsdaucr festgestellt und hiernach die

Gesamtdauer der Königszeit berechnet. Es verdient hervorge-

hoben zu werden, dafs derselbe Annalist, der die bei den Römern

sonst selten gebrauchte Berechnung nach Generationen anwandte,

die von den übrigen Autoren übersehenen Widersprüche in den

1) Liv. IX, 44, 2 (beim Übergang zum J. 449): creati consnles L. Po-

sturaius, Ti. Mioucius. hos consulcs Piso Q. Fabio et P. Decio suggerit

biennio exempto, quo Clandium Volutuniumque et Cornelium cum Marcio

consnles factos tradidimuB.

2) Vgl. Euscbius, cd. Schoene I, app. p. 200 ff. und 219. An der erst^ren

Stelle ist die Gesanitdauer der Königszeit zu 255, an dor letzteren aber zu 261

Jahren angegeben. Dafs die letztere Zahl die richtig überlieferte ist, er-

sieht man daraus, dafs p. 200 der Anfang der Regierung des Romulus in

das Wcltjahr 4820 und p. 201 das Ende der Künigsherrschaft in das Welt-

jahr 5071 gesetzt wird.
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die Rogierinigen der Tarqiiinier betreffenden Zeitangaben wohl

bemerkte') und dieselbtMi «lurch die Annahme, dafs der jüngere

Tarquinius nicht ein Sohn, sondern ein Enkel des alteren gewesen

sei, 7A\ heben suchte.

AVarum Piso die Kollegien der Jahre 447 und 448 strich,

liifst sich nicbt mit Sicherheit ermitteln, doch ist ein Grund

hierfür wohl denkbar. Es ist möglich, dafs Piso bei einem

griechischen Schriftsteller für die 413 varr. fallende Überfahrt

des Epirotenkönigs Alexander nach Italien das Datum ol. 111, 1

= 330/5 V. Chr.*) angegeben fand. Zwischen diesem Jahre und

dem ersten Jahre des ersten punischen Krieges (490 varr.), welches

mit ol. 129, 1 zusammenfiel, lagen nach den älteren Fasten, in

welchen die Diktatorenjahre 421, 430 und 445 fehlten, 74 Jahre,

während das Intervall nach der Oljmpiadenära nur 72 Jahre betrug.

Piso mufste also, wenn auf jedes Magistratsjahr ein Olympiaden-

jahr kommen sollte, irgendwo zwei eponyme Kollegien streichen.

Warum er gerade die Konsulatsjahre 447 und 448 varr. gestrichen

hat, mufs dahingestellt bleiben.

Der Jahrzähluug des Piso folgt Eutrop, wenn er die mit

dem Jahre 411 beginnenden Samniterkriege, deren Beendigung

er 4G4 varr. setzt, sich auf 49 Magistratsjahre erstrecken läfst,')

Avährend die späteren Fasten von 411— 464, beide Termine ein-

geschlossen, 54 Stellen zählen. Ebenso scheint auf der^eitrech-

nung Pisos die Angabe des Dionys zu beruhen, wonach die

Schlacht bei Marathon (nach dem marm. Par. 490/89 v. Chr.)

IG Jahre nach der Bestattung des Brutus (nach Piso 506/5 v. Chr.)

stattfand.*) Wenn ferner Gellius und Orosius die Thronbesteigung

Philipps von Makedonien (360/59 v. Chr.) in das 400. Jahr nach

Roms Erbauung setzen,^) so ist hier als Gründungsjahr jedenfalls

das pisonische Datum 759/8 v. Chr. angenommen und das erste

Jahr der Stadt, wie dies bei den Späteren öfter geschieht, dem

Gründungsjahre gleichgesetzt.

1) Dionye. IV, 7.

2) Vgl. p. 128.

3) Eutrop. II, 9 unt€r d. J. 464: P. Cornelius Rufinus, Manios Curins

Dentatus, ambo consules, contra Samnites missi ingentibus proeliis eos

confecere. Tum bellum cum Samnitibus per annos novem et XL actum

suetulerunt.

4) Dionys. V, 17: vcTtQft tu MaQu&cövia r^g Bgovtov xacpr/s tv-tai-

dfKu rtfffiv.

5) Gell. Doct. Att. XYll, 21, 28. Gros. HI, 12.
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Die an letzter Stelle noch zu besprechende varronische

Ära setzt, wie wir schon früher sahen, das von Atticus zuerst

angenommene Gründnngsjahr ol. G, 3 == 754/3 v. Chr. voraus.*)

Atti'cus gelangte zu diesem Datum durch eine sehr ei)ifache Be-

rechnung, indem er die Jahre der Republik nach den capitoli-

nischen Fasten zählte, für die Klniigszeit aber, welche nach der

capitolinisohen Liste 243 Jahre umfafste, im Anschlufs an die

ältereu offiziellen Fasten 244 Jahre ansetzte. Varro kam auf

einem ganz anderen Wege zu dem nämlichen Resultat, indem er

von der unter 354 varr. in den annales maximi verzeichneten

Sonneufinsteiniis die früheren Finsternisse' bis zu derjenigen, bei

welcher Romulus verschwand, znrückberechnete.^) Er ging hierbei

ebenso wie die Urheber der Fastenredaktion, auf welcher die

capitolinische Liste beruht,') von der irrtümlichen Voraussetzung

aus, dafs jene Finsternis identisch sei mit der in Sicilien be-

obachteten Finsternis des 2L Juni 400 v. Chr., als deren Datum
er bei griechischen Autoren ol. 04, 4 angegeben fand. Für die mit

dem Tode des Romulus zusammenfallende Sonnenfinsternis erhielt

er auf diese Weise, indem er das mit dem Frühling beginnende

Stadtjahr 354 mit ol. 95, 1 gleichsetzte (vgl. p. L33) und die

Dauer der von den Chaldiiern festgestellten Periode, in welcher die

nämlichen Finsternisse sich wiederholten, irrtümlich zu 18 Jahren

7 Monaten rechnete,'') ol. IG, 1 (71G 5 v. Chr.). Indem er nun

weiter für die Regierung des Romulus, wie es im letzten Jahr-

liundert der Republik üblich war, 37 Jahre ansetzte,^) stellte sich

für ihn das erste Jahr der Stadt auf ol. G, 4 = 753/2 v. Chr. und

die Gründung auf das von Atticus gefundene Datum ol. 6, 3.

Ihre weite Verbreitung verdankt die von Atticus aufgestellte Ära

wohl einesteils dem Umstand, dafs für die Königszeit die am
meisten ijancbare Berechnung zu 244 Jahren, für die Jahre der

Republik aber die jüngere um jene Zeit mehr und mehr in Ge-

brauch kommende und bald nachher mit der Aufstellung der

capitolinischen Fasten offiziell rezipierte Zählung befolgt wurde,

andernteils aber dem ZusammentrefTen mit den auf rein astro-

nomischem Kalkül beruhenden Berechimngen Varros.

1) S. p. 1.

2) Censorin. de die nat. 21, vgl. p. 126, A 6.

3) Vgl. p. 133.

4) S. p. 12G ff.

ö) Vgl. p. 127, A 1.
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Die auf Varros Wunsch von dessen Freunde L. Tarutius

aus Finnuni angestellten Berechnungen, durch welche der Zeit-

punkt der Konzeption und der Geburt des Romulus sowie der

Erbauung der Stadt bis auf die Stunde genau bestimmt wurde,

beruhen, wie aus Plutarchs Angaben') deutlich erhellt, lediglich

auf astrologischer Spekulation. Da Tarutius den neunten Tag
des ägyptischen Monats Pharmuthi-j dem 21. April, welchen er

in Übereinstimmung mit der feststehenden Tradition als Grün-

dungstag annahm,') gleichsetzte, so mufs er die Konzeption des

1) Plut. Romulus 12: 'Ev Si toig xar« Ba^^oava zov cpilococpov XQOvoig

.... Tjv TaQOVTiOi haiQog avroü, <pil6aocpog (ilv aXlcag nat iia9Tjfiariyi6g,

antöfiivoe Sl T^c TTfßl Tov nt'vaxa ^i968ov &fcoQiag tvf-na ^al ^oxcSv iv

ocvzf] itfQiTzog iJvai. Tovtco TiQOvßalBv o Bä^iQuv uvayctyfiv zrjv 'Pco^viov

yivfaiv flg Tjfiigav xa) (oquv, ix zäv liyo^ivcov anoztXfCjiuzoav nfql zov

ctpSga Ttoirjcäfiivnv zov avlloytouov, (OGTtfQ ai tcov yfcofifZQiKwv vcprjyovvtai

nQoßlrjfiäzuiv avaXvGftg' zijg yag avzrjg ^fcagiag fJvai xqovov zf laßövzag

uv9()cönov yivtcicog ßi'ov TTQOfinfiv xal ßuo So^ivzi &rjQ(vGai xQOVov. 'Enolr]-

ctv Qvv TO itQ06za%Q\v 6 Taqovziog, xoti zä te nä&r] xal ^Qycc zov avSQog

IniSwv xol jjpo''*'*' t^'tS xal zQonov zfXsvz^g xal nuvza za zoiuvza avvd^flg,

(V (läXa zt&a^tQTj'KÖTUig xal dvSQfLcog antcpi]vazo ztjv (ilv Iv zfj (itjzqI yiyo-

j'M'Oft Toü 'J^tofiviov cvXXri'[l)iv ^zfi ngazco z^g Sfvzfgag 6Xv(iniccSog, Iv fiiivl

naz' AlyvTtziovg Xoiitv. zqizj] xal fUäSi zgizr^g cogag, -na^' tjv 6 i^Xiog i^fXins

TiavzfXwg' tijv S IfKpnvrj yh'tciv iv iir/vl f)u>v& rifitQO! TtQwzi} fiiz' ilyidSa

nfql ijXiov (tvazoXdg. Kzic9^vai 8e zfjv PufiTjv vn' avzov zij Iväzrj ^uq-

fiov9l /i/jvos iczufitvov (ifza^i) ösvzsgag laQag kuI zQizrjg' infiSf} xal nöXsag

zviTjv, wantQ dv^Qiönov, v.vQtov ixiiv oi'ovzai xqovov ix z^g jiQcözTjg ytvicBcog

n^og zag zäv actigcov fitoxocg 9(<oQOVfisvov.

2) Das iigyi)tiscbe Jahr bestand aus 12 Monaten zu je 30 Tagen mit

ß am Schlüsse eingefügten Schalttagen, es betrug also 3G5 Tage. Die

Namen der Monate sind Thoth, Pbaophi, Athyr, Choiak, Tj-bi, Mechir,

Pbaracnoth, Pbaimuthi, Pacbon, Payni, Epiphi, Mosori (vgl. Ideler I, 944?.).

Da das ägyptische Jahr um '/^ Tag kürzer war, als das julianische, so

mufstc sein Anfang sich gegen den des letzteren alle 4 Jahre um einen

Tag verfrühen. Nach Cens. de die nat. 21, 10 fiel im Jahre 238 v. Chr.

(991 varr.) der 1. Thoth mit dem 25. Juni zusammen.

3) Matzat 1, 34G ff. nimmt im Widerspruch mit der oben (A 1) ange-

führten Angabe Plutarchs an, dafs Tarutius den Zeitpunkt der Konzeption

des Romulus, die von einer totalen Sonnenfinsternis begleitet gewesen sein

soll (vgl. Dionys II, 5G), mit Hilfe der irrtümlich zu 18 Jahren 7 Monaten

ang(.'nomraenen chaldäipchen Periode (s. p. 12Cfr.) bestimmt habe. Alsdann

würde er, da der Tod des Romulus auf die Nonen des Quinctil fiel (s. p. 126,

A 4), seine Konzeption auf die Nonen des Oktober und mithin, da dieser

Tag dem 23. Choiak ont.=prcchen würde (vgl. A 1), die fJründnng der Stadt,

die nach der von ihm gegebenen ägyptischen Datierung am 9. Pharmutbi

erfolgte, auf den 24. Januar gesetzt haben. Diese Annahme widerstreitet
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Romulus, die nach kci'ikt Aiigiibc ol. 2, 1 = 772/1 v. Chr. am
23, Clioiak statt gcfuixloi luiLon soll, nach dem altrömischen

Kah^ider, den er soinor Koiistrnlction notwendig zu Grunde legen

ninfste, auf den 3. Januar 771 v. Chr. gesetzt haben. Welches

Grihidungsjahr er annalini, ^vird nicht angogohen. Die Gleichung

21. April = 9. Pliarnuithi setzt voraus, dafs dem 1, Thoth der

0, Sei)tember des altrömischen Kalenders entsprach. Bei nor-

malora Gange des Kalenders mufste zu Beginn der Schaltperiode

der 1. altrömische Januar dem nilmlichcn Tage des julianischen

Kalenders, mithin der 0. alt römische Se]ttcmber dem 3. julia-

nischen September entsi»rechen. Nun triflt die Gleichung 1, Thoth

= 3. Sept jul. zu filr die Jahre 711—714 varr., also gerade för

die Zeit, um welche Varro die seiuc Zeitrechnung darlegende

Schrift de gentc populi Romani vcrölfentlichte.') Man sollte hier-

nach erwarten, dafs Tarutius ebenso wie Varro die Gründung

Roms ol. G, 3 gesetzt hätte. Bei näherer Untersuchung findet

man indessen, dafs er vielmehr der cajtitolinischeu Ära folgte.

Es ergiebt sich dies aus folgender Erwägung. Die Konzeption

des Romnlus soll nach Tarutius aui 23. ClK)iak 771 v.Chr. während

einer totalen Sonnenfinsternis, also ztir Zeit des Neumondes, statt-

gefunden haben. Nun stand aber am Grüudungstage, welchen

Tarutius dem 9. j^harmuthi gleichsetzt, seiner Angabe zufolge

die Sonne im Zeicheii des Stieres tiud der Mond in dem der

Wage.^) Mithin fand die Griindinig nach der Ansicht des Tarutius

aber nicht nur den Angabon dos Polin (T, 18) niid des Lj-dns (de mens. I, 14),

•wonach Tarnlius in Übcrcinstimiiunig mit der sonstigen Überlieferung die

Erbauung Roms auf den 21. Ajiril Kctzle, Bondorn auch dem hiermit in

Einl^lang stehenden Zeugnis Ciceroa de div. IT, 98: L. quidera Tarutius

Firmanvis, faiuiliaris nostcr, in i>viniiB Chaldaicis rationibns eruditus, urbis

(tiam nostrae iiataleiu dioni rcpctebat ab iis I'arilibus, qwibus eara a Romulo

conditam accepimus. Mat/at liat dieae Stelle freilich dahin verstanden, dafs

Tarutius die Gründung Roms auf einen anderen Tag verrückt habe, doch

bedeutet repetere hier wie sonst ,,von etwas herleiten, auf etwas zurück-

führen".

1) Vgl. p. 1, A 1. Unger (.Thb. f. l<lass. l'hil. 1884, p. 570) nimmt an,

dafs Tarutius die römischen Kiilendenlalon auf die rigvptischen nicht seiner

eigenen Zeit, sondern des achion .Talirhnnderts v. Chr. reduzierte. In diesem

Falle muffte, wenn er die Grünihmg Konis ol. 0, 3 setzte, der 9. Pbarmnthi

dem 4. Oktober 754 v. Chr. enlsprochon haben, welches Datum nach Ungors

Ansicht sich auf den der niensehlielien Konzejilion entsjirechenden Beginn

des Haues der Stadt beziehen soll.

2) Solin. I, 18.

n ol zapf cl, riim. Chronologie. 16
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kurz vor dem Eintritt des Vollmondes statt, um welchen der

Mond der Sonne gerade gegenüber, also im Zeichen des Skorpions

hatte stehen müssen. Es ist uns hiermit ein Anhaltsjmnkt ge-

geben, um das von Tarutius angenommene Gründungsjahr zu

bestimmen. Das Intervall zwischen dem Neumond des 23. Choiak

771 und dem 9. Pharmuthi 753 betrügt 18 X 3G5 Tage + 106

Tage, oder wenn man das ^londjahr, wie es Tarutius gethan haben

wird, zu 35473 Tagen rechnet, 18 Mondjahre + 18 X lO^/g Tage

+ 106 Tage = 18 Mondjahre -f 298 Tage = 18 Mondjahre

+ 10 Mondmonate + 3 Tage. Der 9. Pharmuthi 753 fiel mithin

kurz nach dem Neumond, um welche Zeit der Mond etwa im

Zeichen der Zwillinge stand, und kann daher der von Tarutius

angenommene Gründuugstag nicht sein. Wohl aber trifft die An-

gabe des Tarutius zu für den 9. Pharmuthi des folgenden Jahres.

Das Intervall zwischen diesem Tage und dem 23. Choiak 771

beträgt 19 X 305 -f 100 Tage = 19 Mondjahre + 19 X IOV3

Tage + 106 Tage = 19 Mondjahre + 309 Tage = 19 Mond-

jahre -}- 10 Mondmonate + 14 Tage. Der 9. Pharmuthi 752

V. Chr. füllt also, da der Mondmonat durclischnittlich die Länge

von 29 y^, der halbe Mondmonat also die von 14% Tagen hat,

ganz kurz vor den Eintritt des Vollmondes, was der Angabe des

Tarutius vollkommen entspricht. Tarutius ist also ebensowenig

bemüht gewesen, ein neues Gründungsjahr als einen neuen Grün-

dungstag zu finden, sondern hat sich hinsichtlich des Gründungs-

tages an die allgemein feststehende Überlieferung, hinsichtlich

des Gründungsjahres aber an die damals zwar noch nicht offiziell

rezipierte, aber doch schon in Gebrauch gekommene capitolinische

Ära angeschlossen. Eine Bestätigung hierfür ergiebt sich auch

daraus, dafs nach Tarutius zur Zeit der Gründung Romulus

18 Jahre alt war.^) Da Tarutius die Konzeption des Romulus in

den Januar (vgl. p. 241) und seine Geburt mithin in den Oktober

771 V. Chr. setzte, so hatte hiernach Romulus am 21. April 752

das 18. Lebensjahr zurückgelegt. Die Angabe, dafs Romulus,

als er die Stadt erbaute, 18 Jahre alt war, begegnet bereits bei

Fabius und anderen alten Annalisten (Dionys. I, 79); Tarutius

hat also im Anschlufs an diese Überlieferung das Geburtsjahr

des Romulus berechnet.

IJbrigens gehörte Varro zu doijcnigcn Autoren, welche nicht

nur eine Gründung Roms von Alba, sondern auch eine solche

1) Solin. I, 18.
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von Troja aus und niitliin zwei verschiedene Romulns annahmen.')

Es ergioht sich dies, Avio Unger richtig bemerkt, aus einer von

Gellius citiertcii Stelle aus Varros antiquitates, wonach Varro

vom Anfang des Romuhis bis zur Abfassungszeit dieser Schrift

über 1100 Jahre rechnete.^) Einen weiteren Beweis dafür, dafs

Varro die erste Gründung Roms in die troische Zeit setzte, liefert

seine Angabo, dafs Nantes, ein Geführte des Aneas, das Palladium

nach Rom getragen habe.'j Später hat sich indessen Varro der

herkömmlichen Ansicht angeschlossen, welche den König Romulus

als den ersten Gründer der Stadt betrachtete. Er giebt dieser

Auffassung Ausdruck in der ScJiritt de re rustica (III, 1): etenim

velustissimum ojipidum cum sit traditum Graecum Boeotiae Tliebae,

quod rex Ogygcs acdificarit, in agro Romano Roma, quam Romulus

rex (nam in hoc nunc deniquo est, nt dici possit, non cum Ennius

scripsit:

Septingcnti sunt paulo plus aut minus anni

Augusto augurio postquam inclita condita Roma est)...

Von Ennius wissen wir, dafs er die Erl)auung Roms einem

früheren Romulus, einem Enkel dos Aneas, zuschrieb.*) Die von

Varro citierte Zeitangabe geht wohl nicht auf die Zeit des Ennius

selbst, in wolchcm Falle der Dichter die damals jedenfalls für

die Römer schon feststehende troische Chronologie verjiachlassicrt

haben müfste, sondern sie mag gestanden haben in einer etwa

dem Camillus nach der Wiederherstellung Roms in den Mund
gelegten Rede.^)

Was nun die Anwendung der Aren bei den einzelnen Autoren

betrifft, so finden wir die varronische Zeitrechnung befolgt bei

Censorinus und Dio-Zonaras, ebenso mit vereinzelten Ausnahmen

in den zahlreichen Zeitangaben des riinius,*^) die capitolinische

1) Vgl. p. 112, A 2.

2) Gell. I, IG, 3: Varro in XVII hninanarum: ad Ronnili initiam plus

niille ot centura annorum est. ünger Rh. Mua. XXXV, 38.

3) Serv. ad Vcrg. Aen. V, 704.

4) Serv. ad Vcrg. Aen. I, 273.

5) Man vergleiche die Worte des Camillns bei Liv. V, 54, 5: treccn-

tfsimns sexagcsimns quintus urbis annns, Qnirites, agitur. Dafs die Verse

»les Ennius in einer in der Darstellung von npgcbcnlieitcn des vierten oder

f'uiften Jahrhunderts v. Chr. eingelegten Rede standen, wird auch von

l^iger, Rh. Mus. XXXV, 36 angenommen.

G) Über die Anwendung der varronischen Ära bei Ccnsorinns und

I^linius vgl. die p. 2, A 5 ang« führten Reispiele, die sich noch hätten ver-

16*
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(l;ig»'gou bei Macrobius und Soliuus.') Bei weitem die meisten

Autoren haben sicli indessen au keine bestimmte Ära gebunden

sondern folgen abwechselnd verschiedenen Jahrzählungen. So

finden uir schon bei Polybius neben der Ära des Eratosthenes

nach welcher die IIanptej)Ochen datiert werden,'j die Jalirzahlung

des Fabius, an die er sich in der Darstellung der gallischen

Kriege angeschlossen hat.'') Cicero folgt in der Schrift de re

publica für die Königszeit der Zeitrechnung des Polybius/) be-

dient sich jedoch hierauf in den die Verfassungsgeschichte der

Republik betreffenden Erörterungen ebenso wie in dem Briefe

ad fam. IX, 21 der älteren ^offiziellen Zählung. Jn dem 708 varr.

abgefafston Brutus folgt er wiederum der kurz zuvor von Atticus

aufgestellten Zeitrechnung.^) Was Livius betrifft, so haben wir

schon gesehen, dafs derselbe in der ersten Dekade durchgängig

die ältere offizielle Zählung, später jedoch neben dieser eine

andere ein Statltjahr weniger zählende Ära anwendet.*') Wahr-
scheinlich folgt er hier einem Annalisten, welcher ebenso wie

Eratosthenes und Polybius die Gründung Roms ol. 7, 2 = 751/50

v. Chr. setzte. Vellejus Paterculus, welcher als Gründungs-

jahr das varrouische Datum ol. G, 3 angiebt, bedient sich daneben

der älteren offiziellen Zeitrechnung.') Bei Tacitus be^^cf^net man
einmal der capitolinischen und ein anderes Mal wieder der var-

ronischen Zählung, Avährend Frontinus neben der älteren offi-

ziellen Ära die capitoliuische anwendet.**) Das Nämliche gilt von

Eutrop, der sich übrigens aufserdcra noch der von Pol^'bins

und der von Piso befolgten Ära bedient.^ Auch A. Gellius ver-

mehren lassen. Vereinzelte Fälle, in welchen Plinius der rilteren offiziellen

Ära folgt, sind p. 44, A C und 7 erwähnt. Über die varronißche Jahrzüh-

Inng bei Dio Zonaras b. p, 181,.A 6.

1) Vgl p. 181, A 9 u. 10.

2) S. p. 232.

3) Vgl. p. 209 S.

4) S. p. 233, A 1.

6) S. p. 39, A 8.

C) Vgl. p. 38 und 40-44.

7) S. p. 182, A 1, vgl. p. 178.

8) S. p. 181, A 12 u. 182, A 2.
'

9) Die Belege für die Anwendung der älteren offiziellen Jahrzäblung

bei Eutroj) sind bereits p. 28, 38 und 44, A 2 gogeben. Der capitolinischen

Ära folgt Eutrop, indem er die varronischen Jahre 31C und 710 als das

31&. und 709. der Stadt bezeichnet. Andrerseits nonnt er in .Cbereinstim-
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fahrt inkonsequent, indciu er nicht nur der varronisclien/) sondern

auch der illteren offiziellen und der pisonischen Ära folgt, ebenso

Lydus, der neben der alteren und der jüngeren offiziellen JaHr-

zähluug noch eine andere anwendet, welche entweder die des

Fabius oder die des Polybius ist,') Vollständige Verwirrung

herrscht bei Orosius, wo überhaupt jeder Versuch, die Jahr-

zahlen auf bestimmte Aren zurückzuführen, sich als vergeblich

erweisen dürfte. Von Appian läfst sich nur soviel sagen, dafs

seine Jahrzühlung auf Fasten beruht, welche die drei interpolierten

Diktatorenjahre nicht enthielten.')-

Bei der grofsen Inkonsequenz der Alten in Bezug auf die

Zeitrechnung kann es nicht Wunder nehmen, wenn der sonst so

sorgrültige Dionys von Ilalikarnafs sich verwirrte. Zu Beginn

seines Werkes (I, 74) setzt er irrtümlich voraus, dafs der gallische

Brand ol. 98, 1 = 388/7 v. Chr. falle, in welches Jahr seine Ge-

währsmänner vielmehr den Anfang der galli-chen Invasion gesetzt

hatten.*) Indem er nun mit den alten offiziellen Fasten für die

mung mit Poljbius die varr. Jahre 005, G30 und 036 das 602., 627. nnd

633. Über die Befolgung der i-isonischen Ära vgl. p. 238.

1) An die varronischc Ära schliefbt sich Gellin3 XVil, 21 an, indem

er die Jahre 323 und 4?0 varr. mit den nämlichen Zahlen bezeichnet, ebenso

beruhen auf dieser Zeitrechnung seine Angaben, wonach die Schlacht an

der Crciuera (377 varr.) in das vierte Jalir (eiDtchliefslich gerechnet) nach

der Schlacht bei Salamis und die Geburt dcö Aristoteles (384/3 v. Chr.) in

llas siebente Jahr nach dem gallibchcn Brande fallt. Dagegen folgt Gellins

der älteren offiziellen Ära, wenn er die Einsetzung der 30 Tyrannen in

Athen (405/4 v. Chr.) in da.s 347. und die crete Ehescheidung in Rom, die seiner

Angabe zufolge 15 Jahre vor dem Beginn des zweiten punischen Krieges,

also 521 varr., ttattgefundon haben soll, in da? 519. Jahr nach Roms Er-

bauung setzt. Über eine auf der pisoniechen Ära beruhende Zeitangabe

8. p, 238.

2) Der älteren Zählung folgt Lydup, wenn er 317 v.irr. als das 74. nnd

379 varr. als das 130. Jahr der Republik bezeichnet (vgl. p. 39), dagegen

beruhen seine Zeitangaben, wonach 261 varr. das 17., 207 das 23. und 272

(las 28. Jahr der Republik ist (de mag. I, 3«), auf der capitolinischen

Magistratslibtc. Wenn Lydus ferner das Jahr 537 varr. als das 290. der

Republik bezeichnet (vgl. p. 220, A 4), so folgt er hier einer Ära, die im

ganzen drei Stadtjahrc weniger zählt als die varroni-che, was sowohl für

die Zeitrechnung des Fabius, als auch für die de^ Polybins zutriflPL

3) Das Jahr 599 varr. ist ihm das 232. nach der gallischen Katastrophe

(304 varr.), während es nach der späteren ZeitrecLnung das 235. sein müfste.

Vgl. p. 45, A 6.
.

4) Vgl. p. 10 nnd 108.
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vorhergehende Periode der Republik, das Jahr des gallischen

Braudes mit eingeschlossen, 121 Jahre rechnete, erhielt er für

das erste Jahr der Republik oh GS, 1 = 508/7 v. Chr. Du er die

Künigszeit zu 244 Jahren ansetzte, so stellte sich das erste Jahr

der Stadt, mit Avelchem er irrtümlich das Gründungsjahr gleich-

setzte, auf oL 7, 1 = 752/1 v. Chr. Nun hat aber Dionys in

seiner Geschichtserzählung sich nicht an die alten offiziellen

Fasten, sondern an einen Annalisten angeschlossen, der ebenso

wie die capitolinischen Fasten für 247 und 248 varr. zwei und

für 310 varr. blofs ein Jahr, dagegen für die Regierung der

Decemvirn in Übereinstimmung mit den älteren offiziellen Pasten

drei Jahre rechnete.^) Im ganzen ergaben sich hiernach für die

Periode vom ersten Konsulat (508/'7 v. Chr.) bis zu dem Jahre

des gallischen Brandes einschliefslich ebenso wie nach den älteren

offiziellen Fasten 121 Jahre. Da nun aber bei Dionys das Jahr

361 varr., wie es scheint, aus Versehen übergangen ist,*) so

mufste sich der gallische Brand statt auf das von Dionys an-

genommene Jahr ol. 98, 1 vielmehr auf ol. 97, 4 = 389/8 v. Chr.

stellen, also zwei Jahre vor das nach den alteren offiziellen Fasten

anzunehmende Datum. Indem Dionys ebenso wie die älteren

Fasten die drei interpolierten Diktatorenjahre nicht mitzählte, so

verschob sich für ihn der Anfang des ersten puni-schen Krieges

von ol. 129, 1 auf oh 128, 3^ (= 2GC/5 v. Clir.). Wenn Dionys

trotz dieser Irrungen die Jahre 523 und 747 varr. der älteren

offiziellen Zählung entsprechend als das 521. und 745. der Stadt

bezeichnet,*) so wird er hier wohl eine mit Jahrzahlen versehene

Magistratsliste benutzt haben.

Bei den Chronographen, von welchen zuletzt noch zu sprechen

ist, kaim von der Durchführung bestimmter Aren vollends keine

Rede sein. Schon bei Kastor, der zur Zeit Cäsars eine bis zum

1) Das Jahr 301 varr. ist ihm ol. 82, 1 (452/1 v. Chr.), 310 aber ol. 84, 3

(442/1 V. Chr.), folglich zählt, wie Mommsen R. Chron. p. 121 richtig be-

merkt, das dritte Decemviraljahr mit

2) Es geht dies hervor aus XIII, 4: iv Ss ttj aQxf] ttöv ^ttä rov Kä-

liiV.ov vnarwv vooog tlg 'Pojiit,v ¥.axiOv.r^-il>t Xoi^iy.rj. Dionya lüfbt also die

Peüt des Jahres 362 (vgl. Liv. V, 31, 5) dem Kriegfctribunat, welches Camillus

SCO Vjekleidete, unmittelbar folgen.

3) I, 8: Kataßißu^w dt zr^v ^tr//r^ctv Inl zr^v uQxriV zov TiQiäzov ^otvi-

xjxov noXiyiov rrjv ytvofitvriv Iviavzm zgiroi zr^q öydÖTjs xcl thooirn ^«l

zaii txazov 6lv[iiiiaaiP.

4) VgL p. 44, A 3 und 4.
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Julirc G93 herabreichende Chronik verfafste, herrscht arge Ver-

wirrung. Nach Eusehius zalilte Kastor von dem ersten Jahre

der llepuhlik bis zu dem Konsulat des M. Valerius Messalla und

M. Pupius Piso einschliefslich (245-003 varr.) 4C0 Jahre.') Die

niimliche Zählung findet sich bei Syncellus, -svelcher vom Beginn

der Republik bis zu 'dem ersten Jahre der Alleinherrschaft Cäsars

(70G varr.) 473 Magistratsjahre rechnet^) Hierbei ist allerdings,

da Syncellus das erste Konsulat in das "Weltjahr 4981 und den

Beginn der Monarchie Casars in das Weltjahr 5454 setzt, der

terminus ad quem ausgeschlossen, wahrend sich nach der Zeit-

rechnung Kastors erst mit Einschlufs dieses Termins 473 Jahre

ergeben. Jedenfalls beruht diese Differenz nur auf einem bei

dem schwankenden Sprachgebrauch leicht begreiflichen Mifsver-

stihidnis des von Syncellus benutzten Chronographen. Wenn nun

Kastor von 245 bis 693 varr. = Gl v. Chr. einschliefslich 4G0

Jahre rechnete, so mufs er das erste Konsulat 520yl9 v. Chr.

'besetzt haben. Da er für die Konigszeit 244 Jahre annahm,')

so stellte sich hiernach das erste Jahr der Stadt 7G4/3 v. Clir.

Eine Magistratsliste, welche von 245 bis G93 varr. 460 Kollegien

zählte, kann nun aber überhaupt nicht existiert haben. Mithin

mufs die Zeitrechnung Kastors auf einer irrigen Kombination be-

ruhen. Nach Lydus rechnete Kastor von der Ankunft des Aneas

bis zur Gründung Roms 417 Jahre. Für die Irrfahrten des Aneas

wird er nach der gewohnlichen Tradition drei Jahre angenommen

und demnach die Erbauung Roms 420 Jahre nach der Einnahme

Trojas gesetzt haben. Es ist nun sehr wohl möglich, dafs der

Autor, welchem Kastor hier folgte, die Einnahme Trojas mit

Sosibius 1172/1 v. Chr.*) und die Gründung Roms mit Cato

1) Euscbius I, 295 Scboene: eeorfeuni cophuIcs di^-ponemas incipieutes

a Lcukio lunio Bruto et a Leukio Tarkino Collatino et in Markum Valerium

Messaliam et Marcum Pisonem dcsinent<^-8, qiii tempore Theojihemi Atbe-

nicnsium archontis consules fuerunt. Sunt uut^.m eorum anni CCCCLX. Haec

Castor.

2) Syncellus I, p. 451 Bonn.

3) Eupebins I, 295 Scböne.

4) Nacb Censorin de die nat. 21, 3 rcclinetc Sosibius von der Ein-

nahme Trojas bis zur ersten Olympiade 395, Krutosthcnes aber 407 Jahre.

Die beiden Endtermine sind hier ausgeschlossen, da von Eratoithenes ander-

weitig feststeht, dafs er für die Einnahme Trojaa 1184/3 v. Chr. annahm.

Die troischc Epoche des Sosibius lullt mithin 12 Jahre ep5ter, also

1172/1 V. Chr.
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752/1 sc(/,to, Kuslor aber die IntirvallaiiguLe intünilich auf die

troische Epotlio ilos Eratostlu-nos (11S4/3') v. Clir.) bezog und

so die Erbauung lionis auf 764/3 v. Clir. brachte. Der Anfang

der Republik nnir>te sieb hiernach, ucun Kastor, wie dies bei

den Späteren öfter geschah, das erste Jalir des Romulus dem

Gründungsjali\e gleichsetzte, auf 520/19 v. Chr. stellen.

Von S. Julius Africanus wissen Avir nur das Eine mit

Sicherheit, dafs er die ersten Konsuln 504 v. Chr. setzte.^) Wie

er zu diesem Datum gelangt ist, mufs dahingestellt bleiben. Wie

wenig die Chronographen die honsequente Durchführung eines

Systems sich angelegen sein liefsen, zeigt recht deutlich Eusebius.

Das erste Jahr des Romulus setzt er ebenso wie Cato 751/50 v.Chr.

und, indem er auf die Königszeit 240 Jahre rechnet, die ersten

Konsuln 511/10, also zwei Jahre früher als Varro. In Überein-

stimmung hiermit stellt sich die Regillusschlacht 408/7 und die

Erneuerung des Tribunats 452/1. Dagegen fällt die gallische

Katastrophe ebenso wie nach der varronischen Ära 390/89.

Andrerseits verschieben sich die Siege des Regulus über die Kar-

thager von 256/5 auf 200/50 und die Einnahme Capuas von

511/10 auf 510/9 v. Chr. Noch mehr laufen die Zahlen des

Hieronjmus ins Wilde. Das erste Jahr der Stadt fällt für ihn

752/1 und die ersten Konsuln, indem er auf die Könige ebenso

wie Eusebius 240 Jahre rechnet', 512/11 v. Chr., die Wahl der

ersten Decemvirn aber 452/1, die Schlacht bei Sentinura (459 varr.)

291/00, die Deduktion von Ariminum und Benevent (486 varr.)

sogar 285/4 und die Siege des Regulus (408 varr.) 2G0/50 v. Chr.

In den excerpta barbari endlich, welche die Gründung Roms
420 Jahre nach der Einnahme 'Brojas, also ebenso wie Kastor

764/3 V. Chr. setzen, dagegen auf die Könige 251 Jahre rechnen.

1) Die von Gutschmid (Beiträge zur Geschichte des alten Orients,

Leipzig 1858, p. 123) und neuerdings wiederum von Geizer (Sex. Jnlius

Africanus I, 222) ausgesprochene Anijicht, dafs Kastor ebenso wie Tbrasyllus

(vgl. Clemens Alex, btroni. I, 21, 1.37, p. 401 ff. Pott.) die Einnahme Trojas

1193/2 V. Chr. gesetzt habe, scheint mir keineswegs erwiesen. Dafs Kastor

der eratofcthenischen Ära folgt, wird auch von Brandi?, de teraporum Grae-

corum antiquissimorum rationibus, Bonn 1857, p. 34, angenommen.

2) Es ergiebt sich dies aus Syncell. p. 400, 7: uno räv nigl Bqovizov

(itta rovg ßctaiXiis vnatfvauvrcov tpy.t' -/atagiO^/ioi'/ifvoi inl x6 t^xy' izoe

10V nocfiov x«ra tov 'ylfpQfKavov. Da hier, wie anderweitig (vgl. p. 247)

der Endtermin ausgeschloBsen ibt, so füllt das erste Konsulat in das Welt-

juhr 4998 = 504 v. Chr.
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vcr.sc] liebt sich die Vcrlreibuug der Könige auf ol. 66, 4 ==

513/12 V. Chr.')

Wir lassen zum .Sclilufs eine Übersicht der am meisten be-

kannten Aren folgen, indem wir in Tabelle 1 die sich ent-

sprechenden Jahrzahlen post urbem conditani und in Tabelle II

die sich nach den verschiedenen Aren für die Hauptepochen er-

gebenden Olyiupiadenjahre neben einander stellen.

I.

varr.
cafiltol.

FuhIc»

ältere offi-

zielle Fiibten

Casbius lleniina

und Gellius

Eratosthenea-

PolybiuB
Fabias PiBO

244 243 244 241 242 244 252

364 363 365 362 364 366 374

388 387 389 386 388 388 398

420 419 421 418 420 420 430

422 421 422 419 421 421 431

429 428 429 426 428 428 438

431 430 430 427 429 429 439

444 443 443 440 442 442 452

446 445 444 441 443 443 453

449 448 447 444

U. 8. f.

11.

446 446 454

vair. cap. Fast.
ält.off. Fabt.*) nci

a b u. Gl

iiina ErutOitb.-

ellius Polybius
FabiuB PibO

Gründung 754/3 753/2 752/1 747/6 740/8 751/0 748/7 759/8

1 J. Jesj^ „
^ ^ ^^g^ „g^,^jj ^^y^ ^^^j^

Romulus I

1 J. Jerl^^^ ,g
^ ^Q g ^^^ ^^Q^,Q f^Qg^^ ^r^.^

^QQ^^
KepublikJ

Gallischerj
g^ gj^gg^^^ ggg,^ 387/6 387/6 382/1 385/4

Brand J

1. plebej.
j^^ 366/5 363/2 359^8 363/2 363/2 360/59 361/0

Konsulat J

1) Vgl. Eusebius cd. Schoene I, ni'pciid. p. 219: dcfexit aiitem rcgnuin

in Olynipiada soxagobinia sexta.

2) Die unter a stellenden Jalircszahlen ergeben sich, wenn, wie ge-

wöhnlich, die Magistratsjahre durchgiingig als volle Jahre behandelt werdin,

die unter b stehenden dagegen bei Anrechnung der Jahresverkürzungen

(vgl. p. 173 ff.).
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Zehnter Abschnitt.

Die römisclie Köuigslistc.

Die Konigszeit wurde, wie wir schon sahen, gewölinlich in der

Weise berechnet, dafs die Anzahl der vom ersten Konsulat bis zu

dorn Jahre des gallisclien Brandes ciuscliliefslich verflossenen Jahre,

welche nach den alten Fasten 121 oder 122 betrug, oder auch

das zwischen beiden Epochen liegende Intervall verdoppelt wurde.

Auf dem ersteren Prinzip beruht die bei Fabius begegnende An-

sefzung der Königszeit zu 244 Jahren.') Die nämliche Berech-

iniug fand auch Eingang in die älteren offiziellen Fasten, obwohl

dieselben für die folgende Periode der Republik nicht wie Fabius

122, sondern nur 121 Jahre zählten. Man darf hieraus wohl

folgern, dafs diejenige Fastenredaktion, in welcher für diesen

Zeitraum- 122 Jahre angesetzt waren, die ältere ist, wofür auch

die Thatsache spricht, dafs die Zeitrechnung des Eratosthenes*)

auf einer derartigen Magi.stratsliste beruht. Wenn Eratosthenes

für die Köuigszeit 242 Jahre rechnete, so erklärt sich dieser

Ansatz dadurch, dafs er für das zwischen dem ersten Jahre des

Romulus und dem ersten Konsulat liegende Intervall doppelt so-

viel Jahre annahm als für die zwischen der letzteren Epoche

und dem gallischen Brande liegende Periode (750/49— 508/7 v. Chr.

= 242 Jahre, 508/7—387/6 v. Chr. = 121 Jahre). Gellius und

Cassius Hemina, die für die Königszeit 241, für die folgende

Periode aber 121 Jahre zählten,^) scheinen von der Voraussetzung

ausgegangen zu sein, dafs das Intervall zwischen dem ersten und

dem letzten Jahre der Königszeit doppelt soviel als der zwischen

dem ersten Konsulat und dem gallischen Brande liegende Zeit-

raum betragen haben müsse (748/7—508/7 v. Chr. = 240 Jahre,

507/6-387/6 v. Chr. = 120 Jahre). Neben diesen Berechnungen

der Königszeit, welche im wesentlichen alle auf demselben Prinzip

beruhen, findet sich auch eine solche nach Generationen. Nach

diesem Prinzip verfuhr Timäus, welcher für die Königszeit 308

1) Vgl. p. 186.

2) S. p. 232.

3) Vgl. p. 236.
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(= 7 X 44')), und Piso, welcher 252 (= 7 x 3G) Jalire ange-

nommen haben mufs.*)

Naclidem hiermit die Grundsätze, die bei der Feststellung

der Gesamtdauer der Königszeit mafsgebend zu sein pflegten,

dargelegt sind, hat sich unsere Untersuchung noch mit den Einzel-

ansctzungen zu beschäftigen. Zu diesem Zwecke stellen wir die

verschiedenen uns überlieferten Listen in der Weise zusammen,

dafs diejenigen Listen, welche untereinander die meiste Verwandt-

schaft zeigen, neben einander zu stehen kommen.

EusebinB,
03'ncel- , , , . . cajdtoli-

, zpov. avvt., excerpta ~. Livius, „ .. . ,

lus, „. , 1 • ticoro. ,,. bolin. niscbe
^. , llieroDymus, barbari. Diodyb. _, ,

Diodor. ^ . , Fasten.
Cassiodor.

Romulus 38 38 38 37 37 37 32

Interregnum 1

Numa 41 41 41 39 43 43

Tullus 32 32 32 32 32

Aneus 23 23 23 23 24 24

Tarquinius P. 37 37 38 38 38 37

Servius 44 34 44 44 42

Tarquinius S. 24 35 35 25 25 .

Was zunächst die Textesfiberlieferung betrifft, so sind bei

Diodor,^) dessen Liste augeuscheinlich mit der des S3'ncellus*)

identisch ist, für Tullus und Ancus statt der sonst nirgends vor-

kommenden Zahlen 33 und 33 mit Mommsen'') 32 und 23 ein-

zusetzen, wodurch die Übereinstimmung mit Syncellus vollkommen

hergestellt wird. Die von Eusebius im Kanon gegebene Liste

liegt aufser bei Ilieronymus imd Cassiodor auch im x9o^'oyQ('-(piiov

6vvu)nov^ und in der series regum der armenischen Über-

setzung') vor, doch sind in der letzteren die 37 Jabre des Tar-

quinius Priscus in 38 verschrieben. In den excerpta barbari,

welche die römische Königsliste an zwei verschiedenen Stellen

(Euseb. I, app. p. 201 und 219 Seh.) anführen, ist die Gesamt-

1) S. p. 231.

2) S. p. 237.

3) Bei Euseb. I, p. 291 Scboene.

4) Ed. Bonn. I, p. 367, 398, 449.

5 Rom. Chr. p. 139, A 257.

6) Euseb. I, app. p. 89 Seh.

7) Ibid. p. 12.
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duner der Königszeit auf 251 Jahre bereclmet.') Mithin sind

nir Servius Tullius, wie \). 201 richiig angegeben ist, in Über-

cinstiiunning mit der gewölmliclien Tradition -44 Jahre angesetzt

und beruht die p. 219 gegebene Zalil 41, welche sonst nirgends

begegnet, auf einer Korruptel.

Es nillt in die Augen, dafs das auf die Regierung des Ro-

luulus folgende Interregnum, welches in den geschichtlichen

Berichten, wie sie bei Livius und Dionys vorliegen, und jeden-

falls auch schon in der ur.<prünglichen Überlieferung zu einem

Jahre angesetzt ist,-) bei Syncellus-Diodor, Eusebius-IIieronymus,

bei Solinus und in den excerpta barbari fehlt. Man wird wohl

ainiehmen müssen, dafs dasselbe in den von diesen Autoren be-

nutzten Quellen ebenfalls angeführt war und nur aus Fahrlässig-

keit übergangen worden ist. Einen Beweis hierfür liefert die

Liste des Solinus (I, 18— 2G), deren Einzelansetzungen die Summe
von 240 Jahren ergeben, während Solin selbst augenscheinlich

seiner Quelle folgend die Gesamtdauer der Königszeit auf 241

Jahre angiebt.^) In dem von Solin angeführten Verzeichnis war

also für das Interregnum ein besonderes Jahr gerechnet. Es er-

giebt sich dies auch daraus, dafs Solin, nach dessen Zeitrechnung

das erste Jahr des Romulus mit ol. 7, 1 (752/1 v. Chr.) zusammen-

fällt,*) den Tod Numas ol. 27', 1-') (672/1 v. Chr.), also in das

81. Jahr der Stadt setzt, w^ährend die Regierungen des Romulus

und Numa zusammen blofs 37 -f- 43 = 80 Jahre ergeben. Ebenso

wie bei Solin mufs, wie wir bereits gesehen haben, auch in der

1) Vgl. p. 237, A 2.

2) Liv. I, 17, 6: annuuiiiriue intervallum rcgni fuit. Dionye. II, 67

n. G2. Dafs das einjährige Interregnum der urt^prünglichen Tradition an-

gehört, beweist, wie Momrasen R. Chron. p. 140 richtig bemerkt, nicht nur

die Unvereinbarkeit desselben mit der ebenfalls in dem Bericht des Livius

enthaltenen Voraussetzung, dafa von den 100 Senatoren jeder 5 Tage lang

regiert habe, sondern auch der von den Spiitercn (Plut. Nnm. 2 = Zon.

VII, 5, Vopisc. Tacit. 1) auf verschiedene Weise gemachte Vcrsucli, diesen

Widerspruch zu beseitigen.

3) Solin. I, 31: regnatum est annis diicentis quadraginta uno.

4) Vgl. p. 179.

5) I, 21, 1: septima et viccbima Olympiade hominem exivit. Dafs

diese Worte nicht auf Titus Tatius, auf den man sie nach der Stelle, die

sie in unserem Texte einnehmen, beziehen müfste, sondern vielmehr auf

den erst im folgenden erwähnten Numa gehen, hat Bröcker, ünl ersuchungen

über die Glaubwürdigkeit der altrömischeu Geschichte, p. 621, richtig

gesehen.
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jedciifall« auf Piso zurück^elicnden Liste der cxcerpta barbari

ein lntorrcgno]ijahr ausgefallen sein, da die Chronologie des Piso

für die Königszeit notwendig eine Gesanitdauer von 252 Jahren

voraussetzt/) wiihrend die Summe der in den excerpta barbari

gegebenen Einzc'l])Osten nur 251 beträgt.

Aufser der am meisten verbreiteten Überlieferung, welche

zwischen die llegierungon des llomulus und Numa ein einjähriges

Interregnum fallen liefs, mufs aber noch eine andere Tradition

existiert haben, nach welcher auch die Regierungen der übrigen

Köiiige mit Ausnahme der beiden letzten durch solche Interregna

voneinander getrennt waren. Es ist dies klar ersichtlich aus der

auf Polybius zurückgehenden Kiniigslistc in Ciceros zweitem

Buche de re publica.

Aus dieser nur unvollständig erhaltenen Liste sind folgende

Ansctzungen überliefert:

Romulus 37

Numa 39

Ancu8 23

Tarquinius Priscus 38*)

Hierzu kommt noch eine weitere Angabe, wonach das erste

Regierungsjahr des Tarquinius Superbus mit ol. 02, 1 = 532/1

V. Chr. zusammenfällt.^) Da Cicero die Gründung Roms in Über-

einstimmung mit Polybius ol. 7, 2*) und demnach das erste Jahr

des Romulus ol. 7, 3 = 750/40 v. Chr. setzt, so verfliefsen bis zu

dem letzten Jahre des Servius Tullius (53.'^/2 v. Chr.) einschliefs-

lich 218 Jahre, wozu die durch Nonius überlieferte Angabe aus

der nämlichen Schrift Ciceros, nach welcher die Verfassung, die

durch die Usurpation des Tarquinius Superbus gebrochen wurde,

ungefähr 220 Jahre lang Bestand hattc,'^) recht wohl stimmt.

Zählen wir nun die uns üborlicfcrlen Einzclposten zusammen, so

erhalten wir 137 Jahre, es fehlen also noch 81 Jahre. Die

Rc<Merunn'en des Tullus Ilostilius und des Servius Tullius, für

1) Vgl. p. 237.

2) Vgl. § 17. 27. 33. 86.

.3) § 28: qiiartum jam nnniiin rof^nanle T,ncio Tarqninio Superbo Sy-

barim et Crotoncni et in cas Italiao parlis Pylliagoras vonispc rcperitur;

olynipias cnim sccmida et ecxagosima oatU-m Supcrlü rogni iniliiim et Pj-

thngorae dcclarat adventum.

4) Vgl. p. 112, A 2.

5) § 63: itaqiie illa praoclara roiistittilio Ronuili, cinii duccntos annos

et XX fere firma inansiH'^ot . .

/'



— 25> —

welche die ZcilangaLoii nicht vorliege)), ko))nen zusam)i)eu nicht

soviel ergchen, da für Servius TiiUiiis in koi))er Liste mehr als

44, für Tiilliis llostilius aber durcligängig 32 Jahre angesetzt

sind. Rechnet )))an i)n A))schlnfs an die gewöhnliche Überliefe-

rung für Servius 44 Jalire, so e)-geben sich 137 -j- 32 -\- 4A =
213 Jahre. Es fehle)) de)n)iach noch fünf Jahre, welche nur

gesucht werde)) l<ö)))ie)) i)i I))terregnen, die den Regierungen

des Nu)na, Tullns, Ancus, Tarquinius Priscus und Servius Tullius

vorangi))gen. Dafs Cicero )nehrere Interregnenjahre rechnete, geht

auch, wie U)iger') richtig bemerkt, klar hervor aus seinen Worten:

iis eni)u regiis quadrngi))(a an))is et duce))tis paulo cum inter-

regnis ferc a)nplius praeteritis ex})ulsoque Tarqui))io ta))tum odium

populu)n Ro)na))um rcgalis nouinis tenuit (§ 52). Vor der Regie-

rung des Tarqui))ius Superbus kon))te natürlich kein Interregnum

a))genommen werde)), da derselbe nach der Er)nordung des Servius

Tullius sich der Herrschaft sofort mit Gewalt bemächtigt haben

soll. Für Tarquinius Superbus müssoi, da dessen erstes Jahr von

Cicero 532A und das erste Jahr der Republik von Polybius

508/7 V, Chr.*) gesetzt wird, ebenso wie bei Syncellus-Diodor

24 Jahre gerechnet sein. Es ergeben sich hiernach folgende

Ansetzungen:

Romulus 37

Interregnum 1

Nu)na Pompilius 39

Interregnum 1

Tullus llostilius 32

Interregnum 1

Ancus Marcius 23

Interregnum 1

Tarquinius Priscus 38

Interregnum 1

Servius Tullius 44

Tarquinius Superbus 24

Summe 242

Zu dieser Konstruktion stimmt auch die Angabe Ciceros,

dafs, wc)in ma)i die Königsjahre zusan)tne)iz;lhle, die Ankunft des

Pythagoras in Italien, welche im vierten Jahre des Tarquinius

1) IIb. Mus. XXXV, 11.

2) Vgl. p. 183, A 8.
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Supcrljus (529/8 v. Chr.) .stattgefunden haben soll, etwa 140 Jahre

nach (lern Tode Nunias (G74/3 v. Chr.) falle.') Wie Matzat

richtig homerkt,^) lüfst Cicero hier die zwischen Numa und Ser-

vius Tullius fallenden Interregna, über deren Dauer die Über-

lieferung schwankte, u)il)erücksichtigt, indem er sich damit be-

gjiügt, das Minimum des zwischen dera Tode Numas und .der

Ankunft des Pythagoras liegenden Intervalls durch Addition der

Köiiigsjahre, deren Summe 141, also in runder Zahl 140 ist,

festzustellen.

Augenscheinlich verwandt mit der Liste Ciceros ist die des

Diodor-Syncellus. Die einzige weseiitliche Abweichung besteht

darin, dafs für Numa statt 39 Jahren 41 angesetzt sind, wodurch

sich für die Gesamtdauer der Königszeit zwei Jahre mehr er-

geben. Sonst findet nur noch insofern ein Unterschied statt, als

Cicero ebenso Avie Livius und Dionys für Romulus 37 und für

Tarquinius Priscus 38 Jahre, Syncellus dagegen umgekehrt für

den ersteren 38 und für den letzteren 37 Jahre rechnet. Bei

der grofsen zwischen beiden Listen bestehenden Ähnlichkeit Ijegt

die Aimahme sehr nahe, dafs der von Diodor-Syncellus benutzte

Autor ebenso wie Cicero fünf Interregnenjahre gerechnet hat, in

welchem Falle die Gesamtdauer der Königszeit sich auf 239 + 5

= 244 Jahre stellen würde. Eine Bestätigung hierfür ergiebt

sich daraus, dafs Diodor, obwohl die Regierungen der Könige

selbst zusammen nur 239 Jahre betragen, als Summe 244 aogiebt.

Wie wir schon gesehen haben, war der von Diodor für die

riunische Geschichte als Hauptquelle benutzte Annalist Fabius

Pictor,^) dessen Chronologie eine 244j;ihrige Königszeit voraus-

setzt.

Livius, der sich in seiner Jahrzühlung an die alteren

offiziellen Fasten anschliefst, hat aus denselben jedenfalls

auch seine Königsliste entnommen. Dieselbe stimmt mit der des

l^'abius darin überein, dafs für die Königszeit im ganzen 244 Jahre

gerechnet sind. In den Einzelansetzungen findet dagegen insofern

ein Unterschied statt, als in den offiziellen Fasten statt 5 Inter-

1) § 28 ff. : oljmpias euim secuiida et sexagef^ima cadem Superbi regni

initium et Pythagorae dcclarat advcntnm. ex quo intellegi regiis annis

(liniinicratis potest anno fore ccntesiino et qiiadrage^imo po.-t niortom Nnniae

priniiim Italiam rytiiagoram attigisse.

2) Rom. Chron. I, 149.

3) Vgl. p. 18G ff.
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rcgnenjahrcn blofs eines gereclmet wird, wofür Nunia 2, Ancus

Marcius aber und Tarqninius Sii})erbus je 1 Jahr mehr erbalten.

Es existierten also zwei wahr&cbeinlicb gleicb alte Uborlifferungen,

von welcbcn die eine in dem Eintritt eines einjilbrigen Inter-

regnum nach dem Tode eines Königs den normalen Zustand sah,

die andere dagegen bierin eine Usurpation der patres erblickte.

l*olybius bat sieb im wcseutlicben an die Zoitrccbnu))g des Fabius

angeschlossen, indem er ebenso wie dieser fünf einjUbrige Inter-

regna, für Ancus Marcius 23 und für Tarquinius Superbus 24 Jahre

rechnet. Da seine Chronologie eijie 242j;Ihrige Königszeit er-

forderte, so reduzierte er die Piegierungsdauer des Numa von 41

auf 39 Jahre, Den offiziellen Fasten folgt er nur insofern, als

er für Romulus 37, für Tarquinius Priscus aber 38 Jahre an-

setzt, während Fabius umgekehrt verfahrt. Varro, der die

Könisszeit zu 244 Jahren rechnet, scheint sich in seineu Einzel-

ansetzungen an die offiziellen Fasten gehalten zu haben, da er

in Übereinstimmung mit denselben für Romulus 37 Jahre an-

niujmt.^) Die Berechnung der Königszeit zu 244 Jahren begegnet

sonst noch bei Kastor. Ob derselbe dem Fabius oder der offi-

ziellen Magistratsliste folgte, mufs in Ermanglung näherer An-

haltspunkte dahingestellt bleiben.

Die von Solin (I, 18—2G) angeführte Königsliste, welche

in Übereinstimmung mit der Ära des Gellius und Cassius Ilemina*)

für die Königszeit 241 Jahre ansetzt, erweist sich als abgeleitet

aus den offiziellen Fasten. Hier wie dort finden wir für Romulus

37, für Numa 43, für Ancus 24 und für Tarquinius Superbus

25 Jahre angegeben. Die Differenz besteht darin, dafs bei Solin

für Tarquinius Priscus statt 38 ebenso wie für Romulus 37 und

für Servius Tullius statt 44 blofs 42 Jahre angesetzt sind, wo-

durch sich die Dauer der Königszeit im ganzen um 3 Jahre

reduziert.

Eine 241jährige Königszeit ist auch vorausgesetzt in der

Liste des Eusebius-Hieronymus, in der jedenfalls, ebenso wie

bei Solin, der Ausfall eines luterregnenjahres nach Romulus an-

genommen werden mufs. Die Einzelansetzungen für die Regie-

rungen der ersten fünf Könige sind aus den Fasten des Fabius

entnommen, dagegen beruhen die 34 Jahre des Servius Tullius

und die 35 des Tarquinius Superbus auf einer Modifikation der

1) S. p. 127, A 1.

2) Vgl. p. 236.
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offiziellen Zeitreclinung, welche für diese beiden Könige 44 und

25 Jahre zählt. Vielleicht mag diese Änderung ihren Grund

haben in dem Bestreben, das zwischen der Regierung des Tar-

quinius Priscus und der seines Sohnes Tarquinius Superbus liegende

Tntervall, welches auch anderen Geschichtschreibern als Piso zu

Bodenken Anlafs geben konnte, einigermafsen zu reduzieren.

Aus dieser letzteren Liste abgeleitet ist die in den excerpta

barbari enthaltene Liste des Piso, welcher für die Köniüszeit

252 Jahre rechnete.') Die 11 überzähligen Jahre erhielt Piso

dadurch, dafs er für Tarquinius Priscus statt 37 Jahren 38 und

fiir Servius Tullius im Anschlufs an die gewöhnliche Üherlieferung

44 Jahre annahm. Wie wir schon frfiher (p. 238) bemerkten,

glaubte Piso aus chronologischen Gründen den jüngeren Tarqui-

nius nicht als einen Sohn, sondern als einen Enkel des älteren

betrachten zu müssen. Wahrscheinlich werden für ihn hierbei

die sich schon aus der gewi'dinlichen Zeitrechnung ergebenden.

Uuzuträglichkeiten bestimmend gewesen sein. Nachdem er einmal

zu jener Ansicht gelangt war, konnte er ohne Bedenken für

Servius Tullius und Tarquinius Superbus zusammen 10 Jahre

mehr rechnen, als die gew()hiiliche Tradition annahm. Eine Be-

stätigung dafür, dafs die Liste der excerpta barbari aus Piso

stammt, ergiebt sich daraus, dafs Numa, der zur Regierung ge-

langte, als er sein 40. Lebensjahr vollendete,*) nach Piso nur

kurze Zeit über sein 80. Jahr hinaus lebte;') es ist also hier,

ebenso wie in den excerpta barbari, eine 41jährige Regierung

vorausgesetzt.

Li den capitolinischen Fasten sind, wie deren Jahr-

zählung beweist, für die Kl'migszeit 243 Jahre gerechnet, welche

Ansetzung sich auch bei Eutrop, Orosins, llieronymus und Lydus

findet.^) Mommseu vermutet, dafs für die Regierungen der cin-

zcluen Könige in den capitolinischen Fastcji ebeuhoviele Jahre

angenommen seien wie bei Livius u)id Dionys und die Differenz

nur in dem Wegfall des einjährigen Interregnum nach Romulus S
ihren Grund habe.'') Diese Annahme erweist sich indessen als

1) Vgl. p. 237.

• 2) Plnt. Num. 6, Zonar. VIT, 5, p. 09 Dind.

3) Plut. Num. 21: hfXfvzrjafv .... vnh yi'^Qwg %n\ voaov fialautj^

nnofiUQaivo^fvog, (og toTOQijyif Tlftocav. lifXfvtt]Gf 5) xqÖvov ov nolvv roif

oySot'jKOVta nQocßi(ooai.

4) Vgl. p. 181.

5) R. Chr. p. 141.

Hol r. apfel, r;im. Chronologie. 17

/'

i
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irrig, iuJem Macrobius, wclclier dor capitolinischen Ära folgt/)

iür Romulus statt 37 Jalireii blofs 32 rechnet.*) Da die capito-

liuischen Fasteu nur eine jüngere Redaktion der alten offiziellen

Magistratsliste sind und man also Übereinstimmung in allen

wesentlichen Punkten zu erwarten berechtigt ist, so wird ange-

nommen werden müssen, dafs die sonstigen Eiuzelansetzungen io

beiden Listen identisch sind, in den capitolinischen Fasteu aber

ebenso wie bei Fabius statt eines Tnterregnenjahres fünf gerechnet

waren und daher Romulus vier Jahre weniger erhielt. . Die weitere

Verkürzung der Regierung des Romulus von 33 Jahren auf 32

mag vielleicht ihren Grund haben in dem Bestreben, für die drei

ersten Könige ebenso wie für die drei letzten die nämliche Summe
von Jahren zu gewinnen (32 -f 43 -f 32 = 38 -f- 44 + 25) und

so eine gewisse Symmetrie herzustellen.

unsere Untersuchung hat zu dem Resultat geführt, dafs die

sämtlichen uns vorliegenden Köuigslisten entweder auf den Fasten

des Fabius oder auf der offiziellen Magistratsliste beruhen oder

endlich, wie die des Cicero, des Eusebius-Hieronymus und der

excerpta barbari, unter Vornahme geringer Änderungen aus beiden

kombiniert sind. Das Nämliche ward von der die Königszeit zu

225 Jahren ansetzenden Liste des Cincius gelten müssen, in der

wohl nur die Regierung des Servius Tullius um 19 Jahre redu-

ziert worden ist.^) Zwischen der Liste des Fabius und den offi-

ziellen Fasten finden nur sehr geringe Differenzen statt, woraus

man folgern darf, dafs die Eiuzelansetzungen zu der Zeit, als

die Geschichtschreibung begann, schon im wesentlichen fest-

standen. Die Überlieferung, dafs die Gesamtdauer der Konigs-

zeit doppelt soviel Jahre als die folgende bis zum gallischen

Brand reichende Periode der Republik umfafst habe, mufs zur

Zeit des Eratosthenes, der die Königszeit zu 242 Jahren berech-

nete, bereits bestanden haben, während , dem Timäus, der die

1) Vgl. die nächste Note.

2) Comm. in somn. Scip. II, 11, 16: anno ab urbe condita sexceutesimo

septimo (008 varr.) hie Scipio delela Cartbagine triuinphavit, ex quo numero

annis remotis triginta duobus rogni Romuli et duobus, qui inter somnium
et consummalura bellum fnernnt, quingenti soptuaginta tres a disceann

Romuli ad somnium usque remancbnnt. Die Annahme eines Textfeblers.

ist ausgeschlossen, da die 32 Jahre des Uoraulus zu dem P'rgehnis der Rech-

nung stimmen.

3) Vgl p. 234.
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Gründling Roms 814/3 v. Chr. setzte, eine solche Tradition noch

niclit vorgelegen haben kann.

Elfter Abschnitt.

Die nlhanisclie Köiii^sliste.

Über den Ursprung Roms existierte im Altertum eine doppelte

Tradition. Nach der einheimischen Überlieferung war der Konig

Romulus, welcher die Stadt gegründet haben soll, ein Sohn des

Mars und der Silvia, der Tochter des albanischen Königs Numitor.')

Dieser Tradition stand eine andere auf griechische Berichte zurück-

gehende Version gegenüber, welche entweder den Aneas als den

Gründer der Stadt bezeichnete, oder die Gründung zwar dem
Romulus zuschrieb, denselben aber zu einem Sohne oder Enkel

des Aneas machte,^ in welchem letzteren Falle seine Mutter den

iroisdien Namen Ilia oder Rhea erhielt.^) Unter diesen Berichten

ist der ältere augenscheinlich der, welcher die Erbauung der Stadt

durch Aneas selbst erfolgen llifst. Diese Überlieferung, der wir

bei Ilellaiiicus begegnen,'') mufs bei den Griechen aufgekommen

sein zu einer Zeit, als sie von der römischen Tradition überhaupt

noch keine Kunde hatten. Die andere viel spater auftretende

Version, welche den Romulus, für dessen Namen sich auch die

Form Romus findet, als einen Sohn oder Knkel des Aneas be-

zeichnet, selzt schon einige Kenntnis der römischen Überlieferung
*

voraus; doch mufs dieselbe eine sehr mangelhafte gewesen sein,

1) Liv. I, 3 ff. Dionys. I, 76 ff. Dio fr. 4. Zonar. VJI, 1. Diese Dar-

stellung fand sich, wie aus Dionys. I, 79 ersicbtlich iat, bereits bei Fabiaa,

welcher nach Plut. Romulus 3 seinen Bericht dem wohl ungefähr nm die

nämliche Zeil Icbeiulon Dioklcs von Pci»aiothos entnommen haben soll (vgb

Mommscn, Ylüm. Forsch. IT, 279, A 82). .Tedcnfalls ist die t)bcreinstimmnng

dieser beiden Autoren dadurch zu erklären, dafs Dioklcs ebenso wie Fabiua

der römischen Tradition folgte, die er an Ort und Stelle kennen gelernt

haben wird.

2) Vgl. Diony«. I, 73 in. mit I, 72.

3) Der gewöhnlich vorkommende Name Rhea Silvia beruht, wie

Rchwcglev R. G. I, 42G richtig bemerkt, er.'<t auf späterer Kombination.

4) Dionys. I, 72: 6 dt rag legfiag zag Iv 'AQyfi m«1 xa xcd* ixaCTTjv

TtQctxQ'tvta crivayaytüv AlvfCav qpijfflv i-K MoXottÜiv f^s 'irccliav iX^övxa fitr'

'OSvcctiog o^xict/jv yfvtc9ai t/J? TroZfws, ovouäcai S' avrqv ano (tiäg näp

'iXiäSwv 'PiöiiTjg. Dafn hier Ilellanicus gemeint ist, wird richtig bemerkt voa

Müller fragm. bist, firaec. 1, 62.

17*
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weil im anderen Falle das grofse Intervall zwiselien der Einnahme

Trojas und der Zeit, in welche die Ciründiing Roms nach der

einheimischen Tradition gesetzt werden mufs, nicht hätte unbe-

merkt bleiben können.

Später sind die römische mid die griechische Überlieferung

miteinander in der Weise vereinigt worden, dafs man an der

Abstammung des Romulus von Numitor festhielt, dagegen die

Könige von Alba Longa als Nachkommen des Aneas betrachtete.

Nach der schon seit dem Beginn der römischen Coschichtschrei-

bung zur Herrschaft gelangten Tradition gründete Aneas nach

seiner Ankunft in Latium eine Stadt, welche er nach der Lavinia,

der Tochter des Königs Latinus, die er zur Gattin genommen,

Lavinium nannte. Von hier aus gründete sein Sohn Ascanius

30 Jahre später Alba Longa, wo bis zur Gründung Roms eine

Reihe von Königen regierte.^) Der dem Ascanius unmitttelbar

folgende Silvius war nach fast allen Berichten ein Sohn des

Aneas. Nur Livius macht hier eine Ausnahme, indem er ihn

(I, 3, 6) als einen Sohn des Ascanius bezeichnet, neine Mutter

war nach der am meisten verbreiteten Tradition Lavinia, nach

Diodor dagegen Silvia, welche erst mit Latinus und hierauf mit

Aneas vermählt gewesen sein soll. Von Ascanius behauptet die

ältere Überlieferung, welche noch bei Gate vorliegt,^) dafs er

kinderlos gestorben sei. Erst die spätere bei Diodor und Dionys

vorliegende Überlieferung weifs von einem Sohne des Ascanius,

Namens lulus, welcher, nachdem er dem Silvius gegenüber seine

1) Liv. I, 1—3. Dionys. I, 65— 71. Dio fragm. 4. Zonar. VII, l._

Appian. reg. 1. Dafs diese Tradition schon dem Fabiiis vorlag, zeigen die

aus Diodor entnommenen Angaben des Eusebius (I, 285 Seh.) und Syncellus

(I, 3G6 Bonn.), ebenso Plut. Rom. 3. Mommsens Annahme, nach welcher

Fabius die Anknüpfung des Romulus an Aneas und die an das alb.aniscbe

Königshaus neben einander festgehalten haben soll (Rom. Forsch. II, 208,

A 02), beruht auf der ungegründeten Voraussetzung, dafs die Angabe Diodors

?vioi zcöv cvyyQacpfcov 7iXavTj9tVTsg vnilccßov rovg nfgl töv 'l'mfivlov 1% r^?

Alviiov &vyarQ6s ytvvrj&ivtag lv.ziY.ivai zriv 'Pwfirjv (bei KuwebiuB I, 284

Seh.) anf Fabius gehe.

2) Serv. ad Verg. Aen. VI, 760 (= Cato fr. 11 Peter). Allerdings wird

Cato nur als Gewührsmann genannt für die zn Beginn der Anmerkung
stehende Angabe, dafs Aneas alsbald nach seiner Ankunft in Italien die

Lavinia zur Gattin erhalten und Turnus ihn und den Latinus aus diesem

Grunde mit Krieg überzogon habe. Dafs aber auch dio HonHtigon Angaben

auf Cato zurückgehen, zeigt die Vcrglcichung mit der Bemerkung des Servia«

zu Verg. Aen. I, 267.



- 261 -

Ansprüclin auf den Tliron vergeblich geltend gemacLt habe, mit

einem Priestertum abgefunden worden seij) Augenscheinlich ver-

dankt diese Tradition, auf die Ciisar in der auf seine Tante Julia

GSn gehaltenen Leichenrede und Cillius in einem Briefe an Cicero

Bezug nehmen,^ ihre Entstehung dem Bestreben des julischen

Hauses, seinen Stammbaum an Aneas anzuknüpfen. Dieses Be-

streben -wird sich erst geltend gemacht haben, als die in früherer

Zeit sehr angesehenen, nachher aber von der Magistratur fast

gänzlich zurückgedrängten Julier durch die Konsulate des Sex-

Julius Cäsar (663) und des L. Julius Cäsar (664) wiederum

j^olitische Bedeutung gewannen. Der Name des lulus wurde

auch auf dessen Vater Ascanius übertragen, der nun als der

ITerqs eponymos des julischen Hauses erschien.^) In der jüngsten

Fassung liegt die von den Juliern ausgegangene Überlieferung

vor bei Diodor, welcher den Sohn des Ascanius, den er geradezu

Julius nennt, zum pontifex maximus ernannt werden läfst. Hier

liegt unverkennbar die Absicht zu Grunde, die Wahl Cäsars

zum pontifex maximus als die Wiederherstellung einer uralten

Ordnung erscheinen zu lassen. Aus der ganzen Beschaffenheit

der Tradition geht deutlich hervor, dafs die Anknüpfung der

albanischen Könige an das troische Herrscherhaus eine künst-

liche ist.

Es gab indessen auch Forscher, welche, um die romische

und griechische Überlieferung miteinander zu vereinigen, zwei

verschiedene durch ein langes Intervall getrennte Gründungen

Roms annahmen, von welchen sie die spätere dem König Romulus,

die frühere aber einem Sohne oder Enkel des Aneas, welcher

ebenfalls Romulus oder Romus geheifsen habe, zuschrieben.*) Zu

den Vertretern dieser Ansicht gehörte Eratosthenes, welcher

nicht nur eine ol. 7, 2 erfolgte Gründung annahm,^) die er jeden-

falls dem ersten der sieben Könige zugeschrieben haben wird,

sondern daneben als Erbauer der Stadt noch einen anderen Ro-

mulus nannte, den er als einen Enkel des Aneas bezeichnete.*)

1) Diod. bei Euscb. I, 285. Dionys. I, 70.

2) Suet. Cacs. 6. Cic. fam. VIII, 15, 2.

3) Caesar bei Serv. Vcrg. Aen. I, 267. Liv. I, 3, 2.

4) Vgl. Dionye. I, 73.

5) SoHn. 1,-27.

6) Serv. Verg. Aen. I, 273. Vgl. p. 112, A 2.
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Verschiedene röiuisclie Auiureu, wie Nüvius, Eniiius^) und Varro,*)

siud iliiu hierin gefolgt.

Von den albaiiisclicn Königen, deren Reihe wir mit Aneas,

insofern dieser für den Stammvater der Dynastie gilt, beginnen

lassen, liegen uns zahlrcithe Verzeichnisse vor, welche zu einem

grofscu Teile übereinstimmend folgende Namen aufweisen:

1. Aneas.

2. Ascanius (lulus).

3. Silvius.

4. Aneas Silvius.

5. Latinus Silvius.

6. Alba Silvius.

7. Epytus^) {"HTivTog).

8. Capys.

9. Calpetus.*) -

10. Tiberinus.'^)

1) Diese beiden Autoren wichen nach Serv. a. a. 0. nur inBofem von

Eratosthenes ab, als sie jenen früheren Romulus von einer Tochter des

Äneas, der sie wohl den Namen llia beilegten (vgl. p. 259), abstammen
liefsen, während er nach Eratosthenes der Sohn des Ascanius war.

2) Vgl. p. 242 ff.

3) Dies ist die richtige Naraensform , welche sich allein bei Ovid

fast IV, 44 und met. XIV, G13 erhalten hat. Ein Epytus findet sich zwar

unter den troischen Helden nicht, doch wird der Verg. Aen. V, 547 erwähnte

Begleiter des lulus, unter welchem wohl der Homer IL XVII, 323 vor-

kommende Herold Uiglcpag 'Ilnvrt'Srjg gemeint ist, als Epytide bezeichnet.

In der Liste des Diodor bei Euscbius I, 287 Seh. ist der Name falschlich

Epitns geschrieben, welche Form in der armenischen Übersetzung des

Euscbius (I, appAd., p. 12 Seh.) weiter in Epistus und bei Zonar, VII, 1 in

Pastis entstellt worden ist. Hicronymus (Euseb. I, app. p. 35 Seh.), Cassiodop

(p. 592 Momms.) und Syncellus (I, 347 Bonn.) machen aus Epytus einen Ägyptus,

wogegen der Chronograph von 364 p. 644 Momms. die jedenfalls auch auf

Entstellung beruhende Form Appius bietet. Bei Dionys I, 71 ist aus Epytus

ein Kccnftog geworden. Livius I, 3, 8, welcher statt Epytus einen AtjB

nennt, folgt hier einer eigentümlichen nachher noch näher zu besprechenden

Version.

- 4) Diese Form, welche ohne Zweifel die ursprüngliche ist, findet sich

bei Dionys, Diodor und üvid fast. IV, 46. Eusebius I, 290 Seh., Hicronymus

und Cassiodor bieten hierfür den Namen Carpentus, aus welchem im iqo-

royocitpfiov avvTO(xov (Euscb. 1, ajip. p. 89 Seh.) A'rcpjrorrfo? geworden ist

Andrerseits ist bei Livius, Ovid met. XIV, 613 und Appian reg. 1 Calpetus

in Capetus, bei dem Chronographen aber in Campejus geändert.

6) So ist der Name richtig gCbchricben bei Livius, Dionys, Ovid met
XIV, 614 und fast IV, 47, Dio fr. 4, 10, Zonaras VII, 1, App. reg. 1 und
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11. Agrippa,*)

12. Amulius oder Remulus.*)

13. Aventinus.

14. Procas.

« 15. Amulius.

Diese Namen finden sich mit den in den Anmerkungen an-

gegebenen Abweichungen bei Livius, Dionys, Diodor, Hieronjmus,

Cassiodor und dem Clironographen von 354. Die Listen des

Dionys und des Diodor können, wie wir bereits gesehen haben,

nicht vor dem Ende der Republik entstanden sein. Auffallend

ist es, dafs bei Diodor der zehnte König nicht Tiberinus, sondern

Tibcrius heifst. Da diese Abweichung auch bei Hieronymus und

Syncellus begegnet, so liegt hier augenscheinlich nicht ein Schreib-

fehler, sondern eine absichtliche Änderung vor. Man ist wohl

zu der Annahme berechtigt, dafs diese Änderung kurz vor der

erst nach 733 erfolgten') Abfassung des diodorischen Werkes

vorgenommen worden ist in der Absicht, den Namen des nach-

maligen Kaisers Tiberius, welcher 712 geboren und seit 716 der

Stiefsohn des Augustus war, dem Verzeichnis der albanischen

Könige einzureihen. Im übrigen stimmen die Listen des Diodor

und des Dionys miteinander überein, abgesehen davon, dafs der

Cassiodor. Auf Entstellung beruht die Form Tiberius, welche sich bei

Diodor, Hierouymus, Syncellus und im j;eoro*/pßqptt"ov avvtouov ündet, ebenso

der bei dem Chronographen uud in den excerpta barbari (Eusebius I, app.

p. 199 und 218 Seh.) vorkommende Name Titns.

1) Dieser Name findet sich in fast allen Listen und kommt nach der

Angabe des Hieronymus (Euseb. II, 69 Seh.) schon vor in der um 140 v. Chr.

abgefafsten Chronik des Apollodor; doch fragt es sich, ob die vereinzelt

bei Ovid. met. XIV, 619 begegnende Form Acrota nicht die ursprüng-

liche ist.

2) Amulius heifst dieser König bei Dio, Zonaras und in der aus Diodor

ausgezogenen Liste des Eusebius (I, 289 Seh.), Remulus dagegen bei Ovid.

fast. IV, 50 und met. XIV, 616. Dieser letztere Name ist entstellt worden

in Remus, was den Chronographen bestimmt hat, den fraglichen König mit

dem Bruder des Romulus zu identifizieren und an das Ende der Liste zu

stellen, andrerseits in Romulus, welche Form bei Livius und Appian be-

gof»net. Auf einer Zusammenziehung der Namen Amulius und Remulus

beruht die Form Aremulus, welche sich bei Eusebius im Kanon (TT, 70 Scb.),

bei Hieronymus (Enseb. Seh. I, app. p. 35 und II, p. 71^, Cassiodor und

Syncellus (ed. Bonn. I, 348) findet. In dem diodorischen Text bei Eusebius

1, 287 Seh. ist aus Aremulus ArramuliuB geworden. — Vereinzelt begegnet

bei Dionys der Name Allodius.

3) Vgl. Mommsen Rom.. Forsch. II, 549, A 1. 4

I
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tiicbeiite König bei Dioiiys Cnpetus lieifst und der zwölfte den

sonst nicht vorkomnicnden Namen Allodius führt, während Diodor

die gewöhnlichen Namen Epitus (verschrichcu für Epytus) und

Amulius bietet. Ebenso wie diese beiden Listen ist auch die

des Li vi US sehr jungen Ursprungs. Es geht dies schon daraus

hervor, dafs der dritte König Silvius, der nach der gewöhnlichen

Überlieferung ein Sohn des Äneas und der Lavinia war/) hier als

der Sohn des Ascanius bezeichnet wird, was nur seinen Grund

in dem Tk^streben haben kann, den Ascanius, welcher als der

angebliche Stammvater des julischen Hauses den Namen lulus

führte,*) zum Ahnherrn des Romulus zu machen. Aus einer ganz

ähnlichen Tendenz erklärt es sich, dafs der siebente Konig bei

Livius nicht Epytus, sondern Atys genannt wkd. Der Zweck

dieser Änderung war augenscheinlich der, den Stammbaum des

Octavian, dessen Mutter der gens Atia angehörte,^) auch mütter-

licherseits an das albanische Herrscherhaus anzukTiüpfen. Im
Zusammenhang mit dieser Änderung der Liste steht es jedenfalls,

dafs bei Vergil als Lieblingsgefährte des Knaben lulus ein Atys

erwähnt wird, welcher der Stammvater der gens Atia gewesen

sein soll.*)

Bei dem Chronographen ist der zwölfte König, welcher

bei Ovid Remulus heifst, mit dem Bruder des Romulus identifi-

ziert^) und daher mit dem Beisatz eura Romulus interfecit an

das Ende der Liste gestellt. Dieselbe Änderung findet sich in

der durch Auslassungen, Umstellungen und Namensänderungen

arg entstellten Liste der excerpta barbari,^) wo als letzter

König Rimus genannt wird. Die von Eusebius im Kanon ge-

gebene Liste "^ bietet nur insofern eine bemerkenswerte Abweichung,

als Aneas Silvius und Latinus Silvius umgestellt sind.

Sehr nahe stehen den soeben besprochenen Listen die beiden

bei Ovid in den Metamorphosen und den Fasten vorkommenden

1) S. p. 260.

2) Vgl. p. 261.

3) Suet. August. 94. Vcllej. II, 59, 2.

4) Vcrg. Aen. V, 568 ff.:

Atys, genua unde Atii duxere Latini,

parvus Atys puerofiue pucr dilectua lalo.

5) p. 644 Mommsen.

6) Eusebius ed. Schoene I, app. p. 199 u, 218,

7) Eusebius ed. Seh. II, 62 ff.
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Verzeichnisse.') Dieselben uiilcrsclieiclen sich von den sonstigen

Listen im wesentlichen blofs dadurch, dafs sie zwischen Ascanius

mid Alba nur Silvius und Latinus Silvius anführen, während in

den anderen Listen drei Könige, nämlich Silvius, Aneas Silvius

und Latinus Silvius genannt werden. AVahrscheinlich lagen dem

Ovid ältere Listen vor und beruht der Name Aneas Silvius auf

einer späten Lüerpolation, wofür auch der Umst^ind spricht, dafs

derselbe bei Eusebius im Kanon sich erst an der fünften Stelle

findet.^) Darauf, dafs in einer Inschrift Aneas Silvius als der

Sohn des Aneas und der Lavinia bezeichnet wird,') ist hingegen

l<ein Gewicht zu legen, da der in den sonstigen Verzeichnissen

zwischen Ascanius und Aneas Silvius stehende Silvius, von welchem

der Name der Silvier abgeleitet wurde, in den ursprünglichen

Listen unmöglich gefehlt haben kann. Im übrigen enthält das

in den Metamorphosen des Ovid gegebene Verzeichnis noch in-

sofern eine Abweichung, als auf Tiberinus gleich Rcmulus und

erst auf diesen Agrippa folgt. Derselbe wird hier nach einer

wahrscheinlich älteren Überlieferung Acrota genannt, aus welcher

Form wohl erst der übrigens schon bei Apollodor*) vorkommende

Name Agrippa entstanden sein dürfte. -

Eine in eigentümlicher Weise umgestaltete Liste bietet

Syncellus.^) Als vierter König wird von demselben statt Aneas

Silvius ein Silvius Julius genannt — ein Beweis, dafs diese Liste

noch später als die des Dionysius, Diodor und Livius entstanden

ist. Aneas Silvius erscheint dagegen ebenso wie bei Eusebius

im Kanon an fünfter Stelle. Der sechste König, welcher den

einfachen Namen Silvius führt, ist wohl identisch mit Latinus

Silvius. Vor Epytus, welcher bei Syncellus Agyptius Silvius heifst,

ist ein Anchises Silvius eingeschoben. Der in den übrigen Listen

an neunter Stelle angeführte Caljietus, welcher bei Syncellus den

entstellten Namen Carmcntus führt, erscheint erst an zwölfter

Stelle. Der an dreizehnter Stelle genannte Silvius ist wohl

identisch mit Aventiuus. Die Gesamtzahl der Könige ist bei

Syncellus die nämliche wie in den übrigen Listen, da für die ein-

geschobenen Könige Silvius Julius und Anchises die Namen des

1) Ovid. mct. XIV, 609 ff. und fast. IV, 37 ff.

2) S. oben.

3) C. I. L. I, 283 XXI.

4) Vgl. p. 263, A 1.

5) ed. Bonn. I, p. 323, 333, 347 und 360.
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Alba uml Agrippa uusgcfalleii sind. In (lem xQ^^^^yQ^^9^^^^^ övv-

TO/iior') ist dagegen Anschiscs eingescljoben, ohne dafs dafür ein

anderer Name in Wegfall käme, wodurch die Ge.samtzahl der

Konige sich von 15 auf 16 erhöht.

Die Gesamtdauer der Konigsregierungen von Aneas bis auf

Numitor, dessen erstes Jahr in der Regel dem Gründungsjahre

der Stadt gleichgesetzt wird,*) wircj meistens bestimmt durch

das zwischen der Einnahme Trojas und der Erbauung Roms
liegende Intervall. Die von der Einnahme Trojas bis zu dem

Regierungsantritt des Aneas verflossene Zeit, die am häufigsten

zu drei Jahren, mitunter aber auch höher berechnet wird,')

kommt hierbei in Abzug. In der Regel setzte man, wie es Cato

that,^) die Zerstörung Trojas in das von Eratosthenes berechnete

Jahr 1184/3 v. Chr. Nach dieser Ära ist bei Diodor, welcher,

ebenfalls im Ansehlufs an Eratosthenes, die Erbauung Roms
ül. 7, 2 = 751/50 V. Chr. setzt, das zwischen beiden Terminen

liegende Intervall auf 433^) und bei Dionys, welcher mit Cato

ol. 7, 1 = 752/1 V. Chr. als Gründungsjahr annimmt, auf 432

Jahre ^) angegeben. Wenn Kastor und Africanus von der An-

kunft des Aneas in Italien bis zu der Erbauung Roms 417

Jahre rechneten,') so sind hier, da Kastor als Gründungsjahr

764/3 annahm, noch für die Irrfahrten des Aneas drei weitere

Jahre in Anschlag gebracht. Das von Kastor aufgestellte Grün-

dungsdatum scheint auch Arnobius im Sinne zu haben, wenn

er die Dauer der albanischen Künigsherrschaft auf nahezu

420 Jahre angiebt.^) Das von Vellejus angegebene Intervall von

1) Eusebius, ed. Schoene I, append. p. 89.

2) Eine Ausnahme macht Syncellus, welcher I, 361 den Numitor be-

reits 2 Jahre vor der Gründung Roms zur Regierung gelangen läftt und

demnach dessen drittes Jahr dem Gründungsjahre gleichsetzt.

3) Nach einer von Syncellus I,.323 angcfiihrtcn Verfcion gelangte

Aneas erst im neunten Jahre nach der Einnahme Trojas zur Regierung.

4) Dionys. I, 74, vgl. p. 166 ff.

5) Diodor bei Euseb. 1, 283 Seh. = Syncell. I, 366.

6) Dionys. I, 71.

7) Lydus de mag. 1,2: dpvovzai roiyoQovv /x t^g AlvtCov inl rij»

'izaliuv nuQoSov icog zov noliafiov zrjg 'Pcö^rjg iviavzol •&' -nal l' xal v y.ata

Käzcova zov ngiözov yal Räggcaya zovg 'PMfiu^ovg, rtazn Öi '/ItfQfxavov nctl

Käczoqa xat zov TlaixcpHov ^z)j J' x«l i v.al v. Die auf Cato, Varro und

Eufcobius bezüglichen Angaben sind offenbar irrig,

8) advers. uat. II, 71: quot apud Albam regnatum est anoiB? quadrin-

gentis et prope bis denia.
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437 Jahren') beizt wohl das auf der alten offiziellen Ära be-

ruhende Gründuiig.sdatum ol. 8, 2 (747/G v. Chr.) voraus, "wozu es

auch stimmt, dafs Vellojus, obwohl er mit Varro die Erbauung

der Stadt ol. G, 3 stattfinden läfst, nach der alten offiziellen Jahr-

zählung den 705 varr. erfolgten Ausbruch des Bürgerkrieges

zwischen Pompejus und Cäsar in das 703. und das Konsulat des

Vinicius (783 varr.) in das 781. Jahr der Stadt setzt,^ Auch

andere später noch zu besprechende Zeitbestimmungen gehci^von

der eratosthenischen Epoche aus. Dagegen beruht die Angabe

des Syncellus, wonach von der Einuahme Trojas bis zu der

Gründung Roms, die er in Übereinstimmung mit Fabius ol. 8, 1

(748/7 V. Chr.) setzt, ^) 424 .Jahre verflossen sein sollen,*) augen-

scheinlich auf der Ära des Sosibius, nach welcher die Zer-

störung Trojas 1172/1 v. Chr. fiel. Man ist wohl zu der Annahme

berechtigt, dafs jene Intervallangabe, ebenso wie das Gründungs-

datum ol. 8, 2 und die römische Königsliste des Syncellus,^) aus

Fabius entnommen und hiernach die Einnahme Trojas in das

der Epoche des Sosibius entsprechende Weltjahr 4331 gesetzt ist.

Dafs Fabius sich an die Ära des Sosibius hielt, mag wohl darin

seinen Grund haben, dafs zur Zeit, als er sein Geschichtswerk

abfafste, das chronologische System des Eratosthenes entweder

noch nicht begründet oder dem Fabius noch unbekannt war.

In dem Text des Orosius, nach welchem das Intervall zwischen

der Einnahme Trojas und der Gründung Roms 414 Jalire be-

tragen haben soll,'\) wird ebenfalls 424 zu lesen sein.

Neben der auf der troischen Chronologie beruhenden Berech-

nung der albanischen Könif^szeit existierte nun aber noch eine

andere, die auf dieselbe keine Rücksicht nahm. Nach einer

Tradition, der wir bei Trogus, Livius und Vergil begegnen, ver-

1) Vcllej. I, 8, 4, vgl. p. 178.

2) Vgl. p. 182, A 1.

3) Das Weltjahr 4756, in •welchem nach Syncellus die Gründung Roms
stattfand, unifafst die zweite lliilflc von ol. 8, 1 und die erste von ol. 8, 2,

mithin füllt die Gründung Roms ol. 8, 1.

4) Syncell. I, p. 3G7, Z. 14: ano 'Ut'ov «Awfffcoj, I) yiyovf tm dt(^iya'

fTft Tow xoff/iow, tlog xTiOKos J'üJfi^? xal Tov ^i/»vf' iiocuixov trovg yi'rorxai

frij vnS'. Dem entsprechend ist im vorhergehenden zu schreiben: 'Pto/it'loc

. , . yizt^si . . 'Pa'u/jv xttTci rf^v J' olvfiniäSa ry, wg rivfg, xaro zr]v oyJoijF, . .

.

^Tt$ ... avvTQix^'^ ^',^ ixpvs' (statt Srpvß') tru tov xdff/iov.

5) Vgl. p. 265.

6) Oros. U, 4.
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flosseji voll diT Ankunft des Ancas in Italien bis zur Crfmdung

Laviniuuis 3, von da bis zur Erbauung Albas 30 und weiter bis

zur Gründung Roms 300 Jalire.') Die Angabe, wonach von der

Gründung Laviniums bis zur Erbauung Albas 30 Jahre verstrichen,

findet sich bereits bei Fabius^) und Cato'), und wird man daher

annehmen müssen, dafs auch die anderen hierzu in Verhältnis

stehenden Ansetzungen auf einer alten Überlieferung beruhen.

Während nach cliesen sich auf einen einfachen Zahlen-

schematismus gründenden Ansetzungen das Intervall zwischen der

Ankunft des Aneas in Italien und der Gründung Roms sich auf

333 Jahre reduziert, ergiebt sich auf Grund der eratosthenischen

Ära das Maximum des Zeitabstandes, wenn die Erbauung Roms

nach der Berechnung des Ciucius'*) auf ol. 12, 4 = 729,8 v. Chr.

gesetzt wird. Dieses Jahr ist von der eratosthenischen Epoche

um 455 Jahre entfernt. AVenn Eutrop auf Grund der Maximal-

und der Minimalangabe'') die von der Einnahmp Trojas bis zur

Gründung Roms verflossene Zeit zu 394 Jahren rechnet, so stellt

1) Diese drei Angaben finden eich zusammen bei Vcrg. Aen. I, 265 ff.:

(Aeneas) moenia ponet,

tcrtia dum Latio regnantcm viderit aestae

ternaquc transierint Rutalis hiberna subactis.

at puer Ascanius, cui nunc cognomen lulo

additur — Ilus erat, dura res stetit Ilia regno —
triginta magnos volvendis mensibus orbes

imperio explebit, regnumque ab sede Lavini

'tranöferet et Longam multa vi muniet Albam.

hie jam ter centum totos regnabitur annos.

In Übereinstimmung hiermit steht Justin. XLIII, 1, 13: Ascaniue —
Longam Albam condidit, quae trccentis annis caput regni fuit, und Livius

1, 29, 6, wo mit Rücksicht darauf, dafs von der Gründung Roms bis zur

Zerstörung Albas weitere 100 Jahre verflossen (Serv. Verg. Aen. I, 272), der

Zeitraum von der Gründung Roms bis zur Zerstörung Albas auf 400 Jahre

angegeben wird. -

2) Nach Diodor bei Eusebius I, 283 = Syncell. I, 366.

3) Serv. Verg. Aen. I, 269,

4) S. p. 234.

5) Eutrop. I, 1: (Romulus) urbem . . constituit XI, Kai. Maii, Olym-

piadis scxtae anno tcrtio, post Trojae excidium, ut qui plurimum mini-

mumque tradunt, trcccntcsimo nouagesimo qnarto. Es ist auffallend,

dafs die so nahe liegende Bedeutung der Worte ut qui plurimum minimumque

tradunt von Nicbuhr R. G. I, 301 und von Unger Rh. Mus. XXXV, p. 21

verkannt worden ist. Dafs das varronisehc Gründungsdatum mit der Inter-

vallangabc nichts zu thuu hat, ist von Nicbuhr richtig bemerkt worden.
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diese Zahl genau das aus 333 und 455 gezogene aritlimetische

Mittel dar.

Es liegt uns noch eine Anzahl von Listen vor, in welchen

die Regierungsjahre der einzelnen Könige angemerkt sind. Wir
machen im folgendi^n den Versuch, diejenigen Listen, in denen

die Zahlen, richtig üherliefert sind oder sich wenigstens mit

Sicherheit herstellen lassen, nach den Aren, auf welchen sie be-

ruhen, zu ordnen. Es kommen hier in betracht die Listen des

Dionys,') Diodor,^) Eusebius,^) Ilieronymus,*) Cassiodor,^) Syn-

cellus,*') der excerpta barbari,'')/des Cedrenus*) und des Malalas.^)

Was die diodorische Liste betrifft, so ist dieselbe bei Euscbius

doppelt überliefert, indem die in dem kurzen geschichtlichen Be-

riclit Diodors enthaltenen .Tahrzahlen noch einmal von Eusebius

übersichtlich zusammengestellt werden, wie dies auch bei den

korinthischen und spartanischen Königen der Fall ist.'°) Ebenso

wie das von Diodor gegebene Verzeichnis liegt auch das der

excerpta barbari in doppelter Fassung vor, indem an zwei ver-

schiedenen Stellen dieselbe Liste angeführt wird. Das Nämliche

gilt von der Liste des Eusebius, welche nicht nur im Kanon,

sondern auch in der series regum der armenischen (Übersetzung

überliefert ist. Die von dem Chronographen von 354") und iu

dorn ;i;poT'o;'()fi9)froj' Cvvto^ov^^) gege1)enen Listen müssen, d&

die Zalilen augenscheinlich verderbt sind und eine richtige Uer-

stellung kaum möglich sein dürfte, ausgeschlossen bleiben. Wir

stellen die zu untersuchenden Listen nunmehr neben einander,

indem Avir die Könige, auf deren mitunter abweichende Namen
es hier nicht ankommt, der. Raumcrsparuug halber blofs mit

Nummern und das zwischen Trojas Einnahme und dem Regie-

rungsantritt des Aneas liegende Intervall mit Int. bezeichnen.

1) Dionys. I, G9— 71.

2) Bei Eusebius I, 28G— 291 Seh.

3) Euseb. I, app. p. 12 und TI, 52 ff.

4) Eusebius ed. Seh. I, append. p. 36.

G) p. 591 ff. Momms.
C) p. 333 ff., 347 ff., 3G0ff.

7) Enseb. I, append. p. 199 und 218.

8) I, p. 238 Bonn.

9) T, p. 168 ff. Bonn.

10) Enseb. I, p. 219 ff.

11) p. G44 Momms.

12) Euseb. I, append. p. 89. 4
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Was zuniichst den Text botrifft, so siiid in der von Eusebius

aus der Ceschichtserzillilung Diodors zusammengestellten Liste,

um die von Eusebius angegebene Summe von 431 Jahren^) zu

erhalten, für die Könige XI und XV nach dem codex N, die mit

den sonstigen Listen stimmenden Zahlen 41 und 43 herzustellen,

wahrend die anderen Handschriften, deren Lesart Schone reeipiert

hat, 35 und' 42 bieten. Fernei; sind dem dritten König, dessen

Regierung dem überlieferten Texte zufolge 28 Jahre gedauert

haben soll, im Einklang mit den übrigen Listen 29 zu geben,

welche Zahl auch in der GeschichtserzUhlung Diodors für das

überlieferte 49 herzustellen ist. Die übrigen in der Geschichts-

erzählung enthaltenen Zeitangaben stimmen vollständig mit der

so emendierten Liste, nur dafs VI statt 38 Jahren, welche Zahl

augenscheinlich verschrieben ist, 39 erhalten mufs. Die Angabe,

dafs IV, für welchen nachher 31 Jahre angesetzt sind, plus quam
triginta annos regiert habe, beruht wohl entweder auf einem

Fehler des Textes, indem uno vor plus ausgefallen ist, oder auf

iiicht ganz genauer Wiedergabe der Worte Diodors. Ungers An-

nahme, dafs die von Eusebius ausgezogene Liste auf eine andere

Quelle als Diodor zurückgehe, stützt sich lediglich darauf, dafs

die Summe 431 nicht zu den von Diodor zu Beginn der Geschichts-

erzählung angegebenen 433 Jahren stimmt.') Diese letztere Zahl

läfst sich jedoch auch aus den Einzelposten der Geschichts-

erzählung nicht erhalten, wenn man nicht zu willkürlichen Ände-

rungen seine Zuflucht nehmen will. Augenscheinlich hat Diodor

die auf der Ära des Eratosthenes beruhende Angabe, wonach

das Intervall zwischen der Einnahme Trojas und der Gründung

Roms 433 .Jahre betrug (1184/3— 751/50 v. Chr.), aus seiner

griechischen Clirouik entnommen, nachher jedoch für die Vor-

geschichte Roms von .\neas bis Romnlus eine römische Quelle

benutzt, in welcher von Trojas Fall bis zum letzten Jahre des

Amulius 431, bis zur Gründung Roms also, die in das erste Jahr

1) 1, 291 Seh.: Romilus Romam condit rcgnat^ue septima olompiade.

Sunt itaque ab .\enea usque ad Romilum aniii CCCCXXVIII (X: CCCCXXVII,

rell.: CCCCXLVIII). ab Ilio vero capto anni CCCCXXXI.

2) Rh. Mus. XXXV, p. 12. Die im Auszug des Eusebius enthaltene

Angabe, dafs die Regierung des Aneas in Latium im vierten Jahre nach

der Einnahme Trojas (post annum quartnm ab Ilio capto = anno quarto

post llium captum) begonnen habe, steht mit dem Beriebt Diodors, wonach

bis zum Regierungsantritt des Aneas 3 Jahre verflossen (annis . . tribua post

Trojanos captos elap^is Latinorum regnum obtinnit), nicht in Widerspruch.

//
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des Nuuiitor gesetzt wurde (vgl. p. 2GG), eLenso wie bei Cato,

432 Jahre gcrechuet waren.

Eusebius zählt im Kanon von Trojas Einnahme (Abr. 835)

bis zum, Ende des Amulius 429 Jahre (Abr. 83G— 1264), also

zwei Jahre weniger als Diodor. Die im Texte überlieferten

Rcgierungsjahre der Könige I—VII, X—XllI und XV stimmeii

mit den Ausätzen Diodor s,^) docli sind für XIV statt 23 Jahren

blofs 21 gerechnet, wodurch sich die um 2 Jahre niedrigere

Gesamtdauer erklärt. Mithin ist anzunehmen, dafs die übrigen

im Text des Eusebius ausgefallenen Zahlen mit den Angaben •

Dlodors stimmen. Die in der series regum der armenischen

Übersetzung enthaltene Liste^) ist mit der des Kanon augen-

scheinlich identisch, demnach sind für IV 31 Jahre statt 39 und

für XV 43 statt 42 einzusetzen. Alsdann ergiebt sich für die

Zeit von dem drei Jahre nach Trojas Einnahme fallenden Beginn

der Regierung des Aneas in Latium bis zur Vertreibung der

römischen Könige, für deren Herrschaft 240 Jahre angesetzt

sind,') die im Text angegebene Summe von GGG (= 42G -{- 240)

Jahren. In den excerpta barbari endlich sind, da die Zeit von

dem Resierungsantritt des Ancas bis zu dem Ende der albanischen

Königsherrschaft auf CCC<(C>1I Jahre angegeben wird, für den

neunten König nach I, app. p. 218 32 Jahre anzusetzen, welche

Zahl I, app. p. 199 in 35 entstellt ist.

Bei der Vergleichung der einzelnen Listen erkennt man so-

fort, dafs zwischen denen des Dionys, Diodor, Eusebius, Hiero-

nymus und Cassiodor, andrerseits' aber auch zwischen denen der

excerpta barbari, des Cedrenus und Malalas eine nahe Verwandt-

scliaft stattfindet. Das Verzeichnis des Syncellus stimmt hin-

sichtlich der ersten fünf Regierungen mit der ersten Gruppe im

allgemeinen überein, weist jedoch nachher durchweg eigentümliche

Angaben auf. Die der ersten Gruppe angchörigen Listen gehen

jedenfalls zurück auf ein in Anlehnung an eine bestimmte Ära

entworfenes Verzeichnis, welches alsdann, indem es anderweitigen

Aren akkommodiert wurde, kleine Änderungen erfahren hat.

1) Dafs für Xm 67 Jahre statt 37 angesetzt sind, beruht not anf

einem Schreibfehler.

2) Euseb. ed. Seh. I, app. p. 12.

.3) Nach den überlieferten EinzelpoHton betrügt die Summe der Königs-

regierungen allerdings 241 Jahre, doch Hind filr die 38 Jahre des Tarquinins

Prificufl, wie wir bereits p. 261 bemerkten, 37 einzusetzen.
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Dionys und Diodor stimmen darin üLerein, dafs sie von

Trojas Einnahme bis /um let/ion Jahre des Amulius 431, bis.

zur Gründung Roms also 432 Jahre, zülilen. Tlire Listen beruhen

demnach auf der ol. 7, 1 (752/1 v. Chr.) als Oründungsjahr voraus-

setzenden catonischcn Ära. Beide Autoren weichen nur darin

von einander ab, dafs Diodor für V im Einldang mit den übrigen

verwandten Listen 50, Dionys aber 51, ainh-erseits jedoch Dionys

für XV 42, Diodor dagegen mit den meisten übrigen Listen

43 Jalire rechnet.

Die Liste des Eusebius im Kanon und in der series regum

der armenischen Übersetzung, welche von Trojas Einnahme bis

zum Sturze des Amulius 429, bis zur Gründung Roms also 430

Jahre zählt, beruht auf der varronischen Ära, deren Gründungs-

datum um diese Anzahl von Jahren von der eratosthenischen

Epoche entfernt ist (1184/3— 754/3 v. Chr.). Bei Eusebius, welcher

die Einnahme Trojas 1181/80 und demnach das Ende des Amulius

752/1 setzt, tritt diese Beziehung allerdings nicht zu Tage. Einen

Beweis dafür, dafs die Liste der varronischen Ära angepafst ist,

bietet indessen ein Fragment aus Varros scchszchntcm Buche

rerum bumanarum, in welchem dem König Procas (XIV), der

hier augenscheinlich gemeint ist, ebenso wie in der fraglichen

Liste eine Regicrungsdauer von 21 Jahren beigelegt wird,*)

während die übrigen zur nämlichen Kategorie gehörigen Listen

ihm durchgängig 23 Jahre geben. Ebenso wie der Liste des

Eusebius liegt der des llieronymus, welche die nämliche Summe
von Jahren ergiebt, die varronische Ära zu Grunde. Beide Ver-

zeichnisse weichen darin von einander ab, dafs bei llieronymus

für VTI statt 20 Jahren 24, dagegen für XIV in Übereinstim-

mung mit den übrigi n verwandten Listen statt 21 Jahren 23

angesetzt sind, während andrerseits XV statt 43 Jahren 44, da-

gegen XI statt 41 blofs 40 erhält.

Die Königsreihe des Cassiodor stimmt vollständig mit der

des llieronymus, abgesehen davon, dafs das Intervall zwischen

der Einnahme Trojas und dem Regierungsantritt des Aneas statt

zu 3 Jahren zu 7 und die Regierung des Amulius statt zu 44

Jahren zu 43 gerechnet wird. Da die Einzelposten die Summe
432 ergeben, so fällt die Erbauung Rom»; in das 433. Jalir naeh

1) Nonius p. 100, 11: dnoviccsimo ita ut diiodi'ciino. Varro hnm.anarum

verum libro XVI: mortnns est. anno tluovicesimo, rex fuit annoa XXI (= GelL

n. Att. V, 4, 6).

Holzapfel, rOm. Chronologie. 18
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der Einnahme Trojas. Die Liste wird also von TTaus ans für

eine Chronik bestimmt gewesen sein, welclie in Übereinstimmung

mit Eratosthencs die Gründung Roms 751/50 v. Clir. setzte. Für

Cassiodor, der bei der Rechnung das Jalir der Einnahme Trojas

mit eiuschlofs, stellte sich das letzte Jahr des Amulius auf

753/2 und das erste Jahr des Romulus, welches er, ohne vorher

für Numitor ein besonderes Jahr zu rechnen, mit der Gründung

zusammenfallen liefs, auf 752/1 v. Chr. Hiernach ergab sich, da

Cassiodor ebenso wie Hieronymus die Königszeit zu 240 Jahren

ansetzte, für den Anfang der Republik 512/11 v. Chr.

Die Liste des Syncellus bietet insofern eine Eigentümlich-

keit, als sie die Erbauung Roms nicht, wie es gewöhnlich ge-

schieht, in das erste, sondern in das dritte Jahr Numitors fallen

läfst. Da die Summe der Einzelposten 410 beträgt, so fällt die

Gründung Roms in das 411. Jahr nach der Einnahme Trojas.

Wir sahen bereits (p. 2G7), dafs Syncellus für das letztere Ereignis

das von Sosibius berechnete Datum 1172/1 v.Chr. annimmt, mithin

setzt er als Gründungsjahr die sonst nicht bekannte Epoche

761/60 V. Chr. voraus. Auf dem nämlichen Gründungsdatum

scheinen die Ansetzungen des Malalas zu beruhen, welche die

Summe von 411 Jahren ergeben. Das letzte Jahr des Amulius

ist hier wohl dem Gründungsjahre gleichgesetzt. Die Listen der

excerpta barbari und des Cedrenus, nach welchen der Zeit-

abstand zwischen dem Falle Trojas und der Gründung Roms
420 Jahre beträgt, setzen das von Kastor angenommene Grün-

dungsjahr 764/3 V. Chr.') voraus.

Wir bemerkten bereits, dafs den Listen des Dionys, Diodor,

Eusebius, Hieronymus und Cassiodor das nämliche Verzeichnis

zu Grunde liegen mufs. Ist das Verhältnis der einzelnen Listen

zu einander genau bestimmt, so kann es nicht schwer fallen, die

in dem Original enthaltenen Zalilen zu ermitteln. Es fällt in die

Augen, dafs Eusebius, Hieronymus und Cassiodor in Überein-

stimmung mit Diodor dem fünften Könige 50 Jahre geben,

während Dionys für ihn 51 rechnet. Ebenso stimmen Eusebius

und Cassiodor darin mit Diodor überein, dafs sie für Amulius

(XV), der nach Dionys 42 Jahre regierte, 43 ansetzen, welche

Zahl bei Hieronymus auf 44 erhöht ist. Zwischen den Listen

des Eusebius, Hieronymus und Cassiodor und der des Diodor

1) Vgl. p. 247.
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besieht also eine iililiere Verwandtscliaft. Da nun fast überall,»

wo die genannten Autoren von Diodor abweichen, Dionys mit

demselben übereinstimmt,') so kommt diesen Abweichungen kein

selbständiger Wert zu, sondern es ist vielmehr anzunehmen, dafs

die Listen des Euscbius, Ilieronymus und Cassiodor aus der

diodorischen abgeleitet sind. Bei der Rekonstruktion der Original-

liste kommen daher neben den Zahlen Diodors nur die des Dionys

in Betracht. Die Differenz zwischen beiden Autoren besteht

If'diglich darin, dafs jener für V statt 51 Jahren 50, dieser da-

sretren für XV statt 43 Jahren 42 rechnet. Da sieb in dem einen

wie in dem anderen Falle die Summe von 431 Jahren crgiebt,

so liegt die Annahme nahe, dafs in der Originalliste ein 432-

jilhriger Zeitraum vorausgesetzt war, der bei Diodor und Dionys

in verschiedener Weise um ein Jahr reduziert wurde, indem ent-

weder V statt 51 Jahren fiO oder XV statt 43 Jahren 42 erhielt.

Das den Verzeichnissen des Dionys und Diodor zu Grunde liegende

Original war also für eine Chronik bestimmt, in welcher in An-

leh)nnig an das System des Eratosthenes 751/50 v. Chr. als

rjründungsjahr angcnonnnen war. Hierauf ist die Liste in ver-

schiedener Weise der die Gründung ein Jahr früher setzenden

cntonjschen Ära accommodicrt worden. Endlich wurde dann das

diodorische Verzeichnis, wie die Verglcichung der Listen des

Euscbius und Ilieronymus zeigt, ebenfalls in verschiedener Weise,

der varronischen Zeitrechnung angepafst, wahrend die Liste des

Cassiodor Aviederum auf das Gründungsjahr 751/50 v. Chr. führen

sollte. *

Es ist eine neuerdings fast allgemein geteilte Ansicht, dafs

Verzoichnissc der albanischen Könige vor dem letzten Jahrhundert

der Bepublik überhaupt nicht existiert hätten. Wie Mommsen

behauj)tet, findet sich die früheste Spur einer derartigen Liste

erst bei dem zur Zeit Sullas lebenden Cornelius Alexander Poly-

histor.*) Es liegen indessen bestimmte Zeugnisse vor, welche

beweisen, dafs die Existenz einer albanischen Königsreihe weit

höher hinaufreicht, was im Hinblick auf die Thatsache, dafs

1) Die einzige Auguahnie bilden die Angaben über die Regierung

des letzten Königs, welche bei Diodor, Euscbius und Cassiodor zu 43, bei

IlioronymuR zu 44, bei Dionys dagegen zu 42 Jahren angesetzt ist.

2) R. Cliron. p. 16G, wo als Boh-g angeführt wird Serv. zu Verg. Aen.

VIII :{.30: hie (Livius) Alcxanilriini scquitur, qui dixit Tyberinum Capeti

filium vcnantcm in hunc fluvium cccidisue et fluvio nonieu dedisse.

18*
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bereits zu Beginn der Kaiscr/eit sehr viele von einander ab-

weicliende Listen begegnen, ancli olmeliin angenommen werden

müfste. Das Königsgeschlecht der Silvier wird bereits erwähnt

bei dem um die Mitte des /weiten Jalirhunderts v. Chr. lebenden

Annalisten L. Cassius Ilemina, welcher augenscheinlich voraus-

setzt, dafs in Alba eine Reihe von Königen aus diesem Hause

regierte.') Sogar dem Fabius und dem von ilim benutzten Diokles

von Peparethus mufs schon ein Verzeicl)nis albanischer Könige

vorgelegen haben. Es geht dies deutlich hervor aus der nachOD O
diesen beiden Autoren von Plutarch gegebenen Darstellung der

GründunKssage, in welcher ausdrücklich bemerkt wird: töv an

Aivfiov ysyovorcov iv "yi^ßu ßaßtXicov tlg döal<povs ^vo No^ytoQa

xal 'A^ovXtov i) du(öoxi) xa^iixsv.^) Die Annahme Mommsens,

dafs Fabius zu den von Diodor getadelten Schriftstellern gehöre,

welche den Romulus zum Sohne des Mars und der Ilia, der

Tochter des Aneas, machten,^) ist hierdurch widerlegt.^) Aus

einer von Mommsen übersehenen Angabe des Grammatikers

Apollodor ergiebt sich ferner die Thatsache, dafs die Liste im

zweiten Jahrhundert v. Chr. im wesentlichen schon die nämliche

Gestalt hatte, in welcher sie den Autoren der Kaiserzeit vorlag.

Hieronymus bemerkt nämlich unter Abr. 1104: in latina historia

haec ad verbum scribta repporimus. Agrippa apud Latinos reg-

. nante Homerus poeta in Graecia damit, ut testatur Apollodorus

grammaticus et Euforbus historicus, ante urbem conditam ann.

CXXIin et, ut ait Cornelius Nepos, ante Olympiadem primam

ann. C. Nach den Listen des Dionys und Diodor ergeben sich für

die zwischen Agrippa (XI) und Romulus regierenden Könige 121

oder 122 Jahre, so dafs in der That das 124. Jahr vor der Er-

bauung der Stadt in die Regierung des Agrippa fällt.

Es ist hiermit nachgewiesen, dafs bereits zur Zeit, als in

Rom die Geschichtschreibung begann, eine Tradition existierte.

1) Gell. n. Att. XVII, 21, 3: (constitit Ilomcrum et Hesiodura) ante

Romam conditam vixisse, SilvÜB Albae rof^nantibus, annis post bellnm

Trojanum, nt Cassins in primo annaliuni de Hoiiiero atquc Ilesiodo 8crii>tum

reliquit, plns ceutum atque Hcxaginta. Eh liegt kein Grund vor, mit Mommsen
R. Chr. p. 166, A 295 diese Angabe auf den Redner und Dichter Cassius

Severus oder einen anderen gleichnamigen Schriftsteller der Kaiserzeit

zurückzuführen.

2) Plut. Rom. 8.

3) Diod. bei Enseb. 1, 28.S Seh.

4) R. Chron. p. 152, ebonno Rom. Forsch. II, 208, A 62.



— 277 —
wonach in Alba von der Gründung dieser .Stadt durcli AKCanius

bis zur Erbauung Roms eine Reihe von Königen regierte. Eine

solche niufste, nachdem einmal die Ären des Sosibius und Era-

tosthenes Eingang gefunden hatten, notwendig ' angenommen
werden, da liein Autor es seinen Lesern zumuten konnte, „die

zwischen Ascanius und Amulius erforderliche Anzahl von Königen
in Gedanken zu ergänzen."^)

Man würde indessen irren, wenn man annehmen wollte, dafs

die albanische Königsreihe erst infolge des Bestrebens, das

,
zwischen der Einnahme Trojas und der Gründung Roms liegende

Intervall auszufüllen, entstanden sei. Die von der troischen

Chronologie unabhängige Überlieferung, wonach von der Ankunft

des Aneas bis zur Gründung Laviniums 3, von da bis zur Er-

bauung Albas 30 und weiterhin bis zur Gründung Roms 300

Jahre verflossen,^) beweist vielmehr, dafs schon bevor die Römer
von den chronologischen Systemen der Griechen Kenntnis er-

hielten, eine Reihe albanischer Könige angenommen wurde. Jene

Überlieferung scheint nach Ascanius 10 Könige vorauszusetzen,

von welchen jeder durchschnittlich 30 Jahre regierte.

* Nach einer anderen Tradition, welcher Synccllus folgt, sollen

in Alba von Ascanius bis Amulius 12 Könige 400 Jahre lang

regiert haben.') Der nämliche Zeitraum wird vorausgesetzt bei

Strabo' und Zonaras, welche von der Gründung bis zur Zerstörung

Albas 500 Jahre,*) bis zu der 100 Jahre vorher^) erfolgten

Gründung Roms also 400 Jahre rechnen.

Nach dieser letzteren Version, die wohl frühzeitig neben der

vorhin erwähnten Überlieferung aufgekommen sein mag, kommen
augenscheinlich auf je drei Könige 100 Jahre. Seizt man für

Aneas in entsprechender Weise 33 y^ Jahre an, so ergeben sich

gerade die von Eratosthenes als Intervall zwischen der Ein-

nahme Trojas und der Gründung Roms angenommenen 433 Jahre.

Es erklärt sich nunmehr, wie Eratosthenes, welcher auf Grund

1) Mommsen R. Chron. p. 166.

2)* Vgl. p. 267 ff.

3) I, p. 323 Bonn.: onwg Sf f/j 'ixaXiav ilQ^uiv ^xparijOf Jari'voov xal

nsg) zäv (lez' avTov ßaetlsvcavzoiv tß' ßaciltcov Iv txtai (so zu ndireiben

für izEi) v' tcog 'Pwfivlov zov Kztozov'Pcofirjg, {vgi^ceig Iv zoig x«r« Pwfivlov

X^ovotg.

4) Strabo V, 3, 2, Zou. VII, 6, p. 103 Dind.

5) Vgl. p. 268, A 1:
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der römischen Überlieferung l'ür die Er4)iiuinig Roms das Jahr

751/50 V. Chr. gefimdeii hatte/) dazu kam, die Einnahme Trojas

1184y3 V. Chr. zu setzen, während es andrerseits nicht ersichtlich

ist, wie er auf Grund der spartanischen Königslisten, die nach

der herrschenden Ansicht auch bei dieser Zeitbestimmung für

ihn mafsgebend gewesen sein sollen, zu jenem Datum hätte ge-

langen können. Da Aneas für den Stammvater der albanischen

Könige galt, so konnten dieselben als troische Könige betrachtet

werden und lag es daher für Eratosthenes sehr nahe, eben nach

dieser Regentenreihe das Jahr der Einnahme Trojas zu bestimmen.

Für die dorische Wanderung fand er alsdann 1104/3 v. Chr., indenj

er dieselbe im Anschlufs an eine schon bei Thukjdides*) begeg-

nende Tradition in das 80. Jahr nach der Einnahme Trojas setzte,

während er für die Ijkurgische Gesetzgebung, die nach der

späteren Überlieferung in die sechste Generation nach der dori-

schen Wanderung^) und mithin in die neunte Generation nach

dem trojanischen Kriege fiel, der Berechnung der Generation zu

33 Ya Jahren entsprechend 884/3 v. Chr. annahm. Nur so erklärt

es sich, dafs Eratosthenes die lykurgische Gesetzgebung 108 Jahre

vor die erste Olympiade setzte, obwohl sie von derselben nur

durch zwei Königsregierungen getrennt war.

Zum Schlüsse mufs noch bemerkt werden, dafs nach einer

jedenfalls alten Überlieferung, die sich bei Florus findet, in Alba

ebenso wie später in Rom sieben Könige regierten.*)

Es unterliegt keinem Zweifel, dafs di« Tradition, welche den

Romulus von dem albanischen Königshause abstammen läfst,

schon einige Zeit vor dem Beginn der Geschichtschreibung exi-

stierte. Nichtsdestoweniger ist diese Überlieferung keineswegs

die ursprüngliche. Die Erzählung von der Aussetzung des Romulus

und Remus in dem Tiber beweist' entschieden, dafs nach der

ältesten Fassung der Gründungssage Amulius nicht in dem fünf

Meilen vom Flusse entfernten Alba, sondern in einem näher ge-

legenen Orte seinen Herrschersitz hatte. Er und sein Bruder

Numitor sind also erst sj^äter zu Söhnen des albanischen Königs

1) S. p. 232.

2) Thuc. I, 12, 4: JuiQiTis oySorjKoaup ttei ^vv 'ifQuiiletdaie JliXonöv-

vrjaov ioiop. •

3) Flui Lyc. 1.

4) Florus I, 1, 4: ab bis (von Äneaa und ABcanius) Amulius jara BCptinia

Bubole regnabat.
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Procas gemacht Würdei), um auf diese Weise den Romulus an

das albanische Königshaus anzuknüpfen. Dafs diese Anknüpfung

eine künstliche ist, hat hereits Schwegler gesehen,') der mit Hecht

geltend macht, dafs die Sage von dem Raub der Sabinerinnen,

die den Mangel des Conubiums mit den Latinern zur Voraus- ^
Setzung hat, sich mit der albanischen Abstammung des Romulus

*

nicht vereinigen lüfst. Auch fällt es, wie Schwegler ebenfalls

richtig bemerkt^ sehr auf, dafs Romulus als Enkel des Numitor

demselben nicht in der Regierung von Alba folgt. Nur irrt

Schwegler, wenn er die Anknüpfung des Romulus an die al})a-

nische Dynastie aus dem durch die griechische Überlieferung ver-

anlafsten Bestreben erklärt, den Romulus mit Aueas, dessen Sohn

oder Enkel er aus chronologischen Gründen nicht habe sein

können, in Verbindung zu bringen. Diese Verbindung wurde viel-

mehr, als bereits die Abstammung des Romulus von den alba-

nischen Königen feststand, dadurch hergestellt, dafs man die

Silvier zu Nachkommen des Aneas machte."'') Der Grund, wes-

halb man den Romulus an das albanische Königshaus anknüpfte,

war augenscheinlich ein politischer. Nach der übereinstimmenden

Antrabe der Annalisten war Alba von Haus aus der Vorort des

latinischen Städtebundes. Für die Richtigkeit dieser Überliefe-

rung, die auch Schwegler für historisch hält,') spricht namentlich

das auf dem Albanerberge befindliche Heiligtum des Jupiter

Latiaris und die daselbst alljährjich abgehaltene Latinerfeier.

Weun nun Alba der frühere Vorort des Bundes war oder auch

nur dafür galt, so hatten die Römer allerdings Grund, ihren

ersten König von dem albanischen Herrscherhaus abstammen zu

lassen. In diesem Falle erschien die spätere Herrschaft der

Romer über Latium nur als die Ausübung eines uralten Rechtes.

Die Anknüpfung des Romulus an das albanische Königshaus

hatte also ganz den nämlichen Zweck, wie die der spartanischen

Könige an Herakles. Die Überliefenmg, welche den Amulius

und Numitor zu S(")hnen des albanischen Königs Procas machte,

wird wohl bald nach der 41G varr. erfolgten Unterwerfung der

Latiner entstanden sein.

Von der ursprünglichen Tradition scheint sich noch eine

Spur erhalten zu haben in einer bei Suidas, in dem Chronioon

1) Rom. Gesch. I, 452 ff. und 457 ff.

2) Vgl. p. 260.

3) R. G. I, 339.
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jiaschalo und bei Malalas vorliegenden Naeliriclit, wonach RomuluB

und Remns das Palladium, welches sie auf dem Cajiilol aufstellten,

aus der Stadt Silva geholt haben sollen.') Nach den Angaben

der excerpta barbari, des Cedrenus und Malalas war diese ander-

weitig nicht bekannte Stadt von dem Kioiig Alba gegründet und

sollen nach ihr die albanischen Könige Silvier genannt worden

sein.") Die Annahme, dafs die Stadt Silva erfunden worden sei,

um den Namen der Silvier zu erklären, würde aller Analogie

zuwiderlaufen; vielmehr ist umgekehrt anzunehmen, dafs Silvius

der Heros eponymos einer in späterer Zeit verschollenen Stadt

Silva war, von der die älteste Überlieferung den Ursprung Roms
herleitete. Als nun später die silvischcn Könige Numitor und

Amulius in die wohl erst bei dieser Gelegenheit konstruierte

albanische Königsliste eingereiht wurden, ging der Name der

Silvier auf die albanischen Könige über. Die meisten Listen

lassen den Silvius, von dem dieser Name in der Regel hergeleitet

wurde, unmittelbar auf Ascanius folgen. In den excerpta barbari,

mit denen Cedrenus und Malalas übereinstimmen, wird dagegen

nach Ascanius gleich Alba genannt, mit welchem von Haus aus

die Reihe der albanischen Könige begonnen haben wird. Man
sieht hieraus deutlich, dafs die Silvier, von welchen Romulus und

Remus abstammen sollen, ursprünglich nicht für albanische Könige

galten.

Es versteht sich von selbst, dafs die älteste albanische Königs-

liste, die wohl bald nach der Unterwerfung der Latiner zusammen-

gestellt worden sein mag, nur römische Namen enthielt; grie-

chische Namen, wie Aneas Silvius, Epytus und Capys, werden

erst nach der Anknüpfung an Aneas und Ascanius Eingang ge-

funden haben. »

Zwölfter Abschnitt.

Der römische Kalender his auf CUsar.

Es ist bekannt, dafs das römische Kalenderjahr erst durch

Cäsars Reform zu einem reinen Sonnenjahre wurde, während es

vorher die Dauer von 12 Mondmonaten hatte. Der Monat sollte,

1) Suidas 8. v. KanizooXiov. Chron, pasch. I, 204 Bonn. Malalas I,

171 Bonn.

2) Cedrenus I, 238 Bonn., Malalas I, iGOff., cxcei-pt, barb. p. 199.
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wie (lies schon nein Name andeutet, von Haus aus einem syno-

(lisclicn Mondumlauf entsi»rec]ien/) und zwar in der Weise, dafs

der erste Tag des Monat«, die Kaloidon, mit dem ersten Sichtbar-

>verden der neuen Mondsichel /.usanimenflel.^) Zwölf Mondmonate

oithalten durchschnittlich 354 Tage, 8 Stunden, 4^ Minuten und

38 8ecunden. Das römische Jahr hätte hiernach, um die Über-

einstimmung der Monate mit den Mondphasen auf die Dauer zu

wahren, 3.^4, jedes dritte Jahr aber 355 Tage haben müssen.

Da man indessen die ungerade Zahl für glückbringend hielt, so

wurden jedem Jahre 355 Tag« gegeben.') Aus dem nämlichen

Grunde vermied man es, den Monaten, die dem Mondlauf ent-

sprechend die Durchschnittsdauer von 29 Tagen 12% Stunden

hätten haben müssen, nach der Art der Griechen abwechselnd

20 und 30 Tage zu geben, sondern es erhielten März, Mai,

Quinctilis und Oktober 31, die übrigen Monate aber 29 Ta[ge

mit Ausnahme des am Ende des Jalircs stehenden Februar, auf

welchen dem Imparilitätsprinzip entgegen nur 28 Tage kommen
konnten. Die Tden, welche den Eintritt des Vollmondes bezeichnen

sollten, fielen in den 31tngigen Monaten auf den 15., in den

übrigen datieren auf den 13. Tag des Monats, während die dem

ersten Viertel entsprechenden Nonen (d. i. der nemite oder nach

unserer Zähhveise der achte Tag vor den Iden) analog auf den

7. oder 5. zu stehen kamen.*)

Die Länge des Jahres sowohl als auch die Lage der Kaienden,

Nonen und Iden beweist, dafs die Römer sich ursprünglich eines

Mondjahres bedienten. Da indessen die Monate, wie besonders

aus den a\if den Frühling hinweisenden Namen AjjhI (von aperiri

aufgehen) und Mai (von Maja, der Göttin des Wachstums) er-

sichtlich ist, von Haus aus an bestimmte Jahreszeiten gebunden

waren, so mufste dafür Sorge getragen werden, dafs ihre Lage

gegen das 3G5V^tägige Sonnenjahr keine Verschiebung erfuhr.

In der geschichtlichen Zeit bestand die Einrichtung, dafs man

nach den auf den 23. Februar fallenden Tcrminalicn ein Jahr

um das andere einen Schaltmonat einlegte, welcher abwechselnd

1) Varro 1. L. VI, 10: racnsis a Innac motu dictus, dum ab sole pro-

fccta ruisus ad cum redit Inna, quod graocc olira dicta hi]vt], unde illorum

(i^veg; üb CO nostri.

2) Vgl. Hartniann, der röm. Kalender p. 2.

3) Ccnsor. 20, 4. Macrob. Sat. I, 13, 6.

4) Macrob. Sat. I, 13, 6 ff

.
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die Länge vou 22 oder 23 Tagen Latte. Für die liierjiaeli vier-

jälirigc Sclialtpcriode ergeben sich also 355 + 377 -f 355 -\- 378

Tage.') Die Durchstlniittsduuer des Jahres betrug deimiacli 3GC'^

Tage, während das Sonuenjahr, mit welcliem der Kalender in

Einklang bleiben sollte, einen Tag weniger hat. Es drängt sfch

von selbst die Annahme auf, dafs das Schaltsystem ursprünglich

für ein 354tägiges Jahr berechnet war^) und der 355. Tag, welcher

ohne Zweifel in dem 28. Februar zu erblicken ist,^) erst einige

Zeit nach der Einführung des vierjährigen Cyklus zugefügt wurde.*)

In unverkennbarem Zusammenhang mit der Schaltperiode steht

das von Servius Tullius eingeführte vierjährige Lustrum, welches

von Ceusorin in der Aufzählung der Schaltperioden (anni magni)

mit erwähnt wird.^) Es liegt dah^ nahe, mit Hartmann und

1) Ans der Ausdrucksweise des Censorin 20, 6: cum intercalarium

mensem viginti duum vel viginti trium dierum alteruis annis addi placuisset

uud des Macrobius I, 13, 12: alternis anuis binos et vicenos, alteruis ternos

vicenosque iutercalautes folgern Lauge, de vigiuti quattuor annorum cyclo

intercalari commentatio, Lips. 1884, p. 1 , A 2 und Unger, der römische

Kalender 218—215 und 63—45 v. Chr. (Jahrb. f. Phil. 1884), p. 747 mit Recht,

dafs das erste Mal 22 und das zweite Mal 23 Tage eingeschaltet wurden.

Auch lag es, wie Ungor richtig bemerkt, in der Natur der Sache, dafs die

kleinere Schaltung der gröfseren vorherging. Vgl. die nächste Note.

2) Dies wird auch bei Plut. Num. 18 vorausgesetzt, wo indessen un-

genau das 354tägige Jahr als 11 Tage zu kurz gegen das Sonuenjahr und

der Schaltmonat schlechtweg als 22tägig bezeichnet wird. Wenn die in

vier Jahren eingelegten 45 Scfialttage von Haus aus dazu bestimmt waren,

ein Defizit von 4 x 11 '/^ Tagen einzubringen, so ist es klar, dafs nach Ab-

lauf des zweiten Jahres, wo die Differenz gegen das Sonnenjahr 22
'/, Tage

betrug, nur 22 und erst im vierten^ Jahre , wo das Defizit auf 23 Tage an-

gewachsen war, 23 Tage eingeschaltet werden konnten.

3) Dafs die Angabe des Macrobius (Sat. I, 13, 5), wonach der zuge-

fügt« Tag der 29. Januar war, lediglich auf Kombination beruht, wird stich

unten (p. 287) zeigen.

4) Hartmanns Ansicht, wonach der 355. Tag ursprünglich der Über-

einstimmung mit dem Mondlauf halber von Zeit zu Zeit (etwa jedes dritte

Jahr) zugefügt und in dieser Weise im vierjährigen Cyklus beibehalten,

nach der Veröffentlichung des Kalenders durch Cu. Flavius (450 varr.) aber

ein fester Bestandteil des Jahres wurde (p. 42 ff., 78, 130), hat aus dem

Grunde wenig Wahrscheinlichkeit, weil man alsdann eine andere Einrich-

tung der Schaltung erwarten müfste, indem bei einer Durchschnittsdaucr

des Jahres von etwa 354 '/j Tagen im vierten Cyklusjahre ebenso wie im

zweiten die Einschaltung von 22 Tagen genügt haben würde.
'

5) Censor. 18, 13 (nach Erwähnung der vierjährigen Olympiaden):

idem tempns anni magni Romanis fuit, quod lustnim appcllabant, ita



- 283 —
Lauge die Einführung des Sclialtcyklus cbenlalls dem Serviua

Tulliufcj zuzusehreibeu.*) Diese Ansieht wird unterstützt durch

eine Angabe des Maerobius, wonach Licinius Macer die erste

Sclialtung dem Romulus, Valerius Antiaa dem Numa, lunius

Gracchanus dem Servius Tullius, SemproniusTuditanus und Cassius

Hcmhiia den Decemvirn, Fulvius Nobilior aber dem M' Acilius

Glabrio (cos, 5G3) zugeschrieben haben soll.*) Augenscheinlich

hat Macrcjiius den Bericht seiner Quelle, in welcher von den

Ikgründern verschiedener Neuerungen iu der Schaltung die Rede

war, irriger AVeise so verstanden, als ob jctVer der genannten

Autoren die Einführung der Schaltung überhaupt im Sinne hatte.

Wenji also lunius Gracchanus den Servius Tullius als den Ur-

heber eines neuen Schaltsystems bezeichnete, so wird er eben an

die Einführung des vierjährigen Cyklus gedacht haben.

Während die vierjährige Schaltung darauf berechnet war,

das Jahr mit dem Soimeulauf in Einklang zu erhalten, wurde

andrerseits, da die Schaltmouate den Mondmonaten an Länge

nicht gleichkamen, sondern um 7— 8 Tage zu kurz waren, die

Übereinstimmung der Monate mit dem' Mondlauf, auf der der

.bisherige Kalender beruhte, aufgehoben. Das scrvianische Jahr

hatte mit dem Mondjahr nur noch das Eine gemein, dafs seine

zwölf Monate zusammen der Zeit von zw<)lt' Mondumläufen ent-

sprachen, während die aus den gemeinen und Schaltjahren sich

ergebende Durchschnittsdauer der eines Sonncnjahrcs gleichkam.

Man kann mithin das servianische Jahr definieren als ein aus

dem Mondjahr hervorgegangenes cyklisches Sonnenjahr.

In der vor der Einführung des servianischen Cyklus liegenden

Periode^ über die uns keine sichere Überlieferung mehr vorliegt,

werden die Monate noch jedenfalls den Mo)idumläufen, d. i. der

Zeit vom ersten Sichtbarwerden der neuen Mondsichel bis zur

Wiederkehr dieser Phase, entsprochen haben. Ohne Zweifel hat

sich schon damals das Bedürfnis geltend gonuicht, das Jahr mit

dem Sonnenlauf in Übereinstimmung zu erhalten, da die afff

bestimmte Kalendertage angesetzteji ländlichen Feste, wie die

Cerealien (19. April), Palilieu (2L April) und Vinalien (19. Sex-

quidcm a Seivio Tullio institututn , ut quinto quotnio anno ccnsu civium

habito lustium conderetur.

1) Havtraann, der röiu. Kalender, p. 76. Lange, de viginti quattuor

annorum cyclo, p. 12.

2) Macrob. Sat. I, 13, 20 ff.
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lilis)') iiühveiuHg /.iiriiaturgeiii;lfseii Zeit begiuigen werden inufsten.

Wsilirsclicinlich liabcu die Römer in dieser Periode, ebenso wie

die Gricclicu, so oft es notwendig scliien, einen vollen Mond-

nionat eingeschaltet. Die Griechen pflegten in der älteren Zeit

in der Weise zu verfahren, dafs sie in einem Zeitraum von acht

Jahren in jedem dritten, fünften und achten Jahre einen dreifsig-

tagigeu Moudmonat einschalteten, wodurch das in acht Jahren

aufgelaufene Defizit von 8 X 11 Vi Tagen gerade eingebracht

wurde.*) Dieses Schaltsjstem gewährte den grofsen Vorteil, dafs

es ebenso gut wie das servianische das Jahr mit dem Sonnen-

lauf in Einklang hielt, während andrerseits bi:f auf eine sehr

geringe Differenz die Übereinstimmung der l\fonate mit dem

Mondlauf gewahrt blieb. Hätten die Römer vor Servius Tullius

sich einer derartigen Schaltperiode bedient, so würden sie keinen

Grund gehabt haben, an deren Stelle den vierjährigen Cyklus zu

setzen, durch welchen die Harmonie der Monate mit den Mond-

phasen aufgehoben wurde. Es ist mithin anzunehmen, dafs durch

die von den Römern in der ältesten Zeit angewandte Schaltung

die Übereinstimmung mit dem Sonnenjahr nicht in der wünschens-

werten Weise erreicht wurde') und in dieser Hinsicht die Neue-

rung des Servius Tullius einen entschiedenen Fortschritt bezeich-

nete.*) Gegen den späteren Kalender stand der ältere auch in-

sofern zurück, als ursprünglich die Dauer der Monate noch nicht

mathematisch abgemessen war, sondern ein neuer Monat jedesmal

an dem Tage nach dem Abende begann, an welchem der Pontifex

die neue Mondsichel am Himmel erblickt hatte. Es ergiebt sich

dies daraus, dafs die Kaienden, wie schon ihr Name sagt, in

der älteren Zeit durch öffentlichen Ausruf angekündigt werden

mufsten,^) was im anderen Falle nicht nötig gewesen wäre. Mit

1) Über diese Feste vgl. Hartmann p. 199 ff. und 136 S.

2) Geminus ieagog. c. 6.

^ 3) Dafs die frühere Schaltung eine sehr rohe und unvollkommene -war,

wird auch von Ideler, Chron. II, 50 und Hartmann p. 58 angenommen.

4) Die dem Livius vorliegende Überlieferung, welche dem Numa die

Kenntnis des von dem Athener Meton 433 v. Chr. entworfenen 19jilhrigen

Schaltcjklas zuschreibt (Liv. I, 19, 6, vgl. Hartinann p. G2 ff.), mufs aus

diesem Grunde verworfen werden; doch enthillt sie immerhin den richtigen

Gedanken, dafs die Römer vor der Einführung des vierjilhrigcn Cyklus sich

eines Mondjahres bedienten, welches durch zeitweise Einschaltung eines

Mondmonats mit dem Sonnenjahr in Einklang erhalten wurde.

5) VgL Macrob. Bat. I, 15, 9 ff.: priscis temporibus pontifici minori
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der über den Eintritt der nllclisten Kaienden bestehenden Un-

sicherheit hangt CS zusammen, dafs von Haus aus die zwischen

die Iden und die Knienden des folgenden Monats liegenden Tage

nicht, wie es siiliter üblich war, von den Kaienden rückwärts,

sondern von den Iden vorwärts datiert wurden.^)

Die älteste Stufe repräsentiert das dem Romulue zuge-

schriebene Jahr, welches blofs die zehn Monate März bis Dezember

gehaht haben soll.") Einen Beweis für die Existenz eines solchen

Jahres liefern die noch in der späteren Zeit bei der Aus- und

Rückzahltmg der Mitgift^) sowie bei der Familientrauer*) üblichen

/ehnmonatlichen Fristen, die geradezu als jährige bezeichnet

werden, sowie die von Uartmann hervorgehobene Thatsache, dafs

in Laurentum, der ältesten geraeinsamen Kultstätte der Latiner,

der Juno, der alle Kaienden geheiligt waren, ^) nur an den

Kaienden der Monate März bis Dezember Opfer dargebracht

haec provincia delegabatar, ut novae Innae primum observaret adspecium

visaiuque regi sacrificulo nuntiaret. itaque sacrificio a rege et minore

poutifice celebrato idem pontifex calata, id est vocata, in Capitolium plebe

juxta curiam Calabram ..., qnot numero dies a Kalendis ad Nonas snper-

essent pronuntiabat. Serv. ad Vcrg. Aen. VIII, G54 (von der cnria Calabra):

ideo autcm Calabra, quod, cum inccrtae cssent Kalendae aut Idn«, a Romnlo

constitutum est, ut ibi patres vel populus calarentnr, i. e. vocarentur, nt

Bcirent, qua die Kalendae esscnt vel etiam Idus.

1) Ein Rest dieser älteren Datierungsweise findet sieb, wie Hartmann

p. 129 richtig bemerkt, darin, dafs das fünf Tage nach den Iden des März

(19. März) fallende Minervafest den Namen Quinquatrus führte. In analoger

Weise nannten die Tusculaner die dritten, secbbten und siebenten Tage

nach den Iden Triatrus, Sexatrus und Septimatrus. Vgl. Varro 1. L. VI, 14.

Festus p. 257 M.

2) Censorin. 20, 2 ff. 22, 9. Macrob. Sat I, 12, 3, vgl. Solin. I, 35.

Gell. n. A. III, IG, 16. Serv. ad Verg. Georg. I, 43. Ovid fast. 111, 121.

riut: Num. 18."

3) Polyb. XXXII, 13, fi: y.ata Sf rovg'Pwfiai'ovg roftorg Sfov Iv tqicIv

Itsaiv uTtodovvai ra nQOCoqpftlöfifva xQ7]uaTa t^j (fiQv^g ratg yvvai^i,

TiQoSod-ivzav TTQcorcov Twv IninXnv slg SfKa fi^vag kutcc t6 nuQ* {tifivoie

^&og, sv&icog b Zy.iTii'wv ovviza^f tm zQanititr] zäv t'^oci xal iztvtf zaldvzap

Ixatf'pa 7ioLr]aua&aL u)v KvzaTzoöoctv Iv tofff 5fxa yLTfOi. Ulpian VI, 8:

dos si pondere numero mcnsura contineatur, anuua bima trima die redditur.

4) Fragm. Vat. 321: lugendi autem sunt parcntes anno, item liberi

majores X annomm aeque anno, quem annum decem mensuum esse Pom-

ponius ait. Auch Livius (II, 7, 4) gebraucht für die Trauerzeit, deren zehn-

monatliche Dauer aufsordem noch von Flut Num. 12 bezeugt wird, den

Ausdruck annus.

5) Macrob. Sat. I, 9, 16.
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wurden.') Dies se(/,t die Existenz eines Kalenders voraus, welcher

die Monate Jaiuiar und l'Y'bruar noch nicht enthielt. Dafs das

älteste Jahr mit dem März begann, beweisen die Namen der

l\Ionate Quiuctilis bis Dc/embcr, welchen hiernach nur vier Monate

vorangingen.

Ein zehnmonatliches Mondjahr ist natürlich nur denkbar

unter der Voraussetzung, dafs eine Ausgleichung mit dem Sonnen-

jahre stattfand. Diese Ansicht findet sich in der That bei Macro-

bius.^) Derselbe bemerkt, man habe, wemi der Kalender in Un-

ordnung kam, soviel Zeit, als erforderlich Avar, um den Einklang

mit den Jahreszeiten wieder herzustellen, sine ullo mensis nomine

verstreichen lassen. Auf der nilnilichen Voraussetzung beruht die

Angabe des Servius, dafs im zehnmonatlichen Jahr dem Januar

und Februar zwei Schaltmonate entsprochen hätten.')

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dafs auch in dem zehn-

monatlichen Jahr die Dauer der Monate durch die Umlaufszeit

des Mondes bestimmt war/) Diejenigen späteren Autoren, welche

dem Eomulus ein zehnmonatliches Jahr beilegen,^) scheinen aller-

dings einstimmig anzunehmen, dafs in demselben März, Mai,

Quinctilis und Oktober 31, die übrigen sechs Monate dagegeu

30 Tage hatten.*^) Dafs ein solches Jahr jemals existiert hätte,

ist unglaublich, doch bedarf diese Annahme einer Erklärung.

Nach einer sehr wahrscheinlichen Vermutung Hartmanns ist jene

Konstruktion darauf zurückzuführen, dafs man 30 Tage als die

normale und daher ursprüngliche Dauer') des Mondmonats ansah,

andrerseits dagegen die 31 Tage des März, Mai, Quinctilis und

Oktober als nicht minder alt und berechtigt erscheinen lassen

wollte.^) Nachdem einmal die Ansicht von der Existenz eines

1) Macrob. Sat, I, 15, 18, vgl. Ilartmann p. 14.

2) Macrob. Sat. I, 12, 39.

3) Serv. ad Verg. Georg. I, 43.

4) Vgl. Mominsen, 11. Cliron. p. 51, Ilartmann, der röm. Kai. p. 12.

5) Eine andere Anaiclit, wonach das Jahr von vornherein zwölf Monate

gehabt haben soll, wird erwähnt von Censorin. 20, 2. Vgl. Plnt. Nura. 18.

qnaest. Rom. 19.

6) Censorin. 20, 3. Macroh. I, 12, 3 u. 38. Solin. I, 86.

7) Dafs dreifsig Tage- für das normale Mafd des Monats galten, heweist

die Frist der junti triginta dies, die von alterri her hei der Berufung der

Consuviatcomitien eingehalten werden miiftiton (Becker- Marquardt, Rom-

Altt. II, 3, p. 66).

8) Vgl. Hartmann p, 8 ff. Die Annahme Mommsens (R. Chr. p. 53),
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solchen Jalires Geltuiig erlangt hatte, konnte man den Übergang

zu dem 354tägigeu Jahre nur durch die Annahme erklaren, dafs

dcii 30 tilgigen Monaten je ein Tag genommen und hierauf dem

Jahre 5G Tage zugefügt worden seien, von welchen die beiden

neuen Monate Januar und Februar je 28 erhalten hätten, wahrend

man in dem 29. Januar den später zugefügten 355. Tag er-

blickte.O

Nach der Einreihung der beiden neuen Monate begann das

bürgerliche Jahr ebenso wie das frühere zehnmonatliche mit dem

März,^) während der Januar und Februar den Schlufs bildeten.

Dafs der Februar im zwölfmonatlichen Jahre von Haus aus der

letzte Monat war, beweist die Einlegung des Schaltmonats, der

sich naturgemäfs an das Ende des Jahres anschlofs, nach den

auf den 23. Februar fallenden Terminalien. Eigentlich sollte man

den Eintritt der Schaltung erst nach dem vollen Ablauf des

Februar erwarten. Ihre Verlegung nach den Terminalien hat

nach einer ansprechenden Vermutung Bergks') darin ihren Grund,

dafs der 23. Februar mit dem Beginn des Frühlings, der durch

das im cäsarischen Kalender auf den 22. Februar*) angesetzte

Wiedererscheinen der Schwalbe angekündigt wurde, zusammen-

fiel. Dieser Zeitpunkt, welcher gerade zwei Monate nach der im

älteren Kalender auf den 23. Dezember^) gesetzten Wintersonneij-

wonde fiel, bezeichnet also, wie dies auch durch den Namen der

Terminalicn angedeutet ist,^) das Ende eines von Frühling zu

dafs die dem romulischen Jahre zugeschriebene Dauer von 304 Tagen einem

spüteren zehuroonatlichen Geschäftsjahr entlehnt sei, in welchem der Monat

als y,^ eines Sonncnjahres (= 30 7,2 Tage) gefafst wurde, wird, wie Hart-

mann p. 10 richtig bemerkt, dadurch widerlegt, dafs der Monat in abstracto

ininicr die Dauer von 30 Tagen hatte.

1) Macrob. Sat. I, 13, 2 ff., vgl. Censor. 20, 5. Solin. I, 38.

2) Auf diesem Jahresanfang beruht, wie Mommsen, die Rechtsfrage

zwischen Cäsar und dem Senat, Breslau 1857, p. 13 ff., und Hartmann, der

rüni. Kalender p. 26 ff., bemerken, das noch in späterer Zeit mit dem 1. März

beginnende Militär- und Prozefsjahr, sowie der Gebrauch, dafs an diesem

Tage die Salier ihre Umzüge hielten und das heilige Feuer im Tempel der

Vesta erneuert wurde.

3) Beiträge zur römi-schen Chronologie (Jhb. f. klass. Phil., XIII.

Snpplbd.), p. 589 und 597.

4) riiu. h. n. XVm, 237.

6) Lydus de ostcnt. p. 380 Bonn. . •

G) Varro 1. L. VI, 13: Terminalia, quod is dies auni extremns consti-

tutus; duodccimus enim mensis fuit Februariue.
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Fifililiiig laufenden Naturjalires; man liaitc demnach guten Grund,

«lio Schaltung an dieser Stelle eintreten zu lassen.

Nehen dem hürgerlichen mit dem 1. März heginnenden Jahre

stand nun aber, worauf Hartmaun und IJergk hingewiesen haben,')

ein sacrales, dessen Anfang der Januar bildete.^) Auf diesen

Monat übertrug sich in dem siebenten Jahrhundert der Stadt

auch der Beginn des biirgerlichen Jahres,") was wohl, wie Huschke,

Bergk und Matzat annehmen,*) infolge der 001 stattgehabten

Verschiebung des curulischen Amtsneujahrs vom 15. März auf

den 1. Januar geschehen sein mufs.'") Die Schaltung behielt in-

dessen, da der hergebrachte Cyklus eine Änderung nicht wohl

zuliefs, ihre frühere Stelle nach dem 23. Februar.

Der Umstand, dafs mit dem Januar das sacrale Jahr begann.

1) Hartmann p. 27, Bergk a. a. 0, p. 690.

2) Vgl. Lyd. de mens. III, 15 und IV, C3, wo der Jaliresanfang im

Jannar als die agxn Tfßartxij und der im Milrz als die nqxtj nuTQioe oder

no/ltrtx?] bezeicbnet wird. Auf der Stellung, die der Januar im sacralen

Jahre hatte, beruht jedenfalls die Überlieferung, dafs Numa, der überhaupt

für den Ordner des religiüsen Lebens gilt, das Jahr mit dem Januar be-

gonnen habe (Plut. Num. 18. quaest. Rom. 19. Macrob. Sat. I, 1.3, 3). Eine

Anlehnung an das sacrale Jahr erblickt Ilartmann p. 100, A 64 wohl mit

Recht darin, dafs D. Brutus (cos. 616) das Totenfest nicht, wie es von

alters her üblich war, im Februar, sondern im Dezember beging (Cic. de

leg. II, 54. Plut. quaest. Rom. 34). .

3) Dafs seit dieser Zeit und nicht erst, wie Mommsen R. Chr. p. 103

und 277 annimmt, seit Ciisars Kalenderreform das bürgerliche Jahr mit dem
Januar begann, wird nicht nur bewiesen durch die Zeugnisse des Lnstspiel-

dichters Atta (f 676) bei Serv. ad Verg. georg. I, 43 (majores Martiura primnm

mensem habuerunt) und Varros in der noch vor der Einführung des julia-

nischen Kalenders abgefafsttn Schrift de lingua Latina (VI, 13: Terminalia,

quod is dies anni extremus constitutus; duodocimus enim mensis fuit

Februarius und VI, 33: mensium nomina fere aperta sunt, si a Martio, nt

antiqui constituerunt, numeres), sondern auch durch die am 13. De-

zember 637 in dt.'m Rechtsstreit derGenuaten und Viturier von den Minuciem

gefällte Entscheidung, in welcher für das von den Vituriom an Genua zu

entrichtende jährliche vectigal als Zahlungstermin der 1. Janiiar festgesetzt

ist (C. I. L. I, p. 73). Vgl. Mommsen, die Rechtsfrage zwischen Cäsar und

dem Senat, p. 13, wo noch die richtige Ansicht fohlgehalten ist. Huschke,

das alte römische Jahr und seine Tage, Breslau ISO'J, p. 114. Matzat R. Chr.

I, 23. Bergk, Beiträge zur rum. Chron. p. 693 ff.

4) Huschke, das alte römische Jahr p. 114. Bergk a. a. 0. p. 593.

Matzat I, 26.

5) Es wird dies auch vonVerrius Flaccus in den präucbtinischen Fasten

(C. I. L. I, p. 312) vorausgesetzt.
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sowie sein augenscheinlich von janua, dem Eingang, abgeleiteter

Name, zwi))gt zu der Folgerung, dafs dieser Monat von Haus

aus an der Spitze des Jalires stand, während andere nicht minder

gewichtige Thatsachen den März als den ersten Monat erscheinen

lassen. Wir begegnen bei Ovid (fast. II, 47 ff.) einer Ansicht,

wonach ursprünglich der Januar der erste, der März der zweite

-und der dem Totenkult geweihte Februar der letzte Monat war,

• die Decemvim aber den Februar nach dem Januar setzten.*)

Ilartmann,. der in dieser Notiz eine geschichtliche Überlieferung

erblickt, vermutet, dafs man jene Umstellung vorgenommen habe,

um den 1. Januar, mit welchem von Haus aus das Jahr begcmnen

liabo, in die Nähe der sich zu einem Jahresabschnitt besonders

eignenden Wintersonnenwende zu bringen, ohne die Lage der

Mo)iat(? März bis Dezember gegen das Sonnenjahr zu verrücken.*)

Es liegt indessen, zumal sich Ovid des Ausdruckes creduutur

bedient, der Verdacht sehr nahe, dafs seine Angabe lediglich auf

einor Hypothese beruht, durch die erklärt werden sollte, wie der

das Jahr beschliefsende Februar unmittelbar nach dem Januar,

dessen ursprüngliche Stellung zu Anfang des Jahres nicht ver-

kannt werden konnte,"'') zu stehen kam. Das Richtige hat hier

wohl IJergk gesehen, welcher annimmt, dafs die Monate März bis

Dezember aus dem latinischen, der Januar und Februar dagegen

aus dem sabinischen Kalender stammen.*) In diesem Falle er-

klärt es sich sehr wohl, warum die Römer, deren religiöse Ein-

richtungen zu einem grofsen Teile sabinischen Ursprungs sind,

juit dem Januar, obwohl derselbe im bürgerlichen Jahre erst die

elfte Stelle erhielt, das sakrale Jahr begannen.

Durch die einige Zeit nach der Einführung des vierjährigen

Cyklus erfolgte Zufügung des 355. Tages wurde, wie wir bereits

1) sed tarnen, antiqui ne ncscius ordinis erres,

l)rimiis, nt est, lani mensis et ante fuit.

qiii sequitur lanum, vcteris fuit ultimus anni;

tii quoqne sacrorura, Termine, finis eraa.

jiriinus enim lani mensis, quia janua prima est,

qui sacer est imis manibiis, imus erat,

postmodo «reduntur si>atio distantia longo

tompora bis quini continuasse viri.

2) Der nim. Kalender p. 89—100.

3) Vgl. Ovid. fast. II, 51: primus enim lani mensis, quia janua

prima est.

4) Beiträge zur röm. Chronologie p. 588—691.

]Iolr.a]>fel, tuiu. Chronologie. 19
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bemerkten,') die Durcliscliiiittsdauer des Jahres gegen das Sonnen-

jahr um eineii Tag zu lang. Bei einer konsequenten Anwendung

des Cyklus hätte also jedesmal nach Verlauf von vier Jahren

der Kalender um vier Tage zurückbleiben müssen. Matzat
nimmt an, dafs seit den Decemvirn, denen er die Einführung /Jes

cyklischen Sonnenjahres zuschreibt, dies in der Tliat der Gang

des römischen Kalenders gewesen ist. Indem er den julianischen

21. Juni 400 v. Chr., an welchem der herrschenden Ansicht zu-

folge die Sonnenfinsternis des Einiius stattgefunden jiaben soll,

mit Non. lun. 350 varr. gleichsetzt und aufserdem annimmt, dafs

mitunter zur Vermeidung einer ominösen Kollision^) der die acht-

tägige Woche beginnenden Markttage (uundinae) mit den Kaienden

des März oder mit dem 15. März, welcher seit 532 Amtsneujahr

war, nach dem 23. Februar ein Extraschalttag eingelegt worden

sei,^) gelangt er zu dem Resultat, dafs der 1. März des alt-

römischen Kalenders im Jahre 300 v. Chr. mit. dem julianischen

11. Juli, 280 V. Chr. mit dem 3. August, 264 v. Chr. mit dem

22. August, 218 V. Chr. mit dem 15. Oktober und 202 v. Chr.

mit dem 3. November zusammenfiel.*)

Wemi sich auch durch diese von Seeck'*) acceptierte Ansicht

die Thatsache erklärt, dafs der 11. Quinctilis 564 varr., an welchem

eine totale Sonnenfinsternis stattfand ,*"') dem 14. März 190 v. Chr.

entspricht, so geht doch aus zahlreichen Nachrichten mit Be-

stimmtheit hervor, dafs der Gang des römischen Kalenders ein

ganz anderer war.

Den ersten sicheren Anhaltspunkt gewähren die Kriegsereig-

nisse des Jahres 461. Der Triumph, welchen der Konsul L. Pa-

pirius Cursor in diesem Jahre über die Samniten am 13. Februar

beging, fällt in die Zeit, in der die Schneefälle begannen,') also

Anfang oder Mitte Dezember. Der Kalender war hiernach den

1) S. p. 282.

2) Über die Besorgnis, welche man vor einer Kollision der Markttage

mit den ersten Kalendeh des .Talires hegte, vgl. Macrob. Sat. I, 13, 16 ff.

3) Rom. Chron. I, 1—30.

4) Vgl. die I, 32 ff. gegebene Tabelle.

5) Die Kalendertafel der Pontifices, Berlin 188.'i, p. 67 ff.

6) Liv. XXXVII, 4, 4: per eos dies, quibus est profectna ad bellum

consal, ludis ApoUinaribus ante diom quinlnm idus Quinctilis caelo sereno

interdiu obscurata lux est, cum luna sub orbcin solis subisset.

7) Liv. X, 46, 1: nives jam omnia oppleverant ncc dnrari extra tecta

poterat; itaqne consul excrcitum de Samnio dcduxit. Vgl. p. 99, A 1.
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Jahreszeiten um 2— 2'/^ Monate voraus. Hierzu stimmt es, dalJs

der 450 von dem Konsul Q. Faljius Maxinius gegen die Samniten

unternommene Feldzug, welcher in sehr kurzer Zeit durch die

am 13. April gelieferte Schlacht bei Sentinum entschieden wurde,

gegen das Ende des "Winters, also gegen Anfang Februar eröffnet

wurde.')

Das nämliche Verhältnis bestand wählend des Krieges mit

Pyrrhus, in welchem der 1. Mai, an dem die Konsuln damals ihr

Amt antraten, mit dem Ende des Februar oder dem Anfang des

März zusammenfiel.*)

Ebenso finden wir, . dafs zu Beginn das ersten punischen

Krietres der Kalender um mindestens zwei Monate voraus war.

Im Jahre 40G, in welchem der 1. Mai Amtsneujahr war, über-

winterten die Karthager zur Zeit, als die Konsuln ihr Amt an-

traten, noch in Panormus.') Etwa die nämliche Abweichung

mufs, wie Fränkel gesehen hat, für das Jahr 498 vorausgesetzt

werden, da die damals erfolgte Einnahme der Stadt Tunes durch

Regulus, obwohl sie ganz kmz vor dem Ablauf des Amtsjahres

stattfand,*) von dem Beginn des Sommers, dessen Anfang von

den Alten auf den 9. Mai gesetzt wird,^) noch durch ein be-

deutendes Intervall getrennt war.*"') Etwas günstiger scheint das

Verhältnis im Jahre 504 gewesen zu sein, in welchem der

Prokonsul L. Cäcilius Metellus, der nach der Darstellung des

Polybius (I, 41) nach seinem mitteii in der Erntezeit^) (Ende

1) Vgl. p. 98 ff.

2) S. p. 102 ff.

3) Polyb. I, 24, 9: {'Pauatoi) nQOcSflnufvoi rovg lizi%a9tcrauivovi

uQXOvrag, AvXov 'Aziütov vorl Fäiov I^ovlirt'xiov, top(X7)()ar itzi tov närog^iov

Sia t6 zag ttöv KagxrjSovi'av Svrauftg infi 7rapn(j;fi(iaffi*.

4) Dies ergiebt sich aus Polyb. I, 31, 4, wonach Regulas nach

der Einnahme von Tunes (30, 15), damit Hcinom Nachfolger nicht der Ruhm

anheimfiele, den Krieg beendigt zu haben, die Karthager zur Annahme eines

FriedensvertragB zu bestimmen suchte. Vgl. Fränkel, Studien zur röm.

Gesch. I, 12 ff.

6) Varro de re rust. I, 28.

6) Es mufs dies deshalb angenommen werden, -weil zwischen die Ein-

nahme von Tunes und den Ptginn des nHchsten Sommers (I, 3G, 10) die

vergeblichen Friedensverhandlungen (T, 31, 4— 8), die Ankunft des Xanthippus

(32), die Niederlage des Regulus (33-36), die Ausrüstung einer römischen

Flotte (36, 5) und der erst auf die Kiindo hiervon beschlossene Bau einer

karthagischen Flotte (36, 8 ff.) fallen.

7) Polyb. I, 40, 2.

19»
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Juui')) erfochteneu Siege bei Pauormus das Komraando an die

auf die Kunde hiervon nacli Sicilien gesandten Konsuln abgab,

am 7. September triumphierte. Die Differenz wird hieniacli, da

bis zur Ankunft der Konsuln, für die eine in Bereitschaft stehende

Flotte von 200 Schiffen noch ausgerüstet werden mufste, sehr

wohl 1— l'/j; Monate verstrichen sein können, im hüclisten Falle

einen Monat betragen haben.

Zu Beginn des haunibalischen Krieges mufs der Kalender

ebenfalls etwa um einen Monat voraus gewesen sein. Nach der

Schlacht an der Trebia, welche 536 zur Zeit der Wintersonnen-

wende stattfand,-) hielt der Konsul Ti. Sempronius alsbald die

Kousularkomitieu,^) welche in jener Periode, in der der 15. März

Amtsneujahr war, gegen 'Ende Januar zu fallen pHegten.*) Hierzu

stimmt es, dafs zur Zeit, als der für das nächste Jahr zum

Konsul gewählte C. Flaminius von Ariminum nach Arretium auf-

brach, der bei normalem Gang des Kalenders auf den 24. Februar

fallende Anfang des Frühlings nahe bevorstand;^) ebenso die

1) Da die Erntezeit in Italien mit der Sommersonnenwende begann

(Varr. de re rust. I, 32; Plin. n. h. XVIIl, 264 ff.), so wird man ihren An-

fang in dem -würmeren Sicilien mit Fränkel p. 127 noch etwas vor Mitte

Juni zu setzen haben. Für die Schlacht bei Panormus, welche nach Poly-

bins av.^a^ovcrji; rf/g toöv yiagncöv cvyY.ofiiö^g stattfand, ergiebt sich also

Ende Juni, nicht Mitte Juni, wie Fränkel p. 16 annimmt,

2) Polyb. III, 72, 3.

3) Nach Livius XXI, 57, 3 langte Sempronius in Rom an, noch bevor

man sich von der Aufregung, die die Niederlage an der Trebia verursacht,

erholt hatte. Polybius, der die Reise des Sempronius nach Rom ganz über-

geht, setzt allerdings voraus, dafs zur Zeit, als die Schlacht an der Trebia

stattfand, die neuen Konsuln bereits im Begriffe gewesen seien, ihr Amt
anzutreten (vgl. UI, 70, 7 mit III, 75, 5). Seeck, über den Winter 218/7 v. Chr.

(Hermes VIII), p. 154 ff., welchem Mommsen (R. Forsch. II, 354) und Frünkel

p. 8 folgen, nimmt daher an, dafs die Schlacht kurze Zeit vor dem Amts-

antritt der Konsuln (15. März) geliefert worden sei. In Bezug auf innere,

ausschliefslich römische Vorgänge wird indessen, wie Unger, über den

römischen Kalender in den Jahren 218— 215 und 63—45 v. Chr. (Jhb. f. klass.

Phil. 1884), p. 551, A 11, richtig bemerkt, der auf der Stadtchronik be-

ruhende Bericht des Livius in höherem Grade als der des Polybius Glauben

verdienen.

4) Es ergiebt sich dies einesteils daraus, dafs die Wahlen für 586,

welche keinen Aufschub zuliefacn, am 26. Januar stattfanden (Liv. XLIII,

11, 3 u. 6), während andrerseits , die 506 XII Kai. Mart. abgehaltenen

Komitien als verspätet bezeichnet werden (Liv. XXXVIII, 42, 1 ff.). Vgl.

Mommsen R. Staatsr. I, 564, A 1.

6) Polyb. in, 77, 1: iviGtufitvTjg Sl z^g laqiv^g (OQue Fdiog ^Xaiilv^og
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Thatsache, daTs sich unter den bei dem Amtsantritt der Konsuln

aus dem Yorjalire gemeldeten Prodigien die am 11. juliauischen

Februar 217 v. Chr. stattgehabte Sonnenfinsternis befindet.') Eine

weitere Bestätigung unserer Annahme crgiebt sich daraus, dafs

Q. Fabius Maximus seine alsbald nach der Schlacht am Trasi-

racnersee (23. Juni^) angetretene Diktatur, nachdem er dieselbe

avaXaßav rag avrov Svvuiifig ngor^yt diu Tv()(>rjviag. Dafs das Participium

iviGTUfxivTjg hier den bevorstehenden Frühling bezeichnet, zeigt die Ver-

gleichung mit III, 78, 6, wonach der etwas später erfolgte Übergang Han-

nibals über den Apennin ufiu xw ztjV uquv iitrc(ßü).).fi,v btattfand. Ilierzn

stimmt Liv. XXII, 1, 1: jam ver adpetebat atquc Hannibal ex hibernia

movit. Unger, Jhb. f. klass. Phil. 1884, p. 562 macht freilich geltend, dafs

Hannibal nach Livius schon früher, und zwar ebenfalls gegen Beginn des

Frühlings, einen vergeblichen Versuch gemacht habe, den Apennin zu über-

schreiten {XXI, 58, 2: ad jirima ac dubia eigna veris profectus ex bibernis

in Etrnriam ducit), und glaubt daher, dafs der wirkliche Übergang erst

nach dem Eintritt des Frühlings erfolgt sei. Jener früher angeblich von

Hannibal unternommene VerEuch beruht indessen, wie Sieglin, Rh. Mus.

1883, p. 363 ff., schlagend nachgewiesen hat, auf einer Doublette. Was die

Zeit des Frühlingsanfangs betrifft, so glauben wir denselben in das letzte

Dritt«l des Februar setzen zu müssen, wo das Wiedererscheinen der Schwalbe

(nach Clodius Tuscus = Lyd. de ostent. p. 361 Bonn, am 20., nach Plin.

H, 122 am 22., nach Ovid. fast. II, 853 am 25. oder 20. Februar) den wirk-

lichen Beginn der wärmeren Jahreszeit verkündete. Die Anpetzung auf den

7. Februar (Varro de re ruut. I, 28, Lyd. de ostent. p. 300) beruht lediglich

auf astronomischer Konstruktion, die hier, wo es hieb um die die militäri-

schen Operationen bedingenden Witterungsvcrhältnisse handelt, nicht maß-

gebend sein kann. Wenn Unger p. 551 den Frühling erst mit der Nacht-

gleiche beginnen läfst, so ist dies für italische Verhältnisse entschieden zu

spät. Der Beginn der Operationen mag sich ja häufig bei schlechter Be-

schaffenheit der Wege noch einige Zeit über den Anfang des Frühlings

hinaus verzögert haben (vgl. Soltau, Gütt. gel. Anz. 1885, p. 250); von

Hannibal sagt indessen Livius ausdrücklich, dafs er die Wint<)rquartiere

früher verliefs, als es sonst zu geschehen pflegte (XXII, 1, 4: causa fuit

maturius movendi ex hibernis).

1) Liv. XXII, 1, 8: angebaut metum i)rodigia ex jilurimus simul locis

nuutiata .... Arpis parmas in caelo visas pugnautemquc cum luna solem.

Es kann keinem Zweifel uuterliegen, dafs hier die Sonnenfinsternis des

11. Februar 217 v.Chr. gemeint ist, auf welche auch Soltau, Gott. gel. Ans.

1885, i>.
255 hingewiesen hat. Nach 0i>i)olzer8 Berechnung, deren Resultat

mir Herr Dr. Ginzel (vgl. p. 153, A 2) freundlichst mitgeteilt hat, erstreckte

sich die Centralitätskurve dieser Finsternis nordöstlich von der grofsen Syrte

bis nach Kreta hin; sie konnte also in Apulien, wo das Maximum nach

ungefährer Schätzung 7 Zoll betragen haben mag, sehr wuhl bemerkt werden.

2) Dieses Datum ist angegeben in dem von Gaston Boissier in der

Revue de philologie 1884, p. 55 ff. veröffentlichten Kaleudarium. Hiernach
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uahczu sechs Monate,') also bis Ende November oder Anfang

Dezember-) bekleidet hatte, gegen das Ende des Herbstes,') d. i.

nach juliunisclier Datierung gegen Anfang November, niederlegte.

Ferner geht aus der Darstellung des Polybius*) hervor, dafs die

Ernte, die bei normalem Gange des Kalenders zwischen den

24. Juni und 23. Juli fiel,'') erst längere Zeit nach der Schlacht

am Trasimenus stattfand. Wie Polybius berichtet, marschierte

Haunibal nach dieser Schlacht in 10 Tagen durch Umbrien und

Picenum nach der Küste des adriatischen Meeres, wo er einige

Zeit verweilte, um sein Heer von den Strapazen ausruhen zu

lassen und neu zu organisieren. Hierauf wandte er sich nach

Ai)ulien, von da nach Campanien, welches er, ohne von Fabius

gehindert zu werden, verwüstete, und alsdann wiederum nach

Apulien. Er langte dort an gerade um die Zeit, um die das

Getreide eingebracht zu werden pflegte- (tri Tijg loQug axfia^ovörjg

ngbg rijv 6vyxoy.idi]v), und benutzte diese Gelegenheit, um sein

Heer für den Winter zu verproviantieren.^) Zwischen der Trasi-

menusschlacht und dem zweiten Erscheinen Hannibals in Apulien

liegen hiernach jedenfalls V/^— 2 Monate. Da der Abschlufs der

Ernte zwischen den 15. und 25. Juli fällt, so ist die Trasimenus-

schlacht nach julianischem Kalender etwa Ende Mai zu setzen.

Dieses Ergebnis erhält noch eine weitere Stütze durch eine von

Fabius kurz nach dem Antritt der Diktatur erlassene Verord-

erweist ßich die Ovid. fast. VI, 7G8 in den schlechteren Handschriften

stehende Zeitangabe: quartus ab extiemo mense bis ille dica als richtig.

1) Liv. XXn , 31, 7: (Cn. Serviliufc) litteris Q. Fabii accitus et collega

ejus M. Atilius, ut exercitus ab se exacto jam prope semestri imperio ac-

ciperent. Die Angabe Appians, wonach Fabius seine Diktatur erst nach

dem Ablauf der -sechsmonatlichen Frist niedergelegt haben soll (Hann. 16),

beruht wohl auf ungenauer Wiedergabe,

2) Die Annahme Ungers, dafs die Diktatur des Fabius sich von Ende

Juni bis Ende Oktober erstreckt habe (a. a. 0. ji. 557), scheint uns mit der

Ausdrucksweise des Livius unvereinbar.

3) Liv. XXII, 32, 1: consules Atilius Fabiane Geminus Servilius Mina-

ciauo exercitu accepto hibernaculis mature communitis, <[quod reli^quom

(so Madvig und WölflTlin) autumni erat, Fabi artibus summa inter se con-

cordia bellum gesserunt.

4) Polyb. III, 88-94 und 100. - .

6) Nach Varro dit re rust. I, 32 pflegt die Ernte zu dauern von dem
Sommergolstitium (24. Juni) bis zum Frühaufgang des Ilundssternes, welchen

Varro I, 28 von Plinius und Censoriu (vgl. p. 114) abweichend 29 Tage

nach dem Sommersoktiz, also auf den 22. Juli setzt.

6) Polyb. III, 100, 8.
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nuiig, in welclier die Bewohner der Gegenden, durch die Uannibal

kommen würde, angewiesen wurden, das auf dem Felde stellende

Getreide zuvor zu vernichten, damit es dorn karthagischen Heere

an Lebensmitteln fehle.'j Nach der Ansicht Ungers, wonach der

Kalender 536 um 4, 537 um IG und 538 um 6 Tage zurück

war,^) müfste die Ernte um die Zeit, als Fabius die Diktatur

1) Liv. XXII, 11, 4: edicto proposito, ut quibus oppida castellaque

immunita essent, ut ii commigrarent in lüca tuta, ex agrib qaoque demigra-

lent omnis regionis ejus, qua iturus Hanuibal eeeet, tectis priaa incenüis ac

frugibus corruptis, ne cujus rei cojiia etsset. Dafe hier dag auf dem
Felde Btt-hende, nicht etwa in Scheunen aufgespeichertes Getreide gemeint

ist, in welchem Falle Livius wohl tectis cum frugibua incensia gCEchrieben

hüben würde, zeigt die Vergleichung mit XXV, 15, 18: contules .. legionea

ducunt . . ad frumenta .., quae jam in heibis erant, corrumpenda.

2) Diese Annahme hat Cnger (Jhb. f. Phil. 1884, p. 545 ff.) durch ver-

schiedene Giiintle zu stützen gesucht, von welchen jedoch keiner Btichhaltig

ist. Einen Beweis für seine Ansicht glaubt ünger p. 553 darin zu finden,

dafs die Belagerung des phthiotischen Theben durch Philipp von Macedonien,

während deren die Schlacht am Trasimeuussee stattfand (Polyb. V, 101, 3),

erst einen Monat nach dem Anfang der Weizenernte in Argos, welche am
1. Juni des gregorianischen Kalenders zu beginnen pflegt, angefangen habe.

Diese Annahme ist indessen irrig. AUurdinga erwähnt Polybius V, 95, 7 S.

einen Einfall der Achäer in Elis, welcher nach c. 95, 5 gleichzeitig mit der

Einbringung der Ernte in Argos stattfand, und geht erst hierauf, nachdem

er noch über andere gleichzeitige Ereignisse berichtet, zu den der Belage-

rung Thebens voraufgelunJen Unternehmungen Philipps über. Wenn er

aber den Abschnitt, in dem er dieselben erzählt, mit den Worten xara zovg

avrovg vatffovg (97, 1) einleitet, so sind diese Worte nicht etwa in dem Sinne

zu verstehen, dafs die ersten Unternehmungen Philipps gleichzeitig mit den in

dem vorhergehenden Abschnitt zuletzt erzählten Begebenheiten stattgefunden

hätten, sondern Polybius will vielmehr tagen, dafs der Feldzug Philipps,

zu welchem er jetzt überzugehen im Begriffe ist, mit den seit dem Anfang

des Sommers (V, 91, 1) iu dem übrigen Griechenland erfolgten Vorgängen

zuh-ammenficl. Wenn Unger ferner p. 55C geltend macht, dafs unter den

vor der Schlacht am Trasimenussee gemeldeten Prodigien bereits die Ernte

in Autiiim erwähnt werde, bei welcher die Ahreu blutig gewesen seien

(Liv. XXII, 1, 10), so übersieht er, dafs die Prodigien, welche bei Livius zn

Beginn eines neuen Jahrceabschnittes angeführt zu werden pflegen, in der

Regel dem Vorjahre angehören. Als weiteren Beweis für seine Ansicht

führt Unger p. 5G3 eine 593 von dem Konsul Q. Fabius Maximus erlassene

Verordnung an: ut frumenta omnes ex agris ante Kai. lunias primae in

urbes munitas convehercnt; qui non invexisset, ejus se agrum populatcrum,

servos sub hasta venditurura, villas incensuium (Liv. XXIII, 32, 14). Diese

Stelle würde allerdings beweisend sein, wenn, wie Unger mit Berufung auf

Fabri (z. d. St.) uud Weiftouborn (zu XXXIV, 2G, 8) behauptet, der Plural

frumeuta durchgängig das auf dem Felde stehende Getreide bezeichnete.
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antrat, schon ziemlicli beendigt gewesen sein. In diesem Falle

sollte man vielmehr, wie Unger selbst bemerkt,') erwarten, dafs

den Bauern die Weisung erteilt worden sei, den Rest des Getreides

rasch zu schneiden und mit dem schon geschnittenen Getreide in

Sicherheit zu bringen. Dagegen erklärt sich die Anordnung des

Fabius vollkommen unter . der Voraussetzung, dafs das Ende

des römischen Juni etwa dem Anfang des gregorianischen Juni

entsprach. Hierzu kommt noch, dafs die auf den 2. Sextilis fal-

lende*) Schlacht bei Cannä nach der Darstellung des Polybius

spätestens 20 Tage nach dem Begiim der Ernte, die in Apulien

im Altertum um Mitte Juni des gregorianischen Kalenders ihren

was Bcbr fraglich sein dürfte. Ein ebenso guter Sinn ergiebt sich, wenn

naan die vom vorhergehenden Jahre noch in den Scheunen vorhandenen

Vorräte versteht, ex agris braucht nicht notwendig übersetzt zu werden

mit „von dem Felde", sondern kann auch heifsen „vom offenen Lande" im

Gegensatz znr befestigten Stadt (vgl. XXIV, 1, 2: frumentum ex agris in

urbem rapere. 20, 4: perusti late agri, .wo doch zunächst an die mit Ge-

treide gefüllten Scheunen zu denken ist). Auch die Drohung des Konsuls

qui non invexisset, ejus sc agrum po^julaturum zwingt nicht zu der An-

nahme, dafs das in Sicherheit zu bringende Getreide auf dem Felde stand.

Fabius konnte auch im anderen Falle, wenü es sich um die Rettung alter

Vorräte bandelt«', den Eigentümern drohen, bei Nichtbefolgung des Edikts

das neue im Wachsen begriffene Getreide zu vernichten. Versteht man die

Stelle in diesem Sinne, so würde sie zu unserer Ansicht, wonach der 1. Juni

etwa in die erste Hälfte des julianischen Mai fällt, gerade stimmen. Für die

Annahme, dafs 536 der Kalender mit den Jahreszeiten harmonierte, scheint

es freilich zu sprechen, dafs nach Polybius (III, 40, 2 fF.) die Deduktion der

Kolonien Placentia und Cremona, von welchen die erstere nach Ascon. in

Pison. p. 3 am 31. Mai (pridie Kai. Jun. nach der einleuchtenden Emendation

Madvigs für pridie Kai. Jan.) gegründet wurde, erst auf die 'Kunde von

Hannibals Übergang über den Ebro erfolgte, der mit ünger p. 548 in den

April gesetzt werden mufs. Aber gerade dadurch, dafs der Bericht des

Polybius Übereinstimmung des Kalenders mit den Jahreszeiten voraussetzt,

entsteht der Verdacht, dafs Polybius, zu dessen Zeit der Kalender in Ord-

nung war (s. unten), sich durch das Datum der Gründung von Placentia zu

der Annahme bestimmen liefs, dafs diese Kolonie ebenso wie Cremona erst

auf die Nachricht von Hannibals Ebroübergang angelegt worden sei. Livius,

dessen Darstellung in Bezug auf speziell römische Angelegenheiten, wie

Unger (p. 551, A 11) selbst zugesteht, vor der des Polybius entschieden

den Vorzug verdient, läfst die Anlage der beiden Kolonien schon einige Zeit

vorher erfolgen (XXI, 25, 1 ff., womit die vorgreifende Erwähnung epit. XX fin.

zu vergleichen ist).

1) A. a. 0. p. 666.

2) Macrob. Sat. I, 16, 26.
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Anfang zu nehmen pflegte, geliefert worden sein mufs,') wozu

es stimmt, dafs Polybius die Schlacht an das Ende von ol, 140, 4

(= 21 7/0, V. Chr.) setzt.^

Ungefähr das nämliche Verhältnis mufs im Jahre 542 be-

standen haben. Es ist dies daraus ersichtlich, dafs längere

Zeit nach der Abreise der Konsuln in die Provinzen, die am
20. April erfolgte,') das Getreide noch nicht zur Blüte gelangt

war.^) Ilier/u stimmt es, dafs Livius die Darstellung der in dieses

Amtsjahr fallenden Operationen vor Syrakus mit dem Anfang des

Frühlings (nach jul. Kalender 24. Februar) beginnt.^) Mit der-

selben Jahreszeit fällt auch der Anfang des Jahres 544 zu-

sammen.^) Man versteht nunmehr, wie Livius unter dem näm-

lichen Jahre bemerken kann: jam aestas in exitu erat comitiorum-

que consularium instabat tempus.') Unter aestas ist hier natürlich

die zu militärischen Operationen überhaupt noch geeignete Zeit

zu verstehen, die sich etwa bis Anfang oder längstens bis Mitte

November erstreckt haben wird. Wie aus der Darstellung des

Livius ersichtlich ist, war der Termin der Komitien noch nicht

unmittelbar herangekommen, sondern etwa noch l'/j, Monate

1) Vgl. Polyb. III, 107 fF., wonacb die Römer nach dem Eintreffen der

Nachricht/ dafs Ilannibal CannR genommen, was zu Beginn der Erntezeit

geschah, das ihm gegenüberstehende Heer um vier Legionen verntHrkten

und alsdann nach Verlauf .von 7 Tagen die Entscheidung erfolgte. Ein

Intervall von höchstens 20 Tagen nimmt auch Fränkel p. 9 an. ünger

a. a. 0. p. 559 ff. rechnet allerdings mehr als die doppelte Zeit, indem er

voniusbctzt, dafs die vier neuen Legionen erst auf die Kunde von der Weg-

nahme Cannäs ausgehoben worden seien, welches Geschäft allerdings nahezu

einen Monat in Anspruch genommen haben würde. Indessen folgt aus den

Worten des Polybius nQoi&fvzo Si azqaxoniSoii ^xrcö Siuv.ivSvvtvnv (III,

107, 9), wo der Aorist auch in dem Sinne eines Plusquamperfectum gefafet

werden kann, keineswegs, dafs die vier neuen Legionen erst damals auf-

geboten wurden ; vielmehr ergiebt sich aus dem Bericht des Livius (XXII, 36 ff.,

vgl. 43, 5), dafß die Aushebung derselben einige Zeit vor dem mit dem

Beginn der Ernte in Apulien gleichzeitig fallenden Marsche Hannibale von

Gereonium nach Cannä stattfand.

2) III, 118, 10.

3) Liv. XXV, 12, 1.

4) Liv. XXV, 15, 18: consulcs a Benevento in Campanum agrum legionea

ducunt non ad frumenta modo, quae jam in herbis (so richtig Gronov für

hibcrnis) erant, cornimpenda, sed ad Capuam oppugnandam.

5) Liv. XXV, 23, 2.

6) Liv. XXVI, 41, 1, vgl. 26, 1.

7) Liv. XXVII, 4, 1.

i
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ejitforiit.') Da die Komitien Ende .Tamiar*) .stattzufiiidcji pflegten,

so niufs die Abwcicluing des Kalenders von den Jahreszeiten

wiederum einen Monat betragen haben.

Für das Jahr 547 ergiebt sich das gleiche Resultat. Nach

Ovid wurde die Schlacht bei Sena am 24. Juni geliefert.^) Etwa

14 Tage vorher hatte Ilasdrubal an Hannibal vier gallische Reiter

mit der Botschaft gesandt, dafs er sich in Umbrien mit ihüi zu

vereinigen gedenke.'*) Die Belagerung Rlacentias, durch die

Hasdrubal bisher aufgehalten worden war/') wird also bis zum

10. Juni gedauert haben. Mehr als 8— 10 Tage können für die-

selbe nicht gerechnet werden, da durch sie für Hasdrubal nur

soviel Zeit verloren ging, als er durch die schnelle Bewerkstelli-

gung des Alpenübergangs gewonnen hatte.") Der Beginn der

Belagerung ist demnach Anfang Juni zu setzen. Von Hannibal

wissen wir, dafs er die Alpen in 18 Tagen überschritt.') Für

den Übergang Hasdrubals, der sich unter ungleich günstigeren

Verhältnissen vollzog,**) werden wohl nur 10—12 Tage zu rechnen

sein. Nimmt man an, dafs das Heer nach der Ankunft in der

Ebene einige Tage rastete und alsdann ohne Aufenthalt nach

Placentia marschierte, -was in 8 Tagen sehr wohl zu bewerk-

stelligen war, so würde der Alpenübergang zwischen den 5. und

1) Als der Konsul Murcellus zu Ende der guten Julireszeit vom Senat

die Weisung erhielt, die Wahlen vorzunehmen, machte er geltend, dafs er

sich nicht ohne Gefahr vom Kriegsschauplatz in Apulien eutfernen könne,

und bestimmte den Senat, die Abhaltung der Komitien seinem Kollegen

M. Valerius Lävinus zu übertragen (Liv. XXVII, 4, 1 ff.). Für ditjse Verhand-

lungen, sowie die Reise des Lävinus nach llom, mögen im ganzen etwa

20 Tage zu rechnen sein. Als Lävinus sich schon etwa 13 Tage lang in

Rom befand (vgl. Liv. XXVII, 5, 1 mit 5, 9), war die für die Komitien

übliche Zeit immer noch nicht herangekommen, und niufste daher, da der

militärischen Lage halber die baldige Rückkehr des Konsuls nach Sicilien

erforderlich war, für die Abhaltung der Wahlen ein Diktator ernannt werden

(XXVII, 5, 14 ff.). Von dem Ende des Sommers bis zur Zeit der Komitien

•werden mithin gegen 45 Tage verstrichen sein.

2) Vgl. p. 292, A 4.

3) Ovid. fast. VI, 769, -

4) Liv. XXVil, 48, 1.

5) Liv. XXVII, 39, 11, vgl. 43, 1.

6) Liv. XXVII, 39, 11: ceterura quod celeritate itineris profectnm

erat, id mora ad Placentiam, dum frustia' magis obsidet quam oppugnat,

conrupit.

7) Polyb. III, 62-66.

8) Liv. XXVII, 39, 6 ff.
•
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15. Mai fallen. Andrerseits bezeugt Livius, dafs derselbe der

Jahreszeit nach sehr früh erfolgte/) indem Hasdrubal nur daß

Ende des Winters abAv artete/'') Der Übergang niufs hiernach

S2)iitestens in der ersten Hillfic des April stattgefunden haben.

Der Kalender war also damals gegen das Sonnenjahr ungefähr

50 Tage voraus.

Eine noch bedeutend stärkere Verschiebung weist das Jahr

551 auf. Nach der übereinstimmenden Darstellung des Polybius

und Livius erfolgte die Verbrennung des karthagisch-numidischen

Lagers durch Scipio zu Beginn des Frühlings,^) der in Nordafrika

bereits gegen Mitte Februar seinen Anfang nimmt. Hasdrubal

und Syphax boten hierauf in 30 Tagen ein neues Heer auf,

welches sich auf den „grofsen Feldern" lagerte.^) Als Scipio hier-

von Nachricht erhielt, setzte er sich sofort in Marsch und langte

am fünften Tage nach seinem Aufljruch ebenfalls auf den grofsen

Feldern an. Nach weiteren 5 Tagen kam es zu einer Schlacht,

in welcher die Karthager und Numidier eine schwere Niederlage

erlitten.^) Lälius und Massinissa, die von Scipio mit der Ver-

folgung des geschlagenen Heeres beauftragt wurden, langten nach

15 Tagen in Numidien an und nahiuen in einer neuen Schlacht den

Syphax gefangen.^) Nach Ovid fällt diese letztere Schlacht auf

den 24. Juni.'') Nach dem julianischen Kaleiider mufs sie dagegen,

wenn man die oben angegebenen Intervalle (30 -{- b -{- b -\- \b

Tage) zusammenzählt, spätestens Mitte April stattgefunden

haben, was eine Differenz von etwa 2y.^ Monaten ergiebt.®)

1) Liv. XXVII, 39, 4: (Hannibal) etsi ea acstate transiturum in Italiam

fratrem crediderat , haudqnaqnam taru faciloni niaturunique tranfitum

exspectabat.

2) Liv. XXVII, 36, 3 ff.: luissi . . Icgati ab Roma . . . rettulerant ....

pro compeito habere, Hasdnibalem ingcnti jani coacto exercitu proximo

vere Alpis trajectnrum, «ec tum eum qnicquam aliud morari, nisi quod

clausae hicme Alpes essent.

3) Polyb. XIV, 2, 1. Liv. XXX, 4, 10.

4) Polyb. XIV, 7, 9.

5) Polyb. XIV, 8.

6) Liv. XXX, 11 ff.

7) Ovid. fast. VI, 769.

8) Friinkel, Studien zur röra. Gesch. I, 10, der zuerst auf die oben

besprocheneu Zeitangaben aufmerksam gemacht hat, findet eine Different

von nur zwei Monaten, indem er die Intervallenreihc unnötigerweise in die

Länge zieht. Dafs unsere Zeitreduklion das Richtige trifft, wird sich aas

den weiter auzuführendeu Daten ergeben.

J
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Ilicnlurch erklärt es sicli, dafs Livius das Jahr 551 statt mit

dem Frühling bereits im Winter beginnen*) und das nächste

J;ihr mit dem Anfang des Winters endigen läfst.*)

Eine ganz andere Ansicht ist von SoHau aufgestellt worden,')

der eine Abweichung von nur einem Monate und wenigen Tagen

ainiimmt. Da nach Zonaras die Schlacht bei Zama von einer

Sonnenfinsternis begleitet war, unter der nur die des 19. Oktober

202 V. Chr. gemeint sein kann,^) und die bald hierauf erfolgte

1) Liv. XXX, 3, 3: nee Scipio ullo tempore hiemis belli opera

remiserat, quae miilta simul undique eum circurastabant; üticam obsidebat,

castra in connpectu Hasdrubalis erant; Carthaginienses deduxerant naves,

clasKcm paratam instructamque ad commcatuö intercipicndos habeLant.

2) Liv. XXX, 39, 3 (von der Expedition des Konsuls Ti. Claudios Nero

nach Sardinien): vexata ac lacerata classis Caralis tenuit. ubi dum sub-

ductae reficiuntur naves, hiems oppressit circumactumque anni tempus et

nullo i)rorogante imperium Ti. Claudius classem Romam reduiit.

3) Gott. gel. Anz. 1885, p. 256.

4) Zon. IX, 14, p. 291 Dind.: cvvtßaXov ovv ot {msv 'Pcouaioi ßvvzf-

xtty(iivoi xal Jipo'd'u/iot, 'Avvtßas Si xat ot KagxrjSoviot ditQ69vfiot xorl xara-

nfnXrjYfLtvoi Kai Si' tztga yial Zti 6 riXiog cviinag li,tXmtv. Allerdings liegt

hier eine Ültertreibung vor, da nach Opiiolzers Berechnung (Hermes XX,

318 fF.) die Maxim alphase für Zama nur 3,3 Zoll betrug. Eine so unbe-

deutende Finbteruis konnte leicht ganz unbemerkt bleiben, vs-as im römischen

Heere der Fall gewesen zu sein scheint; andrerseits konnte aber, wie

Oppolzer mit Hecht geltend macht, im karthagischen Heere ein Mann die

Verfinsterung bemerken und durch Mitteilung von Mund zu Mund die Ge-

t^amtheit dtir Truppen auf das Phänomen aufmerkbam werden. Die Angabe,

dafs die Finsternis zu Beginn der Schlacht stattfand, erscheint insofern

ganz glaubhaft, als die gröfste Phase für Zama 9 Uhr 59 Minuten Vormit-

tags eintrat. Die nach Liv. XXX, 38, 8 in Cumä beobachtete partielle

Sonnenfinsternis (Cumis solis orbis minui visus) ist nicht, wie man annimmt,

mit der von Zama identisch, die nach einer von Herrn Dr. Ginzel (vgl.

p. 153, A 2) mir brieflich gemachten Mitteilung in Cumä kaum sichtbar

gewesen sein dürfte, sondern gehört vielmehr zu den Prodigien des vorher-

gehenden Jahres, die gleichzeitig mit dem Ende 551 erfolgten Waffenstill-

fctand.sbruche der Karthager (sub ipsam famam rebellionis) in Rom gemeldet

wurden (vgl. Liv. XXX, 38, 6—8 mit 23, 5 bis 25, 10). Es kann hiemach keinem

Zweifel unterliegen, dafs die Finsternis des 6. Mai 203 v. Chr. gemeint ist,

Reiche, wie mir Herr Dr. Ginzel schreibt, nach einer neuerdings von Oppolzer

angestellten Berechnung die Maximalpbase von etwa 5,8 Zoll erreichte. Zu

dieser Bedeckung, die bei der überströmenden Lichtfülle kleiner erscheinen

mufste, als sie wirklich war, stimmen die Worte des Livius solis orbis minui

visuB sehr wohl. Die Annahme Soltaus (Gott. gel. Anz. 1885, p. 262),

dafs diese Finbternis mit der des Ennius (s. ix 125 ff.) identisch sei, in

welchem Falle die im Te.xte des Cicero überlieferte Jahreszahl geändert
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Vernichtung des von Vermina den Karthagern zugeführten Hilfs-

heeres nach Livius Saturnalibus primis stattfand/) so glaubt

Soltau annehmen zu miissen, dafs der romische Kalender um jene

Zeit etwa nur 40 Tage voraus gewesen sei. Da indessen alle

sonstigen Instanzen einer solchen Annahme widersprechen, so

mufs eine der beiden erwähnten Angaben irrig sein. Das Zu-

sammentreffen der Schlacht bei Zama mit einer Sonnenfinsternis

wird nicht wohl beanstandet werden können, da kein Grund

vorlag, einen derartigen Umstand zu erfinden. Dagegen erscheint

die zweite Zeitangabe insofern schlecht beglaubigt, als die Satur-

nalien nach ihrer ')'M erfolgten Fixierung zunächst nur eintägig

und erst in späterer Zeit dreitägig gefeiert wurden.^) Es liegt

dalier die Annahme nahe, dafs im ursprünglichen Bericht Verrainas

Niederlage kurz vor die Wintersonnenwende gesetzt war und der

von Livius benutzte Annalist in dem Bestreben, eine genaue Zeit-

bestimmung zu geben, hierfür die Bezeichnung Saturnalibus primis

einsetzte. Fiel die Niederlage kurz vor das Wintersolstiz, also

nach unserer Zeitreduktion ganz in das Ende des Stadtjahres 552,

•werden müfste (vgl. p. 6, A 2), iat Bchon aus dem Grunde unzulässig, weil

die frngliche in Rom gegen 3 '/^ Uhr Nachmittags stattgehabte Finstemia,

um den Worten des Ennius Koli Inna obstitit et nox zu ontsjtrechen, nahezu

total hätte sein müssen, während in Rom das Maximum nnr etwa G'/^ Zoll

betrug. Auch nach don von Ginzel angewandten Korrektionen (vgl. p. 154,

A 1) ergiebt sich keine grüfsere Phase. Man hat bisher auf die Finstemia

des C. Mai 203 v. Chr. eine Angabe des Livius über ein in Frosino beobach-

tetes Phänomen bezogen, welches zu Beginn des Jahres 551 in Rom gemeldet

wurde (XXX, 2, 12: Frnsinone arcus solem tenui linea amplexus est, circulum

deinde ipsum major tsolis orbis extrinsecus inclnsit, vgl. Pingre, l'art de

v^rifier Ics dates, Paris 1819, I, 269). Diese Annahme wird indessen durch

den dargelegten Gang des Kalenders, nach welchem der Anfang des Jahres

551 noch geraume Zeit vor den 6. Mai 203 v. Chr. fiel, ausgeschlossen.

Nach der Beschreibung des Livius scheiut es sich überhaupt nicht um eine

Finsternis, sondern eher um einen Sonnenhof zu handeln.

1) Liv. XXX, 36, 8.

2) Die Angabe des Macrobins, wonach die Saturnalien erst infolge der

von Cäsar vorgenommenen Erhöhung des Dezember von 29 auf 31 Tage

aus einem eintägigen Feste zu einem dreitägigen wurden (Sat. I, 10, 23),

wird allerdings, wie Hartmann, der röm. Kalender p. 20G, A C8 bemerkt,

widerlogt durch den 703 geschriebenen Brief Ciceros ad Att. V, 20, 6, wo

bereits die Datierung Saturnalibus tertiis begegnet. Immerhin wird soviel

festzuhalten sein, dafs die Erhöhung der Saturnalien auf drei Tage erst in

der letzten Periode der Republik erfolgte, und ist daher jene Zeitangabe

des Livius mit ZieliAski (die letzten J.ihre dos zweiten punischen Krieges,

p, 135) auf einen späteren Annalisten zurückzuführen.
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so erklärt es sich auch, dafs die bald iiaclilicr von Scipio nach

Rom geschickten Gesandten, durch die der Senat erst Kenntnis

von jenem Ereignis erhielt,') daselbst erst nach den auf den

19. April fallenden Cerialien anlangten.')

Während .ööl der Kalender etwa 2'/j, Monate voraus war, ist

504 die DifTerenz um einen weiteren Monat gesteigert. Nach der

Darstellung des Livius^) kann die Abreise des Konsuls P. Sul-

picius Galba nach Griechenland, da die Darbringiing der üblichen

Oj)fer, der zweimal an die Koniitien geljrachte Antrag über die

Kriegserklärung an Philipp und die Rüstungen einige Zeit in

Anspruch nahmen, erst gegen y\nfang April erfolgt sein. Nun
langte aber Sulpicius in Epirus an gegen ihis Ende des Herbstes/)

nach julianischem Kalender also spätestens Mitte Dezember, was

eine Differenz von mindestens S'/j, Monaten ergiebt. Diese Differenz

bleibt nun in dem nächsten Decennium bis r)03 fast konstant,

indem das Jahr durchgängig mit dem Ende dos Herbstes oder

dem Anfang des Winters beginnt.^)

Dieser immer mehr zunehmenden Verwirrung sollte augen-

scheinlich ein 5G3 von dem Konsul M' Acilius Glabrio bean-

tragtes Gesetz über die Schaltung, dessen M. Fulvius Nobilior

(cos. 565) in seinen Fasten Erwähnung that,") abhelfen. Nach

Censorin wurden die Pontifices, als man bemerkte, dafs der

Kalender durch den überschüssigen 3.^).^). Tag in TTnordnung ge-

kommen war, ermächtigt, nach Gutdünken /n schalten.') Momrasen

1) Liv. XXX, 40, 3.

2) Vgl.' Liv. XXX, 39, 8.

3) Liv. XXXI, 6 flF.
•

4) Liv. XXXT, 22, 4: consnl älter, cum niitiimno ferme exacto in pro-

vinciara venisset, circa Apolloniam hibeinabat.

5) 565 beginnt noch im Spätherbst, vgl. XXXII, .3, 2: P. Villiue Mace-

doniam cum venisset, atrox seditio militiim . . . oxccpit mit 4,7: hienis

quoque jam instabat. 556 werden die Kon)iticn nach dem Ablauf des

Sommers gehalten (XXXII, 27, .5). 657 beginnt und schliefst mit dem An-

fang des Winters (XXXII, 32, 1, vgl. XXXIII, J, 1. XXXII, 31, G), ebenso

568 (XXXIII, 27, 6), 5C0 (XXXIV, 48, 2) und r,G.3 (XXXVI, 10, 8 13, 1).

6) Macrob. Sat. I, 13, 21: Tuditanns n-fertjibro tertio mngistratunm

decemviros, qui decem tabnlis duas addiderunt, de intercalando populum

rogasse. Cassius cosdem scribit auclores. Fulviu« antcm id egisse M' Acilinm

consulcm dicit ab orbe condita anno qningenteBimo fif-xagesimo secando

(nach capitol. Zählung) inito mox hello Aetolico.

7) Censor. 20, C: idque (die vorher angfgcbcne Art und Weise der

Schaltung) diu factum est, priua quam Hcntiretur annos civiles aliquante

;/
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nimmt an, dafs diese Neuerung durch das acilische Gesetz ein-

geführt worden sei,') und hat liiermit allgemeinen Beifall ge-

funden.^) Es steht allerdings fest, dafs in der auf die lex Acilia

folg(;nden Periode die Schaltung willkürlich gehandhabt wurde.

Den Bewpis hierfür liefern, wie Momrasen richtig bemerkt, nicht

nur die sich häufenden Schaltungen der Jahre 584, 587 und

588,') sondern auch die in der ciccronianischen Zeit hinsichtlich

der Schaltung bestehende Unsicherheit/) Aber auch in der vor-

her<;ehenden Periode sind die Pontifices nicht minder nach freiem

Ermessen verfahren, indem z. B, 547— 554, wo die Abweichung

des Kalenders vom Sonnenjahr sich von 30 auf etwa 100 Tage

steigerte, die Schaltung ganz unterlassen worden sein raufs.^)

'Mithin ist anzunehmen, dafs die Pontifices die Ermächtigung,

nach Gutdünken zu schalten, schon früher erhalten liaben, und

wird hierauf die seit 4G1 bemerkbare Unordnung des Kalenders

zurückzuführen sein, was von Solin auch geradezu bezeugt wird.*')

natju'alibus esse majores, quod delictum ut corrigerotur, pontificibuB dainni

negotium eorumque arbitrio interoalandi ratio permissa.

\) Rom. Chron. p. 40 ff,

2) Ihm folgen Hartmann p. 77 n. 105, Mal/at T, 23 n. 4G, Lange de

viginti fjuattuor annorum cyclo intercalari p. 11, Unger Jbb. f. l'hil. 1884,

j). 545 nnd Seeck, die Kalendertafel der Pontifices, Berlin 1885, p. 58.

.3) Für 584 nnd 587 ist der Schaltmonat bezeugt durch Liv. XXXXIII,

11, 13 und XXXXV, 44, 3, für 588 durch die Triumphaltafel.

4)' Cic. fam. Vll, 2, 4 (geschrieben an M. Marina Anfang 703): noa

hie in multitudine et celebritate judiciorum et novi.s legibus ita distinemur,

ut cotidie vota faciamus, ne intercaletnr, ut fjnam primum te videre

poßsimus. Att. V, 9, 2 (Juni 703): pugnes ne intercaletur. V, 13, 3 (26. Qninctil.

703): illud praefulci atquc praemuni, quaeso, ut simus annui, ne intercaletur

quidcm. V, 21, 14 (13. Febr. 704): cum scies, Roniae intercalatum sit necne,

vclim ad nie ecribas, quo die raysteria futura sint. fam. VIII, 6, 5: (Curie),

quia de intercalando non obtinuerat, transfugit ad populum. Dafs die Ponti-.

fices sich in dieser Periode an keine feste Regel banden, wird auch von

Plutarch Caes. 59 bestätigt.

5) Die Behauptung Moinmsenp, dafs bisher die gemeinen und die Schalt-

jahre sich in fester Folge abgelöst hiittcn (R. Chr. p. 41), wofür lediglich

die durch die Triumphaltafel uns zufiillig bekannten Schaltungen der Jahre

\'.H und 518 als Beweis angeführt werden (p. 19), ist also irrig.

G) Solin. I, 43: quod (die Ordnung des Kalenders) . . Romani . . . brevi

perdiderunt translata in sacoidotes intcrcalandi potestate: qui iilernmque

gratificantes rationibus ])ublicanorura pro libidine sna subtrahebant terapora

vel augebant. Cum haec sie forent constituta modusque intcrcalandiinterdum

cumulatior, intcrdnm fierot imminutior vel oninino dis«imulatus praeteriretur,

nonnumquam accidebat, ut racnsee, qui fuerant transacti hieme, modo
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In der Voraussetzung, dafs eine freie Handhabung der Sclialtung

erst durch die lex Acilia gestattet ^vorden sei, liegt der Grund-

irrtum der von Matzat aufgestellten Kalenderhypothese.

Nach dem schon angeführten Bericht des Censorin wurde

jene wichtige Befugnis den Pontifices übertragen, nachdem man

sich von der Fehlerhaftigkeit des bisherigen Schaltsysteras über-

zeugt hatte. Waini der 355. Tag zugefügt wurde, wissen wir

leider nicht bestimmt, doch wird diese Änderung, die von den

Alten schon in die Königszeit gesetzt wird,') nicht sehr lange

nach der Einführung des servianischen Cyklus vorgenommen

worden sein und jedenfalls zu Anfang der Republik schon be-

standen haben. Hiernach müfste man annehmen, dafs die unbe-

schränkte Befugnis der Pontifices in die ersten Decennien der*

Republik zurückreicht, da die Fehlerhaftigkeit des Schaltcyklus

bereits nach Verlauf von 30— 40 Jahren in die Augen fallen mufste.

Gegen eine solche Annahme spricht indessen die Thatsache, dafs

im Jahre 354 varr. die Nonen des Juni mit dem 12. julianischen

Juni zusammenfielen,^)* was auf ein wohl geordnetes Schaltsystem

schliefsen llifst. Dafs vor dem Aufkommen der willkürlichen

Schaltung in der That ein derartiges System bestand, wird von

Macrobius ausdrücklich bezeugt. Um den durch den 355. Tag

erzeugten Überschufs zu beseitigen, soll nämlich die Einrichtung

getroffen worden sein, dafs in einer Periode von 24 Jahren die

letzten 8 Jahre statt 90 Schalttagen blofs GG erhielten.^) Jeden-

falls erfolgte, wie Lange und Unger annehmen,*) die Ausmerzung

aestivam modo autumnale tenipus inciderent. Für die Periode von 461 bis

564 varr., in welcher der Kalender den Jahreszeiten erat um 2— S'/^, dann

um einen, schliefslich aber um 3'/^— 4 Monate voraus war, triift dies in der

That zu, indem bei einer zweimonatlichen Abweichung der* Dezember in den

Herbst, bei einer viermonatlichen aber noch in den Sommer fiel. Da der

von Solin hier benutzte Gewähromann eine sehr genaue Kenntnis von dem
Gange des Kalenders bekundet, so ist seiner Angabe, wonach die Kalender-

verwirrung durch die den Pontifices erteilte Vollmacht, nach Gutdünken zn

schalten, herbeigeführt wurde, desto mehr Gewicht beizulegen.

1) Macrob. Sat. I, 13, 5, vgl. Gens. 20, 4.

2) S. p. 129 ff.

3) Macrob. Sat. I, 13, 13: tcrtio quoque octennio ita intercalandos

dispensabant dies, ut non nonaginta, sed sexaginta sex intercalarent com-

pensatis viginti et quattuor diebus pro illis, qui per totidcm annos supra

Graecorum numernm creverant.

4) Lange, de viginti quattuor annorum cyclo intercalari p. 4, A 3.

Unger, Jhb. f. klass. Phil. 1884, p. 747.
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in der Art und Weise, dafs im 20. Jahre statt 23 Tagen blofa

22 eingesclialtet wurden und im 24. Jahre, wo der ÜberschuTs

nach dem Wogfall jenes einen Tages noch 23 Tage betragen

haben würde, der auf dasselbe kommende 23tiigige Schaltmonat

ganz wegfiel. Da Macrobius in seinem chronologisch geordneten

Bericht^) /Jierst das zehnmonatliche Jahr des Romulus, so-

dann das zw{3lfmo))atlichc mit dem vierjährigen Schaltcyklus,

hierauf den zur Beseitigung des Zeitüberschusses eingeführten

24j;lhrigen Schaltcyklus und sodann nach einer Abschweifung

über den Schalttag und die Urheber der Schaltung die durch die

Willkür der Pontifices eingerissene Unordnung des Kalenders und

die hierdurch veranlafste Reform Cäsars erwähnt, so ist seine

Ansicht offenbar die, dafs die Zeit, in der der 24jährige Cjklus

angewandt wurde, noch vor der Periode der Kalenderverwirrung

liegt. Es liegt daher sehr nahe, mit Lange anzunehmen, dafs

der 24j:ihrige Schaltkreis von den zweiten Decemvirn, denen eine

lex de iiitercalando zugeschrieben wird,^) eingeführt worden ist.')

Die 282 varr. erlassene lex Furia Piiiaria^) wird ebenfalls darauf

1) Sat. 1, 12, 38— 14, 2.

2) Macrob. Sat. I, 13, 21, vgl. p. 302, A 6.

3) Lange a. a. 0. p. 12.

4) Macrob. Sat. 1, 13, 21: scd boc (dafs die Schaltung durch die lex

Acilia eingeführt worden sei) argnit Varro scribendo antiquissiniam legem

fuisse incisara in colunina acrea a L. Pinario et Fnrio consulibu3, cui mcntio

iutercalaris adscribitur. Da die vorher angeführten Anordnungen des Serviue

Tullius, der Decemvirn und des M' Acilius sämtlich Neuerungen im Schalt-»

weseu betreifen (vgl. p. 283), so wird dasselbe mit Huschke , das alte

rümische Jahr p. 57, und Mat/.at I, 225 auch von der lex Furia Pinaria an-

genommen werden müseen. Kur ist intercalaris nicht mit Iluschke als

Genitiv des Neutrum intercalare (mit zu ergänzendem s-patii oder temporis),

sondern mit Matzat als ein zu montio gehürigcs Adjectivum anzusehen.

Hartmann p. 97, welchem Lange de viginti quattuor annorura cyclo p. 10

und Seeck, die Kalendertafel der Pontifices p. 72 folgen, vermutet allerdings,

indem er nach intercalaris den Genitiv mensis ergänzt, dafs das Gesetz als

im Schaltmonat (oder zwischen dem 13. und 23. Februar) regiert bezeichnet

werde und von Varro als urkundlicher Beweis für das hohe Alter des Schalt-

monats angeführt wordcu sei. Eines «olchcn Beweises wird indessen Varro

nicht bedurft haben, da nach den uns vorliegenden Berichten (Macrob. I,

13, 1— 11, Cens. 20, 4— G, Plut. Num. 19) die Einführung des zwölfmonat-

lichen Jahres und des Schaltmonats von den Alten übereinstimmend in die

Königszeit gesetzt worden zu sein scheint. Aufserdem spricht, wie Matzat

richtig bemerkt, gegen Haitmanna Auffassung der Ausdruck adscribitur,

wofür doch, wenn von der Datierung eines nicht mehr erhaltoneu Gesetzes

HolEiiiifpl, r;'iiD. Clironologio. 20
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berechnet gewesen sein, den dem vierjalirigcn Cyklus anhaftenden

Fehler zu beseitigen, dies jedoch nicht iu befriedigender Weise

erreicht haben. Es versteht sich von selbst, dafs bei dem Über-

gang zum 24jiLlirigeu Cyklus der bisher entstandene Zeitüber-

schufs durch Weglassung von Schaltmouaten getilgt wurde.

War hiernach der Kalender in der auf das Deccmvirat fol-

genden Periode in Ordnung, so erhebt sich die Frage, warum

man später die Schaltung dem freien Ermessen der Pontifices

überliefs. Die Antwort hierauf giebt uns Macrobius (Sat. T, 14, 1):

verum fuit tempus, cum propter superstitionem intercalatio omnis

omissa est; non numquam vero per gratiam <^vel odium)> sacer-

dotura, qui publicanis proferri vel imrainui consulto anni dies

volebant, modo auctio modo detractio') dierum proveniebat et

sub specie observationis (seil, illius superstitionis) emergebat

major confusionis occasio. Der Gewährsmann des Macrobius zeigt

sich hier sehr wohl unterrichtet, wenn er von einer Periode

spricht, in der die Schaltung unterlassen wurde; denn die mit

dem fünften Jahrhundert der Stadt beginnende Kalenderverwir-

rung kann, wie wir bereits bemerkten, nur in wiederholter Weg-
lassung des Schaltmonats ihren Grund haben. Namentlich triflFt

die Angabe des Macrobius zu für die Jahre 547— 554, in denen

die Schaltung durchgängig unterblieb.^) Dafs die Pontifices bei

der willkürlichen Handhabung der Schaltung sich oft von poli-

tischen oder persönlichen Rücksichten leiten liefsen, wird auch

von Censorin und Solin bemerkt;^) aus dem Bericht des Macrobius

die Rede war, adscripta erat hätte stehen müssen. Das Argument Seecks,

dafs der Ausdruck mentio nur eine zufällig im Gesetz vorkommende Er-

wähnung des Schaltmonats bezeichnen könne, ist keineswegs einleuchtend,

da mentionem facere geradezu „einen Antrag stellen" bedeuten kann (vgl.

Cic. Verr. 11, 95).

1) So ist jedenfalls zu schreiben für das überlieferte retractio. Über

das nach gratiam zugefügte vel odium vgl. A 3.

2) S. p. 303.

3) Cens, 20, 7: sed (pontificum) plerique ob odium vel gratiam, quo

quis magistratn citius abiret diutiusve fungeretur aut publici redemtor ex

anni magnitudine in lucro damnove esset, plus minusve ex libidine inter-

calando rem depravarunt. Solin. I, 43: (sacerdotes) plerumque gj-ati-

ficantes rationibus publicanorum pro libidine sua subtrahebant tempora vel

augebant. Wie Matzat I, 74 richtig bemerkt, schöpfen Censorin und Solin

augenscheinlich aus der nämlichen Quelle wie Macrobius. Nur haben sie

den ursprünglichen Bericht stark zusammengezogen, indem sie mit Über-

gehung des 24jährigen Cyklus die willkürliche Behandlung der Schaltung

il
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gebt indessen hervor, dafs ein Aberglaube, der dort in erster

Linie als Motiv für die Unterlassung der Schaltung angeführt

wird, auch in jenen Fallen zum Vorwand dienen niufste. Ohne

Zweifel beruhte dieser Aberglaube darauf, dafs ein Zusammen-

treffen der Markttage (nundinae) mit den ersten Kalcnden des

bürgerlichen Jahres für ominös galt, da in solchen Fällen stets

ein unglückliches Jahr gefolgt war.^) Man wird also die Ponti-

fices deshalb zur freien Handhabung der Schaltung ermächtigt

haben, damit sie einem Zusammenfallen des Neujahrs mit den

Nundinen vorbeugen könnten, und ist diese Befugnis alsdann zu

anderweitigen Zwecken mifsbraucht worden. Macrobius berichtet

allerdings, dafs man, um das Neujahr von den Nundinen entfernt

zu halten, eventuell zwischen den Terminalien und dem Regifugium

(23. und 24. Februar) oder dem etwa auf die Terminalien fol-

genden Schaltmonat einen Schalttag eingelegt habe,') für den

mit dein dem vierjührigen Cyklus anhaftenden Fehler in Verbindung bringen.

Nach dem Wortlaut bei Ceneorin habfn wir in der im Text angeführten

Stelle des Macrobius nach gratiam, wo ein Zusatz jcdenfallB erforderlich

ist, die Worte vel odiura eingesetzt.

1) Macrob. Sat. I, 13, 16 ff. Unter den primae Kalendae, deren Zn-

samraentrcffcn mit den Nundinen verhütet werden sollte, iflt jedenfalls der

Anfangstag des bürgerlichen Jahres zu verstehen, welcher bis COO varr. der

1. März, nachher aber der 1. Januar war. Gegen Ungers AnBicht, dafs der

Neujahrsaberglaobe erst nach der Verlegung des Amtsncujahrs auf den

1. Januar entstanden sei (Jhb. f. Phil. 1884, p. 76G), spricht nicht nur der

unbestimmte Ausdruck primae Kalendae, wofür Macrobius sonst eher die

Bezeichnung Kalendae Januariae gebraucht haben würde, sondern auch das

ohne einleuchtenden Grund beanstandete Zeugnis des Dio Cassins, wonach

man das Zusammenfallen der Nundiuen mit dem Neujahr schon seit sehr

alter Zeit zu verhüten suchte (XLVIII, 33, 4: uno ror Jtnvv agx^'ov crpöSqa

}(pvXäaaiz6).

2) Macrob. Sat. I, 13, 19: dies ille, quo abundare annum diximus,

eoi-um est permissus arbitrio, qui fastis praeerant, uti, cum vellent, inter-

calaretur, dum modo eum in medio Terminaliorum <et Hcgifiigii> vel mensis

intercalaris ita locarent, ut a suspecto die celebritatem averterent nun-

dinarum, atque hoc est, quod quidam veterum retulernnt non solura mensem

apnd Romanos verum etiam diem intercalarem fuisse. Dafs nach Termina-

liorum die Worte et Kegifugii ausgefallen sind, ist zuerst vou Dodwell (de

veteribus Graecorum Romanorumqne cjclis, Oxon. 1701, diss. X, sect. 20,

p. 482) bemerkt worden, welchem A. Mommsen (Rom. Daten, Parchim 1866,

p. 42) und Hartmann p. 102 beistimmen. Unter dem überschüssigen Tage,

den man nach den Terminalien einschaltete, denkt sich Macrobius augen-

scheinlich den 29. Januar (vgl. p. 287, A 1), indem er jedenfalls voraussetzt, dafs

man nach der Einlegnng eines Schalttages den 29. Januar des nächsten

20*
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alsdann im ucucn Kalenderjahre ein anderer Tag ausgeschaltet

worden sei. Da dieser Schalttag aber erst in der auf die lex Acilia

folgenden Periode begegnet') und andrerseits, wenn derselbe

schon früher im Gebranch war, nicht abzusehen ist, warum man
aus Aberglaubeii die Schaltung hätte unterlassen sollen, so wird

angenommen werden müssen, dafs der Schalttag erst durch die

lex Acilia eingeführt wurde, um weiteren Weglassungen des

Schaltmouats vorzubeugen.

Hinsichtlich der Zeit, in der die Pontifices die Befugnis er-

hielten, nach Gutdünken zu schalten, gewährt die Überlieferung

keinen direkten Anhalt. Da die erste beträchtliche Abweichung

Kalenderjahres habe ausfallen lassen. Wir haben schon oben (p. 282) be-

njertt, dafe für den 355. Tag vielmehr der 28. Februar anzusehen ist. Die

AnnJihme, dafs für den zugefügten Schalttag der nächste 29. Januar aus-

geschaltct wurde, wird aber doch wohl richtig sein für die Periode, in der

das bürgerliche Jahr mit dem 1. Januar begann, da es am nächsten lag,

die erforderliche Ausschaltung noch im ersten Monat des neuen Jahres vor-

zunehmen. Es erklärt sich alsdann um so eher, wie man den 29. Januar

für den dem Jahre nachträglich hinzugefügten 355. Tag halten konnte. Die

Angabe des Macrobiue, dafs man die Nundinen auch von den Nonen eines

jeden Monats zu trennen gesucht habe, um zu starke Ansammlungen des

Volkes an diesen Tagen zu verhüten, wird sich nur halten lassen, wenn
man mit Hartmann p. 110 annimmt, dafs aufser dem erwähnten Schalttag,

der hier allein nicht ausreichte, noch andere in den übrigen Monaten ein-

gelegt und wiederum durch entsprechende Aus.schaltungen kompensiert

wurden, wofür indessen aufser einer Angabe des Censorin, die allerdings

anf einen solchen Brauch hinzudeuten scheint (20, 6: in mense potissimum
Februario inter terminalia et regifugiura intcrcalatum est), kein Zeugnis

beigebracht werden kann. Auch wird eine solche willkürliche Handhabung
des Kalenders höchstens in der vor dem Decomvirat liegenden Periode

möglich gewesen sein, da nach der Einführung des 24jährigen Schaltcyklus,

über die das Volk von den Decemvirn befragt wurde, die Kenntnis des

Kalenders nicht mehr ausschliefsliches Eigentum der Priester war. Die

Erzählung von der 450 varr. erfolgten Veröffentlichung der Fasten durch

Cn. Flavius (Liv. IX, 46, 5. Cic. Mur. 25, vgl. Cic. Att. VI, 1, 8) ist wohl

mit Seeck (die Kalendertafel der Pontifices p. 35) dahin zu verstehen, dafs

Flavius den Kalender, indem er etwa an der von ihm gestifteten Kapelle

der Concordia (Plin. n. h. XXXIII, 19) eine Fastentafel anbringen liefs, znr

allgemeinen Kenntnis brachte, was von seiten der Dcccmvim nicht in dieser

Weise geschehen zu sein braucht.

1) Zum ersten Male findet er sich im Jahre 584. Vgl. Liv. XXXXIII,

11, 13: hoc anno intcrcalatum est, tertio die pOHt terminalia Kalcndae inter-

palariae fuere. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dafs der zwischen den

Terminalien und den Kalcndae intercalariae liegende Tag der Schalttag ist.
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(Ich Kaloitlers vom SüJiijejijal)re eich im Jalire 4G1 findet/) ao

liegt die Vermutung ualie, dafs im Laufe der Samniterkriege, wo
vielleiclit mehrmals ein Zusammentreffen der Nuudinen mit dem

Neujahr sieh als unheilvoll erwiesen haben mag, den Pontifices

die freie Handhabung der Schaltung übertragen Avurde. Man
begreift" alsdann um so eher, dafs die Plebejer, die einen Mifs-

braucli dieser Befugnis zu politischen Zwecken befürchten mufsteD,

noch in der nämlichen Periode durch die 454 gegebene lex

üizulnia ilire Zulassung zu dem Poutifikat durchsetzten.

Die bis zum Jahre 554 auf SYa—4 Monate angewachsene Ab-

weichung des Kalenders vom Sonnenjahr wäre am leichtesten zu

beseitigen gewesen, wenn man, älmlich wie es bei Cäsars Reform

geschah, vier Monate auf einmal eingeschaltet hätte. Der Gang

des Kalenders konnte alsdann auf die Dauer ein normaler bleiben,

wenn die Pontifices verpflichtet wurden, den 24jährigen Cyklus

konsequent zu beobachten und die mit Rücksicht auf den Neu-

jaJirsaborglauben etwa einzulegenden Schalttage durch Ausschal-

tungen zu kompensieren. Eine derartige Reform hat indessen in

der Absicht der lex Acilia nicht gelegen. Vielmehr sollte der

Kalender, indem man den Pontifices ihre bisherige Befugnis, nach

freiem- Ermessen zu schalten, beliefs und durch Einführung des

Schalttages der sonst etwa )iotwendigen Auslassung von Schalt-

monateu vorzubeugen suchte, allmählich in der Weise in Ordnung

gebracht werden, dafs während der nächsten Schaltperioden die

Schaltung öfter vorgenommen wurde, als es unter normalen Ver-

hältnissen hätte geschehen müssen. So finden wir, dafs die

beiden auf einander folgenden Jahre 587 und 588 den Schaltmonat

hatten,^) während nach dem 24jährigen Cjklus zwischen zwei

Schaltjahren immer ein Gemeinjahr liegen mufste.

Wir können die Änderung, die auf diese Weise bewerkstel-

ligt wurde, noch ziemlich genau verfolgen. In dem auf die lex

Acilia folgenden Jahre 564 entsprach der 11. Quinctilis, au

welchem eine totale Sonnenfinsternis stattfand,^) dem julianischen

1) 8. p. 290.

2) Die Scbaltung des Jahres 587 ist bezeugt durch Liv. XLV, 44, 3:

intercalatum eo anno; postridie Terininaliu <Kalendae) iutorcalariac fuerunt.

Diesmal wurde also kein besonderer Scbalttag eingelegt, wälirt-nd dies 584

gcscliehcn war (vgl. p. 308, A 1). Dafs 588 den Sclialtmonat halte, ist aus

der Trinmphallafel ersichtlich.

3) Liv. XXXVII, 4, 4: ludis ApoUiuaribus ante diem quintum idus
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14. März;*) die Differenz betrug also nahezu vier Monate.

In den nächsten Decennien zeigt dieselbe eine allmähliche Ab-

nahme. Die Mondfinsternis, welche sich 586 vor der Schlacht

bei Pydna in der Nacht vom 2. auf den 3. September ereignete

und von dem Krieg.stribuiien C. Sulpicius Gallus vorhergesagt

wurde,*) ist identisch mit der des 21./22. Juni 168 v. Chr.;') der

Kalender hat sich demnach seit der lex Acilia dem Sounenjahr

um etwa l'/g Monat genähert. Die Zahl der eingebrachten Tage

wird sich erst dann genau feststellen lassen, wenn das Anfangs-

jahr der 24jährigen Schaltperiode ermittelt ist, wofür das später

zu untersuchende ciceronianische Zeitalter einen Anhalt bieten

wird. Zu den beiden erwähnten astronomischen Synchronismen

stimmt es, dafs die Jahre 566, 575 und 585*) mit dem Winter

begannen; ebenso die Thatsache, dafs die Romer von den Er-

folgen, die Perseus 584 während der guten Jahreszeit (aestas)

errungen hatte, erst ganz zu Ende Februar (exacto admodum
mense Februario), also erst nach dem Ablauf des damals einge-

legten Schaltmonats,^) Kunde erhielten.®) Ferner erklärt es sich

Quinctilis caelo sereno interdiu obscurata lux est, cum luna ßub orbem

Eolis Bubisset.

1) Vgl. Ideler II, 92, -wonach die an diesem Tage von 6 U. 33 M. bis

8 U. 44 M. morgens stattgehabte Sonnenfinsternis ein Maximum von 11,14 Zoll

erreichte. Kach einer von Herni Dr. Ginzol in Wien auf meinen Wunsch
wiederum angestellten Berechnung betrug die gröfste Phase, welche 7 ü.

6,5 M. vormittags eintrat, nur 10,88 Zoll.

2) Liv. XLIY, 37, 8: nocte, quam pridie nonas Septembres insecuta

est dies, edita hora cum luna defecisset, Romanis militibus Galli sapientia

prope divina videri. Nach Eutrop IV, 6, der die Schlacht bei Pydna HL Non.

Sept. setzt, würde die Finsternis einen Tag früher fallen; doch kann, wie

Fischer R. Zeittafeln p. 114 richtig bemerkt, die Zeitangabe des Livins für

sicher gelten, weil in Übereinstimmung hiermit der 16. September als der

13. Tag nach der Schlacht bezeichnet wird (Liv. XLV, 1, 6 u. 11). Die

beiden Endtermine sind hier nach dem von den besseren Autoren bei der

Zählung nach Tagen durchgängig befolgten Brauche eingeschlossen ; mithin

fällt die Schlacht auf den 4. September.

3) Vgl. Ideler II, 104. Wie mir Herr Dr. Ginzcl mitteilt, trat das

Maximum der Verfinsterung, welches 15,1 Zoll betrug, 6 ü. 56 M. abends ein.

Der Sonnenuntergang erfolgte nach Ideler 7 U. 33 M. Der Mond wird hier-

nach bei seinem gleichzeitig stattgehabten Aufgang noch total verfinstert

gewesen sein.

4) Vgl. Liv. XXXVIII, 37, 1. XL, 45, 1. XLIU, 18, 1.

5) Liv. XLm, 11, 13.

6) Liv. XLIU, 11, 9.
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auf diese Weise, dafs die 5!-^3 ahgelialtene Latiuerfeier, welche

um die Zeit der Frülilingsuaclitgleiclie slattzufinden hatte/) ob-

wolil sie verliültnisuiiifsig frühzeitig begangeu wurde, nach dem
römischen Kalender erst auf den.l. Juni fiel.*)

Wil))rend im Jahre 586 die Abweichung des Kalenders von

den Jahreszeiten noch fast 2^/.^ Monate betrug, mufs dieselbe

im Laufe der nächsten 15 Jahre ganz oder nahezu ausgeglichen

worden sein. Von dem Beginn des siebenten Jahrhunderts bis

zum Konsulat Ciceros und darüber hinaus findet sich nirgends

ein Anzeichen einer erheblichen Differenz, dagegen liegen zahl-

reiche Angaben vor, welche auf das Bestehen eines geordneten

Kalenders schliefsen lassen. Von dem Jahre 601 an, in welchem

der konsularische Antrittstermin sich vom 15. März auf den

1. Januar verschob, finden wir, soweit überhaupt bestimmte Zeit-

angaben vorliegen, durchgängig, dafs die nach Spanien oder gegen

Karthago gesandten Feldherrn im Frühling auf dem Kriegsschau-

platz anlangten^) und ihr Kommando bis zum Ablauf des nächsten

1) S. p. 114, A 7.

2) Liv. XLII, 36, 3: quo maturius in provincias magistratus proficis-

cercutur, Latinac Kai. Juniis fuere. Die Anuahmc Huschkes (das alte röm.

Jahr j). 79— 96), wonach der Kalender in den nlichaten auf die lex Acilia

folgenden Dcconnicn in Ordnung war und die von Livius unter 5C4 erwähnte

SonncnfinBtcrnie, die am 11. Quinctilis etattgehabt haben soll, für die totale

des 17. Juli 188 v. Chr. zu halten ist (p. 80), das Daüim der MondfinsterniB

von 586 aber aus a. d. Villi K. Quinctilcs (NONA K. VILES, hieraus NONA
Vllbres) entstellt sein soll (p. 94), wird nach den angeführten Belegen (vgL

auch p. 802, A 6) als unhaltbar bezeichnet werden müssen. Die Astronomen

haben bisher die Sonnenfinsternis des 17. Juli 188 v. Chr., welche nach Herrn

Dr. Ginzcls Berechnung G U. 10,G M. früh in Rom ein Maximum von 11,9 Zoll

erreichte und mithin eine der auffälligsten Erscheinungen gewesen sein

mufs, in einem von Livius XXX VIII, 30, 4 erwähnten Phänomen erblicken

zu müssen geglaubt (luce inter horam tertiam fcrme et quartam tenebrae

obortae). Obwohl die Zeitangabe ungefähr stimmt, da das Ende der

Finsternis erst nach dem 7 U. 3 M. fallenden Beginn der dritten Stunde

stattfand, so werden die Worte des Livius doch aus dem Grunde auf eine

andere Erscheinung zu beziehen sein, weil das fragliche Prodigium gleich

zu Beginn des Jahres 5G6 erwähnt wird, welcher nach dem astronomischen

Synchrouismus des Jahres 564 auf keinen Fall nach Mitte Dezember 189

V. Chr. gesetzt werden kann. Es liegt die Vermutung nahe, dafs die

Finsternis, von welcher Livius spricht, durch den gleich nachher erwähnten

Steinregen verursacht wurde, wie ja auch aus dem Jahre 410 diese beiden

Phänomene zusannnon gemeldet werden (Liv. VII, 28, 7: et lapidibus pluit

et nox interdiü visa iutendi).

3) Von Q. Pompejus, der 613 als Konsul und im nächsten Jahre als
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Wiulers beliielteu.') Dies .spricht eiitscliiotlcii dafür, dafs der

Kalender mit den Jalircszeiteii liarmonierte. Da die Konsuln

nach ihrem Amtsantritt /.uniiehst neue Legionen auszuheben und

beim Jahreswechsel die aus den italischen Städten gemeldeten

Prodigieu zu sühnen hatten, so konnten sie unmöglich vor Mitte

Februar, also bei richtig gehendem Kalender in der That erst

gegen Frühlingsanfang in ihren Provinzen eintreffen.*)

Ein weiterer Beweis für die Übereinstimmung des Kalenders

mit dem Sonnenjahr in dieser Periode ergiebt sich daraus, dafs

im Jahre G06, nachdem der gegen die Karthager abgesandte

Konsul L. Calpurnius Piso die Stadt Hippo den Sommer hin-

durch vergeblich belagert und hierauf die Winterquartiere bezogen

hatte, die Konsularkomitien gehalten wurden.'') Da in der Periode,

in welcher die Konsuln am 15. März ihr Amt antraten, die zweite

Hälft« des Januar für die Komitien die normale Zeit war,*) so

werden dieselben nach der Verlegung des Antrittstermins auf den

1. Januar gewöhnlich in der ersten Hälfte des November statt-

gefunden haben,'') also gerade in der Zeit, in der kalendermäfsig

die für militärische Operationen ungünstige Jahreszeit ihren An-

Prokonsul mit den Numautincni Krieg führte, ist es ausdrücklich bezeugt,

dafs er im Frühling (fiiza ;i;f«/xt3va) auf dum Kriegsschauplatz eintraf und

die Ankunft 8(.')no8 Nachfolgers um die niinilichc Jahreszeit erwartete (App.

Hisp, 76 u. 79). Ebenso ersdieint GOC L. Calpurnius'Piso in Afrika Sita tjqi

(App. Pua. 110).

1) Es geht dies hervor aus den Angaben Appians über die in Spanien

in den Jahren 601, 608,. 610, 611, 612 und 619 unternommenen Feldzuge

(Hisp. 47, 64, 66, 66, 76, 83).

2) Wenn nicht besondere Fälle frühzeitige Ankunft der neuen Feld-

herrn erheischten, so werden dieselben ihre Abreise erst nach dem Beginn

der für die Schiffahrt günstigen Jahreszeit, welcher von den Alten auf den

10. julianischen März gesetzt wird (vgl. Vcgetius IV, 39), also bei normalem
Gange des Kalenders erst 2 '/^ Monate nach ihrem Amts-antvitt bewerk-

stelligt haben.

3) App. Pun. 110— 112.

4) Vgl. p. 292, A 4.

5) Dafs in dieser Periode der November für die Wahlen die normale

Zeit war, nimmt auch Momnisen, Rom. Staatsr. P, 564 an. Der in dem
Zeitalter Ciceros bestehende Brauch, die Komitien im Quinctilis zu halten

(Mommsen II. Staatsr. I, 565), ist jedenfalls darauf zurückzuführen, dafs die

KoHhuln infolge der von Sulla getroffenen Einrichtungen sich stetig in Rom
aufhielten und so im stände waren, die Wahlen zeitig vorzunehmen, was

nach der beträchtlichen Vermehrung der kurulischen Beamten durch Sulla

mehr als bisher erforderlich war.
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fang naliiu. Wenn Appian unter dem Jahre 605 bericlitet, tlafs

das rümisclie Heer, welches unter dem Konsul L. Marcius Cen-

sorinus Karthago belagerte, um den Friihaufgang des Hunds-

sternes (Endo Juli')) von Krankheiten heimgesucht worden sei und

der Konsul aus diesem Grunde einen Stellungswechsel vorge-

nommen/ nicht lange nachher aber behufs Abhaltung der Wahlen

sich nach Koni begeben habe,*) so wird die jedenfalls erst nach

längerem Andauern der Krankheiten notwendig befundene Auf-

gabe des bisherigen Lagers nicht vor Mitte August, die Abreise

des Konsuls aber, die längere Zeit vor den nodi anzuberaumenden

Komitien stattfinden mufste, zu Beginn des altrömischen Oktober

erfolgt sein, so dafs bei richtig gehendem Kalender zwischen

beiden Ereignissen in der That nur ein geringes Intervall lag/)

Ebenso wie durch die Nachrichten über die Konsularkomitien

wird das Bestehen eines geordneten Kalenders in dieser Periode

dadurch bewiesen, dafs im Jahre 021 die Komitien, in denen

Tib. Sempronius Gracchus seine Wiederwahl zum Yolkstribunen

durchzusetzen suchte, zur Zeit der Ernte stattfanden.*) Für die

ciceroniauische Zeit steht es fest, dafs die Tribunenwahlen im

Quinctilis vorgenommen wurden.'') Da die Tribunen während ihrer

ganzen Amtszeit in Rom verweilten und die rechtzeitige Voll-

ziehung der Wahl von der gröfstcn Wichtigkeit war, so wird

mit Mommsen^) angenommen werden müssen, dafs dieses Her-

kommen so alt war, wie die Feststellung des tribunicischen An-

trittstages auf den 10. Dezember. Mithin befand sich im Jahre

621, wenn die tribunicischen Komitien im Quinctilis und zugleich

zur Zeit der Ernte stattfanden, der Kalender mit den Jahreszeiten

in Übereinstimmung.

Für die Zeit des jugiirthinischen und des Cimbcrnkrieges

1) Der scbeiuLare Fiübaufgang des Hundssternes, der hier jedenfalls

gemeint ist, erfolgte nach Böckh (die vierjährigen Sonnenkreise der Alien,

Berlin 1863, p. 415) in der Periode von 434— 328 v. Chr. auf dem Breite-

grad von Karthago durchgängig am 26. Juli und wird in den beiden nächbtcn

Jahrhunderten wohl um die nämliche Zeit st;ittgefunden haben.

2) App. Fun. 99.

• 3) Die Annahme Matzats, dafs der Kalender damals dem Sonnenjahre

um zwei Monate voraus gewesen sei (R. Chr. I, 82, A 1), erweist «ich albO

als unbegründet.

4) Vgl. App. b. civ. I, 11.

5) Mommsen, Rom. Staatsr. I', 666, A 2.

6) A. a. 0. p. 566.
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mufs dies ebenfalls ai)gciiomnieu werden, da im Jahre G45 der •

Januar mit der strengsten WinterkSlte ziisanimenfiel/) wahrend

andrerseits der 30. Quinctilis des Jahres 053, an welcliem die

Schlacht bei Vercellä geliefert wurde, als ein heifser Tag bezeichnet

wird.') Auch während des Bundesgenossenkrieges kann eine erheb-

liche Abweichung des Kalenders vom Sonnenjahre nicht bestanden

liaben. Von Cn. Pompejus Strabo (cos. G65) wird es ausdrücklieh

bezeugt, dafs er noch im Winter die militärischen Operationen

eröffnete und dieselben noch einige Zeit über den Anfang des

nächsten Winters hinaus fortsetzte.^) Seinen Triumph feierte er

am 25. Dezember; der Kalender stand also allem Anschein nach

mit den Jahreszeiten in Übereinstimmung. Auch 672 mufs dies

der Fall gewesen sein, da zu Beginn des Jahres heftige Kälte

herrschte, die alle militärischen Unternehmungen ins Stocken

brachte.*) Für die Jahre 682 und 683 ergiebt sich das nämliche

Resultat. Als 682 der von Verres bedrängte Thermitaner Sthenius

nach Rom flüchtete, was gegen Anfang November geschah,^

hatte die für die Schiffahrt ungünstige Jahreszeit, deren Anfang

Vegetius auf den 11. November setzt,^ schon begonnen.') Der

Kalender war hiemach gegen das natürliche Jahr allerdings zu-

rück; doch braucht die Abweichung sich nicht über den- bei einer

richtigen Schaltordnung zulässigen Spielraum hinaus erstreckt zu

haben. In dem folgenden Jahre war in Sicilien das Getreide

1) Sali. Jug. 37, 3: Äulus .... milites mense Januario ex hiberniB in

expeditionem evocat magnisqup itineribne hiemc aepcra perveuit ad op-

pidom Sutbnl.

2) Plut. Mar. 26. Die Angabe, dafs die Schlacht nach der Sommer-

Bonnenwende etattgefunden habe, ist natürlich nur hinzugefügt, um dem

griechißchen Leser die römische Datierung einigermafscn verstilndlich zu

machen.

3) App. b. c. I, 60, vgl. 61 fin.

4) App. b. c. I, 87: tov d' iniovzog ?tovg vnarot [i\v iy(viad-r}v Tla-

»iQtög T( KÜQßcav av9ig xal Magiog .... ;|;f ificov de xal KQVog noXv ytvöfitvov

anavrag cIZtjIoo» Siiarrjatv.

5) Cic. Verr. 11, 96: et erat spatium dierum fcrme triginta ante

Ealendas Decembris. Über das Jahr vgl. § 96.

6) Veget. IV, 39: a Novembri autem mcnse crebris tcmpestatibuB

navigia conturbat Vergiliarum hiemalis occasus. ex die igitur tertio iduB

Novembres asque in diem scxtum idus Martias maria clauduntur.

7) Cic!" Verr. II, 2, 91: hicmi sese fluctibusque comniittcrc maluit und

§ 95: qui Romam pervcnisset satisque fcliciter anni jam advcrso tempore

navigaeset.
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bereits einige Zeit vor dem 1. Sexlili« geKclinitteD.*) Da in

Italien die Ernte um den 20. Juli zum AbHclilufs zu kommen
liflegte,*) HO wird dies in dem wärmeren Sicilien noch vor Mitte

Juli erfolgt sein. Hier befindet wich uIko der Kalender mit dem
Sonjienjalir in Einklang und kann dalicr im vorliergehenden Jahre

nur eine geringe Differenz bestanden haben. Ebenso scheint dies

G88 der Fall gewesen zu sein, da die Satiinialieji (17.— 19. De-

zember^)), an welchen Pompejus wälirend seines Feldzuges gegen

Mithridates von den Albanern angegriflen wurde, in den Winter

fielen/)

Übrigens verdient es bemerkt zu werden, dafs auch in dieser

Periode die Pontifices hinsichtlich der ßchaltinig sich nicht streng

an den 24jährigen Cjklus banden, sondern nach ihrem Ermessen

verfuhren. Es ergiebt sich dies daraus, dafs sowohl GG8^) als

auch 671*') geschaltet wurde, wälirend dies nach dem Cyklus

entweder nur in den geraden oder nur in den ungeraden Jahren

der varronischen Ära hatte gescliehcn können.

1) Cic. Verr. II, 3, 36 ff. Dafs diiH dritto JaLr der Verwaltung des

Verrcs (C83) gemeint ist, ißt auB § 61 c'mclitli<;h.

2) Vgl. p. 294, A 6.

3) Macrob. Sat. I, 10, 2, vgl. Ilartinann der röm. Kalender p. 206 ff.

und oben p. 301, A 2.

4) Plut. Pomp. 34.

5) Dies geht hervor aus einer auf die Reinigung einer Wasserleitung

bezüglichen Inechrift (C. I. L. I, nr. l&Oß): b. COliNKL CINNA COS ITER
PVRGATVM MENSE INI. Das nach nienso Htchcndo Wort ibt, wie Hühner

gesehen hat, augcnRcheinlich intercahiri. Moniinsnn denkt allerdings an

den Januar, indem er geltend macht, dafn die sonst ganz ungewöhnliche

Weglassung des anderen Konsuls sich nur dann erklilre, wenn die Inschrift

bald nach dem am 13. Januar erfolgten Todo des Marios (Liv. epit. LXXX)
und noch vor der Wahl eines neuen Konsuls abgefärbt sei. IndcsöCn kann

eich, wie Bcrgk, Beitr. z. röm. Chron. p. r>32, A 2 richtig bemerkt, die Er-

satzwahl sehr wohl bis in den Schaltmonat hinein verzögert haben. Da
die Komitien mindestens 17 Tage vorher iinberauiut werden mufaten, eo

konnten sie im Januar, der nur 29 Tage lialtc, überhaupt nicht mehr ge-

halten werden. Der früheste Termin war daher, da die ernten 17 Tage des

Februar zu Komitien überhaupt unbrauchbar waren, der 18. Februar. Eine

Verzögerung der Wahlen bis zu dem f> Tnge jiachhcr beginnenden Schalt-

monat würde demnach keineswegs auffallend sein.

6) Vgl. Cic. pro Quinct. 79, wonach S. Nilvius die LUndcreicn in Qallien,

dio er bisher mit dem von ihm angeklagton P. Quinctius gemeinsam besessen

hatte, a. d. V Kai. intercalar. für sich allein in Anspruch nahm und prid.

Kalend. intercalar. zugesprochen erhielt. Dafs das Jahr G71 gemeint ist,

crgicbt sich aus § 24.
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Fdr Ciccros Konsulat (COl) crgiebt .sich eine geringe Ver-

frühiuig Jcs Jaliresanfaugs, die indessen die bei einem geordneten

Scbaltsystem zulässige Grenze noch nicht überschreitet. Wie

Cicero selbst in dem lateinischen Gedichte über sein Konsulat

bemerkt, beleuchtete zu Beginn desselben der Planet Jupiter den

ganzen Himmel.^) Nach Leverrier erreichte Jupiter den gröfsten

Glanz am 3. Dezember;^) man wird daher den Jahresanfang Ende

November oder in die erste Hälfte des Dezember zu setzen haben.

Eine genauere Bestimmung wird uns ermöglicht durch die An-

gabe Suetons, wonach bei der Geburt des Augustus, die in dem

nämlichen Konsulatsjahre am 23. September erfolgte/) die Sonne

in dem Zeichen des Steinbocks stand.*) De la Nauze,^) welchem

Ideler^') folgt, hat hieraus den Schlufs gezogen, dafs in dieser

Zeit der römische Kalender etwa drei Monate gegen das

Sonnenjahr zurück gewesen sei, was jedoch im lliublick auf die

eben erwähnte Angabe Ciceros nicht zulässig ist. Das Richtige

hat Uuger gesehen, Avelcher die Angabe, wonach Augustus im

Zeichen des Steinbocks geboren wurde, auf den Zeitpunkt der

Konzeption bezieht.') Jedenfalls ermittelte man denselben, indem

mau von der Geburtsstunde um neun Zeichen des Thierkreises

zuröckrechnete;®) mithin mufs an dem 23. Sept. G91 die Sonne

im Zeichen der Wage gestanden haben, was auch von Manilius

1) Cic. de div. I, IT.

2) Napoleon, Gescbicbte Julius Cäsars II, 496.

3) Suet. Aug. '5: natus est Augustus M. Tullio Cicerone C. Antonio

conss. IX Kai. Octob. Nach altrömisclior Datierung würde dies, da vor

Cäsars Reform der September blofs 29 Tage batte, der 22. September sein,

•was aucb Lange Rom. Altt. III', 241 annimmt. Dafs der 23. gemeint ist,

erbellt indessen aus Gell. n. Att. XV, 7, wonacb Augustus die Vollendung

seines 63. Lebensjahres IX Kai. Oct. feierte. Sueton bat mithin die julia-

niscbe Datierungsweise antizipiert.

4) Suet. Aug. 94 fin.

5) Le Calendrier Romain depuis Ics Dccemvirs jusqu'ä, la correction

de Jules C^sar p. 243 (in den mc^moires de littcrature tires des registres de

l'acaddmie royale des inscriptions, tome XXVI, Paris 1769).

6) Handbuch der math. u. tecbn. Chron.'ll, 113 ff.

7) Jahrb. f. klass. Phü. 1884, p. 670.

8) Auf diese Weise ist, wie Unger bemerkt, Tarutius verfahren, wenn

er die Geburt des Romulus auf den 21. Tlioth, seine Konzeption aber auf

den 23. Cboiak setzt. Zwischen beiden Zciipimkten liegen, da die vor dem

1. Thoth eingelegten 6 Zusatztage (b. p. 240, A 2) zu rcchucn sind,

9x 30-1-6 — 2 = 273 Tage, also fast genau 7^ eines julianiechen Jahres.
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(astronom. IV, 773) ausdrikklich bezeugt wird.') Nach dem
julianisdien Kalender tritt die Sonne in die Wage am 19. Sep-

tember.^) Da mithin der 23. altrömische September nicht früher

fallen kann, so mufs das Jahr 601, wenn sein Anfang noch in

den Dezember G4 v. Chr. zu stehen kommen soll, den Schalt-

monat gehabt habeii. In diesem Falle ergiebt sich, wenn 22 Tage

geschaltet wurden, als frühester Jahresanfang der 12. und bei

23 tilgiger Schaltung der 11. Dezember, während andrerseits der

Erscheinung des Jupiter wegen der 1. Januar nicht wohl nach

dem 15. julianischen Dezember gesetzt werden kann. Zu diesem

Ergebnis stammen die sonstigen Daten vollkommen. In der am
0. November gehaltenen zweiten catilinarischen Rede sagt Cicero

von den Anhängern Catilinas: num suas secum mulierculas sunt

in castra ducturi? quem ad modum autem illis carere pot^runt,

his pracsertim jam noctibus? quo autem pacto illi Apenninum

atque illas pruinas ac nives iierferent?') Wenn der 9. November,

wie es unserer Ansicht nach der Fall ist, dem julianischen 4.—8. No-

vember entsprach, so konnte man allerdings von den bereits

1) Hvsperiam eua libra tcnet, qiia condita Roma
Orbis et imperio rctinct discrimina rernm,

Lancibus et i)Ositis gentes tollitrjue pretnitque,

Qua genitus Caesarquc meus nunc condidit orbem

Et propriis frenat pcndentem nutibas orbem.

Wenn hiernach die Gründung Roms ebenfalls im Zeichen der Wage
stattgefunden haben soll, so liegt dieser Angabe augenscheinlich die Be-

rechnung des Tarutius zu Grunde, nach welcher der Geburtetag des

Roniulus, der ja auch für den Geburtstag der Stadt gelten konnte, auf den

21. Thoth fiel. Nach dem jnlianischen Kalender entsprach zur Zeit, als

Tarutius seine Berechnung anstellte, der 1. Thoth dem 3. September (vgl,

p. 241), der 21. Thoth also dem 23. Sei>tember. Tarutius hat mithin die

(icburt des Roniulus auf den nämlichen Tag des julianischen Kalenders

gesetzt, auf den nach tlem altrümischen Kalender der Geburtstag des

A.iignstu8 fiel und auch später noch nach Cäsara Reform gefeiert wnrde.

Wie die Geburt des Augustus gegen Sonnenaufgang stattfand (Suet. Aug. 5),

soll dies nach Tarutius auch mit der des Romulus der Fall gewesen sein

(Plut. Rom. 12). Man konnte hiernach von Octavian, indem seine Geburt

unter der nämlichen Konstellation wie die des Romulus erfolgt war, die

Erwartung hegen, dafs unter ihm sich eine neue Gründung vollziehen würde,

nnd eben dies ist in den Worten des Manilius Cacsarquo meus nunc con-

didit orbem ausgesprochen. Die Angabe Plutarchs, dafs Tarutius seine

Berechnung lediglich auf Varros Wunsch anstellte, ist also nicht ganx

richtig.

2) Vgl. Hartmann, der rüm. Kalender p. 148.

3) Cic. Cat. II, 23.
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langeu Nacliteii sprechen und stand in den rauhen Gegenden des

Apemiiu der Beginn des eigontlichen Winters unmittelbar bevor.

Nach Sallust ferner sollen in Rom gleichzeitig mit der Nach-

richt von der am 27. Oktober erfolgten Schilderhebung des

C. Manlius in Etrurien Prodi gien gemeldet worden sein.*) Es

kann keinem Zweifel unterliegen, dafs hier die am 27. julianischen

Oktober gegen Sy^Uhr abends stattgehabte totale Mondfinsternis

rcemeint ist.*) Der altrömische Kalender kann hiernach gegen

Ende des Jahres 691 von dem julianischen nur um ganz wenige

Taf^e abgewichen sein. Einen Beweis für ein beträchtliches

Vorauseilen des römischen Kalenders hat Zumpt^) allerdings zu

finden geglaubt in einer Aufserung Ciceros in der Rede pro

Sestio (§ 12); si M. Petrei non excellens animus et amor rei

publicae, non praestans in re publica virtus, non summa aucto-

ritas apud milites, non mirificus usus in re militari exstitisset,

neque adjutor ei P. Sestius ad excitandum Antonium, accusandum,

impellendum fuisset, datus fllo in hello esset hiemi locus

neque umquam Catilina, cum e pruina illa Appennini atque e

nivibus illis emersisset atque aestatem integram nanctus Italiae

callis et pastorum stabula praedari coepisset, sine multo sanguine

ac sine totius Italiae vastitate miserrima concidisset. Die Schlacht

bei Pistoria, in welcher das Heer Catilinas vernichtet wurde, fand

statt gleich zu Beginn des Jahres G92.^) Zumpt nimmt daher an,

dafs der 1. Januar mit dem "Anfang des Winters zusammenfiel.^)

1) Sali. Oat. 30» po8t paucos dies L. Saenius Senator in senata litteras

recitavit, quas Faesulis allataR esse dicebat, in quibns scriptum erat

C. Manlium arma cepisse cum magna raultitudine ante diem VL Kalendas

Novembrls. Simul, id quod in tali re solet, alii portenta atque prodigia

uuntiabant.

2) L'art de verifier les dates, I, Paris 1819, p. 241, Die etwa in die

Zeit der Latinerfeier fallende Mondfinsternis, welche Cicero in dem Gedicht

über sein Konsulat erwähnt (de div. I, 18), kann keine andere sein, als die

des 3. Mai 63 v. Chr. Da die Worte Ciceros einigen Spielraum lassen, so

steht nichts im Wege, die Latinerfeier Mitte April zu setzen. Dafs damals

auf dem über G50 Meter hohen Albanerberge noch Schnee lag, kann, zumal

bei dem im Altertum kälteren Klima Italiens (Nissen, italische Landeskunde

1, 39G ff.), nicht befremden.

3) De imperatoris Augusti die natali p. 5C0 (.Tahrb. f. klass. Phil.,

Supplbd. VII, 541 ff.).

4) Dio Cass. XXXVII, 39: KuziJ.tvas Iv aQxjj tv&vs zov ftoug, iv cp

'Jovviog tt Z!iXav6g xal AüvKiog Atyilvioq jjQ^uv, aTtttp^dgr].

6) A. a. 0. p. 560 ff. Nach Zumpts Ansicht entsprach der 1. Januar
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Indcsson Lrauohcn, wie Unger richtig Lemerkt,') die Worte datus

esset liiemi locus doch keineswegs in dem Sinne verstanden zu

werden, dafs damals der Winter erst l>egonnen hätte. Dieser

Ausdruck war ebensogut statthaft, wenn der Winter schon einige

Zeit angedauert hatte und Antonius und Petrejus sich durch die

zunehmende Ungunst der Witterung zur Einstellung der Feind-

seligkeiten bestimmen liefsen. Es steht also nichts im Wege,

den 1. Januar G92 dem 24.-28. Dezember G3 v. Chr. gleich-

zusetzen.

Ilinsichtlich des Jahres G94 steht jedenfalls soviel fest, dafs

der Kalender gegen das natürliche Jahr entweder gar nicht oder

nur sehr wenig voraus gewesen sein kann, da die Niederlage,

welche die Äduer kurz vor den Iden des März durch die Sequaner

und die mit ihnen verbündeten Germanen erlitten,') nicht vor

dem Anfang des Frühlings stattgefunden haben wird.

Das nächste für unsere Untersuchung verwertbare Datum
gehört dem Jahre GOG an. Wie Cäsar berichtet, fafsten die Hel-

vetior in dem Jahre G03 den Plan, nach Verlauf von drei Jahren

ihr Land y,u verlassen. Nachdem alle Vorbereitungen getroffen

waren, wurde als Termin für^den Aufbruch der dem 28. romischen

GÖ2 dorn 8. November C3 v. Chr. (vgl. j). 588). Der 2.3. September, aa

welchem Augustus geboren wurde, soll nicht ein Tag des altrömischen,

sondern das hiernach berechnete Datum des julianischen Kalenders sein.

Zmnpt gellt hierbei aus von der Angabe Suctons (Aug. 94), dafs an dem
Tage, an welchem Augustus geboren wurde, der Senat über die catilinarieche

Verschwörung beraten habe. Indem er irrtümlicher Wcipc annimmt, dafs

vor dem 20. Oktober im Senat die Verschwörung überhaupt nicht zur

Sprache gekommen sei (über die ünhalfbarkeit dieser Ansicht vgl. John,

die Entstehungsgeschichte der catilinarischen Verschwörung, Jahrb. f. Phil.,

Supplbd. VIII, 749 ff.), gelangt er zu dem Resultat, dafs nach dem alt-

römischen Kalender der Geburtstag des Augustus nicht früher fallen könne,

und entscheidet sich schliefslich dahin, dafs die an demselben stattgehabte

Senatssitzung diejenige gewesen sei, in welcher Catilina geachtet wurde

(Sali. Cat. 3G, 2), was seiner Ansicht zufolge um die Iden des November

geschah (p. 678). Gegen die Annahme Zumpts, dafs Augustus nach Cäsars

Kalcnderreform seinen Geburtstag auf den dem altrömischen Datum ent-

.sprcchendeu Tag des julianischen Kalenders verlegt habe, spricht schon die

von ihm selbst (p. 548) geltend gemachte Thatsache, dafs Cicero sowohl

vor als nach Cllsars Reform als seinen Geburtstag den 3. Januar bezeichnete

(vgl. Cic. Att. VII, 5, 3 und XIII, 42, 2).

1) Jahrb. f. klass. Phil. 1884, p. 678.
^

2) Cic. Att. I, 19, 2, vgl. Ilofmann z. d. St
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Mllrz cntsjiicclicnde Tag festgesetzt.') Lcvcrrier vciniutet mit

grofser Walirscheinlichkeit, dnfs man den natürliclieji Zeitabschnitt

der Frühlingsnaclitgleiche -Nvälilte.*) Hierfür spricht auch der

Umstand, dafs die Helvetier sich auf drei Monate mit Proviant

verseilen hatten.^) Wenn sie um die Frühlingsnachtgleiche auf-

hrachen, so kamen sie in dem nördlich von der Garonne gelegenen

Santonenland, welches das Ziel ihres Zuges war/) um die Sommer-

sonnenwende an, also gerade um die Zeit, in welcher in dem

mit Italien in klimatischer Hinsicht auf gleicher Linie stehenden

südwestlichen Gallien'') die Ernte ihren Anfang nahm. Dafs

der Aufbruch gerade am Tage der Nachtgleiche selbst erfolgte,

wie Leverrier vermutet, braucht nicht angenommen zu werden.

Wahrscheinlich wird man, wie Unger bemerkt,^) darauf gesehen

haben, dafs der Zug nicht bei abnehmendem Monde begann, was

für unglückbringend gegolten haben würde. Der Aun)ruch hat

also wohl erst nach dem Neumond des 25. März, dessen Zeit

man einen Monat vorher ungefähr bestimmen konnte, stattge-

funden. Also auch in diesem Jahre zeigt der altrömische Kalender

gegen den julianischen keine wesentliche Abweichung, Das Näm-
liche wird, wie Unger geltend macht"') von dem folgenden Jahre

angenommen werden müssen, in welchem die vom G.— 13. Quinctilis

begangenen apollinarischen Spiele, bei denen wegen Teuerung

des Getreides ein Volksauflauf entstand,^) allem Anschein nach

entweder gerade in die Zeit der dürftig ausgefallenen Ernte^)

oder so kurz vorher fielen, dafs deren Resultat mit Sicherheit

vorhergesehen werden konnte.

Eine ziemlich beträchtliche Differenz ergiebt sich dagegen für

das Jahr 698. Nach einem von Cicero an seinen Bruder Quintus

XV Kai. Mart. geschriebenen Briefe war es damals noch Winter,'**)

1) Cacs. bell. Gall. I, 2, 1 ff. u. 6, 4.

2) Napoleon, Geschichte Julius Cäsars II, 496.

3) Caes. bell. Gall. I, 6, 8.

4) ibid. 1, 10, 1.

5) Von der Gallia Naibonensis wird dies wenigstcnB von Strabo I,

p. 178 bezeugt.

6) A. a. 0. p. 679,

7) A. a. 0. p. 583.

8) Ascon. in Cic. Mil. p. 48 OrelL

9) Vgl. Cic. AU. IV, 1, C. Dio Cass. XXXIX, 9, 2.

10) Ad Quint. fr. II, 3, 7: cura, mi frater, ut valea.«, ot quamquam est

hiempa, tarnen Sardiniam istam esse cogites. Die Warnung bezieht sich
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wälireiid kaleudermäfsig der auf den 24. Februar fallende Anfang

des Frühlings unmittelbar hätte bevorstehen müssen. In einem

weiteren am 4. April geschriebenen Briefe wird bemerkt, dafs

die Schiffahrt, die gegen den 10, julianischen März eröffnet zu

werden pflegte/) noch nicht begonnen habe,^) und am 8. April,

an welchem Cicero seinem Bruder abermals schreibt, scheint die

Witterung hierfür mindestens noch zweifelhaft gewesen zu sein.')

Man wird hiernach mit Bergk*) annehmen müssen, dafs der

Kalender damals dem natürlichen Jahre um einen Monat oder

wenigstens nahezu um einen Monat voraus war. Noch etwas

gröfser war die Abweichung im Jahre G09, dessen Anfang un-

gefähr mit dem des Winters 5G/55 v. Chr. zusammenfiel.^) Die

in diesem Jahre erfolgte Abfahrt des Crassus von Brundisium

nach Syrien, von wo aus er die Parther bekriegen wollte, wird,

da er Rom gegen den 15. November*"') verliefs, etwa am 25. No-

vember stattgefunden haben. Als er in Brundisium anlangte,

herrschte stürmische Witterung und die trotzdem unternommene

Fahrt kostete ihn viele Schiffe.^ Dafs Crassus seine Abfahrt

über den 11. November hinaus verschob, wo stürmisches Wetter

mit Gcwifsheit zu erwarten war, ist schwerlich anzunelimen.

Vielmehr wird er, da die Überfahrt 15— 20 Tage erforderte,

noch vor dem 20. Oktober in Brundisium eingetroffen sein.

Seine Reise fällt also in die vom Ilcrbstäquinoctium bis zum

11. November reichende Periode, in der die Schiffahrt, wenn nicht

unthunlich, so doch schon unsicher war.

auf die auch durch den Winter nicht ganz beseitigten ungesunden Ans-

diinbtnngcn der ßtehenden Gewässer (Nissen, ital. Laudeskunde I, 367).

1) Vcget. IV, 39.

2) Ad Quiut. fr. II, 4, 7: adhuc clausuni mavo fuissc ecio. Als Cicero

diesen Brief schrieb, war die am 4. Ainil (vgl. II, 6, 1) btattgehabt« Ver-

lobung seiner Tochter Tullia mit Crassipcs bereits erfolgt (II, 4, 2). Da

die im folgenden Briefe enthaltenen Nachrichten bi3 zum 5. April zurück-

reichen, so wird der citierte Brief am 4. April geschrieben sein.

3) Ad Quint. fr. II, 5, 3: tu, mi frater, .... priniam navigationem

(von Sardinien nach Italien), dummodo idonca tempestas sit, ne omiseris.

4) Beiträge zur röm. Chron. p. 608.

5) Caes. bell. Gall. IV, 1, 1: ea quae secuta est hiemc, qui fuit annua

Cn. Pompejo M. Crasso consulibns, Usipctcs Germani et item Tencteri ...

Khenum transierunt.

G) Cic. Att. IV, 13, 2 (geschrieben zwischen dorn 14. und 17. November):

Crassum quidem nostrüm . . . ajuut profoctnm paludatum.

7) riut. Cra88. 17.
'

Holz apföl, röm. Chronologie. 21
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Das Jalir 700 mufs, •vvio Bergk*) richtig bemerkt, noch im

November 55 v. Chr. begonnen haben, da Cäsar sich erst zu

Beginn dieses Jahres nach Oberitalien begab,^) während er

dies sonst zu thun pflegte, sobald die Truppen sich in den

Winterquartieren genügend eingerichtet hattcii. Falls in diesem

Jahre nicht geschaltet wurde, so müfste der Kalender im Laufe

des Jahres noch etwas weiter vorausgeeilt sein. Dies ist indessen

nicht der Fall. Aus einem Briefe Ciceros an Atticus ersehen'

wir, dafs Cäsar am 25. September damit beschäftigt war, seine

Truppen von Britannien nach Gallien überzusetzen.') Es geschah

dies in zwei verschiedenen Transporten. Der zweite Transport,

dessen Überführung sich Cäsar selbst vorbehalten hatte, verzögerte

sich dadurch, dafs die nach der Ankunft der ersten Heeresab-

teilung zurückgesandten Schiffe nur zum geringsten Teile an-

kamen und 60 andere, die später Labienus herrichten liefs, das

nämliche Schicksal hatten. So sah sich denn Cäsar, da die

Ilerbstnachtgleiche bevorstand (quod aequinoctium suberat), ge-

nötigt, die Überfahrt mit der geringen Anzahl von Schiffen zu

unternehmen, die er zur Verfügung hatte, was ihm auch trotz

des hierbei notwendigen engen Zusammendrängens der Soldaten

glücklich gelang.^) Die Angaben Ciceros in dem oben erwähnten

Briefe beziehen sich nun augenscheinlich auf den ersten Trans-

port, denn im anderen Falle würden, wie Unger^) bemerkt, Cäsar

und Quiutus Cicero ihre Briefe nicht von der britannischen (s. A 3),

sondern von der gallischen Küste abgesandt haben. Da zwischen

dem ersten und zweiten Transport eine Frist von etwa 15 Tagen

gelegen haben mufs, so wird der letztere gegen den 10. Oktober

stattgefunden haben. Dieser kurz vor die Herbstnachtgleiche

fallende Tag dürfte ungefähr dem 15. September des julianischen

Kalenders entsprechen. Eine Bestätigung dieser Annahme kann

man darin erblicken, dafs nach einem von Cicero gegen Anfang

November bald nach der Freisprechung des Gabinius geschrie-

1) Beiträge zur röm. Chron. p. 61B.

2) Caes. bell. Call. V, 1.

3) Cic. Att. IV, 18, 6: a Quinto fratre et a Caesare accepi a. d:

IX Kai. Nov. litteras data8 a litoribus Britanniae proxime (so ist wohl ZQ

lesen für proximo) a. d. VI Kai. Octobr. confccta Brilannia obsidibus acceptis,

nulla praeda, imperata tanien pecunia exercitum e Brilannia reportabant.

4) Caes. bell. Gall. V, 23.

5) Jahrb. f. Phil. 1884, p. 686,
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benen Briefe um jene Zeit gewaltige Regenraassen fielen.') Der

bevorzugte Regenmonat ist in Italien der Oktober, in welchem

„ganze Fluten vom Himmel herunterstürzen".*) Also auch dieser

Umstand spricht dafür, dafs damals die Abweichung des Kalenders

von dem natürlichen Jahre etwas weniger als einen Monat be-

trug, Hiernach mufs also, da für das voraufgehende Jahr sich

eine grüfsere Differenz ergiebt, im Februar des Jahres 700 ein

Sclialtmonat eingelegt worden sein.

Ebenso wie 700 ist auch 702 ein Schaltjahr gewesen, wofür

uns hier das ausdrückliche Zeugnis des Asconius vorliegt.') Der

8. April, an welchem Cicero die Rede pro Milone hielt,*) war

der 102. Tag'") nach der am 18. Januar*"') stattgehabten Ermor-

dung des P. Clodius; mithin mufs, wie Unger bemerkt,^ die

Schaltung 23 Tage betragen haben. Wäre 701 ebenfalls geschaltet

worden, was von vornherein unwahrscheinlich ist, so müfste die

Abweichung des Kalenders von dem natürlichen Jahre, welche

nach der Schaltung des Jahres 700 sich auf etwas weniger als

einen Moiiat belief, im Laufe der beiden nächsten Jalire völlig

ausgeglichen worden sein. Aus Cäsars Kommentarien ergiebt sich

indessen, dafs dies nicht der Fall war. Als Cäsar nach dem Feld-

zuge des Jahres 701 sich, wie gewöhnlich, nach Oberitalien be-

geben hatte, erhielt er die Nachricht von der am 18. Januar 702

erfolgton Ermordung des P. Clodius und dem hierauT gefafsten

Senatsbeschlufs, durch welchen für Italien eine allgemeine Aus-

hebung anj'eordnet wurde. Dieser Weisung des Senats gemäfs

veranstaltete er eine solche auch in seiner Provinz.^ Auf die

Kunde, dafs Cäsar durch die Ereignisse in Rom in Anspruch

1) Cic. ad Quint. fr. HI, 7, 1.

.2) Nissen, ital. Laudeskuude I, 391.

3)"A8con. in Mil. p. 35 (von den auf die Ermordung dce P. Clodiaf

folgenden Vorgilngcn): haec agebantur niense intcrcalari und p. 37: Pompeja8

ab interrege Ser. Sulpicio V Kai. Mart. mense intercalario consul creatus est.

4) Ascon. p. 31, vgl. Fischer, H. Zeittaf. p. 258 ff.

5) Cic. pro Mil. 98: ceutesima lux est haec ab interitu P. Clodii et,

opinor, altera.

G) Nach den übereinstimmenden Angaben Ciceros (pro Mil. 27) und

der acta diurna (s. Ascon. p. 32 Grell.) fällt die Ermordung des Clodius auf

den 18. .Tanuar, wilhrend FenestcUa, dessen Zeugnis Asconius mit Recht

verwirft, den 17. Januar als den Todestag bezeichnete.

7) Jahrb. f. Phil. 1884, p. 586.

8) Caes. bell. Call. VII, 1, 1.

21*
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genommen sei, erhoben sicli zahlreiche gallische Stumme unter der

Führung des Verciugetorix.') Cäsar begab sich daher, nachdem er

erfahren, dafs durch Pompejus die städtischen Angelegenheiten

geordnet seien, wiederum nach dem transalpinischen Gallien*) und

wendete sich von dort, nachdem er einen Einfall der Gallier in die

römische Provinz verhindert, nach dem Gebiet der Heivier, um von

da aus die jenseits der Sevennen wohnenden Arverner anzugreifen.')

Der Übergang über das Gebirge wurde durch den Schnee, der

während der damals herrschenden kältesten Jahreszeit sehr hoch

la<T überaus erschwert.*) Man wird hiernach diesen Marsch Cäsars

jedenfalls noch vor den Anfang des Frühlings, also spätestens

«lesen Ende Februar zu setzen haben. Unter der vorher er-

folgten Ordnung der städtischen Angelegenheiten durch Pompejus

können nur die Mafsregeln gemeint sein, welche Pompejus nach

seiner V Kai, Mart. erfolgten Wahl zum Konsul in Angriff nahm.^)

Da Cäsar sich erst auf die Kunde hiervon nach dem transalpi-

nischen Gallien begab, so kann sein Übergang über die Sevennen

nach dem römischen Kalender nicht vor Mitte März erfolgt sein.

Einen weiteren Anhaltspunkt gewährt die von Bergk*') ver-

wertete Angabe, wonach der 40tägige Feldzug in das Gebiet der

Bituriger, welchen Cäsar am 29. Dezember 702 begann, zur Zeit

der Wintersonnenwende (brumalibus diebus) stattfand.') Der

Januar des Jahres 703 mufs hiernach dem Dezember des juliani-

schen Jahres 52 v. Chr. entsprochen haben. Es bestand also

nach der Schaltung des Jahres 702 die nämliche Abweichung

des römischen Kalenders von dem julianischen, wie nach der des

Jahres 700; mithin mufs 701 notwendig ein Gemeinjahr gewesen

sein. Die Angabe des Dio Cassius, wonach die am 9. Juni^)

statttrehabte Niederlage des Crassus bei Karrhä in die Mitte des

1) VII, 1, 3 bis 6, 7.

2) VU, 6, 1: bis rebus in Italiam Caesari nuntiatis, cum jam ille

urbanas res virtute Gnci Pompeji commodioreni in statum pervenisse intel-

legcret, in Transalpinam Galliam profectus est.

3) VII, 6, 2 bis 8, 1.

4) VII, 8, 2: mons Cevenna, qui Arvcrnos ab Ilelviis discludit, duris-

sirao tempore anni altiesima nivc itcr impediebat.

5) Ascon. p. 37 Grell.

G) Beiträge zur röm. Chronologie p. 627.

7) Caes. bell. Call. VIII, 2, 1, vgl. 4, 1.

8) Ovid, fast. VI, «465.
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Sommers fiel,') beruht, wie Unger richtig bemerkt,*) auf einem

aus dem Datum gezogeneu Fehlscblufs.

Das Jahr 703 war ein G^meinjahr. Es ergiebt sich dies daraus,

dafs Cicero (Att. V, 13, 1) den 22. Quinctilis, an welchem er in

Ephesus anlangte, als den 5G0. Tag nach der Ermordung des P.

Clodius (18. Januar 702) bezeichnet. Im folgenden Jahre beantragte

C. Scribonius Curio, welcher aufser dem Amt eines Volkstribunen

.auch das eiues Pontifex bekleidete, dafs geschaltet werden sollte,

ohne jedoch hiermit durchzudringen.^) Dafs auch im nächsten

Jahre (705) nicht geschaltet wurde, geht hervor aus einer An-

gabe Plutarchs, wonach Cäsar in CO Tagen ganz Italien eroberte.*)

Der Übergang Cäsars über den Rubico erfolgte einige Tage nach

dem 7. Januar, au welchem die auf seiner Seite stehenden Volks-

tribunen Rom verlassen hatten,^) also gegen den 12. Januar. Die

Eroberung Italiens war vollendet mit der Abfahrt des Pompejus

von Brundisium, welche am 17. März stattfand.*^) Das Jahr 705

mufs demnach, wenn zwischen beiden Terminen ungefähr 60 Tage

liegen sollen, ein Gemeinjahr gewesen sein. Die Aufeinanderfolge

von drei Gemeiujahreu (703— 705) führte dahin, dafs im Jahre

705 der 16. Mai in die Zeit der Frühlingsnachtgleiche (23. März)

fiel.') Eine noch gröfsere Differenz weist das folgende Jahr auf.

Als Cäsar einige Tage vor der am 9. Sextilis^) gelieferten Schlacht

bei Pharsalus die im westlichen Tliessalien gelegene Stadt Metro-

polis einnahm, war das Getreide schon nahezu reif.^) Da in

Thessalien die Reife des Getreides in den Anfang des Juni fallt^

so mufs der römische Kalender dem juliauischcn um etwa zwei

Monate voraus gewesen sein. Dafs auch 707 keine Schaltung

1) Dio Caes. XL, 23, 4.

2) Jahrb. f. Phil. 1884, p. B86.

3) Cic. fam. VIII, 6, 5. Dio XL, 62, 1. Dafs Curio selbst Pontifex

war, wird an der letzteren Stelle bemerkt Als solcher wird er bereits in

dem von Cic. de har. resp. 12 gegebenen Vcr/cichniö aus dem Jahre 697

augeführt. Marquardt, Rom. Staatirerwaltung III, 234, A 3, der die Angabe

dos Dio nicht beachtet hat, nimmt irrtümlich au, dafs bei Cicero der Vater

Curio (cos. 678) gemeint seL

4) Plut. Caes. 86.

6) Caes. bell. civ. I, 6, 4 ffl

6) Cic. Att. IX, 16, 6.

7) Cic. Att. X, 17, 3 (geschrieben am 16. Mai): nunc quidom aequi-

uoctium nos moratur, quod valde pcrturbatnm erat.

8) Fast. Amitern. (C. L L. I, p. 324).

9) Caes. bell. civ. III, 81, 3.
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slatffaiul, ergiebt sich daraus, dafs Cilsar im näclisten Jalire, um
den Kalender mit dem Sonnenjalire wieder in Einklang zu bringen,

nicht weniger als 00 Tage einlegen iuufste.

Cäsar verfuhr hierbei, wie Sueton und Censorin berichten,

iu der Weise, dafs er aufser einem 23tiigigen im Februar ein-

gefügten Schaltmonat zwischen dem November und dem Dezember

noch zwei weitere einlegte, die zusammen G7 Tage enthielten.')

Im ganzen kamen also auf das Jahr 708 445 Tage. Dafs Clisar

nicht nach dem das Jahr schliefseuden Dezember, sondern bereits

nach dem November zwei Schaltmonate einlegte, wird seinen

Grund gehabt haben in der Absicht, die Wintersonnenwende

gleich in denjenigen Monat zu bringen, in welchen sie bei nor-

malem Kaleudergange fallen mufste. Um die durch die Schal-

tung erzielte Übereinstimmung des Kalenders mit den Jahres-

zeiten auf die Dauer zu wahren, verordnete Cäsar, dafs das Jahr

von nun an statt 355 365 Tage haben sollte. Von den 10 zu-

gefügten Tagen kamen je 2 auf den Januar, Sextilis und Dezember,

welche statt 29 Tagen 31 erhielten, ohne dafs hierdurch die Lage

der Nonen und Iden eine Veränderung erfuhr, und je einer auf

die Monate April, Juni, September und November, welche von

29 Tagen auf 30 erhöht wurden.^ Da aber die Durchschnitts-

dauer des Sonnenjahres nicht 365, sondern etwa 365 y^ Tage

beträgt, so traf Cäsar noch die weitere Bestimmung, dafs in

jedem vierten Jahre nach dem 23. Februar, wo früher der Schalt-

monat seine Stelle hatte, ein Schalttag eingelegt werden sollte.

Derselbe wurde, da er vor den sonst auf die Terminalien fol-

genden Tag VI Kai. Mart. fiel, bissextus genannt^) und hier-

durch in seiner Eigenschaft als Schalttag kenntlich gemacht.

Aus der Stellung, welche Cäsar dem Schalttage anwies, geht

hervor, dafs er die Jahre seines Cyklus, ebenso wie es mit denen

des 24jährigen der Fall gewesen war, mit dem März beginnen liefs.

, 1) Suet. Caes. 40. Cens. 20, 8.

2) Vgl. Cens. 20, 9 und Macrob. Sat. I, 14, 9, wo auch angegeben

ist, welche Stelle die zugefügten Tage innerhalb der einzelnen Monate

erhielten.

3) Censor. 20, 10. Macrob. I, 14, 6. Da die Römer gewohnt waren die

Tage rückwärts von den Kaienden zu zilhlen, so mufs der bissextus not-

wendig seine Stelle vor VI Kai. Mart. gehabt haben. Die von Bergk Beitr.

z. röm. Chron. p. 60G flP. mit guten Grfindcn bekämpfte Annahme Mommsens,
dafs im Schaltjahre VI Kai. Mart. der 24. und der bissextus der 25. Februar

gewesen sei, erweist sich also schon insofern als unhaltbar.
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llierdurcli erklärt es sich auch, dafs ungeachtet der im Februar

708 erfolgten Sclialtung die beiden zwischen dem November und

Dezember eingelegten Schaltmonate als mensis intercalaris prior

und mensis intercalaris posterior bezeichnet werden;') ebenso die

Angabe des Dio Cassius, dafs die Schaltung nicht mehr als 67

Tage betragen habe.^) Andrerseits ist jedoch bestimmt bezeugt,

dafs die julianischen Jahre mit dem 1. Januar 709 begannen.')

Cäsar hat also seine Reform mit dem Begiun des neuen bürger-

lichen Jahres in Kraft treten lassen, aber gleichwohl den her-

gebrachten Cyklus beibehalten.*)

Nach den übereinstimmenden Angaben des Macrobius und

Solinus bestimmte Cäsar, dafs der Schalttag zu Ende des vierten

Jahres, bevor das fünfte begänne (quarto quoque anno confecto,

antequam quintus inciperet), eingelegt werden sollte.^) Hier ist,

wie Böckh bemerkt,*"') augenscheinlich vorausgesetzt, dafs der

Schalttag am Ende des Jahres seine Stelle hatte, das cyklische

Jahr also, wie wir aus den soeben geltend gemachten Gründen

angenommen haben, mit dem 1. März, oder, wenn man die Worte

des Macrobius genau nimmt, mit dem auf die Terminalien oder

den hiernach etwa eingelegten dies intercalaris folgenden Tage

VI Kai. Mart, (d. i. im Gemeinjahr der 24. und im Schaltjahr

der 25. Februar) begann. Wenn nun der erste julianische Scbalt-

cyklus mit dem 1. März 700 seinen Anfang nahm, so mufste

die erste Schaltung im Februar 713 stattfinden. Es wird dies

auch durch die weitere Geschichte des julianischen Kalenders

1) Vgl. Cic. fam. VI, 14, 2: ego tarnen cnm a. d. V Kai. intercalaris

priores rogatu fralrum tuorum venisscm mane ad Cacsarem . .

.

2) Dio Cass. XLIII, 2G, 1: rag r^jUfpag twv iztöv .... tiazfazrjaazo ig

zov vvv zQonov tnza xai t^r]-KOVTa TjfiiQug tußaJ.cov ocamtQ lg zrjv anaQzt-

loyi'av naQi(pfQOV. ijSq filv yuQ zivfg y.al nlitovg i(paaav ifißlrjdijvcu

(nämlicb diejenigen, die die im Februar erfolgte Schaltung mit in Rechnung

brachten), t6 S'a}.T,&fg ovrws /j;^'- ^'-i-^^ die Verschiedenheit der Angaben

auf diese Weise zu erklären ist, ist von Matzat I, 51 richtig bemerkt worden.

3) Censor. 21, 7 (von dem Jahre 091 varr.): corum annorum, quibus

Julianis nomen est, ducejitesimus (est) octogensiraus tertius, sed ex die Kai.

Januariarum, unde Caesar anni a se con&tituti fecit principium.

4) Diese Ansicht ist zuerst von Böckh, über die vierjährigen Sonnen-

kreise der Alten, p. 361 ff., aufgestellt worden, der mit Rocht geltend macht,

dafs der Anfang des julianischen Jahres und der des Schaltcyklus streng

geschieden werden müssen.

5) Macrob. I, 14, 13. Solin. I, 46.

•
6) A. a. 0. p. 373.



- 328 -

"bestätigt. Nacli dem Tode Cilsars, der seine Kaleirderreform nur

um zwei Jahre überlebte, verfuhren die Pontifices in der Weise,

dafs sie, indem sie in Cäsars Intervallangabe quarto quoque anno

die beiden Endtermine als eingeschlossen betrachteten, die Schal-

tung alle drei Jahre eintreten liefsen. So wurden im Laufe von

36 Jahren statt Schalttagen deren 12 eingelegt. Augustus ver-

besserte alsdann den Fehler dadurch, dafs er während der nächsten

12 Jahre die Schaltung ganz untorliefs und sodann den Anord-

nungen Cäsars gemäfs jedem vierten Jahre einen Schalttag zu-

fügte.^) Hiernach wurde also, wenn der Cyklus mit dem 1. März

709 begann, geschaltet in den Jahren 712, 715, 718, 721, 724,

727, 730, 733, 736, 730, 742 und 745, während die nächsten

12 Jahre von März 745 bis Februar 757 ohne Schaltung ver-

liefen. Alsdann liefs Augustus die Schaltung regelrecht in jedem

vierten Jahre eintreten, so dafs im Februar 761 zum ersten Male

wieder geschaltet wurde. Das Jahr 761, auf welches unsere

Reihe führt, war nach dem julianischen Kalender in der That

ein Schaltjahr. Femer stimmt es zu unserer Konstruktion, dafs

die Umnennung des Sextilis in Augustus, welche von Sueton mit

1) Macrob. I, 14, 13: cum oporteret diem, qui ex quadrantibns confit,

quarto quoque anno confecto, antequam quintuB inciperet, intercalare, illi

quarto non peracto sed incipieute (d. h. nach Verlauf von 3 Jahren, die

von VI Kai. Mart. bis zu den Terminalien zu rechnen sind, so dals der

Schalttag das Endo des einen und den Beginn des anderen Jahres bezeichnet)

iutercalabant. hie error sex et triginta annis i^ermansit, quibus annis inter-

calati sunt dies duodecim, cum deberent intercalari novem. sed hunc quo-

que errorem sero deprehensura correxit Augustus, qui annos duodecim sine

intercalari die transigi jussit, ut illi tres dies, qui per annos triginta et sex

vitio sacerdotalis festinationis excreverant, sequentibus annis duodecim nullo

die intercalato devorarentur. post hoc unum diem secündum ordinationem

Caesaris quinto quoque anno incipiente (d. h. nach Verlauf von vier Jahren,

die mit VI Kai. Mart. Legannen und mit dem 23. Februar schlössen) inter-

calari jussit et omnem hunc ordinem aereae tabulae ad aeternam custodiam

incisione mandavit. Solin. I» 46: cum praeceptum esset, anno quarto ut

intercalarent unum diem, et oporteret confecto quarto anno id observari»

illi incipiente quarto anno intercalarunt, non desinente. sie i)er annos sex

et triginta, cum novem dies tantummodo sufßcere debuissent, duodecim

sunt intercalati. quod reprehensum Augustus reformavit jussitque annos

duodecim sine intercalatione decurrere, ut tres illi dies, qui ultra novem
necessarios tcmere fuerant intercalati, hoc modo possent rejicnsari. ex bac

discipliua omninm postca t^^mporum fundata ratio est. Augenscheinlich

stammen diese beiden Berichte aus der nämlichen Quelle.
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der Neuordnung des Kalenders in Verbindung gebruclit wird,')

im Jalire 74G erfolgte.^) Die Voraussetzung, von der wir aus-

gingen, dafs der erste Cyklus mit dem 1. März 709 begartn und

die erste Schaltung demnacli 713 hätte stattfinden sollen,') er-

weist sich hierdurch als richtig.

Bockh, welcher ehcnfalls den ersten julianischen Cyklus

mit dem März 709 beginnen lüfst, hat allerdings die Ansicht auf-

gestellt, dafs Cäsar bereits nach dem 23. Februar 709 einen

Schalttag eingelegt habe, um auf diese Weise den Ausgang des

vom März 708 bis Februar 709 laufenden Jahres dem neuen

Schaltcyklus zu accommodieren.'*) Es läfst sich indessen, wie

Unger gezeigt hat,'') bestimmt nachweisen, dafs eine derartige

Schaltung nicht stattgefunden hat. Wie Dio Cassius berichtet,

wurde im Jahre 713 ein Schalttag eingelegt, um das Zusammen-

treffen des nächsten 1. Januar mit den Nundinen zu vermeiden,

dafür jedoch dem folgoiden Jahre, da mau nach der falsch ver-

standenen Weisung Cäsars schon 712 geschaltet hatte, wieder

ein Tajr eutzoseu.'"') Andrerseits Avird von dem nämlichen Schrift-

1) Suet. Aug. 31: annum a Divo Julio ordinatnm, sed postea negle-

gentia conturbatum atque confuKiim rursus ad pristinam rationeni redegit,

iu cujus ordinatioDC Scxtilcm mcnscni c suo nomine nuncopavü

2) Censor. 22, IG. Dio Case. LV, 6, 6.

3) Zu dem iiilmlichcn Resultat gelangt Unger, Jahrb. f. Phil. 1884,

p. 588 ft". Die Annahme Idcler» (II, l.'ll ff.), dufs gleich im ersten julianischen

Jabre (709) eine Schaltung stattgefunden habe und alsdann 12 dreijährige

Schaltperiodcn (710—745) gefolgt seien, beruht auf der Voraussetzung, dafs

Cäsai-, wenn er 713 schalten wollte, auch 709 zum Schaltjahr habe machen

müssen, weil im anderen Falle vier Gemeinjahre (709 — 712) auf einander

gefolgt seien, llierbei ist jedoch aufser Acht gelassen, dafs der julianische

Schaltcyklas erst mit den> 1. März oder genauer mit VI Kai. Mart. 709 be-

ginnt und demnach die Schaltung erst im Februar 713, mit welchem die

Periode ablief, stattzufinden hatte.

4) Über die vierjährigen Sonnenkreise der Alten, p. 361 ff.

5) Jabrb. f. Phil. 1884, p. 689.

6) Dio XLVIII, 33, 4: ijtitQ« fußöltfios naga ra xadfCTTjxora (d. h.

fTcen die vermeintliche Ordnung Cäsars, denn iu Wirklichkeit sollte ja

713 ein Schaltjahr sein) lvi:ßX7]9rj, tva [irj ij vovfiTjvia rov liofiivov ftovs

rrjv ayoQuv zr^v diu r(öv iviha /^fifpwv nyofitrr^v laßrj, ojifQ cino xov navv

apjfK^v ccföSga iffvläcciTO- xal öi^ilov ori (h9vcfTjQi9ii av9ts, na o xQÖvog

natu ra rä Kaiangi t(ö nQOtfQcp fiö^niTa ov^ßij. Nach Matzats Ansicht

(R. Chron. I, 13-17), der ich früher (Berliner philol. Wochenschrift 1884,

p. 10G9) zugestimmt habe, soll bereits 710, also noch von Cäsar selbst, eine

Sctaltung vorgenommen worden sein, um ebenso, wie es 713 geschah, das
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steller bc/ciigt, dafs der 1. Jiinuar 702 auf einen Marl^tiag iieV)

Üas Jahr 702 hatte, wie Avir bereits gesehen haheu, 378 Tage,

wahrend auf 703, 704, 705, 706 und 707 je 355, auf 708 aber

4-15 Tage kamen. 710 und 711 waren julianische Gemeinjahre

von 3C)5 Tagen, dagegen hatten die beiden folgenden Jahre je

366 Tage. Da der 1. Januar 714 durch die Einlegung eines

Schalttages im vorhergehenden Jahre auf den dem Markttage

folgenden Wochentag zu stehen kam, während der 1. Januar 702

gerade auf einen ^larkttag fiel, so mufs, da die römische Woche

8 Tage zählte, das Intervall zwischen diesen beiden Tagen ein

Vielfache^ von 8 Tagen -f- 1 Tag betragen haben. Rechnen wir

nun auf 709 365 Tage, so ergiebt sich die Summe von 4425 Tagen,

welche in der That durch 8 mit dem Rest 1 teilbar ist.

War demnach 709 ein Gemeiujahr,^) während es in dem

anticipierten julianischen Kalender, den wir unseren Datierungen

I

nacbste Neujahr vom Wochenmaikt zu entfernen. Zu dem nämlichen Zwecke

wurde alsdann, wie er annimmt, in den Jahren 71G, 719, 722, 726, 728,

731, 734, 737, 740 und 743 geschaltet. Die zwölf Schaltperioden, in deren

zweitem Jahvc die Schaltung immer erfolgte, würden sich hiernach von

709—744 einschliefslich und die zwölf nächsten Jahre, in denen die Schal-

tung unterhlieb, von 745—756 erstreckt haben. Das erste Schaltjahr soll

alsdann 757 gewesen sein. Diese Annahme ist schon aus dem Grunde zu

verwerfen, weil eine Schaltung naturgemäfs erst am Ende des vierten Jahres

eintreten konnte, wenn sich ein Deficit von 4 x '/^ Tag angesaninielt hatte,

und ein solches Verfahren nach den Zeugnissen der alten Schriftsteller von

Cäsar, an dessen Anordnungen Augustus sich jedenfalls gehalten haben

wird, thatsächlich vorgeschrieben war (s. p. 328, A 1). Feraer beruht die

Ansicht Matzats, wonach am 1. Januar 757 ein neuer Schaltcyklus begonnen

haben soll, auf der Voraussetzung, dafs der Anfang des cyklischen Jahres

mit dem des bürgerlichen Jahres zusammenfiel, während die Jahre des

Schaltcyklus vielmehr, wie oben (p. 326 ff.) nachgewiesen worden ist, vom
1. März ab liefen. Aufserdem ist es ausdrücklich bezeugt, dafs der 1. Januar

des Jahres 711, in welchem der tumultus Lcpidianus stattfand, auf einen

Markttag fiel (Macrob. Sat. I, 13, 17, vgl. Unger a. a. 0. p. 760), was nach

unserer Konstruktion, wenn man von dem 1. Januar 70iJ weiter rechnet, in

der That der Fall war.

1) Dio Cass. XL, 47, 1.

2) Die Ansicht, dafs nach Cäsars Anordnung die erste Schaltung erst

713 stattfinden sollte, ist bereits von Scaliger, de emcndatiouc tempornm,

Frankfurt 1593, p. 168, aufgestellt worden. Scaliger setzte indessen irrtüm-

licherweise voraus, dafs das cyklische Jahr mit dem 1. Januar begonnen

habe, und war hierdurch zu der unhaltbaren Annahme gezwungen, dafs

Cäsar vier Gemeinjahre (709—712) auf einander habe folgen lassen.

I
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zu Grunde legen, als Schaltjahr hehaiidelt wird, so ergiebt sich,

daftj der 1. Jauuar 709, wie dies auch Uugor ai)niramt,') dem
2. julianischen Januar 45 v. Chr. entspricht. Da die Lange der

Jalire von 701 varr. bis zu Ciisars Reform fest steht, so ist es

möglich, für diese Periode die Lage der römischen Tage im

julianischeu Kalender genau zu bestimmen. Das Nämliche gilt

von den Jahren G97— 700 varr. Da im April G98 der Kalender

dem Sonnenjahre schon nahezu um einen Monat voraus, im März

G96 dagegen mit demselben in Einklang war,^ so mufs nicht

nur G98, sondern auch G97 die Schaltung unterblieben sein.

Andererseits wird durch den Gang des Kalenders bewiesen, dafs

G99 Gemeinjahr, 700 dagegen Schaltjahr war. Es fragt sich also

nur noch, ob in diesem Jahre 22 oder 23 Tage geschaltet wurden.

Dafs das erstere der Fall war, ergiebt sich aus einem von ünger

geführten Beweis.^) Der 21. November G97 war ein Markttag,*)

mithin auch der 40 Tage später fallende 3. Januar 698. Ebenso

war dies, wie wir bereits bemerkt haben,^) der 1. Januar 702.

Zwischen dem 1. Jauuar G98 und dem 1. Januar 702 liegt also ein

Vielfaches von 8 Tagen + 2 Tage. Da nun G98, G99 und 701

Gemeinjahre waren, so ergeben sich, wenn man für 700 377 Tage

rechnet, für die vier Jahre zusammen 355 -f" 355 -\- 377 -j- 355 =
1442 Tage = 8 X 180 + 2 Tage. Es sind mithin im Jahre 700

nur 22 Tage geschaltet Avorden.^ Bis zum März G96 hinauf ist also

1) Jhb. f. Phil. 1884, p. 588.

2) Vgl. p. 320 ff. Einen Beweis für das Gegenteil will ünger a. a. 0,

p. 585 darin finden, dafs Cicero in einem am 4. April C98 an seinen

Bruder geschriebenen Briefe die Hoffnung ausspricht, vor dem Winter (ante

hiemera) mit ihm zusammen wohnen zu können (II, 4, 2). ünger meint,

wenn der 4. April nach dem julianischeu Kalender in die noch dem Winter

angehurige erste Hälfte des März falle, so müsse man für ant« hicmem

vielmehr ante proximam hiemcm erwarten. Seine Voraussetzung, dafs die

Römer die erste Hälfte des März noch zu dem Winter gerechnet hätten,

ist indessen irrig (vgl. p. 287 u, 292, A 6).

3) A. a. 0. p. 582.

4) Cic. Att. IV, 3, 4.

5) S. p. 330.

G) Nach üngers Konstruktion (a. a. 0. p. 584 ff.) soll allerdings nicht

700, sondern 698 ein Schaltjahr gewesen sein, was jedoch wegen des starken

Vorauseilens des Kalenders in diesem Jahre nicht angenommen werden

kaun. Gegen diese Ansicht spricht auch entschieden der von Bergk (Bei-

träge z. röm. Chron. p. 613) hervorgehobene Umstund, dafs in einem von

Cicero an seinen Bruder Quiutus am 12. Februar 698 geschriebenen Briefe
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eine bis auf ilcii Tag geuaue Datonrediilviiüii eheiifulls noch möglicli.

Für den vorliergclieiuleii Zeitraum von G91 bis Anfang G96 ist eine

solclie indessen niebt mebr durcbzufülireu. Für Ciceros Konsulats-

jabr (GOl) stebt allerdings das Verbal tnis des römiseben Kalenders

zum julianiscben ungefiibr fest und ebenso ist es erwiesen, dafs in

diesem Jabre eine Scbaltung stattgefunden baben mufs, dagegen

feblt es biusicbtlicb der Jabre G92—G06 durcbaus an sieberen

Anbaltspunkten. Es ist daber zweifelbaft, welcbe von diesen

Jabren Gemeinjabre und welcbe Scbaltjabre waren. Da der Ka-

lender 606 ebenso wie GOl vom Sonnenjabre niebt erbeblich ab-

wicb, so kann immmerbiu soviel mit Sicberbeit angenommen

werden, dafs in der zwiscben beiden Jabren liegenden Periode

die gemeinen und die Scbaltjabre binsicbtlicb ilirer Zabl im rich-

tigen Verhältnis zu einander standen. Wir nehmen daher, um
aus der sich für 606 ergebenden Datengleicbung eine solche für

601 zu gewinnen, 693 und 605 als Scbaltjabre, obwohl bei der

(II, 3) eine das Datum XV Kai. Mart. tragende Nachschrift zugefügt ist.

TJnger nimmt freilich an, dafs hier nicht eine Nachschrift, sondern ein

Schlufsfragment eines anderen Briefes vorliege, weil datierte Nachschriften

von einem späteren als dem vorher angegebenen Tage sich in Ciceros

Briefen sonst nicht fiinden. Hiergegen ist zu bemerken, dafs Nachschriften

von einem späteren Tage allerdings vorkommen, indem z. B. dem am
20. September 700 an Quintus geschriebenen Briefe eine nach dem 27. Sep-

tember abgefasste Nachschrift (vgl. Q. fr. III, 1, 17 u. 24) folgt. Dieser Fall

unterscheidet sich also von dem vorliegenden lediglich dadurch, daCs hier

das Datum der Nachschrift fehlt, während es in dem anderen Briefe hinzu-

gesetzt ist, was bei der Inkonsequenz, mit welcher Cicero in seinen Briefen

das Datum bald angiebt, bald wegläfst, nicht im mindesten auffallen kann.

Das weitere Argument Ungers, dafs in einer Nachschrift zu einem am
12. Februar abgefafsten Briefe noch Nachrichten über die Vorgänge des

13. Februar hätten stehen müssen, erledigt sich dadurch, dafs von diesem

Tage an der Senat den fremden Gesandten Audienz zu erteilen hatte (II,

3, 1) und daher die wichtigeren Angelegenheiten ruhen mufaten. Die von

Cicero ad fam. I, 2, 1 erwähnten Senatsverhandlungen fanden nicht, wie

Uuger irrtümlich bemerkt, an den Iden des Fcbniar, sondern an den Iden

des Januar statt. Zum^jt de imperatoris Augusti die natali p. 584 glaubt

-

C98 aus dem Grunde für ein Schaltjahr halten zu müssen, weil für die

beiden Prozesse des Sestius de ambitu und d'j vi, die in der Zeit vom
10. Februar bis zum 11. oder 14. März erledigt wurden (vgl. Cic. Q. fr. II,

3, 5 mit II, 4, 1), sich sonst ein zu kurzer Zeitraum ergeben würde. Da
indessen von dem Verlauf des Prozesses de ambitu überhaupt nichts ver-

lautet, so liegt es nahe, mit Uuger p. 585 anzunehmen, dafs diese Klage

zurückgezogen wurde , in welchem Falle für den anderen Prozefs eine hin-

reichende Frist bleibt.
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willkürlichen HaiiJliabung der Schaltung eine andere Verteilung

der gemeinen und der Schaltjahre nicht ausgeschlossen ist, worauf

es indessen bei unserem Zwecke nicht ankommt. Ferner setzen

wir im Hinblick darauf, dafs im Jahre 700 22 Tage geschaltet

wurden, für G95 einen Schaltmonat von 23, für G93 einen solchen

von 22 und für C91 wiederum eine 23tägige Schaltung voraus.

Da ein derartiger Wechsel zwischen Schaltmonaten von 22 und

solchen von 23 Tagen keineswegs immer streng durchgeführt worden

ist und zudem in dem einen oder anderen Jahre ein Extraschalt-

tag eingelegt worden sein kann, so ist in der sich für 691 er-

gebenden Zeitreduktion eine Abirrung um zwei oder auch drei

Tage möglich. Wir stellen nunmehr die sich für die Jahre

691— 709 ergebenden Gleichungen zusammen. Die varronisclien

Jahre, in welche ein julianischer Schalttag füllt, sind mit * be-

zeichnet

varr- v.Chr.

691 (378Tage) 1. Januar. Zu Be- = 64 14. Dezember. Jupiter

ginn des Jahres erleuchtet erreicht den Clegenschein

Jupiter den ganzen Himmel. am 3. Dez.

23. Sept. (Geburtstag des = 63 22. September..

Augustus, Sonne in der

Wage).

27.0kt. (Schildcrhcbung des

Manlius in Etruricn. Als

die Nachricht hiervon in

Rom anlangt, werden gleich-

zeitig Prodigicn gemeldet).

9. Nov. (der Winter steht

unmittelbar bevor).

692 (355 T.) 1. Januar.

*693 (377 T.) 1. Januar.

694 (355 T.) 1. Januar.

695 (378 T.) 1. Januar.

696 (355 T.) 1. Januar.

28. März (an welchem der um

die Frühlingsnachtglciche

jedenfalls nach dem Ein-

tritt des Neumondes er-

folgte Aufbruch der Hei-

vetier stattfand).

63 25. Oktober. Am 27. Ok-

tober totale Mondfinster-

nis.

= 63 7. November.

= 03 27. Dezember.

= 62 17. Dezember.

= 61 28. Dezember.

= 60 18. Dezember.

= 59 31. Dezember.

= 58 25. März. Am Vormit-

tag dieses Tages Neu-

mond.
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varr,

*

I

v.Chr.

= 58 21. Dezember.

= 57 20-27. Juni

= 57 10. Dezember.

= 56 22. Januar.

= 50 11. Miirz.

^ 5G 30. November.

55 17. Oktober.

55 20. November.

697 (355 T.) 1. Januar.

G— 13. Quinctilis (Teuerung

wegen schlechter Ernte).

698 (355 T.) 1. Januar.

15. Februar (fallt in (Jen

Winter).

4. April (Schiffahrt noch

nicht eröffnet).

699 (355 T.) I.Januar. Der An-

fang dieses Jahres fällt nach

Caes. b. G. IV, 1, 1 mit dem

des Winters ungefähr zu-

sammen.

25. November (um diese Zeit

Abfahrt des Crassus).

.

700 (377 T.) 1. Januar. Cäsar

zu Beginn des Jahres nach

Oberitalien.

10. Oktober (um diese Zeit == 54 13. September

setzte Cäsar die zweite Ab-

teilung seines Heeres von

Britannien nach Gallien

über, da das Bevorstehen des

Aequinoctiums ein längeres

Verbleiben nicht gestattete.

1. November (gegen den An- = 54 5. Oktober,

fang des Monats heftige

Regengusse).

^701 (355 T) 1. Januar. •

702 (378 T) 1. Januar.

1. März (die Mitte dieses

Monats fiel noch in die käl-

teste Jahreszeit).

703 (355 T.) 1. Januar. Der 40- = 52 4. Dezember,

tägige Feldzug Cäsars in

das Gebiet der Bituriger,

welcher am 29. Dezember

702 begann, fiel in die Zeit

der Wintersonnenwende.

54 2 Dezember.

53 21. November.

52 9. Februar.
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varr. v.Chr.

704 (355 T.) 1. Januar. = 51 24. November.

*705 (355 T.) 1. Januar. =50 14. November.

IG. Mai (fällt in die Zeit = 40 25. März. Aoquinoctinm

der Früliling.snachtgleiche). am 23. März.

70ß (355 T.) 1. Januar. = 49 3. November.

l.Sextilis (zu Beginn dieses = 48 30. MaL
Monates war in Thessalien

das Getreide nahezu reif}.

707 (355 T.) 1. Januar. =48 24. Oktober.

708 (445 T.) 1. Januar = 47 14. Oktober.

*700 (365 T.) 1. Januar = 45 2. Januar.

Die mit dem Jahre 007 beginnende Kalenderverwirrung kann

ihren Grund nur darin haben, dafs Cäsar, der das Amt des pon-

tifex niaximus bekleidete, seit 096 von Rom abwesend war. Ohne

Zweifel ist, wie Matzat vermutet,') die zu häufige Unterlassung der

Schaltung dem Einflufs der im Pontifcnkollegium befindlichen

politischen Gegner Cäsars zuzuschreiben,*) die auf diese Weise

die Statthalterschaft Cäsars möglichst abzukürzen suchten, wäh-

rend umgekehrt im Jahre 704 der damals erst auf die Seite Cäsars

getretene Pontifex Curio die Einlcgung eines Schaltmonats for-

derte, ohne jedoch hiermit durchzudringen.^) Im Jahre 700 wurde

jedenfalls deshalb geschaltet, weil damals ein Hauptvorkämpfer

der Optimatenpartei, L. Domitius Ahenobarbus, das Konsulat

bekleidete. Die Schaltung des Jahres 702 mag wohl erfolgt sein

aus Rücksicht auf den sich damals der Optimatenpartei annähern-

den Pompejus, dem man nach der am 18. Januar stattgehabten

Ermordung des Clodius das Konsulat zu übertragen gedachte.

Dafs alsdann nicht nur in den Jahren 703 und 704, sondern

auch nach Cäsars Rückkehr bis zum Jahre 707 die Schaltung

durchgängig unterblieb, kaini nicht auffallen, da nach dem Aus-

1) Rom. Chron. I, 78.

2) Dafs die Optiinatcnpartei in dem Kollegium in ansebnlicher Zahl

vertreten war, zeigt das Cic. de har. retsp. 12 angeführte Verzeichnis des

Jahres 697.

3) Cic. fani. VI 11, G, 6. Dio XL, G2, 1, vgl. p. 325. Die Annahme üngers

(Jhb. f. Pbil. 1884, p. 753), dafs vielmehr Cäsar die Unterlassung der Schal-

tungen bewirkt habe, um auf diese Weise das zehnjährige Intervall, welches

bis zu seinem zweiten Konsulat verstreichen nuifste, abzukürzen, wird durch

diese Thatsache widerlegt
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brueh dos Bürgerkrieges eine bcschlufsnihige Auzahl von Mit-

glictlerii des Püiitifenkollegiums in Rum überhaupt nicht vorhan-

den gewesen sein wird.

Wir haben bereits gesehen, dafs die Pontifices auch in der

etwa von dem Jahre 600 varr. bis zur Zeit Ciceros reichenden

Periode, in der sie den Kalender mit dem Sonnenjahre in Über-

einstimmung erhielten, sich keineswegs streng an den 24jiihrigen

Cyklus banden, sondern, wie dies aus den Schaltungen der Jahre

66S und 671 hervorgeht, nach ihrem Belieben verfuhren.*) Andrer-

seits aber fehlt es nicht an Beweisen dafür, dafs trotz der von

den Pontifices geübten Willkür bis zu Cäsars Kalenderrcform

der 24jährige Cyklus als Norm festgehalten wurde. Es erhellt

dies aus einer Angabe Suetons, wonach die Schaltung im Februar

des Jahres 708 nach der Regel erfolgt sein soll.^) Dieses von"

Unger') mit Unrecht verworfene Zeugnis wird bestätigt durch

die Arvalfasten, nach welchen noch in der Kaiserzeit das Fest

der Dea dia in den ungeraden Jahren der varronischcn Ära am
27., 20. und 30. Mai, in den geraden Jahren dagegen am 17.,

10. und 20. Mai gefeiert zu werden pflegte.^) Mommsen hat die

Ursache dieser schwankenden Ansetzung richtig darin erkannt,

dafs in den Gemeinjahren des altrömischcn Kalenders das Datum

. des Festes, wenn es immer zur nämlichen Zeit des Sonnenjahres

begangen werden sollte, sich gegen das vorhergehende Jahr um
10 Tage nach vorwärts verschieben mufste und dieses Verhältnis

alsdann auch nach Cäsars Kalenderrcform bestehen blieb.-') Mit

1) Vgl. p. 316.

2) Suet. Caes. 40 (von dem Jahre 708): fuit is annus , . , quindecim

mcnsium cum iDtercalario, qui ex consuetudine in cum annura inciderat.

3) Jbb. f. Phil. 1884, p. 688.

4) Henzen, acta fratrum arvalium, p. 3 £F.

5) Mommsen, Rom. Chron. p. 71, welchem Huschke, daa alte röm.

Jahr p. G4 beistimmt. Unger (a. a. 0. p. 749), der den der Folgerung

Mommsens zu Grunde liegenden Gedankengang verkennt und daher die-

selbe auf einen Schreibfehler oder ein sonstiges Versehen zurückführen zu

müssen glaubt, zieht den umgekehrten Schlufs, indem er annimmt, dafs

für die ungeraden Jahre, in denen die Feier 10 Tage (spiiter fiel, eine im

Februar vorgenommene Schaltung vorausgesetzt gewesen sei. Nach dieser

Ansicht würde also die schwankende Lage des Festes im julianischen Ka-

lender darin ihren Grund haben, dafs dasselbe vor Cäsars Reform sowohl

in den gemeinen als in den Schaltjahren an den nämlichen Kalendertagen,

also entweder immer am 17., 19. und 20. oder durchgängig am 27., 29.

und 30. Mai begangen wurde. Alsdann ist jedoch schwer einzusehen, warum
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der hiernach nicht zu bezweifelnden Tliatsaclie, dafs der Re;gel

nach seit dem Jahre ßOl, in welchem sich der Amtsantritt der

Konsuln vom 15. März auf den 1. Januar verschob, die ungeraden

Jahre der varronischen Ära Gemeinjahre und die geraden Schalt-

jähre sein sollten, scheint nun freilich der Bericht- des Dio Cassius

über die im Jahre 704 wegen der Schaltung entstandenen Streitig-

. keiten in Widerspruch zu stehen. Hier wird ausdrücklich be-

merkt, dafs eine Schaltung in diesem Jahre, auf welche Curio

drang, gegen die Regel verstofsen haben würde und Curio als

Pontifex dies selber wohl gewufst habe.') Die Glaubwürdigkeit

dieser Angabe wird, da Dio hier augenscheinlich ebenso wie über-

haupt in diesem ganzen Abschnitt seines Werkes einem wohl-

unterrichteten Zeitgenossen (ohne Zweifel dem Asinius Pollio)

folüt. schwerlich antjcfochten werden können. Da es aber andrer-

seits feststeht, dafs der Regel nach die Schaltung in den geraden

varronischen Jahren stattzufinden hatte, so bleibt nur die An-

nahme übrig, dafs das von März 51 bis Februar 50 v. Chr. lau-

fende Jahr das vierundzwanzigste eines Cyklus war, in welchem

die dem Turnus nach vorzunehmende Schaltung in Wegfall kam.

Tn diesem Falle war das Verlangen des Curio allerdings einiger-

inafscn berechtigt, da der Ausfall der Schaltung im 24. Cjklus-

jahre doch nur dazu dienen sollte, den bei regelmäfsiger Einhal-

tung der Schaltordnung aufgelaufenen Zeitüberschufs zu besei-

tiiren. ein solcher aber im Jahre 704 gar nicht vorhanden war.

War demnach das von März 703 bis Februar 704 laufende

Jahr das letzte eines 24j;ihrigen Cjklus, so ist hiermit zugleich

bestimmt, in welchem Jahre die von den zweiten Decemvirn ein-

Ci'iBar, der sonst die auf bestimmte Kalendertage fixierten Feste durch-

giingig an ihrer Stelle beliefs, in diesem Falle anders verfahren sein sollte.

Kincn Beweis dafür, dafs die Schaltung in den ungeraden varroniechen

Jahren zu erfolgen hatte, will ünger p. 748 noch darin finden, dafs nach

einer Inschrift von Capua, welche das Datum a. d. X Terminalia trügt

(C. I. b. I nr. 571), die Schaltang im Jahre G59 erwartet worden sei, doch

gehört diese Inschrift vielmehr dem folgenden Jahre an. Sie beweist,

ebenso wie die in einem Briefe Ciceroe an Atticus vom 20. Februar 704

vorkonimendo Datierung a. d. quintum Terminalia (Att. VI, 1, 1), die Un-

sicherheit, welche hiusichtlich der Schaltung in dieser ganzen Periode

herrschte.

1) Dio Cass. XL, G2, 1: i^^i'ov (Kovqicov) (itjvu cillov n^os zag an'

ttvtov (80 zu lesen für avrföv) df] vofio9fGiag ^nfu^lr,9^jvat. tovto Öi

/vA'VfTO fi\v üffftxig )'f yta] xaO'iJxo»' T]v, ov ^tvToi x«t' lyfiro cwfßaiinvy

locnfQ nov xal «urog «tf novTKff^ tov i'jniazaTO.

Holzapfel, röm. Chronologie. 22
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geführte') Schaltorduung begauii. Mit dem Miirz 704 nahm ein

ueuer Cykhis seineu Anfang. Demnach beginnt auch in dem
um IG X 24 Jalire zurückliegenden Mürz, der dem des Jahres

434 V. Chr. entsprechen müfste, eine Schaltperiode, wiihrend die

Amtsführung der zweiten Decemvirn sich nach unseren An-

setzungen, wenn man von der nicht zu ermittelnden Abweichung

des römischen Kalenders von dem julianischen absieht, vom
15. Mai 445 bis zum 10. Dezember 444 v. Chr. erstreckt.^) Dieses

Resultat erscheint insofern sehr annehmbar, als bei dem Zeit-

überschufs, der sich im bisherigen Kalender durch den 355. Tag

ergeben mufste, einige Ausschaltungen notwendig waren, bevor

die neue Schaltordnung in Kraft treten konnte.

Es liegt die Annahme sehr nahe, dafs Cäsar den 1. Janiiar

in die nämliche Entfernung von der Wintersonnenwende brachte,

in welcher er sich nach dem Kalender der Decemvirn in dem
24. Cyklusjahre, in dem das normale Verhältnis hergestellt wurde,

befunden hatte. ^) Es würde mithin, da in dem etwa 400jährigen

zwischen den Decemvirn und Cäsar liegenden Zeitraum die julia-

nischen Jahre gegen das wahre Sonnenjahr von 365 Tagen, 5 Stun-

den, 48 Minuten, 48 Sekunden zusammen einen Überschufs von

3 Tagen ergeben, zur Zeit der Decemvirn der 1. Januar des

24. Cyklusjahres dem 4. julianischen Januar entsprochen haben.

Für den 1. März ergeben sich alsdann in den einzelnen Jahren

des ersten Cjklus folgende Gleichungen:*)

Cyklusjahr Zahl der Tage julianisches Datum des 1. März

2. März 434 v. Chr. *

20. Februar 433

3. März 432

21. Februar 431

G. März 430

24. Februar 429

7. März 428

25. Februar 427

10. März 426

28. Februar 425

1) S. p. 306.

2) Vgl. die p. 156 gegebene Tabelle.

3) Dafs Cäsar das frühere Verhältnis ciiifach wiederherstellte, wird

auch von Hartmann j). 95 angenommen.

4) Die mit * bezeichneten Jahre enthalten einen jnlianischen Schalttag.

I 355

*n 377

m 355

IV 378

V 355

*VI 377

vn 355

VIII 378

IX 355

*x 377



Cyklusjabi: Zahl der Tage

XI 355

XII 378

*XIII 355

XIV 377

XV 355

XVI 378

»XVII 355

XVIII 377

XIX 355

XX 377

*XXI 355

XXII 377

XXIII 355

XXIV 355
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jnliariiHclios Datum des 1. Mars

11. Milrz 424 v. Chr.

1. Milrz 423

14. März 422

.3. März 421

15. März 420

5. Mlirz 419

18. März 418

7. März 417

19. März 416.

9. März 415

21. März 414

10. März 413

22. März 412

12. März 411.

Der folgende C'yklus beginnt hierauf, ebenso wie der erste,

wiederum mit dem 2. März eines julianisclien Jahres. Nehmen
wir nun an, dafs der 1. März, mit dem der zweite Cyklus be-

gann, dem 2. März 410 v. Chr. entsiirach, so würde in dem von

März 391 bis Februar 390 v. Chr. laufenden .Jahre, welches das

zwanzigste des Cyklus ist, der 1. März mit dem 9. März 391

V. Chr. zusammengefallen sein. Die Nonen des Juni, an welchen

die Sonnenfinsternis des Ennius stattfand, entsprachen alsdann,

wie es nach dem von uns ermittelten astronomischen Synchro-

nismus der Fall gewesen sein mnfs, dem 12. Juni 391 v. Chr.

Wenn sich hiernach aus einer sehr einfachen Kombination genau

die früher festgestellte Gleichung ergiebt, so darf die Richtigkeit

derselben umsomehr für gesichert gelten, während jene Kombi-

nation selbst durch ein solches Zusammentreffen auch ihrerseits

einen festeren Halt bekommt.

Es erübrigt zum Schlufs noch, die Abweichung des wirk-

lichen Kalendorganges von dem Cyklus zu bestimmen, soweit

dies nach den vorhandenen Daten m(')glich ist. In dem von Kai.

Mart. 563 bis prid. Kai. Mart. 504 laufenden Jahre, welches das

fünfte eines Cyklus war, hätte der 1. März dem G.März 190 v. Chr.

entsprechen sollen, während er nach dem astronomischen Syn-

chronismus 11 Quinctilis 5G4 varr. = 14. März 190 v. Chr.') viel-

mehr mit dem 4. November 191 v. Chr. zusammenfiel. Es erjjiebt

1) S. p. 309 f.

22*
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sich hieruach eiii Deficit von 122 Tagen. Dasselbe kaun beispiels-

weise dadurch eutstauden sein, dafs vier Schaltmonate von 22

und zwei von 23 Tagen wegfielen, andrerseits jedoch in 12 Fällen

statt 22 Tagen 23 geschaltet wurden; ebenso gut aber auch durch

den Ausfall von zwei 22tägigen und drei 23tägigcn Schaltmonaten

und die Verkürzung von neun 23tägigen Schaltmonaten auf

22 Tage. Eine derartige Annahme ist sehr Avohl zulässig, da

auch in Ciceros Zeit, wie die sowohl 702 als auch 708 erfolgte

Einlegung eines 23tägigen Schaltmouats beweist, der Wechsel

von 22tügigen Schaltmonaten mit 23tägigen nicht strenge ein-

gehalten wurde und das willkürliche Verfahren der Pontifices

auch in dieser Hinsicht ausdrücklich bezeugt ist.') In der be-

liebigen Ansetzung des Schaltmonats zu 22 oder 23 Tagen hatte

man, so lange ein besonderer. Schalttag nicht zur Verfügung

stand, ein Mittel, das bei regelrechter Schaltung etwa entstehende

Zusammenfallen des Neujahrs mit den Nundinen zu vermeiden;

doch konnte man, wenn aus politischen Gründen eine Verkürzung

des Jahres zweckmäfsig schien, jenen Umstand immerhin als

Vorwand benutzen, um die Schaltung ganz zu unterlassen.

Da das Verhältnis des römischen Kajenders zum julianischen

während des zweiten punischen Krieges für die meisten Jahre

ziemlich genau bestimmt ist, so kann man von der Gleichung des

Jahres 564 varr. rückwärts rechnend für diese Periode die Lage der

einzelnen Stadtjahre im juliiibischen Kalender ungefähr bestimmen.

Im Jahre 564 war, wie wir bereits bemerkt haben, der römische

Kalender im Vergleich zu dem Gange, den er nach dem Cyklus

hätte nehmen müssen, um 122 Tage vorausgeeilt. Im Jahre 536,

in welchem der zweite punische Krieg begann, betrug die Ab-

weichung des römischen Kalenders vom julianischen ungefähr

einen Monat. ^) Da mit dem vom 1. März 535 bis prid. Kai.

Mart. 536 laufenden Jahre, welches sich mit dem am 15. März

1) Solin. I, 44 (von der Willkür der Pontifices): cum haec sie forent

constitnta modusque intercalandi interdum cnmulatior, iiiterdum fieret irami-

nutior, vel omnino dissimulatus praetcriretur, nonnnmquam accidebat, ut

men8es, qui fuerant transacti hierae, modo aestivum modo autumnale tempus

inciderent. Unter dem modus intercalandi cumulatior und imminutior kann,

da die "Weglassung ganzer Schaltraonate erst im folgenden erwähnt wird,

jedenfalls nur die Verlängerung 22tägiger Schaltmonate auf 23 Tage und

die Verkürzung 23tägiger Schaltmonat« auf 22 Tage verstanden werden.

2) Vgl. p. 292 fF.
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Ijcginiioudeii Siadtjalirc 530 ualiezu deckt, ein neuer Cyklus be-

trunii, so liätte der 1. Murz 535 dem 2. März 218 v. Chr.^ent-

siireclien müssen. Mitl)iu war der römische Kalender auch gegen

den durch den Cyklus vorgescliriebenen Gang um einenMonat voraus.

Es hat sicli demnach in dem Zeitraum von 53ß bis 5G4 varr.

die Differenz von etwa 30 Tagen auf 122 Tage gesteigert. Nimmt
man an, dafs in dieser Periode der Ausfall 2 X 22 + 2 X 23 Tage

betrug, so würde der Kalender im Jahre 535/ß gegen den nor-

malen dang um 32 Tage voraus gewesen sein, der 1. März 535

also dem 20. Januar 218 v. Chr. entsprochen haben. Nach dieser

ungefähr zutreffenden Gleichung mufs in dem Februar 536, der

dem Jahre 217 v. Chr. angehört, gegen die Regel geschaltet

worden sein, da im anderen Falle der 1. März 536 dem 19. Ja-

nuar und der 15. März 537 dem 2. Februar 217 v. Chr. ent-

sprechen würde, was im Hinblick auf die noch dem Stadtjahr

536 angehörende Sonnenfinsternis des 11. Februar 217 v. Chr.')

nicht angenommen werden kann. Setzt man nun für 536 eine

22tägige Schaltung voraus, so würde nach der Gleichung 1. März

535 = 29. Januar 218 v. Chr. der 1. März 536 auf den 10. Fe-

bruar und der 15. März 537 auf den 24. Februar 217 v. Chr.

zu stehen kommen, während dieses Jahr noch etwas vor dem

auf diesen Tag fallenden Anfang des Frühlings begonnen haben

mufs. Wir glauben daher eher das Richtige zu treffen, wenn

wir den 1. März 535 nicht dem 29., sondern dem 26. Januar 218

V. Chr. gleichsetzen, indem wir annehmen, dafs zwischen 354

und 535 varr. zwei Schaltmonate von je 22 Tagen ausgefallen,

da<'C'»cn Omal statt 22 Ta^'en 23 geschaltet worden sind und

das Letztere ebenso in dem Zeitraum von 535/6—563/4 varr. in

drei Fällen geschehen ist. Es ergeben sich alsdann folgende Glei-

chungen, die vielleicht das Richtige treffen oder wenigstens dem

wahren Verhältnis nahe kommen dürften:*)

varr. v. Chr.

536 (377 T.) 15. März =218 9. Februar.

23— 29. Januar (Zeit der = 218 12-18. Dezember.

um die Wintersoimenwende

stattgehabten Konsularko-

mitien).

1) S. p. 29S.

2) Wir bezeichnen auch hier wicilenini diejenigen varrouischcn Jahre,

die einen julianischen Schalttag in sich schliefsen, mit einem Sterne.
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varr,

530 5. März

*537 (355 T.) 15. März

bald iiachlier Früliliiigsan-

anfang

23. Juni (Schlacht am Tra-

simenussee)

1. Juli (Q. Fabius, der um
diese Zeit seine Diktatur

autritt, fordert die Bauern

auf, das auf dem Felde

stehende Getreide zu ver-

nichten)

1. Dezember (Fabius legt

seine Diktatur, die er etwa

5Monate bekleidet, im Spät-

herbst nieder)

538 (378 T.) 15. März

2. Sextilis (Schlacht bei

Caunä einige Zeit nach dem
BegiuuderErnte inApulien)

539 (355 T.) 15. März

540 (378 T.) 15. März

*541 (355 T.) 15. März

542 (378 T.) 15. März (fällt mit

dem Anfang des Frühlings

zusammen oder noch etwas

früher)

26. April (das Getreide ist

eim'ge Zeit nachher noch

nicht zur Blüte gelangt)

543 (355 T.) 15. März

*544 (378 T.) 15. März

23— 29. Januar (mutmafs-

liche Zeit der 1'/^ Monate

nach dem Ablauf der guten

Jahreszeit gehaltenen Kon-

sularkoraitien)

545 (355 T.) 15. März

v.Chr.

= 217 11. Februar (partielle

Sonnenfinsternis).

= 217 21. Februar.

= 217 24. Februar.

= 217 30. Mal

= 217 6. Juni.

217 2. November.

21 G 10. Februar.

21G 28. Juni.

215 23. Februar.

214 13. Februar.

213 26. Februar.

212 15. Februar

= 212 29. März.

211 28. Februar.

210 18. Februar.

210 21-27. Dezember.

209 2. März.
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varr.

546

547

548

*549

550

551

v.Chr.

208 20. Ifebruar.

207 10. Februar.

207 1-11. April.

20G 31. Jairuar.

205 21. Jauuar.

204 10. Januar.

204 31. Dezember.

552

*553

554

555

55G

*557

558

(355 T.) 15. März =
(355 T.) 15. März =
5— 1 5. Mai (Ilasdrubal über- =
schreitet die Alpen)

(355 T.) 15. März =
(355 T.) 15. März =
(355 T.) 15. März =
(355 T.) 15. März. Nach =
Livius beginnt dieses Jahr

im Winter.

24. Juni (Sieg des Lälius = 203 10. April.

und Massinissa über Syphax

55 Tage nach dem Mitte

Februar fallenden Anfang

des Frühlings). — Das Ende

dieses Jahres fällt mit dem
Anfang des Winters zu-

sammen.

(355 T.) 15. März. Ganz zu = 203 21. Dezember.

Ende dieses Jahres kurz

vor der Wintersonnenwende •

Niederlage Verminas.

(355 T.) 15. März

(355 T.) 15. März

1. April (überfahrt des Kon-

suls P. Sulpicius nach Grie-

chenland autumno ferme

exaeto).

(355 T.) 15. März. Nacli = 200 20. November.»)

Livius beginnt dieses Jahr

noch vor dem Anfang des

eigentlichen Winters.

(377 T.) 15. März

(355 T.) 15. März

(378 T.) 15. März

202 11. Dezember.

201 30. November.

201 17. Dezember.

Ul9 10. November.

108 22. November.

197 11. November.

1) Vou bier an haben wir, da genaue Anhaltspunkte fohlen, die ge-

meinen und die Sehaltjahre iu willkürlicher Weise veiteilt, indem es uns

nur darauf ankam, eine Verbindung mit dem S)iRhroninmuB des Jahres 664

herzublellen.
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varr. v.Chr .

559 (355 T.) l^. März = 196 24. November.

500 (377 T.) 15. März = 195 14. November.

*5G1 (355 T.) 15. März = 194 26. November.

5G2 (378 T.) 15. März ' -= 193 15. November.

563 (355 T.) 15. März = 192 28. November.

564 (377 T.) 15. März = 191 18. November.

11. Quinctilis = 190 14. März.

Der nächste astronomische Synchronismus ist der dos Jahres

586 varr., in welchem der 4. Sej^tembcr dem 22. Juni 168 v. Chr.

(s.p.310) und mithin der dieses Kalendcrjalir bogiiniende l.Mürz 585

dem 21. Dezember 169 v. Chr.eutspracli. Da mit dem 1. März 585

das dritte Jahr eines Cvklus beginnt, so hätte derselbe mit dem

3. julianischeu ^larz zusammenfallen müssen. Das Deficit, "welches

im Jahre 190 v. Chr. 122 Tage betragen hatte, ist hiernach auf

72 Tage verringert. Wahrscheinlich ist dies in der Weise ge-

schehen, dafs zwei überzählige Schaltmonate von 23 Tagen, auTser-

dem aber noch auf Grund der 191 v. Chr. gegebenen lex Acilia

4 Schalttage eingelegt wurden. Eine dieser au fserordentlichen

Schaltungen war wohh die des Jahres 584, in welchem aufser dem
Schaltmonat noch ein Schalttag zugefügt wurde (s. p. 308, A 1).

.Im Jahre 709, in welchem Cäsars Kalcndersystem in Kraft

trat, entsprach der 1. Januar dem 2. julianisclien Januar (p. 331),

der 1. März also dem 1. März. Nach dem früheren Schaltsystem

hätte, da das mit dem März 709_ beginnende Jahr das sechste

eines Cyklus war, der I.März dem 24. Februar entsprechen müssen.

Es ergiebt sich hiernach ein Überschufa von 6 Tagen, während

das Jahr 168 v. Chr. einen Ausfall von 72 Tagen aufweist. Die hier-

nach eingebrachten 78 Tage bestehen in den nach dem November

708 zugefügten 67 Tagen und 11 früher in einzelnen Jahren ein-

gelegten Schalttagen. Wollte Cäsar das Verhältnis des Kalenders

zu dem alten Schaltcyklus wieder herstellen, so durfte er nach dem

November 708 statt 67 Tagen blofs 61 einlegen; da es ihm indessen

um die Einführung eines neuen Kalendersystems zu thun war, durch

welches ein nicht mehr verrückbarer Jahresanfang gewonnen wer-

den sollte, so fügte er soviel Tage hinzu, als notwendig waren, um
das bürgerliche Neujahr auf denjenigen Soimenstand zu bringen,

mit welchem es an dem Ende einer 2-1 jährigen Schaltperiode

hätte zusammenfallen müssen (vgl. p. 338).



Anhang I.

Cb^r die Zelt des ersten zwiselieii Rom und Karthago

abgesclilosseneii Handelsvertrages.

(Zu p. 47.)

Nur ungeni entschliefse ich mich, diese fast schon zum

Überdrufs behandelte Frage aufs neue aufzunehmen; doch ist in

einer Bearbeitung der römischen Chronologie ein Eingehen auf

dieselbe uuerläfslich. Um nicht ohne Not Bekainites zu wieder-

holen, beschränke ich mich darauf, die Gründe anzugeben, die

mir für die polybianische Datierung des Vertrages zu sprechen

scheinen, und die hauptsächlichsten hiergegen geltend gemachten

Bedenken zu beseitigen. .

Mommsen') hat die Zeitangabe des Polybius hauptsächlich

aus dem Grunde in Zweifel gezogen, weil Diodor, dessen Bericht

wohl auf Fabius zurückgeht, den im Jahre 400 varr. zwischen

Rom und Karthago geschlossenen Vertrag ausdrücklich als den

ersten bezeichnet.*) Dieses Argument fällt weg, wenn man sich,

wie dies auch Mommsen tbut,^) das Jahr der kapitolinischen

Tcmpelweihe, mit welchem die annalistischen Aufzeichnungen

beginnen, von dem Anfang der Republik durch ein unbestimmtes

Intervall getrennt denkt. Alsdann steht der Annahme nichts im

Wege, dafs der fragliche Vertrag in die noch vor der kapitoli-

nischen Tempelweihe liegende Periode der Republik gehört. In

den ältesten Annalen, die erst mit der Dcdikatiou des kapitoli-

m'schen Heiligtums begannen, mufste er alsdaim notwendig fehlen

und hat in diesem Falle seine Übergehung bei Fabius nichts

Auffallendes. Da der Vortrag den älteren Zeitgenossen des

1) R. Chr. p. 320 ff.

2) Diod. XVI, 69, 1: inl Sl rovzoav (unter den Konsuln des J. 406)

'Pcofiaioig filv nQog KaQxrjSovt'ovg rrpcorov «jvfd^ijxct lytvovto.

3) R. Chr. p. 201.
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Pülybius uiiljekaiint war/) so wird mau aiiiu'linK'ii müssen, dafs

derselbe erst im Zeitalter des Polybius gciuuden wurde, was, wie

Mommseii vermutet,*) vielleicht bei Gelcgeubeit der dem dritten

puuisclieu Kriege voraufgebcnden diplomatischen Verhandlungen

geschehen sein mag. Ebenso wie Fabius wissen auch die von

Livius für die Jahre 245 und 400 benutzten Annalisten nichts

von einem zu Beginn der Republik geschlossenen Vertrag;') wohl

aber ist dies der Fall bei den in den späteren Partien von Livius

benutzten Autoren, welche den Vertrag von 448, der dem des

Jahres 40G zunächst folgte, als den dHtten*) uiid einen weiteren

um die Zeit der Überfahrt des Pyrrhus (474) geschlossenen Ver-

trag als den vierten zählten.'') Es liegt die Annahme nahe, dafs

die späteren römischen Geschichtschreiber, von welchen nur die

wenigsten sich um Urkundenforschung kümmerten, ihre Kenntnis

des in den Anfang der Republik fallenden Vertrages einer er-

Aveiterten Redaktion der annales maximi verdanken, in der dieser

Vertrag unter dem Jahre 245 nachträglich hinzugefügt worden war.

Da hiernach entscheidende äufsere Gründe sich gegen die

polybianische Datierung nicht geltend machen lassen, so dreht

sich die Streitfrage nur noch darum, wie zu derselben der Inhalt

der Urkunde stimmt. Unger hat neuerdings den Beweis zu fülireu

gesucht, dafs eine Herrschaft der Karthager über Sicilien und

Sardinien, wie sie in der Urkunde des ersten Vertrages voraus-

gesetzt wird, zur Zeit, als die römische Republik begründet

wurde, noch nicht bestanden haben konne;^) doch geht, wie

.1) Polyb. III, 26, 2: nad^' fifiäg ixt xal 'PayLuCuiv xal KccqxJiSovCfav 61

TiQBaßvtaroi val (läXiozu SoKovvzfg negl zu koivcc cnovSa^tiv riyvoovv.

2) R. Chr. p. 322.

3) Wenn Livius VII, 27, 2 unter dem J. 406 berichtet: cum Cartha-

giniensibus legatis Romae foedus ictum, cum amicitiam et societatem

petentes veniesent, so setzt er augenscheinlich voraus, dafs vorher noch

kein derartiger Vertrag bestanden hatte. Im anderen Fall würde er den

des J. 406, ebenso wie die der J. 448 und 474, als die Erneuerung eines

früheren Vertrages bezeichnet haben.

4) Liv. IX, 43, 20: cum Carthaginiensibus eodcm anno foedus tertio

renovatum.

6) Liv. epit. XIII: cum Carthaginiensibus quarto foedus renovatum.

Die Erneuerung des Bündnisses wird hier erst nach der Schlacht bei Asculum

gesetzt, während sie nach Polyb. III, 25, 1, dessen Angabe Matzat I, 302 fF.

mit Recht verteidigt, etwa gleichzeitig mit der Überfahrt des Pyrrhus (xat«

TTjv TJv^QOv diäßaatv), also gegen den Anfang des Jahres 474 erfolgte.

6) Rhein. Mus. 1882, p. 165 ff.
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Malzat gezeigt hat/) aus dcu Angaben des Uerodot, Diodor und

Justin auf das liestininiteste hervor, dafs die Kartliager auf (liesen

beidun Inseln damals schon festen Fufs gefafst hatten. .

Die Frage wird also lediglich auf Grund der römischen

Überlieferung entschieden werden müssen. Aus den Bestimmungen

des ersten von Polybius erwälmten Vertrages erheyt, dafs damals

die ^tiidte Ardea, Antium* Laurentum, Circeji und Tarracina unter

der Oberherrschaft Roms standen und dem latinischen Bunde

angehörten.-) Hiernach verfügte Rom zur Zeit des ersten Ver-

trages über eine viel bedeutendere Macht, als die Darstellung

^ der Annalen vermuten läfst; doch berechtigt dieser scheinbare

Widerspruch noch nicht dazu, den Vertrag in eine spätere Zeit

hinabzurücken. Die nach einer glaubwürdigen Überlieferung von

Tarcpiinius Superbus begründete^) Oberherrschaft Roms über

Latium hat, wenn auch dies in den uns vorliegenden Berichten

nicht ausdrücklich gesagt ist, noch bis zum Jahre 253 fortbe-

standen. Erst ' damals erfolgte die allgemeine Erhebung der

Latiner,*) die acht Jahre nachher zu dem Abschlufs eines foedus

aequum führte.'') Zur Zeit dieses Vertrages, aus dessen Urkunde

das von Dionys (V, Cl) augeführte Verzeichnis der latinischen

Bundesstädte entnommen ist,'') gehörten Ardea, Laurentum und

Circeji noch dem Bunde an. Diese Städte sind also, bevor die

Latiner sich das foedus aequum erkämpften, Rom in der That

• untcrthänig gewesen, wie es die Urkunde des Polybius voraus-

setzt.') Was Antium betrifft, so soll dasselbe, obwohl es eine

1) R. Chr. I, 309—313.

2) Polyb. III, 22, 11: Kc(Qxr}S6vioi fiJ] dSi-Kiixwcav Sqfiov 'ylgSfaräv

'jlvzintwv AdQivxivcov KiQ^aiiJwv Ta^ga^ivizüv fir^S' ällov fir^dtva Aazivoav,

VßOl av VTTIJXOOI.

3) Liv. I, 52.

4) Liv. II, 18, 3. Dionys. V, 60 ff.

ft) Dionys. VI, 95.

6) Die hiergegen erbobenen Zweifel werden von Unger a a. 0. p. 188,

A 1 mit Recht zurückgewiesen.

7) Iliormit streitet allerdings die Eraäblung von der Belagerung Ardeas

durch Tarquinius Superbus, wonach diese Stadt iiicbt nur vorber eelbetündig

war (Liv. I, 57, 1), sondern dies auch nachber blieb, indem die Römer nach

der Vertreibung des Tarquinius mit ihr einen ISjäbrigen Waffenstillstand

scblonfien (Dionys. IV, 85); doch fragt es sich, ob diese ganze Erzählung

nicht lediglich zur Ausschmückung des Berichtes von der Vertreibung der

Tarquinier ersonnen ist.
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volskischc Stallt war, von Tarquinius Superbus veranlafst worden

sciu, sich dem Bunde anzuschliefsen.') Es steht also nichts der

Annahme im Wege, dafs es demselben in den ersten Jahren der

Republik noch augehörte, bald nachher aber, noch bevor die

Latiner sich gegen Rom erhoben, selbständig wurde. Tarrafcina,

welches als volskische Stadt Anxur hiefs, wird jenen anderen

Namen wahrscheinlich infolge einer zeiCweiligon Eroberung durch

Tarquinius erhalten und spater, nachdem es sich wieder von

Rom losgerissen, seinen alten Namen von neuem angenommen

haben. Dafs Rom zur Zeit des ersten Vertrages mit Karthago,

wie nach dessen Wortlaut angenommen werden mufs, über eine

Kriegsflotte verfügte, wird wohl durch den Anschlufs des see-

bcherrschenden Autium an den Latinerbund zu erklären »ein.

Setzt man dagegen den ersten Vertrag in das Jahr 406, so

macht zwar die Erwähnung Ardeas und Tarraciuas, von welchen

Städten die erstere seit 310 mit Rom in einem engeren Bündnis

st.'ind,') die letztere aber 354 von den Romern erobert wurde,')

keine Schwierigkeit, desto mehr aber die von Antium. Dasselbe hatte

sich zwar 377 den Römern ergeben,*) war dagegen 406 allem

Anschein nach wieder selbständig. Es spricht hierfür entschieden

die Thatsache, dafs in diesem Jahre die Antiaten die volskische

Stadt Satricum wiederherstellten, indem sie eine Kolonie dorthin

deduzierten.^) Die Annahme üngers, dafs die Antiaten dies mit

Genehmigung Roms gethan hätten,^) dürfte zumal im Hinblick

auf den zwei Jahre nachher zwischen beiden Städten ausge-

brochenen Krieg') schwerlich Beifall finden. Zum mindesten sollte

man doch alsdann erwarten, dafs die Anlage einer Kolonie in

Satricum unter der Leitung einer römischen Kommission erfolgt

wäre. Man könnte die Schwierigkeit vielleicht zu beseitigen

suchen durch die Annahme, dafs die Antiaten im Jahre 406, zur

Zeit als der fragliche Vertrag abgeschlossen wurde, den Römern
noch uuterthänig waren, aber noch in dem nämlichen Jahre sich

losrissen und Satricum wiederherstellten. In diesem Falle würde

1) Dionye. IV, 49.

'

H) Liv. IV, 7, 10, vgl. Schwegler, Rom. Gcsch, III, 128.

3) Liv. V, 13, 1.

4) Liv. VI, 33, 8.

5) Liv. Vn, 27, 2. -

6) A. a. 0. p. 187.

7) Liv. vn, 27, 6.
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CS indessen schwer zu erklaren sein, Jafs die Römer ihrerseits

den Krieg niclit sofort eröffneten.

Für die polybianische Datierung des ersten Vertrages ist

hiermit eine gewichtige Instanz gewonnen, doch spricht fQr die-

selbe auch noch eine andere Erwägung. Setzt man den ersten

Vertrag 40G, so mufs der zweite der des Jahres 448 sein. Hierzu

stimmt es indessen nicht, dafs zur Zeit des zweiten Vertrages

die Herrschaft Roms sich nur über einen Teil von Latium er-

streckte,^) wahrend die ganze Landschaft sich bereits 41G den

Römern hatte unterwerfen müssen. Denjenigen, die den ersten

Vertrag des Polybius in das Jahr 40G setzen, bleibt hier nichts

übrig, als die Annahme, dafs die zweite Urkunde auf einen

zwischen 40G und 4 IG geschlossenen Vertrag zn beziehen «ei.

Einen Beweis dafür, dafs in dieser Zeit ein Vertrag geschlossen

wurde, erblickt man in einer Angabe des Livius, wonach im

Jahre 411 eine karthagische Gesandtschaft den Römern zu den

über die Samniten erfochtenen Siegen gratuliert haben soll.') Man
vermutet, dafs der Zweck dieser Gesandtschaft vielmehr der ge-

wesen sei, eine Abänderung des 40G geschlossenen Vertrages zu

bewirken, da den Karthagern daran habe gelegen sein müssen,

ihren Handel in Campanien, wo die Römer jetzt festen Fufs ge-

fafst hatten, zu sichern. Diese Ansicht erscheint indessen, wie

Mommsen richtig bemerkt,^) aus dem Grunde mifslich, weü

Livius, wenn er einmal von der karthagischen Gesandtschaft

sprach, auch den Vertrag notwendig hätte erwähnen müssen.

Die Annahme, dafs damals zwar ein Vertrag abgeschlossen, aber

nicht in die Stadtchronik eingetragen worden sei, entbehrt jeder

Wahrscheinlichkeit-, denn es ist nicht einzusehen, warum man

es vermieden haben sollte, den Abschlufs eines Bündnisses, bei

welchem das Volk selbst mitwirken mufste, durch Eintragung in

die Poutifikaltafel öffentlich bekannt zu machen.

Gehört hiernach der erste Vertrag in den Anfang der Re-

publik, so kann es auch keinem Zweifel unterliegen, dafs die

Namen der Konsuln Brutus und Horatius der Urkunde selber

entnommen sind. Dafs auch in den Verträgen der älteren Zeit

l)Es orgiebt sich dies aas folgender Bcetiromung (Poljb. III, 24, 6):

^av 61 KctQ^ri^öi'ioi Idßcociv Iv ttJ Aari'vrj -nöXiv rira firj oveav i'n^rjxoo»

'Pm^ni'oig, ra j^Qy'iuara v.k\ tovg ai'SQug /jjfrcjcav, ttjV df noliv dizodiduTiooav,

2) Liv. VII, 38, 2.

3) I^. Chr. p. 323, A 9.
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die Namen der absclilierseiiden Oberbcamten verzeichnet wurden,

beweist der Vertrag des Sp. Cassius mit den Latinern,') sowie

das 310 abgeschlossene foedus Ardeatinum.^) Wende') sucht den

scheinbaren Widerspruch zwischen Polybius und den Konsular-

fasten, wonach Brutus und Horatius nicht gleichzeitig fungierten,

dadurch zu erklären, dafs Polybius in der Urkunde nur den

Namen des Horatius gefunden und einer genaueren Datierung

halber den des Brutus hinzugefügt habe. In diesem Falle fragt

es sich aber, woher Polybius überhaupt wissen konnte, dafs der

Vertrag dem Anfang der Republik angehörte. Es bleibt also

nur die Annahme übrig, dafs die Namen der beiden Konsuln in

der Urkunde verzeichnet waren. Man macht hiergegen allerdings

geltend, dafs Polybius dem zweiten und dem dritten Vertrag

keine Datierung nach Konsuln zufügt. Dafs er dies bei Anfüh-

rung des ersten Vertrages that, hat indessen seinen besonderen

Grund. OfiFeubar glaubte Polybius hier die Eponymen eben des-

halb nennen zu müssen, weil in diesem Punkte die Urkunde mit

den Konsularfasten in Widersprucli stand.

1) Liv. n, 33, 9.

2) Liv. IV, 7, 12.

3) Über die zwischen Rom und Karthago vor Ausbruch des ersten

punischen Krieges abgeschlossenen nandclsvcrtrngo (Programm der Korte-

gain'schen Realschule in Bonn, Ostern 1876), p. 22.



Allhang IL

Über die latciiiisclion Aiinalcn des Falnns.

Für (lio von nianclien Forscheru geteilte Annahme, dafs die

lateinisclien Annalen des Fabius Pictor nicht von dem Begründer

der römischen Gescliiclitschrcibung, sondern von einem spateren

in der Zeit zwischen Cato und Piso lebenden Autor verfalJBt

worden seien, hat Peter folgende Gründe geltend gemacht.*)

Einmal findet er es nicht glaublich, dafs Fabius, wenn ihn an-

fänglich die Beschaffenheit der lateinischen Sprache von der

Abfassung eines lateinischen Geschichtswerkes abschreckte, wenige

Jahre nachher seine eigenen Annalen ins Lateinische übertragen

haben sollte. Dieses Argument hat wenig Beweiskraft. Warum
sollte Fabius, nachdem sein griechisches nur für gebildete Leser

geschriebenes Geschichtswerk Beifall gefunden, sich nicht er-

mutigt fühlen, seine Darstellung durch eine vielleicht etwas kurzer

gefafste Übertragung in die Muttersprache auch weiteren Kreisen

zucränirlich zu mächen? Einen weiteren Beweis für seine Ansicht

erblickt Peter darin, dafs Cicero an zwei Stellen, wo er von den

lateinisch schreibenden Historikern spricht, den fraglichen Fabius

Pictor erst nach Cato und vor Piso nennt,^ was allerdings gegen

seine Identität mit dem ältesten römischen Geschichtschreiber za

sprechen scheint. Indessen fragt es sich, zumal an beiden Stellen

nur die drei erwähnten Autoren genannt werden, ob diese Ord-

nuns etwas beweisen kann. Viel mehr Gewicht ist darauf zu

legen, dafs Cicero an einer anderen Stelle, wo er eine längere

Reihe von lateinisch schreibenden Autoren in chronologisclier

Folge aufzählt, den Fabius vor Cato nennt.') Die Yoraustellung

1) Historicorura Ronianornm rcUiquiae I, p. LXXVI ff.

2) de orat. II, 51: Gracci quoque ipsi eic initio scriptitarunt, nt

Cato, iit Pictor, ut PIho; erat enim historia nihil aliud nisi annalium con-

fcctio und II, ri3: itaque qnalis apud Graecos Pherecjdcs, Hellanicus, Acnsi-

laus fuit aliiquc perniulti, talis nobtor Cato et Pictor et Piso.

3) de leg. 1,6: post aunalcB pontificum niaximorum, quibus nihil potest

esse jcjunius, si aut ad Fabium aut ad cum, qui tibi scmper in ore est,
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Catüs au jenen beiden anderen Stellen dürfte daher lediglich der

Bedeutung, die derselbe für die römische Geschichtschreibung

hatte, zuzuschreiben sein. .

Hätten zwei verschiedene Historiker existiert, die den Namen
Fabius Pictor führten, so sollte mau bei den Alten und nament-

lich bei Cicero eine Andeutung hiervon erwarten; doch findet

sich eine solche nirgends.^) Dagegen geht aus einer Stelle bei

Cicero klar hervor, dafs der Verfasser der lateinischen Annalen

mit dem des griechischen Geschichtswerkes identisch isi In der

Schrift de divinatione (I, 43) sagt Cicero nach Erwähnung ver-

schiedener Traumgeschichten: sint haec, ut dixi somnia fabularum,

hisque adjungatur etiam Aeneae somnium, quod in nostri Fabii

Pictoris Graecis annalibus ejus modi est, ut omnia, quae ab

Aenea gesta sunt quaeque illi acciderunt, ea fuerint, quae ei

secundum quietem visa sunt. Weun hier die griechischen Annalen

des Fabius Pictor als Quelle angeführt werden, so ist es klar,

dafs von demselben Autor auch lateinische Annalen existierten.

Wäre das letztere Geschichtswerk von einem anderen Annalisten

verfafst, so hätte Cicero vielmehr schreiben müssen: apud Fabium

nostrum, qui Graecos annales conscripsit. Die für die Verschieden-

heit der Verfasser geltend gemachten Gründe dürften hiermit

widerlegt sein.

Catonem aut ad Pisonem ant ad Fannium aut ad Vcnuonium venias ....,

quid" tarn exile est, quam isti omnes? Hierauf werden erwähnt Cölius Anti-

pater, Gellius, Claudius Quadrigarius, Senipronluts Asellio, Liciuius Macer

und Sisenna; die chronologische Folge i^t also, wenn man von der An-

führung des Claudius vor Sempronins Asellio absieht, vollständig din-ch-

geführt. Dafs nur von lateinisch schreibenden Autoren die Rede ist, erbellt

sowohl aus dieser Aufzählung, als auch aus dem ganzen Zusammenhang.

1) Einen Beweis dafür, dafs Cicero zwei vers-chiedene Geschichtschreiber

des Namens Fabius gekannt habe, erblickt Peter in de div. J, 55, wo als

Gewährsmänner für eine Traumgeschichte angeführt werden omnes historici,

Fabii, Gellii, sed proxume Caelius. Doch steht hier der Plural augen-

scheinlich für den Singular, wie dies auch bei Dionys I, 7 in einer Auf-

zählung der von ihm benutzten Quellen geschieht: ta iitv .... Sidaiij tioqu-

Xaßiav, zcc d'^x r<jjv ictoqiÖiv dvalt^äiiivoii, ag . . . avviyQaxpav ÜOQKiög ts

Jidtwv xai ^äßiog Mü^i^iog xal OvaXeQiog 6 'jlvzifvg xal Aixivviog Md-nsQ

Ai'lioC 16 v.al FiHtoi nai KaXnovQviOL ^ai tTfgoi cvxvo\ ngog zovTOig uvögig

ovH dtpavBte.



Anhang III.

Üher die Zähhveise in lutervallan^aben.

Wie wir bereits oben bemerkten,') pflegten die Alten den

Zeitabstaud zwischen zwei Ereignissen zu bezeiclinen durch die

Anzahl der Jahre, die zwischen den Jahresepochen der betreffenden

Ereignisse lagen. Bei den Römern war die der Datierung zu

Grunde liegende Epoche das Magistratsjahr. Ein Intervall konnte

nun in doppelter Weise angegeben werden, nämlich entweder so,

dafs man ein Ereignis als im so und sovielten Jahre nach einem

anderen geschehen bezeichnete oder die Summe der verflossenen

Jahre durch eine Kardinalzahl ausdrückte. In beiden Fällen er-

hebt sich die Frage, ob die Anfangs- und Endtermine ein- oder

ausgeschlossen sind.

Was den ersten Fall betrifft, so hatten die Autoren der

republikanischen Zeit, ebenso wie wir, die Gewohnheit, den

Anfangstermin auszuschliefsen und den Endtermin einzurechnen.

So setzt Cato die Eroberung Sagunts durch Hannibal (535) in das

22. Jahr nach der Beendigung des ersten punischen Krieges (513*).

El)enso rechnet Fabius, wenn er das erste plebejische Konsulat

in das 22. Jahr nach der Einnahme Roms durch die Gallier setzt

(nach der Zählung des Fabius 366— 388^). Bei Polybius finden

wir diesen Sprachgebrauch konsequent befolgt,*) und das Nämliche

1) S. p. 200 ff.

2) Nonius s. v. duodevicesimo p. 100: Cato in quurto origimim: deinde

duoetvicesimo anno post dinnssum bellum, quod quattoor et viginti annoa

fuit, Carthaginienses sextum de foedere decessere. unter dem VertragB-

bruch ist augenscheinlich die in das Jahr 535 fallende Belagerung Sagunte

gemeint.

3) Allerdings sind wir, als wir die Ära dos Fabius zu crnnlteln suchten,

eben von der Voraussetzung ausgegangen, dafs Fabius auf diese Weise

rechnete (vgl. p. 39, A 7 und p. 182); doch kann das Resultat nunmehr

wolil für gesichert gelten.

4) S. p. 202 ff.

Holzapfel, rum. Chronologie. SS
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gilt von Cicero.') Erst /u Beginn der Kaiserzeit kam die Sitte

;uif, beide Termine eiuzusehliefsen, und ist der Sjirachgebrauch

von nun au ein schwankender. So /"ililen denn Livius,^ Dionys/)

1) Brut. 62 wird das Konsulat" des M' Tullius und Servius Sulpiciua

(261 varr.) iu das zebute Jabr nach Vcrtrcibnng der Könige (244) gesetzt

(dafa Cicero in dieser Scbrift der varronischcn Ära folgt, ist bereits p. 89

bemerkt worden). Die Belagerung Tarentd durch Q. Fabius (.'J46) nUlt nach

de senect. 10 in das fünfte Jahr nach dessen viertcui Konsulat (640) und

analog (c. 14) das Konsulat des T. Flaniininus und M' Acilius (004) in das

19. .Tahr nach dem Tode des Ennins (685). Ebenso setzt Cicero de rep. II, 60

nach den älteren Fasten, in welchen 247/8 als ein Jahr zählt, die lex Aternia

Tarpeja (300) in das 64. Jahr nach den ersten Konsuln (245) und in cnt-

pprcchender Weise, indem er für 304 und 310 je zwei Jahre rechnet, das

Konsulat dee C. Julius' und P. Papirius (324) in das 26. Jahr nach jenem

Gesetz (vgl. p. 34).

2) Der terminus a quo ist ausgeschlossen VIT, 18, 1: quadringentesimo

anno quam urbs Roma condita est (399 varr.), quinto tricesimo quam a

Gallis reciperata (364), ablato post undecimum annum a plebe consulatn

(388) patricii consules ambo ex interregno magistratum iniere. XXVIII, 16, 14

(uutcr dem J. 548): hoc maxime modo ductu atque auspicio P. Scipionis

pulßi llispania Carthaginienses sunt, duodocimo anno (so zu lesen für quarto

decimo) post bellum initum (536), quinto quam P. Scipio provinciam et

cxercitum accepit (543). XXIX, 11, 13 (unter dem J. 649): acdcm Virtutis

eo anno M. Marcellus dedicavit septumo decumo anno postquam a

patro ejus primo cousulatu vota in Gallia ad Clastidium fuerat (632).

XXX, 44, 2 (von dem haunibalischen Krieg): bellum initum . . . P. Comelio

Ti. Sempronio consulibus (536) finitum est septimo decimo anno Cn. Comelio

P. Aelio Paeto consulibus (553). XXXIX, 66, 4 (von dem Jahre 672): quintuB

annus erat, cum . . . Lepidus post duas rei^ulsjis consul factus esset (667).

Dagegen findet Einschlnfs beider Termine statt II, 46, 4, wo unter dem

J. 274 von Q. Fabius "Vibulanus (cos. 272) gesagt wird: tertio hie anno ante

consul fuerat. FV, 20, 10: tertius ab consulatn Cossi annus tribunum enm

militum consulari potestate habet (32G— 328). VII, 27, 6 (unter dem J. 408):

tertio anno post Satricum restitutum a Volscis (406) M. Valerius Corvna

it(,'rum consul cum C. Poetelio factus.

3) Dionys schliefst die beiden Endtermine ein XIX, 13, wo das erste

Konsulat des C. Fabricius (472) in das dritte und das Konsulat des P. Cor-

nelius Dolabclla (471) in das vierte Jahr vor die 474 mit Pyrrhus geführten

Unterhandlungen gesetzt wird. In analoger Weise ist ihm das Jahr 262,

in welchem die Römer mit den Sabinern Frieden schlössen (V, 49), daB

vierte nach dem 249 erfolgten Ausbruch des Krieges (V, 37). Dagegen zeigt

sich bei ihm in auffallender Weise das Schwankon des Spracligobrauchs,

wenn er das dritte Decemviraljahr als das neunte oder zehnt« .Tahr nach

dem Konsulat des C. Nautins und L. Minucius (290) bezeichnet (XI, 20:

Patov NavxCov xal Aivulov Mivovm'ov trjV vnutiCav /j;d»'ri/j»' ^vuzov t] Sfy.urov

/"rog otiLui zovtl). An einer anderen Stelle (X, 38) schliefst Dionys ganz
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Cornelius Ncpoa') und Tucitua^) bald nach dieser letzteren, bald

aber auch nach der ülteron Weise. Wahrscheinlich wird die

spätere Zählweise sich entwickelt haben im AnschluTö an den

Gebrauch, bei Intervallangaben nach Tagen sowohl den Anfangs-

ais den Endtermin mitzurechnen.

Während bei den eben besprochenen Jntervallangaben von

Haus aus ein bestimmter Sprachgebrauch bestand und die Zähl-

weise erst Si)äter eine schwankende wurde, scheint dieselbe bei

den Angaben von Jahrabständen in Kardinalzahlen, in welchen

entweder nur der Endtermin mitzählt oder beide Termine aus-

geschlossen werden, von jeher unsicher gewesen zu sein. Cicero,

der in dem anderen Falle stets konsequent verfährt, bindet sich

hier, wie schon bemerkt worden ist,') an keine feste Regel, und das

Nämliche ergab sich uns für Polybius.'') Ebenso verfahren Livius,^)

gcyen den sonstigen Sprachgebranch die beiden Termine aus, indem er die

Ermordung des Volkstribunen Cn. Geuucius (281) in das 11. Jahr nach der

Hinrichtung des Sp. CasöiuH (269) setzt.

"l) Die Fhicht Ilannibals zu Antiochue, welche Nepos Uann. 7, 6 in

das Jahr 558 setzt, fällt nach seiner Ziihlnng in das fünfte Jahr nach dem

Konsulat des P. Sul])iciuH und des C. Aurelius (554), andrerseits setzt er

jedoch 8, 1 eine Reiee, welche Hannibal 561 nach Kyreue unternahm, in

das dritte Jahr nach jenem Ereignis.

2) Einschliefslichc IJochnung findet sich ann. XI, 11, wo die im Jahre

800 begangenen Siikularspiele in das 64. Jahr nach der Siikularfeier des

Jahres 737 gesetzt werden. Dagegen schliefst Tacitus den tenninus a quo

aus, wenn er hist. III, 34 das Jahr der Zerstörung Creiuonas (822) als das

286. nach der 536 erfolgten Gründung bezeichnet. Die keineswegs bewiesene

Annahme Violets (der Gebrauch der Zahlwörter in Zeitbestimmungen, Leipzig

1882, p. 175), wonach Tacitus in solchen Fällen stets genau von Ereignis zu

Ereignis gerechnet haben soll, beruht lediglich auf der Voraussetzung, dafs

bei einer Berechnung von Jahr zu Jahr der Anfaugsterniin entweder durch-

gängig habe mitgezählt oder durchgängig ausgeschlossen werden müssen.

Judessen gesteht Violet p. 188 selb&t zu, dafs Tacitus da, wo er die Dauer

eines Intervalls nach Jahren in Kardinalzahlen angiebt, von dem einen

Konsulatsjahr zum anderen rorhnct, ohne sich hinsichtlich der Mitzählung

oder Ausschliefsuug des Endtermins an ein festes Trinzip zu binden,

3) Vgl. p. 207.

4) S. p. 217.

5) Gewöhnlich schliefst Livius blofs den Anfangstermin aus, z. B.

XXX, 44, 1 (unter dem J. 553): annis ante rjuadraginta pax cum Cartlia-

ginieusibus postremo facta erat Q. Lutatio A. Manlio consulibus (513).

bellum initum annis post tribus et viginti P. Comelio Ti. Sempronio con-

sulibus (536). XXXXV, 15, 9 (unter 586): C. Cicerejus aedem Monetae <in

moutA.'> Albano dedicavit quin»pieuuio post quam vovit (581, vgl. XXXXII, 7, 2)

23*
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Vt'lk'jus') und Tacilus*) iukoiisoquent. Es liegt die Annahme

nahe, dafs die Römer von Haus aus ebenso wie wir geneigt

waren, den Jahrabstand /.wisclien zwei Ereignissen durch die

Differenz der auf irgend eine Ära gestellten Jahreszahlen auszu-

drücken, jedoch Wendungen wie annis interjeetis oder interpositis,

bei welchen logischer Weise die beiden Termine ausgeschlossen

werden mufsten,') auch, in den sonstigen Fällen den Sprachge-

brauch beeinöufsten.

Dagegen findet sich Ausschlnfs beider Termine XXXIII, 44, 3, wo von dem
537 gelobten und 559 dargebrachten ver eacrnm gesagt wird: anno jJObt

uno et viginti factum est quam votom. /

1) Zum Beleg hierfür mögen folgende Stellen genügen: I, 15, 2:

Cn. Manlio Volsone et Fulvio Nobiliore consulibus (565) Bononia deducta

colonia abhinc (783) annoe fenne ducentoa septendecim et post quadrienninm

(570) Pisaurum ac Potentia interjectoque tricnnio (573) Aquileja et Gravisca

et post quadrienninm (577) Luna (so zu lesen für Luca). 16, 4: Cassio

autem Longino et Sextio Calvino .... consulibus (630) Fabrateria deducta

est abhinc (783) annos ferme centum quinquaginta tris. 15, 6: Narbo autem

Martins in Gallia Porcio Marcioque consulibus (636) abhinc (783) circiter

centum quadraginta sex deducta colonia est. post duodeviginti annos in

Bagiennie Eporedia Mario sextuni Valerioque Flacco consulibus (654).

2) So rechnet Tacitus Germ. 37 von dem Beginn des Cimbernkrieges

(641) bis zum zweiten Konsulat Trajans (851) 210.Tahre und in entsprechender

Weise ann. IV, 8 von der Vergiftung des Drusus (776) bis zu der unmittelbar

nach dem Tode Sejans (784) erfolgten Entdeckung dieses Verbrechens 8

Jahre (vgl. Violet a. a. 0. p. 186 und 212). Dagegen schliefst er, wenn er

ann. III, 16 den Piso in seinem Testamente die Dauer der Dienste, die er

dem Staate bis zu seinem Tode (773) geleistet, auf 45 Jahre angeben läfst,

jedenfalls beide Termine aus, da die Qui'istur des Piso im Hinblick auf sein

bereits 731 fallendes erstes Konsulat nicht nach 727 gesetzt werden kann.

Die Annahme Violets (p. 192), dafs dieses Testament schon 772 abgefafst

worden sei, dürfte kaum zulilssig erscheinen.

3) So vei-fährt Cicero durchaus korrekt, wenn er de senect. 16 von

dem ersten und zweiten Konsulat des Ap. Claudius Cäcus (447 und 468)

sagt, dafs zwischen beiden eine Frist von zehn Jahren gelegen habe (com

inter duos consulatus anni decem iuterfuissent), und ist das zehnjährige

Intervall, welches für wiederholte Bekleidung des niinilichen Amtes vor-

geschrieben war, immer in diesem Sinne gerechnet worden (vgl. p. 56 ff.).

Durch diesen Sprachgebrauch ist es auch zu erklären, dafs Polybius II, 19, 7,

wo er die Wendung Siaytvofiivwv Iztav Stma gebraucht, die beiden Termine

ausschliefst (vgl. p. 219 ff.).



Nachträge und Berichtigungen.

Zu p. 58 ft'. Der hier aus dem WecLsel der patricischen und plebe-

jiiächcu Ädilenkollegien sowie aus dem Intervall der censorischen Luetxen

geführte Beweis, dafs das Diktatorenjahr 453 von HauB aus in den Fasten

mitzählte, findet in umgekehrtem Sinne auch Anwendung auf die ala inter-

poliert erkannten Diktatorenjahre 421, 430 und 445. Nach Livins VÜ, 1, 2

(vgl. VI, 42, 14) waren die ersten kuruliachen Ädilen, die im Jahre 388

fungierten, Patricier. In dem nllralichen Jahre wurde aber noch bestimmt,

dafs Jahr für Jahr patriciKche und plebejische Kollegien wechseln sollten.

Ohne Zweifel ist dieses Gesetz gleich in Kraft getreten und waren demnach

die Ädilen des Jahres 380 Plebejer. Wenn wir nun im Jahre 423 als Ädilen

den Patricier Q. Fabius Maximus finden (Liv. VIII, 18, 4), so erklärt sich

dies augenscheinlich dadurch, dafs das Diktatorenjahr 421 nicht mitzählte.

Die nächsten uns bekannten kurulischen Ädilen sind die des Jahres 450,

welche Plebejer waren (vgl. p. 58 A 7). Wenn die Diktatorenjahre 430 und

445 beide nicht mitzählten, so mufste in der That auf 450 ein plebejisches

Kollegium kommen. Eine Bestätigung dafür, dal's das Diktatorenjahr 445

interpoliert ist, liefern die Lustren der Jahre 443 und 448, welche, wie

auch Mommsen R. Staatsr. II*, 333 bemerkt, bei dem Wegfall von 445 durch

das normale vierjährige Intervall von einamler getrennt sind.

Zu p. 77, A 5. Die von uns verworfene Annahme Matzats, dafs die

Kollegien der Jahre 331—335 Doubletten seien, hat mittlerweile einen Ver-

teidiger gefunden in Seeck (die Kaleiulcrtafel der Pontificca, Berlin 1885,

p. 77 ii".), der für die Jahre 343—347 und 348 — 350 das Gleiche nachzuweisen

sucht. In den beiden ersten Fällen beruht die Annahme einer Interpolation

darauf, dafs von den Epuiiymen der 5 vorhergehenden Jahre, wenn man

von einigen in den Vor- oder Zunamen sich zeigenden Abweichungen ab-

sieht, sieben in der nämlichen Folge wiederkehren. Ein Spiel des ZufaUa,

an welches man wohl denken konnte, so lange die von Matzat für 331—335

konstatierten Wiederholungcu allein in lietracht kamen, ist nunmehr aus-

geschlossen und wird die Folgerung, dafs die betreffenden Namen inter-

j)olicrt sind, nicht mehr abgewiesen werden können. Ob von den Kollegien

der Jahre 348— 350 das Gleiche anzunehmen ist, scheint mir zweifelhaft,

da in diesem Falle, wie man aus Seecks Zusammenstellung (p. 80) sehen

kann, bei der Interpolation schon ein komplizierteres Verfahren voraua-

gesetzt werden müfste. Aus der Tliatsaehe nun, dafs in den Fast<rn der Jahre

331— 335 und 343—347 (oder, was ja mit demselben Hechte angenommen

werden kann, der 5 den beiden Heihon vorhergehenden Jahre) eine Anzahl

von Eiionymcn interpoliert ist, folgt aber noch keineswegs, dafs die frag-



- 358 -

liehen Kollegien überhaupt auf FälRchung beruhen. Vielmehr wird man
diejenigen Namen, die sich nicht als aus den Fasten der zunächst liegenden

Jahre entlehnt erweisen, (ür echt halten müssen; schon aus dem Grunde,

weil im anderen Falle der Urheber der Interpolationen zugleich sehr leicht-

fertig und sehr raffiniert verfahren sein müTste. Auch sollte man, falls

ganze Kollegien interpoliert worden wären, zwischen 329 und 347 noch die

Einschiebung Ton zwei weitereu Jahren erwarten, welche für die Gewin-

nung des zwischen beiden Terminen liegenden 20jährigen Intervalls erfor-

derlich gewesen wären (s. p. 77). Gegen eine derartige Annahme spricht

ferner auch die Beschaffenheit der Üherlieferung überhaupt, welche deutlich

erkennen läfst, dafs aus den angefochtenen Jahron annalistische Aufzeich-

nungen, wohin z. B. die Nachrichten von der 333 erfolgten Verdoppelung

der Qnästoren und dem den Wahlen für das nächste Jahr voraufgehenden

Interregnum (Liv. IV, 43) gehören, vorgelegen haben. Dafs in der Magistrata-

liste einzelne Namen interpoliert sind, erklärt sich sehr wohl durch die

Beschädigxmgen , die die Fasten bei der gallischen Katastrophe .erlitten

haben müssen (vgl. p. 161 ff.). Für manche Jahre werden die Namen ein-

zelner Beamten verloren gegangen sein, und wird man hierfür auf die an-

gegebene nahe liegende Weise einen Ersatz zu beschaffen gesucht haben.

Wenn nun nach dem von uns geführten Nachweis in den Fasten der Jahre

324—347 mehrere Kollegien ganz ausgefallen sind, so kann es nicht Wunder
nehmen, dafs auch für die übrigen Jahre dieser Periode die Namen ein-

zelner Konsuln oder Konsulartribunen nicht mehr erhalten waren.

p. 113, A 1 ist bemerkt, dafs dem Eratosthenes die römische Überliefe-

rung über die Dauer der Königszeit vielleicht durch Timäus bekannt ge-

worden sei, welche Annahme durch dessen frühes Gründungsdatum aus-

geschlossen ist (vgl. p. 229).

Zu p. 114, A 7. Die Bemerkung über den Gang des römischen Ka-

lenders zur Zeit des zweiten punischen Krieges ist insofern ungenau, ab
im Jahre 552 die Abweichung von dem julianischen Kalender nicht zwei,

sondern nahezu drei Monate betrug (s. p. 343). Man wird daher das inschrift-

liche Datum der in diesem Jahre begangenen Latinerfeier . . . Jun. nicht

auf die zweite Hälfte des Mai , sondern auf den Juni zu beziehen haben.

Zu p. 127. Gegen die hier aufgestellte Annahme, dafs Varro die 223

Monate der chaldäischen Finsternisperiode irrtümlich als Monate des Sonnen-

jahres genommen habe, hat W. Soltau brieflich den Einwand erhoben, dafs

die Dauer der chaldäischen Periode schon seit C. Sulpicius Gallus (cos. 588)

den Römern wohl bekannt war (vgl. p. 126, A 6). Ein Irrtum des in diesen

Dingen vielleicht minder bewanderten Varro ist hierdurch indessen keines-

wegs ausgeschlosscn^und wird nach den im Text gemachten Bemerkungen
diese Annahme überhaupt nicht umgangen werden können. Eine Verwechs-

lung des Mondmonats mit einem Monat des Sonnenjahrs lag in der Periode,

in der der julianische Kalender rezipiert wurde, überhaupt sehr nahe. Auch
wir, die wir uns des reinen Sonnenjahres bedienen, würden bei einer flüch-

tigen Betrachtung der Angabc des Plinius II, 56 (vgl. p. 126, A 5) geneigt

sein, die 223 Monate für Zwölftel des Sonneujuhres zu halten. Einen Beweis

dafür, dafs von den Hörnern die chaldäische Periode thatsächlich in diesem

Siime genommen worden ist, bietet die Angabe des Dionys II, 56, wonach
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llomuluB im Alter von 65 Jabren gestorben sein soll. Da Dionya an der

uämlieben Stelle die ÜberliL-ferung erwühut, welcbc sowobl die Konzeiition

alö den Tod des Hoimilus von einer totalen SonnenfinKterniß begleitet sein

läföt, 80 kann kein Zweifel sein, dafö hier das Alter des Roraulus eben auf

Grund der chaldluBcben Periode berechnet ist. Nimmt man nun diese

Periode der Wirklichkeit entsprechend zu 18 Jahren 11 Tagen, »o kommt
die Rechnung zu kurz; dagegen trifft sie, wie Matzat 1, 347 richtig bemerkt,

vollkommen zu, wenn man eine Verwechslung der Monduionate mit Mo-

naten des Sonnenjahres und demnach eine Ansetzung der Periode zu 18 Jahren

7 Monaten annimmt. Dieser Zeitraum ergiebt, dreimal genommen, 55 Jahre

9 Monate und bleiben alsdann, wenn man die von der Konzeption bis zur

Geburt verflosseue Zeit in Abzug bringt, gerade 55 Jahre.
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23 ff. 28.

Protokolle, censorJKche, ihre Jahrzäh-

lung 20. ihr Alter 47, A 1.

Punischer Krieg, dritter, verschiedene
Ansetzungen seines Anfangs 41, A6.

Pyrrhus, Jahr seiner Überfahrt nach
Italien 102 f.

Qninquatrus 285, A 1.

Quirinustempcl des L. Papirius Cur-

sor, Stiftungetag desselben 100, A 6.

Reiterführeramt, einem der Konsuln
übertragen 51, A 6.

Rhegium, Zeit seiner Einnahme durch
Dionys 109.

Rom, doppelte Gründung desselben

durch zwei verschiedene Romulus
112, A 2. 243. 2G1 f. Gründungs-
tag 240 (A 3).

Romulus, Tag seiner Konzeption 241.

seiner Geburt 317, A 1. seines

Todes 6, A 2. 126 f.

saeculum, Ansetzung desselben zu

100 und zu 110 Jahren 174. gleich-

bedeutend mit Generation 231.

Säkularspiele GO. 174—178.
Saturnalieu, ursprünglich ein kon-

zei)tives Fest 104, A 3. Nach ihr«r

Fixierung zunächst eintägig, später

dreitägig 301 (A 2).

Schaltcyklus, 8jähriger und [19jäh-

riger der Griechen 284 (A4). 4jäh-

riger des Servius Tullius 281 ff.

24jähnger der Decenivirn 304 ff.

tritt in Kraft 434 v. Chr. 338. seit

der Zeit der Saninit^'rkriege nicht

mehr eingehalten 308 f , aber noch
als Norm anerkajint 336. 4jähriger

Cäsars 326 f.

Schaltjahr dos älteren römischen Ka-

lenders, fällt nach dem Cyklus auf

die geraden Jahre der christlichen

Ära 337.

Schaltmenat, römischer 281 f. seine

Stellung 287. \veggela^_sfn303.306f.

aufserordentlicher Weise eingelegt

309. das Alternieren 22tägigor und
23tägiger Schaltnionate vernach-

lässigt 333. 340.

Schalttag, des älteren römischen Ka-
lenders 307 f. auch nach Cäsars Re-
form noch angewandt 329. Schalt-

tag des julianischen Kalenders 326.

zu häufig eingelegt 328. dafür Vor-
nahme von Ausschaltungen 328.

Schaltung, älteste bei den Römern 284.

Schiffahrt, Zeit ihrer Eröffnung 102,

A 4. ihrer Einstellung 314.

Seeräuber, griechische, verheeren die

Küste Latiums 124.

Sentinum, Schlacht daselbst, deren
Kalenderdatum 98.

Silva, nach der älteren Überliefe-

rung Herrschersitz der Silvier und
Mutterstadt Roms 280.

Solinus, seine Zeitrechnung 179. 181.

seine römische Königsliste 261.

252. 256.

Sonnenfinsternisse, wiederholen sich

nach 223 Mondmonaten 126. Diese
Monate fälschlich für Monate des
Sonnenjahres genommen 127. 368.

Sonnenfinsternis des Ennius, s. En-
nius. d^s 17. Februar 478 v. Chr.

153 r des 2 I.Juni 400: 6. 9. 128 (A3).

130. des 12. Juni 391: 129 ff. des

2. Juni 390: 131, A 3. des 11. Fe-
bruar 217: 293. des 6. Mai 203:

300, A 4. des 19. Oktober 202: 300
(A 4). des 14. März 190: 310 (A 1).

des 17. Juli 188: 311, A 2.

Sonnenjahr, seine wahre Dauer 338.

die Dauer internationaler Verträge
hiernach bemessen 16.

Sosibius, seine troische Epoche 247
(A 4). 267.

Strabo, rechnet von der Gründung bis

zur Zerstörung Albas 500 Jahre 277.

Sulpicius GalluB, sagt die Mond-
finsternis des 21. Juni 168 v. Chr.

vorher 126, A 5. 310 (A 2).

Syncellus, seine römische Königsliste

251. 255. seine albanische Königs-

liste 265. 270. 272. 274. setzt die

Gründung Roms 424 J. nach der

Einnahme Trojas 267. rechnet von
der Gründung Albas bis zur Grün-
dung Roms 400 Jahre 277.

Synchronismen
,
griechisch-römische,

für die Chronologie nicht durch-

gängigverwertbar 10. beruhen zum
Teil auf Berechnung 113. 122. 123.

TacituR, seine Zeitrechnung 181. 244.

seine Zähiweise in Intervallanga-

bon 200, A 3. 355. 366.

Tarquinius Superbus, sein Todesjahr
verschieden angesetzt 28.

Tarracina, früher .\nxur, von Tar-
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quinius Siipcrbun erobert und nach
ihm benannt 348.

TarutiuB, Hcine Borcchnnngen 128,

A 4. 240—242. 31G, A 8. 317, A 1.

Tcmpelwoihe, kajjitoliniBche, Aus-
gaug8i)unkt der ältesten Jahrzüh-
lung 47. Ißö. an die Künigsflucht
herangerückt 48. 1G5. von 246 varr.

auf 247 verschoben 66 f.

Terminalien, bezeichnen den Schlufs
eines Naturjahres 287 f. Datierung
nach denselben 336, A 6.

Theopomp, ein vermutlich auf ihn
zurückgehender Synchronismus 117.

TimiiuB, seine Ansetzung der galli-

schen Invasion in Etrurien Ulf.
seine sonstige Zeitrechnung 229

—

232. setzt die Gründung Karthagos
mit der Erbauung Roms gleich-

zeitig 230 f.

Totenfest, vom Februar in den De-
zember verlegt 288, A 2.

Trasimenusschlacht, Datum 293 (A 2).

Triumphaldaten, ihre Verwertung für

die Chronologie 79— 81. zwei Daten
in verkehrter Folge 103. ein ge-

fälschtes Datum 214.

Trojas Einnahmen, von der Gründung
Roms rückwärts berechnet 277 f.

Urkunden, üffentHche, deren Datie-
rung 360.

Valcrins A ntias, seine Zeitrechnung 60.

ValcriuRCorvuH, Kein Zweikampf 211ff.

Varro, seine Ära 1—5. 180f. 239. 242f.
seine römische Köhigsliste 256, vgl.

127, A 1. seine albanische Könige-
listc 273. berechnet den TodesUig
des Romulus nach der chaldäischen
Finsternisperiode 126 flF.

Vellejus, seine Zeitrechnung 44 (A 8).

178. 182. 244. seine Zählweise in

Intervallangaben 366.
Verrius Flaccus, Zeitrechnung 18-1.

Volkstribnnen, Antrittstag 30. 141.

Zeit ihrer Wahlen 313.

Waffenstillstandsfristen , nach dem
Sonnenjahr bemessen 15 (A 3). ihre

Verwertung für die Chronologie
72 f. 77. 147.

Wintersonnenwende, ihre Zeit im äl-

teren Kalender 287 (Ä 6).

Xerxes, Epoche seines Übergangs
nach Griechenland 183, A 3. ;

Zonaras, dessen Jahrzählung 181t

Emendierte Stellen.

Appian Illyr. 5: 46, A 6.

Censorin de die nat. 17, 13: 236f.

Cicero, de rep. II, 60: 34.

Diodor I, 4, 7: 46, A 1.

Eusebius (albanische Künigsliste) I,

289—291 Seh.: 271. I, app. p. 12-

Seh.: 272.

Eutrop. II, 18: 44, A 2.

excerpta barbari (albanische Königs-

liste, 8. Euseb. I, app. 199 u. 2i1b):

272.

Livius IX, 3, 2: 96.

XXVII, 33, 8: 74, A 2..
Macrobius, Bat. I, 14, 1: 306.

Orosius II, 4: 267.

Syncellus 1, 3G7 Boun: 267, A 4.

Vellejus I, 15. 2: 356, A 1.

Verbesserungen.

S. 34, Z. 8 von unten lies anno .für annis.

S. 105, A 3 lieH: Vgl. p. 31, A 4 für Vgl. p. 31, A 1,

S. 186, Z. 1 von oben liod ol. 98, 2 für ol. 98, 1.

S. 267, Z. 16 von oben lies ol. 8, 1 für ol. 8, 2.
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